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Druck der Buch- und Steindruckerei von Carl Wali.au zu

Mainz, Zinkhoch'itzungen von C. Risset, zu Mainz, Licht¬
druckaufnahmen von P. Metz zu Mainz, Kretsch

zu Eltville und Sontntag-Keppelmannzu Boppard,

Zeichnung von Schloss Kitz durch P.
BECKER zu Frankfurt a. Main. Die

Herstellung des Ganzen währte

vom 3. Juli bis 10. Oc-
tober 1889; die Auf¬

lage; betrug 200

Exemplare.

te' n<



Seiner Excellenz

KARL,

Grafen und edlen Herrn zu Eltz, Herrn zu Vukovar,

k. k. wirklichen geheimen Rath und Kämmerer, kön.

wirklichen geheimen Rath und Schlosshauptmann zu
Homburg v. d. Höhe, Ehrcngrosscomthur des kön.

bairischen Ordens vom heil. Georg, Kitter des k.
preuss. Kronenordens II. Classe etc. etc.,

dem Wiederherstellcr der Stammburg" Seiner Ahnen
und Ereunde der Geschichte

Ehrfurchtvoll gewidmet.

.- ->•*'■'*





VORWORT.

M Juli 1888 ertheilte mir Seine Excellenz
Herr Graf KARL ZU ELTZ huldvoll den

Auftrag, für eine Geschichte des edlen Ge¬
schlechts der Herren und Grafen zuEltz die Vorarbeiten

zu übernehmen und auf deren Grundlage die Geschichte
derselben zu schreiben. Ein mehrwöchentlicher Aufent¬
halt zu Coblenz setzte mich in Besitz von Aus¬

zügen dieses für meine Zwecke hochbedeutenden
Archivs, ein mehrmaliger Aufenthalt auf Schloss Eltz
Hess mich die dortigen Verhältnisse, die Schätze der
Bücherei, der Registratur, sowie die topografischen
Beziehungen der Umgebung: Wiersheim, Münster,
Pirmont, Schwanenkirch, Moselkern und Carden wahr¬
nehmen und benutzen. Das reiche gräfliche Archiv
zu Eltville stand mir offen und bereicherte mich mit

wesentlichem Material, wie mir Correspondenz mit
den Archiven zu Düsseldorf und Wien und der



VJ VORWORT.

Bibliothek zu Wien sowie ein Aufenthalt zu Trier,
Vukovar, Karlsruhe und Bruchsal manches Schätzens-
werthe zuführte. Diese Vorarbeiten, bestehend in
etwa 1700 Urkundenauszügen, wurden als Reinschrift
im gräflichen Archive hinterlegt. An all diesen Vor¬
arbeiten zeigte Seine Excellenz stets die lebhafteste
Theilnahme.

Mit diesem Material habe ich die nun folgende
Hausgeschichte begonnen und in einfacher Sprache
auf wissenschaftlich-verständlicher Grundlage durch¬
zuführen mich bemüht. Das Buch, an und für sich
für die Mitglieder des Geschlechts, dessen Verwandten
und Freunde bestimmt, bietet ein anschauliches Bild
der Entwicklung des Geschlechts bis zu der hohen
Machtstellung der Jetztzeit, des Wachsens des Güter¬
besitzes, worauf besonderer Werth gelegt wurde, ohne
doch zu sehr ins Kleinliche zu verfallen. Mein Text

bietet eine Uebersicht der Ereignisse eines Jeden des
Geschlechts; wer sich dafür interessirt, die Ouellen
meiner Darstellung kennen zu lernen, lese auch die
Noten und deren erläuternde Zusätze.

Mit besonderem Bedachte ist die Linie vom

goldnen Löwen berücksichtigt und dürfte hier kaum
etwas von Bedeutung fehlen. Die Linie vom silbernen
Löwen wurde nur in so fern bearbeitet, als ein Bild
derselben nöthig war, um das Ineinandergreifen in
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die andern Linien zu verstehen und manches Ereigniss
mehr zur Anschauung zu bringen. Von dieser Linie
standen mir wenig Urkunden zur Verfügung. Meine
Darstellung beruht nur auf Urkunden und einigen
alten Stammtafeln, die bei der Familie aufbewahrt
sind und auch Glauben verdienen.

Auf die Autografen der Mitglieder der Linie
vom goldnen Löwen, namentlich solche der Stamm¬
halter, ist als characteristische Beigabe besonderer
Werth gelegt, leider aber keine Vollständigkeit hierin
erreicht.

Eine hübsche Ansicht der Burg Eltz, des ge-
wissermassen berühmten Grab-Denkmals der Marga-
rethe zu Eltz, gebornen von Helmstatt zu Boppard,
der Altarstiftung des grossen Staatsmanns Caspar
zu Eltz zu Kiederich i. Rheingau, des Grabsteins des¬
selben, des Rathauses zu Grossheubach a. Main, des
Katherinenaltars zu Kiederich und des Grabsteins
Friedrich Adams zu Eltz in der Quintinskirche zu
Mainz sind diesem Bande als illustrativer Schmuck

beigegeben. Von der Wiedergabe weiterer Denk¬
mäler wurde abgesehen, da manche derselben ver¬
stümmelt, andre als zu abgelegen nicht leicht erreich¬
bar waren. Doch wird das Gegebene genügen, um
auch im Bilde das Wirken des Geschlechts zu Eltz
vorzuführen.



VIII VORWORT.

Die Schreibweise der Vornamen ist die urkund¬
liche. In dem Texte ist der Gebrauch des Geschlechts,
dass sich nur die regierenden Mitglieder »Herren und
Frauen zu Eltz«, die Kinder »Söhne« und »Töchter
zu Eltz« benannten, stets beibehalten.

WIESBADEN im September 1889.

DER VERFASSER.



ZUR QUELLENKUNDE.

I. HANDSCHRIFTEN.

Ausführligess durch die Hohe Einsicht und anordnung Tit. Seiner Reichs-
hochfreyherrlichen Excellenz Herrn Carl Franz von Breidbach zu
Büresheim Churfürstl. Mayntzischen Obrist-stallmeistern zum standt
gekommenes Diarium über den Hergang der In des heiligen
römischen Reichs-Freyen Wahl und Crönungs-statt Franfurth (!)
am Mayn den 27 t<,n Mertz und den 3'°" Aprilis 1764 vorge¬
gangenen Josephi II. Römischen Königs-wahl und Crönung. Folio.
Zu Eltz. —

Acta vnd Besondere verzeignus aller Handlungen so sich bei fürgefallener
Spaltung der Religion, des Raths vnd gemeiner burgerschaft zu
Trier begebenn Anno domini M. D. LIX. Durgh mich Peteni
Dronckman Stattschribern zu Trier trewlich vnd mit allem vleiss
wharhafftigh keiner parthien zu liebe noch zu laide Sonder einen)
Ersamen Rhatt der Statt Trier, Irer Burgerschafft vnd dero nha-
kommen zu erhen vnnd nutz beschreben, vnd in ahageschrebene
form pracht vnd dirigiert!. Grossfolio. Zu Eltz Nr. 80. Original.
Eine Abschrift in zwei Folianten in der Stadtbibliothek zu Trier.

Weisthum des Graff. Eltzischen Bau-Geding In Hoch-dero Hoff zu
Bridell. ■— Mit dem Weisthum von etwa 1737 und den Be-
lehnungen nebst Rügen der Lehensleute durch den Dingvogt
1737—1783. Folio. Zu Eltz Nr. 332.

Zwölf gemalte Stammtafeln im Thürmcheszimmer zu Eltz aufgehängt,
von 690 bis Johann Philipp Jacob zu Eltz-Kempenich reichend.



X IL DRUCKSCHRIFTEN.

Vita Jacobi ab Eltz Archiepiscopi et Electoris Trevirensis. Ex Annalibus
Trevirensibus K. P. Christoph. Broweri S. J. extracta. Papier,
Quarto, saeculi XVIII zu Eltz. (wertlos.) —

Epitaphia in ecclesia Metropolitana .Moguntina sive liber mortuorum
scilicet omnium archiepiscoporum etc. opera C. M. Eiusdem eo
clesiae vicarii 1771. (Verfasser ist J. Christof Bourdon Vicar am
Dom zu Mainz 1727. Orig.Mspt. zu München Hof- und
Staatsbibl. cod. lat. 10, 447, ergänzt von Christof Marckloff Dom-
vicar zu Mainz, der es dein. Domcapitel, darunter auch Johann
Philipp Jacob Nepomuk comes ab Eltz und Hugo Franz Karl
Graf zu Eltz Domprobst zu Mainz am 2. December 1771 widmete.)
Das Orig.Mspt. Marckloflfs ist zu Eltz folio Nr. 194.

Copialbuch von Treis a. d. Mosel folio saec. XV zu Eltville.
Genealogia von 1595 an. Autograf Hans Jacobs zu Eltz. Rolle von

aneinander geklebten Blättern zu Eltville.
Weinheimer, Collectanea, Auszüge aus dem Eltviller Archiv um 1800

bis 1810. 2 Bde. folio zu Eltville.

Tagebuch Georgs des Jüngern zu Eltz j 532—1555. Abschrift Quarto
aus 1563 zu Eltville.

Von vrsprungh vnnd herkommen dess Eltzer Stammes etc. von Georg
dein Jüngern zu Eltz 1555 verfasst. Mspt. Quarto zu Eltville.

Genealogia. Folio. Pergament mit gemalten Wappen.

<SI&

IL DRUCKSCHRIFTEN.

Annalen des historischen Vereins für den Niederrhein insbesondere die
alte Erzdiözese Cöln. Cöln 1855—82. Octavo.

Archiv für rheinische Geschichte von Reisach & Linde. Coblenz 1833.
I—II. Octavo.

Eifflia [llustrata oder geographische und historische Beschreibung der
Eifel von Johann Friedrich Schannat herausgegeben von Georg
Harsch. Aachen und Leipzig 1825—53. Octavo. 6 Bände.

BERTHOLLET,histoire ecclesiastique et civile du duche de Luxembourg
et comite de Chiny. Luxemburg. 8 Bände Quarto.

Statuta synodalia, ordinationes et mandata archidioeceseos Trevirensis
ed. Blattau. 1844—50. Quarto. 9 Bände.
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Rheinlands Baudenkmale des Mittelalters herausgegeben von Bock.
15 Hefte. Octavo.

Brower , annales et antiquitates Trevirenses. Leodii 1671. Folio.
2 Bände.

Brower et Masenius metropolis ecclesiae Trevericae ed. Chr. v. Stram-
berg. Coblenz 1855—56. Octavo. 2 Bände.

Bucelinus, Gab., Germania topo - chrono - stemmatographica Sacra et
profana. Ulmac 1655—78. 4 Bände Folio. Enthält Stammtafeln
der Herren zu Eltz.

Burgermeister, J. S. codex diplomaticus equestris etc. Ulm 1721.
Quarto. 2 Bände.

Dominicus , Baldewin von Lützelburg, Erzbischof und Kurfürst von
Trier. Coblenz 1862. Octavo.

Gesta Trevirorum ed. Müller et Wyttenbach. Trier 1836—39. 3 Bände.
Quarto.

Goerz, Regesten der Erzbischöfe zu Trier von Hetti bis Johann II.
814—1503. Trier 1859—61. Quarto.

Gudenus V. F. de, codex diplom. exhibens aneedota etc. Goettingae
1743 f. Quarto. 5 Bände.

GÜNTHER,W. codex diplomaticus rheno-mosellanus. 1822 — 26. Octavo.
5 Bände.

Hontheim , hisloria Trevirensis diplomatica. Augsburg. 1750—57.
3 Bände. Folio. k

Hontheim, prodromus historiae Trevirensis. Augsburg 1757. 2 Theile.
Folio.

JAHRESBERICHTder Gesellschaft für nützliche Forschungen in Trier.
Trier 1853—58. Quarto.

Joannis, rerumMoguntiacarumscriptores. Frankfurt 1722 — 27. 3 Bände.
Folio.

Das Moselthal zwischen Coblenz und Zell mit Städten, Ortschaften,
Ritterburgen. Von J. A. KLEIN. Coblenz 1831. Octavo.

Knodt IL, Historia universitatis Moguntinae etc. Mainz 174«). Quarto.

Kyriandrj W., annales sive comment. de origine et statu Auguslae
Trevirorum ex ipsis archivis. Zweibrücken 1603. Folio.

Urkundenbuch für die Geschieht!! des Niederrheins von Th. J. L.ycom-
BLET. Düsseldorf. 1840—48. 4 Bände. Quarto.

Ajchiv für die Geschichte des Niederrheins herausg. von LACOMBLET.
Düsseldorf. 1831 f. Octavo.

Lünig, Das Teutsche Reichsarchiv. 24 Bände Folio. Leipzig 1713 — 1722.



XII II. DRUCKSCHRIFTEN.

Publications de la Societe pour la recherche et la conservation des
monuments historiques dans le grand-duche de Luxem bourg.
Hand XXXVI (neue Folge). Quarto.

Marx j., Caspar Olevianus oder der Calvinismus in Trier 1559. Mainz.
1846. Octavo.

Geschichte des Erzstifts Trier d. i. der Stadt Trier und des Tri» ni

Landes etc. von J. Marx. 'Frier 1858 f. Octavo I — IV.
MersseüS, P., Electorum ecclesiasticorum i. e. Coloniensium, Mogun-

tinensium ac Trevirensium Catalogus. Cöln 1580. Octavo.

MOSERJ. J., Staatsrecht des churfürstlichen Erzstifts Trier wie auch der
gefürstcten Abtei Prüm und der Abtei St. Maximin. Leipzig und
Frankfurt 1740. Folio.

Nobilitas Trevirensis immediata libera imperii a landsassiatu denuo
vindicata s. Anti-Apologia d. die im Erzstift Trier Gesessene u.
Begüterte von Adel allezeit denen röm. Kaisern inmediat subject
gewesen. Maintz. 1728. Quarto.

Boppard und das Rheinthal von St. Goar bis Lahnslein in Landschaft
und Geschichte geschildert etc. von C. Rutsch. Coblenz 1880.
Octavo. —

SALVERJ. 0., Proben des hohen Teutschen Reichs-Adels oder Samm¬
lungen alter Denkmäler, Grabsteine, Wappen, In-und Urschriften etc.
Würzburg 1775. Folio.

ScHAAB, K. A. Geschichte der Bundesfestung Mainz etc. Mainz 1835.
I )< tavo.

SCHAAB,Geschichte der Stadt Mainz. Mainz 1 84 1 —51. 4 Bände Octavo.

SPANGENBERG Cyr., Adels Spiegel, historischer, Ausführ 1. Bericht: Was
Adel sey und heisse, woher er komme, wie mancherlei er sey etc.
Schmalkalden 1591—94. Folio. 2 Bände.

Das Moselthal zwischen Zell und Konz mit Städten, Ortschaften und
Ritterburgen. Von Chr. von STramberg. Coblenz 1837. Octavo,

Liber confraternitatis B. Marie de Anima TEUTONICORUJdde Urbe.
Romae et Vindobonae. 1875.

UkKundenbuch zur Geschichte der mittelrheinischen Territorien. Coblenz
1860. Octavo. 3 Bände nebst Regesten von A. Görz. 4 Bände.

VERZEICHNIS der Gemäldesammlung Sr. Excellenz des verstorbenen Herrn
Grafen zu Kitz, weiland Domprobstes zu Mainz und Minden,
Capitular des Domstifts zu Trier und St. Albanstifts zu Mainz etc.
welche den 17. May zu Mainz öffentlich versteigert wird. Mainz
1785. Octavo. Auch französisch erschienen. (Die Versteigerung
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sollte zu Mainz im Fürstenbergischen Hof in der goldnen Luft
stattfinden.)

Wegeler, Lahneck und Oberlahnstein. Ein Beitrag zur Specialgeschichte
der Rheinlande. Trier 1881. Octavo'.

Wegeler, Kloster Laach. Geschichte und Urkundenlmch. Bonn 1854.
Octavo.

Wegeler, Richard von Greifenclau Erzbischof und Kurfürst von Trier.
Trier 1881. Octavo.

Werner, F. Der Dom von Mainz und seine Denkmäler. Mainz 1827—36.
3 Bände. Octavo.

Wetter, J. Geschichte und Beschreibung des Doms zu Mainz. Mainz.
1835. Octavo.

Versuch einer Geschichte von Trier. Von J. H. Wyttenbach. 1810 — 22.
5 Bände. Octavo.

Zeitschrift des Vereins zur Erforschung der rheinischen Geschichte
und Alterthümer in Mainz. 111. 1 Heft. Mainz 1868. Octavo

p. 78—96: Philipp Karl zu Eltz Kurfürst von Mainz 1732 —1743
(Hennes).
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I. SCHEMATISCHES REGISTER.

ERSTE ABTHEILUNG:
Seite

Die Hauptlinie der Herren zu Eltz bis zur Brudertheilung . . i

ZWEITE ABTHEILUNG:
DIE HERREN ZU ELTZ VOM GOLDNEN LÖWEN.

I Hauptstück. Die filtere Linie bis 1645...... 16
II Die ältere Linie, zu Kitz zu Uettingen . . 282

III » Die ältere Linie, zu Eltz zu Uettingen und Cleref 299
IV » Die Linie zu Eltz zu Langenau . . . . 313
V » Die Linie zu Eltz zu Pirmont..... 353

VI > Die Linie zu Eltz zu Bliescastel .... 372
VII » Die Linie zu Eltz zu BliescastelundWecklingen 390

VIII » Die Linie ZU Eltz zu Bliescastel, Wecklingen
und Kreuznach.......... 394

IX > Die Linie zu Eltz zu Bliescastel und Rodendorf 397
X » Die Linie zu Kitz zu Bliescastel, Rodendorf

und Braunschweig.........419
Nachträge und Verbesserungen...........425
Anmerkungen.
Die historischen Schriften Georgs des [ungern zu Eltz 1555.
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II. PERSONENREGISTER. 1)

Seite

Adam (Deutschordensherr)............. 375
Agathe (1572—1603 Nonne zu Löwen)........ 310
Agnes (1253) ......'........... 21
Agnes (G. Friedrich von Schönburg)......... 31
Agnes (1573 —1602 Nonne zu Oeren in Trier)...... 310
Agnes (1. G. Johann von Esch. 2. G. Johann von Heimstatt) . 83
Albert (1238) ................. 8
Amalie Helene (Stiftsdame zu St. Marien zu Minden) . . . 420
Anna Maria (zu Eltz-Langenau)........... 349
Anna (G. N. von Mercy)............. 297
Anna (G. Philipp Waldecker von Kempt)........ 375
Anna (1574 —1602)............... 310
Anna (1578, f 1604 G. Hans Reichard zu Eltz zu Üttingen

jüngere Linie)............... 297
Anna (zu Eltz-Langenau G. Philip]) Frei von Dehrn) . . . . 319
Anna (G. Wiegand von Dienheim).......... 152
Anna (G. Hans Valentin von Wildberg)........ 370
Anna Amoena (G. N. von Ahr zu Lissingen)...... 413
Anna Barbara (G. Franz Volrath von Obentraut)..... 412
Anna. Dorothea (G. N. von Hardenberg auf Wiederstett) . . . 420
Anna Elisabeth (G. Johann Philipp v. Bicken zu Eltz-Langenau) 349
Anna Elisabeth (zu Eltz-Langenau).......... 349
Anna Eva (zu Eltz-Langenau)........... 352
Anna Helena................. 405
Anna Juliana (zu Eltz-Langenau G. Wolf Adam von Schwalbach) 347

1) Das Personenregister enthält die Stammhalter, die verheiratheten Söhne und Töchter des
Geschlechts zu Eltz mit ihren Frauen und Männern unter Ausschluss der in jugendlichem Alter ge¬
storbenen oder sonst nach Lebenszeit und Stand unbekannten Personen.
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Seite

Anna Juliana (zu Eltz-Langenau G. Philipp Karl Friedrich Waldecker
von Kempt)............... 352

Anna Katherine................ 385
Anna Kunigunde (zu Eltz-Langenau G. Georg Holzapfel von

Vetzburg)................ 349
Anna Lucia Katherina.............. 415
Anna Margarethe................ 392
Anna Maria................. 349
Anna Maria (Nonne).............. 382
Anna Promissa (G. Ludwig Christof vom Stein a. d. Lahn) . . 410
Anna Regine (G. Karl Ferdinand Freiherr zu Plittersdorf) . . 386
Anna Sophie................. 396
Anna Sophie (Nonne auf dem Oberwerth) ....... 415
Anna Susanna (G. N. von Koosdorf)......... 400
Anna Wilhelma (G. Ludwig Karl von Helmstatt)..... 400
Anseimine Franzisca Maria............ 424
Anton (Erbmarschalk. 1. G. Amalia von Metternich, 2. G.

Margarethe von Eiedesdorf).......... 222
Antonette (Nonne zur Stuben)........... 413
Apollonia.................. 221
Apollonia Claudia (Nonne in Rupertsberg)....... 349
Arnold (1617) ................ 309
Barbara................... 219
Balthasar (zu Eltz-Langenau)............ 336
Bernhard (1494, t *550. *« G. Gutta v. Villiers. 2. G. Mar-

garethe von Beumelburg)........... 285
Caspar (zu Eltz-Langenau G. Ursula von Kerpen)..... 336
Caspar (zu Eltz-Langenau ( «. [rmgard Felicitas zu Eltz zu Pirmont) 345
Christian (1264—1268 Stiftsherr zu Coblenz)...... 14
Christina Dorothea (G. Johann Diether Knebel von KLatzeneln-

bogen)................. 396
Christof der Ältere (zu Eltz-Langenau. G. Sophia (Viola) vom

Stein)................. 319
Christof der Jüngere, (zu Eltz-Langenau)........ 334
Claudia (1577 G. Claude de Lannoy de la Motterie) .... 310
Cone (1357) ................. 30
Cuno Georg (todt 1577)............. 294
Diethei Henrich ................
Dietrich Nicolaus ............... 4°°
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Dorothea (G. Manfrid von der Lippe genannt Helm) . ... 382
Dorothea (zu Eltz-Langenau G. Caspar Lerch von Dirmstein) . 336
Eleonore (G. Gottlieb von dem Busch auf Lohe)..... 420
Elias (iiq4 G. N. N.).............. ,
Elias (1239—1253 Domherr zu Trier)........ , 4
Elias (Decan an St. Simeon zu Trier 1216—1225 todt 1256) . 7
Elias (1257 — 1264)............... 9
Elias (1296) .............. 2 -

Elisabeth (G. Damian Quad Herr zu Tomburg) ..... 370
Emmerich (G. Margarethe Kämmerer von Worms genannt von

Dalberg)................ 375
Eva (G. Johann Greifenclau zu Volrats)........ 83
Franz (1576—160g G. Irmgard zu Eltz zu Pirmont) .... 297
Franz (f 1629 G. Margarethe zu Eltz zu Bliescastel) .... 298
Franz Ernst................. , 8(l

Franzisca (zu Eltz-Langenau)............ 34g
Franzisca Anna Maria.............. . 2 ,

Friedrich (G. Dorothea von Lewenstein)........ 372
Friedrich (G. Juliane Landschad von Steinach)...... 392
Friedrich.................

Friedrich (G. Margarethe von Plettenberg)....... 369
Friedrich Casimir (G. Barbara Margarethe vom Pfuhl) . . . . 419
Friedrich Ernst (G. 1. Anna Margarethe Antonette Freiin von

Frenz zu Stolberg G. 2. Maria Anna Breitbach von Bürrcs-

heim )................. 413
Friedrich Samson................ , 22
Georg (f 1532 Deutschordensmarschalk)........ 142
Georg (f 1563 G. Anna von Burgthurn)........ , 94
Georg (Amtmann zu Pfalzcl)............ 3IS
Georg (zu Eltz-Langenau Rittmeister)......... 335
Georg Reinhard (Domherr zu Worms)......... 4 , 5
Gerhard (1517)................ 2 g 4
Godfrid (1229- l ^4i) ............. 8
Godfrid f 1614 (1. G. Elisabeth de Heu 2. G. Regine Wittwe

Waldecker geb. von Fiter)........... 299
Godfrid (T578 G. Dorothea von Raville t 1631)..... 310
Gotthard (zu Eltz-Langenau)............ 3^
Heinrich (1296—1323 G. N. N. von Ur)....... 18
Heinrich (G. Lyse von Breitbach zu Bürresheim)..... 25
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Hugo Friedrich (Domherr zu Mainz)......... 400
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Jacob (Domdecan zu Mainz)............ 379
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Johann (der Sohn, der Ältere t 1516 G. Margarethe von Helmstatt) 1 19
Johann (der Sohn der Jüngere f 1547 G. Maria von Breitbach) [69
Johann (Deutsehordenscomthur zu Lothringen)...... 220
Johann (G. Anna Quad von Landscron)........ 394
Johanna (1534— 1556 1. G. Anton Burggraf zu Oucux 2. G. Wil¬

helm von Miremont 3. G. Claude Fresnel Herr zu Louppy) 293
Johannette (1408 —1413 S. Simon von Burgthurn)..... 20
Johanna Philippine............... 423
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Johannette Sybilla ............... 396
Johann Adam (zu Eltz-Langenau;.......... $52
Hans Adolf (G. {Catherine von Brandscheid zu Rodendorf) . . 397
Johann Adolf A. (1. G. Anna Elisabeth Wolf von Todtenwart

2. G. Anna Elisabeth von Geispitzheim)...... 420
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ERSTE ABTHEILUNG.

ERSTES HAUPTSTÜCK:

DIE HERREN ZU ELTZ BIS ZUR BRUDERTHEILUNG.

§ i. Der Ursprung" des Geschlechtes.

iM Thale der Eltz einem starken Nebengewässer
der Mosel eine gute Stunde von Münstermaifeld
und ebenso weit von Moselkern entfernt erhebt

sich auf einem von der Eltz umflossenen Bergkegel malerisch
die stattliche Burg Eltz, die nach dem Flüsschen Eltz den
Namen trägt.

Die älteste Geschichte des Geschlechtes der Edlen zu

Eltz liegt gänzlich im Dunkeln, die Angaben der Turnier¬
bücher sind Fabeln und eine Unmöglichkeit, da der ritter-
bürtige Adel sich erst im XL und XU. Jahrhundert nach
Burgen benannte.

Man hat den Ursprung der edlen Familie zu Eltz von
dem mächtigen Ministerialgeschlechte der de Palatio (vom
Palaste) zu Trier hergeleitet. Dieselben kommen bereits
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1098 vor. Man hat angenommen, dass die Söhne des Burg¬
grafen Ludwig de Palatio 1 13 1, als derselbe dem Erzbischofe
Arnold von Trier die Uebergabe des Trierer erzbischöflichen
Palastes und der ihm verpfändeten Einkünfte des Erzstifts
Trier weigerte, was mit Ludwigs Vertreibung endete, Trier
verliessen und sich auf ihren Gütern ansiedelten, wodurch

die Burgen Eltz, Esch und Helfenstein und damit die hier¬
nach benannten edlen Geschlechter entstanden. Dem steht

nichts entgegen, die Verwandtschaft der Wappen, bei diesen
drei Familien der halbe Löwe, deutet durch das gleiche
Wappenthier einen gemeinschaftlichen Ursprung an. Leider
kennen wir die Abmachungen bei dieser Trennung vom
Hauptgeschlechte nicht; letzteres blieb in Trier und erscheint
unter seinem Namen noch längere Zeit in Urkunden.

Der erste Bau auf dem Berge,, welcher jetzt die Burg
trägt, war wahrscheinlich ein der Familie gehöriger fester
Krohnhof, verbunden mit Gütergebiet und Gericht. Nach und
nach erweiterte sich derselbe zur Burg, die vorerst jedenfalls
bescheidenen Umfang für den Aufenthalt einer Familie
besass. Da der Schwabenspiegel') den Bau einer Burg mit
Veste nur auf eigenem Grund und Boden gestattete, ist der
Eigenbesitz vorauszusetzen. Durch diesen Uebergang des
Frohnhofs zur Burg ward derselbe Herrenwohnung, die Güter
bildeten mit Gerichtsbarkeit nun einen Annex; während früher

der Frohnhof ihrer Verwaltung wegen vorhanden, wurde es
nun umgekehrt. Von diesem ersten Burgbau dürften nur
noch Substructionen vorhanden sein. Dass er gegen Westen
das Eltzthal hinauf stand, ist vom militärischen Standpunkte
aus vorauszusetzen. Die Lage selbst war eine für Anlage
einer Burg vorzüglich gewählte, von fast drei Seiten von
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der Eltz umflossen und durch steile Abhänge geschützt
war hier eine Einnahme der Burg unmöglich. Die Burg
sicherte den Zugang zum Eltzthal nach zwei Seiten und
damit die Strasse von und zu der Mosel gegen das Maifeld
hin. Ihrer Bestimmung gemäss war die Burg keine zum
Schutze des Reichs gegen Feinde im Innern und an den
Grenzen erbaute, sondern nur fester Herrensitz der sich
nach ihr benennenden Edlen oder Herren zu Eltz, von einem
Lehensverhältniss ist daher für die ältesten Zeiten keinerlei

Rede, der Herrensitz war freies Eigenthum. Nach Sitte der
Zeit, der sich auch die mächtigsten Geschlechter beugten,
änderte sich der Eigenbesitz der Burg nach und nach in
den eines Lehensverhältnisses zum Reiche. Die Herren zu

Kitz trugen ihre Burg nebst Gut dem Reiche zu Lehen
auf und nahmen solche für die damit verbundene Heeresfolge
im Dienste des Kaisers und Reichs zu Lehen zurück, erhielten

aber als Erzatz gewisse Rechte und Einkünfte als Nutzniessung.
Eine Andeutung", wann dieses geschah, fehlt.

§ 2. Rudolf.

Das älteste Glied des Geschlechts des Herren zu Eltz,
welches uns in Urkunden vorkommt, ist Rudolfus. Derselbe

erscheint von 1 1 50— 1 1 5 7- 2)

§ 3. Elias I.
Wohl ein Sohn Rudolfs erscheint Elias I zu Eltz.

Am 2 7. März 1194 machte Erzbischof Johann von Trier
einen Vergleich zwischen dem Kloster St. Marien bei Ander¬
nach und dem Elias Burgmann zu Eltz wegen der zwischen
beiden Theilen strittigen Vogtei über Leute und Hof zu
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Trimps, welche dem Kloster gehörten, aber von Elias
beansprucht worden. Elias sah sein Unrecht ein und ver¬
zichtete auf Bitten einiger Freunde auf diese seine Ansprüche.
Er bat auch, das Unrecht, das sein verstorbener Vater und

Bruder desshalb vielleicht zugefügt, zu vergeben und verzichtete
auf jene vierzehn Mark Zins, die denselben erlegt worden,
zu Gunsten des Klosters St Marien bei Andernach. 3)

§ 4. Johann I, Wilhelm I, Peter I und Elias II.

I )ieselben waren jedenfalls Söhne des Elias I zu Eltz.
Als am 11. October 1202 König Philipp zu Trier das
Erzstift Trier und dessen Clerus, Ritterschaft und Leute in

seinen Schutz nahm, waren Johann und Wilhelm zu Eltz
Zeugen dieser Verhandlung. 4) Johann allein erscheint am
15. December 1209 in einer Urkunde des Erbischofs
Theoderich von Trier 5) und nochmals in einer Verhandlung
des Erzbischofs Johann von Trier in Sachen des Marienstifts
zu Utrecht und der Gebrüder von Hammerstein und

Rübenach als Zeuge. 6) Johann und Peter Gebrüder zu Eltz
kommen in der Bestätigung der Stiftung der St. Oswalds¬
kapelle auf dem Oberwerth durch Wilhelm von Helfenstein,
ausgestellt von Erzbischof Johann von Trier, im September
1210 als Zeugen vor. 7) Johann allein kommt in einer
Beurkundung des nämlichen Kirchenfürsten für Kloster Laach
im Jahre 1210, 8) in einer Urkunde des Philipp von Bolanden
für Kloster Eberbach im Rheingau 1219,9) und einer andern
desselben Ausstellers am 11. Mai 1221 als Zeuge, in
letzterm Falle als Ministeriale vor. 10 ) Johann und Peter
waren Zeugen einer Urkunde Erzbischofs Theoderich von
Trier am 9. October 1223 zu Hülcherad ausgestellt, 11 ) und



DIE HERREN ZU ELTZ BIS ZUR BRUDERTHEILUNG. 5

einer andern Beurkundung 1224. 12 ) Damit verschwindet
Johann aus den Urkunden, sein Bruder Wilhelm scheint

schon früherhin gestorben zu sein.
Im Jahre 1227 entschädigte Wolfgang vom Stein, welcher

einen Kreuzzug mitmachen wollte, und dem Kloster Eber¬
bach Güter schenkte, den Peter zu Eltz für tauschweise

abgetretenes Land mit fünf Mannwerk Land zu Weilersheim

bei Bingen.'3) Ums Jahr 1229 war l'eter Herr zu Eltz in
eine Klagesache mit dem Stifte Garden verwickelt. Er
hatte von einem Pächter des Stifts Namens Rudolf Pacht¬

land gekauft und weigerte jedenfalls dem Stifte die Rückgabe.
Dasselbe klagte beim Trierer Erzbischofe, worauf Peter zu
dem in der Sache festgesetzten Termin zu erscheinen und
dem ergehenden Spruche sich zu fügen versprach. Dieser
Spruch fiel dahin aus, dass kein I 'ächter gepachtetes Land
einer Kirche an einen Mächtigeren verkaufen dürfe. Der
Archidiacon Jngebrand, zugleich Probst zu Garden und
Münstermaifeld, machte am 26. April 1229 diesen Spruch
bekannt.'4) Peter erscheint am 3. (?) Juni 1253 als Zeuge
in einer Urkunde,'S) und nochmals 1253 mit seinen Söhnen
gemeinschaftlich in dem Testamente des Trierer Domherrn
Elias zu Eltz.' 6) Dem Spruche von 1229 wegen Carden
scheint sich Peter keineswegs gefügt zu haben, es handelte
sich nebstdem um Beeinträchtigung der Nutzniessung im
Walde Treis, die derselbe gegen das Stift beanspruchte,
sowie den Zehnten zu Filsen und Ogis und die Vogtei zu
Bittelsdorf. Auch diese Sache war früher schon verhandelt

worden. Am 4. Januar 1256 befahl Erzbischof Arnold von
Trier dem Scholaster von St. Florän zu Coblenz, den unter

seinem Vorgänger Theoderich gegen Peter ergangenen
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Spruch wegen des Stifts Berechtigung im Treiser Walde
zu vollstrecken. x7) Peter hatte auf den Zehnten zu Filsen
und Ogis, sowie die Vogtei zu Bittelsdorf gegen das Stift
Carden Ansprüche erhoben, aber nach dem Tode seines
Bruders Johann und in Gegenwart seines Bruders Elias,
Decans von St. Sirneon zu Trier, auf diese Güter zu Gunsten
der Cantorei des Cardener Stifts verzichtet, solche aber
späterhin unter Erzbischof Theoderich von Trier wiederum
in Besitz genommen. Die angestellten Zeugenverhöre stellten
das Anrecht des Stifts an diesen Gütern und Rechten fest.

Es erging der Urteilsspruch in Sachen des Stifts Garden
und des Ritters Peter zu Eltz wegen des Zehntens zu
Filsen und Ogis, sowie der Vogtei zu Bittelsdorf durch
diese Zeugen verhöre, dass Peter nach dem Tode seines
Bruders Johann auf den Zehnten zu Filsen, den derselbe
auf dem Todesbette dem St. Castorstifte zu Carden geschenkt
und dem Erzbischof Theoderich von Trier übergeben lassen,
verzichtete, denselben aber, nachdem ihn diese Kirche an

zehn Jahre lang ruhig besessen, wieder weggenommen, auch
habe Peter den Zehnten an sich gerissen, die Güter des
Stifts zu Bittelsdorf seien vogtfrei, aber Lehen des Reichs
für Peter. 18 ) Da Papst Innocenz IV am 18. Juli 1245 dem
Stifte Carden den vom Frxbischof Theoderich von Trier

gemachten Vergleich mit Ritter Peter wegen gewisser
Fändereien und anderer Sachen vom 26. April 1229 be¬
stätigt hatte, f 9) ward Peter auf Klagen des Stifts mit der
Fxcommunication belegt. Am 13. Juni 1256 entschied
Johann, Seholaster des St. Florinstifts zu Coblenz, welcher

bereits in der Sache gewirkt hatte, als vom Erzbischof
Arnold bestellter Richter dahin, dass gemäss der Briefe



DIE HERREN ZU ELTZ BIS ZUR BRUDERTHEILUNG. 7

Erzbischofs Theoderich, des Trierer Archidiacon Jngebrand,
des Probsts Conrad von St. Florin, des Elias, verstorbenen
Bruders des Peter, Decans von St. Simeon zu Trier, dem

Stifte der Zehnten zu Filsen und Ogis zustehe und das
Dorf Bittelsdorf mit Wiesen, Wäldern und Zugehör als
Eigenthum des Stifts frei von Vogtei sei. Die Regelung
der Kosten und Gefalle blieb vorbehalten. 20 ) Auch diesem
Spruche fügte sich Peter nicht. Am 25. Februar 1257
befahl der Scholaster Johann von St. Florin zu Coblenz
als vom Erzbischofe von Trier bestellter Richter in der Streit¬

sache wegen der Zehnten zu Filsen und Ogis, allen Geist¬
lichen, den Ritter Peter überall als kirchlich ausgeschlossen
zu verkünden und zu behandeln, da derselbe dem Urtheils-

spruche in dieser Sache sich nicht gefügt und die Excom-
munication desArchidiacons H. von Bolanden verachtet habe. 2 ')
Peter starb bald hierauf, 1259 war er nicht mehr im Leben.

Peters Bruder Elias war Decan des St. Simeonstifts
zu Trier und erscheint 1 216 in einer Urkunde Erzbischofs

Theoderich von Trier. 22 ) Am 5. Januar 1223 besserte das
St. Simeonstift zu Trier die Pfründe des Custos auf; unter

den Zeugen der Verhandlung kommt auch der Decan Elias
vor. 23) Weiter erscheint Elias in einer Urkunde Erzbischofs
Theoderich vom 6. Dccember 1223 2 4) und am 12. September
1225 als Zeuge. 2 5) Tm Jahre 1256 war er todt. 26 )

§ 5. Philipp, Simon, Godfrid, Albert, Sibert und
Hermann.

Philipp und Simon Gebrüder erscheinen in einer Ur¬
kunde von 1220 als Zeugen. 2 /) Jedenfalls waren sie Bruders¬
söhne des Elias I.
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Godfrid war Zeuge der Urkunde im Jahre 1229, als
in der Kirche zu Engersheim Hermann und Philipp Gebrüder
Grafen zu Virneburg ihre elterliche Erbschaft sowie die
Burg zu Monreal theilten. 28 ) Ums Jahr 1235 kommt Godfrid
Ritter mit seinen Söhnen in einer Urkunde ohne Datum

des Grafen Hermann zu Virneburg als Zeuge vor. 2f>) In
gleicher Eigenschaft treffen wir ihn am 25. November 1238
als Burgmann dieses Grafen. 30) Als im Jahre 1241 —1242
am 25. Februar sich Godefrid Decan und das Capitel zu
Garden mit dem Grafen Heinrich zu Virneburg wegen des
von ihm und dessen Dienern dem Stifte geraubten Getreides
und zugefügten Schadens verglichen, war Godefrid zu Eltz
Burgmann des Graten Schiedsmann auf dessen Seite.3 1) Im
Jahre 1238 hatte Erzbischof Theoderich von 'Frier von dem
Juden Süsskind zu Coblenz ein Haus gekauft und wiederum
an das St. Florinstift veräussert. Auf diesem Hause ruhte

eine Gerechtsame. Im Jahre 1238 versprach das Capitel
von St. Florin den Vertrag zwischen Albert zu Eltz Trierer
Ministerialen und dem genannten Juden gegen Zahlung von
fünf Mark Cölnischer Münze seitens Aiberts an das Capitel
halten zu wollen, nämlich dass das Capitel das Gebälk dieses
Hauses ohne Beschädigung auf die Mauer des Hofs legen
dürfe. Am 21. September 1238 beurkundete Erzbischof
Theoderich diese Abmachung. 3 2) Sibert zu Eltz erscheint
in der oben angeführten Urkunde vom 25. November 1238
mit dem Godefrid zu Eltz als Zeuge. 33)

Während diese mit Wahrscheinlichkeit Brudersöhne des

Elias I waren, dürfte von den drei Folgenden die Ver-
muthung ihre Berechtigung haben, dass dieselben Söhne
Johanns I und Wilhelms I waren. Hermann zu Eltz Ritter
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war am 14. Januar 1246 Treuenhänder bei dem Verzicht
des Ritters Johann von Polch vor der Thalpforte von
Monreal. 34) Hermann Ritter stiftete mit seiner Gattin
dementia am 20. October 1259 mit zwei Weinbergen
über der Mosel dem Dorfe Ellenz gegenüber im Banne von
Fankel für sein Seelenheil eine ewige Lampe im Kloster

Steinfeld.35) Thomas und Helwich zu Eltz kommen 1249
am 1 I.September in der Urkunde des Elias II und Wilhelm II
zu Eltz als Zeugen vor. 3 6)

§ 6. Elias II, Wilhelm II, Theoderich I, Luther,
Johann II, Odilia, Adela.

Peter I zu Eltz hatte als Kinder Elias II, Wilhelm II,
Theoderich I, Luther, Johann II, Odilia und Adela. Peter I
hatte seine zwei Höfe zu Mertloch und Moselsürsch dem

Johann genannt Munsche und Peter genannt Mohr Gebrüdern
für 120 Mark Cölner Denare verpfändet, wobei dieselben
sich verpflichtet, so lange die Verpfändung daure, Dienste
zu leisten. Im Jahre 1249 am 11. September lösten Elias
und Wilhelm Gebrüder Söhne Peters diese Höfe ein und

entbanden die genannten Gebrüder ihrer Verpflichtung. Elias
besiegelte diese Urkunde mit eigenem Siegel. Wilhelm hatte
kein Siegel und war mit der Besiegelung seines Bruders
zufrieden. Die oben genannten Thomas und Helwich zu
Eltz waren Zeugen. 37) Am 17. Mai 1262 waren Elias und
Wilhelm zu Eltz Zeugen einer Urkunde des Philipp von
Hohenfels zu Boppard. 3 8)

Am 26. Juni 1257 beurkundete Sibodo, Decan von
Münstermaifeld, im Auftrage Erzbischofs Arnold von Trier
vom 2 2. Juni 1257, dass Elias zu Eltz und dessen Brüder
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Trierer Ministerialen, nämlich Wilhelm, Theoderich, Luther
und Johann Gebrüder, Odilie und Adela Schwestern Güter
zu Weiler dem Karl genannt Ur Bürger zu Trier verkauften
und auf solche verzichteten.39) Im Mai 1259 verzichteten
Elias, Wilhelm und Theoderich, Söhne des Peter I, welcher
die Streitigkeiten mit Stift Carden, welche theilweise auf sie
übergegangen waren, hatte, auf die Zehnten der Höfe zu
Filsen und Ogis zu Gunsten des Stifts. Auch hier siegelte
nur Elias, da dessen Gebrüder Wilhelm und Theoderich

kein eigenes Siegel besassen.4°) Am 24. August 1268
schenkte Jungfrau Jutta zu Pirmont genannt von Oberfell,
dem Kloster Rosenthal alle ihre Güter zu Oberfell, die sie

ererbte, ausgenommen den Weinberg an der Mosel, den
die Herrn zu Kitz ihr genommen, aber wiedergegeben
haben.4ij I)iese Herrn zu Kitz sind jedenfalls mit den
obigen Gebrüdern einerlei. Das Weitere über dieselben im
nächsten Abschnitte. — Luther, ein weiterer Sohn Peters I,

war Domherr zu Trier. Am 30. April 124g ernannte das
Domcapitel zu Trier neue I )omherrn, darunter einen Luther,
der jedenfalls mit dem spätem Domherrn Luther zu Eltz
eine Person ist.» 2) Am 5. Juli 1251 wurde Luther zu
Eltz auf Bitten seines Verwandten des Elias zu Eltz Dom¬

herrn zu Trier zum Domherrn ernannt. 43) In dem Testamente
des Trierer Domherrn Elias zu Eltz kommt Luther als

Verwandter desselben mit einem Vermächtniss bedacht 1253

vor. 44) Am 26. Mai 1267 vertheilte das Trierer Domcapitel
auf dem Generalcapitel statutengemäss seine Höfe und Ein¬
künfte auf 15 Jahre an die Mitglieder. Luther Domherr
ward üblicherweise mehrfach Bürge für seine Genossen, er
selbst erhielt mit Sybert (zu Eltz) gemeinschaftlich die



DIE HERREN ZU ELTZ BIS ZUR BRUDERTHEILUNG. i i

Einkünfte zu Thure und Mendich, für sich allein die von

Polch. 45) Treuenhänder waren der Archidiacon Heinrich
von Bolanden und ein gewisser Warinus. Diese Pfründen
sollte Luther nicht lange geniessen. Er wurde angeklagt,
dass er nicht im Domstifte, sondern gegen die Statuten
anderwärts die Diaconatswcihc empfangen und desshalb
aus dem Domcapitel ausgewiesen, wobei jedenfalls auch
dessen Pfründen eingezogen wurden. Luther klagte bei
Papst Clemens IV, der am 29. August 1267 dem Trierer
Domcapitel befahl, den Luther wieder in's Capitel aufzu¬
nehmen, da er ihm dessen Vergehen betreffs der Diaconats¬
wcihc vergeben habe. 4 6) Luther kam wieder in's Capitel,
da am 15. Februar 1272 Theoderich Domprobst, Robert
Domdecan, Arnold Grossarchidiacon, Henrich von Bolanden

Archidiacon, Reyher Official, Wilhelm von Havels, Cuno
von Arlons, Gerard von Duna, Sybert und Isenbard Dom¬
herrn zu Trier, welche das Capitel am 12. November 1271
als Schiedsleute gewählt, um die erledigt werdenden Pfründen
an die einzelnen Domherrn zu vertheilen, bestimmten, dass

jeder Domherr künftig zur Ernennung einer Person eine
Stimme haben solle und hierfür eine Reihenfolge feststellte,
wobei für die demnächst erledigten Stellen auch Luther
zu Eltz als der zweiundzwanzigste der Reihe, die im
Ganzen siebenundzwanzig erledigte Stellen betrug, bestimmt
ward. 47) Am 11. September 1273 schenkte Heinrich von
Bolanden Archidiacon und Probst zu Carden im General

capitel zu Trier in Gegenwart des Erzbischofs Henrich von
Trier und des Domcapitcls darunter auch des Luther zu
Eltz Domherrn die Burg Bischofstein, deren eine Hälfte
er gekauft, die andre auf eigene Kosten erbauen lassen,
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für sein Seelenheil der Trierer Kirche und dem Archidiaconat

zu Carden doch unter Vorbehalt lebenslänglicher Nutzniessung
für sich.4 8) Am 6. April 1282 trafen Arnold Domdecan,
Boemund Grossarchidiacon, Gerard von Eppinsteyn, Henrich
von Bolanden Archidiacon, Cono Scholaster, Wilhelm Cantor

und Isenbardus de Warnesberg Domherrn zu Trier als
erkorene: Schiedsleute eine Verpachtung und Ordnung der
Höfe und Jahrgefälle ihres Stifts, Luther zu Eltz erhielt
hierbei wie früher die Einkünfte zu Mendich und Thure

für 13 Pfund und eine Mark für eine Spende von 40 Solidi
am Jahrzeittag mit Propination. 49) Am 26. Juli 1286 ertheilte
Boemund Domprobst und Archidiacon zu Trier dem Luther
zu Eltz Domscholaster daselbst Vollmacht, ihn bis auf Wider¬

ruf in seiner Abwesenheit als Domprobst zu vertreten,5°) und
am 6. December 1 287 versprach Ulrich genannt vom Stein
Domherr zu Trier, den Luther Scholaster und Isenbardus
Schatzmeister des Doms zu Trier schadlos halten zu wollen,

als dieselben sich für ihn für eine Schuld von 24 Pfund

Trierer Denare verbürgt, und verpfändete denselben die
Gefälle und Einkünfte seiner Kirche zu Bredenis sowie das

Haus, das er bewohnt. 5 1) Luther wurde am 29. April 1289
Stiftsprobst zu Münstermaifeld. Bereits 1294 hatte Luther
ein Testament gemacht, am 16. Juni 1296 errichtete er
dazu als Probst von Münstermaifeld und Scholaster am

Dom zu Trier einen Nachtrag. Er gab der Trierer Kirche
40 Pfund Trierer Münze als Zusatz zu der früher vermachten

Summe, so dass es zusammen 100 Pfund und ein Gnadenjahr
sind. Seine Häuser beim Eingange in den Trierer Dom
schenkte er seinem Verwandten und Mitdomherrn Arnold

seines Bruders Wilhelm Ritters Sohn mit der Auflage der
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Unveräusserlichkeit, Erbe soll nach dessen Tod Elyas Sohn
des Werner Ritter genannt Brender sein Verwandter werden.
Derselbe Arnold erhält seine Güter bei der neuen Mühle

mit allem Zugehör, wie er solche von der Trierer Kirche hat.
Die Gefälle aus den Höfen und Gärten zu Lov, Heytiche,
Brule, Carden und zu Velle, die er von St. Maximin bei

Trier erkaufte, gibt er seinen Treuenhändern auf bestimmte
Jahre, von den Einkünften des letzten Jahres sollen sie
Jahrgefälle zur Pitanz für sein und seiner Eltern Seelenheil
zu St. Maximin kaufen. Sein Leib soll zu Münstermaifeld

vor dem Altare, den er zu Ehren des heil. Nicolaus stiftete,
ruhen, welchem Altare er von seinen Gütern eine Mark
anweist, es soll dort eine Wochenmesse für die Verstorbenen

und sein Seelenheil gelesen werden. Von seinen Gütern
soll ein Malter Korn alljährlich an den Altar St. Lorenz in
Münstermaifeld für sein Jahrgedächtniss fallen. Er gibt
seinen Fischteich beim Brunnen an der Michelscapelle für eine
Wochenmesse für sein Seelenheil, seinen bessern Gürtel dem
Erzbischofe Boemund von Trier, seinem Bruder Theoderich
Ritter zu Eltz dreissig Mark, seinem Verwandten Werner
Ritter ebensoviel und dem Heinrich Bruder desselben Werner

desgleichen, dem Wilhelm Ritter Sohn des verstorbenen
Ritters Wilhelm seines Bruders ebensoviel, dem Mädchen
Catharine 30 Mark, dem Johann von Ulmen seinem Ver¬
wandten , dem er bereits in dem frühern Testamente
30 Mark angewiesen, sein besseres Pferd. Die Schenkung
seiner Güter zu Alzene über der Mosel, zu Fell und Sürsch
an Münstermaifeld erkennt er aufs Neue an. Testaments¬
vollstrecker sollen sein Hermann Cantor zu Münstermaifeld,
Theoderich sein Bruder, Werner zu Eltz sein Verwandter,
beide Ritter und Ordulph Schöffe zu Trier. 5 2)
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§ 7. Elias, Christian, Karl.

Wahrscheinlich Söhne des Hermann zu Eltz und der

dementia waren Elias, Christian und Karl. Elias ward

Domherr zu Trier. Derselbe hatte sich um 123g Eingriffe
in die Besitzungen des Klosters Martinsberg zu Trier erlaubt.
Das Kloster klagte bei Papst Gregor IX, worauf derselbe
am 14. Mai 1239 dem Probst und Decan sowie demCanonicus
Friedrich von Prüm den Auftrag ertheilte, die Sache zu
untersuchen und zur Entscheidung zu bringen. 53) Was in
der Sache geschah, ist unbekannt. Elias kommt als Trierer

Domherr am 8. Juli 1251,54) im Juni 125255) und am
9. September 1252 vor.5 6) Derselbe machte am 19. October
1253 als Domherr zu Trier und Stiftsherr zu Münstermaifeld
sein Testament. Er bedachte darin das Stift Münstermaifeld

mit seinem Gute zu Alken für sein Seelenheil, seinem Ver¬

wandten Luther zu Eltz Domprobst schenkte er sein Haus
zu Münstermaifeld, das Maus, das seine Mütter bewohnte,

erhielten sein Oheim Peter 1 und dessen Söhne.57) Zu
diesem Testamente machte Elias am gleichen Tage einen
Zusatz, unter verschiedenen Vermächtnissen an Münster¬

maifeld erhielt Agnes die Tochter seines Oheims Elias II
seine Güter zu Urmirsbach für ihre Verheirathung nebstdem
Bettwerk, sein Oheim Peter I seinen Thurm zu Trier und

verschiedene Güter. 5 8)
Christian zu Eltz ward Stiftsherr an St. Florin zu

Coblenz. Am 14. und 17. April 1264 war er Zeuge von
Urkunden. 59) Am 21. Januar 1268 treffen wir ihn als
Siegler und Zeugen einer Urkunde,^ 0) und nochmals am
27. Februar 1268 als Zeuge. 61 ) Am 1 7. März 1 271 bestätigten
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Henrich von Bolanden, Johann Decan, Arnold Cantor und
Engelbert Schatzmeister von St. Florin zu Coblenz als vom
Capitel ernannte Vertheiler der Höfe, Meiereien und Officien
im Allgemeinen die früheren Bestimmungen des Decans
Johann und der beiden Canoniker Ricard und Christian (zu

Eltz) und machten Zusätze. 62 )
Karl zu Eltz Ritter kommt am 25. November 1275

als Zeuge einer Urkunde des Grafen Heinrich zu Virneburg
für Eaach vor. °3) Der Name Karl mahnt an die Macht
des Geschlechts, da diesen durch Karl den Grossen bedeut¬
samen Namen nur der höhere Adel nach Sitte der Zeit

zu führen pflegte. —



ZWEITE ABTHEILUNG.

DIE ZU ELTZ VOM GOLDNEN LÖWEN.

ERSTES HAUPTSTÜCK:

DIE HAUPTLINIE VOM GOLDNEN LÖWEN RLS 1645.

§ 1. Elias.

jlias II, Wilhelm II und Theoderich zu Kitz nahmen
vor 1268 eine Theilung der Burg und der Güter
vor. Diese Theilung führte zur Stiftung dreier

Linien des Hauptgeschlechts, welche sich späterhin als
ritterlicher Abzeichen eines halben goldenen Löwens im
rothen Halbfelde, eines halben silbernen Löwens in gleichem
Felde und der heraldischen Flügel als Helmzier bedienten,
während die dritte Linie zwar einen halben goldnen Löwen
aber mit Büffelhörnern auf der Helmzier führte. Diese drei

Linien heissen die zu Eltz mit dem goldnen (gelben), silbernen
(weissen) Löwen und die zu Eltz mit den Büffelhörnern.
Erstere Linie soll hier als Hauptlinie zuerst ihre Behand¬
lung finden.
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Elias II Sohn Peters stiftete die Linie vom goldnen
Löwen. Elias erscheint seit 1249 in Urkunden. Am 17. Mai
1262 kommt derselbe mit seinem Bruder Wilhelm in einer

Beurkundung' des Philipp von Hohenfels als Zeuge vor.
Am 11. Mai 1264 besiegelte er mit eigenem Siegel eine
Schenkung seines Bruders Wilhelm. Damit verschwindet
Elias aus den Urkunden. Der Name seiner Gattin ist un¬

bekannt. Elias hatte folgende Kinder.
1) Richard. Derselbe erwarb die halbe Vogtei zu

Rübenach nebst Kirchsatz und Zehnten daselbst. Am

17. Januar 1277 belehnte hiermit Gerhard Graf zu Diez den
Richard zu Eltz Vogt zu Rübenach und Friedrich von
Schonenburg dessen Schwager. Das Lehen selbst trugen
die Grafen von Diez von der Abtei St. Maximin bei Trier,

die als geistliche Genossenschaft keine Vogteirechte ausüben
durfte, zu Lehen. Von seinem Amte nannte sich Riehard

Vogt zu Rübenach, welchen Gebrauch seine Kinder und die
Erben des Lehens fortsetzten. Richard war [316 todt, dm
Namen seiner Gattin kennen wir nicht, er scheint nur zwei

Töchter gehabt zu haben:
1) Mechtild übertrug am 11. Juni 1316 als Tochter

Herrn Richards Vogt zu Rübenach ihrem Schwager Herrn
Werner dem Brender zu Eltz ihr ererbtes Gut zu Rübenach

und Enkirchen für 1300 Mark oder statt diesen eine Leib¬
rente von drei Fuder Wein, sechzehn Malter Korn, sech¬
zehn Malter Hafer, vier Malter Weizen, zwölf Achtel Erbsen,

dreiundzwanzig Gänse und ebensoviele Hühner.')
2) Eine weitere Tochter, die den Sifrid von Frauen

stein heirathete, aus welcher Ehe Lise von Frauenstein

hervorging.
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II) Werner Brender, welcher den Stamm fortsetzte.
Siehe unten.

III) Heinrich. Derselbe erscheint 1296 in dem Testa¬
mente des Probst Luther zu Eltz mit dreissig Mark bedacht.
Am 10. August 1323 machte Heinrich Ritter und Herr
zu Eltz, damit kein Streit zwischen seinen Erben nach
seines Bruders Tod und seinem Ableben entstehe, eine

Zusammenstellung aller seiner eigenen Güter und Lehen
und Hess dieses Verzeichniss von Lancelot, Johann und
Dietrich seinen Hausgenossen als Zeugen bestätigen. Die
Eigengüter waren folgende: Der Hof auf dem Löferberge
mit Zugehör als Eigen, der Hof zu Mörx ausgenommen
4 Malter Korngeld, die Güter zu Sufifchen mit 44 Morgen
Land ohne den alten I lof als Lehen, der Hof zu Drecke

nach, der Hof zu Polch mit Zugehör, der I lof zu
Kottenheim mit allen Gerechtigkeiten, die Güter zu
Urmisbach und Owis, ohne das, was im Hitzer Gericht ge
legen ist, die Wiese zu Lutz und zu dem Hahne, Wein
berge und Weingülten zu Müden sammt Zugehör, Wein¬
berge zu Löf; ein Weinberg genannt das Llimmelreich ist
seinem Bruder dem Brender, dreissig Schillinge Geld auf
dem Löferberg von Hermanns Hof, welcher Eigen ist, den
aber der Brender gegen Wiedereinlösung durch seine Erben
mit 30 Schilling Geld zum Lehen machte, 30 Schillinge
Erbzins auf dem Löferberg im Hermanns Hof, die dem
Heinrich gehören, zwei Mark Pfennige Erbzins zu Matzen-
port, die Weinberge Kekebreeh/berg und Mannwerk genannt
als Eigen, aber dem Grafen von Luxenburg für 6 Pfund
Treischzins verpfändet, wiederlöslich mit 60 Pfund Meiler,
das Haus zu Löf nebst aller Gülte daselbst als Eigen, eine
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Mark Zins auf des Dietrich von Fell Gut zu Mürtze, eine
Mühle zu Suffchen, Geldrenten zu Mürtze und Müden,
14 Simmer Zins halb Korn und halb Gerste von dem Gut
zu Salkinvach, von dem Heinrich glaubte, dass es Eigen
sei. Heinrich besiegelte diese für den ältesten Güterbesitz
der Familie zu Eltz hochwichtige Urkunde mit eigenem
Siegel.»)

Heinrich hatte eine von Ur zur Gattin und mit dieser

folgende Kinder:

1) Johann Stiftsherr zu Garden.

2) Peter nach seiner Mutter »von Ur« genannt setzte
den Stamm fort. Am 29. März 1359 verkauften Peter
und Johann Gebrüder Herrn zu Fitz genannt von Ur dem
Marsilius und der Rine (Katherine) Eheleuten zu Alken acht
Malter Korngülte auf dem Gute zu Sanisch, ausgenommen
das Gut zu Velle und zu Mertloch als Virneburger Lehen.3)
Am 26. März 1381 erklärte Wigand genannt Scholle zu
Lehmen, dass er von Herrn Peter zu Eltz Ritter und

Junker Johann Gebrüdern Herrn zu Eltz zwei Weinberge
zu Lehmen, die Michel von Cattenes hatte, in Pacht erhielt.4)
Johann ward später geistlich zu Garden, Peter heirathete
die Agnes von Eich. Am 12. Juni 1388 bewittumte Peter
Herr zu Eltz genannt von Oir seine Gattin Nese von Eych
mit Wissen und Willen seines Neffen Richard zu Eltz

Gemeiners zu Eltz und Johanns seines Bruders Stiftsherrn
zu Garden auf das halbe Lehen zu Rübenach als Luxen-

burger Lehen, das halbe Lehen zu Kern als Lehen des
Dietrich von Brohl, das halbe Lehen zu Löf als von
St. Maximin bei Trier herrührend. Peter und Richard zu
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Eltz siegelten. 5) 1407 war Peter todt. 6 ) Aus der Ehe
mit Anna von Eich hatte er folgende Kinder:

1) Philipp sein Erbe und Nachfolger. Auch er nannte
sich von Ur. Am 26. September 1405 erklärte Philipp
von Uyre Herr zu Eltz, dass er des Erzbischofs Friedrich III
von Cöln Helfer ward wider den Jungherzog Adolf von
Berg und desshalb ein Manngeld von jährlich 15 Gulden
ablöslich mit 150 fl. aus dem Rheinzolle zu Bonn auf
Lebenszeit erhielt.7) Philipp wurde im Jahre 1406 von
Johann von Miehlen genannt von Dieblich Gatten der
Katherine zu Eltz zu Eltz erschlagen. Zur Sühne stifteten

Johann von Miehlen und Katherine im Jahre 1406 eine
Seelenmesse für Philipp bei den Predigern zu Coblenz und
erklärten am 27. Juli 1406, dass in der Zweiung zwischen
ihnen und Lancelot und Richard Herrn zu Eltz sie sich

dahin einigten, dass der Johannesaltar zu Müden im Kerner
für Philipps Seelenheil vier Malter Kornrente Münsterer
Maas aus ihrem Hofe zu Polch genannt der Eltzer Hof
erhalte, zugleich verpfändeten sie diesen Hof halb mit den)
ausdrücklichen Vorbehalte, dass im Falle nicht die Rente
bezahlt werde, Lancelot und Richard und deren Erben den

halben Hof nebst Zugehör an sich nehmen dürften, damit
nach Recht und Gewohnheit der Stadt Münstermaifeld damit

verfahren werde. 8 )

2) Johannette heirathete den Simon von Burgthurn.
Am 8. September 1408 gestattete Erzbischof Werner von
Trier, dass Simon von Burgthurn seine Gattin Johannette
zu Eltz auf das Burglehen des Schlosses Hammerstein
nämlich fünfzehn Mark ein Schilling ('ölner Münze, 14 Hühner,
5 Gänse und 19 Stöcke Weinberg in Hammersteiner Mark
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und Gericht und alles Recht des Burglehens in Burg und
Thal Hammerstein, wie dieses Simon zu Lehen hat,

bewittume. Sollte nach Simons Tod Johannette wieder
heirathen, so soll ihr Gatte binnen Monatsfrist das Lehen

bei Trier empfangen und so lange Johannette lebt, auch
vermannen, nach ihrem Tode fällt dasselbe an Trier heim.

Am 7. Juni 1413 verkauften Simon von Burgthurn Wepeling
der Jüngere und Johanna zu Eltz Eheleute zu Coblenz dem
Decan, Capitel und Vicar von St. Florin zu Coblenz zur Praesenz
acht Malter Kornrente Coblenzer Maas zu Mühlheim für

200 rheinische Gulden auf Wiederkauf und verpfändeten dafür
to Malter weniger drei Achtel Kornrente Andernacher Mass
zu Mühlheim von dem Heimbürger Nicolaus entfallend.'')
Am 11. August 1413 stellte das Stift hierüber Revers aus. 10)

IV) Agnes kommt in dem Testamente des Elias Dom¬
herrn zu Trier 1253 vor. —

§ 9. Werner der Brender.

Werner mit dem Beinamen der Brender (Brenner)
wurde im November 1293 Lehensmann des Grafen Heinrich
von Luxenburg,") und erhielt in dem Testamente des Probsts
Luther am 16. Juni 1296 dreissig Mark ausgesetzt. Am
22. October 1300 war er als Ritter Bürge für Wirich von
Winnenberg Ritter gegen Johann von Wildenberg für
60 Mark Denare. 12 ) Am 15. August 1302 erscheint Herr
Wernher genannt Brender zu Eltz als Zeuge einer Sühne
des Grafen Georg von Veldenz mit Johann von Wildenberg.'3)
Am 26. Januar 1309 waren Werner genannt Brender und
Wilhelm zu Eltz (vom weissen Löwen) Bürgen für Heinrich
von Helfenstein und Mechtild Eheleute. '4) Wernher zu
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Kitz Ritter besiegelte am 5. April 1309 eine Urkunde des
Boemund Vogt von Hunolstein Ritters und dessen Gattin
Katherine. T5) Am 7. September 131 1 gab Wernher Brender
Ritter seinen Söhnen und Schwiegersöhnen die Denare,
welche er auf die Vogtei zu Rübenach verwendet, wie sie
ihm nach Beendigung des Streits über diese Vogtei zuge¬
fallen. Sein Sehn Peter seil den Antheil dieser Vogtei
erhalten und seine und seines Bruders Heinrich Ritters

Anordnung befolgen. Jeder seiner Söhne und Schwieger¬
söhne, die an dem Streite Theil nahmen, erhält von seinem
Erbe soviel als Peter aus den wirklichen Einkünften der

Vogtei geben kann. Wernher besiegelte diese Abmachung
mit Heinrich von Helfenstein und Wilhelm zu Eltz seinem

Verwandten, womit I leinrieh zu Eltz sich zufrieden erklärte."*)

Ums Jahr 1323 beschäftigte die Gebrüder Werner und
Heinrich zu Eltz die Aufzeichnung der Lehen und Eigen¬
güter des Stamms. Am 10. August 1323 machte Heinrich
eine derartige Aufzeichnung, Werner hatte ihm in einem
Briefe Angaben über die Hitzer Lehen mitgetheilt. *7) Es
waren dieses damals Burg Eltz mit Fischerei, Wasser und
Weide, der Hof Rode, das Gut zu Bittersdar und Wiersheim,

zwei Mühlen an der Burg, (Um* Hof zwischen Müden und
Eltz genannt der alte Hof als Reichslehen, das Gut zu
Kern, das Fahr zu Müden, das Gut zu Treis, zu Naunheim
und der Hof zu Mertloch als Lehen. Mit dieser Aufzeich¬

nung hing die Errichtung des ältesten Burgfriedens von
Eltz zusammen. Durch die drei Linien des Stamms, welche
eine verwandtschaftliche Ganerbschaft bildeten, konnten
Xwistigkeiten nicht ausbleiben und mussten nach Sitte der

Zeit durch Verbriefung die gewohnten Rechte gesichert
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werden. Längst schon bestand die Burg aus mehreren
Häusern für den Aufenthalt mehrerer Familien und dürfte

das sogenannte Platteltz noch der Rest eins dieser Gebäude,
wenn auch um ein Stockwerk erhöht und im Dachwerk

umgeformt, sein. Am 6. September 1323 machten Werner
der Brenner, Henrich dessen Bruder, Lancelot, Johann und
Dietrich Herrn zu Eltz sowie PerzevaJ zu Eltz Domherr

zu Trier einen Burgfrieden. Derselbe ging von Kurviskop
über den Rettewech, bis da der Busch sich wendet, an das

Feld, weiter in dem Thale zu dem Remmel genannt Perrich,
den Remil längs bis auf die Ecke ober dem Taubhaus, bis
an die Eltz auf die Spitzeleie, auf der alten Burg zwischen
dem Wege, der von dem Hals hergeht, den Flals hin bis
zu der Silverkulin zu an das Haubt der Leyen, den Weg
weiter bis an den Hellenweg, den Weg weiter bis an
den Silin, da der Pfarrer anstösst, welcher Weg Strevart
heisst, in denselben Weg und bis zwischen Ludwigs
Haus und den Weinberg, rechts in die Bach und rechts
den Berg aus bis an die Spitze und von da wieder auf
Kurzkop. Innerhalb dieses Burgfriedens soll Jeder dem
Andern beistehen. Heinrich von Waldeck, den man nennt

von Reinberg und Arnolt von Schöneck waren Zeugen,
Werner Brenner und die andern Aussteller siegelten. ,8 )
Am 20. August 1326 fand auf Burg Eltz eine erhebende
Feierlichkeit statt. Die Burg hatte wohl längere Zeit eine
eigene Capelle, die Nennung^ eines Pfarrers als Besitzer von
Land im Burgfrieden im Briefe von 1323 lässt dieses ver-
muthen. Diese Capelle hatte um 1327 einen neuen Altar
erhalten. Bischof Arnold von Camin, der Sohn des Wilhelm

zu Eltz, befand sich am 20. August 1327 auf Eltz und



24 ZWEITE ABTHEILUNG. ERSTES HAUPTSTÜCK.

beurkundete, dass er an diesem Tage mit besonderer Er-
laubniss des Erzbischofs Baldewin von Trier den Altar in

der Burgcapelle zu Ehren der heiligen Dreifaltigkeit, des
heil. Kreuzes, Marias und der Heiligen, insbesondere des
heil. Pancratius und der heil. Katherine, des heil. Andreas

und Jacobus des Aeltern, deren Reliquien in dem Altare
eingeschlossen, begabte und weihte. Zugleich ertheilte er
mit Genehmhaltung Erzbischofs Baldewin allen, die vom
Tage der Weihe an an den einzelnen Tagen des nächsten
Monats und sodann an den letzten Tagen der einzelnen
Monate des ersten Jahrs sowie später am Jahrestage der
Weihe gebeichtet, vierzig Tage Ablass. Das Jahrgedächtniss
der Weihe setzte Arnold aus bestimmten Gründen auf den

Tag vor dein Feste von Kreuzerhöhung jährlich fest'9)
Am 2$. Juni 1328 erklärte Hertwin Ritter von Winningen,
dass er dem Werner Brender Kitter und Herrn zu Eltz

t 50 Mark Pfennige Brabanter Währung schulde und gelobte
Zahlung unter Bürgschaft, darunter auch des Dietrich zu
Hltz, seines Eidams, Ritters, der auch mit dem Aussteller

siegelte. 20 ) Der Name dor Gattin Werners ist urkundlich
unbekannt, dieselbe soll Elisabeth von Helfenstein gewesen
sein. Beider Eheleute Wappen und Namen soll sich in
einem gebrannten Fenster im Chor der Predigerkirche zu
Coblenz rechter Hand, wo dieselben auch begraben liegen,
das Wappen der Elisabeth (Helfenstein-Ehrenbreitstein) auch
im Refectorium daselbst, ebenso auf einem Kelche, den

Georg zu Eltz der Aeltere besass, und einem anderen

Kelche zu Rübenach Werners Namen resp. Wappen befunden
haben. 21 ) Werner starb um den 17. December. 22 ) Aus
Werners Ehe gingen folgende Kinder hervor:
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1) Peter der Stammhalter. Siehe unten.
2) Elias kommt in dem Testamente des Luther zu

Eltz 1296 vor.

3) Mechtild heirathete den Johann Bussard von Sinzig.
Am 21. April 1336 schenkte Mechtild zu Eltz, Wittwe
des Johann Bussard von Sinzig, Tochter Werner Brenders
zu Eltz dem Kloster Machern alle ihre Güter zu Enkirch

und im Hofe zu Rübenach. 23) Es ist dieses jedenfalls das
Gut, das von Richards Tochter Mechtild 1316 an Werner

Brender gelangte. 24)

§ 10. Peter.

Am 2^,. April 1312 gab Rupert Graf zu Virneburg
dem Peter zu Eltz Edelknecht Sohn des Ritters Werner

genannt Brender I Icrrn zu Eltz seinem Getreuen alle Güter,
die derselbe wegen der Vogtei zu Rübenach und dessen
Töchter, die Frau von Frauenstein und Mechtild kaufte und
forderte die Schöffen zu Rübenach auf, dem Feter Treue

wie ihm selbst zu leisten. 2 5) Peter war 1325 todt. Den
Namen seiner Gattin kennen wir nicht, aus der Ehe gingen
zwei Söhne hervor:

1) Richard, Stammhalter. Siehe unten.
2) Heinrich heirathete die Lyse von Breidbach zu

Bürresheim, aus welcher Ehe er zwei Söhne hatte:

1) Peter.
2) Johann. Beide kommen 1349 und 1356 mit Richard

zu Eltz ihrem Vatersbruder vor. Am 9. Mai 1378 be¬

siegelten Peter und Johann Gebrüder Herrn zu Eltz die
Urfehde des Dietrich von Rennenberg bei dessen Entlassung
aus der Gefangenschaft des Erzbischofs Friedrich III von
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Cöln. 26 ) Am 10. September 1389 gestattete Erzbischof
Werner von Trier, dass Ritter Johann Sohn Peters zu
Eltz seine Gattin Oclilie von Winningen auf den Zehnten
zu Sürsch bewittume. 2 7)

§ IL Richard.

Im November [325 verkaufte Getrudis Herrin zu
Alpheym mit Wissen und Willen ihrer Kinder dem Richard
und Heinrich Söhnen des Peter zu Eltz selig, ihren Ver
wandten, Edelknechten, welche noch minderjährig', ihre Ein*
künfte und Rechte, die ihr aus dem Erbe der verstorbenen
Verwandten Gutta Nonne zu Andernach gelegen zu Coblenz
anerfallen, für elf Mark Denare. 28)

Zur Zeit Richards fand die bekannte Eltzer Fehde
statt, an der Richard mit seinem Bruder wesentlichen An-
theil nahm. Am 15. Juni 1331 schlössen die Gemeiner
der Burgen Waldeck, Schöneck, Erenberg und Eltz eine
Verbindung zu gegenseitigem Schutze und Rathe. 2^) Eine
derartige Verbindung, die den Landfrieden durch die daraus
entstehenden Befehdungen stören müsste, war dem Erzbischof
Balduin von Trier, welcher strenge auf Erhaltung des Land¬
friedens achtete und desshalb die Grafen zu Virneburg in
der sogenannten Mayener Fehde gedemüthigt hatte, nicht
genehm. Es kam jedenfalls zu Verletzungen des Land¬
friedens, da die Gemeiner von Waldeck, Schöneck, Eren¬
berg und Eltz und deren zahlreicher Anhang an Mosel
und Nahe es hierzu kaum an Gelegenheit fehlen Hessen
und auf ihre Macht vertrauten. Es begann die Fehde mit
Erzbischof Balduin, die man, da Johann zu Eltz vom
weissen Löwen einer der Mauptbetheiligten war, die Eltzer
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Fehde nennt. Balduin schloss Eltz mit bewaffneter Mann¬

schaft ein. Er wagte keinen Sturm auf die jedenfalls gut
bewehrte Burg und die unzugänglichen Mauern derselben,
sondern bediente sich der Erfahrungen, die er auf seinen
Zügen mit seinem Bruder dem Kaiser Heinrich VII in
Italien gemacht und entzog der Burg die Zufuhr. Er er¬
baute zu diesem Zwecke an der Stelle, wo die Wege nach
dem Maifelde und das Thal der Eltz aufwärts gehen, auf
dem Berge Eltz gegenüber eine kleine Veste, die in der
Folge Balduineltz oder Trutzeltz genannt wurde. 3°) Von da
aus lies er zugleich Eltz mit schweren Steinkugeln aus
Bliden beschiessen.3 1) Dass Balduin auch gegen die Mosel
hin den Belagerten die Zufuhr abschnitt, ist vorauszusetzen.
I >ass Eltz selbst genommen wurde, ist wenig wahrscheinlich,
der Mangel an Zufuhr musstc die Belagerten zur Ergebung
zwingen. Wie lange die Fehde dauerte, ist unbekannt.
Von da zog Balduin vor die Vesten Waldeck, Schöneck und
Erenberg und nahm auch diese. Am 20. Juli 1335 sühnte
sich Balduin mit den Gemeinern zu Steinkallenfels. 3 2) Am
IO. Januar 1336 verglich sich Erzbischof Balduin zugleich
Pfleger und Schirmer des Stifts Mainz, Speyer und Worms
mit den Gemeinern der Vesten Waldeck, Schöneck, Eren¬

berg und Eltz sammt deren Helfern und Dienern, nämlich
Hertwin von Winningen, Johann genannt Boos, Rudolf
Ritter, Wilhelm dessen Bruder, Winant von der obern

Burg, Wilhelm genannt von Kerpen, Johann genannt von
Battenberg, Simon genannt von Wiltz und Wilhelm genannt
von Schoneburg von der niedern Burg zu Waldeck als
Gemeiner von Waldeck; Heinrich genannt von Hunolstein,
Philipp Ritter, Emmerich, Philipps und Friedrich, Heinrichs
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(von Hunolstein) Brüder als Gemeiner zu Schöneck, Heinrich
der Alte und Heinrich der Junge, Ritter und Friedrich
Heinrichs des Jungen Bruder als Gemeiner zu Erenberg,
Lancelot, Thiedrich und Richard Ritter sowie Heinrich

Richards Bruder Gemeiner zu Fitz. Die Hauptbedingnisse
des Vergleichs waren folgende. Alle Fehden und Zweiungen
sollen beiderseits von jetzt an aufhören, die Gemeiner der
vier Burgen versprachen für sich und ihre Nachkommen
auf ihre Verbindung zu verzichten und die Strassen nicht
mehr zu beunruhigen, dem Erzbischofe Balduin und dessen
Nachfolgern mit ihrer ganzen Macht auf ihre Kosten Land
wehr gegen Jedermann zu leisten, wenn sie Abends wieder
heim auf eine der vier Burgen kehren können, im andern Falle

auf des Erzbischofe Kosten. Bei Streitigkeiten wollen sie
vor den Amtleuten nach Urtheil der Mannen Recht geben
und Recht nehmen, sich in geistlichen Dingen vor dm
geistlichen Gerichten stellen und alle etwaigen Rechte auf die
neuen Burgen (Balduineltz und Ruschenberg) mit Bifang, Weg
und Steg aufgeben. In diesen Stücken sollen sie auch den
Stiften Mainz, Speier und Worms, die Balduin inne hat, sowie
dem Erzbischofe Walram von Cöln verbunden sein. Balduin

soll die neue Burg von Eltz (Balduineltz) bauen, dieselbe
nach seinem Ermessen verbessern und besetzen dürfen, dabei

solle mit denen von Eltz Wasser und Weide gemeinschaftlich
bleiben, Balduin aber die Burgen gegen Jedermann schützen.
Dieser Vertrag ward beschworen. Bann, Reichsacht, Wehr¬
und Ehrlosigkeit soll die Uebertreter treffen. Johann zu
Eltz ward von dieser Sühne ausgeschlossen. 33)

Am 24. Juni 1337 trat Wynand von Waldeck der
Sühne mit den Gemeinern zu Steinkallenfels bei. 34) Die
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Urkunden über den Eltzer Frieden mit den vier Vesten

wurden bei dem Capitel zu Münstermaifeld, die Sühne mit
Steinkallenfels bei dem Capitel von St. Florin zu Coblenz
zum sofortigen Gebrauche bei Bedürfniss hinterlegt. Am
18. April 1339 stellt das Stift zu Münstermaifeld und am
11. Juni 1339 das St. Florinstift zu Coblenz hierüber
Empfangsbescheinigungen aus. 35) Damit endete die Eltzer
Fehde.

Am 7. Juni 1338 verkauften Richard Ritter und Heinrich
Gebrüder Herrn zu Eltz, Kunigunde und Lyse deren Ehe¬
frauen sowie Lise deren Schwester Tochter zu Burentzheim

(Bürresheim) dem Kloster Machern alle ihre Güter im
Gerichte zu Enkirch, die von ihrem Ahnherrn Werner

Brender zu Eltz herrühren, für 143 kleine Gulden. 3 6) Am
12. November 1338 verkauften Richard Ritter und Herr
zu Eltz, Kunigunde dessen Gattin und Heinrich dessen
Bruder mit seiner Gattin Lyse ihre beiden Höfe zu Moirs-
weiler und Alflen an Lyse Frau von Winnenburg und deren
Kinder mit Vorbehalt des Wiederkaufs in vier Jahren.37)
Am 22. August 1341 erscheint Richard Ritter zu Eltz
als Zeuge.3 8) Am 20. October 1342 war derselbe als
Cölner Mann Zeuge eines Manngerichtsurtheils. 39) Im Jahre
1344 erklärte Richard als Vogt zu Rübenach, dass er die
Vogtei zu Rübenach von den Grafen zu Luxenburg zu
Lehen erhielt. 4°) Den Kirchsatz zu Rübenach besassen
die Familien von Schönburg und Eltz gemeinschaftlich.
Ums Jahr 1349 waren dieselben wegen desselben in Streit
gerathen. Im Jahre 1349 machten Johann von Randeck,
Paul von Eich, den man nennt Vogt zu Waldorf, Werner
von Schönburg des Alten Sohn, Johann von Schönburg,
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Tilmanns Sohn einerseits und Richard zu Eltz Vogt zu
Rübenach, Peter und Johann seines Bruders (Heinrich) Söhne
eine Sühne wegen des Kirchsatzes zu Rübenach. Als
Schiedsleute entschieden Lancelot zu Eltz und Wynand
von Waldeck Ritter, dass dieser Kirchsatz dem von Schön¬

burg ohne Eintrag des Richard zu Eltz, seines Bruders
Kinder und deren Erben gehöre, dann aber zwischen Schön-
bürg und Eltz wechseln solle. Die Schiedsleute siegelten.
Der Lehensherr Graf Gerhard von Diez und der Chorbischof

Godefrid von Brandenburg zu Trier, in dessen Gebiet
Rübenach gehörte, genehmigten diesen Vergleich. 4 1) Dieses
ist die letzte bekannte Nachricht von Richard zu Eltz, im

Jahre 1353 war er todt. Seine Gattin Kunegunde von
Isenburg, welche 1394 noch lebte, gebar ihm folgende
Kinder:

1) Peter, nach seiner Mutter von Isenburg genannt,
Stammhalter. Siehe unten.

2) Heinrich. Am 26. Juni 1368 verkaufte Heinrich
genannt von Isenburg" Herr zu Eltz seinem Neffen Peter

von Ur Herrn zu Eltz und Frau Johannen dessen Gattin
seinen Antheil an der Vogtei zu Löf, sein Gut zu Oberfell
und seinen Antheil an dem Hofe zu Morziche und das

Haus zu Owis auf dem Eltzer Berge um 300 fl.4 2) Ileinrich
wurde im Jahre 1372 von Johann zu Eltz auf Burg Eltz
ersehlagen und zu Wiersheim begraben. Ileinrich hatte
eine von Langenau zur Gattin, sein einziger Sohn Johann
starb 1354.43).

3) Cone. Heinrich und Cone erklärten am 2 o. September
1357, dass sie als Gebrüder und Söhne Richards zu Eltz
auf das Ackerland ihrer Ahnfrau Lise von Meilenstein zu
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Kerlich und Mühlheim verzichteten und den Verkauf ge¬
statteten. 44)

4) Agnes heirathete den Friedrich von Schönburg. 45)

5) Peter, den man nennt von Ur, 1356 und 1357
vorkommend.

6) Johann 1356 vorkommend empfing am 2. December
1387 von dem Cölner Erzbischof 20 Mark Manngeld aus
dem Zolle zu Linz jährlich auf Martini fällig.4&)

§ 12. Peter zu Piltz genannt von Isenburg.
Bisher waren die Herrn zu Eltz Lehensleute des Reichs

gewesen. Am 9. Januar 1354 belehnte König Karl IV
aus Wohlwollen gegen Erzbischof Balduin von Trier wegen
dessen treuer Dienste gegen Kaiser Heinrich VII ihn
und seine Nachfolger mit der Veste zu Eltz bei Münster¬
maifeld nebst Zugehör besonders allem Gute, das die
Gemeiner zu Eltz von ihm und dem Reiche zu Lehen

haben, so dass die Gemeiner zu Eltz alle diese Güter

künftig von Trier empfangen und haben sollen. Zugleich
sagte er dieselben nach Empfang dieser Lehen von Trier
der Eide gegen das Reich los und ledig. 47) Damit war
das Lehensverhältniss der zu Eltz zu Trier ausgesprochen.

Am 6. April 1353 einigten sich Johann und Wilhelm
Herrn zu Eltz und Friedrich Johanns Bruder, Pfarrer, mit
Peter von Isenburg weiland Herrn Richards Sohn, Frau
Kunigund dessen Mutter, Peter von Ur, Peter und Johann
Gebrüdern, weiland Herrn Dietrichs Söhnen, wegen der
Häuser zu Eltz nach dem Schiedssprüche des Philipp Herrn
zu Schöneck, Friedrichs Herrn zu Erenberg, Hermanns
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von Rennenberg, Ludwigs Burggrafen zu Hammerstein und
Werners Vogt zu Leudesdorf. 4 8)

Da unterdessen Erzbischof Balduin von Trier gestorben,
belehnte am 7. Januar 1356 Kaiser Karl IV den Boemund
Erzbischof von Trier mit der Veste Kitz in gleicher Form
wie Balduin. Wollen die Gemeiner zu Kitz oder deren
Krben und Nachkommen dieses Lehen nicht von Trier

empfangen, so gestatte Kaiser Karl dem Hrzbischofe und
dessen Nachfolgern, das Lehen als heimgefallen zu vergeben,
als sei dasselbe dem Reiche heimgefallen.49) Am 24. Juni
1356 vereinigten sich die Gemeiner von Waldeck, Schöneck,
Hrenberg und Kitz, letztere bestehend in Johann, Wilhelm
dessen Neffen, Peter den man nennt von Isenburg und dessen
Brüdern, Peter den man nennt von Ur und Johann dessen
Bruder, Peter und Johann Dietrichs Söhne und ihre Brüder
wegen ihrer Zwei 11ng dahin, dass alle Gefangenen, Brand¬
schatzungen und genommenes Gut ledig und los gegeben
werden sollen. Keiner soll dein Andern schaden, heimlich
noch offenbar, aus keinem seiner Häuser; es sei Waldeck,

Schöneck, Krenberg oder Kitz, die nächsten zwölf Jahre
lang. Die alte Vereinbarung von 1336 soll bestehen bleiben.
Entsteht Zweiung, so sollen vier erkorene Schiedsleute, für
Burg Kitz Johann zu Kitz, diese beilegen, wenn der
Gegenstand des Streites unter fünf Pfund Geld ist, bei
höherem Werthe sollen die vier Schiedsleute der vier Burgen
zusammen entscheiden. Stirbt einer der vier Schiedsleute,
so soll binnen einem Monat ein Anderer an dessen Stelle

gewählt werden. 5°) Am 6. März [357 erklärten Peter zu
Kitz Vogt zu Rübenach und Peter zu Kitz, der sich
schreibt von Ur, dass sie auf alles Ackerland ihrer Ahnfrau
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Lyse von Helfenstein im Mühlheimer Felde verzichteten
und den Verkauf gestatteten. 5*) Im gleichen Jahre ver¬
pfändeten Peter und Heinrich Gebrüder Herrn zu Kitz
Söhne Richards Herrn zu Kitz, Peter und Johann Gebrüder
Söhne Heinrichs zu Kitz mit Genehmigung des Kehensherrn
Gerhards Grafen zu Diez ihr Achtel am Zehnten zu Rübenach

an einen Schöffen zu Andernach, ausgenommen den Kirch¬
satz daselbst. Am 12. März 1360 verkauften Henrich den

man nennt von Battenberg, Herr zu Waldeck, Conegund
dessen Gattin, Heinrich und Johannette ihre Kinder und
Johann zu Kitz ihr Kidam dem Peter den man nennt von
Isenburg Herrn zu Kitz und Krau Demuth dessen Gattin
26 Malter Korngülte und die Hälfte der Weingülte zu
Rübenach für 400 Florenzer Gulden. 5 2) Tm )ahre 1360
lag der Krzbischof von Cöln mit dem Grafen Gerhard zu
Virneburg im Streite. Zu Gerhards Helfern und Genossen
gehörte auch Peter zu Kitz genannt von Isenburg. Am
13. December 1360 machten Herzog Wilhelm von |ülich
und je drei Schiedsleute aus dem Rathe der Städte Cöln,
Bonn und Andernach eine Sühne wegen der strittigen
Gerechtsamen. 53) Am 13. October 1362 versprach Cuno
von Winnenburg Herr zu Beilstein den Peter von Isenburg
Herrn zu Kitz schadlos zu halten. 54) Die Einigung wegen
der Häuser auf Kitz vom Jahre 1354 scheint wiederum
gebrochen worden zu sein. Am 3. Juni 1304 befahlen
Peter von Isenburg weiland Herrn Richards Sohn, Frau
Kunigund dessen Mutter, Peter von Ur, Peters vorgenannt
Neffe, Peter und Johann Gebrüder weiland Herrn Dietrichs
Söhne zu Kitz dem Philipp Herrn zu Schöneck und
Friedrich Herrn zu Krenberg ihr Haus zu Kitz und ver-
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sprachen, sich deren und der übrigen Schiedsleute nämlich
Hermann von Rennenberg, Ludwig Burggraf von Hammer¬
stein und Werner Vogt zu Leudesdorf Spruch in ihrem
Streite mit Johann und Wilhelm Herrn zu Eltz zu unter¬
werfen und gelobten für den Fall des Ungehorsams Einlager
zu Andernach halten zu wollen. Philipp und Friedrich
sollen Haus Eltz so lange inne haben, bis die Sache erledigt
sei. 55) Peter war mit Demuth von Burgbrohl vermählt, die
ihn überlebte, er war 1388 todt. Aus der Ehe waren
folgende Kinder hervorgegangen:

i) Richard Stammhalter. Siehe unten.
2) Katherine heirathete den Johann von Miehlen ge¬

nannt Dieblich, welcher den Philipp zu Eltz erschlug.
3) Ursula.

§ 13. Richard.

Am 22. September 1388 erklärte Katherine Wittwe
Heinrichs von Nurberg Ritters wohnend zu Lehmen, von
der Demud von Brohl Wittwe Herrn Peters von Lsenburg
Gemeiners zu Eltz und Richard deren Sohn Gemeiner zu

Eltz die Korngülten, die Richard zu Eltz selig ihrem ver¬
storbenen Manne verkaufte, erhalten zu haben.5^) Die
Streitsache mit denen vom weissen Löwen wegen der Häuser
auf Eltz war geschlichtet worden. Am 18. September 1397
empfing Wilhelm, Wilhelms Sohn zu Eltz, von Richard und
Johann Herrn zu Eltz das Haus zu Eltz, welches gemein¬
schaftlich ist, einen Weinberg zu Müden im Berge und 14
Simmer Krucht halb Korn halb Gerste vom Hofe zu Kleberg
sowie drei Mark Rente zu Löf, Fell und Hatzenport. 57)
Im Anfange des Octobers 1399 vermählte sich Richard mit
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Grete Tochter des Gerart von Eynenberg und der Jutta
vom Hain. Greta war in erster Ehe mit Johann von Mon-
real vermählt gewesen. Im October 1399 besiegelte Lancelot
Herr zu Eltz als Schwager der Grete von Eynenberg, nach¬
dem sie an Johann von Monreal vermählt gewesen und als
1 lilliggut den Hof zu Nerendorf erhalten, deren Verzicht
auf dieses Gut, das ihr von ihren Eltern Gerhard und

Jutta anfällt. Stirbt ihr Bruder Johann von Eynenberg
ohne Leibserben, so soll sie ihren angeborenen Antheil an
dessen Erbe erhalten. Nebstdem siegelten ihre andern
Schwäger Dietrich von Brohl und Heinrich Herr zu Aren-
dal.5 8) Bereits am 8. October 1399 sühnten sich Richard
Herr zu Eltz und Grete als Eheleute mit Gerhard von

Eynenberg und Johann von Eynenberg dessen Sohn, ihrem
Schwiegervater, Vater, Schwager und Bruder wegen allen
Zwists, Wort und Werk und Ansprache. 59) Am 10. Eebruar
1400 verbürgten sich Lancelot, Richard und Philipp Herrn
zu Eltz für Friedrich und Dietrich Gebrüder Herrn zu Eltz

und des Letztern Gattin Johannette Tochter des Johann
von Mehlen. 60) Ums Jahr 1401 hatte Richard als Vogt
zu Rübenach Streitigkeiten wegen der Vogtei mit der Ge¬
meinde Rübenach und wandte sich desshalb an König
Wenzel als Lehensherrn in dessen Eigenschaft als Herzog
zu Luxenburg. Am 19. October 1401 befahl König Wenzel
dem Richter und der Gemeinde des Dorfs Rübenach, welches

von ihm als Herzog zu Luxenburg zu Lehen rühre, den
Richard zu Eltz an der Vogtei, Schäferei, Weide etc. nicht
zu behindern. 6 ') Am 22. December 1403 war Richard zu
Eltz Zeuge eines im Gerichte zu Adendorf über die Cölner
und Saffenberger Rechte zu Adendorf abgegebenen Weis-

3*
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thums. 62 ) Wegen des Kifchsatzes zu Lehmen hatte Richard
mit Roilff von Nurberg zu Lehmen wohnend einen Streit,
den er am i. October 140O durch Vergleich beilegte und
auch wegen des Brands, den er seinem Gregner zugefügt,
sich mit demselben einigte. 6 3) Dieser Roilf von Nürberg
war wahrscheinlich ein Sohn der Kathenne von Nürberg,
mit der Richard bereits 1388 in Beziehungen stand. Am
10. März 1407 belehnte Graf Adolf von Nassau und Diez
den Richard als Grafen zu Diez mit dem Kirchsatze zu

Rübenach, Antheil am Zehnten daselbst und dem Oberhofe,

wie dessen Vorfahren dieses hatten. 64) Am 18. März 1408
nahm Graf Simon von Sponheim und Vianden den Richard
zum Burgmann zu Castelaun mit 100 Gulden Manngeld an
und sühnte sich am gleichen Tage mit demselben wegen
aller Ansprachen und Forderungen, die Richard an ihn
machte. 6 5)

Friedrich zu Eltz Sohn des Peter zu Eltz Ritters hatte

sein Drittel am Schlosse Eltz nebst Zugehör, wie dieses
sein Vater Peter und früher Johann zu Eltz Ritter besass,
dem Erzbischofe Werner von Trier aufgegeben. Hierüber
geriethen Lancelot und Richard Herrn zu Eltz mit dem
Erzbischofe in Streit, söhnten sich aber mit demselben aus

und übergaben in Anbetracht des Schutzes und Schirms,
den sie und ihre Vorfahren den Erzbischöfen dankten und

gemäss der Belehnung Kurtriers von 1356 die Veste Eltz,
wie sie solche nebst Zugehör vom Reiche zu Lehen trugen,
als Trierer Lehen auf. Demnach sollen die Gemeiner zu

Fitz dieselbe mit Gericht, Herrlichkeiten, Leuten, I )örfern,

Aeckern, Wiesen, Wäldern, Gülten, Nutzungen, Renten und
anderm Zugehör, ausgenommen die Lehen zu Cattenes,
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Lehmen, Alken, Sürsch und das Burglehen zu Thüron, die
dem Friedrich zu Eltz vorbehalten blieben auf Lebenszeit,
mit Treuen, Fluiden, Eiden und Diensten stets von Trier

als Mannlehen empfangen. Die Gemeiner versprachen, nichts
hiervon zu verkaufen, zu versetzen oder zu verpfänden ohne
Wissen und Willen des Erzbischofs oder Stifts, noch irgend
einen Schaden zuzufügen und verbanden sich nochmals zur
Einhaltung aller Sühne- und Verbindnissbriefe, die vor Zeiten
Erzbischof Balduin und das Stift Trier mit den Gemeinern

zu Eltz gemacht, auch gestatteten sie dem Erzbischofe und
dem Stifte Trier freien Aufenthalt zu Eltz und zwar ohne

Entgelt, doch solle ein zeitlicher Marschalk von Trier einen
festen Burgfrieden mit ihnen oder ihren Erben und Nach¬
kommen schwören, wogegen ihre Thurmknechte, Pförtner
und Wächter dem Erzbischof und Stift oder dessen Marschalk
schwören sollen. Auch verzichteten Lancelot und Richard

auf alle Forderungen an Erzbischof Werner von Trier und
dessen Stift und besiegelten mit dem Reinhard Herr zu
Westerburg und Schaumburg und Johann Romlian von
Covern Ritter diesen Vertrag am 9. Juni 1410, worauf die
Belehnung erfolgte. 66) Damit waren die Herrn zu Eltz
Trierer Lehensleute geworden. ■—

Am 3. September 14 10 empfing Richard von Pfalzgraf
Ludwig bei Rhein die Gefälle zu Müden als Pfälzer Mann¬
lehen. 6 ") Darüber kam es mit Friedrich zu Eltz zum
Streite, am 8. März 1411 erklärte Friedrich, dass er sich
mit Richard wegen dieser Weingülte aussöhnte. 68 ) Am
17. März 14 11 gestattete Graf Adolf zu Nassau und Diez
dem Richard das Lehen zu Rübenach auch auf seine

Tochter zu vererben und ertheilte demselben zugleich die
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Anwartschaft auf die Lehen des Johann von Schönburg des
Jungen zu Rübenach nämlich dessen Antheil am Zehnten
und Kirchsatz zu Rübenach nebst Zugehör. 6f>) Dieses Lehen
kam auch später an den Stamm zu Eltz gelben Löwens.
Wegen der Schatzungsfreiheit einiger Dörfer gab es um
1413 Streitigkeiten, am 5. April 1413 gelobten Ruprecht
Graf zu Virneburg und Agnes von Solms Eheleute den
Gemeinern der Schlösser Eltz, Erenberg, Schöneck und
Waldeck, dieselben bei ihren Gesetzen, Freiheiten und altem
Herkommen in den Dörfern Carden, Müden, Kern, Löf,
Lehmen, Guntrem, Küere, Niederfell und Dieblich namentlich

in Betreff der Schatzungsfreiheit halten zu wollen. 7°) Mit
dem Kurfürsten Friedrich 111 von Cöln hatte Richard eine

Ansprache, wobei es sich auch um die Belehnung mit
Altenahr handelte. Am 10. Oktober 1412 machte Sifrid
Waldbot von Bassenheim Ritter eine Vereinigung zwischen
beiden Theile, wobei auf die gegenseitigen Ansprüche ver¬
zichtet wurde und Richard das Burglehen zu Altenahr
wieder erhielt.7 1) Am 29. Juni 1414 empfing Richard von
dem Herzoge Adolf von Berg den Hof Müllekoven zu
Lehen. 7 2) Im Jahre 1416 erwarb Richard das Burglehen
zu Altsimmern. Am 1. October dieses Jahres ernannte
Pfalzgraf Stefan bei Rhein und Herzog in Baiern den
Richard zu Eltz zum Burgmann zu Altsimmern und belehnte
denselben mit Haus und Stall neben dem pfälzischen Wein¬
haus sowie dem Garten hinter dem Weinhaus. Auch sollte

der Hof zwischen dem Burgmannshof und dem Weinhaus
beiden Theilen gemeinschaftlich sein. Richard erhielt alle
Freiheiten, wie es das Haus, Garten und das Weinhaus

besitzen, sowie 20 Goldgulden rheinische Münze auf St
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Martinstag. Dabei wurde demselben das Mannlehen, das
Conrait Bomsin von Leyen zu Simmerri besass, für den Fall
der Erledigung zugesagt. Dieses Lehen bestand in dem halben
Zehnten zu Wydelbach, jenseits auf den Ertberren und auf
dem Schonenbergswege in (Rhein) Bollener Feld, von einem
Stück auf der Molen gegen Erbach zu, einem Wäldchen
genannt der Rusmansberg unter Erbach nebst Acker in
Erbacher Mark, dem halben Zehnten von einem Feld an

Wolkenbecher Weg in Bollener Mark, von einem Acker
auf dem alten Graben gegen Elten zu, einer Nachtseide
auf Randeckers Haus zu Bollen mit drei Mannen, drei
Pferden und einem Hunde und dem, was zu diesem Haus

gehört, von dem Hause 15 Schilling Heller, einem Sechstel
am Zehnten in der Dichtelbacher Mark, dem kleinen Zehnten
von den Hofraithen daselbst, und dem Zehnten auf der

Springen unter Herrn Dymans Acker. Dabei wurde be¬
stimmt, im halle dieses Lehen erledigt sei und an Richard
gekommen, solle das Manngeld mit 20 Goldgulden auf¬
hören. Will Richard oder dessen Erben an dem Burglehen
bauen und bedarf dazu Wagenfuhren, so stellt der Pfalzgraf
solche leihweise hierzu. Gerhard von Gülpen genannt von
Hedesheim Amtmann zu Simmern besiegelte diese Be¬
lehnung. 7 2a ) Das Ffälzer Burglehen zu Simmern veranlasste
zur Erwerbung von Gütern daselbst. Im Jahre 14 17 kaufte
Richard von einem an dieses Burglehen angrenzenden
Bürger einen Garten und Ilofstätte. Am 6. Mai 1420
gestattete Kurfürst Otto von Trier dem Richard, beim Ab¬
gange männlicher Erben die Trierer Lehen, namentlich die
Burg Eltz auch auf seine Töchter zu übertragen. 7 ab) Am
22. September 1420 machte derselbe Kurfürst, da Richard
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sein Heimlicher und Getreuer mit 01k Wittwe des Johann
zu Eltz Ritters (von der Linie mit den Büffelhörnern) wegen
deren Wittum in Streit gerathen, einen Vergleich. 01k
soll ihr Wittum, wie es ihr deren Gatte Johann zu Eltz
selig verschrieben, lebenslänglich nach Ausweis der Briefe
darüber ohne Widerspruch Richards oder dessen Erben
besitzen. Stirbt Olk, so soll das Wittum an den fallen,

dem es von Recht gehört. Wendet Olk dasselbe an Contzgin
von Kesselstatt ihren Eidam oder gibt es ihm lebenslänglich,
so soll sie dazu berechtigt sein, nach ihrem Tod soll Contz¬
gin von Kesselstatt jedoch kein Recht mehr daran haben. 73)
Am 13. September 1423 sühnte sich Richard mit dem Jung¬
herzog Adolf von Jülich und Berg und empfing zur Aus¬
gleichung seiner Ansprüche von dem Jungherzoge die Hälfte
des Hofs Quittikum bei Schlebusch pfandweise zu Lehen,
während die andre Hälfte Richards Schwager Johann von
Eynenberg empfangen hatte. 74) Richard starb am oder
um den 13. October 1423, am 13. October feierte das

Kloster Engelport, wohin Margarethe von Eynenberch Gattin
Richards 18 Gulden schenkte, beider Eheleute Gedächtnis. 75)
Richard liegt mit seiner Gattin Margrethe zu Coblenz in der
Predigerkirche begraben, wo dieselben mit 100 rheinischen
Gulden eine Messe für die Abgestorbenen auf jeden Montag
und eine Singmesse an deren Stelle auf Allerseelen stifteten. —

Richard hatte aus der PTie mit Margarethe von Eynen¬
berg folgende Kinder:

1) Johann etwa 1400 geboren, Stammhalter; siehe unten.
2) Richard erhielt am 5. September 1408 auf Burg

Eltz von Bruder Conrad Bischof von Azot Generalvicar

Kurfürsts Werner von Trier die erste Tonsur. 7 b)
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3) Friedrich starb ledig.
4) Cunigunde heirathete den Paul Boos von Waldeck.
5) Margarethe heirathete den Georg von der Leyen

Sohn des Werner von der Leyen und der Sophie Waldhot
von Bassenheim.

6) Robin erscheint 1428 und 1430 als Stiftsherr zu
St. Florin zu Coblenz.

§ 14. Johann der Alte.

Johann verlobte sich am 18. December 1409 mit Agnes
von Covern Tochter des Johann Romlian von Covern Ritters
und der Nese von Langenau. 77) Am 18. September 1410
gab Johann Romlian von Covern seiner Tochter Agnes
1000 Gulden oder 100 Gulden Rente vom Zolle zu Capellen
als Heirathsgut und setzte seiner Gattin Nese nach seinem
Tode ebensoviel Rente als Wittum aus.7 8) Hiedurch kamen
Theile des Capeller später Fngerser Zolls an die Herrn
zu Eltz. Die Vermählung hatte 1420 stattgefunden. Am
23. Juli 1420 gaben Johann Romlian von Covern Ritter
und Nese von Langenau ihrer Tochter Agnes Gattin
Johanns zu Eltz Sohn Richards 100 Gulden auf ihren
Gütern im Gericht und der Mark Arweiler sowie auf den

Gütern zu Unkelbach als Rente. 7t) Johann Romlian starb
bald darauf, seine Wittwe Agnes (Nese) heirathete in zweiter
Ehe den Everhard von dem Stein a. d. Lahn Edelknecht. 80 )
Durch Johannes Heirath mit Agnes von Covern ward das
Stammgut der Herrn zu Eltz vom gelben Löwen, da Agnes
eine Erbtochter als letzte ihres Stammes war und die Coverner

Lehen und Güter, von ihrer Mutter auch Theile des Guts

der von Langenau in die Ehe brachte, wesentlich vermehrt.
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Niclas Vogt von Hunolstein lag im Jahre 1420 mit
der Stadt Metz in Fehde. Am 1. December 1420 sandte
Johann zu Eltz als Helfer desselben der Stadt Metz den
Fehdebrief. 8l ) Als Johanns Vater Richard gestorben, be¬
lehnte Erzbischof Otto von Trier 1424 den Johann mit
den Mann- und Burglehen seines Vaters nämlich mit dem
Antheile an Burg Eltz mit Dorf und Gericht Wiersheim,
Höfen, Wäldern, Wasser und Fischerei von der Mosel an

bis an die gehauene Leie durch Monreal, einem Antheil
an den eigenen Leuten, die auf Burg Eltz gehören, einigen
Weinbergen zu Kern, die Kitzer Lehen genannt, einem
Weinberge zu Löf, genannt das Himmelreich, sieben (iulden
auf dem Moselzolle zu Coblenz. Da auch die Lehen des

Johann Romlian von Covern durch die I [eirath mit Agnes
auf Johann gekommen, belehnte Otto in der gleichen Ur¬
kunde den Johann mit der I lälfte am Hause zu Covern in
(U'v St. Petersgasse nebst andern Häusern und (intern da¬
selbst, dem halben grossen Kornzehnten und einem andern
halben Zehnten, dem Lesper Zehnten, zu Covern, dem halben
Korn- und Weinzehnten zu Dieblich, der Lesper Zehnten
genannt, 5*/, Ohm Weinrente von dem Zehnten zu Covern
und mehreren Weinbergen daselbst, zwei Höfen zu Wolken,
Romlians und Krampurger Hof genannt, mit Zugehör, (Irr
grossen Wiese zu Dreckenach, die vordem das Gotteshaus
St. Merzen bei Trier hatte, der halben Burg zu Polch mit
Zugehör und der Mühle auf der Nette, Haus und Hof zu
Nickenich mit Aeckern und Zugehör, den Weinbergen,
Wiesengeldern und Renten zu Wassenach, die früher Walrab
Winkel von Nickenich hatte, mehreren Weinbergen zu
Lorch am Rhein, der halben Korn- und Hafergülte zu Lutz
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und da herum, einem Hofe zu Müden sammt Zugehör, drei
Mark auf dem Zolle zu Coblenz, als Burglehen mit einem
Hause zu Mayen und einem Burglehen zu Montabaur mit
Zubehör sowie mit 6V9 Malter Korn zu Gappenach. 82 ) Am
17. April 1425 empfing Johann von Pfalzgraf Ludwig bei
Rhein die Pfälzer Mannlehen zu Müden und ein Burglehen
zu Oppenheim 8 3) und am 12. Juli gleichen Jahres von
Rorich Herrn zu Rennenberg die Güter, welche Johannes
Vater selig Richard zu Eltz von ihm zu Lehen getragen,
nämlich das Herseigut zu Nierendorf und die Wein-, Oel-
und andre Zinsen zu Unkelbach. 8 4) Am 26. Juli 1425 empfing
Johann von Graf Ruprecht zu Virneburg ein Drittel des
Hofs zu Sürsch, des Hofs zu Oberfell und ein Stück Wein,
wenn der Herbst geräth, einen Weinberg genannt die Sulzen¬
bach, fünf Hühner von dem 1 lote zu Fell, ein Drittel am

Hofe zu Mertloch als Lehen. 8 s) Mit Nese von Langenau,
Mutter der Agnes von Covern hatte Johann ums Jahr 1426
Streitigkeiten wegen des Heirathsguts ihrer Tochter Agnes
sowie der Güter Johann Romlians zu Arweiler. Am
10. April 1426 ertheilte der Cölner Official dem Pfarrer
zu Arweiler Auftrag, den Johann zu Eltz vom Schöffenge¬
richte zu Arweiler an sein Gericht abzurufen in dieser

Sache. 86 ) Am 12. December 1427 belehnte Elisabeth von
Görliz Pfalzgräfin bei Rhein Wittwe den Johann Herrn zu
Eltz mit dem Luxenburger Lehen der Vogtei zu Rübenach
nebst Zugehör, dem Inurme nebst Haus dabei und dem
Hofe bis auf die Gasse und gestattete demselben, seine
Gattin Agnes hierauf zu bewittumen. 8 7)

Im Jahre 1430 waren zwischen den Linien vom gelben
und weissen Löwen wegen der Antheile von Burg Eltz und
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deren Vererbung neuerdings Streitigkeiten ausgebrochen.
Am 3. Januar 1430 machten Paul Boos von Waldeck,
Johann Sunder von Seynhe, Dederich von Monreal und
Henrich von dem Walde, den man nennt Brant, eine Ver¬

einbarung zwischen Johann zu Eltz, Wilhelm, Peter und
Lentzgen Gebrüdern zu Kitz. — Der Brief, den Wilhelm,
Peter und Lentzgen von Johann herausverlangten, soll er¬
ledigt und ausser Kraft sein, sie sollen zusammen neue
Briefe machen. Jede älteste Tochter weltlichen Stands soll
ihres Vaters Antheil an Elz bekommen, hat sie Kinder, so
sollen ihre Söhne denselben nach ihrem Tode erhalten, nicht
aber die Töchter. Hat sie keine Söhne, so wird Erbe ihre
älteste Tochter, stirbt sie auch ohne Töchter, so soll die
älteste Schwester weltlichen Stands nach ihr erben, sterben
sie alle ohne Leibeserben, so fällt der betreffende Antheil

von Eltz mit Zugehör an der Verstorbenen nächste Erben
oder Einen oder Eine der Aeltesten nach Laut des Burg
friedenbriefs. Jeder Theil soll die hierüber zu errichtenden
Briefe bestätigen. In Betreff der Burg soll Johann das
Haus an der Pforte nächst der Capelle, wie es dessen Vater
selig hatte, erhalten, Wilhelm, Peter und Lentzgen bekommen
den Thurm, wie ihn ihr Vater selig besass. Johann soll
das Haus an der Pforte, welches versetzt war, wieder er¬

halten, ebenso die Badestube, dafür aber die Capelle und
das Haus des Geistlichen im Bau erhalten. Ist etwas Neues

hieran zu bauen, so soll es auf gemeinschaftliche Kosten
geschehen. Die Streitigkeiten wegen der Weingülte zu Müden
als Pfälzer Lehen soll der Erzbischof von Trier ordnen, alle

andern Streitigkeiten und Ansprüche hören auf. 88 ) Die
Vereinbarung, neue Briefe zu machen, führten Johann,
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Wilhelm und Lentzgen im gleichen Jahre aus. Am 15. Ja¬
nuar 1430 errichteten dieselben einen rechten steten Burg¬
frieden ewiglich für sie, ihre Erben und Nachkommen
während. Als Grenzen wurden festgesetzt »vff kurtzkoppe
vnd den redewegh vss byss da der busche wendet vnd glich
also umb den Busche biss in den weghe, der zu der
Schuren geit, vff den perrich die vnser zweyer 8<>) vorgeschr.
broder ist, vnd glich also vort durch den walt byss in die
kadart beneuen dem alden wyer hie zur borghe zu vnd vort
alsso ouer die bache her, bis vff das ort der alder burch

vnnd vort den remmel langss an die spitze ley vnder der
Nuwer burgh, der in monster wege, vnd streffart vss byss
an den gehauwen grauen, vnd also glich ouer bys in den
syffen, die durch vnser dreyer gebroder wingert geyt vnd
alle den Syffen glyche her in bys xff die Eltz, vnd vort
geliche ouer dye bache jn rechts vff byss weder vff kurtz¬
koppe.« Diese Grenzen stimmen mit dem Burgfrieden von
1323 überein. Der Burgfrieden bestimmte:

1) Die Gemeiner der Burg sollen sich weder unter
sich noch Weiber, Kinder oder die Ihrigen an Leib oder
Gut schaden, es sei Krieg oder nicht, sondern gegenseitig
Alles, was in dem Burgfrieden wohnt, schützen und einander
helfen, so oft es Noth ist. —

2) Schlägt Einer innerhalb der Burg oder dem Burg¬
frieden Jemanden todt, so soll der Thäter von Stund an
den Burgfrieden räumen und sammt seinen Erben kein
Recht mehr an Burg Eltz haben, noch in den Burgfrieden
kommen, es sei denn, dass er den nächsten Erben des

Erschlagenen nach deren Angabe den Todtschlag gebessert
habe. —



46 ZWEITE ABTHEILUNG. ERSTES HAUPTSTÜCK.

3) Schlägt Einer den Andern ohne Unterschied lahm,
so soll er ebenfalls den Burgfrieden räumen, nicht mehr
ins Schloss oder den Burgfrieden kommen, bis er dem
Kläger oder dessen Erben den Schaden gebessert habe
Hierüber entscheiden die gekorenen Schiedsleute Diederich
von Monreal, Heinrich von dem Walde den man nennt
Brant. Stirbt einer dieser Schiedsmannes so sollen die

Gemeiner des Schlosses binnen vierzehn Tagen einen Andern
an dessen Statt küren. Werden sie bei der Wahl nicht

einig, so soll der zweite noch lebende Schiedsmann einen
andern Schiedsmann bestimmen und diese Beiden sollen

dann Recht sprechen betreffs des Burgfriedens. —
4) Schlägt Einer den Andern wund oder sticht den¬

selben, jedoch nicht tödtlich, so soll der Thäter mit Weib,
Kind und den Seinigen von Stund an den Burgfrieden
räumen und binnen einem Jahre nach der That nicht mehr
in das Schloss und den Burgfrieden kommen, noch Gemein¬
schaft daran haben. Auch soll er dem Getroffenen nach
Bescheid der Schiedsleute den Schaden bessern und ehe er

wieder in die Burg kommt, soll er dem gemeinen Baumeister
zwanzig oberländische Gulden Mainzer Währung zur Busse
erlegen, welche zum gemeinen Bau des Schlosses verwendet
werden. —

5) Gibt Einer dem Andern einen Kaustschlag oder
dergleichen, so soll er auch von Stund an den Burgfrieden
räumen auf sechs Wochen lang nach der That und soll den
Geschlagenen nach Spruch der Schiedsmannen entschädigen,
auch ehe er wieder in den Burgfrieden gelangt, zum ge¬
meinen Bau dem Baumeister fünf rheinische Gulden Mainzer

Währung erlegen.



DIE HAUPTLINIE VOM GOLDNEN LÖWEN BIS 1645. 4 y

6) Beleidigt Einer den Andern mit ehrrührigen Worten,
so soll er zur Busse auf einen Monat lang den Burgfrieden
mit Weib und Kind räumen.

7) Keiner soll sich an Leib oder Gut der Hintersassen
zu Kitz vergehen oder irgend Unwillen denselben zufügen.

8) Keiner soll des Andern Gesinde in Dienst nehmen
ohne Wissen und Willen des Andern.

9) Schlagen sich die Knechte innerhalb des Burgfriedens
unter einander und die Gemeiner kommen dazu, so sollen
sie die Streitenden trennen und können solche behalten oder

wegschicken. Nach Untersuchung der Sache soll Der,
welcher den Streit angefangen, den Andern entschädigen
und zum gemeinen Bau fünf Gulden Mainzer Währung
geben. Werden die Knechte entlassen, so sollen sie nicht
eher wiederum in den Burgfrieden kommen, bis ihr Gegner
entschädigt und die Strafe erlegt ist. —

10) Keiner soll des Andern offenen Feind in das
Schloss und den Burgfrieden mit seinem Wissen bringen;
thut er das ohne Kenntniss des Verhältnisses, so sollen der
oder die offenen Feinde, sobald die Gemeiner oder die

Ihrigen in dem Schlosse das inne werden, ohne Verzug
aus dem Schlosse gebracht und nicht eher wieder eingelassen
werden, bis die Feindschaft zu Ende ist. Keiner dieser

Feinde soll binnen einem Tage oder einer Nacht nach
Verlassen der Burg dem, dessen Feind er wäre, Schaden
zufügen. —

1 1) Keiner soll dem Andern Schaden zufügen, es sei
Feindschaft zwischen ihnen oder nicht, er sei denn einen
Tag und eine Nacht bereits aus dem Schlosse und dem
Burgfrieden abwesend gewesen.
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12) Keiner der Gemeiner des Schlosses soll Einen zu
dem Schlosse anhalten oder ihm und den Seinen an Leib

und Gut Schaden thun innerhalb des Schlosses oder Burg¬
friedens. Der Thäter soll dann den Bruch kehren und

wäre ein Todtschlag geschehen, so soll, wie oben gemeldet,
mit ihm verfahren werden.

13) Fürsten, Grafen und Herrn, die ihren Aufenthalt
in der Burg nehmen, sollen jeder einen offenen besiegelten
Brief geben und dem gemeinen Baumeister senden, worin
sie geloben mit guten Treuen und an Eides Statt und
schwören, den Burgfrieden für sich und die Seinen zu halten,
so lange sein Aufenthalt auf dem Schlosse und im Burg¬
frieden währe. Ein Ritter oder Knecht, welcher Aufenthalt

in der Burg hat, soll gleichfalls geloben und schwören, ehe
er aufgenommen wird, wenn er dieses nicht bereits zuvor
gethan. —

14) Ein Fürst, der seinen Aufenthalt in dem Schlosse
erhalten, soll dem gemeinen Baumeister an Unterhaltungs¬
geld, ehe seine Aufnahme erfolgt, vierzig oberländische Gulden
Mainzer Währung und zwei gute Armbrüste, welche im
Schlosse verbleiben, und den Pförtnern einen Gulden reichen.

Ein Graf oder Herr gibt zwanzig Gulden und eine gute
Armbrust, den zwei Pförtnern einen Gulden, ein Ritter oder
Knecht sechs Gulden und den zwei Pförtnern einen Gulden,

welches Geld zum gemeinen Bau des Schlosses verwendet
wird. —

15) Jeder Fürst, Graf oder Herr soll, solange sein
Aufenthalt im Schlosse währt, auf seine Kosten zwei Wächter
und ein Ritter oder Knecht einen Wächter bestellen. Diese

Wächter sollen geloben und schwören, den Burgfrieden zu



DIE HAUPTLINIE VOM GOLDNEN LÖWEN BIS 1645. 4 g

halten, zu wachen und zu hüten wie die gewöhnlichen
Wächter und Knechte des Schlosses. Wer das Alles ge¬
leistet, soll Aufenthalt auf dem Schlosse, doch nicht über

ein Jahr lang, geniessen. —
16) Die Gemeiner des Schlosses, ihre Erben und Nach¬

kommen sollen stets einen Caplan auf der Burg halten und
denselben gleichmassig belohnen und verköstigen. —

17) Ebenmässig sollen dieselben stets einen Wächter
und zwei Pförtner halten. —

18) Der zeitweilige Baumeister soll den Priester, die
Wächter und Pförtner anstellen und für ihren Lohn sorgen.
Johann zu Eltz zahlt zu dem Wächtergeld siebzehn Gulden
zu 20 Albus, die Gebrüder Wilhelm und Lentzgen zehn
Gulden; was am Wächtergeide übrig bleibt, soll zum ge¬
meinen Bau verwendet werden.

19) Die Pförtner sollen gemeinschaftlich und gleich-
massig belohnt werden.

20) Findet der Baumeister keinen geeigneten Priester,
Wächter und Pförtner, so sollen die andern Gemeiner ihm
hierzu verhelfen.

21) Der Baumeister soll alle Jahre am Schlosse bauen,
und wo es Noth ist, dasselbe befestigen, dazu gibt jeder
Gemeiner jährlich zwei Kaufmannsgulden zum Bau- und
Wachtgeld.

22) Dieses Geld soll jeder Gemeiner dem Baumeister
auf dessen Mahnung und ohne Verzug einen Monat nach
der Mahnung geben, bleibt er dasselbe schuldig, so soll der
Säumige nach Münstermaifeld in eine offene Herberge ein-
reiten und soll nicht eher wieder in das Schloss und den

Burgfrieden gelangen, bis er das Geld bezahlt hat. —
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23) Eines jeden Baumeisters Jahr beginnt und endet
auf Weihnachten, der abgehende Baumeister soll seinem
Nachfolger Rechnung ablegen, auch soll immer ein Gemeiner
zu Eltz Baumeister sein.

24) Alle Burgmannen, die jetzt oder hernach zu Eltz
sind, Gemeiner oder nicht, sollen diesen Burgfrieden h\v
sich und ihre Erben beschwören, denselben fest und stet zu

halten, dafür aber im Genüsse der Burg ungestört bleiben. —
25) Alle Verbindnisbriefe oder andere Briefe mit dem

Stifte Trier oder unter sich werden bestätigt.
26) Ein neuer Burgfriedensbrief soll nur mit Wissen

und Willen aller Gemeiner zu Eltz gemacht werden.
27) Keiner soll künftig in die Gemeinschaft aufgenommen

werden, er habe denn diesen Burgfrieden gelobt und be¬
schworen und einen versiegelten Brief, der dem Burgfriedens¬
brief beigelegt werden soll, darüber gegeben.

28) Keinem, der in die Gemeinschaft aufgenommen
werden will und dazu geboren ist, kann die Aufnahme ver¬
weigert werden, wenn derselbe nach dem Burgfriedensbriefe
handeln will. —

Diese Punkte wurden von Johann, Wilhelm und Lentzgen
für sich und ihre Erben und Nachkommen beschworen und

der dawider handelnde Theil für treulos, ehrlos und meineidig
erklärt und soll sein Landrecht verloren haben. Dieselben

besiegelten den Brief mit Paulus Boos von Waldeck, Johann
Sünder Vogt zu Senheim, Diederich von Monreal und

Heinrich vom Walde genannt Brant* 0) Am 26. April 1430
machte Johann als Schiedsmann eine Sühne zwischen Johann
von Brandenburg Herrn zu Esch und Hermann, Johann,
Johann und Dietrich Herrn zu Helfenstein wegen der Rechte,
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Herrlichkeit und Vogtei zu Horcheim und besiegelte die¬
selbe. 9«) Am 12. Juli 1430 errichtete Johann zu Eltz mit
Wilhelm, Peter und Lentzgen Gebrüdern zu Eltz für sich,
ihre Erben und Nachkommen und unter Beirath ihrer

beiderseitigen Freunde eine Ordnung für die Nachfolge der
Familie. Stirbt Einer von ihnen ohne männliche Erben, so
soll die älteste der vorhandenen Töchter weltlichen Stands
den Antheil ihres Vaters an Eltz erhalten, wie diesen ihr

Vater besessen und hergebracht. Sind aber von jedem
Stamme oder ihren Erben und Nachkommen, welche dazu

gehören, vom rechten Stamme Brüder weltlichen Stands
vorhanden, dann soll der Antheil von jedem Bruder auf den
andern fallen und die Tochter des Verstorbenen nichts er¬

halten. Gehen diese Brüder ohne Söhne ab, so gilt, was
mit der ältesten Tochter weltlichen Stands bestimmt worden,
auch hier. Hat diese Tochter mehrere Söhne, so sollen
diese alle nach deren Tod ihren Antheil erben, wie oben
bestimmt, die Töchter nichts. Hat sie nur Töchter, so wird
die älteste Tochter Erbin. Stirbt einer der Aussteller dieses

Vertrags ohne Leibserben, so fällt dessen Antheil an Eltz
nebst Zugehör an des Verstorbenen nächste Erben und den
Aeltesten, welche diesen Brief und den Burgfriedensbrief
beschwören sollen, es sei denn, dass sie sich vereinbart

hätten, solches zu ändern und zu brechen. Wer dagegen
handelt, soll ehr- und treulos und meineidig sein, sein Land¬
recht verloren haben und nicht eher zur Gemeinschaft zu

Eltz .zugelassen werden, bis er diesen Erbfolgebrief beschworen.
Die Aussteller sollen diesen Brief vom Kurfürsten von Trier

bestätigen lassen, wie dieses Kurfürst Otto von Trier ver¬
sprochen. Ausser den Ausstellern besiegelten diese Ordnung

4*
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deren Freunde Paulus Boos von Waldeck, Johann Sunder
Vogt zu Senheim, Dietrich von Monreal und Heinrich von
dem Walde genannt Brant. Der Eid, den jeder Gemeiner
oder Erbe vor Eintritt in Eltz schwören sollte, war folgender:
Ich N. bekenne öffentlich in diesem Briefe, dass ich mit

aufgereckter Hand leiblich zu Gott und den Heiligen ge¬
schworen, den Burgfrieden zu Eltz zu halten und zu thun
nach Inhalt desselben Burgfriedensbriefs und weiter alle
andere Briefe, die die Herrn und Gemeiner zu Eltz unter
sich haben, zu halten, nicht dawider zu thun oder solches

zu thun gestatten zu wollen. ^ 2)
Nach dem Tode des Otto Grafen zu Ziegenhain Kur¬

fürst zu Trier hatte das Trierer Domcapitel den Ulrich von
Manderscheid Domdecan zu Cöln als Verwalter des Stifts

und den Jacob von Sirk Domscholaster zu Trier in strittiger
Wahl zu dessen Nachfolger gewählt. Beide wandten sich
nach Rom wegen ihrer Bestätigung, mussten aber unver¬
richteter Sache heimkehren, da Papst Clemens IV das Erz-
bisthum Trier dem Raban von Helmstatt Bischof von Speier
übertragen hatte. Dieser konnte seine Anerkennung vorerst
beim Domcapitel nicht durchsetzen. Am 24. Juli 1430
versprach Ulrich von Manderscheid, um seinen Gegner
Jacob von Sirk zu beseitigen, demselben, im Falle derselbe
auf seine Bewerbung verzichte, die Probstei zu Bonn zu
verschaffen und verschrieb demselben zur Sicherheit 2000

(i ulden. Unter den Bürgen und Mitsieglern dieser Verein¬
barung war auch Johann Herr zu Eltz. 93) Die Sache kam
aber nicht zur Ausführung, da nach der Verzichtleistung
Rabans als Erzbischof von Trier und Bischof von Speier
Jacob von Sirk Erzbischof ward. —
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Am 25. Juni 1433 belehnten Johann und Engelbrecht
Gebrüder Grafen zu Nassau, Vianden und Diez, und God-

frid Herr zu Eppenstein den Johann Herrn zu Eltz mit
einem Viertel am Zehnten und Kirchsatz zu Rübenach und

Bubenheim, sowie einer Mühle zu Rübenach, wie solches

Lehen Johann von Schönburg von der Herrschaft Diez ge¬
tragen. 94) Es war dieses das Lehen, welches Graf Adolf
von Nassau 1411 dem Richard, Johanns Vater als heim¬
fallend in Aussicht gestellt hatte.95) Am 1. Mai 1434 er¬
klärten Ruprecht Graf zu Virneburg, Philipp und Ruprecht
Gebrüder Junggrafen daselbst, dass sich Johann Herr zu
Eltz für sie für 2000 Gulden rheinische Kurfürstenmünze

verbürgte und versprachen denselben desshalb schadlos zu
halten. 9 6) Der Besitz des Lehens zu Rübenach veranlasste
zur Erwerbung eigener Güter daselbst. 1434 kaufte Johann
Herr zu Eltz von Elisabeth von dem Geisbusch Wittvve des

Gothard vom Bongart deren Güter zu Rübenach für 500
Goldgulden. Am 5. April 1434 ertheilten Bürgermeister
und Rath der Stadt Coblenz dem Johann Herrn zu Eltz in
Anbetracht der ihnen geleisteten Dienste für ihn und einen
seiner Leibeserben, der Herr zu Eltz ist und Eltz inne hat,

das Bürgerrecht der Stadt und die Erlaubnis, jährlich zwölf
Fuder Wein eigenes Gewächs zu Coblenz zu verzapfen.
Dafür sollen die zu Eltz der Stadt Coblenz gegen ihre
Feinde helfen und im Kriegsfalle, sowie bei Belagerung der
Stadt solle er selbst mit einem andern guten Mann vom
Schild geboren oder bei seiner Verhinderung mit zwei guten
wohlbewaffneten reisigen Knechten und drei guten reisigen
Pferden auf seine Kosten kommen und bei ihnen bleiben, auch

binnen einem Jahre, seitdem er Eltz inne hat, nach Coblenz
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kommen und den Bürgereid leisten. 97) Am 13. März 1435
belehnte Lambrecht von Sachsenhausen Abt von St. Maximin

bei Trier den Johann aufs Neue mit dem St. Maximiner
Lehen, nämlich der Vogtei zu Brohl bei Pirmont halb, wie
diese Friedrich und Gutta Eheleute zu Eltz trugen. 9 8) Es
war dieses Lehen durch das Aussterben der Eltzer Linie

mit den Büffelhörnern an die zu Eltz vom gelben Löwen
gefallen. Am 23. Mai 1435 besiegelte Johann Herr zu Eltz
eine Urkunde, worin Johann Herr zu Winnenberg und Beil¬
stein und Andere den Burgfrieden zu Beilstein beschworen. 99)
Im Jahre 1436 waren Johann zu Eltz, Lentzgen zu Eltz,
Wilhelm von Königsteden und Hermann von Diez vor
Schöneck gefangen genommen worden und befanden sich
im Gewahrsam des Wilhelm Grafen von Wied Herrn zu

Isenburg. Am 1. April 1436 erklärte Wilhelm von Wied,
dass diese Gefangenen ihm eine Anweisung der Kurfürsten
von Cöln und Mainz und des Bischofs von Worms brachten,
auf dieselben als Gefangene zu verzichten. Diesem willfahrte
Wilhelm und gab die Gefangenen frei. 100 ) Am 24. Sep¬
tember 1437 belehnte Gottfrid Herr zu Eppenstein den
Johann zu Eltz wegen der Grafschaft Diez mit dem halben
Kirchsätz, einem Antheil am Zehnten und dem Oberhofe zu
Rübenach, ferner mit einem Viertel des Zehntens und des
Kirchsatzes daselbst und zu Bubenheim sowie der Mühle

zu Rübenach als ehemaliges Lehen der von Schönburg,
wovon die andere Hälfte von den Vettern Gottfrids den

Grafen zu Nassau zu Lehen geht. 10 ') Am 21. April 1438
ward Johann Bürge für 7500 oberländische rheinische Gulden,
die Johann Bischof von Lüttich, Herr zu Bouillion und Graf
zu Lon, Johann von Loyn Herr zu Heinsberg- und zu Le-



DIE HAUPTLINIE VOM GOLDNEN LÖWEN BIS 1645. 55

wenberg, Johann von Loyn, ältester Sohn zu Heinsberg- und
Gerhard von Loyn Herr zu Jülich und Graf zu Blankenheim
dem Frank von Cronberg dem Alten schuldeten. Die Bürg¬
steller versprachen den Johann zu Eltz wegen dieser Bürg¬
schaft schadlos halten zu wollen. Iü2 ) Am 9. September
1438 verkauften Diederich Brender, Thiel und Fyegen (Sophie)
dessen Kinder ein Viertel Land bei Corbentyn nächst ihrem
Lande dem Junker Johann Herrn zu Eltz und Agnes Ehe¬
leuten. io 3) Am 9. November 1438 belehnte Friedrich Graf
zu Veldenz und zu Sponheim den Johann zu Eltz als
Ältesten des Stamms gemäss des zwischen Bernhard
Markgrafen zu Baden seinem Vater und ihm errichteten

Vertrags mit zehn Gulden auf dem Amte Castellaun. '°4)
Am 9. Februar 1439 ersuchten Jacob Markgraf zu Baden
Graf zu Sponheim sowie Friedrich Graf zu Veldenz und
Sponheim den Johann zu Eltz ihr Bürge zu werden gegen
Gerhart von Hedesheim für 1600 Gulden Hauptgeld mit
80 Gulden Rente und den FIauptbrief hierüber zu besiegeln. io 5)
Am 23. Juni 143c) verkauften Henrich Brandt genannt von
dem Walde und Lieffmaet dessen Gattin, Winter von Rü¬

desheim und Eisgen Fheleute dem Johann Herrn zu Eltz
acht Garben vom Zehnten zu Rübenach, die von dessen

Eltern an Johann Profess Ritter und die Schöffen zu Ander¬
nach verpfändet waren, um 528 oberländische rheinische
Gulden. I0(>) Johann stand zu unbekannter Zeit in Diensten
des Kurfürsten Jacob von Trier. Am 1 7. September 1439
erklärte Johann Herr zu Eltz, dass ihm Kurfürst Jacob von
Trier allen Schaden, Kosten, Verlust und Dienste vergütete,
die er in Diensten des Trierer Stifts hatte. tu 7) Am 30. No¬
vember 1439 empfing Johann zu Eltz mit Agnes seiner
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Gattin von Kurfürst Jacob von Trier als Lehen seinen An-
theil an Burg Eltz mit Dorf und Gericht Wiersheim, Höfen,
Wäldern, Wasser, Weide und Fischerei von der Mosel an

bis an die gehauene Leie durch Monreal, seinen Antheil
an den eigenen Leuten, die auf Burg Eltz gehören, einige
Weinberge zu Kern, genannt das Eltzer Lehen, einen
Weinberg zu Löf, genannt das Himmelreich, sieben Gulden
Geld auf dem Moselzoll zu Coblenz, ferner wegen seiner
Gattin Agnes Güter zu Covern, zwei Höfe zu Wolken, ge¬
nannt Roilmanns und Cramperger Hof, Theil an der Burg
zu Polch, einen Hof zu Nickenich, Güter zu Wassenach,

Renten zu Lützerad, sowie einen Hof zu Müden. Io8 ) Am
4. Juni 1441 besiegelte Johann Herr zu Eltz den Vergleich
der Gebrüder Heinrich und Johann von Pirmont wegen
Pirmont, Erenberg und Loessenich. I0 9) Am 4. März 1442
machte Kurfürst Jacob von Trier eine Sühne zwischen Johann
zu Eltz seinem Hofmeister und Johann von Langenau,
seinem Amtmann zu Cochem. Johann zu Eltz soll für

siqh und seine Erben auf alle Ansprache an Johann von
Langenau, dessen Gattin und deren Erben wegen Thyss
von Alken selig verzichten. Aller Kummer, den Johann
von Langenau und dessen Bruder Wynrich auf der Weizen¬
gülte zu Nurborn, nämlich fünf Malter bei Johann zu Eltz
Schwiegermutter selig hatte, soll ab sein und aufhören und
Johann von Langenau diese Gülte dem Johann zu Eltz,
dessen Gattin und ihren Erben ruhig folgen lassen. 110 ) Am
16. April 1442 machte Elias Probst zu Münstermaifeld,
Werner Frei von Treis, dessen Mann und Dietrich dessen

Bruder wegen ihrer Anstände eine Sühne dahin, dass Johann
zu Eltz, Wilhelm von Treis und Symon von dem rothen
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Löwen zu Boppard zu Schiedsleuten gewählt wurden. 1 ' 1)
Am 14. Juli 1442 machten Johann Herr zu Eltz und Agnes
Eheleute eine Eheberedung für ihre älteste Tochter Katherine
mit Friedrich von Pirmont Sohn Cuno's Herr zu Pirmont.

Als Hilliggut erhält Katherine den Hof zu Weiler mit den
Renten daselbst, den Hülshof, Renten zu Lützerad und dabei,

zu Löf, Alken, Covern und zu Engers auf dem Zolle Geld¬
renten, im Ganzen 145 Gulden 6 Albus, ein Viertel am
Zehnten, der Mühle und dem Kirchsatz zu Rübenach, den

sie nach des von Schönburg Tod erhalten. Ihre Schwäger
und Freunde Johann Boos von Waldeck, der Alte, Paulus
Boos von Waldeck und Johann von der Leyen waren Zeu¬
gen. 112 ) Cuno Herr zu Pirmont wiederum überliess am
25. Juli 1442 seinem Sohne Friedrich ein Drittel des Wein-
zehntens zu Zell im Hamm mit fünf Fuder Jahresertrag, zu
Schürren und Waidenhausen auf dem Zeller Berg acht
Malter Korn und sechzehn Malter Hafer Jahresrente, den
Zehnten daselbst, ein Malter Käse, 2'/, Pfund Wachs
und 14 Hühner, vom Hofe zu Laire vier Malter Korn
und zehn Malter Hafer, von der Gemeinde zu Friesen¬
hausen 24 Malter Hafer und 3 Hühner, von zwei Leuten
zu Zulleshausen 4 Weisspfennige, 14 Malter Hafer, von Gütern
zu Liech ein halbes Malter Weizen, zehn Malter Spelz,
r/ 2 Malter Korn, 14 Malter Hafer, 25 Hühner, 2 Kappen,
6 Albus und 9 Heller, sowie ein Besthaupt, wenn solches
fällig ist, zu Treis 1 Fuder Wein, zu Alken 2 Fuder Wein
und Haus mit Hof daselbst, Alles angeschlagen zu 147
Gulden 9 Albus, ferner noch ein Malter Korn zu i'/ 2 Gulden,
ein Malter Hafer zu 16 Albus, ein Fuder Wein zu zehn
Gulden und ein Huhn zu 1 Albus berechnet, um solche
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Einkünfte seiner Gattin Katherine als Wittum zu verschreiben.

Ausbedungen ward, dass nach Cuno's Tod diese Güter und
Renten bei der Erbtheilung der drei Söhne angerechnet
werden sollen. Cuno und dessen drei Söhne, Johann Boos
von Waldeck, Johann Herr zu Schöneck, Johann von Palant
und Philipp vom Stein besiegelten diese Vereinbarung. 1 ^)
Am 9. August 1442 bestätigte Kaiser Friedrich III dem
Johann zu Eltz die eingerückte Urkunde des Herzogs
Wenzlaw von Luxenburg vom Jahre i356. lI 4) Am 12. August
1442 nahm Kurfürst Jacob von Trier den Johann zu Eltz
zum Amtmann zu Hammerstein an, worüber Johann am
10. Mai 1443 Revers ausstellte. 1 ^) Am 2. Januar 1443
erscheint Johann als Urtheilssprecher in einer Urkunde
Kurfürsts Jacob von Trier, worin derselbe sich mit der
Stadt Trier wegen ungerechtfertigter Wahl eines Bürger¬
meisters aussöhnte. 116) Am 20. September 1443 ertheilte
Kurfürst Jacob von Trier mit Genehmigung des Capitels
dem Johann zu Eltz seinem Hofmeister und Rath wegen
dessen treuer Dienste die Burg Neueltz mit Busch und
Zugehör als Erbburgmann derselben zu Erblehen. TI ?) Es
war dieses das von der Linie zu Eltz mit den Büffelhörnern

erbaute Haus, das nach deren Aussterben an die Linie vom

gelben Löwen kam und ungefähr das heutige Rodendorfer
Heius umfassen dürfte.

Zu unbestimmter Zeit war Johann auch Amtmann zu
Pfalzel geworden, im Jahre 1443 kommt er als solcher
vor. 118 ) Am 28. September 1444 erklärte Johann Herr zu
Eltz von Kurcöln 15 Gulden Manngeld aus dem Zolle zu
Bonn erhalten zu haben und stellte am 14. November eine
gleiche Quittung über den nämlichen Betrag aus. I,f) ) In
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gleichem Jahre empfingen Ritter Gerhard von Einenberg
und Johann zu Eltz 13 Gulden Manngeld von Kurcöln aus
dem Zolle zu Linz. I2 °) Am 25. November 1444 verpachteten
funker Johann zu Eltz und Junfer Agnes dessen Gattin
dem Hengin Lantfaidt von Polch und Patze dessen Gattin
auf 24 Jahre lang ihren Hof Corbent in bei Polch, wo¬
rüber die Pächter am gleichen Tage Revers ausstellten. I21 )
Am 2. December 1444 empfing Johann Herr zu Eltz von
Graf Ruprecht zu Virneburg Herrn zu Sassenburg den
halben Hof nebst Gericht zu Oberfell, ein Drittel des
Hofs zu Sürsch und Mertloch sowie den Hof zu Polch zu

Lehen. l22 )
Am 30. Mai 1445 machten Johann Herr zu Eltz und

Agnes Eheleute mit dem Sifrid Waldbot von Bassenheim
Ritter und Metzen von Waldeck Eheleuten einen Hillig-
vertrag für deren Tochter [Catherine und Johann ihren
ältesten Sohn. Die Eheberedung sicherte der Braut 4500
rheinische Goldgulden der Kurfürsten Münze zu, wovon
1500 ein Vierteljahr nach der Hochzeit bezahlt werden
sollen. Nach Sifrids Tod sollen dessen Erljen dem Johann
zu Eltz und der Katherine den Brief auf die Stadt Linz

mit 3000 Gulden übergeben. Derselbe ist bis zu dieser
Zeit bei dem Deutschordenshause zu Coblenz hinterlegt.
Wollen Johann und Katherine nach seinem Tode diesen
Brief nicht auflassen und mit seinen Erben seine Hinter¬

lassenschaft theilen, so soll ihnen dieser Brief werden. Wollen
sie aber abtheilen, so sollen sie die 1500 Gulden wieder
erstatten und der Brief über die 3000 Gulden quit und
ledig sein, worauf die Theilung stattfindet. Johann zu Eltz
erhält 200 Gulden Rente, worauf er die Braut bewittumen
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soll. Diese Rente wird auf das Haus zu Covern in St.

Petersgasse mit seinem Zugehör und Begriff, die Güter zu
Nickenich und Wassenach mit g rheinischen Gulden als
Trierer Lehen angewiesen. Überlebt Katherine ihren Gatten,
so soll sie nach Covern auf ihr Wittum ziehen. Ferner

wird diese Rente angewiesen mit 50 Gulden auf den Zoll
zu Engers, auf den Hof zu Müllikoven mit einem Ertrag
von 10 Malter 3 Simmer Korn und 10 Malter Vogthafer
als St. Maximiner Lehen, auf den Antheil des Hofs zu
Mertloch mit 8 Malter Korn, den Hof zu Polch mit 14

Malter Korn als Virneburger Lehen, den Hof zu Neren-
dorf genannt das Herseigut mit 1 Tonne Wein, 17 rhein-
schen Gulden als Lehen der von Rennenberg, auf den
eigenen Hof zu Nerendorf, den Wilhelm von Platten Ritter,
Paul Boos von Waldeck, Johann von der Leyen und
Johann zu Eltz gemeinschaftlich haben, mit 5 Gulden auf
seinen Theil, auf den eignen Hof zu Curbentin bei Polch
mit dreissig Gulden Ertrag, zusammen 200 Gulden. Als
Wohnort haben die Brautleute die Wahl zwischen Covern,

Polch, Arweiler, Langenau und Hohlenfels, eins dieser Häuser
wird auch Wittumsitz. Die 50 Gulden Rente vom Zolle

zu Engers geloben Johann und Agnes, im Falle dieselben
eingelöst werden, vorher mit 50 Gulden anderwärts anzu¬
legen. Die iMitinhaber des Engerser Zolls: Lyse von Covern,
Johanns Boos von Waldeck selig Wittwe, Johann von Pirmont,
Johann von der Leyen und Johann Boos von Waldeck
siegelten. I2 3) Am 31. Mai 1445 gestattete Graf Ruprecht
zu Virneburg auf Bitten Johanns Herrn zu Eltz, dass dessen
ältester Sohn Johann seinen Antheil des Hofs zu Mertloch
und Polch als Virneburger Lehen dessen Gattin Katherine
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von Bassenheim Tochter Sifrids von Bassenheim Ritters

als Wittum verschreibe. I2 4)
Am 12. August 1445 belehnte Philipp Graf zu Katzen¬

ellenbogen den Johann zu Eltz Hofmeister zu Trier mit
10 Gulden Geld auf der Bede zu Pfale als Burglehen zu
Burgschwalbach in Nassau für ihn und dessen Leibslehen¬
erben mit dem Vorbehalte der Einlösung dieses Manngeldes
mit 100 Gulden. Dann soll Johann oder dessen Erben
eigene oder erkaufte Güter bei Burgschwalbach von gleicher
Rente aufgeben und gegen dieses Manngeld zu Lehen
empfangen. I2 5) Am 3. October 1445 besiegelte Johann
Herr zu Eltz die Theilung der elterlichen Güter des
Ruprecht und Wilhelm Grafen zu Virneburg Gebrüder 126 )
und verlieh am gleichen Tage an den Schnyder von Lützel-
stein und Maria Eheleute das Haus zu Simmern, das er

von Herzog Stefan von der Pfalz zu Burglehen hat, auf
Lebenszeit. I2 ?)

Im Jahre 1445 hatten die Gebrüder Heinrich, Johann
und Friedrich von Pirmont verschiedene Ansprüche an
Kurfürst Jacob von Trier wegen Burg Treis und Anderm.
Am 27. Januar 1446 beauftragte Kurfürst Jacob seine Räthe
Thilmann von Lyns, Probst von St. Florin zu Coblenz,
Johann von Schoeneck und Johann zu Eltz, da die Gebrüder
von Pirmont nicht aufhörten, ihn in Wort und Schrift zu

verläumden, die Sache richterlich zu entscheiden I28 ) und
gab am 1. Juni 1446 denselben den weitern Auftrag, indem
er ihnen die Briefe der Pirmonter zusandte, in der Sache

einen Schiedstag festzusetzen. 12 ^ Am 21. März 1446 gab
der auf dem Concil zu Basel anwesende Cardinal Ludwig
s. Cecilie päpstlicher Legat a latere für Deutschland der
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Kapelle auf Burg Kitz St. Pancratii einen Ablass für Johann
zu Eltz 'I Vierer Hofmeister. l i°) Am 3. Mai 1446 gestatteten
Johann Herr zu Eltz und Agnes Eheleute dem Heinze
Schmidt zu Dieblich und dessen Gattin Tryne Pächter
eines Weinbergs Johanns von Dieblich zwischen den zwei
gemeinen Pforten unter dem Dune gelegen, denselben dem
Decan und Capitel zu Münstermaifeld theilweise zu ver¬
kaufen.^ 1) Am [9. Februar 1448 war Johann Herr zu Eltz
Schiedsrichter zwischen den Äbten Lambrecht von St. Maximin

und Johann von Prüm sowie Nickis Vogt zu Hunolstein. *3 2)
Am 24. December 1448 ertheilte Johann Cardinal und päpst¬
licher Legat der Eltzer Capelle St Pankraz einen Ablass von
hundert Tagen sowohl für die Hauptfeste des Jahres als
auch das Fest des Kirchenpatrons, der Kirchweihe und
Allerheiligen, welche Ablässe am gleichen Tage Papst
Nicolaus durch diesen Legaten bestätigen lies. 133) Am
gleichen Tage ertheilte der nämliche Legat der Kirche St.
Nicolaus zu Wiersheim einen Ablass für die höchsten Feste

des Jahres. *34) Am 4. Februar 1449 erklärte Johann Herr
zu Eltz zwanzig Gulden Manngeld von Kurcöln aus dem
Zolle zu Bonn erhalten zu haben 13 5) und besiegelte am
12. Mai dieses Jahres den Ehevertrag des Ailff (Adolf)
Quad Ritter und der Meckel (Mechtild) Eheleute und des
Gerard von Eynenberg Herr zu Landscron und Alheyd
Eheleute für der Ersteren Tochter Yrmgard und der Letzteren
Sohn Johann als deren Verwandter für Gerhard, Alheid und

Johann zu Eynenberg Herrn zu Landscron. '3 6) Am 8.
October 1449 erklärten Johann von Minzenberg Prior,
Johann Otten Subprior, Wynant Clais und der Convent zu
Hillesheim, dass sie von Junker Johann Herrn zu Eltz für
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16 Malter Kornrente, die derselbe von Junker Clas von
Watenheym kaufte, den Kaufpreis mit 16 Gulden erhielten.'37)
Als anr 2. Februar 1449 Johann Abt von Prüm dem
Philipp Grafen von Katzenellenbogen einen Antheil an St.
Goar, Pfalzfeld, Bibernheim, Nastetten und Bachel mit Be¬

willigung eines Theils seiner Mannen für 4500 Gulden
verkaufte, war auch Johann Herr zu Eltz unter diesen. 137 a)
Am 5. Februar 1450 quittirte Johann Herr zu Fitz über
15 Gulden Kurcölner Manngeld aus dem Zolle zu Bonn.'3 8)
Im Jahre 1450 empfing Wilhelm zu Fitz (vom weissen
Löwen) in Gemeinschaft mit Johann zu Eltz von Kurpfalz
8 Fuder 4 Ohm Wein und von jedem Hausgesess zu Müden
eine Bürde Wein und andre Gefälle zu Garden zu Lehen.

Im gleichen Jahre empfing Johann von Kurpfalz die Lauch¬
gülte zu Müden und als Burglehen zu Oppenheim ein Fuder
Wein und 14 Malter Frucht auf des Abts von St. Jacob
Gütern zu Schornsheim. l 3 8a ) Am 12. December 1450 er¬
hielten Johann und Wilhelm Herrn zu Fitz von mehreren
Cardinälen für die Eltzer Capelle einen Ablass von hundert
Tagen für die höchsten Feste des Jahrs, welchen Ablass
1459 Isidor und Prosper Cardinäle mit Genehmigung des
Papstes Pius II zu Mantua bestätigten. '39)— Am 1. April
1451 belehnte Abt Johann von St. Maximin bei Trier den
Johann Herrn zu Eltz mit der Vogtei zu Löf nebst Bede¬
korn, Bedewein, einem halben Fuder Vogteiwein, den Wein¬
bergen genannt die Thommen, Haus, Scheuer und Hof
zu Löf, der Schäferei, der halben Vogtei zu Brohl, wie diese
Lehen Friedrich zu Eltz selig hatte.'4°) Auch diese Lehen
waren durch das Aussterben der zu Eltz mit den Büffel-

hörnern an die zu Eltz mit dem gelben Löwen gelangt. —
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Johann bezog aus dem Zolle zu Engers jährlich eine
Rente, die aus der Coverner Erbschaft herrührte. Am
3. Februar 1452 quittirte in dessen Namen Heinrich Leim¬
bach Burger aus Coblenz von dem Niclas von Merl Zoll¬
schreiber zu Engers 24 Gulden erhalten zu haben. "4") Am
27. August 1452 belehnte Graf Johann von Nassau, Vianden
und Diez, Herr zu Breda den Johann Herrn zu Eltz mit
einem Viertel des halben Kirchsatzes zu Rübenach, dem
Zehnten daselbst und einer Mühle, einem Viertel am Zehnten

und Kirchsatze zu Bubenheim, wie dieses die von Schönburg
und Erenberg von der Grafschaft Diez zu Lehen hatten. l * 2)
Am 16. November 1452 und 8. März 1453 quittirte Johann
Herr zu Eltz über je 1 5 Gulden Cölner Manngeld aus dem
Zolle zu Bonn. x43) Am 4. April 1453 übergab Johann dem
Johann von der Leyen und Kunigunde Eheleuten ein Viertel
an Schloss Brohl mit Zugehör unter gleichen Rechten, wie
er dieses Drittel von Dietrich Herr zu Brohl selbst hat. l 44)
Am 20. September 1453 belehnte Kurfürst Jacob von Trier den

Johann zu Eltz seinen Hofmeister und Rath mit Bewilligung
des Capitels mit Neueltz nebst Busch und Zugehör als Erb¬
burggrafen desselben. Johann soll dasselbe bauen und
bewahren auf seine Kosten doch als Offenhaus des Stifts von

Trier, nachdem Erzbischof Balduin diese Veste ans Stift

gebracht, dieselbe aber bisher unbewohnt gewesen und da¬
durch verwüstet worden. H5) Johann scheint alsbald diesen
Theil der Burg neu erbaut zu haben, wobei auch die Capelle
eine Erneuerung erfuhr, daher die mehrfachen Ablässe.
Ruprecht Graf zu Virneburg hatte von Johann Herrn zu
Eltz und dessen Miterben den Boosen von Waldeck bei der

Coverner Theilung eine von Johanns Leibeigenen Namens
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Dymait von Müden erhalten. Am 28. November 1453
versprach Ruprecht dem Johann zu Eltz eine seiner Mägde
dafür als Ersatz zu geben. '45») Am 30. Januar 1454 gab
Eberhard Graf zu Sayn dem Johann Herrn zu Eltz wegen
dessen treuer Dienste 10 Gulden Geld vom Engerser Zolle
auf St. Martinstag fallend als Mannlehen, behielt sich aber
die Ablösung mit 100 Gulden bevor. M 6) Am 2. Februar 1454
empfing Johann Herr zu Eltz 15 Gulden Kurcölner Manngeld
vom Zolle zu Bonn.'47) Am 13. Juli 1454 nahm Philipp Graf
zu Virneburg den Johann Herrn zu Eltz zum Lehensmann
an und ertheilte demselben ein Drittel des Hofs und Gerichts

zu Oberfell mit Weinbergen, Zehnten und Zugehör, einen
Weinberg genannt die Solchenbach, ein Drittel des Hofs zu
Sürsch mit Gericht, Viehtrift, Weinzapf und Zugehör, ein
Drittel am Hofe zu Mertloch genannt der Eltzer Hof und
den Hof zu Polch, den Romlian (von Covern) selig zu Lehen
hatte.'4 8) Ums Jahr 1454 lag Johann mit dem Niclas Vogt
zu Hunolstein im Streite. Niclas klagte beim Hofgerichte
zu Rottweil. Am 9. December 1454 erklärte Johann Graf
von Sultz Hofrichter zu Rottweil, dass er den Wilhelm Grafen

zu Wied, Herrn zu Isenburg, Dietrich Sohn zu Rieneck,
Herrn zu Thonenburg und Bruch sowie den Johann zu Eltz
den Alten auf Klage des Niclas Vogt zu Hunolstein in die
Acht erklärte. '49) Um was es sich handelte, ist unbekannt.

Da die Herrn von Schönburg um 1455 am Aussterben
waren, belehnte Friedrich Graf zu Yeldenz und Sponheim
am 7. Juni 1455 den Johann zu Eltz seinen Hofmeister
mit den Schönburger Lehen zu Elleren und dabei aussichts¬
weise für künftigen Anfall. '5°) Am 25. Februar 1456 machten
Wilhelm Graf zu Wied und Herr zu Isenburg, Wilhelm

5
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von Sombreff, Herr zu Kerpen, Johann Herr zu Winne-
berg und Beilstein, Johann Herr zu Schöneck und Oilbruck
sowie Johann Herr zu Eltz als Schiedsleute einen Vergleich
zwischen den Gebrüdern Heinrich, Johann und Friedrich
von Pirmont wegen der Gebäude der Burg Pirmont, der
Höfe zu Pirmont und Erenberg, der gemeinsamen Ver¬
wahrung der Briefe und Saalbücher, der Vasallen, die zu
den Schloessern Pirmont, Erenberg und Loessenich gehören,
sowie der Pförtner, Thurmknechte, der Capelle und des Ge
Schutzes zu Pirmont und Erenberg. Dabei ward festgesetzt,
da zu Schloss Loessenich kein Geschütz oder Büchsen sind,

sollen die beiden älteren Brüder dem Jüngsten 50 Gulden
zur Anschaffung desselben geben. J 5 T) Die erwähnte Acht¬
erklärung Johanns zu Eltz und seiner Genossen hatte keinen
Erfolg, am 18. Januar 1457 that Graf Johann von Sultz Hof¬
richter zu Rottweil den Johann zu Eltz den Alten auf An¬

suchen Heinrichs Vogt zu Hunolstein in die Aberacht, l S*)
Am 2. Februar 1457 belehnten Clas von Sponheim genannt
Goswin und Heinrich von Luterburg Viceprobst und Cano-
nicus von St. Severus zu Boppard in Abwesenheit des Johann
Pfalzgrafen bei Rhein und Probsts zu St. Martin zu Worms
in dessen Auftrag den Johann Herrn zu Eltz mit den so¬
genannten Kraftzehnten zu Salzig, Weinbergen zu Boppard,
Spey und Pedernach als Probsteilehen. T53)

Im Jahre 1457 belehnte Kurfürst Johann von Trier den
Johann zu Eltz mit den Coverner Lehen, wie sie seine
Schwiegereltern hatten. 154) Johann Herr zu Eltz hatte als
Bürge des Erzstifts Cöln unter Kurfürst Dietrich etliche
Pferde verloren, am 19. Januar 1458 erklärte Johann, dass
er als Ersatz durch des Erzstifts Stallknecht Rentzgen einen
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grauen Hengst in Abschlag erhielt. '55) Johann war Mann
der Herrschaft Nassau-Saarbrücken geworden, am 27. De-
cember 1458 erklärte er, 25 Gulden Manngeld aus dem
Lande Lewenberg desshalb empfangen zu haben.'5 6 )

Die edle Familie von Burgthurn zu Coblenz eine der
ältesten der Stadt hatte sich äusserst wohlwollend gegen
verschiedene Coblenzer Kirchen erwiesen, mehrere Kirchen
daselbst sollen auf deren Grund und Boden erbaut sein,

nämlich die Liebfrauenkirche, die Predigerkirche und das
sogenannte weisse Kloster. Da die für diese Freigebigkeit
zugesicherten Gerechtsamen im Jahre 1458 beanstandet
wurden, machte in diesem Jahre Johann Herr zu Fitz
zwischen Reinhard von Burgthurn sowie Johann und Lam¬
precht von dem Kirchhof Gebrüdern und der Stadt Coblenz
wegen der Liebfrauenkirche einen Vergleich, wonach denen
von Burgthurn die Hälfte der Begräbnisse in und ausserhalb
der Liebfrauenkirche zu Coblenz mit denen davon entfallenen

Geldern halb sowie freies Begräbnisrecht für sich und ihre

Angehörigen und Gesinde unentgeltlich zugestanden ward.'57)
Um diese Zeit trat Johann in mehrfache Beziehungen

zu seiner Verwandten Else von Brohl, ein Verhältnis, das

später für die Familie zu Eltz von grosser Bedeutung werden
sollte. Am 1. Januar 1460 belehnte Kurfürst Johann von
Trier seinen Hofmeister und Rath Johann zu Fitz wegen
der Frau Else von Brohl mit einem Drittel am Zehnten und

Kirchsatz zu Rettenrad, dem Hofe Salchenrode und einem

Burglehen zu Cochem.'5 8) Am 10. Januar 1460 empfing
Johann von Walter von Brücken Chorbischof von St. Castor
zu Carden Namens der Else Frau von Brohl Wittwe zu

Drymborn, Gattin des verstorbenen Wilhelm von Flatten den
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Kirchsatz und Zehnten zu Bruttig mit allem Zugehör zu

Lehen. ! 59) Johann war im Jahre 1434 Bürger der Stadt
Coblenz geworden. Am 26. November 1460 verliehen
Bürgermeister und Rath der Stadt Coblenz dem Johann
Herrn zu Kitz wegen dessen treuer Dienste, nachdem der¬
selbe mit seiner Gattin Agnes von Covern, seinen Söhnen
Johann und Ulrich und seines Sohnes Johann Söhnen Johann
und Peter Bürger der Stadt geworden, Hof, Haus und
Garten mit Zugehör, wie ihn Johann Romlian von Covern
Ritter und Nese Eheleute dessen Schwiegereltern besassen,
genannt der Franzishof. Wer von ihnen den Hof besitzt,
soll der Stadt in ihren Nöthen beholfen sein. ,6 °) Am
gleichen Tage empfing Johann von dem Grafen Johann zu
Nassau und Saarbrücken I2 x/ a Gulden Manngeld zu Honnef
im Lande Lewenberg. l6r )

Aus der Zeit Johanns stammt ein Nachtrag zu dem
Burgfriedensbriefe zu Kitz ohne Jahresangabe. Johann
Herr zu Eltz und Johann dessen Sohn, Wilhelm und Lance¬
lot Gebrüder auch Herrn zu Eltz bestimmten, da sie an dem

Schlosse Eltz besondere Ausgänge und Thüren haben, dass
bei den Eiden, die sie auf den Burgfrieden gethan, künftig
Niemand von ihnen oder ihrem Gesinde dieser ausserordent¬

lichen Ausgänge bei Tag oder Nacht sich bediene und nur die
gewöhnlichen Pforten benütze, es sei denn, das es für sie
oder ihr Vieh nöthig sei. Wollen Wilhelm und Lancelot
backen und Holz oder Anderes in die Burg schaffen, so ist
die Benützung dieser Thüren gestattet, doch sollen während
dessen die Thüren von dem Gesinde gehütet werden, damit
kein Schaden entstehe. Die Aussteller siegelten. Der Brief
dürfte in die Jahre 1460—1470 gehören. l6la)
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Am 3. Januar 1461 gab Johann zu Eltz der Alte Trierer
Hofmeister und Rath dem Kurfürst Johann von Trier seine
Güter zur Beschützung, nämlich das Dorf Wiersheim, den
Hof genannt der Neuhof, den Hof zu Oest, den Hof auf
dem Loverberg, die Burg zu Polch mit ihrem Begriff und
Zugehör, den Hof zu Corbentyn, den Hof zu Bassenheim,
den Hof zu Vylich, den Hof zu Wolken, seine Güter und
Höfe zu Rübenach im Dorfe, mit ihrem Zugehör. Wolle
Johann diese Güter nicht mehr in Trierer Schutz lassen, so
soll er dieses einen Monat vorher aufkündigen. Kurfürst
Johann genehmigte diese Abmachung zu Stolzenfels am
gleichen Tage. IÖ2 ) Johann und dessen Vorfahren hatten von
dem Chorbischof von St. Castor zu Carden fünf Ohm Wein¬

gülte vom Zehnten zu Müden zu Lehen. Dieses ward nach
dem Tode des Heinrich und Arnold Vögte zu Carden da¬
hin abgeändert, dass Johann zu Eltz deren Güter zu Carden
erhielt, dafür aber auf diese Weinrente verzichtete. Am 1 1.

April 1461 leistete Johann gegen Walter von Brücke Chor¬
bischof diesen Verzicht. Der Chorbischof hatte hierbei zu¬

gesagt, die fünf Ohm Weingülte sofort wieder zu entrichten,
wenn das Lehen der Vögte von Carden dem Johann streitig
gemacht werde. ,b2a) Johann war mit Andern Bürge des
Kurfürsten Dietrich von Cöln geworden, am 31. Juli 1461
versprach Dietrich, an die Bürgen 800 Gulden Schaden¬
ersatz desshalb zahlen zu wollen. Ib 3)

Frühzeitig sorgte Johann für die Vererbung seiner Güter
und der Burg Eltz. Um nach ihrem Tode alle Zwistigkeiten
zwischen ihren Söhnen Johann und Ulrich zu vermeiden,
errichteten Johann und Agnes wegen Theilung der Burg Eltz
nebst Zugehör am 28. November 1461 mit Beihülfe des Johann
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Herrn zu Pirmont und zu Erenberg und des Georg von der
Leyen folgende Anordnung. Nach ihrem Tode soll Johann auf
der Burg die Kammer, da der Altan darauf steht, mit dem
Speicher darüber haben. Jedoch soll er und dessen Erben
gemäss der von den Gemeinern zu Eltz errichteten Verein¬
barungen und Bestimmungen dieses in Dach und Fach er¬
halten, damit Ulrich und dessen Erben, die auch an Eltz
Antheil haben, kein Schaden entstehe. Ferner soll Johann
und dessen Erben haben den Bau von der Thüre gegen
die grosse Stube herwärts zu ihrer Küche an der Treppe,
da man auf die Kemenat, das Frauengemach, wo der Altan
steht, geht, nebst Sälchen, Keller, Spint und Kammer dabei,
weiterhin ober demselben die blinde Kammer, mit dem

Speicher, Erkern und was darauf und darafi stösst, den
Saal unten an diesem Hause, mit Küche und das Haus,
da der »Keffer« in steht, das Gras mit allem Zubehör und

Begriff unten an bis oben aus und den Platz vor der Thüre,
wo der Eingang und Ausgang ist, den Keller bei der Ober¬
pforte bis an das Loch, das in das Fleischkellerchen geht.
Johann soll den Eingang bei dieser Pforte für sich und seine
Erben haben und das Loch zwischen dem Fleischkeller und

dem andern Keller mit Ulrich gemeinschaftlich zumauern
lassen. Johann soll Hartmann Beyers Stall und den Platz
zwischen dem Repgens Haus und Michels Kühstall, das
kleine Plätzchen bei Repgens Stall, das Johann von Wilhelm
und Lancelot Herrn zu Eltz erhielt, den Hof unten auf der

Bach mit seinem Begriff, Haus und Stallungen bis an das
Kelterhaus, das Kelterhaus unterhalb, Ulrich und dessen

Erben das oberhalb haben. Alles dieses soll Johann und
dessen Erben in Dach, Mauer und Bau halten, wenn es
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nöthig ist. Auch soll Johann haben den Baumgarten mit
dem Weiher mit seinem Begriff und den langen Garten
unter dem Thalwege gegen das Kelterhaus hin.

Ulrich und dessen Erben soll haben den Bau von der

Thüre an, die hinten gegen die grosse Stube ist, die grosse
Stube mit dem Gang davor, die Treppe, Küche und den
Keller darunter mit ihrem Begriff, Kämmerchen und
Spintchen, den Ausgang und Platz vor der Thüre, den
grossen Saal mit dem Backhause, Kammer und das Keller¬
chen darunter, die Speicher mit den Erkern darüber und
vor dem Saale das kleine Kämmerchen, mit Treppe, Aus-
und Eingang, die »brantzwich« Kammer und was darüber
ist, den Speicher auf der gemeinen Capelle. Diese Behausung
soll Ulrich und dessen Erben in gutem Bau erhalten, so
dass dem Johann und dessen Erben kein Schaden entstehe.
Ulrich und dessen Erben soll haben das Haus, da der

Baumgarten in wendet, von unten bis oben bis an Michels
Haus; das Vogts Haus auf der Bach mit seinem Begriff
wird Johann der Vater bei Gelegenheit zu einem Viehhofe
umbauen. Sollte er vor Erbauung desselben sterben, so
sollen beide Söhne oder deren Erben 50 Gulden binnen
einem Jahre dazu erlegen. Ferner erhält Ulrich und dessen
Erben den Gerstengarten mit seinem Begriff und den Garten
auf der Bach unter dem Münsterer Weg mit Begriff bis an
den Pfad, der in Wilhelms zu Eltz Kelterhaus geht. Die
Oberburg, genannt die neue Burg, soll gemeinschaftlich
bleiben nebst Begriff und Zubehör und gemeinschaftlich im
Bau erhalten werden, damit der Niederburg kein Schaden
hieraus entstehe. Ferner sollen beide Söhne nach ihrer

Eltern Tod alle Büsche, Weinberge, Wiesen, Baumgärten
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und Gärten zu Eltz und um dasselbe, die in dieser Theilung

nicht genannt, gleich theilen. Die Badstube vor der obern
Pforte bleibt beiden Söhnen gemeinschaftlich und soll im
Bau auf beider Kosten erhalten werden. Der Turnos am

Zolle zu Engers soll ganz an ihre Söhne und Erben für den
Fall kommen, dass eins der Eheleute sterbe und der Über¬

lebende sich wieder verheirathe. l6 4) Diese Theilung um-
fasste wohl das heutige Rodendorfer, Kleinrodendorfer und
Kempenicher Haus, die Ober- oder Neuburg dürfte das
Kempenicher Haus sein. Diese Vereinbarung ist für die
Folge von Bedeutung, da der eine Theil an die Linie Eltz-
Pirmont kam.

Am 15. November 1461 war Junker Johann zu Eltz
Trierer Hofmeister Zeuge einer Urkunde l6 5) und empfing
am 21. December 1461 von Graf Johann zu Nassau und
Saarbrücken i2 x/ 2 Gulden Manngeld zu Honnef im Lande
Lewenberg. 166 ) Am 26. März 1462 besiegelte Johann mit Her¬
mann Mohr von dem Walde eine Urkunde des Johann mit
Herrn zu Winnenberg und Beilstein. If) 7) Mit Ott Waldbot
von Bassenheim verglich sich Johann 1464 am 25. Juni
wegen der Lehen und Eigengüter ihres verstorbenen Oheims
Richard von Hadamar und Trutghifl IEheleuten sowie wegen
der Güter, die auf Grete von Belle oder T.rutghins Schwester
gefallen, dahin, dass Jeder von ihnen die Hälfte erhält, doch
vorbehaltlich der über dieselben von Johann an Otte ge¬
machten Verschreibung. l68 ) Aus der Coverner Erbschaft
rührte ein Theil des Schlosses zu Langenau, die Hälfte des
Hofs zu Niederich und ein Theil des Burglehens zu Altenahr
als Cölner Lehen her. Am 30. October 1464 belehnte
Kurcöln den Johann Herrn zu Eltz mit diesen Lehen. l6 9)
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Am 5. December 1464 empfing Johann von dem Grafen
zu Nassau und Saarbrücken i2'/ 2 Gulden Manngeld zu
Honnef im Amte Lewenberg.'" 0) Am 12. October 1465
versprach Elisabeth Wittwe von Platten Frau zu Brohl den
Johann Herrn zu Eltz ihren Vetter und Luther Quad von
Loenberg und Landscron Ritter, welche für 500 ober¬
ländische rheinische Gulden ihre Bürgen geworden, desshalb
schadlos halten zu wollen. 1 " 1) Am 8. März 1466 belehnte
Hermann Herr zu Rennenberg den Johann Herrn zu Eltz
mit einem Drittel am Schlosse Wensburgh und dem Hersel-
gute zu Nierendorf.'72) Am 17. April 1466 belehnte
Wilhelm von Saintsoinges Ritter Herr zu Thomaille, Rath
und Kämmerer des Herzogs von Burgund und Brabant den
Johann Herrn zu Eltz im Namen seines Herrn wegen des
Herzogthums Luxenburg mit dem Thurme zu Rübenach,
dem alten Hause dabei, dem Hofe abwärts hin in die

Hundsgasse und der Vogtei nebst Bedekorn. 173) Im Jahre
1466 hatte Johann Forderungen an Johann von Eynenberg
und Ludwig von Luisdorf und klagte beim Hofgerichte zu
Rottweil desshalb. Am 6. Mai 1466 schrieb Heinrich
Friburger Urtheilssprecher des Hofgerichts zu Rottweil dem
Johann von Sultz, Grafen und Hofrichter daselbst, dass er
gemäss dessen Auftrag den Johann Herrn zu Eltz auf des
Johann von Eynenberg Herrn zu Landscron und Ludwig
von Luisdorf Güter als offene verschriehene »Echter« ein¬

leiten solle und dieses that, nämlich auf des Johann von

Eynenberg Gut zu Landscron, die Burg zu Holenfels, das
Schloss zu Lorstorff, die Dörfer Nerendorf und Odenkofen,

sowie auf Ludwigs von Luisdorf Güter das Schloss zu
Hamme im Berger Lande und seinen Antheil an Luisdorf.
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Die Anleihe dauere für Johann zu Eltz sechs Wochen und
drei Tage. 174)

Die Kapelle zu Eltz scheint um diese Zeit eine bauliche
Verbesserung erhalten zu haben. Am 24. Juni 1466 stiftete
Johann Herr zu Eltz mit seinen Söhnen Johann und Ulrich,
Wilhelm und Lancelot Gebrüdern für ihr Seelenheil den

zehnten Kessel Wein ihres Gewächses weiss wie »schyn«
zu Eltz für die Ausschmückung und Beleuchtung der Capelle
zu Eltz oder andere Nothdurft der Burg. l 7S) Am 29. März
1468 empfing Johann Herr zu Eltz 15 Gulden Kurcölner
Manngeld aus dem Zolle zu Bonn. 1 / 6) Im Jahre 1468 em¬
pfing Johann Herr zu Eltz die sogenannten Kraftzehnten
zu Salzig, Weinberge zu Boppard, Spey und Pedernach als
Wormser Probsteilehen von Georg Hessler J. U. D. päpst¬
lichem Protonotar und Probst von St. Martin zu Worms zu

Lehen. 1 //) Am 18. October 1468 verkauften Prior und
Convent der Carthause auf dem Beatusberge bei Coblenz
dem Johann Herrn zu Eltz und Agnes Eheleuten ihr Haus,
Scheuer, Hofraithe und Weinberge etc. beim Eltzer Hof zu
Rübenach für eine Kornrente von drei Malter, die sie den¬

selben zu Rübenach schuldeten. 1" 8) Am 25. Januar 1469
belehnte Philipp Graf zu Virneburg den Johann zu Eltz mit
einem Drittel des Hofs zu Oberfell, Sürsch, Mertloch, dem

Hofe zu Polch etc.'79) und am 7. October dieses Jahrs em¬
pfing Johann von Johann von Vinslingen Chorbischof zu
St. Castor zu Carden ein Stück Wein von vier Ohm aus

dessen Drittel am Zehnten zu Müden im Zehnthofe l8 °) und
am 25. Mai 1470 von demselben die früher von Heinrich
und Arnold Vögte zu Carden und deren Vorfahren zu Lehen

getragenen Stücke zu Treis, Carden und Umgegend. 181 )
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Am 27. Juli nahm Johann mit seinen Söhnen Johann und
Ulrich an der Sühne der Herrn mit den Städten Trier,

Coblenz etc. wegen der Irrungen im Stifte Theil. l8la ) Nach
dem Tode des Johann Romlian von Covern war das Sayner
Lehen desselben heimgefallen, im Jahre 1475 belehnte der
Graf zu Sayn den Johann zu Eltz als Erben mit dessen
Lehen, nämlich den Gütern des Hermann Schnile, fünf Mark

Geld zu Erlich an der Herbstbede, einer Hofstätte zu Sayn
und zu Mannlehen 10 Gulden vom Zolle zu Engers. 182 )
In gleichem Jahre belehnte Johann Graf zu Nassau und Diez
den Johann zu Eltz mit dem vierten Theil des halben Kirch¬
satzes zu Rübenach, welchen Schönburg zu Erenberg selig
hatte und einem Viertel des Zehnten daselbst und zu Buben¬

heim sowie der Mühle zu Rübenach. l8 3)
Im Jahre 1476 fiel dem Stamm Eltz vom gelben Löwen

eine bedeutende Erbschaft zu. Wilhelm von Flatten hatte
die Elisabeth von Brohl Tochter des Dietrich von Brohl

zur Gattin. Wilhelm scheint um 1460 gestorben zu sein,
im Jahre 1467 machte Elisabeth ein Jahrgedächtnis für den¬
selben. Beide Eheleute hatten ausser reichem Besitz viele

Ausstände an baarem Geld. Im Jahre 1438 hatte Arnold
von Hochsted 1 100 Gulden, 1446 Graf Johann von Nassau
bei Wilhelm von Flatten 4000 Gulden, und Kurfürst Johann
von Trier 2000 Gulden auf den Zoll zu Engers geliehen,
im Jahre 1463 stellte Cuno von Gunsburg eine Schuldver¬
schreibung über 25 rheinische oberländische Gulden Rente
aus und Wilhelm von Braunsberg und Lise von Pirmont
Eheleute verschrieben 1472 eine Erbrente von 12 5 Gold¬
gulden an die Wittwe Elisabeth von Flatten. In dieser
vereinigte sich der grösste Theil der Lehen und Güter der
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Geschlechter Brohl und Flatten. Ihre Verwandten waren

die Erben von Winnenberg, Eltz und Braunsberg; Elisabeths
Mutter eine von Eynenberg Gattin des Johann von Monreal
war die zweite Gattin des Richard zu Eltz. Elisabeth

sorgte früh für ihre Hinterlassenschaft. Bereits im Jahre 1471
stiftete sie wegen ihres Vaters Dietrich von Brohl zu Heimbach,
wo derselbe begraben liegt, zwei Jahrgedächtnisse für den¬
selben, am 9. Februar 1476 machte sie ihr Testament und
ernannte zu Vollstreckern desselben ihren Caplan und Diener
Bartholomeus Klockener Pfarrer zu Königsfeld sowie den
Dietrich von Platten einen unehelichen Sohn, da denselben
ihre Verhältnisse wohl bekannt seien. Sie will nach Ander¬

nach in die Liebfrauenkirche begraben sein. Haupterben
wurden ihre Verwandten Johann Herr zu Winnenberg und
Beilstein selig, Johann Herr zu Eltz und dessen Schwestern
Cunigunde und Margarethe die den Paul Boos von Waldeck
und Georg von der Leyen geheirathet, sowie Dietrich von
Braunsberg, so dass die drei Stämme Winnenberg, Eltz und
Braunsberg alle ihre Güter, wie sie solche von ihren Eltern
erhalten, gleich theilen sollen. In zwei Nachträgen von 1483
bedachte sie Katherine Tochter zu Eltz Frau zu Pirmont

und bestimmte, dass Johann zu Eltz, dessen Erben und
dessen beide Schwestern besonders noch ausser ihrem An-

theile im Testament ihre Gerechtigkeit zu der kleinen Burg
genannt das Rech zu Monreal als Virneburger Lehen, sowie
100 oberländische rheinische Gulden am Zolle zu Engers
erhalten sollen; dem Bartholomeus Klockener hatte sie
bereits 1481 eine Rente von 4 Gulden vermacht. Elisabeth
starb aber erst um 1485—1486.

Am 30. November 1476 war Johann Herr zu Eltz
Zeuge des Ehevertrags des Heinrich Sohn zu Pirmont und
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Erenberg und der Metze Waldbot von Bassenheim Tochter
des Ott Waldbot von Bassenheim und der Fyhe von Gülpen,
welche später den Johann zu Eltz hcirathete. ,8 +) Am 28. Fe¬
bruar i/]8o verkaufte Kurfürst Johann von Trier mit Ge¬
nehmigung des Capitels dem Johann zu Eltz dem Alten
150 Gulden Jahrrente aus den 200 Gulden, die die acht
Moseldörfer des Amts Münster jährlich schulden, für
3000 Gulden l8 5) und am 8. März 1480 verkaufte der¬
selbe an Johann zu Eltz den Alten und dessen Erben in
gleicher Weise 1 50 Gulden oberländische rheinische Münze
Rente, die er demselben auf dem Schloss und Amt Balden-

eck verschrieben, für 3000 Gulden gleicher Münze.' 86 )
Diese Beträge zahlte Johann nicht mehr aus, da ihn der Tod
ereilte, erst sein Sohn vollzog die Zahlung. Jedenfalls sind
dieses die Schulden seines Vaters, über die er in seinem

Testamente sich als abgetragen aussprach. Johann hatte
sich für den Grafen von Virneburg wegen 3000 oberlän¬
discher rheinischer Gulden Kurfürstenmünze Darleihen gegen
Coenen und Coenen von Reifenberg Vater und Sohn nebst
Andern verbürgt. Am 3. Mai 1477 versprachen Ruprecht
Graf zu Virneburg erwählter Abt zu Prüm und Philipp Graf
zu Virneburg den fohann Herrn zu Eltz desshalb schadlos
zu halten. 186 *)

Am 13. Juni 1480 gestattete Kaiser Friedrich dem Johann
Kurfürsten von Trier den alten Turnos, den Kurfürst Werner

von Trier vom Capellener Zoll dem Johann Romlian von
Covern verpfändet, welcher sich aber jetzt zu bmgers befinde,
abzulösen und gebot dem Johann zu Eltz und Johann Boos
von Waldeck dem Altern als Erben Johann Romlians von
Covern diesen Turnos folgen zu lassen. l8 7)
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Johann starb den 4. December 1480 und ward jeden¬
falls zu Coblenz im Predigerkloster begraben. Am 20. Januar
1481 machten dessen Erben, nämlich Friedrich von Pirmont
mit seiner Gattin Katherine Tochter Johanns, joheinn und
Ulrich Herrn zu Eltz wegen der Verlassenschaft ihrer seligen
Schwiegereltern und Eltern Johanns zu Eltz und Agnes von
Covern eine Vereinbarung, die die Güter und Lehen beim
Mannesstamme erhielt. Friedrich und Katherine erhielten,
nachdem sie auf die Verlassenschaft verzichtet, Zinsen und

Renten von den Höfen zu Weiler und Holzhoben, geschätzt
auf 35 Gulden, ferner fünf Malter Kornrente auf den Lehen¬
gütern zu Krolingen, die auf den Hof zu Lybe gehören. l88 )
Johann und Ulrich theilten die Lehen und Güter nicht, sondern
verwalteten solche vorerst ungetheilt.

Johann hatte mit Agnes von Covern folgende Kinder:
1) Johann der Stammhalter etwa 14 2 2 geboren. Siehe unten.
2) Ulrich verlobte sich am 28.September 1461 mit Merge

von Reifenberg (mit den Ohren), Tochter des Walter von
Reifenberg und der Katherine von Kriiftel. Die Braut
erhielt nach dem Ehevertrage von diesem I age 1 500 ober¬
ländische rheinische Gulden Mitgift. Sterben ihre Eltern,
so soll sie an Allem mit theilen, Erbschaft, Pfandschaft und

Habe, ausgenommen sind Harnisch, Geschütz, reisige Habe
und Erbschaft in dem Burgfrieden zu Reifenberg, sowie
die Lehen, welche den Söhnen allein zufallen. Der Bräuti¬

gam erhält als Widerlage 1 50 Gulden Gefälle an Wein, Korn
und Geld in und bei Langenau, Boppard und Covern.
Ferner gibt Johann zu Eltz seinem Sohne Ulrich den Hof
zu Wolken, den Fruchtzehnten zu Covern, drei Fuder Wein¬

rente zu Covern und 20 Gulden Geld zu Langenau. Wittwen-
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sitz wird der Hof zu Covern in der St. Petersgasse mit
Garten und Begriff. l8<*) Am 28. Juni 1463 gestattete Kur¬
fürst Johann von Trier, dass Ulrich zu Eltz seine Gattin
Maria von Reifen berg auf die Lehengüter, den Hof zu
Covern, den Zehnten und Weinberge daselbst, die Gefälle
zu Guntrun und den Hof zu Wolken bewittume. I<)0 ) Ulrich
besass Argenfels, Hoenningen und Argendorf als Pfand von
Kurtrier, am 9. Februar 1478 verschrieb Kurfürst Johann
von Trier dem Ritter Heinrich von Nassau für die 1500
Gulden, womit derselbe Argenfels, Hoenningen und Argen¬
dorf von Ulrich zu Eltz eingelöst, diese Orte amts- und
pfandweise. '9 1) Ulrichs Schwiegervater Walter von Reifen¬
berg hatte 1477 sein Testament gemacht und im gleichen
Jahre als Vormünder seines Sohns Walter den Emmerich
und Marsiüus von Reifenberg eingesetzt. Im gleichen Jahre
machte Walter ein weiteres Testament, worin er den Altar

St. Othmar in der Capelle zu Thal Reifenberg zum Erben
einsetzte. Walter der Alte starb 1.178 oder 1479. Im
Jahre 1479 einigten sich Johann von Cronberg und Ulrich
zu Eltz mit Emmerich und Marsilius von Reifenberg wegen
des Nachlasses des Walter von Reifenberg. Am 24. Juni
1479 erhielten Johann von Cronberg und Katherine von
Reifen berg sowie Ulrich zu Eltz und Merge von Reifenberg
Eheleute, Töchter des Walter von Reifenberg und der
Katherine von Krüftel aus Walters Verlassenschaft 30 Pfund

Pfennige Rente auf dem Zolle zu Lahnstein und das Gut zu
Münzenberg und Hammershausen.") 2) - Im Jahre 1484
versprachen Philipp Graf zu Virneburg und Neuenahr Herr
zu Saffenberg und Walpurg von Sohns Eheleute den Cone
von Eynenberg Herrn zu Landscron und Drimborn, der
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sich für sie gegen Ulrich Herrn zu Kitz und Merge von
Reifenberg für 2000 rheinische oberländische Gulden ver¬
schrieben, desshalb schadlos heilten zu wollen. Am 13.
November 148O lieh Kurfürst Johann von Trier mit Ge¬
nehmigung dos Capitels von Ulrich Herrn zu Kitz und
Morgen von Reifenberg 4500 schwere oberländische rhei
nische Gulden gegen 225 Gulden Konto gleicher Währung
und wies zur Abzahlung die Zolleinkünfte zu Engers an,
Bürgen der Verschreibung waren Johann Graf zu Nassau
und Diez, Wilhelm von Kunkel Werv zu Isenburg, Cuno
von Winnenberg Herr zu Beilstein, Paul von Breitbach
Kittor, Simon Boos von Waldock, Dietrich von Staffel, Carl

von Monreal und I lügen von Kangenau. I(>3) Arn 29. No¬
vember 1486 vorsprach Kurfürst Johann von Trier dem
Ulrich 225 rheinische Gulden Rente vom Engerser Zolle. 194)
Am 17. Februar 1487 stellte 1 [ermannTraurbach Zollschreiber

zu Engers hierüber Revers aus.^5) Ulrich hatte von dem
Grafen Philip]) zu Virneburg für das obige Darlehen von
2000 rheinischen oberländischen Gulden eine Verschreibung
von 1500 Goldgulden auf die Stadt Boppard am 2. März
1489 erhalten. Am gleichen Tage transsumirten Schultheiss,
Schöffen, Ritter, Dienstleute und der Rath der Stadt Boppard
für Ulrich Herr zu Eltz und Johann Greifenclau von Volrats
(den Schwiegersohn Ulrichs) diese Verschreibung und be¬
stimmten wegen der geschehenen Verwendung in I landen
der Gläubiger."''') ( Flrich war für Graf Philipp zu Virneburg
Bürge gegen Dietrich von Braunsberg und Barbara von
Sickingen geworden, am 11. November 1490 versprach
Graf Philipp den Ulrich Herrn zu Eltz und zu Brohl wegen
dieser Bürgschaft schadlos halten zu wollen. ^7) —
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Ulrich war stets der getreue Helfer in den Geldnöthen
des Kurfürsten Johann von Trier, welcher ihn zu seinem
Rath ernannt hatte. Am 2. October 1493 verschrieb Johann
demselben und dessen Gattin Merge von Reifenberg fiir
1500 Gulden Darlehen aufs Nene das Amt Covern. 1? 8) Am
4. April 1404 versprach Johann dem Ulrich zu Kitz und
der Mergen in Monatsfrist 268 Gulden Rente zu zahlen und
übergab denselben zur Sicherheit die Hauptverschreibung
über 4500 Gulden und tue andern Briefe über Schloss und
I [errschaft Kempenich. ">'M - Am 31. Mai 1495 starb Ulrichs
Gattin Merge von Reifenberg. 200 ) Am 30. April 1497 ge¬
stattete Johann Kurfürst von Trier dem Philipp Boos von
Waldeck seinen Antheil an den Molen zu Fülenborn und

Kerpenstal für 200 Gulden au( acht fahre an Ulrich zu Kitz zu
verpfänden. 201 ) Am 13. August 1407 machte Ulrich durch
Vermittlung des Grafen Philipp zu Virneburg seines Lehens¬
herrn eine Kheberedung zwischen Elisabeth Tochter des
Heinrich Herrn zu Pirmont zu Krenberg und seinem Sohne
Philipp. Die Braut erhält 4000 Gulden oder 200 Gulden
Rente, hiervon 100 Gulden auf dem Thurme zu Arweiler,
wie solche Heinrich von Pirmont von seiner Gattin Katherine

von Arburg pfandweise zugebracht erhalten, und ebensoviel
auf dem Plofe zu Sinzig, Weinrenten und Gefälle daselbst,
zu Bodendorf, Heppenkoffen, Franken, 1 .antershofen, Konz-
dorf, Gernsheim, Greene, Klier etc. Der Bräutigam soll
ebensoviel oder gleiche Rente erhalten, nämlich auf dem
vom Erzstifte Trier mit 1500 Gulden verpfändeten Amte
Covern 100 Gulden und vom Grafen Philipp zu Virneburg
ebensoviel. Wittum der Braut wird das Haus zu Covern

in der St. Petersgasse nebst der Hälfte der obigen Renten.
6
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Unter den Zeugen waren Johann jüngster Sohn zu Kitz und
Johann Herr zu Kitz. 202 ) Am 30. September [497 tibertrug
Kurfürst Johann von Trier mit Genehmigung dos Capitels
die bei seinem Rathe Ulrich zu Eltz gegen 25 Gulden Rente
aus dorn Engerser Zoll geliehenen 50Q Gulden ebenfalls auf
das Amt Covern als Pfand 2°3) und gestattete am 27. De-
cember 1498 demselben das für 1500 Gulden amts- und
pfandweise verschriebene Amt Covern dessen Sohn Philipp
als Heirathsgut für Lyse Tochter Heinrichs von Pirmont zu
verschreiben. 2°4) Auf dem Amte Covern ruhten 2000 Gulden
Gesammtdarlehen ein Kurtrier, Kurfürst Johann suchte Amt
und Schloss Covern einzulösen und hatte sich hierzu seine.

Rathes des Dietrich von Diez bedient, welcher das Capital
aufnahm, aber bei Ulrich zu Eltz die Auslösung nicht er¬
reichte. Am 31. October 1502 verschrieb Kurfürst Johann
dem Dietrich für die 100 Gülden Schaden, die er bei Auf¬

nahme des Capitals von 2000 Gulden wegen Covern hatte,
eine Weinrente zu Erenbreitstein. ?°5) Ulrich besass mit
seinem Bruder die Lehen gemeinschaftlich. Am 18. Sep¬
tember 1503 empfingen beide als Mann- und Burglehen
ihren Antheil an Burg Kitz nebst Zugehör und am gleichen
läge die Veste Neueltz als Erbburggrafen derselben gemäss
des Briefs von 144 3. 2o6 ) Ulrich erscheint in der Streitsache
wegen der Fischerei in der Kitz 1506 und 1509 in der
Theilung der Nachlassenschaft seines Bruders Johann. Bald
darauf scheint er gestorben zu sein.

Ulrich hatte aus der Ehe mit Merge von Reifenberg
folgende Kinder:

1) Johann empfing am 10. September 1476 von Kurcöln
den Erbmannlehenhof Müllekoven bei Bergheim a. d. Sieg. 2°~)
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2) Philipp der Stammhalter begründete die Seitenlinie
der zu Kitz zu Pirmont durch die Heirath mit Elisabeth

von Pirmont (13. August 1497). Siehe unten.
3) Agnes heirathete den Johann von Esch Sohn des

Johann von Esch und der Elisabeth von Ilagen, welche
wiederum die Tochter des Johann von Hagen war. Am 4.
Februar 1492 gestattete Kurfürst Johann von Trier, dass
Johann von Esch seine Schwiegertochter Agnes Tochter des
Ulrich zu Eltz auf dessen Antheil des Hauses zu der

Schuren, auf den Zehnten zu Plyne und den Besitz zu St.
Wolfart und St. Ingbert bewittume. 2o8 ) Johann von Esch
starb früh. Am 19. November 1494 verlobte sich Johann
von Helmstatt Ritter mit Agnes zu Eltz Wittwe von Esch,
Tochter der Eheleute Ulrich Herrn zu Eltz und zu Brohl

und der Merge zu Reifenberg. Die Braut erhält 1500
rheinische Gulden Erbwittum mit 120 ( nilden Rente, näm¬

lich 50 Gulden auf den Trierer Verschreibungen vom Zolle
zu' Boppard und 70 Gulden auf die Rente von der Herr¬
schaft Sirk von Trier. Unter den Zeugen waren Johann
Herr zu Eltz und zu Brohl sowie Johann Sohn zu Eltz der
Jüngste. 20 *')

4) Eva heirathete den Johann Greifenclau zu Volrats.
Am 18. Januar 1488 gestattete Kurfürst Johann von Trier
dem Johann Greifenclau seine Gattin Eva zu Eltz auf 18
Gulden Rente von 30 Gulden Manngeld zu Berncastel und
Boppard zu bewittumen. 210 )

111. Katherine verlobte sich am 14. Juli 1442 mit Fried¬
rich zu Pirmont und Erenberg. Im Jahre 1460 verpfändeten
Friedrich von Pirmont und Katherine zu Eltz Eheleute der

Kirche zu St. Wendel für 650 rheinische Gulden, sieben zu
6*
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einer Lautermark gerechnet, ihre eigene Erbschaft bei Zell
im Hamm, in den Dörfern, Gerichten und Pflegen zu
Scheuern und Waidenhausen mit acht Malter Korn, [6

Malter Hafer, vom Zehnten daselbst 15 i ( > Malter Hafer
und 2 — 2 l / 2 Malter Korn, eine Wiese in der Strudt, worauf
jährlich für 2 Gulden Werchheu wächst, 15 Hühner und
ein Malter Käse. 2M ) Am 6. Januar 14.61 verpfändeten Johann
von Pirmönt und Lyse dessen Tochter, Friedrich von Pirmont
und (Catherine Eheleute der Kirche zu St. Wendel für 350
Gulden eine Rente von 2 Stück Wein, jedes zu 5 Ohm, 6
zu einem vollen Fuder gerechnet, auf dem Hofe zu Fller,
von welchem beide Brüder zwei Drittel, ihr Bruder Heinrich

aber ein Drittel besitzt. Mitsiegler war Johann Herr zu
Eltz für seine Base Lyse. 212 ) 1462 gelobte Friedrich von
Pirmont, die beiden Höfe Weiler und Holzhöfe bei Monreal,

welche ihm seine Gattin [Catherine als I teirathsgut zugebracht,
er aber mit deren Wissen und Willen verpfändet, noch bei
Lebzeiten seines Schwiegervaters Johann zu Fitz einzulösen
und setzte einstweilen als Unterpfand seinen Hof zu Gers-
nach ein. Mitsiegler war Friedrichs Bruder Johann von
Pirmont. 2, 3) Diese Sicherheit scheint in der F^olge nicht
genügt zu haben. Am 2. November 1462 gestattete Friedrich
von Pirmont seiner Gattin Trynen zu Eltz, alle seine Güter
anzugreifen, wenn er ihr die als Wittum verschriebenen aber
von ihm verptändeten Güter im Hamm bei seinen Lebzeiten

nicht einlöse. 21 *) 1465 verpfändeten Friedrich von Pirmont
und Tryne Eheleute ihren Magen und Schwägern (Juno
Herrn zu Sehöneek und Olbrück sowie Romel Boos von

Weildeck für 734 rheinische Gulden ihren Antheil an den

Höfen zu Leiningen und Schwall sowie einige andre Hof-
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guter und Gefälle im Bopparder und Münsterer Gericht
sowie zu Alken gelegen. Mitsiegler und Bürgen waren
Johann zu Eltz und dessen Sohn Johann, Georg von der
Leyen und Conrad Kolb von Boppard, ihre Schwiegerväter,
Schwäger, Vater, Bruder und Freunde. 21 5) Am 12. März
1469 machte Friedrich Herr zu Pirmont und Erenberg und
Katherine Eheleute eine Eheberedung für ihre einzige Tochter
Agnes mit Johann Vogt zu Hunolstein. Die Ehe soll zwischen
jetzt und künftigem 24. Juni geschlossen werden. Als Ehe¬
steuer erhält Agnes 80 Gulden Geld in Naturalgefällen,
wofür ihre Eltern Güter versetzten. Zeugen waren Johann
I lerr zu Eltz, Johann Herr zu Pirmont, Paulus Boos von
Waldeck, Johann Sohn zu Eltz. 216 ) Am 9. December 1473
beurkundete das Gericht zu Treis, dass Friedrich von Pirmont

seiner Gattin Katherine alle seine Güter zu Treis übergab. 2 ' 7)
Im Jahre 1478 verpachteten Friedrich von Pirmont und
Katherine Eheleute ihren Hof zu Alken. 2 ' 8) Am 20. Januar
1481 einigten sich Beide mit ihren Brüdern als Erben ihres
Vaters über dessen Nachlass und am gleichen Tage ver¬
schrieb Friedrich, da die Sache wegen des Wittums seiner
Gattin immer noch ungeordnet war und vielleicht an diesem
Tage von. Johann und Ulrich zu Eltz angeregt worden, der
Katherine anstatt des verpfändeten Wittums ein Haus zu
Pirmont mit Ställen, Scheuern und Gärten als Wittwensitz
und dazu eine Rente von 100 Gulden, nämlich 30 Malter
Korn vom Hofe zu Girsenach, 10 Malter Korn vom Hofe
zu Kalbesch, 2 Fuder Wein von den Gütern im Hamm, ein
Fuder Wein von den Gütern zu Eller, zwei Fuder Wein zu

Alken und ein Fuder Wein zu Treis. Mitsiegler waren
Friedrich vom Steine, Johann von Lewenstein, Johann Sohn
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zu Eltz und Johann Dude Schultheiss zu Boppard. 2I 9) Am
8. Juli 1482 gestatteten Jörg von der Leyen Herr zu Olbrück
und Eva Mauchenheimer Eheleute ihrem Schwager und

Schwägerin Friedrich von Pirmont und Katherine die für
275 Gulden ihnen verkaufte Weinrente zu Müden wieder
zu verkaufen. 220 ) Am ig. November 1482 bewittumte Fried¬
rich von Pirmont seine Gattin Katherine nachträglich mit
seinem Antheil Weinbergen zu Pirmont und verschrieb ihr
den Hof zu Brohl für den Hulshof, gelegen oberhalb Mont¬
real, welcher zu ihrer Mitgift gehörte, aber an den Grafen
Philipp zu Virneburg verkauft worden. Mitsiegler war Fried¬
richs Bruder Johann. 221 ) Am 20. Januar 1485 erhielt Katherine
Tochter zu Eltz Frau zu Pirmont von ihren Brüdern fohann
und Ulrich 30 Gulden und weitere 34 Gulden, was Friedrich
besiegelte. 222 ) Es rührte dieses wohl aus der Flatten'schen
Erbmasse her, an der Katherine ebenfalls Antheil hatte.

Friedrich von Pirmont starb 1492. In diesem Jahre
übergab Katherine dessen Wittwe dem Johann Vogt zu
Hunolstein ihrem Tochtermann mit Wissen und Willen ihrer

beiderseitigen Freunde alle ihre Güter, wie sie solche von
ihrem verstorbenen Gatten besessi n, gegen 110 Gulden Rente.
Zeugen waren Ulrich Herr zu Eltz, ihr Bruder, Paulus Boos
von Waldeck, ihr Vetter, Wilhelm von Esch, ihr Schwager,
Johann jüngster Sohn zu Eltz. 22 3) Wegen der Flatten'schen
Erbschaft einigte sich Katherine als erbberechtigt am 22.
Mai und 27. Mai [493 mit ihren Brüdern Johann and Ulrich
auf eine Erbrente von 30 oberländischen rheinischen Gulden
auf deren Hof auf dem Löfer Berg und die Güter zu Löf
ablöslich mit 600 Gulden gleicher Münze zu Gunsten ihrer
Enkel und übergab an diesem Tage dem Mompar derselben
Johann Vogt zu Hunolstein diese Rente.**4)
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§ 15. Johann der Sohn, der Älteste.
Johann heirathete am 30. Mai 1445 die Katherine

Waldbot von Bassenheim Tochter des Sifrid Waldbot von
Bassenheim und der Metze von Waldeck. Wilhelm Herr

zu Eltz war Zeuge. 22 5) Johann hatte von seinen Filtern das
Gut zu Corbentin und Weiler in die Ehe erhalten, Johann
und Agnes solche aber dem Clais von Nattenheim für
300 Gulden verpfändet. Am 31. Üctober 1448 sprachen
Johann Sohn zu Eltz und Katherine von Bassenheim Eheleute

ihre Eltern und Schwiegereltern von diesen Gütern ledig
und los und genehmigten die Verschreibung. 226 ) Johann
hatte mit seiner Gattin Katherine dem Kurfürsten Dietrich

von Cöln 2700 Goldgulden geliehen. Am 22. Mai 1449
bekannte sich Dietrich zu dieser Schuld und setzte demselben

Bürgen und Gefälle zu Unterpfand. 22 ?) Johann war ums
Jahr 1461 mit seinen Söhnen Johann und Peter in Diensten
des Contz Erwählten und Bestätigten zu Metz. Der Bischof
versprach ihm im Jahre 1461 700 Gulden für diese Dienste
im Stifte Metz und setzte für die Zahlung derselben Bürgen. 228 )
|ohanns Gattin Katherine starb frühe, in zweiter Ehe ver¬

mählte sich Johann am 6. October 1466 mit Sophie- (Fyhe)
von Gülpen genannt von Hedesheim durch Vermittlung des
Eberhard von der Arken, Hermann Boos von Waldeck,

Lamprecht haust von Stromberg, Adam von der Leyen und
Ernst Wilheimer. Die 4.500 Gulden, welche Johann zu Eltz
von seiner ersten Frau Katherine Waldbot von Bassenheim

selig erhielt, verbleiben den beiden Söhnen erster Ehe, die
Kinder welche in zweiter Ehe entstehen, sollen mit denen

erster Ehe gleich gehalten werden und zwar Söhne wie
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Töchter ohne Unterschied. Die Kinder dev Sophie von

Gülpen aus deren erster Ehe mit Ott Waldbol von Bassen-
heim selig, nämlich Ottc, Metze und A^ncs, erhalten jedes
4500 Gulden, Otte ausserdem ein Drittel der väterlichen
Güter zu Bassenheim, Ochtendung, Kettich, Kerlich, Metten
heim und Andernach, Metze und Agnes bekommen nur
Jahresrenten von je 50 Gulden aus ihrem Drittel der Erb¬
güter bis zur Verheirathung. otte erhält seine 4500 Gulden
auf das Amt zu Coblenz auf die Schuld dos von Winnenberg
und Hermann Dämmen zu Bassenheim, Metze ihre 4500

Gulden auf Drachenfels, Druve und den Zoll zu Bonn, Agnes
ihre 4500 Gulden auf Herzog Friedrich angewiesen. Beide
Töchter werden bei ihrer Mutirr erzogen, welche dafür die
Nutzniesung dieser Renten erhält. Frau Mechtild vom Stein
behält ihre 50 Gulden Rente zu Boppard, ebenso Gotte
Waldbot von Bassenheim Kl< isterfrau ihre 25 Gulden Rente. 22f >)
Im Jahre 14.68 belehn to Pfalzgraf Friedrich den Johann Sohn
zu Kitz und dessen Erben mit anderthalb Neuntel am Korn-

ünd Wennzehnten zu Thore bei Mayen, einem Neuntel am
Korn- und Weinzehnten zu Niedermendig als Lohen der
Grafschaft Sponheim. Am [9. Februar 1470 vorsprach
Kurfürst Johann von Trier den Johann zu Kitz den Jungen,
der sich für ihn gegen Johann Wildgraf zu Dhaun und
Kirburg und Rheingrafen zum Stein den Jungen wogen
1400 Gulden verbürgt, schadlos zu halten. 2 $°) Ums Jahr
1471 lag Johann zu Kitz mit dem Hermann Boos von Wal¬
deck im Streite. Am 9. Mai 1471 schlichtete Kurfürst
Johann von Trier den Streit zwischen Johann zu Kitz dem
Jungen und dessen Sohn Johann sowie Hermann Boos von

Waldeck und dessen Helfern, ausgenommen den Johann
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Stump von Simmern. Hermann soll an Johann 100 rheinische
Gulden zahlen, welche derselbe zu Coblenz beim Zolle erhob;

alle Ansprüche und Forderungen beiderseits sollen auf¬
hören.^«) Im Jahre 1.175 pachteten Heingin Bernartz Sohn
zu Winzenheim wohnhaft zu Heidesheim von Junker Johann
zu Eltz ein Viertel Weinberg zu Heidesheim für einen Gulden
Abgabe a 3 a) und am 1. December desselben Jahrs kaufte
| unker Johann zu Eltz von Heynrich Stempeil von Hargsheim
und Grede Eheleuten zu Heddesheim einen halben Gulden

Rente. a33) Im Jahre 1476 belehnte Johann Graf zu Nassau
den Johann zu Kitz und Ulrich dessen Bruder mit dem
Rübenacher Lehen und im gleichen Jahre belehnte Godfrid
Herr zu Eppenstein und Minzenberg dieselben mit dem
halben Kirchsatz zu Rübenach und einem Achtel am Zehnten,

mit dem Oberhofe nebst Land und Zugehör daselbst, wie es
ihr Vater und ihre Voreltern von den Grafen zu Diez zu

Lehen hatten, ferner mit einem Viertel am Zehnten zu
Rübenach und dem Kirchsatze, der Mühle daselbt, einem
Viertel am Zehnten zu Bubenheim als ehemaligen Lehen der
von Schönburg. Im gleichen Jahre empfingen Johann und
Ulrich Gebrüder von Pfalzgraf Friedrich Grafen zu Spön-
heim verschiedene Weingüter der Grafschaft Sponheim sowie
die Burg zu Simmern zu Lehen, ebenso belehnte Kurfürst
Johann von Trier den Johann und Ulrich mit den Lehen der
von Covern, wie sie ihr Vater und ihre Voreltern besessen.

Am 7. Mai 1476 belehnte Johann von Vinstingen Chorbischof
zu Trier den Johann für ihn und seinen Bruder Ulrich
mit dem Lehen, wie sie die Gebrüder Heinrich und Arnold

Vögte zu Carden zu Pellenz, Lellmunt, Treis und Garden
besessen. 234)
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Im Jahre 1476 hatte Thoenis von Buch die Wiese zu
Buch genannt der Bröhl mit dem grossen und kleinen Zehnten
zu Buch, welche Lehen seine Voreltern von dem Archidiacon

von St. Castor zu Garden trugen, mit Bewilligung des Archi-
diacons Walter von Brücke als Lehensherrn an Otto Waldbot

von Bassenheim, dessen Erben oder Inhälter der Verschreibung
für 1400 oberländische rheinische Gulden zahlbar in sechs
Jahren und wiederlöslich in gleicher Zeit verpfändet. Geschehe
die Einlösung in dieser Zeit nicht, so "soll Walter von Brücke
oder dessen Nachfolger das Lehen dem Otto von Bassenheim
ausliefern. Da keine Einlösung erfolgte, übertrug Walter
von Brücke mit Genehmigung Otto Waldbots von Bassen¬
heim das Lehen an dessen Verwandten Johann zu Eltz und
Fyhe von Gülpen genannt von Hedesheim und deren Erben
wegen dessen treuer Dienste mit Genehmigung des Kur¬
fürsten Johann von Trier, wobei ausbedungen wurde, dass
dieses Lehen stets als Erblehen bei der Familie zu Eltz bleibe.

Am 22. October 1476 verzichtete Johann von Vinstingen
Chorbischof gegen Johann zu Eltz auf die Wiedereinlösung
der von Thönis von Buch an Otto verpfändeten Wiese
der Bröhl riebst Zehnten gross und klein zu Buch auf dem

Hundsrüek und belehnte den Johann zu Eltz hiermit. 235) Am
16. April 1477 belehnte Philipp Graf zu Katzenellenbogen
den Johann und Ulrich Gebrüder zu Eltz mit zehn Gulden

von der Bede zu Phale als Burglehen zu Burgschwalbach. 23$)
Am 5. September 1477 belehnte Graf Johann zu Nassau
und Diez den Johann zu Kitz für sich und dessen Bruder
Ulrich mit einem Viertel des halben Kirchsatzes und des
halben Zehntens zu Rübenach und Bubenheim sowie einer

Mühle zu Rübenach, wie solches die von Schönburg zu
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Erenberg zu Lehen hatten. 2 3") Am 28. Februar 1480 ver¬
kaufte Johann Kurfürst zu Trier dem Johann zu Eltz dem
Alten und dessen Erben mit Bewilligung des Domcapitels
1 50 guter oberländischer rheinischer Gulden Rente, die ihm
auf dem Schloss und Amt Baldeneck verschrieben waren,

für 3000 Gulden gleicher Münze. 2 l~ a) Nach dem Aussterben
der Grafen von Katzenellenbogen im Mannsstamme belehnte
am 20. Mai 1480 Henrich Landgraf zu Hessen als Lehens¬
herr den Johann und Ulrich zu Eltz mit dem Burgschwal-
bacher Lehen. 2 3 8)

Nach dem Tode seines Vaters Johann beschworen am
11. December 1481 Johann, Ulrich, Cone und Bernhard alle
Herrn zu Eltz den Burgfrieden ihrer Voreltern vom Jahre 1430
und fügten folgende Vereinbarungen hinzu. Stirbt einer von
ihnen und hinterlässt eheliche Kinder, die Theil an Eltz haben,

so sollen dieselben aufgefordert werden, ihren Antheil daselbst
zu empfangen und nach dem Burgfrieden zu handeln. Lässt
Einer derselben von der Verkündigung der Mahnung an ein
Jahr verstreichen, so soll man nicht verbunden sein, ihn zu
holen und ihm seinen Theil an Eltz zukommen zu lassen, es
sei denn, dass dieses mit ihrem oder ihrer Eltern Ge¬

nehmigung geschehe. Wegen der Thore wurde die Ver¬
ordnung Johanns Herrn zu Eltz und Johann dessen Sohns,
sowie Wilhelms und Lancelots Gebrüder und Gevettern an¬

erkannt und erneuert, demnach die besondern Ausgänge
und Thürehen an der Burg nur im Nothfalle, sonst niemals
weder bei Tag noch bei Nacht benutzt werden sollen.
Die Gemeiner bestellen zwei Wächter und im Nothfall noch

mehr. Jeder Gemeiner zahlt dem Baumeister jährlich au!
St. Mathes und Walpurgistag je vier Gulden zu 24 Albus
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als Beitrag zu den Baukosten der Burg. Zahlt Einer binnen
einem Jahre diesen Beitrag nicht, so soll er seinen Antheil
am Schlosse verloren haben. An die unterste und oberste

Pforte werden je ein Pförtner bestellt, dieselben sollen be¬
ständig da sein und jeden bei Tag und Nacht aus und ein¬
lassen. Niemand darf einen Pförtner wegnehmen oder fort¬
schicken. Die Thalpforte soll ganz geschlossen bleiben.
Kommen Wagen und ist es Zeit der Tränke des Viehs, so
soll der unterste Pförtner seine Pforte zuschliessen und an

der Thalpforte bleiben, bis die Wagen hereingekommen und
das Tränken vorbei ist, dann soll er wieder schliessen. Alle
Knechte sollen zusammen tränken. Muss aber ein ( remeiner

aus Noth die Pforte aufmachen, so soll er einen Knecht

zur Wache dabei stellen. Begegnet ein Knecht oder
Anderer den Pförtnern mit ungeziemenden Worten oder
thätlich, so sollen die Frevler vom Baumeister gestraft und
das Bussgeld zum Bau des Schlosses verwendet werden.
Die Pforten sollen Abends zur rechten Zeit geschlossen und
Morgens aufgethan werden. Maben die Pförtner geschlossen,
so müssen sie alsbald die Schlüssel dem Baumeister ab¬

liefern, dieser lässt dann durch einen Knecht Morgens im
Beisein der Pförtner aufschliessen und sieht Abends nach,

ob Alles wohl geschlossen ist. Kommt es vor, dass die
Gemeiner selbst Nachts vor die Pforte kämen oder Andere

hereinwollten, so muss des Baumeisters Knecht in die andern

Häuser gehen und aus jedem I lause einen Knecht holen,
um die Pforte auf und zuzusehliessen. Jeder Gemeiner gibt
dem obersten Pförtner jährlich sechs Fuhren Holz. Kommt
derselbe damit das Jahr hindurch nicht aus, so soll ihm
Jeder der Gemeiner noch soviel Holz geben, als er denkt,
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dass nothwendig sei. Jeder Gemeiner ist verpflichtet, seinen
Zwengel dahin zu steilem, dass dem Andern dadurch kein
Schaden entstehe. Die Häuschen an" der Warte soll der
Baumeister machen lassen und da zwei Häuschen Bernhards

aus dessen Haus darauf gehen, muss er die Hälfte daran
beitragen. Keiner darf in Eltz aufgenommen und eingesetzt
werden, noch sich des Schlosses gebrauchen, der nicht vor¬
her den Burgfrieden und die andern Briefe beschworen.
Die Aussteller siegelten und mit denselben ihre Freunde
Paulus Boos von Waldeck und Johann Herr zu Esch. 239)
Johann zu Eltz der Ältere soll 1481 auf dem Turniere zu
Heidelberg anwesend gewesen sein. Am 28. Februar 1482
verschrieb Kurfürst Johann von Trier dem Johann zu Eltz
dem Alten für die zu 100 Gulden Jahreszins geliehenen
2400 Gulden Schloss und Amt Baldeneck als Pfand. 24°)
Am 17. October 1482 war Johann zu Eltz bestellter
Schiedsrichter in der Sühne zwischen dem Trierer Dom-

capitel und der Stadt Coblenz. 2-*1) Am 8. Juni 1483 be¬
lehnte Dietrich Abt zu St. Maximin den Johann Herrn zu
Eltz für ihn und dessen Bruder Ulrich mit dem Lehen,
wie solches deren Vater Johann I lerr zu Eltz hatte, nämlich
der Vogtei zu Löf mit Bedekorn, Bedewein, einem halben
Fuder Vbgteiwein, Vogteihafer, Vogteiheller, Fastnachthühner,
den Weinbergen genannt die Thommen mit den Mann-
werkern, dem Haus, Scheuer und Hof zu Löf nebst Schäferei

sowie der Vogtei zu Brohl bei Pirmont. 2+ 2) Am ö. December
1483 machte Elisabeth Frau zu Brohl, Wittwe zu Flatten
eine Sühne zwischen den Gebrüdern Johann und Ulrich zu
Eltz wegen deren Schwager Wilhelm von Braunsberg Ritter
selig. 243) Am 4. März 1484 verglich sich Kurfürst Johann
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von Trier mit den Gebrüdern Johann und Ulrich Herrn zu
Eltz wegen einiger Schuldverschreibungen und versprach
den Letzteren die noch schuldigen' 81 Gulden aus dem
Turnos am Zolle zu Engers zu berichtigen. 2^) Ums Jahr
1484 lagen Johann Pfalzgraf bei Rhein und Christof Mark¬
graf zu Baden mit den Gebrüdern Johann und Ulrich zu
Kitz in Fehde. Am 10. September i.|S.j machte Kurfürst
Johann von Trier zwischen den Streitenden Friede. Beide
Theile sollen die Gefangenen freilassen und auf allen Schaden¬
ersatz verzichten. 2-^) Bei der Krönung Kaiser Max I zu
Aachen im Jahre [486 waren nach dem Berichte des
Ritters Ludwig von Eyb über (h-n Krönungszug unter dem
Gefolge des Trierer Kurfürsten auch Johann Herr zu Eltz
der Alte, Jörg von der Leyen und Heinrich Herr zu Pirmont
dessen Verwandten anwesend. 2 ^') Am 19. Juni i486 be¬
lehnte Wilhelm Herr zu Rennenberg den Johann Herrn zu
Eltz für ihn und dessen Bruder I Urich mit dem I [ierselgute
zu Nerendorf, und Wein-, Ol- und andern Zinsen zu Unkel¬
bach. 2 47) — Am 2. November i486 theilten Cuno Herr zu
Winnenberg und zu Beilstein, Paulus Boos von Waldeck,
Johann und Ulrich Gebrüder Herrn zu Eltz, Georg von der
Leyen Herr zu Schöneck und Dietrich von Braunsberg
alle Herrn zu Brohl die beträchtliche Erbschaft ihrer Base
Elisabeth Frau zu Brohl Wittwe von Platten. Diese Erb¬

schaft bestand in Haus, Hof, Garten, Kelter und Kelterhaus,
Weinbergen, Baumgarten, Wiesen, Zinsen, Pachten, Gülten,
Renten und Gefällen mit ihrer Gerechtigkeit zu Fanke! und
im Fankeler Gericht, wie dieses Alles Elisabeth besessen, in

zwei Theilen am Zehnten zu Bruttig, Kelter und Kelterhaus
daselbst mit Gerechtigkeit, ausgenommen die drei Pfründen
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zu Carden, die Pfarreien und deren Kirchsatz als Lehen des
Chorbischofs von St. Castor zu Carden für die drei Stämme

Winnenberg, Eltz und Braunsberg, welche Cuno von Winnen-
berg von dem Chorbischofe Johann Herrn zu Vinstingen für
sich und in ihrer aller Namen für die zu Kitz und Dietrich

von Braunsberg zu Lehen empfangen, in der Vogtei zu Güls
mit Gerechtigkeit, Gütern und Zubehör als Lehen der Abtei
Siegburg für sie und Dietrich von Braunsberg von dem
Abte Wilhelm von Luisdorf zu Siegburg für sich und in
ihrer Aller Namen zu Lehen empfangen, den Schlössern
und Herrlichkeiten mit Begriff zu Broillbuche als Lehen der
Herzöge zu Jülich, die Paul Boos von Waldeck vom 1 lerzoge
Wilhelm zu Jülich in ihrer Aller Namen empfing', den Erb¬
schaften daselbst mit den Gütern, Zinsen, Gülten und Renten
zu Kelle, Wassenach, in der Pellenz zu Were, Gleusse, in

den beiden Weiler, den beiden Lutzingen, den beiden Breisig
auf der Brohl und in der Äbtissin von Essen Land gelegen,
welche Herrschaft, Schloss, Güter, Zinsen, Renten und Gülten
zu Brohl und da herum die Erben und Herrn zu Brohl

und Dietrich von Braunsberg in drei Theile für Winnen¬
berg, Eltz und Braunsberg theilten, einem Drittel des
Zehntens und der Gerechtigkeit zu Retterait, dem Hofe zu
Salchenrode und was Elisabeth und ihr Vater bei Lebzeiten

besessen, was nach deren Tod von Kurtrier zu Lehen ge¬
fallen und Johann Herr zu Eltz in aller Namen von Kur¬
fürst Johann von Trier zu Lehen empfangen hat, dem Dorf
Roir in der Eifel mit aller Gerechtigkeit, Herrlichkeit und
Gütern nebst Zugehör daselbt, dem Antheil am Zehnten zu
Niederlahnstein mit Haus, Hof, Kelterhaus und Garten,
Güter, Frucht-, Geld- und Schüsselrenten zu dem Assberg
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und im Assberger Kirchspiel und Gericht mit Zugehör, drei
Morgen Weinberg zu Brulburg an dem Thornsberge ge¬
legen, die von dem Pfalzgrafen bei Rhein zu Lehen gehen,
aber vom Pfalzgrafen Philip]) bei Rhein und Herzog 1 in
Baiern den genannten Erben als Lehen verweigert, worauf
dieselben auf der drei Stämme Losten Klage erhohen,
welche bis zum Austrage torigesetzt werden soll unter Ver¬
lust der Güter eines jeden Stammes. Wegen der Pfarrei
zu Bruttig und deren Kirchsatz einigten sich die drei
Stämme für den Fall der Erledigung dahin, dass der zeit
liehe Baumeister zu Brohl die Reihenfolge der Präsentirenden
bestimme, welchem sie bei ihren Eiden auf den Burgfrieden
gehorsam sein sollen. Wegen der 50 Gulden Manngeld
vom Zolle zu Linz, deren Belehnung Kurfürst Hermann von
Cöln geweigert, soll laut Testament die Einforderung ge¬
meinschaftlich geschehen und das Lehen in drei Theile ge
theilt werden. Wegen des Kirchsatzes zu Retterait und
der Pfarrei zu Niederhadamar wurde vereinbart, für den

Fall die Kirche zu Retterait erledigt werde, solle der Stamm
Winnenberg zuerst, dann Eltz, zuletzt Braunsberg präsentiren.
Also solle es der Reihe nach immer gehalten werden. Bei
der Pfarrei zu Niederhadamar solle Braunsberg zuerst, dann
Eltz und sodann Winnenberg präsentiren.

Von den genannten Gütern der Erbschaft solle ausge¬
nommen der Kirchsatz zu Retterait Cuno Herr zu Wannen¬

berg und dessen Erben einen, Paul Boos von Waldeck, Johann
und Ulrich Herrn zu Eltz Gebrüder und Georg von der Leyen
und deren Erben den zweiten und Dietrich von Braunsberg den
dritten Theil gemäss des Testaments haben und behalten
und einer dem andern den erblichen Anfall zusichern. Cuno
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erhielt durchs Loos laut Testament die Güter zu Linz näm¬

lich Haus, Hof, Garten, Baumgaften, Ol-, Pfeffer-, Wachs-,
Mist-, Hühner-, Geld- und Mühlenzins, Pacht, Weinberge
und Wiesen zu Linz und im Linzer Gericht, den Hof zu

Lubstorf mit seinen Weinbergen und Zugehör, 500 ober¬
ländische rheinische Gulden Hauptgeld oder 25 Gulden
Rente gleicher Münze jährlich, die Dietrich von Braunsberg
schuldete, 300 oberländische rheinische Gulden zu Engers,
die der Stamm zu Eltz bezahlt hat, wobei Eltz und Brauns¬

berg sich dahin einigten, dass solche auch an dessen (Cuno's)
Erben fallen sollen. Wegen der drei Pfründen zu Carden,
die die Frau von Flatten dem Stifte Carden wegen dem
Kirchsatz zu Bruttig gemäss der päpstlichen Briefe incor-
porirte, wurde abgemacht, dass Johann Boos von Waldeck
Besitzer und Präsentirter der Frau von Flatten im Erledigungs¬
falle eine Pfründe erhalten solle. Eben das soll von der

Pfarrei zu Yalney und der Frühmesserei zu Bruttig gelten. —
Paul Boos von Waldeck, Johann und Ulrich Gebrüder

Herrn zu Eltz und Georg von der Leyen erhielten als Eltzer
Stamm durchs Loos den Hof zu Bedendorf und zu Altzbach,
den Antheil Zehnten daselbst als Lehen des Grafen von

Nassau-Saarbrücken, welches Herr zu Winnenberg und Dietrich
von Braunsberg in aller Namen und von der drei Stämme
wegen empfangen. Wegen der drei Pfründen zu Carden
wurde wie oben abgemacht, im Falle eine derselben erledigt
werde, solle Georg Enkel zu Eltz als jetziger Besitzer und
von der Frau zu Flatten praesentirt solche praesentiren, ebenso
die Pfarrei zu Bruttig und zu Eltz. —

Georg von der Leyen, Herr zu Olbrück und Dietrich
von Braunsberg erhielten durchs Loos den Zehnten zu
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St. Katherinen zu Noldt, zu Hardegarden mit Gerechtigkeit,
den Hof zu Buchenau mit Zubehör und Gerechtigkeit jen¬
seits und diesseits der Weden gelegen, 2 Gulden Zins auf
seiner Mutter und seinem Hause in der Mulbergasse zu
Andernach, mit Hof, Garten und Stall, das Haus sammt
Herrlichkeit zu dem Virneburgischen I laus, auf dem Rathe
zu Andernach 1 Gulden Zins, die Vogtei und Güter zu
Kesselheim mit Gerechtigkeit, zu Dünichen und Zettingen
und die Gefälle daselbst an Frucht, Zinshühnern und
Gänsen, den Hof zu Leech hinter Treis mit drei Malter

Korn und vier Malter Hafer Rente, den Hof zu Lup
heim mit Haus, Acker, Wiesen, Weiden, Büschen,

Wäldern, Hofgut und Gerechtsamen in der Grafschaft
Virneburg gelegen. Cuno von Winnenberg soll zur
Besserung ihres Looses an (reorg von der Leyen und Dietrich
von Braunsberg vier Gulden, der Stamm Eltz acht Gulden
ad 24 Albus Coblenzer Währung erbliche Rente zahlen.
Ferner erhielten dieselben 100 oberländische rheinische (i-ulden

oder 50 Gulden Rente gleicher Währung, die Dietrich der
Frau von Platten schuldig war, jedoch sollte ihr Antheil
hieran abgehen, sodann theilweise die Pfarrei zu Ernsch auf
der Mosel und die Frühmesserei zu St. Marien Magdalenen
zu Kinkel als Praesentatoren bei deren Erledigung. Georg
von der Leyen erhielt wegen der drei Pfründen zu Garden
und des Kirchsatzes zu Bruttig das Recht der Praesentation
einer Pfründe im Erledigungsfalle. —

Als besondere Begünstigung erhielt der Stamm zu Eltz und
mit Genehmigung der Stämme Winneberg und Braunsberg
gemäss Testament der Frau von Matten die kleine oder
Alteburg zu Monreal genannt das Rech mit Zubehör, die
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Güter und Burglehen zu Altenähr mit Zugehör zu Ar
und dem Kirchspiele Altenahr gelegen, das Kalsmonter
Gut genannt, die Gerechtigkeit von der Abtei Prüm mit
einem Fuder Wein und einem Malter Korn Rente zu Kesseling,
die Wiesen in der Saar mit Begriff, das Dorf und Güter mit
Begriff zu Lynde nebst Kirchsatz, die Weizenrente und
Gülte zu Kuchenheim und den Weinberg zu Aar, den Wilhelm
von Arsbeck hat und gleich getheilt ist. Alle diese Lehen
hat Johann Herr zu Eltz in seinem, des Paul Boos von
Waldeck, Georg von der Leyen und Ulrich Herrn zu Eltz
Namen von Kurfürst Hermann zu Cöln empfangen. Ferner
soll der Stamm zu Kitz noch erhalten das Gut zu Meyeschorsch
unter Saffenburg, die Hofgüterund Zinsen zu Ksch in Hulzweiler
Kirchspiel, die Güter und Höfe zu Fritzdorf, den halben I [of
und Güter zu Nerendorf, das von Margarethe von Eynen-
burg herrührt, im Voraus ein Malter Korn und zwei Malter
Hafer jährlich aus den Gülten zu Winneberg und Brauns¬
berg, die gemeinschaftlich bleiben sollen, 3400 rheinische
Gulden Hauptgeld oder 1 70 Gulden Rente gleicher Münze
zu Engers, wovon jedoch Cuno von Winneberg 300 Gulden
bezahlt wurden. Wegen der Kirchsätze der Pfarrei Elter,
der Vicarien in der Pfarrei Brohlburg, der Pfarrei nebst
Vicarien zu Oberlutzink und der Lehengüter; dem Dorfe
Kaltenborn, den Gütern zu Dadenburg, dem Fuder Wein zu
Lahnstein, einem Hofe zu Molen, dem halben Hof zu Dieckir
chen sammt den Leuten dabei, den Gütern und Zehnten

zu Mermont und Gunterhausen, den Gütern zu Kern und
den Gütern, die nach dem Lehenbericht die von Stein (an
der Lahn) haben, den Gütern, Zehnten und dem Kirchsatz
zu Höckelburg, Haus, Hof und Gütern zu Brohl kamen

1*
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sämmtliche Erben und Herrn zu Brohl überein und ordneten

an, dass wegen der drei Stämme Winneburg, Kitz und Brauns¬
berg und deren Erben nach Inhalt des Burgfriedens aus
ihrer Mitte alljährlich ein Baumeister gewählt wurde, welcher
mit Beirath Einiger aus ihnen zu den Pfarreien und Vicarien
in aller ihrer Namen praesentiren, die Praesentirten vereidigen
und die Güter getreulich verwalten solle. In Betreff der Lehen-

güter sollen solche laut Testament an die andern Stämme bei
Erledigung zurückfallen. Jeder soll seine ihm zugefallenen
Lehenstücke, nämlich die Güter, Zehnten und Kirchsatz zu

Bruttig mit Zugehör und die Pfründen zu Carden, den Antheil
Zehnten mit Haus, Hof, Kelterhaus und Garten zu Niederlahn¬
stein die Güter, Frucht-, Geld- und Schüsselzinsen zu dem Ass-

berg mit Zugehör, die drei Morgen Weinberge zu Brohl am
Thornsberge Cuno von dem Pfalzgrafen Philipp bei Rhein
und Herzog in Baiern im Namen der drei Stämme, Paul
Boos das Schloss und I lerrlichkeit zu Brohl vom Herzog
Wilhelm zu Jülich, zu dem Berg und Grafen zu Ravensburg
im Namen der drei Stämme, Johann Herr zu Eltz das
Drittel am Zehnten zu Retterait mit Gerechtigkeit, den Hof
zu Salchenrode und was er von Lehen beim Kurfürsten

Johann von Trier empfangen, die Güter zu Linz und im
Linzer Gericht als Nassau-Diezer-Dillenburger Lehen, Georg
von der Leyen die Vogtei zu Güls mit Gerechtigkeit von
der Abtei Siegburg, den Zehnten zu Bedendorf mit Gerech¬
tigkeit vom Grafen Philipp zu Nassau und Saarbrücken mit
Dietrich von Braunsberg auf seine Kosten empfangen und
vermannen. Sollte von einem Lehensherrn einer dieser Theile

eingezogen werden, so sollen die Uebrigen denselben dafür
entschädigen, und ihm dieses Lehen aus ihren Eigengütern



DIE HAUPTLINIE VOM GOLDNEN LÖWEN BIS 1645. 101

bessern. Heinrich vom Stein, Probst zu Nedecken und

Bartholomeus Klockener Pfarrer zu Königsfeld waren Testa¬
mentsvollstrecker der Frau von Platten, Letzterer besiegelte
im Namen des damals noch minderjährigen Dietrich von
Braunsberg diese Theilung. Es wurden hiervon drei gleich¬
lautende Ausfertigungen gemacht, von Allen besiegelt und
jedem Stamme eine Ausfertigung zugestellt; alle auf die
ererbten Güter und Lehen bezüglichen Urkunden und Re¬
gister sollen in einem gemeinschaftlichen Schranke verwahrt
werden. 2 4 8) Im Jahre i486 wurden die Erben nämlich
Dietrich von Braunsberg, Paul Boos von Waldeck, Kuno
von Winnenberg, Johann und Ulrich zu Eltz und Georg
von der Leyen von Herzog Wilhelm von Jülich mit dem
Schlosse Brohl und Zubehör belehnt. Wie in der Theilung
bereits angegeben, hatte Kurpfalz die Belehnung geweigert,
worüber die Erben mit derselben in Streit geriethen. Am 26.
März 1488 lud Dietrich Graf zu Manderscheid kaiserlicher
Richter und Commissarius in Sache der Appellation zwischen
Conen zu Winnenberg und Beilstein, Johann und Ulrich
Gebrüder zu Eltz, Jorge von der Leyen zu Olbruck, Paul
Boos von Waldeck und Dietrich von Braunsberg gegen
Pfalzgrafen Philipp bei Rhein die Partheien auf Montag nach
Misericordia domini als den 12. April nach Trier in das
Predigerkloster vor. 249) Ein Entscheid liegt nicht vor. Im
Jahre 1487 soll Johann an dem Turnier zu Worms Antheil
genommen haben. Am 22. Juni 1488 verkauften Schultheiss,
Schöffen und Heimburger, Geschworene und die Gemeinde
zu Treis an der Mosel dem Johann Herrn zu Eltz einen
erblichen Gulden Geldrente und einen erblichen Eimer Wein¬

zins Trierer Mass. 2 5°) Johann war für Philipp Graf zu Virne-
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bürg und Neuenar, Herrn zu Saffenburg und Walpurg von
Solms Eheleute Bürge wegen iooo Gulden Darlehen gegen
Friedrich Zant Vogt im Hamm geworden. Am..i i. November
1488 versprachen die Schuldner Philipp und Walpurg den
Johann Herrn zu Eltz desshalb schadlos zu halten. 2 50a ) Am
1 7. October 1489 belehnte Wilhelm Landgraf zu Hessen den
Johann zu Eltz mit 10 Gulden auf der Bede zu Pfale als
Burgmann von Burgschwalbach. 2 5') —

Da Cuno von Winnenberg von seiner . ersten Gattin
Bertha von Raesfeld keine Kinder hatte, so drangen die
Miterben in ihn, ihnen den Anfall seines Antheils der Erb¬

st haft zuzusichern. Cuno wollte jedoch seinen Antheil seinen
nahen Verwandton denen von Fleckenstein und von Hirsch¬
horn zuwenden. Elisabeth von Ratten hatte in einer beson¬

deren Urkunde [483 verordnet, dass die Schwesterkinder
( "unos keine Güter erben, sondern sich jedes nur mit 70 (iulden
begnügen sollte und in einer andern Urkunde im gleichen
fahre ihre geistlichen Freunde und Nichten als Miterben
ausgeschlossen. Cuno weigerte sich, diesen Anfall an die
andern Erben zu beurkunden. I )urch Vermittlung des Decans
Eberhard von Hohenfels zu Trier, des Chorbischofs Dietrich

vom Stein, des Kanzlers Ludolf von Fnschringen, Heinrich
von Sötern und Caspar von Miehlen genannt von Dieblich
Trierer Küchenmeister kam im Jahre [490 ein Vergleich zu
Stande, demnach die Partheien eine Theilung der Brohl'schen
Renten vornehmen und wegen Anfall des Erbs der von
Winnenberg den Kurfürsten von Trier als Schiedsrichter
anrufen sollten. Am tq. Mai [490 setzte Kurfürst Johann
von Trier dem Cuno von Winnenberg Herrn zu Beilstein in
dessen Streit mit (h-n Gebrüdern Johann und Ulrich zu
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Eltz, Paul Boos von Waldeck, Jörg und Wilhelm von der
Leyen sowie Dietrich von Braunsberg wegen des Testaments
der Elisabeth von Platten auf Mittwoch nach Frohnleich-

namstag -als den 10. Juni einen Schiedstag nach Trier an. 2 5 2)
Dieser Tag scheint vergeblich gewesen zu sein, am 29. Sep¬
tember 1490 kam aber eine Einigung durch Vermittlung des
Kurfürsten nach eingeholtem Rechtsgutachten zu Stande,
dass Cuno von Winnenberg den Stämmen Eltz und Brauns¬
berg eine Verschreibung wegen Anfalls der Erbschaft an
dieselben ausstellen sollte. —

Auch der Streit mit dem Pfalzgrafen Philipp endete
noch 1490. Am 25. September 1490 machte Kurfürst
Bertold von Mainz auf Antrag des Kaisers Friedrich eine
Sühne zwischen dem Pfalzgrafen Philipp bei Rhein, Cunen
Herrn zu Winnenberg, Johann und Ulrich Gebrüder zu Eltz,
Jörgen von der Leyen zu Dilberg, Paul Boos von Waldeck
und Dietrich von Braunsberg in deren Appellationssache an
den Kaiser wegen der eingezogenen Lehen. 2 53) Am 28.
November 1490 versprachen Dietrich Graf zu Manderscheid
und Johann Junggraf zu Manderscheid Graf zu Blankenheim
als Mompar seines Sohnes und Bruders selig Kinder, dass
sie den [ohann Herrn zu Eltz, der sich gegen Philipp Grafen
zu Virneburg für eine Schuld von 150 Gulden oberlän¬
discher rheinischer Münze in der Herrschaft Schieiden auf

Wiederkauf verpfändet verbürgt, desshalb schadlos halten
wollen. 2 5<i) Am 13. Juli 1491 gaben Cone Herr zu Winnen¬
berg und Beilstein, Paul Boos von Waldeck, Johann und
Ulrich zu Eltz Gebrüder, Jorge von der Leyen Herr zu
( Hbrück, Wilhelm von der Leyen und Dietrich von Brauns¬
berg, alle Herrn zu Brohl dem Bartholomeus Klockener
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Pfarrer zu Königsfeld, Rentmeister des Kurfürsten zu Trier
wegen dessen Dienste gegen die Frau Elisabeth zu Brohl,
Wittwe zu Platten, Diener und Caplan derselben als deren
Erben aus ihrem Weinwachs zu Pankel eine Rente, in guten
Jeihren ein Puder, sonst 5 Ohm auf Lebenszeit. 2 55) Dieser
Tag brachte auf einer Zusammenkunft der betheiligten Erben
zu Coblenz denn endlich, nachdem der jetzt grossjährig ge¬
wordene Dietrich von Braunsberg eigenhändig die Theilung
von i486 bestätigt hatte, zugleich den Entscheid in der
Erbsache, indem sich Cuno dem Spruche des Kurfürsten
Johann fügte und die Theilung von i486 bestätigt und be¬
siegelt wurde. 2 5 6)

Am 1 1. November 1491 verpachteten Johann und Ulrich
Herrn zu Eltz dem Schuttelhenne und Else Eheleuten ihre

Mühle zu Cattenes in Erbbestand. 2 57) Da Elisabeth von
Flatten in ihrem Testamente auch Katherine zu Eltz Wittwe

Friedrichs Herrn zu Pirmont und Erenberg bedacht hatte,
fanden sich am 22. Mai 1493 Johann und Ulrich mit ihr
und dem Johann Vogt von Hunolstein Herrn zu Zusse als
Mompar seiner Kinder wegen ihr und ihrer Tochter Agnes
Vogtin zu Hunolstein ihres Eidams selige Gattin wegen des
halben Erbantheils ab. 2 5 8) Am 27. Mai 1493 machte Henrich
von Sötern der Junge und Bartholomeus Klockener Pfarrer
zu Königsfeld, da es zwischen den Erben wegen des Nach¬
lasses der Frau Elisabeth von Flatten zu Streitigkeiten ge¬
kommen, zwischen Johann und Ulrich Herrn zu Eltz und
Katherine Tochter zu Eltz Wittwe Friedrichs von Pirmont

sowie Johann Vogt zu Hunolstein für dessen Kinder die
Vereinbarung, dass Letztere gegen eine Rente von 15 Gul¬
den rheinische Münze auf dem Hofe zu Löfer Berg und die
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Güter zu Löf für jedes Kind, zusammen ablöslich mit 600
Gulden auf den Antheil an der Erbschaft verzichteten. 2 59) —

Am 5. April 1495 war Johann seigneur d'Els Siegler
einer Urkunde seines Oheims Philipp von Wyltz und im
gleichen Jahre, als Reinhard von dem Burgthurn Stiefsohn
des Küchenmeisters Caspar von Miehlen genannt von Dieb¬
lich die Gutta Tochter des Bartholomeus Blankard von Ar-
weiler heirathete, mit Ulrich seinem Bruder und Cuno Herrn

zu Eltz Zeuge des Ehevertrags. Am 2. Mai 1496 ersuchte
Kurfürst Johann von Trier den Johann zu Eltz Amtmann zu
Münstermaifeld und den Heinrich von Metzenhausen Amt¬

mann zu Castellaun, sich wegen des Gerichts zu Burgen
gemeinschaftlich zu berathen. 260 )

Als im Jahre 1 502 die Pfalz zum bairischen Erbfolgekrieg
rüstete und ihre Eehensmannen entbot, waren auch Johann
und Ulrich zu Eltz unter den Aufgebotenen. 26 ') Am 18.
September 1 503 empfing Johann für sich und seinen Bruder
Ulrich von Kurfürst Jacob von Trier die Mann- und Burg¬
lehen ihrer Voreltern, nämlich von ihres Vaters wegen den
Antheil an Burg Eltz mit Dorf und Gericht zu Wiersheim,
Höfe, Wälder, Wasser, Weide und Fischerei von der Mosel

an bis an die gehauene Leie durch Monreal, den Antheil
an den Leuten, die auf Burg Eltz gehören, einige Weinberge
zu Kern genannt die Eltzer Lehen, einen Weinberg zu Löf
genannt das Himmelreich und 7 Gulden Geld vom Mosel¬
zolle zu Coblenz, wegen ihrer Mutter einen halben Theil an
dem Hause zu Covern in St. Peters Gassen, etliche andre

Häuser und Gärten daselbst, den halben grossen Kornzehnten
und halben andern Zehnten zu Covern, der Lesper Zehnten
genannt, die Hälfte am Korn- und Weinzehnten zu Dieblich
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der Lesper Zehnten genannt, 5 x/ a Ohm Wein vom Wein¬
zehnten zu Covern, einen Weinberg daselbst, genannt der
Schisser, einen Weinberg der Kerne genannt, einen Weinberg
im Spren, einen andern der Wyssperg genannt, einen die
Olke genannt, zu Covern hinter St. Castorshof, ein Haus mit
Weinberg daran gegen Schausshaus über gelegen, den Baum¬
garten mit dem Weiher in der Solchenbach zu Covern, zwei
Höfe zu Wolken, der eine Herrn Romlians Hof, der andre

der Crampurger Hof genannt, mit Äckern, Wiesen, Wäldern,
Zinsen und Zubehör, die grosse Wiese zu Dreckenach, die
früher der Kirche St. Mergen bei Trier gewesen, die halbe
Burg zu Polch mit Wiesen, Gärten und Zugehör, die Mühle
auf der Nette mit dem Werthe, Haus und 1 Inf zu Nickenich

mit Ackerland und Zugehör, eine Märkerschaft zu Nickenich
mit Zinsen und Gütern, Weinberge, Wiesen, Gülten und
Renten zu Wassenach, die vormals Walrabe Winckell zu

Nickenich besass, etliche Weinberge und Gülten zu Lorch,
die Hälfte der Korn- und Hafergülte zu Lützenrode und
dort herum, einen Hof zu Müden mit Zugehör, drei Mark
vom Zolle zu Coblenz; als Burglehen der Veste Mayen ein
Haus zu Mayen, das Stoitzgin bewohnte, dazu drei Mark
Cölnischer Münze, ein Burglehen zu Montabaur mit Zugehör,
6y 2 Malter Korn von einigem Lande zu Gappenach, das
vorher Thyss Bergs war, und ihr Vater Johann von Kurfürst
Jacob von Trier von Neuem erhalten hatte, 202 ) Am gleichen
Tage empfing Johann von Kurtrier die Burg Neueltz mit
Busch und Zugehör als Burggrafen derselben zu Lehen. 26 3)

Im Jahre 1506 hatte die Burg Kitz unter Johann und
Ulrich eigene Leute zu Troff, Bleyde, Niedermendig, Ober
mendig, Nickenich, Dreckenach , Wassenach, Andernach,
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Alertloch, Briessich, Polch, Erans, Müden, Moselkern, Hatzen-

port, Löf, Thur, Alken, Cottenheim, Rübenach, Clotten, Mesen-
heim, Cattenes, Cur und Oichtenich. Diese Leute mussten

jährlich auf Osterdienstag auf Burg Eltz erscheinen und sich
vorstellen, wobei sie ihre Gelder zahlten. 26 4) Zwischen Johann
und Ulrich Gebrüdern, Conen und Johann Vettern Herrn
zu Eltz sowie Eberhard und Johann Gebrüdern Herrn zu
Pirmont und Erenberg schwebten ums Jahr 1506 Streitig¬
keiten wegen der Fischerei in der Eltz. Nach altem Her¬
kommen ging dieselbe von der Mosel an bis an die gehauene
Leie durch Monreal und noch in die Mosel hinein, so weit
man mit einem Pferde reiten und von da mit einem Speer
schiessen konnte. Am 7. Mai 1506 verglichen Carl Boos
von Waldeck und Johann Herr zu Helfenstein zu Spurken¬
burg Erbmarschalk als Schiedsleute für Kurfürst Jacob von
Trier den Lehensherrn beide Theile dahin, dass dieselben
als Nachbarn, Schwäger und gute Freunde die Fischerei in
der Eltz nachbarlich benützen sollen, bis die Gebrüder von
Pirmont volljährig geworden, indem sodann jeder Theil sein
Recht weiterhin suchen könne. 2b 5)

Johann dachte frühe an den Tod und die Theilung seiner
Lehen und Güter. Mit seinem Bruder Ulrich machte er zu

unbestimmter Zeit folgende Theilung. Johann erhielt:
1) Den Hof zu Oest mit Zubehör, den Hof zu Roide

(Rotherhof) mit Wiesen und Ackern, nebst 12 Malter Korn
jährlich zu Polch auf dem Hofe, wofür Johann 4 Malter Korn
zu Oest an Paul Boos von Waldeck oder dessen Schwester
entrichten soll.

2) Den obersten Theil des jungen Buschs bis an den
Wildenborn, von da bis an das Wirtzwieschen nach Ausweis
der Marksteine und Lochbäume bis oben an das Feld.
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3) Den untersten Theil an der Forsthalde bis an den
Wildenborn nebst dem untersten Theil von dem Acker unter

dem Donnersberg nach Ausweis der Marksteine.
4) Das Stück Weinberg am Münsterer Wege nach

Kern zu und das Stück oberhalb des Wegs bis an den Be¬
sitz des Wilhelm zu Eltz, das Stück weiter oben bis auf den

Münstererweg nach Ausweis der Marksteine.
5) Den obersten Theil des Weinbergs oberhalb der

Neuburg nach Münster zu genannt der neue Weinberg bis
an die Ecke nach dem Taubenhaus zu, den obersten Theil

des Ackers unter dem Weinberge, wie das die Marksteine
ausweisen, bis auf die Eltz, ferner den Weinberg oben aus
bis an den Münsterer Weg.

6) Den untersten Theil an dem alten Weinberg nebst
Wiese bis auf die Eltz und bis an die Herbstbach, von da

bis an Wilhelm zu Eltz, von da an den Reitweg bis an die
Kadert, da die Marksteine stehen.

7) Den Brohl zu Eltz längs dem Mittelberg herab, bis
an Lancelot zu Eltz und weiter herab bis auf die Eltz.

8) Den obersten Brohl zu Wiersheim, der von Wilhelm
zu Eltz theilet, nebst dem alten Weiher an der Herbstbach.

9) Den Antheil am Brohl zu Wiersheim bis an die
Weiherwiese.

ro) Den Busch zu Roide nebst Gefällen, nichts aus¬
genommen, bis an den Markstein.

11) Den obersten Theil auf Spises Acker bis an den
Berg und auf die Bach, nebst dem obersten Taubenhaus
mit dem Gärtchen, wie das abgesteint ist.

12) Den kleinen Perrich und die Stämme vor dem
alten Weiher mit dem Werthchen.



DIE HAUPTLINIE VOM GOLDNEN LÖWEN BIS 1645. 109

1 3) Den obersten Theil des Walds genannt die Gemeine,
nach Ost zu herab, bis an die Marksteine und Lochbäume,
die zwischen den Brüdern gesetzt und gemacht sind, bis an
Lancelot zu Eltz.

14) Die Weidenstämme unter Lancelot zu Eltz Wiese
an bis an die neue Wiese, wie dieses liegt, mit den Werthen.

1 5) Las Werth gegen Lancelot zu Eltz Wiesen herab
bis an den Neuerberg.

16) Den untersten Theil von dem Viehhaus vor dem
Marksteine an bis an Bungerts Pförtchen und von da auf¬
wärts bis an die Zwengelmauer.

17) Das Haus zu Müden mit dem Platze dabei, das
von Peter von Treis herkommt.

Ulrich soll haben:

1) Den Neuhof mit allen Wiesen, Zugehör und Schäferei.
2) Den untern Theil am jungen Busch bis an das

Taubhaus, von da bis an die Ecke bis an den Weinberg
und das Feld an Wilhelm zu Eltz, wie das abgesteint ist.

3) Den obersten Theil der Forsthalden nach Kellingen
zu und den obersten Theil des Ackers unter dem Donners-

berg nach Ausweis der Marksteine.
4) Den untersten Theil des Weinbergs am Münsterer

Weg gegen Eltz zu und den Berg bis an den Schiesse Rech,
die Ecke bis an die Neuburgmauer und unten bis an den
Pfad, der zu Wilhelms zu Eltz Kelterhaus führt, den Platz
hinter der Neuburg an der Steinrutsch bis an die spitze
Leie oberhalb der Fahrt und was an dieser Halde liegt.

5) Den untersten Theil des neuen Weinbergs bis an
den Graben an der Neuburg, von da herab mit der Stein¬
rutsch sowie den untersten Theil des Ackers von dem Wein¬

berg an bis an die Eltz nach Ausweis der Marksteine.
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6) Den obersten Theil an dem alten Weinberge mit
der Wiese bis an den Reitpfad, von da herab bis oberhalb
der Bach, nebst der alten Burg und deren Begriff nach Aus¬
weis der Marksteine.

7) Den untersten Theil an dem Brohl die Filschbach
herab und den Berg hinter der gehauenen Leie.

8) Die neue Wiese in d<T Kitz und das Wirtzwieschen
unter dem jungen Busch.

9) In dem Brohl zu Wiersheim den Theil nach dem
Dorfe zu bis an Lancelot zu Kitz.

io) Die Halde längs dem Brohl bis an Wilhelm zu
Eltz und den Remmel bis an den Reitpfad und den Reitpfad
herab bis an die Eltz.

i i) Das unterste Stück auf Speisers Acker bis an den
Berg und auf die Bach bis auf die Warte, das nächste Taub¬
haus bei der Burg mit dem Gärtcheri, wie das abgesteint ist,

12) Die Wiesenplätzchen ienseits der gehauenen Leie
mit Zugehör neben Heintzges Foische, das Werthchen unter
der Wirtzwiese bis an Repches Lehen, das Stück Busch bis
an Wilhelm zu Eltz und unter 1 leintzen von Esch, stösst
an den weissen Graben, sowie die Weidenstämme in diesem
Graben.

13) Den andern Theil der Gemein an der Grenze und
den Lochbäumen bis an die Lltz, von da bis an die Weiden

stamme bis an dan Weg, der auf den neuen Berg geht und
unten längs den Remmel hin, wie dieses der Pfad am neuen
Berg abschneidet.

14) Die Weidenstämme unter Lamprechts Roide mit
dem Werth.

1 5) Das Werth an dem I inperg.
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16) Den Theil von der Grenze bis an den Garten bis
an das Haus in dem Hofe und oberhalb dem Hause her,

bis jenseits das Heuhaus bis an Wilhelms Garten, dann herab
bis in den Weg, der zu dem Kelterhaus führt.

17) Das andre Haus zu Müden, das dem Hanman
Snider war, wozu ihm Johann 10 Gulden herausgeben soll. 266 )

Am 29. November 1506 erschien Johann zu Kitz der
Alte in seinem Hause zu Eltz in dem kleinen Stübchen vor
einem anwesenden Notar und hatte in seinen Händen seinen

schriftlich aufgesetzten letzten Willen, den er dem Notare
und den Zeugen mündlich vortrug. Er bestimmte als seine
Testamentsvollstrecker den Georg von der Leyen, Domherrn
zu Trier, Paul Boos von Waldeck Ritter und Heinrich von
Metzenhausen, welche ebenfalls anwesend waren, sowie den
Carl Boos von Waldeck. Nachdem er, wie Herr Daniel

der Prediger zu Coblenz wisse, für Leib und Seele nach
katholischem Gebrauche gesorgt, bestimmte er wegen der
Kinder der Fyhe von Gülpen genannt von Heidesheim und
den Kindern erster Ehe und ersuchte dieselben um Einigkeit
und brüderliche Theilung seiner Güter. Die 4500 Gulden
von seiner ersten Frau Katherine Waldbot her seien seinen

Söhnen Johann und Peter laut den Ililligbriefen gezahlt
worden. Ls soll Niemand nach seinem Tod denken, er

habe viel baares Geld hinterlassen, man kenne seine Jahres-
einkünfte, er habe seines Vaters selig Schulden, die etwas
bedeutend gewesen, bezahlt. Seinen Kindern zweiter Ehe
vermachte er das Gut auf dem Hundsrück und da herum

als Lehen der Herrn zu Sponheim und von seiner zweiten
Frau herrührend, Leyen sei Lehen von Nassau und Welgers-
heim sei von seiner zweiten krau an ihn gekommen. Die
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Voeftei zu Heidesheim sei Pfälzer Lehen und rühre ebendaher.

Bei der Verheirathung mit seiner zweiten Frau sei er von
Herzog Friedrich in Baiern von Neuem mit seinem Antheile
am Zehnten zu Mendig und Thur belehnt worden, dieser
Zehntantheil sowie die Wiese zu Lilmont gehöre desshalb
seinen Kindern zweiter Ehe. Der Hausrath zu Kitz falle halb

an die Söhne erster Ehe Johann und Peters selig Sohn Bern¬
hard, halb an die Kinder seines jüngsten Sohns Johann selig.
Wegen seiner Beerdigung wünschte Johann zwischen seine
beiden Hausfrauen selig bei den Predigern zu Coblenz, wo
er auch eine ewige Messe stiftete, begraben zu sein. Cuno
und Johann Herrn zu Eltz Vettern, Johann von Wiersheim
Priester, und Heinrich von Sewine waren Zeugen. 26 ?). Im
Jahre i 508 nennt ein Verzeichnis der eignen Leute, die Johann
und Ulrich gehörten und welche sich bei Strafe alle Jahre
auf Dienstag nach Ostern auf Eltz einstellen mussten, solche
aus Niedermendig, Kell, Mertloch, Kern, Alken, Thur, aus
der Pellenz, Löf, Hatzenport, Wassenach, Lehmen, Mors¬
hausen, Mertloch, Crufft, ausgeblieben waren solche aus Lutz
Winningen, Hundorf, Deckenach, Kern, Thür, Alsenz, Sürsch,
Meisenheim, Mendig, Plaidt und Nickenich. - Johann starb
am 4. December 1 508 und ward seinem Wunsche gemäss
in der Predigerkirche zu Coblenz beerdigt.

Aus der Ehe mit Katherine von Bassenheim hatte Johann
zwei Söhne:

1) Johann, etwa 1446 geboren der Stammhalter. Siehe
unten.

2) Peter, etwa 1447 geboren heirathete die Eva von
Üttingen Tochter des Gerhard Herrn zu Üttingen und der
Elisabeth von Brandenburg. Er stiftete die Seitenlinie von
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Eltz zu Üttingen, starb aber 149 1 vor seinem Vater. — Aus
der Ehe mit .Sophie von Gülpen genannt von Heidesheim
Tochter des Gerhard von Gülpen und der Margrethe von
Lewenstein hatte Johann einen Sohn, welcher die Seitenlinie
von liltz zu Langenau stiftete, aber 1 505 bei Caub fiel.

Johann hatte in seinem Testamente seine Vettern und
Schwager Georg von der Leyen Chorbischof und Domherrn
zu Trier, Paul Boos von Waldeck Ritter, Karl Boos von Wald¬
eck, Vettern und Heinrich von Metzenhausen als Testaments¬
vollstrecker ernannt. Diese errichteten am 20. October 1 509
mit Beirath Ulrichs Herrn zu Eltz zwischen Johanns nach¬
gelassenen Kindern und Enkeln als dessen nächsten Erben
nämlich dem Johann Herrn zu E.ltz, Bernhard Sohn des
Peter selig und der Dorothea von Wolfskehl für deren Kinder
folgende Vereinbarung:

1) Die von beiden Theilen eingebrachten mütterlichen
Güter sollen die Erben eines Jeden haben und was den
Kindern erster Ehe fehlt, ersetzt werden.

2) Von dem mütterlichen Vermögen der Kinder zweiter
Ehe erhalten diese die 1500 Gulden, die Johann Herr zu
Eltz selig seinem jüngsten Sohne Johann als Heirathsgut
gegeben, ferner die 2000 Gulden, die er ihm später als
Trierer Schuldverschreibung zugestellt, welche auf Baldeneck
ruhen, sowie die 1000 Gulden auf Herzog Johann, die
200 Gulden, die Johann Herr zu Eltz selig seinem Sohne
Johann lieh, als derselbe das Gut zu Burgen von denen
von Schwalbach ankaufte. Diese Kinder sollen auch haben

die Güter auf dem Hundsrück, nämlich Sevenich, das Haus

zu Castellaun, den Haferzins zu Cappell mit Gerechtigkeit
und Zugehör, wie dieses Alles von Fyhen von Gülpen an

8
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Johann Herrn zu Kitz selig kam. Da die Waldbot von
Bassenheim, desgleichen Wolfs von Sponheim Kinder und
Philipp zu Eltz wegen seiner Gattin an Leyen mit den
dazu gehörigen Gütern Ansprüche machten, dem die Kinder
Johanns zu Kitz durch die Vormundschaft widersprachen,
so sollen diese Güter mit dem Hause zu Leyen ungetheilt
in Gemeinschaft: dieser Kinder bleiben, bis die Sache gütlich
oder rechtlich entschieden ist. Die unterdess erzielten

Nutzungen dieser Güter zu Leyen sollen gleichmässig
getheilt und Dorotheens Kindern halb, Johann und Bernhard
zu Eltz auch halb zufallen.

3) Von dem väterlichen Vermögen soll Johann Herr
zu Eltz und dessen Krben seines Vaters Johann Haus zu
Eltz nebst Ställen, Backhaus, Viehhof, Kelterhaus, Wein¬
gärten, Wiesen, Wälder, Gärten, Plätze, Wasser, Weide,
Jagd, Kischerei und alle Gerechtigkeiten haben, wie dieses
Alles Johann Herr zu Eltz selig besessen, nichts aus¬
genommen. Johann erhält ferner das Geissheimer Haus
und den Beyerstall, soll dagegen mit den beiden andern
Stämmen Peters und Johann selig Kindern und zwar aus
jedem Stamme für Einen das Schloss Eltz sammt Zugehör
in rechter Gemeinschaft auf seine Kosten zu Lehen em¬

pfangen und vermannen. Auch soll Johann und dessen Erben
den Caplan, die zwei Pförtner und zwei Wächter nach
Inhalt des Burgfriedensbriefs ohne Nachtheil der zwei andern
Stämme oder deren Erben allein verköstigen und belohnen.
Wegen der 4000 Gulden, die von der Krau von Platten
herrühren und auf den Zoll zu Engers verschrieben sind,
soll Johann den beiden andern Stämmen 1 2 Gulden jährlich
geben. Die beiden andern Stämme haben das Recht, an
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der Gemeinschaft zu Eltz Theil zu nehmen und sollen dann

zwei Plätze im Schlosse erhalten, Bernhard den Stall genannt
der Beyerstall und Dorotheens Kinder das Haus an der Thal¬
pforte mit seinem Begriff, das Geisheimer Haus genannt,
das sie nach Gefallen bauen und benutzen können. Wollen

dieselben jedoch diese beiden Gebäude nicht gebrauchen
und inne haben, so soll es Johann frei stehen, dieselben

zu benutzen, doch soll er sie dann im Bau erhalten. Johann
soll weiter erhalten die Burg zu Polch mit Begriff, Hof,
Garten und Zugehör, den Hof und zwei Ohm Wein daselbst,
den Hof der Manderscheider Hof genannt zu Mertloch, die
Güter und Zehnten an Wein und Frucht in der Pellenz

zu Mendig und Thur, das Pachtkorn von der Gensmühle
mit acht Malter Ertrag, sieben Malter Korn zu Gappenach,
zwei Ohm Wein aus dem Gewächse zu Fell und Löf,
zwei Fuder Bede- und Zinswein zu Kern, die Hälfte an

dem Weinberge und den Wiesen auf Lelmont, wie dieses
abgesteint ist, und zwar den untersten Theil, den Hof Oest
mit Zubehör, Äcker und Wiesen, wie ihn der Hofmann

besitzt, den gemeinen Hof zu Mertloch mit vier Malter
Korn von dem Thurme fallend, den Theil am Wein zu
Fankel und Güls, wie er von der Frau von Platten herkam,

die Hofraithe zu Müden mit Begriff, den Theil am Burg¬
lehen zu Oppenheim und zehn Gulden vom Mannlehen
zu Simmern.

4) Bernhard zu Eltz erhält den Hof und Haus zu
Arweiler mit Begriff und Zugehör an Gärten, Wiesen und
andern Gütern, Renten, Gefällen und Gülten, Eehen wie

Eigen, nichts ausgenommen, wie dieses Johann Herr zu Eltz
selig hatte und die Register ausweisen. Da aber der Ertrag

8*
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zur Zeit unbestimmt, so wurde festgesetzt, man solle darüber
Erkundigungen einziehen und im Falle der Ertrag besser
oder geringer sei, soll dieses aus den unvertheilt bleibenden
Gütern ausgeglichen, der Überschuss unter die drei Stämme
gleich getheilt oder in Gemeinschaft benutzt werden. Ferner
erhält Bernhard zwei Fuder Bedewein zu Müden, die Hälfte

an den Weinbergen und Wiesen auf Lelmont und zwar den
obersten Theil, die Hälfte des Pachtkorns auf dem Hofe zu

Bassenheim, die beiden Korn- und Spelzhöfe zu Wiersheim,
die Zinsen, Renten und Gülten zu Lynde, Nerendorf, Rette-
rait, auch den Theil der 2 1 Gulden Jahrgülte von den Herrn
zu Yirneburg, wie das Alles von der Frau von Flatten her¬
kam, das Kelterhaus mit dem Garten oberhalb desselben
zu Müden, 5 Gulden aus dem Sainschen Lehen und die
übrigen 10 Gulden Mannlehen zu Simmern. —

5) Die Kinder der Dorothea erhalten die Burg und
Haus zu Rübenach mit allen Höfen, Hofraithen, Ställen,

Kelterhaus, Scheuern mit allem Begriff, auch Gärten, Wein¬
berge, Ackerland, Wiesen, Wälder, Schäferei, Wasser, Weide,
Zehnten mit aller Herrlichkeit und Oberkeit, Zinsen, Renten,
Gülten, Gänsen und Hühnern, die Wiese zu Bassenheim,

die der Hofmann daselbst für 3 Gulden geliehen hat, wie
dieses Alles Johann selig besessen, nichts ausgenommen.
Der Kirchsatz zu Rübenach soll jedoch gemeinschaftlich
bleiben. Alles dieses ist zu einem Ertrage von 43 Gulden
Geld, 54 Malter Korn, 6 Malter Hafer und 3 Fuder Wein
berechnet und angeschlagen. Ferner erhalten dieselben
2 Fuder Bede- und Zinswein zu Löf, den Hof und Wein¬

berg mit Zugehör zu Pommern, den halben Pacht zu Bassen¬
heim, den Theil am Bedekorn zu Löf und von dem Hofe
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auf diesem Berge jährlich, Theil an dem Weine zu Beden¬
dorf, das von der Frau von Flatten herkam, das Haus zu

Müden mit dem nächsten Höfchen dabei, jedoch sollen sie
dem Johann zur Besserung der Hofraithe daselbst 20 rheinische
Gulden herausgeben. Ferner erhalten die Kinder Dorothea's
10 Gulden zu Lahnstein von dem Herrn zu Mainz und

5 Gulden von der Grafschaft Sponheim zu Castelaun. Da
Dorothea's Morgengabe auf den Hof zu Mertloch ver¬
schrieben, dieser aber an Johann getheilt wurde, und Merge
von Breitbach auf den Hof zu Bassenheim bewittumt

worden, welcher Hof an Dorotheens Kinder und Bernhard

Herrn zu Eltz zum Theil gefallen, ist bestimmt worden,
Dorothea und Merge sollen auf ihre Rechte an diese
Höfe wegen Morgengabe und Wittum verzichten und
versprechen, innerhalb Jahresfrist ihren gerichtlichen Ver¬
zicht hierauf zu leisten. Dorotheens Kinder sollen ihrer

Mutter deren Morgengabe auf die ihnen zugefallenen Güter
versichern. Im Falle noch andere väterliche Güter, Renten
und Gefälle zu theilen wären, die man soeben nicht kenne,

so sollen solche binnen dem Tage der Urkunde und Fast¬
nacht ebenfalls getheilt und verglichen werden. —

6) In Gemeinschaft der drei Stämme von Eltz sollen,
im Falle sie nicht anders übereinkommen, bleiben ihr An-

theil an dem Schlosse die Neuerburg genannt, mit Begriff
und Stallung, ihr Antheil zu Burg Brohl, zu Langenau
und Flolenfels sammt den Gütern und Zinsen, die dazu

gehören, zu Montabaur und da herum. Dieses Alles soll
durch einen gemeinschaftlichen Knecht, den sie zu Lange¬
nau haben sollen, eingenommen und jedem Theile sein
Antheil angewiesen werden. Ferner bleiben gemeinschaft-
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lieh die 150 Gulden Jahresgülte im Amte Münster, ihr
Antheil an dem Turnos zu Engers, alle andern Güter,
Renten und Gefälle, die in dieser Theilung nicht genannt
oder verglichen sind, Lehen wie Eigen, welches Alles
durch einen gemeinschaftlichen Knecht verwaltet und jedem
Stamm sein Antheil geliefert werden soll.

7) Dieser Knecht soll auch den Antheil an der Gülte
der 4000 Gulden von der Frau von Platten einfordern
und den beiden Stämmen: Bernhard und Dorotheas Kinder

überliefern. Ausserdem soll Johann Herr zu Eltz und
dessen Vetter Bernhard und dessen Erben die 600 Gulden

von den Herrn zu Virneburg, ebenso die 200 Gulden von
Herzog Johann erhalten.

8) Alle Lehen sollen in deren Namen in Gemeinschaft
von Johann Herrn zu Eltz empfangen und vermannt werden,
jedoch auf Kosten der drei Stämme, ausgenommen die
Lehen, woran Ulrich Herr zu Eltz Antheil hat, diese soll

stets der Älteste empfangen und vermannen laut Vertrag
zwischen Ulrich und Johann dessen Bruder selig.

9) Alle Activ- und Passivschulden sollen die drei
Stämme gleich theilen, alle gemeinschaftlichen Papiere in
den gemeinschaftlichen Schrank nach Coblenz kommen und
jeder Stamm eine Abschrift und Schlüssel haben, dieser
Papiere sich nach Nothdurft zu bedienen, und solche nach
Wissen und Gewissen wieder hinein zu legen.

10) Getheilt werden ferner noch die Brohlwisse zu
Wiersheim und die vier Gänse auf der Steinwiese, die
Johann erhält, die Wiesen zu Dreckenach erhalten Bernhard
und Dorotheens Kinder.
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1 1) Johann und Bernhard sollen die 30 Gulden Rente
an Augustin Nuysgin allein auf ihre Kosten entrichten, die
Kinder Dorothea's die 15 Gulden an Johann von Hoyn-
stein zahlen, die 8 Gulden an die Stiftsherrn von St. Florin

zu Coblenz sollen gemeinschaftlich mit je 2 Gulden 1 7 Albus
auf den Theil zu rechter Zeit entrichtet werden. Johann
und Bernhard, Dorothea und Ulrich zu Eltz ihr Vetter

und Schwager besiegelten nebst den Testamentsvollstreckern
diesen Vertrag, 268 ) mit welchem die Theilung des Stammes
vom gelben Löwen in drei Linien, die von Johann fortge¬
setzte Hauptlinie, die von Bernhard begründete ältere
Üttinger und von Dorotheens Kindern begonnene Eltz-
Langenauer Linie ausgeprochen. Nach dem nunmehr beim
Stamme vom gelben Löwen geltenden Grundsatze blieb der
Antheil der Stammburg bei der Hauptlinie ungetheilt, die
Nebenlinien erhielten nur Nutzungen auf Eltz.

§. 16. Johann der Sohn, der Ältere.

Johann heirathete die Margarethe von Helmstatt Tochter
des Jacob von Helmstatt und der Adelheid von Flersheim.
Am 25. Januar 1461 verkauften Philipp Graf zu Virneburg
und Neuenar Herr zu Saffenburg und Walpurge Gräfin zu
Sohns Eheleute dem Johann Sohn zu Eltz und Margarethen
von Helmstatt Eheleuten und deren Erben die Pfandschaft

auf Haus und Dorf Gebsdorf im Hamm. Am 29. Juni 1464
erklärten Johann und Margarethe, dass sie dem Paul von
Breitbach Ritter 1 100 Gulden Geld rheinische oberländische

Münze Darlehen schulden und versprachen Zahlung zu
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Cöln, Andernach oder Coblenz unter Verzinsung mit 5
Gulden vom Hundert. Zur Sicherheit übergaben sie dem
Darleiher obigen Pfandbrief vom 25.. Januar 1461. Beide
Eheleute besiegelten den Schuldbrief mit eigenem Siegel,
Johann und Peter Söhne zu Eltz nebst Johann von Breit¬
bach Ritter und Vicedom im Rheingau unterschrieben
denselben. 26 9) Ums Jahr 1468 lag Johann zu Eltz der
Jüngere mit Everhard Hasen von Dieblich im Streite.
Es handelte sich um den Zehnten zu Lutz und den Weid¬

garten zu Dieblich. Johann wendete vor, dass sein Schwieger¬
vater Jacob von Helmstatt ihm den Zehnten zu Lutz als
Hillichgut verschrieben. Everhard dagegen behauptete,
Henrich Hase und er hätten den Zehnten und Weidgarten
über dreissig Jahre lang und länger besessen. In der Sache
erging am 26.December 1468 das Urtheil dahin, dass durch
Zeugenverhör entschieden werden solle. 2 7°) Am 16. Mai
1478 sagten denn auch Henrich von Helmstatt, Egloff von
Rutzenhausen und Johann von Helmstatt Gebrüder und
Vettern auf Bitten Johanns zu Eltz aus, dass Henrich Hase
von Dieblich den Zehnten zu Lutz bis ans Ende seines

Lebens besessen, dass derselbe nach dessen Tod auf ihre

Brüder fiel, sie denselben theilten, wobei Johann zu Eltz
den Antheil als Hillichgut erhielt. 2 7') Dieser Bescheid
gefiel jedenfalls dem Hasen von Dieblich nicht; die Sache
zog sich in die Länge. Am 14. November 1478 setzte
Hermann Boos von Waldeck Marschalk und Hofrichter

den Partheien drei neue Tage zur Verantwortung vor dem
Official an. 2 ? 2) Am 29. October 1481 ward Johann Sohn
zu Eltz nebst Andern Bürge des Vincencius Grafen und
Diederich Junggrafen zu Mors und Sarwerden gegen Johann
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Sohn zu Schöneck Herrn zu Olbruck und Margrethe von
Clereff Eheleute für 3000 oberländische rheinische Gulden

und erhielt desshalb Schadloshaltung zugesichert. 2 7 2a) Am
11. August 1482 verkauften Johann Sohn zu Eltz und
Margarethe Eheleute sowie Peter zu Eltz Johanns Bruder
an Eamprecht von Hoenstein Pfarrer an St. Peter zu
Montabaur i2 I / 2 Gulden Rente aus den ihnen für 22 1/,,
Gulden Rente von Gerlach dem Jungen Herrn zu Isenburg
und Grensau und Hildegard dessen Gattin verschriebenen
Gütern zu Metternich bei Coblenz auf Wiederlösung. 2"3) —

Im Jahre 1447 hatten Roilmann von dem Geisbusche
Ritter und Hellenberg von Schoinroyde Eheleute dem
Hermann Schoinhals von Albrechtrode und Annen Ehe¬

leuten mit Genehmigung des Trierer Stifts als Eehensherrn
erblich doch wiederkäunich ihren Antheil am Hofe Beuren

auf dem Treiser Berge mit Wald und Zubehör, ferner
einige Weinberge, Wiesen, Frucht-, Wein- und Geldrenten
im Treiser Gericht, die Renten und Gefälle zu Stremig,
Mörsdorf, Beltheim und Lutz mit dem Antheile am Treiser
Fahr für 200 oberländische rheinische Gulden verkauft.

Eine Einlösung fand nicht statt. Am 10. April 1484
einigte sich Roilmann von dem Geisbusch mit Johann Sohn
zu Eltz wegen der Ablösung dieser Güter und Rechte
durch denselben. 2 74) Am 23. April 1484 übergaben Roil¬
mann von dem Geisbusch Ritter, Karl und Roilman von
dem Geisbusch dessen Söhne dem Bartholomeus Klockener

Pfarrer zu Königsfeld und Peter von Polch im Auftrage
Johanns Sohn zu Eltz ihre Güter und Erbe zu Treis und
im Treiser Gericht, zu Bechtheim, Stremig und Mörsdorf. 2 75)
Ums Jahr 1484 lagen Johann und Peter zu Eltz mit Johann
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von Schöneck in Fehde und waren zu Schöneck gefangen
gehalten. Die Veranlassung war jedenfalls die oben erwähnte
Bürgschaft. Am 6. Juni 1484 erklärten die Vormünder
des Georg von Schöneck Sohn des Cone von Schöneck
Herrn zu Olbrück, unter ihnen Johann Sohn zu Eltz wegen
des Testaments Johanns von Schöneck und der Fehde
zwischen demselben und den Gebrüdern Johann und Peter
zu Eltz, dass die Fehde gesühnt sei und sie dieselben nicht
mehr bedrängen wollten. 2 ? 6) Johann hatte das Burglehen
der alten Burg zu Treis, nämlich den halben Hof zu
Beuren auf dem Treiser Berge und den halben Wald bei
Engelport von Johann Schönhals gelöst, am 18. Februar i486
belehnte ihn Philipp von Sink Herr zu Monclair Dom¬
probst zu Trier mit diesem Lehen summt aller Oberkeit,
Herrlichkeitjägerei, Fischerei, Wasser, Weide und Zugehör. 2 ?7)
Im gleichen Jahre verkauften Johann und Peter Gebrüder Söhne
zu Eltz und Margarethe von Helmstatt Johanns Gattin mit
Wissen und Willen des Johann zu Eltz, Johanns Sohn und
dessen Schwager Heinrich Sohn zu Pirmont und Erenberg
einem Bürger zu Coblenz 40 Gulden Rente für 800 Gulden
und versetzten dafür ihren eigenen Hof zu Rübenach mit
Äckern, Wiesen, Weinbergen und Baumgarten.

Durch das Aussterben der von Bacheim im Manns¬

stamme war deren Lehen zu Boppard das Sächsische Lehen
von den Landgrafen zu Thüringen herrührend erledigt und
kam an deren Erben. Am 13. März i486 empfingen Johann
Sohn zu Eltz in Gemeinschaft mit Rudolf Beyer von Boppard
und Johann von Lewenstein für sich und ihre Leibeserben
zu Frankfurt am Main persönlich von Ernst Erbmarschalk
und Kurfürst sowie Albrecht Gebrüdern Herzogen in Sachsen,
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Landgrafen zu Thüringen und Markgrafen zu Meissen das
durch das Aussterben der von Bacheim ledig gewordene
Lehen nämlich ein Fuder Weingülte aus der kaiserlichen
Kelter zu Boppard, zehn Malter Korn Bopparder Mass
von dem Zollhause daselbst, das Marktrecht mit dem Markt-

gelde nebst Zubehör, von jedem auf dem Markte zu Boppard
verkauften Salm das Eingeweide, das Gericht über alle Klag¬
sachen Samstags auf dem Bopparder Markt vorfallend, ausge¬
nommen Wunden und Todtschlag, nebst den hieraus ent¬
fallenden Strafen. Johann Bischof zu Meissen, Hugo von
Sleinitz und Henrich von Ende Ritter waren Zeugen. 2 7 8)

Am 3. September 1488 erklärte Johann Schönhals als
Sohn Hermanns, dass Johann Sohn zu Eltz die Lehen seines
Vaters, welche ihm versetzt worden, zu Treis und Beuren

mit 200 Gulden Wiederkaufsgeld an seine Familie und
weiteren 40 rheinischen schweren Gulden an Roilman von
dem Geisbusch Ritter, Carl und Roilmann von dem Geis¬

busch Gebrüder dessen Söhne mit Bewilligung des Dom-
probsts zu Trier als Lehensherrn erwarb. 2 ?9) Diese Ein¬
willigung des Sohnes Hermanns war nach Lehenrecht bei
erlangter Volljährigkeit bedungen. Im Jahre 1488 machten
Weckhenne Bürger zu Boppard und Else Eheleute vor
dem Gerichte zu Boppard mit Johann zu Eltz und Merge
von Helmstatt Eheleuten einen Vertrag. Erstere erhalten
von denselben lebenslänglich Unterhalt mit 5 Malter Korn
Bopparder Mass zu Lückershausen jährlich fallend und
15 1/, Gulden ad 24 Albus Geld jährlich für Fleisch und
Küchenbedarf, 6 Ellen Tuch für Kleidung und ein Fuder
Wein Bopparder Gewächs oder von andern Gütern, wenn
zu Boppard nicht so viel wachsen sollte, für ihren Trunk,
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dagegen sollen an Johann und Merge und deren Erben
erb- und ewiglich ihre Gerechtigkeit an Johanns von Bacheim
Güter, wie sie das am Bopparder Gericht gewonnen, dazu
Haus und Hof mit Begriff und Zugehör zu Nedersburg
genannt Junfer Gertruden Stracken Hof nebst Weinberg
auf dem Hohenrhein gelegen, fallen. Dabei wurde bedungen,
dass die Eheleute Weckhenne im Hause wohnen und dieses

nebst dem Weinberg in gehörigem Bau erhalten, die Zinsen
der zu Eltz in Boppard und auf dem Hundsrück erheben,
ihre Renten abziehen und jährlich dem Johann zu Eltz
Rechnung ablegen sollen. 280 ) Ums Jahr 1489 bot sich
Gelegenheit diesen Besitz zu erweitern. Die genannten
Eheleute Weckhenne verschrieben 1489 dem Simon Frentze

Stiftsherr an St. Severus zu Boppard einen Zins von 4
Gulden guter schwerer rheinischer Münze auf Wiederkauf
mit 100 Gulden gleicher Währung und versetzten dafür
drei Weinberge im Bopparder Gericht. Da die Eheleute
den Zins nicht zahlten, zog Frentze die Unterpfänder ein,
welche durch Vermittlung des Bopparder Zollschreibcrs
Christof Eschenfelder an Johann zu Eltz und Merge Ehe¬
leute und deren Sohn Johann kamen. Diese entrichteten
vorläufig bis zur Ablösung des Capitals die Rente mit vier
Gulden. Im Jahre 1491 verlieh Kurfürst Johann von Trier
dem Johann zu Eltz dem Jungen die Lehen zu Boppard
nämlich die Weinberge zu Camp und Kestert sowie das
Fahr zu Boppard.

Im Jahre 1491 erwarb Johann zu Eltz auch die Eber¬
steiner Lehen der von Bacheim zu Coblenz. Die Veran¬

lassung war folgende. Ums Jahr 1347 hatte Rütgnr von
Bacheim Ritter wider den Grafen Wilhelm von Eberstein
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mit in Fehde gelegen, war aber besiegt und gefangen
worden. Auf seine Freilassung wurde ein hohes Lösegeld
gesetzt, was Rütger nicht geben konnte, ohne seine sämmt-
lichen Eigengüter zu veräussern. Durch Vermittlung seiner
Freunde kam eine Vereinbarung zu Stande. Rütger ward
frei, gab aber seine sämmtlichen Güter und Häuser zu
Coblenz, die Weinberge zu Moselweis und Waldesch dem
Wilhelm von Eberstein zu Lehen auf. Am 6 Juni 1483
hatte Graf Bernhard von Eberstein der Altere den Johann
von Bacheim mit diesem Lehen nämlich Haus und Hof
von dem rothen Haus zu Coblenz, in welchem Haus und

Hof Rütger von Bacheim Ritter gewohnt, bis an den
Bacheimer Pütz (Brunnen) und drei Häuser mit ihrem
Begriff, von dem Bacheimer Pütz bis auf das Haus Rütgers
ausgenommen das Kelterhaus, das an Langenstein alten
Hof gehört, ferner einen Weinberg in Moselweiser Mark,
genannt auf Breit, ferner zwei Büsche, worin man Stecken
haut, genannt der Hasenberg in - der Mark und Gericht
zu Waldesch bei dem Kloster Rode, an Zinsen i'/ 2 Malter
Hafer und 2 Hühner zu Waldesch belehnt. 28oa ) Dieser
1483 belehnte Johann von Bacheim war der letzte des
Mannsstammes und da Johann zu Eltz mit demselben ver¬
wandt war, erhielt er 1491 von Graf Bernhard von Eber¬
stein dem Altern diese nach dem Tode Johanns von Bacheim
heimgefallenen Lehen halb. Diesem Beispiele folgend er-
theilte auch Graf Bernhard von Eberstein der Jüngere 1 503
die Belehnung. Die Veranlassung hierzu war theilweise
folgende. Am 9 März 1484 hatte Margarethe von Lewen-
stein eine geborne von Bacheim, welche bislang ihr elter¬
liches Erbe noch nicht erhalten hatte, mit Rath ihrer
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Freunde und ihres Mompars des Junkers Rudolf Beyer
von Boppard ihrem Schwager Johann Sohn zu Kitz den
Auftrag gegeben, alle ihre Forderungen, Gerechtigkeiten,
Lehen und Eigenthum aus diesem Verhältnisse, auch das
ihr anerfallene Erbe des Johann von Bacheim selig einzu¬
fordern, die Lehen bei den Lehensherrn zu empfangen und
das ihr zustehende Erbe ihr halb zu geben. Die Lehen,
welche Margarethe beanspruchte, waren dir Vogtei zu Sen-
heim von Cleve, die Lehen, welche ihr Vater Johann von
Bacheim selig von Kurtrier hatte, die Lehen von Wied
und Eberstein und die Lehen von Winnenberg. Wollen
diese Lehenherrn solche Lehen dem Johann zu Eltz nicht
ertheilen, so soll er sie doch ihretwegen empfangen. Dabei
wurde festgesetzt, will Margarethe oder deren Erben den
ihr zukommenden halben Theil des Eigenthums verkaufen,
so soll Johann zu Eltz stets den Vorkauf haben, sterben
Margarethe oder deren Erben vor Abschluss dieses Ver¬
kaufs ohne eheliche Leibeserben, so erhält Johann zu Eltz
auch deren Hälfte, ausgenommen die Bacheim^r und väter¬
lichen Güter, die Junker Rudolf Beyer von Boppard für
eine Geldsumme verpfändet waren. 281 ) Johann zu Eltz kam
diesem Auftrage nach und muthete 1491, wie oben erzählt,
das Ebersteiner Lehen zu Coblenz. Wegen der Schuld
an Rudolf Beyer von Boppard verglichen sich am 8. October
1492 Conrad Beyer und Johann zu Eltz sowie die von
Lewenstein als Bacheimer Erben dahin, dass Johann zu Eltz
und Johann von Lewenstein dem Conrad Beyer 200 Gulden
Bopparder Währung zahlten, derselbe aber auch für das
geliehene Geld das Anrecht an den Bacheimer und Lewen-
steiner Gütern Eigenthum wie Lehen abtrat. 28111 ) Im Jahre
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1492 brachten Johann zu Eltz und Merge ihre Tochter
Regine in das Kloster Marienberg bei Boppard und zahlten
dem Kloster 10 rheinische Gulden Leibrente, welche mit

100 Gulden gleicher Münze ablösbar sein soll. Am 4. Juni
1492 beurkundeten Margarethe Rheingräfin Äbtissin und
der Convent zu Marienberg, dass gegen Aussetzung dieser
Leibrente Regine den üblichen Erbverzicht leistete. 282 ) Am
4. Juli 1492 erklärte Pfalzgraf Philipp bei Rhein auf Klage
Johanns zu Eltz gegen den Pfälzer Amtmann Ernst Wilhelmer
zu Bacherach wegen des Zehntens und Hofguts zu Heides¬
heim, dass dieses kein Lehen sei. 28 3) Die von Bacheim
hatten 5 Malter Korngülte auf ihren Lehen verschrieben,
welche Yerschreibung Thiele von Spang genannt Spitzen-
mecher Bürger zu Coblenz 1492 in Händen hatte. Dieser
Zins war dem Johann Sohn zu Eltz dem Altern und Johann
von Lewenstein als Inhaber des Bacheimer Lehens lästig.
Ruprecht von Rile und Caspar von Dieblich Küchenmeister,
beide Räthe des Kurfürsten zu Trier, machten am Freitag
nach unsers Herrn Himmelfahrt 1492 einen Vergleich, wo¬
nach Thiele 100 Gulden verschrieben erhielt und dafür

auf den Zins verzichtete. Am 6. April 1494 erklärte Thiele
dieses Geld erhalten zu haben. 28 4)

Die im Jahre 1497 beginnende Bopparder Fehde, an
welcher Johann in hervorragender Weise betheiligt war
wird in nachstehendem Abschnitt eine zusammenhängende
Darstellung erfahren.

Am 18 März 1500 starb Johanns Gattin Merge von
Helmstatt und wurde in der Carmeliterkirche zu Boppard
beerdigt. Ihr Sohn Georg Deutschordensherr errichtete
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derselben ein Grabmal, auf dem er mit seiner Mutter ab¬

gebildet. Die Wappen sind:
Eltz. Helmstatt.
Waldbot von Bassenheim. Hase von Dieblich.
Romlian von Covern. Flersheim.
Boos von Waldeck. Randeck.

Hierunter die Inschrift: Jhltfj gatÜdjCUl luilliMl ift tue
€beü Im fnun (rata .UÖargretl) Unn €tts gepcirn bongelm*
(tat be£ • i • 8 • tags be^ 4HÖonatö inarrtj im jat 150c
geftot&e her gutt jjenab hfl Ijat it Cltetfter (!) fem tßtorg
be£ tcutfrijeu tßrbenft (ß&etjiet «lU»arfd)a!rittnib taub*
üomeuttjur her Valley <£ifag :i\ bet fjeyligeu ttiualtig*
ßapt 511 lofc $lu ttoft allen gläubige feien bife gcbetfjt*
llll£ martjeu laflfen IUI L ♦ 5 • I ♦ 9 ♦ 3lat • Unten am Sockel:
3Cojl ♦ ^ ♦ in Cigjjitt, Anfertiger des Denkmals war
(Eligius) Hering. Als die Pfalz 1502 im bairischen Erbfolge¬
krieg ihre Lehensleute aufbot, schrieb am 22. Mai 1 502 Johann
ältester Sohn zu Eltz dem Herzog Ulrich von Wirtenberg den
Fehdebrief. 28 5) Wahrscheinlich geschah dieses in seiner
Eigenschaft als Pfälzer Burgmann zu Oppenheim. Am 1.
November 1502 empfing Johann Sohn zu Eltz von Bernhard
Grafen zu Solms Domprobst zu Trier das Lehen, das Roil-
mann von dem Geisbusch Kitter zu Treis mit Obrigkeit,
Herrlichkeit, Jagd, Fischerei, Wasser und Weide besass und
Johann eingelöst hatte, nämlich das Burglehen der alten
Burg zu Treis mit dem halben Hof zu Büren auf dem
Treiser Berge, den halben Wald bei Engelport, Wiesen und
Weinberge daselbst und Gefälle zu Beltheim. — Am 28.
Februar 1505 belehnte Kurfürst Jacob von Frier den Johann
zu Eltz den Alten mit der Hälfte an zwei Weinbergen ge-



±M

ruft OIh'iptO)

Fig. i

Grabdenkmal der Margarethe zu Eltz gebornen von Helmstatt
in der Carmeliterkirche zu Boppanl.
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nannt an dem Buhle, einem Weinberge zu Kestert, Wein¬
bergen zu Camp, Salzig etc., drei Häusern in der Bopparder
Judengasse als Lewensteiner und Bacheimer Lehen. 286 ) Am
29. Juni 1507 empfing Johann Sohn zu Eltz von Eberhard
von Hohenfels Domprobst zu Trier das Burglehen auf der
alten Burg zu Treis mit Zugehör. Am 21. September 1507
erklärte Johann Graf zu Sayn, Herr zu Homburg, dass
Johann Herr zu Eltz der Alte sein Bürge und Mitsachwalt
gegen Thonis und Johann Waldbot von Bassenheim Ge¬
brüder für 6000 oberländische rheinische Goldgulden Haupt¬
geld mit 300 Gulden gleicher Münze ward, und versprach
denselben hierfür schadlos zu halten. 28 7) Am 22. Januar
1510 belehnte Gerlach Herr zu lsenburg und Grensau den
Johann Herrn zu Eltz den Alten mit der Yogtei zu Nieder¬
fell nebst Zugehör, wie solche durch den Tod Konrads Kolb
von Boppard erledigt worden. 288 ) Am 4. Januar 1510
empfing Johann Herr zu Eltz von Kurfürst Jacob von
Trier für sich und seine Vettern Ulrich, Bernhard, Johann
und Jörg von Eltz ihren Antheil an Burg Eltz mit Dorf
und Gericht Wiersheim, Weinberge zu Kern und Löf,
7 Gulden aus dem Coblenzer Moselzoll, das halbe Haus
zu Covern und andre Häuser sowie Gärten daselbst, den
halben Zehnten da und zu Dieblich, andre Lehen zu Covern,
zwei Höfe zu Wolken, die Wiese zu Dreckenach, die halbe

Burg zu Folch, die Mühle auf der Nette, Haus, Hof und
Märkerschaft zu Nickenich, sowie für sich allein am gleichen
Tage Neueltz mit Zugehör zu Lehen. 28 *?) Am 23. Juni 151 1
brachte Johann seine beiden Töchter Agnes und Katherine
in das Kloster St. Katherin zu Engelthal Cistercienserordens
bei Mandel unter der Äbtissin Elisabeth Kesselhadenn und
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wies ihnen 300 Gulden zu 24 Albus als Leibrente an. Der
Abt Nicolaus von Eberbach als Visitator des Klosters besiegelte
den Vertrag. 29°) Am 2. Juli 1511 verkaufte Johann dem
Domcapitel zu Trier Renten für 400 Gulden und verpfändete
dafür seinen Hof zu Mertloch. 2<̂ ) Am 20. Juni 1 5 1 2 lieh
Johann Herr zu Eltz von Clara Wittwe zu Cronberg ge-
bornen von Helmstatt 200 Gulden und gab als Unterpfand
seine Häuser zu Rense. 2 '' 2) Das Geld ward zur Frankfurter
Herbstmesse 1 5 16 zurückgezahlt. Am 6. September 1 51 2
machten Franz von Sickingen und die Amtleute zu Kreuz¬
nach eine Vereinbarung zwischen Albrecht Göler von Ra-
vensberg und Johann Herrn zu Eltz wegen eines verkauften
Antheils an Schloss Leyen. 2 «) Am 29. December 1512
verkauften Gerlach Herr zu Isenburg und Grensau und
Anastasia Eheleute dem Johann Herr zu Eltz 45 rheinische
oberländische Gulden Rente und versetzten dafür ihren

Turnos am Lahnsteiner Zoll. 2(M) Am 20. Mai 151 3 belehnte
der Landhofmeister Ludwig von Boineburg von Hessen
den Johann mit 10 Gulden Rente aus der Bede zu Pfale
als Burgmann zu Schwalbach im Namen der Vormünder
des Landgrafen Philipp zu Hessen. 295) Den 16. Juli 1513
belehnte Kurfürst Richard von Trier den Johann zu Fitz
den Alten, Trierer Rath, mit einem Theile des Hauses und

der Veste Polch nebst Zugehör, dem Werthe und der
Mühle bei Welling auf der Nette als ehemaligem Lehen
des Johann Romlian von Covern und dann der Boos von
Waldeck, nachdem diese Lehen Johann zu Eltz mit Ge¬
nehmigung des Kurfürsten Jacob von Trier von Philipp
Boos von Waldeck erkauft hatte 29°) und am gleichen Tage
mit dem Antheil an Burg Eltz, den Trierer Lehen und dem
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Erbburggrafenamte von Neueltz, wie es Johann Herr zu
Eltz hatte. 2C>7) Am 2. Mai 1514 pachteten Arnoltz Henne
von Pellenz und Eva Eheleute von Johann zu Eltz dem
Alten Wiesen und Weinberge auf Eilmont in Treiser Ge¬
richt. 2 '»8 ) Johann war Amtmann zu Sternberg, wurde aber
jedenfalls seines Alters wegen, von Kurfürst Richard am
31. December 1515 dieses Amtes enthoben. 2C>'')

Am 9. September 1516 machte Johann Herr zu Eltz
der Alte sein Testament und schrieb dasselbe eigenhändig
nieder. Er bestimmte darin namentlich Folgendes:

1) Wollte er zu Coblenz bei den Predigern in seiner
Mutter selig Grab begraben sein.

2) Den Carthäusern zu Coblenz, den Augustinern zu
Mühlheim im Thal und den Herrn auf dem Niederwerth

vermachte er je zwei Goldgulden für Yigil und Messen
zu lesen.

3) Seine Töchter Nonnen auf dem Marienberg bei
Boppard, auf dem Oberwerth bei Coblenz, zur Engelport
und zu St. Katherin zu Kreuznach erhielten je drei Gold¬
gulden. —

4) Die Armen, die bei seinem Begräbnis erscheinen,
erhalten Erbsen, Rindfleisch mit Brot und Schweinefleisch

in einem schwarzen Pfeffer, sowie das übrig bleibende Brot,
dazu ein Fuder Wein, 6 Malter Brot und 8 Gulden Wartgeld.

5) Das Predigerkloster zu Coblenz erhält den ewigen
Gulden zu Winningen und Leyen jährlich, des Johann
Sammet und Damast Schauben, dessen seidenes Leibpelz-
chen, das Futter ausgenommen, wovon eine Chörkappe, ein
Messgewand und zwei »Leissröck« gemacht werden sollen.
Besorgt Johann dieses im Leben nicht mehr selbst, so soll
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es der Prior und Convent des Klosters thun. Hiergegen
verpflichtete sich das Predigerkloster durch Verschreibung,
jedem Priester, der bei Johanns Begräbniss Messe lesen
wird, zwei Albus und denjenigen, die die Messe singen,
drei Albus zu geben, ferner sollen das ganze Jahr vier
pfundige Kerzen auf dem Grabe sein, die täglich vom
Beginn der Prim bis zum Ende des Hochamtes brennen.
Der Priester, welcher das Hochamt singt, soll das Jahr
hindurch auf das Grab gehen, ein de profundis mit Collecte
beten und Weihwasser austheilen. Dagegen erhält das
Kloster die Stumpen der Kerzen, die beim Begräbnis ge¬
braucht worden. Das Kloster ist verpflichtet, zu Ende des
Jahrs eine Jahrzeit mit dreissig Priestern, Abends mit Vigil,
Morgens mit zwei Singmessen, zu halten. Jeder Priester,
der Messe liest, soll alsdann zwei, jeder, der die Messe
singt, drei Albus bekommen. Auf dem Grabe müssen
alsdann vier Kerzen, so lange Vigil und Messe dauern,
brennen. Das Kloster soll ferner jährlich auf Montag vor
St. Johannistag, wenn auf den Sonntag die grosse Procession
nach Coblenz gegangen, die Jahrzeit, wie oben gemeldet,
zum Andenken seiner Eltern, seiner Gattin, Kinder und

aller seiner alten und guten Freunde Seelen, ebenso auf
Allerseelen Abends und Morgens, bis das Hochamt aus

. ist, halten.

6) Den Bruderherren zu Boppard vermachte er das
Haus und Hofraithe mit Begriff, das er von Fritzen Petzen
kaufte, an der Heerstrasse gelegen, wofür dieselben für ihn
und seine Gattin alljährlich den andern Tag nach St. Va-
lentinustag eine Jahrzeit mit Vigil, Messen und Singamt
mit allen Priestern ihres Convents, sowie auf Allerseelen
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Abend und Morgens halten und brennende Kerzen aufs
Grab seiner Gattin selig stellen sollen.

7) Seiner ehelichen Hausfrau Anna vermachte er als
Wittumsitz und Leibrente das Haus zu Boppard, genannt
»zu der Mergenn« mit Begriff und Zugehör, wie sie beide
solches von Johannes Beyger Bürger zu Bacherach erkauft,
und 40 Goldgulden Rente, wofür er zur Sicherheit alle
Güter, Häuser, Zinsen, Gärten, Hofraithen, Weinberge, Wiesen,
Wälder, Hecken und Drieschen in Rhenser Gemarkung, die
er von Junker Gerlach Herrn zu Isenburg zu Erblehen hat,
mit einem gewöhnlichen Ertrag von ungefähr 20 Goldgulden
jährlich, ferner 10 Goldgulden von etlichen Häusern zu
Kreuznach, die er gegen diesen Zins laut Gerichtsbuch zu
Kreuznach verkauft hatte, seinen Antheil am Kraftzehnten

zu Boppard und im dortigen Reich, den er vom Probst
von St. Martin zu Worms zu Lehen hat, mit etwa einem

halben Fuder Wein zu 5 Goldgulden gerechnet, zwei Gold¬
gulden Zins zu Pedernach und 6 Malter Korngülte, die
der Hofmann zu Nickenich alle Jahr geben und nach
Coblenz liefern muss, verschrieb. Da das der Anna ver¬

machte Haus zu Boppard und die Güter zu Rhense mit
200 Goldgulden Kaufgeld beschwert, sollen alle übrigen
Häviser zu Kreuznach verkauft und mit dem Erlös diese

Schuld abgetragen werden. Wird Johann dieses nicht mehr
bei Lebzeiten besorgen, so sollen seine Söhne Johann,
Friedrich und Hans oder deren eheliche Leibeserben solches

thun, damit der Wittwensitz frei und unbeschwert sei. Sollte
seine Gattin Anna ihn überleben und sich mit ihrem Sohne

. Hans nicht vertragen, so erhält sie aus dem Hausrathe
fünf Betten, zwei von den besten und drei von den geringen,
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mit Pülven und Decklachen und dazu zehn Federkissen,

zwei von den grössten, zwei von den mittleren und sechs
von den kleinsten aus dem Hause zu Boppard. Aller
übrige Hausrath wird zwischen ihr und ihrem Sohne Hans
gleich getheilt. Dann soll Anna ferner haben zwei Fuder
Wein, acht Malter Korn nebst den eisernen Spiessen oder
Anderes in dem Hause zu Boppard, ferner das Futter ob-
gemelt unter seinen seidenen Kleidern, sowie alle seine
Kleider, die er hinterlassen würde, womit sie nach Gefallen

thun mag. Da die drei silbernen Becher, die der Anna
waren und 32 Loth wogen, zu einem Kelch verwendet
worden, so lies Johann der Anna die Wahl, ob sie dafür
den Kelch behalten oder aus seinem andern Silbergeschirr
soviel an Gewicht ungefähr nehmen wolle, als die Becher
gewogen. Heirathet Anna zum andernmale, so behält sie
trotzdem ihren Wittwensitz nebst Leibrente, nach ihrem
Tode fällt beides, den Hausrath und fahrende Habe aus¬

genommen, an seine drei Söhne oder deren eheliche Leibes¬
erben zurück. Stirbt ihr Sohn Hans vor der Mutter, so

soll sie das Hausgeräthe und fahrende Habe ausgenommen
nichts erhalten, sondern Alles an die nächsten Erben nach

dem Herkommen fallen, dagegen aber diese auch alle
Schulden tragen. Heirathet Anna wiederum, stirbt aber
vor ihrem Manne, so sollen seine drei .Söhne oder deren
eheliche Leibeserben, bevor sie die hinterlassenen Familien¬

güter antreten, 100 Gulden ad 24 Albus ihrem Manne
zahlen. Im Falle die 10 Goldgulden Rente zu Kreuznach
abgelöst werden, so soll das Capital zu Boppard oder dabei
angelegt und der Anna die Rente davon alljährlich gereicht
werden.
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8) Um Streitigkeiten zwischen seinen Söhnen erster
Ehe Johann und Friedrich mit seinem Sohne zweiter Ehe
Hans wegen der mütterlichen Güter und des Heirathsguts,
das Johann und Friedrich bekommen, zu vermeiden und
den Sohn Hans aus den übrigen Gütern auszugleichen,
ordnete Johann an, dajohann und Friedrich jeder 2000 Gulden
oder 100 Gulden Rente erhalten, worin ihr mütterliches
Gut verrechnet sei, die andern 2000 Gulden und dazu für

Jeden ein Sitz mit Hausrath väterliches Gut seien, demnach
dem Hans zur Ausgleichung diese 2000 Gulden mit dem
Sitz und Hausrath gebühren, dass Hans im Voraus das
oben genannte Haus zu Boppard »zu der Mergenn« genannt,
mit allem Hausrath, wie gesagt, und 45 Goldgulden Rente
vom Junker Gerlach von Isenburg, sammt 6 Gulden Rente
vom Bacheimer Pütz zu Coblenz haben solle. Alles andere

sollten dann die drei Brüder gleich theilen und das Be¬
gräbnis sowie andre Lasten und Schulden gleichmässig
bezahlen.

9) Sollte Hans geistlich werden, so erhält er vorge¬
meldete 45 Goldgulden von Isenburg und die 6 Gulden
vom Bacheimer Pütz zu Coblenz, dagegen fallen die Güter
an seine Brüder, die dafür wiederum sorgen sollen, dass
seine geistlichen Einkünfte jährlich wenigstens 200 Gulden
betragen. Nach dem Tode des Hans fallen diese Renten
wieder an sie als seine Brüder.

10) Zur Sicherheit gab Johann seiner Gattin Anna
und seinem Sohne Hans alle Briefe und Register über diese
Häuser und Güter, ferner noch den Kaufbrief über Haus

und Güter zu Polch, die Johann von Philipp Boos von
Waldeck erkauft hatte, sowie die Verschreibung über Haus
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und Güter zu Leyen und da herum, mit der Absicht, im
Falle seine Söhne erster Ehe sein Testament antasten wollten,
sich hieran erholen zu können. Im andern Falle sollten diese

Briefschaften unter die drei Brüder gleich getheilt werden.
Johann besiegelte dieses Testament und übergab dasselbe
dem Predigerkloster zu Coblenz mit dem Auftrage, wenn
er begraben sei, solches seiner Gattin und seinen drei Söhnen
zu melden und Jedem auf Verlangen eine Abschrift desselben
zu geben, das Original aber aufzubewahren. 3°°). —

Johann hatte nach dem Tode seiner Gattin Merge
von Helmstatt (1500) die Anna von Nasteden geheirathet,
aber durch diese Heirath die Kinder erster Ehe gegen
sich aufgebracht. Dieselben verklagten ihn beim Kurfürsten
von Trier, seinen Verwandten und Freunden, als verschwende
er ihr Erbe und liessen ihn in Krankheiten und andern

schweren Leibesbedrängnissen gänzlich im Stich. Um sich
gegen den Vorwurf der Verschwendung zu rechtfertigen,
schrieb Johann nach Errichtung seines Testamentes eine
Aufzählung des von ihm Ererbten und Erworbenen nieder.
Dieses lies er, um allen Zwistigkeiten zwischen seinen beiden
Söhnen Johann und Friedrich erster Ehe und der Anna
sowie deren Sohn Hans zu vermeiden, durch seine beiden

Söhne Georg und Jakob den andern drei Söhnen Johann,
Friedrich und Wolfgang anzeigen. Da diese die Sache
jedoch verschoben, selbst zu vereiteln bestrebt waren, ordnete
Johann an, im Falle die Kinder erster Ehe seinen letzten
Willen nicht halten wollten, uud seiner Gattin Anna und

deren Sohn Hans Schwierigkeiten machten, jedem derselben
sein Anrecht an seinen hinterlassenen Gütern vorbehalten

bleibe. Um dieser Anordnung Nachdruck zu verleihen,
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gab er der Anna und ihrem Sohne Hans einige Briefe
vorkommenden Falls zur Sicherheit und stellte ihnen Ab¬

schrift seines Testaments zu. Die ebenfalls eigenhändig
geschriebene Aufzählung seines Vermögens führt aus, er
habe als Hillichgut seiner ersten Gattin Margarethe von
Helmstatt selig ioo rheinische Gulden Rente und zwar
35 Gulden auf der Stadt Trier, 15 Gulden auf dem Zolle
zu Boppard, 24 Gulden im Anschlage von den Gütern zu
Boppard, 27 Gulden veranschlagt von den Gütern zu
Dieblich, Gondorf, Dreckenach und Lutz erhalten, im
Ganzen habe er von seiner ersten Frau 2600 Gulden be¬

kommen und dieses Geld auf folgende Weise verwendet:

1) Die Güter zu Dieblich wurden von ihm und seiner
Gattin von dem St. Castorstifte zu Coblenz für eine unbe¬
stimmte Summe auf Wiederkauf erkauft.

2) 5 Malter Korn und 6 Malter Hafer Bopparder
Mass auf dem Hofe zu Lückershausen, welche in dem

Hillichvertrag zu 10 Gulden jährlich veranschlagt worden,
hatte seine Tochter Regine Nonne auf Marienberg bei
Boppard als Leibrente erhalten.

3) 13 Gulden Rente aus den Gütern zu Boppard
waren seiner Tochter Margarethe Nonne auf dem Werth
bei Coblenz als Leibrente verschrieben worden.

4) Sein Sohn Johann hatte 1200 Gulden baares Geld
erhalten.

5) .Sein Sohn Friedrich hatte 500 Gulden mütterliches
Erbe bekommen.

6) Die beiden Töchter Katherine und Agnes im Kloster
Engelport hatten Ansprüche.
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Alles Vorgemeldete solle diesen Kindern erster Ehe
bleiben, wenn er auch diese in der Eheberedung ange¬
schlagenen Güter und Renten nicht alle erhalten.

Im Jahre 1 500 habe er die Güter zu Leyen bekommen,
nach dem Tode seines Vaters Johann (1508) habe er
erhalten:

1) 721 Gulden als Antheil am baaren Gelde.
2) 2000 Gulden, davon 50 Gulden Rente zum Drittel

an der Pfandschaft auf Münstermaifeld.

3) 300 Gulden jährlich als Zinsen, Renten und Gefälle
von 1000 Gulden Capital.

4) 200 Gulden von den 4000 Gulden Verschreibung
auf dem Turnos zu Engers, so von den Erben der Frau
von Blatten abgelöst worden.

5) 500 Gulden ausstehendes Dienstgeld vom Pfalz¬
grafen; zusammen 13,421 Gulden. Mit diesen Renten habe
er erkauft:

1) Die Güter der vom Geisbusch zu Treis und da
herum.

2) Die Güter der von Bacheim zu Boppard und Coblenz.
3) Bestritt er die Kosten dreier Turniere zu Mainz,

Heidelberg und Worms, sowie die Zehrung auf etlichen
Capitelstagen mit 362 Gulden.

4) Habe er in das Haus zu Boppard verbaut 300 Gulden.
5) Habe er die Güter zu Rense, die Häuser zu Kreuz¬

nach nebst Gütern, das Haus und Güter zu Leycn erkauft.
6) Verbrauchte er 800 Gulden baar in fremden Landen

bei dem Kriege, den er mit Kurfürst Johann von Trier
hatte, indem er mit Frau und Kindern zwei Jahre habe
flüchten müssen.
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Seinen Kindern erster Ehe gab er baar oder bezahlte
für dieselben:

1) 712 Gulden in Gold für seinen Sohn Georg an
Schulgeld und die Aufnahme in den Deutschorden, nämlich
340 Gulden für Unterricht, als er denselben mit einem
Studenten drei Jahre zu Heidelberg, ein Jahr zu Erfurt
und ein Jahr zu Bononien in der Schule hatte, wobei die
Statutengelder zu Trier,. Münster und Carden mit gerechnet,
300 Gulden für Kosten und Rüstung, als derselbe zu Frank¬
furt im Deutschordenshause aufgenommen worden und gegen
Preussen geschickt ward.

2) Seinen zwei Töchtern Katherine und Agnes gab er,
als er sie nach Engelport brachte, für Kleidung und andre
Kosten 104 Gulden 16 Albus.

3) Seiner Tochter Katherine, die sechzehn Jahre im
Kloster gewesen, als Leibrente jährlich 10 Gulden mit
160 Gulden.

4) Seiner Tochter Agnes jährlich als Leibrente von
1481 —1497 je 10 und von 1498—1 5 16 je 12 Gulden

jährlich, mit 426 Gulden.
5) Seiner Tochter Margarethe auf dem Werth 14 Gulden

für Kleidung und Kosten nämlich 14 Gulden bei der Auf¬
nahme und von 1493—1508 mit 15 Jahren alljährlich
10 Gulden Leibrente, von 1508 bis 1516 jährlich 13 Gulden
mit 268 Gulden.

6) Seiner Tochter Regina bei der Aufnahme für
Kleidung und Kosten 2 2 Gulden, jährlich 1 o Gulden Leib¬
rente 25 Jahre lang mit 250 Gulden zusammen 272 Gulden.

7) Als er seine Tochter Anna verheirathete, 807 Gulden,
132 davon baar für seidene und andre Kleider und Aus-
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stattung, ohne die Kleider und Kleinodien ihrer Mutter
selig, die 200 Gulden werth waren, zu rechnen und noch
270 Gulden, nämlich von 1500—1509 jährlich 30 Gulden
Rente von 600 Gulden Hillichgut, an Wigand von Dienheim
ihren Gatten als Jahrrente 300 Gulden.

8) Seinem Sohne Jacob, als er zu Ginsbach und Hei¬
delberg die Schule besuchte, mit den Statuten und andern
Geldern und der Pfründe zu Trier, Carden und Münster
und der Stelle an der Kirche zu Rübenach mit 3 1 o Gulden.

9) Seinem Sohne Johann 2200 Gulden bei dessen
Verheirathung, nämlich 1 1 o Gulden auf einmal für eine
Rüstung mit Pferden, Harnisch und anderm, als derselbe
bei Graf Ludwig und bei dem von Feye gewesen, 90 Gul¬
den 18 Albus für eine Kleidung und allerhand Geschenke
zur Hochzeit an baarem Gelde, ferner an Wein, Korn und
andern Geschenken, wie man sie im Hause hatte, sowie in
Abschlag der 2000 Gulden Hillichgeld 1000 Gulden, die
derselbe dem Johann von Breitbach herausgab, 120 Gulden
für 100 Stück altes Gold, 30 Gulden für die Wildgarne,
die ihm geliehen und die er dem Herzog Hans gab. Für
den Rest räumte er seinem Sohne Johann die Güter zu
Boppard und die Einkünfte des Pfälzer Amts Saurburg ein.

10) Seinem Sohne Friedrich 2616 Gulden nämlich
366 Gulden für Pferde und Rüstung bis aufs Jahr 1510,
von 1510 bis 1514 alle Jahr 50 Gulden, zusammen 300
Gulden und zu Hillichgeld 2000 Gulden.

11) Seinem Sohn Wolfgang 341 Gulden in Gold, als
derselbe zu Deventer, Heidelberg, Mainz und anderwärts
zur Schule war, auch für Arznei zu dessen Gebrechen, für
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Statuten der Pfründen zu Udenheim und Carden und son¬

stiges Geld 341 Goldgulden.

12) 160 Gulden für Begräbniss und andere Kosten
beim Tode seiner Gattin selig.

Aus diesen Renten habe er als ein Edelmann sein

Haus stets mit Weib, Kindern und Gesinde in ziemlicher

Anzahl, auch vier reisigen Pferden erhalten, und nebstdem
in eigener und guter Freunde Sache zu Lieb und Leid,
wie sich das mittler Zeit begeben, ein Merkliches vorge¬
streckt, was eine grosse Summe ausmachen würde.

Als Johann sein Testament machte, besass er folgende
Güter:

1) Die Güter zu Treis und dabei mit 40 Gulden Rente
ungefähr, wovon seiner Tochter Agnes für Leibrente 10
Gulden verschrieben, welche nach ihrem Tode zurückfallen.

2) Den Hof Hundshausen.

3) Den halben Hof Beuren.

4) Die Bacheimer Güter zu Boppard und Coblenz
veranschlagt zu 700 Gulden mit 25 Gulden Rente an Wein

und Geld im Durchschnitt, mithin 500 Gulden Capital
werth, die Zinsen zu Coblenz, Leyen und Winningen mit
etlichen Hofstätten zu 10 Gulden Rente mit 200 Gulden

Capital.

5) Die Güter zu Rense mit ungefähr 400 Gulden
Capital und jährlich 20 Gulden Rente an Wein und Geld.

6) Die Häuser, Zinsen und Güter zu Kreuznach zu
7230 Gulden geschätzt, nämlich der Hof in St. Petersgasse
mit Zugehör mit 500 Gulden, das grosse steinerne Haus
Werners Hennen mit 300 Guklen, das Haus zum Moer
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mit 200 Gulden, das Burglehen mit 5 Pfund Geld, dazu
210 Gulden und 200 Gulden Zinsen.

7) Das Haus in der Burg zu Eeyen mit Gütern und
Zinsen mit 400 Gulden Capital nnd 20 Gulden Zinsen.

8) Haus und Güter zu Polch von denen von Boos
erkauft.

9) 5000 Gulden als Anschlag für die Renten, Gülten,
Lehen und Eigengüter, so er nach seines Vaters Tod er¬
halten als Antheil.

Da Johanns fünf Söhne erster Ehe nämlich Georg,
Jacob, Johann, Friedrich und Wolfgang ihrem Vater schrift¬
lich mittheilten, dass sie nach seinem Tode ihr Erbe haben

wollten, so bestimmte er, dass Alles, was er ihnen wegen
ihrem geistlichen Stande gab, abgezogen, sonst sie aber
mit den andern Geschwistern gleich theilen sollten.3°')

Johann starb 1517 und ward zu Coblenz im Prediger¬
kloster begraben. Avis der Ehe mit Margarethe von Helm¬
statt hatte derselbe folgende Kinder:

1) Georg studierte zu Heidelberg, Erfurt und Bononien.
Am 13. März 1490 stellte ihm die Universität zu Heidel¬
berg als Canonicus zu Trier, nachdem er am 10. März
1487 inmatriculirt worden, das Zeugnis aus, dass er von
diesem Tage an drei Jahre lang bis auf den Tag der Aus¬
stellung des Scheins die Vorlesungen besuchte und sich
in Leben und Sitten wohl erhalten habe. 3°-) Von da ging
Georg ein Jahr nach Erfurt und ebensolange nach Bononien.
Im Jahre i486 war er Canonicus zu Garden, 1490 zu
Trier und dann zu Münstermaifeld. Georg legte seine
Pfründen nieder und ward Deutschordensherr. Im Jahre
1504 befand sich Georg Ritter und Generalprocurator
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des Deutschordens in Rom und trat in die Bruder¬

schaft St. Maria de anima Teutonicorum am 10. Juni
dieses Jahres ein. 3°3) Georg gelangte als Deutschordens¬
herr bald zu grosser Bedeutung. Als Comthur zu Königs¬
berg empfing er 1509 den Auftrag, die hauptsächlichsten
Burgen des Ordens namentlich die an der Grenze von
Polen und Krmland genau zu untersuchen und dafür zu
sorgen, dass des Hochmeisters Befehle für Befestigung dieser
Burgen und Versorgung mit Vertheidigungsmitteln überall
ausgeführt würden, da man einen Angriff auf dieselben aus
Polen befürchtete. Georg war bestimmt, mit Bischof Günther
von Samland und einigen andern Bevollmächtigten aus der
Ritterschaft und den Städten vor den päpstlichen und kaiser¬
lichen Abgeordneten auf einem grossen Tage zu Posen
die gerechte Sache des Ordens gegen die Anfeindungen
und Verläumdungen der Polen zu vertreten. Es war dieses
im Juli 1510, Georg bekleidete damals die Stelle als Com¬
thur zu Osterode. Er entledigte sich seines Auftrags in
gelungener Weise, erreichte zwar bei der Hartnäckigkeit
der Gegner nichts von Bedeutung-, erlangte aber Aussicht
auf friedliche Schlichtung des Handels. 3°4) Als Abgesandter
wirkte Georg auch auf den in der gleichen Sache statt¬
gefundenen Tagen zu Petrikau 1 51 2 und ging 15 13 als
Abgesandter an den kaiserlichen Hof, um dort für eine
kräftige Unterstützung des Ordens durch den Kaiser zu
wirken. Der Kaiser zog damals unaufhörlich hin und her,
eine derartige Unterhandlung war daher ein schweres Unter¬
nehmen. Dieses beklagte auch Georg in einem Schreiben
an den Hochmeister d. d. Mecheln Montag nach Aegidii 1513.
Aus Berlin, wo Georg den Kurfürsten befragen musste,
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was der Hochmeister beginnen solle, wenn der König von
Polen die Entscheidung des Papstes und des Concils ver¬
werfe und mit Gewalt einschreite, theilte Georg am Dienstag
nach Neujahr 1514 dem Hochmeister dessen Antwort mit,
es müsse der Hochmeister aus der Noth eine Tugend machen
und wie Andre Alles erleiden, bis Gott die Zeiten ändere.
Der Hofmeister hoffte von dem im Lateran zu Rom ver¬

sammelten Concil zwar keine völlige Lösung der Streit¬
fragen mit Polen, aber doch eine Ermässigung der Forderung
desselben. Da traf aus Rom die Nachricht ein, der Erz¬

bischof von Gnesen habe Alles beim Papste aufgeboten,
um den Cardinal von Gran als Legaten nach Preussen zu
senden, die Streitigkeiten strenge zu untersuchen und dem
Deutschorden gegenüber den Befehl erwirkt, dem Polen¬
könig gegen die ungläubigen Russen beizustehen. Diesem
musste um jeden Preis entgegengewirkt werden. Der Kaiser
war bemüht, den Orden durch ein Bündnis mit der Moskau

gegen den gemeinsamen Feind zu stärken, der Cardinal
von Gran neigte zu Polen offen hin und der Erzbischof
von Gnesen wollte die Streitsache dem Concil entziehen,

um die Entscheidung dem Legaten allein zuzuwenden. Am
16. Januar 15 14 erhielt Georg zu Eltz Comthur zu Osterode
und Grosskanzler des Ordens Auftrag, nach Rom zu gehen,
um die Sendung des Cardinais zu verhindern, oder wenigstens
den Befehl zu erlangen, dass der Legat nichts gegen den
Orden vornehmen dürfe, ohne vorher die Genehmigung
des Concils erlangt zu haben. 3°5) Georg erschien in Rom
und lies sich als Redner für den Hochmeister zum Lateran-

concil bei Papst Leo X einschreiben. Zugleich trat er am
22. Juni 1 5 14 mit dem Philipp von Hoenstein und Hermann
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Rinnenburg in die Bruderschaft b. Maria de anima Teutoni-
corum ein und bezahlte zwei Ducaten. 3° 6)

In Rom erreichte Georg, dass des Legaten Sendung
auf ungarischem und böhmischen Gebiete beschränkt und
die Legation in Polen und Preussen dem Erzbischof von
Gnesen übertragen wurde. Dieser war selbst Pole und
daher weniger befähigt, auf den Streithandel stark einzu¬
wirken. Die Sache zog sich sehr hinaus, am Dienstag nach
Dionysiustag 1514 (10. October) war noch nichts weiter
in der Sache geschehen. Es erfolgte nun aber jenes Breve,
das die sofortige Erfüllung des ewigen Friedens befahl und
damit dem Orden alle Aussicht auf Forderung der Streit¬
sache am päpstlichen Hofe benahm. Georg ging als Ordens¬
marschalk mit dem Pfleger von Neidenburg Heinrich von
Miltitz nach Wien, um bei der Zusammenkunft des Kaisers

mit König Sigismund von Polen das Wohl des Ordens zu
wahren. Es war im Juli 1515. Am Montag nach Quasi-
modogeniti 1516 empfing er von dem Hochmeister den
Auftrag, den Kaiser nochmals dringend zu ersuchen, den
Orden von der Beschwörung des ewigen Friedens zu be¬
freien und den König von Polen von dem angedrohten
Einfall in Preussen abzuhalten. Georg gewann auch den
Kaiser, welcher den Orden in den Verhandlungen zu Wien
schmählich verlassen, wieder für dessen Sache. Er selbst
litt damals an zunehmender Kränklichkeit sowie Schulden

und Geldmangel, musste 1516 seine Pferde von 8 auf 4
herabsetzen und war trotzdem aufs eifrigste für den Orden
beim Kaiser bemüht. Als er im December 1517 in Berlin
mit dem Hochmeister zusammentraf, konnte er trotz des

langen Verweilens am Hofe nur das berichten, dass Kaiser
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Max bisher in der Hauptsache soviel als nichts gethan
habe. Georg wurde aufs Neue am 8. December 1517 zum
Kaiser geschickt, kehrte im folgenden Jahre nach Preussen
zurück, und ging im August 1518 zum Reichstag nach
Augsburg als Stellvertreter des Hochmeisters. Auch die
Polen waren hier durch Abgesandte vertreten. Einer der¬
selben der Bischof von Plock hielt vor dem Kaiser und

den versammelten Ständen eine lange Rede voll Schmähungen
auf den Orden. Als derselbe geendet, lies Georg den Kaiser
ums Wort bitten. Das wies Max ab, umsonst fiel Georg
demselben zu Füssen. Der Kaiser schlug die Bitte ab,
es sei jetzt nicht Zeit, er solle seine Ehre verschonen, und
nicht so hitzig sein, er werde ihm sagen, wann es Zeit sei.
Georg musste schweigen und sah die Kurfürsten von
Brandenburg und Mainz und den Markgrafen Casimir
bittend an, sich seiner anzunehmen, was auch nichts fruchtete.

Als am 24. December 151 7 Albrecht von Brandenburg
Hochmeister zu Berlin mit Johann Bischof von Revell
Procurator des Ordens beim päpstlichen Hofe in Sachen
des Ordens verhandelte, war Georg als oberster Marschalk
mit Andern bei ihm. 3°7)

Auf dem Augsburger Reichstag knüpfte Georg mit
einer Menge von Grafen, Rittern und Edelknechten nähere
Verbindungen an und suchte sie zu einer Erklärung an
die Reichsfürsten zu verbinden, dass der Orden in Preussen
mit Gewalt und wider Recht von Polen zum Theil be¬

drängt worden und nun auch noch um den Rest des Landes
gebracht werden solle. Diese Gebiete hätten ihre Voreltern
mit ihrem Blute den Ungläubigen genommen, vor Papst,
Kaiser, Königen und Fürsten habe der Orden sich zu
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Recht erboten, aber ohne Erfolg, jetzt seien sie, die Preussen
gleichsam als ihr Eigenthum betrachteten, willig, den Orden
nicht zu verlassen und voll Hoffnung, dass auch die Kur¬
fürsten und Fürsten den Nachtheil aus des Ordens Ver¬

treibung für die ganze Christenheit erwägend, demselben
treu mit Rath und Hülfe beistehen. So schrieb Georg
der Ordensmarschalk und Landcomthur der Bailei Elsass

am 1. September 1518 an den Hochmeister. Nach dem
Tode des Kaisers Max während der Zwischenregierung
besuchte Georg im Auftrage des Hochmeisters die Höfe
der Kurfürsten und anderer Reichsstände und empfahl
ihnen die Sache des Ordens. Er fand solche alle geneigt
und theilte dieses in einem Schreiben vom 23. Mai 151g
aus Coblenz mit. Damals lies er auch seiner Mutter

Margarethe von Helmstatt das prächtige Grabdenkmal zu
Boppard anfertigen. Auf dem Wahltage zu Frankfurt a.
Main machte er die versammelten Kurfürsten und Fürsten
auf die dem Orden drohende Gefahr aufmerksam und

forderte dringend zur Hülfe auf, indem er zugleich Söldner
für Preussen anwarb. Im Jahre 1520 war er in Spanien
am kaiserlichen Hofe, um für den Orden sich zu ver¬

wenden. Als er kaum von da heimgekehrt, beruhigte er
die heimkehrenden und ungestüm ihren rückständigen Sold
fordernden Söldner des Ordens im Jahre 1 5 2 1. Der Hoch¬
meister Albrecht von Brandenburg hatte 1521 die Land-
comthure des Ordens nach Boppard beschieden, unter den
Anwesenden war auch Georg als oberster Marschalk, 3° 8)
welcher nach dem Aufhören des Ordens in Preussen die

Bailei Coblenz erhalten hatte. Georg rieth der Versamm¬
lung zu Boppard, sich in das Schicksal des Ordens zu
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fügen, wiewohl vergeblich. Vom Rhein zog Georg nach
Ulm zum Erzherzog Ferdinand, um denselben und dessen
Schwager den König von Ungarn und Böhmen, von dem
man eine entscheidende Lösung der polnischen Streithändel
hoffte, zu gewinnen. Ms war das 1522. Auch auf dem
Reichstag zu Nürnberg wahrte Georg persönlich das Wohl
des Ordens. Für seine Dienste hatte Georg die Land-
comthurstelle der Bailei Elsass und Burgund erhalten, welche
er jedoch erst gegen den von dem Deutschmeister ihm
entgegengestellten Rudolf von Fridingen erstreiten musste.
Der Hochmeister war auch bereit, ihm die Würde als

obersten Marschalk des Ordens lebenslänglich zu lassen.
Dem entgegen verweigerten die Betheiligten ihre Zustimmung,
indem es dem Lande kein Nutzen sei, wenn Georg das
Amt nicht in Preussen selbst verwalte, auch waren Solche
da, die lieber sahen, dass der Ordensmarschalk als Wider-

sager beseitigt sei. Georg war mit Friedrich von Heideck
als Abgesandter des Hochmeisters am 3. April 1523 zu
Nürnberg bei den über das Weiterbestehen des Ordens in
Deutschland gehaltenen Verhandlungen anwesend, 3°9) scheint
sich aber seitdem mit Verwaltung seiner Comthureien zu
Mainz und Coblenz beschäftigt zu haben. Seine letzten
Lebensjahre brachte er zu Coblenz zu; mit seinem Wirken
erlosch eine der wichtigsten Stützen des Ordens. Georg
Obermarschalk starb am 5. Februar 1532 und liegt zu
Coblenz in der Deutschhauscapelle rechter Hand beim Ein¬
gange an der Mauer begraben. Seine Grabinschrift lautete:
SCtmo Barnim M. ®. xxxil. uf ©fn^tag narij
ffieniiiiigfreteJrtarfi bei €ttoirbfg nub ge£tt{jeng ^ci*
Jonj liou €Its €>ücr«5tcr Maz$ä}äläiuünb !Cant Comeu«
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tfjur bcr SßaHep C0MH13 ^Ccut^rijö sMißiiö öes &t\c
bcr almcdjtig jjena&e.a' 0)

2) Jacob ward geistlich. Er studirte zu Heidelberg,
ward am 26. März 1494 als Domherr zu Trier mütter¬
licherseits 3") und am 7. April 1494 als solcher väterlicher¬
seits aufgeschworen, 3 l2 ) wurde Canonicus zu Trier, Carden
und Münster sowie Pfarrer zu Rübenach bei Coblenz. Am

17. September 1501 übertrug Papst Alexander dem Jacob
zu Eltz Trierer Domherrn die Pfründe des Friedrich von

Clereff. 3'3) Am 4. April 1502 wurde über die Aufnahme
des Jacob zu Eltz ins Domcapitel und dessen Verpflichtungen
als Domherr ein Notariatsinstrument aufgenommen. 3'4) Jacob
gelangte bei seinen Mitdomherrn bald zu Ansehen und
wurden ihm Vertrauensstellen anvertraut. Am 26. August
1503 war er bei Aufstellung des Notariatsinstruments über
die Aufnahme des Georg von Criechingen als Domherrn
zu Trier Zeuge. 3'5) Im Jahre 1505 war er Zeuge, als
Jacob II Kurfürst zu Trier dem Capitel den Eid schwur.
Das Trierer Domcapitel war entrüstet, als der Cardinal
Bernhardinus Patriarch von Jerusalem dem Grafen Ulrich
von Manderscheid die durch den Tod des Damian von

Helmstatt erledigte Pfründe verschaffen wollte, und dem¬
selben die Anwartschaft hierauf ertheilte. Die Unzufriedenen,

darunter Jacob zu Eltz Domherr, appellirten desshalb am
31. Januar 1 508 an den Papst in einer notariellen Urkunde.3 l6 )
Das Trierer Domcapitel trug sich damals mit dem Gedanken,
seinen Sitz von Trier nach Berncastel zu verlegen und diese
Stadt für das Capitel zu erwerben, auch fanden verschiedene
Amtshandlungen des verstorbenen Kurfürsten Jacob von Trier
nicht die Billigung des Capitels. Dasselbe beschloss desshalb
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und andrer Sachen wegen Abgesandte an den Papst nach
Rom zu senden und ertheilt dem Jacob Domherrn desshalb
im Generalcapitel am 7.0ctober i 511 Vollmacht.3'7) Welche
Erfolge Jacob zu Rom in dieser Sache hatte, ist unbekannt.
Bei der Wahl des Richard Greifenclau von Volrats zum

Kurfürsten von Trier am 15. Mai 1511 war Jacob an¬
wesend. 318) Richard der Erwählte sandte mit Vollmacht
vom 5. October 1511 den Jacob zu Eltz nach Rom; Jacob
brachte am 19. April 1512 die Bestätigungsbulle nach
Trier.3'9) Beim Mahl nach Abhaltung der ersten Messe
Richards am 4. Juni 1512 sass er am ersten Tische rechts
bei den Äbten von St. Maximin, Mathias, Echternach etc.3 2°)
Am 8. Mai 1512 gab das Trierer Domcapitel, da nach
dem Tode des Kurfürsten Jacob von Trier Richard an
dessen Stelle getreten, zur Einnahme der Huldigung Einigen
aus ihrer Mitte, darunter dem Jacob zu Eltz, Vollmacht,
von Schloss zu Schloss und Stadt zu Stadt zu reiten und

die Huldigung nach alter Gewohnheit für denselben zu
empfangen. 3 21 ) Am 27. Mai 1512 entliessen Jacob zu Eltz
Domdecan zu Trier und Andere auf Befehl des Richard

Erwählten von Trier den Johann Laucken Canonicus von

St. Florin zu Coblenz aus dem Gefängniss gegen Leistung
der Urfehde.3 22 ) Jacob ward von Richard zum Dom¬
prediger ernannt. Richard sollte das Pallium in Rom bei
Papst Julius II selbst holen, verschob aber die Reise, welche
später ganz unterblieb. Am 22. Mai 151 1 huldigten die
Coblenzer vor der St. Florinskirche zu Coblenz dem Er¬

wählten, wobei Jacob zu Eltz anwesend war. Am 30. Mai
1512 fand die feierliche Weihe Richards statt, welcher
Jacob anwohnte. Zu Rom trat Jacob als Domherr zu Trier
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und Prediger des Kurfürsten von Trier 15 1 2 in die Bruder¬
schaft b. Mariae de anima Teutonicorum ein und schenkte
zum Kirchenbau von U. L. Frauen de anima zwei Gold¬

stücke. 3 2 3) Am 17. Juni 1512 ertheilte Graf Ulrich von
Manderscheid Domherr zu Trier, gegen den Jacob früher
aufgetreten, demselben Vollmacht, ihn bei der Wahl des
Johann Metzenhauser Domherr in Trier zum Domcantor
zu vertreten.3 24) Am 12. März 151 5 schwur Jacob zu Eltz
als Domdecan zu Trier dem Kurfürsten Richard3 2 5) und
am 31. December 151 7 als Archidiacon von St. Lubentius
zu Dietkirchen den Eid. 326) Am 19. Mai 1519 erklärten
Johann Clupell und Gertrude Eheleute zu Poltersdorf, die
der Dompraesenz zu Trier einen Weinberg für 83 Rader¬
gulden verkauft, von Jacob zu Eltz Chorbischof, Pilgrim
von Cöln, Caspar Wagener von Fayhingen und forg von
Oringen Domherrn zu Trier Namens des Capitels die Kauf¬
summe erhalten zu haben.3 2 7) Am 9. September 1519
leistete Reyner Graf von Westerburg dem Jacob Domdecan
Namens des Capitels den Eid als Domherr und versprach
Haltung der ihm als solcher auferlegten Verpflichtungen. 3 28 )
Am 29. September 1519 wurde Johann von Metzenhausen
Probst zu Trier vom Kurfürsten Richard von Trier an

Jacobs Stelle zum Hofcaplan ernannt. 3 29) Am 16. April
1520 leistete Eberhard Graf zu Manderscheid als Domherr

zu Trier dem Domdecan Jacob den Eid33") und am 19. März
1524 ertheilte Reynhard Graf von Westerburg Domherr zu
Trier dem Johann von Metzenhausen Probst und Jacob
Domdecan zu Trier Vollmacht, bei der Wahl eines Dom¬
herrn für die Pfründe des verstorbenen Wolff zu Eltz Dom¬
herrn ihn zu vertreten und seine Stimme dem Franz von
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Sötern Domherrn oder einem Andern nach Belieben zu

geben.3 2 ') Jacob starb 1528 und wurde in der Liebfrauen¬
kirche zu Trier beerdigt.

3) Johann Stammhalter, siehe unten.
4) Friedrich heirathete die Dorothea von Lewenstein

und stiftete die Seitenlinie zu Eltz zu Bliescastel. Siehe

VI. Hauptstück.
5) Wolfgang wurde geistlich, studirte zu Deventer,

Heidelberg und Mainz, wurde Stiftsherr zu Udenheim und
Garden, Domherr zu Mainz, sodann Domherr zu Trier,

Chorbischof von St. Castor zu Carden und Hofcaplan zu
Trier. Er war 1524 todt, sein Nachfolger als Hofcaplan
wurde 1524 Godfried zu Eltz Canonicus zu Carden.

6) Katherine Nonne zu Engelport.
7) Agnes Nonne ebendaselbst.
8) Margarethe Nonne auf dem Oberwerlh bei Coblenz

seit 1493, lebte noch 1519.
9) Regine Nonne zu Marienberg bei Boppard. Lebte

noch 1519.
10) Anna verlobte sich am 18. Mai 1500 mit dem

Wigand von Dienheim dem Jungen Sohn des Wigand von
Dienheim des Alten und der Agnes Forstmeister von Geln¬
hausen. Die Braut erhielt zur Heirathsgabe 1000 rheinische
Goldgulden guter Frankfurter Währung und Antheil an den
Schlössern Wartenberg, Eynenberg, Langenau und Falken¬
stein a. d. Höhe gemäss der Burgfrieden. Sollten die 1000
Goldgulden nicht alsbald bezahlt werden, so wird alle Jahre
von 1501 an die Rente davon mit 50 Goldgulden ent¬
richtet, bis das Capital abgetragen. Dann soll Anna den
Erbverzicht leisten. Wigand erhielt das Haus und Hof
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zu Dexheim mit Zugehör und ioo Gulden Rente, worauf
Anna bewittumt ward. Heirathet sie wieder, so soll sie
statt des Wittumssitzes 65 Gulden Rente in Gold nach
Oppenheim, Mainz oder Bingen ausbezahlt erhalten. Zeugen
waren Johann Herr zu Eltz Johanns Vater, Johann Sohn
zu Eltz der Junge, der Anna Vatersbruder. 33 2) Am
27. August 1500 erklärten Wigand und Anna Eheleute,
dass Johann Sohn zu Eltz und Margarethe von Helmstatt
ihre Schwiegereltern und Eltern ihnen 1000 Gulden Ehe¬
steuer mit 50 Gulden Rente verschrieben. 333) Anna starb
am 26. December 1508 und ward in der St. Katherinen-
kirche zu Oppenheim beerdigt. Ihre Grabinschrift lautete:
%\\. 1508 tfreptajj nart) bcm ^cul. Cßrifttag tft urt*
frijtcben SCmta Sojjtmn fößtrn $11 €1$ $ortjtcr imb
ilMganb bau 3P>tenöctinbs€ljtlti1)c $ematjl, ber b.
S&annfjeisiö btc Cltujjc Uuljc betlcpljc. Ahnen:

Eltz.
Waldbot von Bassenheim.
Helmstatt.

Flersheim. 334)
Im Jahre i 519 zahlten des Wigand Schwäger Johann

und Friedrich Herrn zu Eltz Gebrüder diese 1000 Gulden

Heirathsgut zu Frankfurt aus und da ihre Schwester Anna
verstorben, stellte Wigand die Heiratsverschreibung zurück.
Am 14. Juni 1519 erklärte derselbe, dass er dieses Geld
erhielt. 335) Anna hatte aus der Ehe mit Wigand einen
Sohn Friedrich von Dienheim. Derselbe wurde Domherr

zu Worms. Er starb den 22. März 1547 und wurde zu
Worms im Dom begraben. Seine Grabinschrift lautete:
A. 1547.22 Martii ob . nobilis adolescens Fridericus de
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Dienheim can . Wormat . Ahnen: Dienheim . Eltz . Cratz von

Scharfenstein . Schönburg auf Wesel. 336)
Johann hatte aus der zweiten Ehe mit Anna von

Nasteden nur einen Sohn Hans, dessen Schicksale unbekannt

sind. Er war 1519 todt oder geistlich geworden, da seine
Stiefbrüder Johann und Friedrich sich im Besitz seines Erbs
befanden, und dasselbe entweder durch Erbschaft oder

Abfindung erworben hatten.'

§ 17. Die Theilnahme Johanns an der sogenannten
Bopparder Fehde.

Das wichtigste Ereignis in Johanns Leben ist die
Theilnahme an den Bestrebungen der Stadt Boppard, die
Reichsunmittelbarkeit zu erhalten. Wegen dieser Be¬
strebungen waren die Bürger der Stadt Boppard und die
Trierer Kurfürsten als Landesherrn seit Jahrhunderten in
gespannten Verhältnissen. Am 24. Januar 1309 wies Kaiser
Heinrich VII seinem Bruder dem Erzbischof Balduin von

Trier 394 Mark auf die Juden zu Boppard und in deren
Ermangelung auf die Juden zu Wesel an und befahl am
28. September 1309 den »weisen« Schultheissen, Rathsherren
und Bürgern insgemein zu Boppard, seinem Bruder dem
Erzbischofe, dem er die Verwaltung der Stadt Boppard
übergeben, als ihrem Statthalter und Vogt zu gehorsamen.
Dieser erste Schritt, Boppard unter Kurtriers Botmässigkeit
zu bringen, wurde von den Boppardern verachtet, wesshalb
der Kaiser am 3. Januar 1310 diese Weisung wiederholte
und dem Balduin im Lager vor Rom am 18. Juli (18.
August) 13 12 für eine Schuld von 12000 Pfund Heller die
Reichsstädte und Schlösser Boppard und Wesel verpfändete.
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Da diese Summe doch nie ausbezahlt wurde, gelangte
Kurtrier in Besitz des Pfands und damit des Rechts, alle

Abgaben und Steuern aus beiden Städten bis zur Ablösung
des Capitals zu erheben. Vorbehalten blieben dem Kaiser
und Reich nur die Regalien, Dienstmannen, der Rheinzoll,
die Münze sowie das Ofmungsrecht zu jeder Zeit und Fehde¬
gelegenheit. König Ludwig Heinrichs Nachfolger bestätigte
am 2. December 1314 diese Verpfändung und verschrieb
für die von dem Erzbischofe von Trier bei der Krönung
gehabten Kosten von 22000 Mark Silbers das an Boppard
angrenzende Galgenscheider Gericht und die vorbehaltenen
Regalien, Herrschaften, Münzen und Zölle, sowie alle dem
Reiche gehörigen Gerechtsamen beider Städte. Dieses be¬
stätigte Kaiser Karl IV am 31, Mai 1377 (1374). Die
Bopparder erkannten diese ihrer angeblichen Reichsunmittel-
barkeit widerstrebenden Verschreibungen nicht an. —

Balduin von Trier sorgte auch in Boppard selbst für
die Anerkennung der Kurfürsten von Trier als Oberherrn
der Stadt. Zur Sicherung seiner Rechte zu Boppard lies
er die noch vorhandene Burg erbauen und verlieh, um sich
den eingesessenen Adel geneigt zu machen, demselben ver¬
schiedene Lehen und Ehrenämter. Bald kam es zwischen

Kurtrier und den Boppardern zu Reibungen, 1318 ward
die Burg zerstört, jedoch von Balduin neu erbaut, im
Jahre 1327 wurde Boppard belagert und genommen, am
29. September 1327 unterzeichneten die Bopparder: Ritter
und Dienstleute, Schöffen und Bürger eine Vereinbarung
mit Balduin, die sie ganz unterwarf. Ein Umgeld wurde
eingeführt. Die Blüthe des Handels dauerte trotzdem fort,
aber damit auch das Gelüste nach der verlorenen Unab-
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hängigkeit. Im Jahre 1434 empfing Kurfürst Raban von
Trier die Huldigung der Bopparder, aber bereits 1471
musste Papst Paul I eine Beschwerde des Kurfürsten Johann
wegen Beeinträchtigung bei Ausübung der weltlichen Gerichts¬
barkeit untersuchen lassen. Im Jahre 1472 zog der Kaiser
die Stadt wiederholt wegen Beschwerden zur Rechenschaft,
erklärte aber am 2. Juni 1479, dass die Bopparder nicht
verpflichtet seien, einem Trierer Kurfürsten zu dienen, ehe
er die Regalien und Lehen vom Reiche empfangen. Am
gleichen Tage bestätigte Kaiser Friedrich die sämmtlichen
Freiheiten der Stadt Boppard, besonders jene, dass sie vor
kein Hof-, Landes- oder Westfälisches Gericht geladen
werden dürfen, sondern nur vor ihrem eigenen Gericht
belangbar seien. Boppard soll weder zu Wasser noch zu
Land durch einen Zoll beschwert werden. Entsteht Krieg
oder Fehde im Reich, so soll die Stadt hierbei keinerlei
Dienste leisten, es sei denn die Sache betreffe den Kaiser,

das Reich und sie selbst. Im Jahre 1495 gingen die
Bopparder noch weiter, indem sie den Johann zu Eltz,
Johann Moelenpedder und den alten Schultheissen nach
Worms zu dem Kaiser und den Kurfürsten sandten. Die¬

selben erlangten am 27. Juni 1495 vom Kaiser Max das
sogenannte grosse Privilegium und dadurch die Erlaubnis
zur Bewahrung vor Schaden und zur Erhaltung ihrer Frei¬
heiten eine Stadtmauer mit Thürmen, Bollwerken, Graben,

Zwengel und andrer Wehr und Befestigung zu erbauen,
auch auf dem Rheine nach Bedürfnis Mühlen und einen

Hauskrahnen anzulegen. Dieses missfiel dem Kurfürsten
Johann, da dadurch alle Bestrebungen seiner Vorgänger,
die Bopparder unter Kurtrier zu bringen, mit einem Schlage
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vernichtet worden. Johann von Trier wusste es bei dem
Kaiser fertig zu bringen, dass derselbe am 26. August 1495
dieses Privilegium, wovon Johann durch etliche gute Freunde
Abschrift erhalten, als unbillig widerrief und am 29. Sep¬
tember 1496 erklärte, da die Stadt ihm und dem Reiche
gehöre, gebühre ihm, dieselbe nach Recht und Billigkeit
zu handhaben und vor Beschwerungen zu schützen. Kurfürst
Johann begab sich von Worms aus nach Boppard, erschien
in Begleitung seiner Räthe auf dem Rathhause, liess die
Abschrift der Bopparder neuen Privilegien vorlesen und
die Bopparder fragen, ob sie ihren neuerlangten Privilegien
nachkommen wollten oder nicht. Vom Lande waren nur

Wenige erschienen. Der Bopparder Rath berieth sich mit
lohann zu Kitz. Derselbe gab in ihrer aller Namen vor,
sie glaubten nichts wider den Kurfürst und das Stift er¬
langt zu haben und baten, da sie nicht alle zusammen an¬
wesend wären, dass der Kurfürst ihnen Aufschub und Zeit

gebe, ihm zu antworten. Das missfiel sehr dem Kurfürsten,
die Bopparder Hessen ihn zudem warten, was demselben
viele Kosten machte. Die Bopparder zeigten sich zwar
gefügig, sprachen sich aber nicht aus. Das dauerte bis
ins Jahr 1497. Unterdessen versahen sich die Bopparder
mit Geschütz und Waffen, wenn auch nicht ausreichend,
und dachten nicht daran, dass der Kurfürst sie strafen

werde. Der Kurfürst seinerseits lies das Schloss zu Boppard
am Zoll durch seinen Amtmann Emerich von Nassau Ritter

mit Daniel von Mudersbach, Wygant von Mudersbach und
1 5 Knechten besetzen, um keinen Schimpf von den Boppardern
zu erfahren. Als dieses die Letzteren sahen, wollten sie
den Leuten des Kurfürsten kein Essen und Proviant herein-
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lassen. Als einmal etliche Hammel hereinkamen, trieben

die Bopparder sie zur Stadt hinaus bis gegen Niedersberg,
einige Ochsen liessen sie ein andermal herein. Die Bopparder
hatten etliche Knechte mit Schilden und Hellebarden be¬

stellt, die stets am Rheine vor dem Zollhaus wachten, da¬

mit Niemand ins Schloss komme, auch gestatteten sie
Niemanden den Ein- und Ausgang aus demselben. Die
Amtsleute und Knechte des Kurfürsten lagen etwa ein halbes
Jahr im Schlosse. Dieser Zustand ergrimmte den Kurfürsten
von Trier, er wandte sich an den Pfalzgrafen bei Rhein,
da die Bopparder vorgaben, der Kaiser werde sie entsetzen.
Johann zu Eltz hatte ihnen gerathen, dieses zu verbreiten.
Es folgte eine Kriegserklärung seitens des Kurfürsten im
Juni 1497, nachdem die Bopparder am 12. April 1497
ihre Beschwerden in einem gedruckten Manifest veröffent¬
licht. Die Kurfürsten Bertold von Mainz und Hermann

von Cöln schrieben zwar am 18. Juni 1497 an die Bopparder,
sich nach Coblenz zu begeben und mit dem Kaiser und
den versammelten Botschaftern sich zur Beilegung der
Zwistigkeiten zu benehmen und luden dieselben auf den
andern Morgen früh zur Verhandlung auf das Werth ober¬
halb Coblenz ein, zugleich sandten sie einen Geleitsbrief
für diese Reise. Die Bopparder gehorchten auch Und sandten
den Johann Sohn zu Eltz und Johann Moellenpeder ab,
eine Vereinbarung kam aber nicht zu Stande. Unterdessen
hatte Kurfürst Johann ein starkes Heer, das stärkste, das je
ein Trierer Kurfürst hatte, ausgerüstet, und war mit angeblich
12000 Mann vor Boppard erschienen. Da die Bopparder
keinen Proviant mehr hatten, kam am 30. Juni 1497 durch
Vermittlung des Herzogs Johann zu Baiern, Grafen zu
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Sponheim und Bertram von Nesselrod Ritter als Schieds¬
leute zwischen den Boppardern und dem Kurfürsten eine
Rachtung zu Stande. Am 30. Juni 1497 unterwarf sich
Boppard und unterzeichnete die Übergabsurkunde. Der
Kurfürst setzte die bisherigen Schöffen ab und andre ihm
geneigte an deren Stelle. Der Kurfürst hatte dem Johann
zu Eltz, welcher, als die Belagerung Boppards begann, aus¬
wärts weilte, Geleite mit 6—8 Personen angeboten, in die
Stadt zu ziehen. Das war dem Johann nicht hinreichend,
er wollte mehr Leute haben, blieb aber den Boppardern
für die Entscheidung zu lange. Am 23. Juni 1497 hatte
Kurfürst Johann das Kloster Marienberg bei Boppard mit
100 Fussknechten eingenommen. Am 29. Juni 1497 sandte
Johann Herr zu Eltz und zu Esch auf der Sauer der
Stadt Boppard seinen Fehdebrief.337) Seinem Beispiele folgten
eine Menge Ritter und Edle.33«) Unter denen, die vom
Kurfürsten aufgeboten worden und sich zu Beltheim und
den Orten dabei stellen sollten, gehörte auch Johann zu
Eltz der Jüngste Amtmann zu Baldeneck. Johann und
Ulrich Amtleute zu Coblenz, Münster und Covern blieben

als Gefolge des Kurfürsten ihrer Ämter wegen daheim. 339)
Die Unterwerfung war jedoch nur eine erzwungene,

weder die Bopparder noch Johann zu Eltz gaben ihre Sache
verloren. Johann ward in die Rachtung vom 30. Juni 1497
nebst zwei andern Abgesandten der Stadt eingeschlossen,
da sie bei dem Abschlüsse nicht anwesend und von der

Rachtung nichts wussten, doch sollten sie solches binnen
14 Tagen kund geben.

Die Stadt Boppard blieb nicht müssig. Am 24. August
1497 ertheilten Johann von Lebenstein, Friedrich von Rüdes-
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heim der Jüngere, Philipp Hilgen von Lorch, Jörg Herr
zu Schöneck, Philipp von Lebenstein, Goddert von Randeck,
Adam Herr zu Königstein, Johann und Diether Brömser
von Rüdesheim, Gelbricht von Schönborn, Johann und Kon¬
rad Stumpf von Waldeck, Johann und Wilhelm von Schwal¬
bach Ritterräthe zu Boppard und die Stadt dem Johann
von Breitbach und Johann Sohn zu Kitz Vollmacht, ihre
Sache auf dem Reichstag zu Worms zu verhandeln. 34°)

Johann zu Eltz war mit Kurfürst Johann von Trier
längere Zeit schon in Misshelligkeiten gerathen, ohne dass
dieselben zum Ausbruche gekommen. Die Lage der Stadt
Boppard, wo derselbe begütert war und im Ritterräthe sass,
war für Johann die Gelegenheit, seinem alten Gegner zu
schaden. Die Gründe, warum Johann gegen den Kurfürsten
aufgebracht war, hatten wohl grösstentheils ihre Berechtigung
und stellen den Kurfürsten als den Angreifer hin. Johann
hatte eine Forderung an den Grafen von Mander.scheid und
glaubte beim Trierer Gericht gehörige Unterstützung zu
erhalten, um sich an dessen Gütern zu erholen. Dieses

scheint fehlgeschlagen zu sein. Dann hatte Johann von
Trier dem Johann und Peter zu Eltz Beistand in der Fehde
mit Sponheim versprochen, war aber wortbrüchig geworden,
so dass Johann Schaden litt. Johann hoffte auf Ersatz von
Trier durch Ämter bei Hof, kam auch an den Hof des¬

wegen, da er aber dem Kurfürsten mit seinem Bruder Peter
Schloss Schöneck nicht auslieferte, was er nicht konnte, brach

auch diese Erwartung unerfüllt ab. Sodann handelte es
sich um die von Johann erworbenen Lewensteiner und
Bacheimer Lehen, die der Kurfürst ihm zuerst verweigerte,
dann nur theilweise ertheilte und den Rest behielt. Ein
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Bürger zu Coblenz hatte den Johann als Erben der von
Bacheim wegen einer Schuld verklagt, das Hofgericht zu
Trier entschied gegen Johann, welcher bezahlen musste.
Die Ebersteiner Lehen zu Moselweis beanspruchte der
Schultheis zu Coblenz gegen Johann. Letzterer kam durch
Urtheil des Officials zu Wesel in den Bann, war aber

Christ und der Kirche ergeben genug, der Sache lieber
zu genügen. Auch handelte es sich um die Klage mit
denen von Helmstatt gegen Eberhard Hasen von Dieblich
Wittwe wegen der Güter zu Lutz. Der Schultheiss zu
Lutz hatte ein für Johann von Eltz günstiges Urtheil ab¬
gegeben, und wurde desshalb abgesetzt. Kurfürst Johann
verbot auch ein zu Gunsten Johanns ausgefallenes Urtheil
des Reichsgerichts zu Boppard zu vollstrecken. Auch klagte
Johann wegen Schaden am Salmfang zu Boppard und Vor¬
enthaltung von Weinen daselbst. 34") Kurfürst Johann hatte
Johanns Gattin Margarethe von Helmstatt aus dem Hause
zu Boppard und Johanns Bruder Peter aus dem für
200 Gulden demselben verpfändeten Amt Montabaur ver¬
treiben lassen. Hiergegen hatte Johann ein gedrucktes
Manifest am 4. December 1497 erlassen, 342) worauf am
20. Februar 1498 der Kurfürst in gleicher Weise eine
Rechtfertigung erlies. 343) Ein Versuch, die Sache im Jahre
1497 zu Bacherach gütlich beizulegen, scheiterte. Von
Seiten des Kurfürsten waren als Abgesandte Friedrich vom
Stein und Johann von Helmstatt Ritter erschienen. Am
23. März 1498 machten dieselben zu Bacherach eine Sühne,
die aber wieder gebrochen wurde. Am 19. October waren
als Schiedsleute Ludolf von Enschringen Probst und Canzler,
Friedrich vom Stein Ritter, Johann Herr zu Eltz und Jörg



IÖ2 ZWEITE ABTHEILUNG. ERSTES HA.UPTSTÜCK.

von der Leyen in der Sache thätig, Johann sollte zwischen
jetzt und dem 26. October seine Ansicht dem Kurfürsten
mittheilen. 344) Eine Sühne vom 30. October 1498 zwischen
Johann Kurfürst, Balthasar Boos von Waldeck einerseits
und Johann ältestem Sohn zu Eltz, dessen Sohn Johann
und Hans von Oberstein und deren beiderseitigen Helfern,
wobei Johann ältester Sohn zu Eltz seine Fehde gegen
Clas Guetzgyn abthun und aller Schaden beiderseits ver¬
ziehen sein sollte, scheint ebenfalls nicht beide Theile auf

die Dauer befriedigt zu haben. 345) Am 19. November
1498 kam denn endlich der Vergleich in Folge Auftrags
des Kaisers vom Königstage zu Freiburg i. Baden zwischen
Kurfürst Johann, Balthasar Boos von Waldeck einerseits
und Johann ältestem Sohn zu Eltz, Johann dessen Sohn
und Hans von Oberstein und deren Helfern zu Stande.

Alle Fehde soll aufhören, alle Gefangenen frei werden,
aller Schaden besonders die Verwüstung des Hauses des
Johanns und dessen Güter zu Boppard und anderwärts
durch den Kurfürsten beiderseits vertragen sein. Der Kur¬
fürst soll dem Johann und dessen Helfern ihre vom Stifte
rührenden Lehen wieder verleihen und ihren Besitz im Stifte

denselben einräumen. Die Schuldverschreibung des Kur¬
fürsten an den verstorbenen Peter von Eltz mit 2000 Gulden,

die Johann in Händen hat, wurde anerkannt und die Rente
davon mit 410 rheinischen Gulden zugesichert, das Haupt¬
geld soll in zwei Jahren dem Johann zu Bacherach bezahlt
werden; Johann soll alsdann aber für sich und seine Erben
versprechen, den Kurfürst und das Stift bei dieser Bezahlung
gegen Bernard zu Eltz Sohn Peters schadlos zu halten
und' soll Bernard die Quittung mit ausstellen. An Stelle
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der verstorbenen Bürgen setzte Kurtrier andre. Johann zu
Eltz verzichtete auf alle Forderungen an den Kurfürsten
und das Stift oder deren Bürgen der Fehde wegen und
allen Schaden, den er bis jetzt erlitten. Wegen der For¬
derungen soll Graf Adolf von Nassau Herr zu Wiesbaden
entscheiden. Sachwalter dieses Vergleichs waren Dietrich
vom Stein, Chorbischof, Friedrich vom Stein, Ritter und

Georg von der Leyen Herr zu Olbrück.34 6) Damit endeten
diese Misshelligkeiten mehr privater Art zwischen dem
Kurfürsten und Johann zu Eltz. —

Bald darauf kam es zu neuen Verwicklungen, an denen
Johann zu Eltz Theil nahm. Im Jahre 1 500 entstand wegen
der Wahl eines Coadjutors des Erzstifts mit einem Theile
des Domcapitels Streit. Johann und seine Anhänger im
Capitel wollten die Wahl des Jacob von Baden als Coadjutor
und spätem Kurfürst durchsetzen. Hiergegen protestirte
am 24. Februar 1501 ein Theil des Capitels: Eberhard
von Hohenfels, Decan, Philipp von Criechingen, Richard
Greifenclau von Volrats Domsänger und Otto von Breitbach
Domherrn und begaben sich, um das Erzstift bei seinen her¬
gebrachten Rechten und Gewohnheiten zu erhalten und mit
ihnen des Kurfürsten. alte Feinde Schultheis, Schöffen, Rath,

Ritter, Dienstleute, Rath und Bürger der Stadt Boppard unter
den Schutz des Pfalzgrafen bei Rhein, was dieser zugestand.
Sie versprachen, ohne Vorwissen desselben oder dessen Erben
als Schutzherrn wegen dieser Coadjutorwahl nichts vorzu¬
nehmen. Die Urkunde unterschrieben und besiegelten Jo¬
hann von Breitbach, Herr zu Olbrück, Ritter, Johann Sohn
zu Eltz der Alte, Georg Herr zu Schöneck, Johann von
Lewenstein, Philipp Hilchen von Lorch, Conrad Stump von
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Waldeck, Diether Brömser von Rüdesheim, Johann und
Wilhelm von Schwalbach Gebrüder, Cune Peltz von Boppard,
Sifrid von Lewenstein der Junge, Adam Vogt zu Hunolstein,
Albrecht Göler Amtmann zu Kreuznach, Gilbracht von

Schönborn und Paul von der Leyen wegen der Ritterschaft
am 24. Februar 1501.347) Unschwer erkennt man in dieser
Liste die alten Feinde des Kurfürsten. Die Schirmherrlich¬

keit des Pfalzgrafen Philipp rührte jedenfalls aus Feindschaft
gegen Trier daher, weil Philipp zwei Söhne im Domcapitel
zu Trier hatte.

Noch vor diesem Schutzvertrag hatte Johann zu Eltz,
welcher seit 1498 nichts versäumt hatte, sich durch Bünd¬
nisse zu verstärken, da er jedenfalls vom Kurfürsten sich
in der Sühne von 1498 verkürzt glaubte, losgeschlagen.
Er erschien plötzlich am 6. Januar 1501 während des
Hochamts mit einer Flotte vor Boppard, schiffte eilig sein
Kriegsvolk aus und bemächtigte sich des Krahnens und
des kurfürstlichen Schlosses, wobei die Zollgefälle ihm in
die Hände fielen. Die überraschte Besatzung wagte keinen
ernstlichen Widerstand, besonders da von der Landseite

eine starke Reitertruppe dem Johann zur Hülfe kam. Freu¬
dig begrüssten die Bopparder ihren alten treuen Freund.
Johann nahm Boppard in Besitz. Helfer desselben bei
diesem Überfall waren gemäss des Vertrags von 1501:
Johann von Breitbach Herr zu Olbrück, Georg Herr zu
Schöneck, Johann und Philipp von Lewenstein, Friedrich
von Rüdesheim, der Junge, Vicedom im Rheingau, Philipp
Hilchen von Lorch, der Alte, Konrad Stumpf von Waldeck,
Werner Holzsattel, Johann und Diether Brömser von Rü¬
desheim, Adam Vogt zu Hunolstein, Johann und Wilhelm
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von Schwalbach, Adam vom Stein, Gebhard von Schönborn,
Paul und Friedrich von der Leyen, Kuno Beltz von Boppard,
Herman Marschalk von Waldeck und Johann Stumpf von
Waldeck. Am 6. Januar 1501 am Tage der Einnahme
von Boppard schrieb Johann zu Eltz an den Kurfürsten
und führte aus, wesshalb er sich in die Stadt begeben.34 8)
Johann traute dem Kurfürsten keineswegs und begab sich
in Pfälzer Schutz, er wurde Amtmann zu Caub, wo er sich
zwei Jahre mit Weib und Kindern aufhielt. Von diesem
Briefe schickte er den Boppardern eine Abschrift. Am 14.
Januar 1501 schrieb die Stadt Boppard an ihn, sie habe
seinen Brief nebst Abschrift des Briefes vom 6. Januar 1501
erhalten, und daraus ersehen, warum er sich in ihre Stadt

begeben, zugleich versprach dieselbe, sich ihm treu zu er¬
weisen. 349) Es folgte das Schutzbündnis mit der Pfalz,
dem Domcapitel und der Stadt Boppard am 24. Februar
1501. Am 20. April 1501 schrieben Johann Sohn zu Eltz
der Alte und dessen Anhänger an Pfalzgraf Philipp wegen
der Irrungen, obgleich sie wegen mancher Artikel andrer
Ansicht seien, hätten sie den von Philipp zu Bacherach
gemachten Abscheid doch angenommen, damit der Land¬
friede gehandhabt werde.35°) Im Jahre 1502 machte Kur¬
fürst Johann allen Amtmännern des Erzstifts Trier bekannt,

dass mit Einwilligung des Papstes und des grössten Theils
des Capitels sein Neffe Jacob von Baden zum Coadjutor
erwählt worden und ersuchte, denselben anzuerkennen. Jacob
empfing auch in diesem Jahre durch Salentin Herr zu
Isenburg die Huldigung. Darüber entstanden neue Wirren,
da der dem neuen Coadjutor abgeneigte Theil des Dom-
capitels die Anerkennung weigerte, auch die Stadt Boppard
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und Johann zu Eltz mit seinem Anhange sich widersetzte.
Dabei bediente sich das Capitel der unzufriedenen Stadt
und Johanns, um dem Kurfürsten Widerstand zu leisten,
während bei Johann mehr andre Beweggründe aus dem
frühern Verhältnisse massgebend waren.

Der Kurfürst suchte sich vorerst mit seinem Capitel
und der Stadt Boppard zu einigen. Im Jahre 1502 kam
der Vergleich zu Stande. Die Abgesandten des Domcapitels:
Bernhard Graf zu Solms Domprobst, Dame von Helmstatt
Archidiacon zu Dietkirchen, Otto von Breitbach Archidiacon

zu Tholey und Richard Greifenclau zu Volrats Domsänger
alle Domherrn zu Trier und die Abgeordneten des Kur¬
fürsten: Philipp Graf zu Virneburg, Henrich Herr zu Pir-
mont und Erenberg, Ludwig Cling Doctor und Kanzler,
sowie Paul Boos von Waldeck und andre Räthe des Kur¬

fürsten von Mainz und der Pfalz fungirten als Schiedsleute.
Die Stadt Boppard bezahlte 100 Fuder Wein in zwei
Terminen, schwur dem Kurfürsten den Eid der Treue und
sicherte Folge und Dienste zu. Jeder Theil trägt den ent¬
standenen Schaden. Der Rath zu Boppard blieb bei seinen
alten Gerechtsamen und in seiner Zusammensetzung aus
Edlen und Bürgern bestehen. Die Bürger behielten die
Stadtthore, Thürme und Mauern nebst dem Recht der Be¬

festigung, doch sollen sie nicht gegen den Zoll und die
Burg sich befestigen. Alle während der Fehde gegen Zoll
und Schloss gemachten Befestigungen werden beseitigt bis
auf die an der Salzpforte. Die weitern Vereinbarungen
betrafen die Gerichtsbarkeit, die Besetzung des Schöffen¬
stuhls, den Verkauf gefreiter und geistlicher Güter, die
Beholzigung des Klosters Marienberg, die Policei und den
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Handel und wurden auch darin den Boppardern Zugeständ¬
nisse gemacht. Der Vergleich war geradezu eine Nieder¬
lage des Kurfürsten.

Zwischen dem Kurfürsten und Johann zu Eltz wurden
lange Verhandlungen geführt, wollte das Kapitel beilegen,
so gab der Kurfürst oder Johann nicht nach oder umge¬
kehrt, bis am 2. November 1502 auch hier die Sühne
zu Stande kam. An diesem Tage war Johann zu Eltz
zum Lehensempfang zu CobJenz anwesend. Bernhard
Graf zu Solms Domprobst, Dame von Helmstatt, Otto
von Breitbach und Richard Greifenclau Domherrn machten

im Namen des Domcapitels eine Sühne. 35 •) Am gleichen
Tage gelobte der Kurfürst diesen Vergleich halten zu
wollen.352) ])ie Sache zog sich trotzdem in die Länge.
In einem Schreiben ohne Tagesangabe aber jedenfalls vom
Ende des Novembers 1502 bat Johann zu Eltz den Kur¬
fürsten gemäss des Abschieds zu Coblenz, um weitere
Irrungen zu vermeiden, um Besieglung des Vergleichs. 353)
Am 1. December 1502 schrieb der Kurfürst dem Dom-
capitel zu Trier und genehmigte den Vertrag wegen Bop-
pard.354) Am 2. December 1502 schrieb Johann zu Eltz
mit seinen Anhängern an das Domcapitel und versprach
den zwischen ihm und der Stadt Boppard gemachten Ver¬
gleich halten zu wollen. 355) Am 16. December 1502 schrieb
Johann Sohn zu Eltz der Alte mit seinen Genossen an den

Kurfürsten von Mainz und den Pfalzgrafen und ersuchte
um einen Sühnetag nach Boppard auf Montag nach Drei¬
königstag (9. Januar 1503), damit neue Verwicklungen zu
vermeiden.35 (') Am gleichen Tage biit Johann um Aus¬
lieferung der nach Übergabe der Stadt Boppard dort ver-
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bliebenen ihm gehörigen Geschütze, Salpeter, Schwefel, Pfeile
und Ähnlichem. 357) Der von Johann gewünschte Sühnetag
kam am 9. Januar 1 503 zu Stande. Das Domcapitel machte
im Beisein der Räthe der Kurfürsten von Mainz und Pfalz

eine Einigung wegen Boppard und verstand sich zu einem
bestimmten Sühnetag. 35 8) Am 11. Januar 1503 schrieben
die Räthe des Kurfürsten Johann, die zu Boppard gewesen,
den Boppardern, dass ihr Herr den Abschied und Vertrags¬
brief schreiben und besiegeln lassen werde. 359) Die Räthe
schickten am 12. Januar 1503 die beiden vom Kurfürsten
besiegelten Briefe der Stadt Boppard zur Besieglung ihrer¬
seits. 3 6 °) Am 12. Januar 1503 hatte der Kurfürst dem
Capitel die Briefe zwischen ihm und Johann zu Eltz gesiegelt
übersandt und gebeten, damit er wieder zu seiner Stadt
Boppard komme, dieselben ebenfalls zu besiegeln,3 &I ) war
aber auf dem festgesetzten Sühnetag nicht erschienen. Am
14. Januar 1503 beschwerten sich die Bopparder hierüber.3 62 )
Das Ausbleiben des Kurfürsten hatte in dessen Verstimmung
seinen Grund, da 1503 das Capitel sich geweigert hatte,
die Briefe zu besiegeln. 3 6 3) Am 18. Januar 1 503 schrieben
Domdecan und Capitel dem Johann zu Eltz, sie hätten dem
Kurfürsten seine Bitte, die Briefe besiegeln zu lassen, mit-
getheilt3 64) und erklärten dem Rathe zu Boppard, der
Kurfürst sei durch Abhaltung des Generalcapitels an dem
für die Sühne festgesetzten Tag verhindert gewesen zu er¬
scheinendes) Der Kurfürst starb über den Verhandlungen,
am Montag nach Laetare 1503 machten Pfelzgraf Philipp,
Christof Markgraf zu Baden einen Vergleich, alle Feind¬
seligkeiten hören auf, die Kosten trägt jeder Theil, die
Gerechtsame des Capitels wird anerkannt und die freie Wahl
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zugesichert. Die Verträge mit Johann zu Eltz wurden an¬
erkannt. So endete die Sache mit einer entschiedenen

Anerkennung der Rechte des Capitels, der Stadt Boppard
und Johanns zu Eltz und stellt das Verfahren des Kurfürsten
Johann als ein anmassendes und unberechtigtes hin, wenn
auch dessen Vorfahren am Stifte zu der Fehde mit Boppard
durch ihre Politik den Grund legten. —

§ 18. Johann der Sohn der Jüngere, Amtmann zu
Lahneck.

S<*»vvv»'v nißw*- •%~^r- AAf-

Johann Sohn des Johann und der Margarethe von
Helmstatt verlobte sich am 26. November 1485 mit Maria

(Merge) von Breitbach ältester Tochter des Johann von
Breitbach Ritter und Herrn zu Olbrück und der Lorette

von Schöneck. Für den Fall Merge sechzehn Jahre alt
sei, solle die Heirath stattfinden. Merge erhält dann als
Mitgabe 1500 gute oberländische rheinische Gulden Gold
Münze der Kurfürsten, eine Öffnungsgerechtigkeit des
Schlosses Olbrück soweit solches einer Tochter nach dem

Burgfrieden daselbst gebürt. Geben Johann von Breitbach
und Lorette die 1500 Gulden nicht baar, so erhält Merge
Korn- und Weingülten im Betrage von 100 Gulden lösbar
mit 1500 Gulden unter vierteljähriger Kündigung, wofür
Merge Erbverzicht leisten soll auf elterliche Verlassenschaft,
nachdem für den Fall ihres der Eltern Tod ihr Sohn Jo¬

hann von Breitbach das Hauptgeld bezahlte. Johann Sohn
zu Eltz siegelte mit Johann von Breitbach, Wilhelm von
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Breitbach Abt zu Deuz, Paul Ritter von Breitbach Gebrüder,

Johann Herrn zu Eltz und Peter Sohn zu Eltz als Vater
und Bruder des Bräutigams.365a) Am 22. Mai 1496 wurde
die Eheberedung abgeschlossen. Als Morgengabe wurden
bestimmt 100 oberländische rheinische Gulden Gold Frank¬

furter Währung, fünfzig davon auf nächste Weihnachten
nach der Hochzeit und der Rest auf Johann Baptist danach
und dieses als Rente Jahr für Jahr, jedoch ablöslich mit
1500 Gulden gleicher Münze, ferner eine Öffhungsgerech-
tigkeit zu Olbrück »vff der gemeyner burgh genant herr
Peters van Eych burgh« nach Laut des Burgfriedensvertrags
lebenslänglich für ihn und dessen ältesten Sohn aus der
Ehe mit Merge oder der ältesten Tochter, wenn keine Söhne
da sind. Stirbt Johann von Breitbach, so sollen dessen
Söhne ihrer Schwester Merge oder deren Erben innerhalb
eines Jahrs alljährlich weitere 100 Gulden Rente geben
ablöslich mit 1500 Gulden. Dafür leistet Merge auf die
Verlassenschaft ihrer Eltern Verzicht. Zahlen die Söhne

diese Rente nicht, so tritt Merge als erbberechtigt wieder
in ihre Stellung ein. — Johann Sohn zu Eltz bekommt
jährlich 50 Gulden Gold auf dem Zoll zu Caub gemäss
einer Verschreibung nebst 3 Fuder Wein jährlich zu Bop-
pard und 2 Fuder zu Rense mit den Fässern aus ihren
Höfen und Gütern in diesen Orten. Wächst auf denselben

nicht so viel, so sollen Johann und Merge Eheleute trotzdem
2'/ 2 Fuder Wein in diesem Jahre geben und für den Rest
aufs Fuder 10 Gulden Gold, ferner den Hof zu Boppard
genannt Henrich Hasen und Bachemer Hof mit seinem
Begriff. Auf diese 50 Gulden, Weinrente und Hof be-
wittumt Johann seine Braut. Stirbt Johann vor Merge, so
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hat letztere Nutzniessung ihres Einbringens, das nach ihrem
Tod an ihre Leibeserben fällt. Für Johann Sohn zu Eltz
siegelten Johann und Ulrich Herrn zu Eltz Gebrüder, Jo¬
hann von Heimstatt Ritter, Johann von Cronberg Ritter
und Johann Sohn zu Eltz Amtmann zu Baldeneck.3 66 ) Lorette
von Breitbach Tochter des Cuno von Schöneck und der

Elisabeth von Eynenberg die Mutter der Braut starb am
28. Januar 1500 und wurde in die Kirche zu Lorch im
Rheingau beerdigt.3 6 7) Am 23. April 1501 wurde der
Ehevertrag zwischen den Brautleuten abgeschlossen. Merge
erhielt 100 Gulden Rente von 2000 Gulden Ehesteuer,

Johann ebensoviel, wofür derselbe seine Güter zu Boppard
verschrieb. 3 b8 ) Johanns Schwiegervater Johann von Breit¬
bach starb 1511 und wurde bei seiner Gattin beerdigte 6 ?)

Johann machte die Bopparder Fehde mit und theilte
die Schicksale seines Vaters. Am 2. August 1490 hatten
Peter Sohn zu Eltz und Eva Eheleute von Johann von
dem Berge genannt Kesseler, Katherine dessen Gattin und
Friedrich Johanns Bruder 385 rheinische Goldgulden ge¬
liehen, um damit eine wegen des Ankaufs von Langenau
entstandene Schuld an Bernhard von Schauenburg und
Clara von Langenau Eheleute, zu tilgen. Hiervon wurden
nur 185 Gulden abgezahlt. Am 2. August 1494 verbürgte
sich für den Rest von 200 Gulden Johann zu Eltz Amt¬
mann zu Caub mit seiner Gattin Margarethe von Flelmstatt,
die dafür die Güter zu Boppard verpfändeten. Diese waren
das Heirathsgut Johanns und der Margrethe von Helmstatt
Sohn und mussten von dieser Schuld befreit werden. Am

5. Januar 1510 übernahm Johann Sohn zu Eltz Vogt zu
Fürstenberg mit seiner Gattin Merge von Breitbach gegen
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Bernhard Peters zu Eltz Sohn diese Schuld nebst Zinsen

und Schaden im Betrage von 275 Gulden und versprach
Abzahlung derselben. Bürgen wurden Dietrich Hilgen von
Lorch, Andreas von der Leyen und Reinhard von Burg-
thurn. Ums Jahr 1511 war Johann mit Bernhard zu Eltz
in Streit gerathen. Es handelte sich um die 1 509 gemachte
Theilung, die Rechnungen über Ausgaben und Einnahmen
der gemeinschaftlich gebliebenen Güter sowie gehabten
Schaden von Bernhards Vater Peter her. Ernannte

Schiedsleute darunter Richard Greifenclau Domsänger zu
Trier, Henrich von Schwarzenberg, Ritter, Bernhard Herr
von der Veits, Eriedrich von . . . machten am 15. April
1 51 1 eine Sühne. Die Theilung von 1509 ward anerkannt
und soll von Bernhard und dem Karl Boos von Waldeck

alsbald besiegelt werden. Wegen Einnahme, Ausgabe und
Schaden wurde vereinbart, dass Keiner an den Andern eine
Forderung mache. Bernhard soll die Schuld seines Vaters
Peter an Johann von Neuss und Beelgin Eheleute Bürger
zu Coblenz wofür sich Johann zu Eltz gegen die von Berg
genannt Kesseler verbürgt, bezahlen ohne Johanns Herr zu
Eltz und Johanns seines Sohnes Schaden. Am 24. Juni 1511
bestätigte Kurfürst Richard Erwählter zu Trier diese Ab¬
machung. 37°»)

Am 3. April 1513 liehen Johann zu Eltz der Jüngere
und Merge von Breitbach Eheleute dem Kurfürsten Richard
von Trier, welcher in Rom das Pallium bezahlen wollte,

600 Goldgulden, wofür ihnen der Kurfürst den Adam vom
Stein, Balthasar,.Boos von Waldeck, Philipp von Lewen-
stein und Philipp Muhl von Ulmen als Bürgen unter Ver¬
pflichtung des Einlagers zu Bacherach, Boppard oder Ander-



DIE HAUPTLINIE VOM GOLDNEN LÖWEN BIS 1645. ij$

nach setzte. 371) Ein Verzeichnis der »Eygen lüde vffs huys
Eltz gehorich« unter Johann und Philipp Herrn zu Eltz
von 1516 nennt solche Leute aus den Orten Crufft, Pleydt,
Meisenheim, Niedermendich, Obermendich, Nickenich, Drecke¬

nach, Wassenach, Andernach, Winningen, Mertloch, Brissigh,
Polch, Ems, Müden, Kern, Hatzenport, Löf, Thure, Cotten-
heim, Rübenach, Clotten, Alken und Cattenes.

Am 24. Juni 15 1 7 machten Johann und Friedrich Ge¬
brüder im Beisein ihrer Brüder Georg und Jacob zu Eltz
eine Abrede. Keiner soll vor dem Andern einen Vortheil

haben, sondern die nachstehenden Renten und Gülten dieses

laufende Jahr erheben und zu Ausgang des Jahrs Einer
dem Andern gehörig Rechnung thun, worauf die Theilung
stattfinden muss. Johann erhielt zugewiesen das Haus
zu Eltz nach Nothdurft und Gelegenheit zu versehen, wie
es sein Vater selig hatte, die Güter zu Preis nebst Zugehör
mit 2 Malter Korn und 1 Fuder Wein Ertrag geschätzt,
zu Kern 2 Fuder Wein, auf Lilmont 1 Fuder Wein, zu
Müden und Carden vom Theilweinberg 1 Fuder, von dem
gemeinen Hof zu Mertloch 4 Malter Korn, von dem Mander-
scheider Hof zu Mertloch 12 Malter Korn, vom Hofmann
zu Oest 8 Malter, zu Lutz von der halben Garbe Zehnten
10 Malter Hafer, zu Beltheim 1 Malter Hafer und 1
Malter Spelz, von den 45 Gulden auf Junker Gerlach
von Isenburg 25 Gulden, von dem Grafen zu Virneburg
25 Gulden, von dem Oppenheimer Lehen 5 Gulden, von
der Schäferei zu Eltz 1 Gulden 4 Albus, von dem Neu¬
hof zu Eltz 17 Albus, von der gemeinen Wiese zu Lutz
18 Albus und von dem Turnos zu Engers am Zoll einen
Betrag.
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Friedrich bekam das Haus zu Polch mit Zugehör,
wie es sein Vater selig besass, den Antheil an der Neuburg
zu Eltz nebst dem Haus und Garten zu Kreuznach, 30 Malter
Korn in der Pellenz, 6 Malter Korn zu Nickenich vom
Hofe, 2 Fuder Wein zu Löf und Fell, 2 Fuder Wein zu

Bruttig und Fankel, eine Ohm Wein zu Güls, ein Fuder
Wein zu Covern, 2 Ohm Wein in der Pellenz und 1 Fuder

Wein zu Fell, 20 Gulden von dem Isenburger Geld, 9 Gulden
18 Albus von dem Lehen zu Simmern, 4 Gulden 4 Albus
von dem Wiesengeld auf Lilmont, 6 Gulden auf Albersbach
zu Coblenz, 3 Gulden 16 Albus zu Leyen, 3 Gulden
16 Albus zu Nickendich, 5 Gulden auf Eberhard dem
Schrohschnitter zu Hedesheim, 1 Gulden auf Vogts Plengen
zu Hedesheim, 1 Gulden auf Philipp zu Dortzhem, 1 Gulden
auf der Hofstätte zu Hedesheim, 3 Gulden auf der Scharn
zu Kreuznach, drei Gulden auf den Schonberger Hof und
2 Gulden auf Wilhelm dem Becker zu Kreuznach. Johann
und Friedrich haben sich auch der Rechnung wegen Be¬
erdigung ihres Vaters selig sowie wegen der Pfänder, die zu
Worms und Frankfurt versetzt, verglichen. 37 Ia) Am 10. Juli
1 5 1 7 empfing Johann zu Eltz Johanns zu Eltz Sohn von dem
Pfalzgrafen bei Rhein die Abgabe »von den brinnenden Feuer«,
die Bede zu Müden nämlich einer Bürde Wein, das Fahr

zu Müden und die Lauchgülte nebst einem Heller Geld
daselbst, sowie das Burglehen zu Oppenheim bestehend in
einem Fuder Wein und 14 Malter Korn auf des Abts
von St. Jacob Gütern zu Schornsheim zu Lehen.37''') Am
21. December 1 5 1 7 versprachen Philipp, Bernhard und Johann
Herrn zu Eltz ihren Vetter Johann Herrn zu Eltz, den sie
wegen ihrer Lehen- und Sondererben Forderungen halber
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am Stifte zu Cöln zum Sachverwalter eingesetzt, hierbei
schadlos halten zu wollen. 37 2) Ums Jahr 1518 lag Johann
mit Philipp von Lewenstein als Theilhaber der Bacheimer
Lehen im Streite. Am 14. Januar 1518 machten dieselben
durch ihre Schiedsleute Dietrich Hilgen von Lorch und
Christof Eschenfelder Zollschreiber zu Boppard einen Ver¬
gleich. Künftig soll Jeder von ihnen die Hälfte der
Bacheimer Lehen mit allen Rechten, Nutzungen und Be¬
schwerden und allen Ausständen halb haben, ausgenommen
das Haus genannt zum Geisbusch nebst Stall und Garten
gegenüber, das Johann zu Eltz allein erhält, während Philipp
von Lewenstein das Haus zum wilden Mann für sich be¬

kam und auf den Nutzen, den Johann bisher daraus hatte,
verzichtete. Alle zum Bacheimer Lehen gehörigen Zinsen
und Güter, die sich etwa noch in fremden Händen befinden,
sollen beide Theile auf ihre Kosten einfordern und ferner

gebrauchen, dabei Johann auf alle durch seinen Vater wegen
dieses Lehens gehabte Unkosten verzichten. Der Brief worin
Conrad Beyer sich an Philipps von Lewenstein Vater für
100 Gulden Cölner Währung verschrieben, welchen Brief
Johann besitzt, wurde bei der Theilung vorbehalten. Tritt
Johann die Hälfte des Guthabens nicht an Philipp ab, so
soll dieser ihn verklagen, damit alle frühern Vergleiche auf¬
gehoben seien. 373) —

Johanns Bruder Georg war Deutschordensmarschalk.
Durch dessen Verwenden nahm Markgraf Albrecht von
Brandenburg Deutschordensmeister am 3. April 1518 den
Johann Herrn zu Eltz in die Bruderschaft des Ordens auf
und machte ihm dabei die Auflage, alle Samstag sieben
Vaterunser und sieben Ave Maria zu Ehren Gottes und
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seiner lieben Mutter zu beten.374) Am 23. October 1518
besiegelte Johann Herr zu Eltz den Urfehdebrief des Johann
Dorst Bürger zu Breissig, der westfälische Briefe Nachts
zu Polch angeschlagen hatte, dafür gefangen genommen,
aber entlassen worden war. 375) Am 8. Februar 1518 be¬
lehnte Kurfürst Richard von Trier den Johann zu Eltz für
ihn, Friedrich dessen Bruder und Philipps, Bernhards und
seines Vetters Bruder Johann selig Kinder seine Vettern
mit der Burg und Veste Neueltz nebst Busch und Zugehör
sowie dem Antheil an Schloss Eltz und dazu gehörigen
Trierer Lehen.375») Am 9. März 1519 belehnte Johann Graf
zu Nassau und Diez den Johann Herrn zu Eltz für denselben,
Friedrich dessen Bruder, Philipp, Bernhard, Johann und
Georg Herrn zu Eltz Gevettern mit einem Viertel des
halben Kirchsatzes zu Rübenach, dem. Zehnten und einer
halben Mühle daselbst sowie einem Viertel am Zehnten zu

Bubenheim als ehemaligem Schönburger Lehen. 37 6) Am
gleichen Tage belehnte Wilhelm Graf zu Nassau und Diez
den Bartholomaeus von der Leyen anstatt der Stämme
Winnenburg, Eltz und Braunsberg alle Herrn zu Brohl
ihrer Brüder Vetter mit dem Garten zu Lyns, wie ihn
Dietrich von Brohl selig hatte. 377) Mit der Theilung von 151 7
war Friedrich in der Folge unzufrieden und betrachtete sich
für übervortheilt. Am 8. December 1519 machte Dom-
decan Jacob zu Trier Friedrichs Bruder eine Abrede zwischen
Johann und Friedrich, die beide unterschrieben und zu
halten versprachen. In einem Briefe ohne Datum schrieb
Friedrich: »Frundlicher lieber broder, als her Jakop vnser
broder eyne gutlich abredung zwissen dir vnd myr gethan
hat, byn ich willych vollen zock zo thon, wan dyrs glen
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ist, schrib myr, dan ess an allen orden styrbt, dass nyt gut
oen de weeg zo ryten ist.« 377 a)

Am 15. December 1519 machten die Gebrüder Johann
und Friedrich Herrn zu Eltz eine neue Theilung der elter¬
lichen Güter. Jeder sollte vorab das behalten, was ihm von
ihrem Vater selig bei der Heirath gegeben worden. Johann
hatte verschrieben erhalten 2000 Gulden Heirathsgut, wo¬
von er 1 200 Gulden baar erhalten und für den Rest mit 800

Gulden sollte er die Güter und Haus zu Boppard und im
dortigen Reich, Lehen wie Eigen, mit allen Nutzungen und
Gefällen erhalten, ausgenommen den Hof zu Luckershausen,
der Johanns und Friedrichs Schwester Regine Nonne auf
dem Marienberge bei Boppard lebenslänglich als Leibrente
verschrieben worden, welcher jedoch nach Reginens Tod an
beide Brüder und deren Erben zu gleichen Theilen fallen
soll. Johann soll ausserdem haben die Behausung auf Burg
Eltz mit allen Nutzungen, Hausrath und Zugehör, Acker,
Wiesen, Weinberge, Wälder, Felder, Gebüsch, nichts aus¬
genommen, mit allen Beschwerden von seines und seiner
Vettern Bernhard und Johann und deren Brüder wegen,
ferner die Äcker, Wiesen, Wälder und Weinberge, die zu
der Oberburg Neueltz genannt, gehören, nichts ausgenom¬
men, ferner ihren Antheil am Turnos zu Engers, die Pfand¬
schaft auf dem Virneburger Hof zu Müden, die Lehen von
Herzog Johann von Jülich, die Renten zu Coblenz, Leyen
und anderwärts, welche zu dem Bacheimer Lehen gehören,
das Wiesengeld auf Lilmont und zu Lutz, die Renten und
Zinsen zu Strümich genannt Roidegeld oder Wildfang, die
Gerechtigkeit zu Hohlenfels, Langenau und Montabaur nebst
Zugehör und was sonst über dem Rheine liegt, Lehen wie
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Eigen, nichts ausgenommen, die Gerechtigkeit zu Bruttig
und Fankel, das Fahr zu Treis, Weinrente und Alles, was

von dem Domprobst zu Trier zu Lehen geht, ausgenommen
die Leibrente, die ihrer Schwester Agnes im Kloster Engel¬
port auf dem Hofe zu Büren verschrieben und die nach
deren Tod zwischen beiden Gebrüdern Johann und Friedrieh
gleich getheilt werden soll, die Weinberge zu Lilmont, die
Weinberge, Weinzinsen, Renten und Gülten zu Carden,
Müden, Kern und Burgen, den Hof Oest nebst Zugehör,
den Manderscheider Hof und den gemeinen Hof zu Mert-
loch mit deren Nutzungen, ausgenommen die 13 Malter
Korn, die ihrer Schwester Margarethe auf dem Werth bei
Coblenz und die vier Malter Korn Leibrente, die der Anna
von Nasteden ebendaselbst verschrieben worden, welche

Renten beide nach deren Tod getheilt werden sollen, den
Antheil an den halben Garben des Zehnten zu Lutz, die

Gerechtigkeit an Früchten und Anderm zu Beltheim, den
Antheil an dem Vogthafer und Hühnern zu Löf. Die 2 Gul¬
den 16 Albus, die beide Brüder dem Stifte St. Florin zu

Coblenz jährlich schulden, soll Johann ohne Friedrichs
Schaden abtragen.

Friedrich soll haben die 500 Gulden, welche bei Kur¬
trier stehen, die 500 Gulden Verschreibung bei ihren Vettern
von Helmstatt, die Dubenmühle, den Hof zu Polch, die

Kornrenten zu Gappenach, Inich und Gerick, die Weinrente
zu Korwyden, die Nutzung der Wiesen und Gärten zu
Polch, welches Alles ihm als Heirathsgut verschrieben wor¬
den, ferner den Theil an der Obernburg zu Eltz mit dem
halben Weinberg darunter, nämlich den obersten Theil der
Burg oberhalb des Wegs nach Münstermaifeld, den Theil



DIE HAUPTLINIE VOM GOLDNEN LÖWEN BIS 1645. I7 g

an der Burg zu Polch mit Zugehör, die Häuser zu Kreuz¬
nach mit Zinsen, Renten und Nutzungen daselbst, die 45
Gulden Rente an Junker Gerlach Herrn zu Isenburg laut
Vertrag, den Antheil und Gerechtigkeit mit Zubehör zu
Covern, Korn und Anderm zu Nickenich, Mendich, Thur

und in der Pellenz gelegen, den Antheil an der Weingülte
zu Löf, Ober- und Niederfall, den Antheil am Wein und

Anderm zu Güls. Ferner wurde bestimmt, dass Johann
seinem Bruder Friedrich zur Besserung seiner Behausung
200 Gulden Capital oder 10 Gulden Rente geben soll.
Johann zahlte dieses Capital ganz ab, empfing es aber zu¬
rück und kaufte dafür 20 Malter Kornrente, die von ihrem

Vater selig auf dem Manderscheider Hof zu Mertloch ver¬
pfändet waren, los. Sollten die Baldenecker Kinder oder
deren Erben über kurz oder lang den Johann um das
Drittel an der Behausung zu Eltz bringen, so soll Friedrich
seinem Bruder oder dessen Erben 100 Gulden Capital oder
5 Gulden Rente als Schadenersatz dieses Drittels geben.
Die Briefschaften sollen gegenseitig ausgeliefert, die gemein¬
schaftlichen gut verwahrt werden. Jacob zu Eltz Domdecan
zu Trier, Philipp Herr zu Eltz sowie Johann von Metzen-
hausen siegelten.37«) Auch mit dieser Theilung war Fried¬
rich alsbald unzufrieden, er begehrte eine neue Theilung
der väterlichen und mütterlichen Güter, da er übervortheilt

sei, auch habe er keinen Brief und Register erhalten. Dieses
klagte er seinen Vettern und guten Freunden, welche sich
an Johann wandten. Johann antwortete, er habe diese Zu-
muthung von seinem Bruder nicht erwartet, es werde sich
auch nie finden, dass er in der Theilung einen Vortheil
wissentlich gesucht, er hoffe von einer neuen Theilung

12*
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keinen bessern Erfolg, damit sie aber die Sache kennen
lernten, schicke er Abschrift der Theilung von 1517 und
der Abrede vom 8. December 1519, sowie dessen Brief.
Dann sei die Theilung 1519 am 15. December zu Eltz
erfolgt, wohin sie gekommen. Diese habe Friedrich und
er besiegelt und bisher gehalten. Es sei seine Ansicht,
dass sein Bruder es hierbei lassen möge. Wenn sein Bruder
Briefe, Siegel und Register über die ungetheilten Güter,
die jetzt Georg und Christof laut Vertrag besitzen, verlange,
so sei er dazu bereit und hoffe ein Gleiches von seinem

Bruder. Er habe demselben gefordert, was er für den

gemeinschaftlichen Lehensempfang ausgegeben, die Kosten
wegen Hans Wolf von Sponheim und was er in Betreff
der Schulden ihres Vaters entrichtete, ferner die Ansprüche
ihres Vetters Bernhard. Dieses Alles habe er seinem Bruder

in einem Register gesandt und um Bezahlung ersucht. Es
sei Unrecht; wenn Friedrich ihn beschuldige, er habe sich
untreu gegen ihn in Bernhards Sache erwiesen, so schicke
er Abschrift der Abrede vom Medarditag 1518. Darin
finde sich, dass Friedrich und er dem Bernhard 271 fl. zu
erstatten schuldig seien, was Bernhard oft gefordert habe,
wie er dieses dem Friedrich mitgetheilt. Bernhard habe
weitere 1 20 Goldgulden gefordert, die ihr Vater selig dem¬
selben als Rente zu Engers anwies, welches Geld auch ab¬

gelöst worden. Darüber habe sich Bernhard oft beklagt
und den Domdecan Jacob, der diese Sache ungern gesehen,
bestürmt, bis derselbe einen Sühnetag angesetzt habe. Auf
diesem sei Friedrich nicht erschienen. Er habe nicht gewusst,
was zu thun, endlich habe ihn sein Bruder und Philipp
der Mönch beredet, den Vertrag anzunehmen, da er sich
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auf Friedrich verlassen, die 2 71 Gulden an Bernhard
zu bewilligen und die 120 auch nicht zu beanstanden, was
391 Gulden betragen hätte. Die Schiedsleute hätten schliess¬
lich die Sache auf 287 Gulden 2 5 Albus und ein hengst-
mässiges Pferd festgesetzt, was er im Vertrauen auf seinen
Bruder gebilligt habe. Er habe das Pferd mit 50 Gold¬
gulden bezahlen müssen, die Rechnung habe ergeben, dass
es 50 Gulden über obiges Geld geworden. Er ersuchte
nochmals um Abtrag des Antheils durch Friedrich. 378 a)
Was aus der Sache ward, steht nicht fest. Jedenfalls endete
dieselbe durch Vergleich, da die Theilung von 1519 auf¬
recht erhalten blieb.

Am 5. März 1520 verkaufte Graf Philipp zu Virne-
burg etc. dem Conen Herrn zu Winnenberg und Beilstein,
Johann und Philipp Herrn zu Eltz Vettern und Augustin
von Braunsberg alle Herrn zu Brohl für 21 oberländische
rheinische Goldgulden Kurfürstenmünze 425 Gulden gleicher
Münze und wies zur Zahlung seinen Keller zu Monreal an.
Von den Zinsen soll Winnenberg 7, Eltz 7 und Brauns¬
berg 7 Gulden haben. Zu Bürgen setzte er den Daniel
Schilling von Lahnstein, Gerlach von Winnenberg, Thonnis
vom Weiher zu Nickendich und Peter von Dhaun unter

Verpflichtung des Einlagers. 378b)
Am 12. Juli 1520 verglich sich Johann Herr zu Eltz

und Brohl mit Else von Treys und ihren Erben wegen
des Hofs Hundhausen mit Zugehör und dem. Hause zu
Treis bei der Kirche dem Booserhofe gegenüber sammt
Zugehör durch Schiedsleute dahin, dass Else 12 5 Gulden
ad 24 Albus Radergeld erhält, dafür aber für sich und
ihre Erben auf Hof und Haus verzichtet. 379) Adolf von
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Breitbach Herr zu Olbrück und Boerentzheim schuldete

seiner Schwester Merge und Johann zu Eltz seinem Schwager
eine Summe Geldes. Am 2. August 1520 versetzte er
zur Sicherheit seinen Antheil am Turnos am Zolle zu

Boppard als Leiningen -Westerburger Lehen hierfür. 380)
Am 1 o. Februar 1 5 2 1 belehnte Landgraf Philipp zu Hessen
den Johann als Burgmann zu Schwalbach mit 10 Gulden
Manngeld von der Bede zu Phale. 3 8 >)

Nach Absterben des Cuno Herrn zu Schöneck und

Olbrück kam das Dorf Lutz mit Gerechtigkeit, Herrlich¬
keit, Renten und Gefällen an die Gebrüder Wilhelm und
Raben von Reckeradt. Diese verkauften dieses hessische
Lehen mit Wissen und Willen des Lehensherrn des Land¬

grafen Philipp zu Hessen am 29. April 1521 an Johann
Herrn zu Eltz für 700 rheinische Goldgulden, wie dasselbe
Cuno von Schöneck besessen. An diesem Tage belehnte
Landgraf Philipp den Johann zu Eltz für sich, seine Söhne
und Töchter mit diesem Lehen. 3 82 ) Am 12. September
1 5 21 belehnte Thomas von der Wese Abt zu Laach den
Johann mit dem Laacher Lehen nämlich zwei Morgen
Weinbergen und einer Wiese zu Metternich bei Coblenz,
wie dessen Vorfahren solches von der Abtei Laach hatten.3 8 3)
Am 11. Juli 1523 verkauften Bernhard Plerr zu Eltz und
zu Üttingen und Gutta von Wyler Eheleute dem Johann
Herrn zu Eltz und Merge von Breitbach Eheleuten ihren
Antheil an dem Zolle zu Engers, den Hof zu Dreckenach,
Bede, Spelz- und Kornrenten zu Wiersheim, die Weinberge
und Wiesen zu Lilmont, ihren Antheil an Langenau mit
Renten und Gülten zu Montabaur, wie sie dieses von
ihrem Ahnherrn Peter ererbt und die Renten auf dem
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Westerwalde für 650 Goldgulden. 3 8 4) Am 20. October 1523
waren Johann und Philipp zu Eltz Zeugen der Eheberedung
des Adolf von "Breitbach mit Katherine Tochter des Wilhelm

von Nagel und der Gutta Blankard von Arweiler.* —
Nach dem Testamente der Elisabeth von Brohl Wittwe

zu Platten war deren Erbe halb an den Eltzer, halb an

den Braunsberger Mannsstamm gefallen. Wegen einiger
Theile des Erbs, namentlich der Geldrenten und der Hinter¬

legung mehrerer Verschreibungen zu gemeinsamem Ge¬
brauche sowie ein Capital von 3400 Gulden, das die zu
Eltz in Händen hatten, brachen Streitigkeiten zwischen
beiden Theilen aus, die Braunsberger nahmen zur Ent¬
schädigung die Eltzer Güter zu Bedendorf in Beschlag
und zogen mehrere fahre die Einkünfte derselben. Im
Jahre 1523 kam über diese Sache ein Vergleich zu Stande.
Die zu Eltz gaben den Forderungen der Braunsberger
nach, diese wiederum sicherten denen zu Eltz jenes Capital
vtjji 3400 Gulden als Eigenthum zu. Johann Herr zu Eltz,
Johann von der Leyen und Dietrich von Metzenhausen Amt¬
mann im Hamm als betheiligte Erben des Eltzer Stamms
unterzeichneten und besiegelten den Vertrag.

Am 31 December 1525 gab Johann Herr zu Eltz
dem Möllers Peter und Lyse Eheleuten einen Weinberg
und ein Stück Wiese auf Lilmont im Treiser Gericht, einen

Weinberg und eine halbe Wiese ebenda an Zehen thoiff
Eberhart Eheleute in 'Preis in Pacht.3 8 5) Am 28. November
1527 empfing Johann das Altenahrer Burglehen genannt
Kalmunter Gut und 50 Gulden Manngeld aus dem Rhein¬
zolle zu Linz, 386) einen Theü des Schlosses Langenau und
das Burglehen zu Alten ah r von Kurcöln zu Lehen 3«;) und
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verglich sich an diesem Tage mit Kurfürst Hermann von
Cöln wegen seiner Forderung an denselben, indem er von
demselben wegen der vielen von Johanns Voreltern dem
Erzstifte Cöln treu geleisteten Dienste 50 oberländische
rheinische Goldgulden löslich mit 500 Goldgulden auf dem
Zolle zu Bonn als Manngeld auf St. Martinstag fällig zu
Lehen erhielt.3 88 ) Am 16. November 152g gab Johann
zu Eltz Amtmann zu Lahneck dem Arnold Johann von
Pellenz zu Treis, dem Peter Seumichel von Müden Wein¬

berge und Wiesen auf Lilmont in Erbpacht. 3 8 9) Am 2 1.
September 1531 verkaufte Christof Herr zu Eltz dem Johann
Herr zu Eltz seinem Vetter sein Haus samt Zugehör zu
Müden unter der Steingasse gelegen für 63 Gulden. 39°)
Mit Johann von Nassau Trierer Hofmeister und Rath lag
Johann um 1531 im Streit wegen Lösung von Gütern
und Renten auf dem Einrich. Kurfürst Johann von Trier
schrieb desshalb am 28. November 1531 an Johann zu
Eltz und ersuchte zur gütlichen Beilegung der Sache einen
Abgesandten nach Erenbreitstein zu senden. 39°») Am 10.
Juni 1532 machten Johann Herr zu Eltz und Merge Ehe¬
leute eine Eheberedung für ihren ältesten Sohn Jörg und
Anna Tochter des verstorbenen Reinhard von dem Burg-
thurn und der Gutta Wittwe desselben. Der Ehevertrag
bestimmte der Anna 1000 Goldgulden mit 50 Gulden
Rente, die in Naturalien angewiesen wurden. Es waren
zu Cochem 4 Malter Korn und 4 Ohm Wein geschätzt
12 Gulden, 1 Fuder 4 Ohm Wein zu Lehmen geachtet
1 7'/ 2 Gulden, 2T, Malter Korn daselbt geschätzt 23 Gulden
zusammen 52 1/., Gulden. Da diese Renten Trierer Lehen
waren, sollte Gutta dazu die lehensherrliche Bewilligung
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verschaffen. Diese Renten sollen Georg und Anna, so
lange Gutta lebt, nutzniessen. Stirbt Gutta, so soll Anna
diese Renten auflassen, aber mit ihrem Bruder Joachim
das gesammte elterliche Gut theilen, ausgenommen blieb
das Haus zur Ems zu Coblenz mit Garten und Weingarten
dabei gelegen, das Schloss Wildenberg oberhalb Treis, wie
dasselbe in seinem burglichen Bau, Hoheit und Burgfrieden
steht, doch ohne alles weiteres Zugehör, was dem Joachim
als Mannsstamm zustehen soll. Sonst soll Alles, ausgenommen
die Mannlehen, gleich getheilt werden. — Johann als ältester
Sohn zu Eltz erhält den Antheil an Veste und Herrschaft

Eltz innerhalb und ausserhalb des Burgfriedens, nichts aus¬
genommen, alle Haus, Hof, Äcker, Weinberge, Wiesen
Wieckart, Wald, Eeld und Busch, 3000 Goldgulden, die
seine Eltern mit 150 Gulden Rente auf die Rente zu
Wiersheim an Korn, Hafer, Spelz und Hühner, die Wiese
im Broel, die Steinwiese, etwas besser als 20 Gulden ge¬
achtet, auf den Hof Oest mit 17 Malter Korn jährlich,
davon den Boessen Erben (Boos v. Waldeck) 4 Malter ent¬
fallen, also 13 Malter Rest, geachtet zu 13 Gulden, auf
den Manderscheider Hof und den gemeinen Hof zu Mert-
loch mit 2 4'/ 2 Malter Korn oder 2g 1/, Gulden, auf einer
Wiese zu Dreckenach 3 Gulden, auf die Weinrente zu
Bruttig und Eankel und die Gefälle zu Carden, Müden
und Kern mit 4 Euder Wein geachtet 40 Gulden, auf
das Amt Schöneck in der Eifel mit 30 Gulden, von Johann
Herrn zu Helfenstein 20 Gulden Zins Alles zusammen 156

Gulden anweisen. Hiervon soll Georg der Anna 100
Gulden Rente Wittum aussetzen, einen Wittwensitz oder
an dessen Stelle 1 2 Gulden Rente anweisen und als Morgen-
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gäbe 10 Golclgulden geben, die mit 200 Gulden ablöslich
sein sollen. Stirbt Georg vor der Anna, so erhält sie,
sind Kinder vorhanden, den Sitz im Hause, solange sie
unvermählt bleibt, und Nutzniessung der Güter beiderseits.
Heirathet Anna wiederum, so erhält sie ihr Einbringen,
ihr Wittum und den halben Hausrath, ausgenommen Pfand¬
verschreibung, reisige Habe, Pferde, Harnisch und Geschütz,
das Georgs Kinder bekommen. Ist die Ehe kinderlos, so
erhält der Überlebende die Nutzniessung der beiderseitigen
Güter, die an die rechten Erben nach dessen Tod fallen.
Damit kein Streit mit Johanns zu Eltz beiden andern Söhnen
entstehe, erhielt der Eine das Haus zu Boppard, der Andere
aber 500 Golclgulden. Sachwalter und Zeugen für Johann
zu Eltz waren: Friedrich Herr zu Eltz, Adolf von Breitbach,
Anton Waldbot zu Bassenheim und Jörg zu Eltz, für Gutta:
Philipp Herr zu Eltz und Pirmont als Vormund der Kinder
Reinhards von Burgthurn, Dietrich Nagel, Johann Riedesel
und Wilhelm Herr zu Eltz, die auch siegelten. 39') Am
22. Juli 1532 belehnte Kurfürst Johann von Trier den
Johann für ihn und dessen Bruder Friedrich sowie Philipps,
Bernhards und seines Vaters Bruder Johann selig Kinder,
seine Vettern mit dem Antheile von Haus und Veste Polch,

dem Werth und der Mühle bei Welling auf der Nette,
sowie Burg und Veste Neueltz nebst Busch und Xugehör
als Erbburggrafen derselben, ferner am 23. Juli 1532 mit
dem Antheil an Burg Eltz nebst den dazu gehörigen Trierer
Eehen.392) Am 22. Juli 1532 belehnte derselbe den Johann
für sich und seine Miterben den Philipp von Winnenberg
Herrn zu Beilstein, Philipp, Friedrich, Bernhard, Jörg und
Christof zu Eltz, Dietrich von Metzenhausen, Bartholomaeus
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und Georg von der Leyen und Augustin von Braunsberg
mit einem Drittel am Zehnten zu Retterad nebt Kirchsatz,
dem Hofe Salchenrode, dem Burglehen der Burg und
Stadt Cochem, einem Drittel am Hofe zu Nickenich ehe¬

dem denen von Schönburg gehörig, wie dieses Alles von
Dietrich von Brohl und Elisabeth Wittwe zu Platten her¬

rührte. 393) Am 29. Juli 1532 verlieh derselbe Kurfürst
dem Johann und dessen Bruder Friedrich, und dessen
Vettern Philipp, Ulrichs selig Sohn, Bernhard, Peter, Jörg
und Christof Johanns selig Söhnen zu Eltz die Bopparder
Lehen und am gleichen Tage die Kraftzehnten bei Boppard.394)
Am 17. März 1533 beurkundete das Gericht zu Boppard,
dass Johannes im Hof dem Johann Herrn zu Eltz Amt¬
mann zu Lahneck und Mergen Eheleuten einen Weinberg
im Bopparder Hamm verkaufte. 39 5) Philipp Graf zu Virne-
burg und Neuenahr Herr zu Sassenberg hatte von den
Brohl'schen Erben denen von Winnenberg, Eltz und Brauns¬
berg 425 rheinische oberländische Gulden mit 21 Gulden
Rente geliehen und dafür Bürgen gesetzt. Am 29. September
T 533 erklärte Ruprecht von Winnenberg zu Clotten, dass
einer dieser Bürgen der Gerlach von Winnenberg sein
Vater starb und er an dessen Stelle Bürge wurde. 39<>) Georg
und Christof von der Linie zu Eltz zu Langenau waren
durch die Theilung zwischen Johann und Friedrich im Jahre
1519 und der Güter auf der rechten Rheinseite mit Johann
und Friedrich in Streit gerathen und hatten dieselben ver¬
klagt. Im Jahre 1533 machten dieselben mit Johann und
Friedrich zu Coblenz durch Vermittlung des Anton Wald¬
bot von Bassenheim Herrn zu Olbrück und des Michel

Stauden von Limburg Trierer Secretär zu Coblenz eine
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Sühne. Johann und Friedrich gestatten dem Georg und
Christof den ruhigen Besitz aller Güter auf der Coblenzer
Rheinseite, die 151g nicht getheilt worden und überlassen
denselben gemäss des von Georg zu Eltz Deutschordens¬
herrn errichteten Vertrags die Nutzniessung derselben,
namentlich die Gefälle zu Brühl im Nasser Kirchspiel und
die Frucht auf dem Hundsrücken. Auch sollen Georg
und Christof künftig für sich und ihre Erben die Neuburg
mit dem dritten Theil des Zugehörs des untersten ■Hauses
zu Eltz, nichts ausgenommen, haben. Johann und Friedrich
sollen dem Georg und Christof für den aus den strittigen
Gütern und Gefällen bisher gehabten Nutzen 100 Gulden
oder eine entsprechende Rente bezahlen und von dem
Cölner Gelde für ihre Forderung 100 Gulden innerhalb
Jahresfrist geben. Wollen Georg und Christof den Hof
zu Nickenich einlösen, so soll ihnen dieses gestattet sein.397)

Johann zu Eltz hatte von dem Decan und Capitel des
Doms zu Trier 151 1 400 rheinische Goldgulden nämlich
der Fabrik 300 und der Präzens 100 Goldgulden geliehen.
Am 7. März 1533 erklärte das Capitel die Schuld für zu¬
rückbezahlt. 397 a)

Am 5. Juli 1535 verkaufte Wilhelma von Breitbach
Tochter des Paul von Breitbach, Wittwe des Johann Schenk
von Schweinsberg dem Johann Herrn zu Eltz Amtmann
zu Lahneck ihrem Schwager ihr Gut in der Grafschaft
Wied und Isenburg, den Hof zu Wolfendorf und zu Puder¬
bach, ihren Antheil an den Höfen und Zehnten zu Walterde,

ihren Hof zu Niederthreys, Suessenbach, Werlenbach, Fren-
bach und Foren, ihren Besitz zu Lubach, Urbach, in

Wannenbacher und Meistheider Gericht zu Rensdorf. 39»)
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Am 15. April 1537 verkauften Helena Äbtissin und der
Convent zu der alten Lere zu Coblenz Cistercienserordens

dem Johann Herrn zu Eltz Amtmann zu Lahneck ihre
Güter in Oberlahnsteiner Mark die Schillingsgüter genannt
für 50 Gulden ad 24 Albus Coblenzer Währung. 399)

Zwischen Johann Herrn zu Eltz, Mergen Eheleuten
und deren Erben kam es im Jahre 1537 mit Margarethe
von Nassau Wittwe gebornen von Schöneck und deren
Erben wegen Einlösung etlicher Güter, Höfe und Renten
auf dem Einrich und der rechten Rheinseite zum Streite.

Die Güter und Renten waren für die Ehesteuer von 2500
Gulden Gold der Lorette von Schöneck an Johann von
Breitbach selig deren Gatten von der Familie von Schöneck
verschrieben worden, die Verschreibung aber an Johann
zu Eltz und dessen Gattin eine von Breitbach gekommen.
Da nun Margarethe von Nassau diese Güter einlösen wollte,
Johann aber die Verschreibung besass und noch weitere
Anrechte an die verpfändeten Güter und Renten machen
konnte, indem er auch die von Schöneck an Breitbach
versetzten Güter eingelöst, nämlich vom heil. Geist Hospital
zu Boppard 250, von Endres von der Leyen 100 und
von der Kirche zu Bechel 180 Goldgulden, in Allem 500
Goldgulden, so kam es im Jahre 1537 durch den Georg
Herrn zu der Leyen, Herr zu Olbrück und Brohl Ritter
und Trierer Marschalk, Conrad von Lengenfeld Decan zu
St. Elorin zu Coblenz der Rechten Doctor, Simon Boos
von Waldeck Trierer Rath und Amtmann zu Wesel und
Wilhelm von Heichelheim als Schiedsleute zu einem Ver¬

gleich. Die Wittwe Margarethe von Nassau zahlte an
Johann zu Eltz die gesammte Pfandsumme mit 3 1 50 Gold¬
gulden und wurde in die Güter eingewiesen.



I9 0 ZWEITE ABTHEILUNG. ERSTES HAUPTSTÜCK.

Am 12. November 1538 empfing Johann Herr zu
Eltz von Johann Ludwig von Hagen Domprobst zu Trier
das Burglehen der alten Burg zu Treis. 4°°) Am 20. Juni
1539 kaufte derselbe von den Eheleuten Otto Lengenfeldt
Schöffen zu Coblenz und Katherine Sugenborn deren Güter
zu Boppard und Salzig. 4°') Johann gehörte zu den Lehens¬
leuten des Landgrafen Philipp von Hessen, der' um 1540
als Haupt der deutschen Protestanten gegen seine Gegner
rüstete. Am 11. Januar 1540 ersuchte Philipp den Johann
Herrn zu Eltz, sich mit Knechten, Pferden etc. gegen seine
Widersager bereit zu halten 4° 2) und befahl am 10. Juni
desselben Jahrs demselben, sich für den Fall der Noth bis
zur Berufung gerüstet zu halten. 403) Johann scheint diesem
Rufe als Katholik nicht Folge geleistet zu haben. Am
24. December 1540 schrieb der Landgraf an Johann und
warnte ihn vor dem Eintritte in die Dienste des Herzogs
Heinrich von Braunschweig bei Verlust der Lehen. Es
waren damals eine ganze Reihe Lehensleute, welche den
Ruf Philipps verachteten, da diese Warnung in Druck¬
schrift verbreitet wurde und auch in dieser Form vor

Johann gelangte. 4°4)
Auf den unter Kurfürst Johann zu Trier nach Trier

1540 ausgeschriebenen Landtag war unter der Ritterschaft
auch Johann zu Eltz, Friedrich zu Eltz, Henrich zu Eltz,
Friedrich zu Eltz und Bliescastel und Cone zu Eltz (vom
weissen Löwen) geladen.

Als am 22. Juli 1540 Kurfürst Johann (von Metzen-
hausen) von Trier in der Veste Daenstein starb und zu
Trier beerdigt wurde, lud dessen Nachfolger Kurfürst
Johann Ludwig (von Hagen) am 8. November 1540 den
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Johann zu Eltz Amtmann zu Lahneck zu dessen Begräbnis
Montag nach Willibrordi den 8. November nach Trier ein
und ersuchte ihn Sonntag Mittag um 2 Uhr im Dom zu
Trier und Montag Morgen um 7 Uhr zum Hochamt zu
erscheinen.4°5) Derselbe forderte ihn am 3. Juni 1541 auf,
zur Eröffnung des Hofgerichts und der Sitzungen in dem
Kurfürstlichen Hofe bei der St. Florinskirche zu Coblenz

auf Montag nach Frohnleichnamstag Morgens acht Uhr
sich einzustellen.^ 6) Im Jahre 1541 hatten die Kurtrierer
Beamten zu Münstermaifeld einen Eltzer Unterthan aus

Wiersheim gefänglich eingezogen und nach Münster ge¬
bracht. Johann betrachtete dieses als Eingriff in seine
Gerechtsame und begehrte Entlassung des Gefangenen. Am
21. November 1542 machten Johann zu Eltz und Heinrich
von Hagen Herr zu Jppelbrunn zu Oberwesel eine Ehe-
beredung für Johanns Sohn Hans Reichard und Heinrichs
Tochter erster Ehe mit Anna Quad selig Namens Margarethe
von Hagen. Die Ehe ward unter Betreiben des Kurfürsten
Johann Ludwig von Trier eines gebornen von Hagen,
Verwandten Henrichs des Vaters der Braut verabredet. Die

Braut erhielt aus dem väterlichen Gut 1200 Goldgulden
Mainzer Währung und das Hillichsgut seiner ersten Frau
Anna selig, wofür Margarethe auf ihr Erbe verzichtet,
welchen Verzicht Hans Reichard mit beurkunden soll, wo¬
bei ihr alle Rechte auf Anfall väterlicher und mütterlicher

Seits gewahrt bleiben. Hans Reichard erhielt 150 Gold¬
gulden Jahrrente und nach Johanns zu Eltz Tod dessen
Antheil am Erbe, Morgengabe wurden 200 Goldgulden mit
10 Gulden Rente. Für Johann Herrn zu Eltz Amtmann
zu Lahneck siegelte Jacob Domherr zu Trier, Friedrich
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Herr zu Eltz Hofmeister, Georg Herr zu Eltz Amtmann
zu Wittlich, Philipp Jacob von Helmstatt Ritter, Wilhelm
von Breitbach Herr zu Bürresheim, Johann von Dienheim,
Heinrich Brömser von Rüdesheim, Simon Boos von Wald¬

eck Amtmann zu Wesel und Anton Hausmann von Namedy,
für Henrich von Hagen: Wolf von Hagen Domcustos zu
Trier, Bernhard Herr zu der Veltz, Erbbannerherr des

Landes Luxenburg, Niclas von Hagen, Caspar von Hagen,
Lutter Quad Herr zu Thonnenberg und Meyel, Richard
Greifenclau von Volrats, Wilhelm und Thonges Herrn zu
Eltz, Gebrüder und Niclas von Schmittburg Erbschenk
des Stifts Trier und Amtmann zu Simmern. 4°7)

Ein Verzeichnis der »vff dass hauss Eltz aingehoerig
eygen leudt«, die »vff den helligen oesterdinstag auissplyben«
vom Jahre 1543 nennt Ausgebliebene aus den Orten
Andernach, Pleidt, Messenheim, Niedermendig, Oichtenich,
Obermendig, Nickenich, Dreckenach, Winningen, Mertloch,
Brissich, Ems, Müden, Moselkern, Hatzenport, Löf, Thur,
Rübenach und Alken. Die Anzahl dieser Eigenleute hatte
sich demnach gegen früher bedeutend vergrössert. Im Jahre
1544 lieh die Kurpfalz von Johann 8000 Goldgulden auf
den Zoll zu Bacherach gegen 400 Goldgulden Zinsen auf
Wiederlösung, welches Capital nach Johanns Tod 1585
dessen Enkel Anton und Hans Reichard vom Kurfürsten

Johann Casimir erhielten. Johanns Gattin Maria von Breit¬
bach starb den 13. Januar 1545 und ward in der Carme-
literkirche zu Boppard im Chor beerdigt. Ihre Grabinschrift
lautet: 3[m 3!air 1544 motz (Crcü. ben 13. 3|muiarü
ift geftorfcen biu €bel Imb etentugengaftigc jftaUÄaria
toon 2&rdtbarij be^t €bel fcmb emiliefteu Jaljanu l)nn
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5u €Its Clfdjc tßnnagel bcr $ot $enabt. Wappen:
non 25rcituadj. uan ^»riJDcnErft.
uon MMberft 511 £*nerift, bau Cnnennetg«

Johann selbst starb den 4. November 1547 und fand neben
seiner Gattin rechts seine Ruhestätte. Seine Grabinschrift

sagt: 3]m 3|atr 1547 ben 4. Jltaneinner ift bcr Cbd
ünb einlieft Ijljojjan #er 3U €lt3 gefrenrucn, gßeltijet
gejjcnluertirfiCßriftlirij 1H>errft $ot bem aunicrijtijjcn
3U Utaü tuib Sßdber J>elcn 511 (Croift unb $cberfjtnu£
in feinem ICeften matfjen 511 laiffen uetDtbnct fjatt, bnn
05at 0cnabt.

511 €\P>. ünn frtinjtatr.
11!>aibuot Uon 25affcnl)rtni. Uon jflergtjefnt.

Das in Solenhofener Stein hergestellte Denkmal befindet
sich rechts des Hochaltars. Es stellt die zwischen den

knieenden Eheleuten Johann und Merge zu Eltz befindliche
Taufe Christi dar, ist 1548 datirt, aber leider stellenweise,
namentlich in der Inschrift, verstümmelt. Johanns Todten-
schild hängt zu Boppard über dem Chorgestühl. Die Um¬
schrift desselben entspricht ziemlich der des Grabmals.
Beide Eheleute hatten bei den Carmelitern zu Boppard
auch ihr Seelgerede gestiftet. Am 14. Januar 154g er¬
klärten sich hierüber Jacob, Domdecan zu Trier, Georg
und Hans Reichard Herrn zu Eltz Gebrüder, deren Söhne,
dahin, dass ihre Eltern im Kloster U. L. F. zu den Carme¬

litern zu Boppard ihr Begräbnis im Chore erwählt und
für ihrer Seelen Trost und Heil sowie das ihrer aller

Freunde daselbst ein jährliches und wöchentliches Seel¬
gedächtnis stifteten. Alle Jahre auf den Freitag, oder wie
es passt, nächst nach Dreikönigtag soll eine Jahrzeit mit

13
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einer Seelmesse und fünf Messen, auch Vigilien, Lichter
und anderm Zugehör gehalten werden. Alle Woche nament¬
lich am Freitage nach dem Amte soll ein Gebet mit dem
de profundis und andern Gebeten auf den Gräbern ihrer
seligen Eltern und Freunde gehalten werden. Dafür erhält
das Kloster 2 1/ 2 Goldgulden Rente auf dem Hause zu
Boppard genannt der Eltzer Hof, deren lebenslängliche
Nutzniessung ihnen vorbehalten bleibt. Wird das jahr-
gedächtnis nicht gehalten, so behalten sich die Stifter aus,

.die Stiftung zurückzuziehen.4°8)
Johann hatte mit Merge von Breitbach folgende Kinder:
1) Jacob Domdecan, dann Kurfürst zu Trier. Siehe

Anlage I.
2) Georg Stammhalter. Siehe unten.
3) Hans Reichard stiftete die Seitenlinie zu Eltz zu

Schöneck. Siehe Hauptstück XI.
4) Loretta verlobte sich an den Arnold von der Wiltz,

soll aber vor der Hochzeit gestorben sein.

§ 19. Georg genannt der Jüngere.
Georg ältester Sohn des Johann zu Eltz und der

Margarethe von Breitbach verlobte sich am 10. Juni 1532
zu Coblenz mit Anna Tochter des verstorbenen Reinhard

von dem Burgthurn und der Gutta Blankard von Arweiler.
Am 8. Juli 1532 fand die Hochzeit zu Boppard statt, am
1. August 1532 zogen die Neuvermählten in ihr Haus
ein.4°9) Unter den Amtleuten, die zu dem Landtag nach
Trier 1540 berufen worden, gehörten wegen Wittlich,
Bruch, Berncastel, Baldeneck und Hunolstein Georg zu
Eltz, wegen Hartenfels, Montabaur, Limburg, Molsberg und
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Brechen Anton (Thoenges) zu Eltz, wegen Boppard, Stern¬
berg und Schöneck Hans Reichard zu Eltz. Georg unter¬
schrieb mit Johann von Enschringen, Kanzler Otto von
Lengenfeld und Heinrich Büchel der Rechten Licentiat
wegen des Kurfürsten von Trier am 29. Juli 1541 den Reichs¬
tagsabschied zu Regensburg, ebenso, wegen des Kurfürsten
von Trier als Amtmann zu Berncastel den Reichstagsabschied
zu Worms am 4. August 1545.

Am 27. April 1545 verlieh Georg Amtmann zu Wittlich
seinen halben Hof auf dem Treiser Berg genannt Hunds¬
hausen dem Senger Weissen von Treis auf 7 Jahre gegen
12 Malter Hafer Treiser Mass und einen Hammel jährlich
in sein Haus zu Eltz lieferbar. 4'°) Wegen Beiträgen zu
den Werbungen des Kaisers gegen die Türken waren auch
die Edlen am Rheine zu Beiträgen aufgefordert worden.
Am 26. September 1547 lud Johann Brendel von Homburg
den Johann Reichard und Georg zu Eltz Gebrüder zu dem
bevorstehenden Rittertage nach Worms den 28. October
dieses Jahres wegen Besprechung in dieser Sache ein.
Christof, Georg und Hans Reichard zu Eltz besuchten auch
diesen Tag zu Worms. 4") —

Am 25. October 1464 hatten Philipp von Miehlen
genannt von Dieblich und Aleit Eheleute ihren Antheil
(Viertel) am Schlosse Wildenberg hinter Treis mit aller
Herrlichkeit, Freiheit, Recht, Wasser, Weide, Wälder, Wild¬

fang, Fischerei und Gütern, die zu diesem Antheile des
Schlosses im Burgfrieden oder sonst in Treiser Gericht
liegen, mit Genehmigung des Trierer Kurfürsten an Rein¬
hard von dem Burgthurn und Loirgen Eheleute als ihren
Vetter und Schwager für 100 gute rheinische Gulden ver-

13*
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kauft. Am 25. November 1484 belehnte Kurfürst Johann
von Trier den Reinhard von Burgthurn (Reinhards des
Käufers Sohn) mit dem Burglehen zu Hammerstein nebst
Zugehör, wie es Simon von Burgthurn hatte, sowie einem
Viertel am Schlosse Wildenberg und dem halben Hofe zu
Endenich bei Bonn, der Dunesche Hof genannt, nebst allen
Freiheiten, Rechten und Zugehörden dieses Hofantheils,
wofür er Burgsess thun soll, wie des Stifts Trier Recht und
Gewohnheit ist.4 1Ia) Am 22. September 1501 überliess
Caspar von Miehlen genannt von Dieblich Küchenmeister
zu Trier mit Genehmigung des Trierer Kurfürsten seinem
Stiefsohne Reinhard von Burgthurn Amtmann zu Mayen
mit dem Vorbehalte des Wiederfalls, wenn derselbe kinderlos
sterbe, seinen Antheil an der Veste Wildenberg. Der
Kurfürst Johann von Trier genehmigte dieses am gleichen
Tage.4" b) Reinhard gelangte hierdurch zum Besitze der
Burg zu zwei Theilen, wozu sein elterlicher Antheil als
dritter kam. Er empfing am 21. December 1503 von
Kurfürst Jacob von Trier die Belehnung mit dem Antheile
Caspars von Miehlen genannt Dieblich.4«'<) Gleiches war
1512 der FahM 1 " 1) Am 10. August 1515 verzichtete
Caspar von Miehlen auf beide an Reinhard von Burgthurn
abgetretene Antheile an Wildenberg, was Kurfürst Richard
von Trier besiegelte. 4 " e) Reinhard veräusserte die zu dem
einen Antheile von Wildenberg gehörige Hälfte des Hofs
Endenich mit Genehmigung des Kurfürsten an Albrecht
von Zwiefel und zahlte dafür an Trier 200 Gulden heraus,

wofür er als Ersatz einige Stücke Fand hinter der Kirche
zu Moselweis gegen Güls zu als Antheil des Fehens erhielt.
Im Jahre 1 519 empfing Otto Joachim von Burgthurn Sohn
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Reinhards durch seinen Vormund Sifrid von Schwalbach4" *)
und 1532 ebenso durch Philipp Herrn zu Eltz zu Pirmont
dieses Lehen.4"g) Als im Jahre 1532 Otto Joachims
Schwester Anna den Georg zu Eltz heirathete, wurde in
dem Ehevertrag festgesetzt, dass nach dem Tode der Gutta
dem Otto Joachim das Schlosslehen zu Wildenberg und
das ganze Mannlehen verbleiben solle. Am 26. Juni 1532
verzichteten Georg zu Eltz und Anna von Burgthurn vor
einem Notar gemäss des Ehevertrags auf das Haus zur
Ems zu Coblenz mit Garten und Weinberg, sowie das
Schloss Wildenberg zu Gunsten Otto Joachims.4" ,1) Am
5. Januar 1542 empfing Otto Joachim von Kurtrier das
Lehen zu Wildenberg,^ 1 ') als derselbe aber 1548 ohne
Leibeserben starb und die Familie Burgthurn hierdurch im
Mannesstamme erlosch, kam Georg zu Eltz in Besitz des
Lehens der von Burgthurn als nächster Anverwandter der¬
selben. Am 30. August 1548 belehnte Johann Kurfürst
zu Trier den Georg zu Eltz Amtmann zu Wittlich wegen
dessen treuer Dienste mit einem Theile der Veste Wilden¬

berg als/ ehemaliges Burgthurner Lehen.4' 2) Im Jahre 1488
waren die Cuiter zu Hof Beuren auf dem Treiser Berg,
die Renten und Gefälle zu Stremig, Mörsdorf, Belthen und
Lutz nebst einem Theil des Lahrs zu Treis durch Ankauf

von den Schönhals von Albrechtrode an Johann zu Eltz
gelangt. Diese Güter waren Trierer Domprobsteilehen.
Im Jahre 1548 belehnte Eranz von Criechingen Domprobst
zu Trier den Georg Herrn zu Eltz mit dem halben Hof
zu Beuren auf dem Treiser Berg mit Schäferei, Äckern,
Wiesen, Büschen, Wäldern, Wassern, Weiden und Zugehör,

einem halben Wald bei der Engelport, zwei Wiesen daselbst,
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dem Wiegerwieschen im Flume, einem Weinberg- zu Kallesyn,
einem andern in dem Leyme, einer Wiese in dem Flaume
genannt die Blumenau, einem Weinberg zu Castel, einem
Weinberg im Schafberg, einem Weinberg unter dem Walde,
einem Viertel an der Nutzung des Fahrs zu Treis, einem
Antheil an dem Wein, der zu Lutz vom Wildfang fällt,
einem Antheil am Wildfang zu Stremig, etlichen Frucht-,
Geld- und Hühnerzinsen zu Belthen und Morsdorf. Das

Fahr zu Treis war in vier Theile getheilt, davon hatten
der Herzog von Pfalz-Simmern wegen des Klosters Raven-
girsburg, das Trierer Domcapitel, von Greifenclau zu Volrats
und Eltz je ein Viertel. Am 3 1. August 1 548 empfing Georg
von Kurfürst Johann persönlich für sich und seine Leibes¬
erben von Neuem die heimgefallenen Lehen nämlich zwei
Höfe, einer auf den Lehmerhöfen, der andre im Dorfe

Lehmen nebst Zugehör, zwei Weinberge von einem Morgen
Inhalt in Lehmener Gericht, ein halbes Fuder Wein an der
Weinbede zu Lehmen und ein Viertel am Schlosse Wilden¬

berg, 4 I2a ) sowie das Burglehen der Veste Baldeneck, nämlich
Haus, Stall und Garten zu Baldeneck, eine Wiese zu Mors¬
dorf, 4 Malter Korn und 4 Ohm Weinrente, die der Amt¬
mann zu Cochem jährlich oder dafür 4 kleine Florenzer
Gulden geben soll, ablöslich mit 100 rheinischen Gulden,4'3)
ferner das Burglehen zu Hammerstein, ein Viertel am
Schlosse Wildenberg als Lehen des Reinhard von Burgthurn,
das derselbe von Caspar von Miehlen erhielt und den
halben teutschen Hof zu Endenich bei Bonn und an dessen

Statt die Güter zu Weis.4'4) Mit dem Baldenecker Burg¬
lehen hatte es folgende Bewandnis. Im Jahre 1493 belehnte
Kurfürst Johann von Trier den Reinhard von Burgthurn
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für ihn und dessen Leibeslehenerben mit diesem Burglehen,
Gütern und Renten, die der von Partenheim und zuletzt

Ulrich von Metzenhausen der Alte hatte, wobei bedungen
wurde, im Falle die Korn- und Weinrente abgelöst werde,
sollen die von Burgthurn freies Gut mit 10 Gulden Ein¬
künften kaufen und von Kurtrier zu Lehen nehmen. Noch

1532 wurde dieser Vorbehalt erneuert und ging auch bei
der Neubelehnung an Georg mit über. —

Zu dem Antheile von Schloss Wildenberg, der von
Caspar von Miehlen an die von Burgthurn gelangte, gehörten
auch Güter im Treiser Gericht, die an Bürgerliche unwissend
des Lehensverhältnisses veräussert worden. Gutta die Wittwe

begehrte 1525 solche für ihre Kinder, stiess aber bei den
Käufern auf Widerstand. Die Sache kam vor den Kur¬
fürsten von Trier als Lehensherrn, der den Partheien einen

Tag ansetzte. 'Die Käufer sollten die Güter als Lehen
herausgeben und Gutta für das bezahlte Geld denselben
100 Gulden ad 27 Albus entrichten. Das Geld ward entrichtet.
Johann von Nassau Trierer Hofmeister siegelte. Auch diese
Güter kamen durch die Erbschaft jedenfalls an Georg. 4'4»)

Georg Herr zu Eltz Amtmann zu Wittlich unterschrieb
1548 den zwischen Kurfürst Johann von Trier und dem
Trierer Adel geschlossenen Vergleich wegen der Provinzial-
und Reichscollecten.

Am 15. Januar 154.9 errichteten durch Vermittlung
Jacobs zu Eltz Domdecans zu Trier und des Anton Haus¬
mann von Namedy Ritter sowie Wilhelms Herrn zu Eltz
Georg und Hans Reichard Herrn zu Eltz Gebrüder
folgende Erbtheilung unter dem Bedinge, dass solche dem
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Jacob ihrem Bruder, welcher keinen Verzicht auf sein Erbe
geleistet, ohne Nachtheil sein solle. Vorerst stifteten beide
Brüder Georg und Hans Reichard zum Gedächtnisse ihres
Vaters und ihrer Mutter selig zu Boppard bei den Carme-
litern eine Jahrzeit und Seelgerede und setzten dafür 2'/ 2
Goldgulden Rente aus dem Eltzer Haus und Hof zu Boppard
gemäss der dem Convente hierüber gegebenen Verschreibung
aus. Georg erhielt für seinen Antheil das Haus Eltz mit
aller Hoheit und Herrlichkeit mit den eigenen Leuten,
Wäldern, Feldern, Wiesen und Weinbergen in dessen Hoheit,
nebst allen Gefällen, das Burglehen zu St. Goar, das Lehen
zu Oppenheim, die Gefälle und Gerechtigkeiten von den
Fahrten zu Boppard und Camp, ausgenommen das Salz
und Geld, das die beiden Färcher jährlich bei Abhaltung des
Fahressens geben mussten, welches Hans Reichard nebst
den Salmgekrösen von der Fischwaage vorbehalten blieb,
wogegen er auch das Fahressen, wenn die Reihe an seinem
Bruder Georg ist, geben soll. Ferner erhielt Georg alle Wein¬
renten zu Bruttig, Fankel, Müden und Lilmont, den Hof zu
Beuren, zu Hundshausen, die Höfe zu Mertloch, den Hof
Oest, die Kornrente zu Kern auf der Mosel sammt allen andern

Nebengefällen daselbst, die Gerechtigkeit des Dorfs Wiers-
heim sammt allen Gefällen daselbst in Dorf und Hof und

dort herum, das Haus zu Coblenz am Bacheimer Pütz,

die zwei Wiesen zu Lilmont und Dreckenach, das Spon-
heimer Lehen zu Simmern, die Pfandschaft auf dem Zolle
zu Bacherach, die Pfandschaft zu Schöneck in der Eifel

mit dem Theile des Turnos am Zolle zu Engers, die
Haferrente zu Dommershausen, alle Zinsen und Gefälle zu
Preis und dort herum.
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Hans Reichard erhielt das Haus zu Boppard der
Eltzer Hof genannt, mit allem Zugehör und Begriff, Gütern,
Wiesen und Weinbergen im Bopparder Reich, wie solche
ihr Vater Johann Herr zu Eltz besessen, erbaut und ererbt
hatte, nebst allen Zinsen und Theilweinen zu Boppard und
im Reiche daselbst. Da das Haus zu Boppard besser sei
als Burg Eltz, so solle Hans Reichard seinem Bruder
300 Gulden ad 24 Albus, wie zu Boppard gang und gäbe
ist, herausgeben, welche derselbe auch sogleich zahlte.
Die Forderung, die Hans Reichard an seinen Bruder Georg
gemäss Testament der Wilhelma von Breitbach hatte, will
Hans Reichard fallen lassen, soll aber dagegen sämmtliche
Renten und Gefälle zu Basselscheid, Beltheim und Halster-

bach mit etwa 2 l /,2 Goldgulden jährlich für sich und seine
Erben erhalten, welche Renten derselbe, wie bemerkt, den

Carmelitern zu Boppard entrichten soll. Ferner erhält Hans
Reichard den Hof zu Wolfendorf mit allem Zugehör nebst
allen Höfen auf dem Westerwalde, die von Wilhelma von

Breitbach selig herkamen, nämlich die Höfe zu Hedesdorf,
Vorsdorf, Seiffenn, Jungeneiche, Sintzenbach, Eherenn,
Honraidt, Stebach und Niederdreis, ferner den Hof zu
Lückershausen, die Gefälle zu Waldesch, beide Pfandschaften

auf dem Zolle zu Boppard und Caub, das Manngeld vom
Zolle zu Bonn. Da letzteres mit 500 Goldgulden ablöslich
ist, und in der Theilung mit 1000 Goldgulden berechnet
worden, soll für den Fall der Kurfürst von Cöln dieses

Manngeld einlöse, Georg und dessen Erben 250 Gold¬
gulden zur Ausgleichung an Hans Reichard und dessen
Erben herauszahlen. Ebenso ward wegen des Zehntens
zu Buch bestimmt, da ihres Vaters Schwester Agnes Nonne
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zu Engelport von dem Hofe Beuren alle Jahre lebens¬
länglich 12 Malter Korn Rente erhalte und Georg, dem
der Hof zugefallen, diese Rente liefern müsse, dass Georg
diese Rente an dem Zehnten zu Buch, so lange Agnes
lebe, vorab haben und an dieselbe liefern solle, der Rest

des Zehntens soll unter beide Theile gleich getheilt und
nach dem Tode der Agnes diese 12 Malter Korn wieder
zum Zehnten zu Buch gehören und ebenfalls gleich getheilt
werden. Die Lehen soll Georg als der Älteste, nach
dessen Tod Hans Reichard und nach dessen Tod der

älteste Sohn von beiden Seiten auf gemeinschaftliche Kosten
jedoch ohne Bezug auf die Lehen eines Jeden, welche jeder
Theil ohne Zuthun des andern auf eigne Kosten empfängt,
empfangen. Alle noch entstehenden Kosten sollen gemein¬
schaftlich getragen werden. Die Aussteller und Zeugen
besiegelten den Vertrag, der die Theilung in zwei Linien,
die Alteltzer und die von Eltz zu Schöneck zur Folge
hatte. 4 «s)

Der Rittertag zu Worms hatte seine Beiträge geliefert,
dieselben reichten aber in der Lage des Kaisers nicht hin.
Am 16. Februar 1549 schrieb Johann Brendel von Hom¬
burg dem Jörg zu Eltz, dass ihm der kaiserliche Commissar
abermals geschrieben, der Adel im Erzstifte Trier solle
wieder eine Schätzung erlegen. Die Commission zu Coblenz
verweigere solche zu geben, er lade ihn desshalb zum
8. März d. J. zu einer Conferenz nach Carden ein.4i5 ii)

Am 17. August 1549 empfing Friedrich zu Eltz für
sich, den Georg und Hans Reichard Söhne seines Bruders
Johann selig die Bopparder Lehen und die Netter Mühle
bei Welling, wie sie Romlian von Covern und dann Boos von
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Waldeck hatte, von Kurtrier zu Lehen. Die Edlen von

Burgthurn besassen zu Moselweis bei Coblenz ein Gut,
das durch Anna von Burgthurn an Georg gekommen.
Auf diesem Gute ruhte ein Zins von 7V2 Gulden an das
St. Castorstift zu Coblenz. Am 8. October 1549 löste
Georg diesen Zins ab, Decan und Capitel des Stifts erklärten
an diesem Tage, wegen Anna von Burgthurn 150 Gulden
ad 24 Albus an ihre Präsenz erhalten zu haben.4 l(i ) Am
16. Mai 1 550 empfingen Georg und Hans Reichard Gebrüder
von Kurcöln 50 Gulden Manngeld aus dem Zolle zu Bonn.
Am 28. Mai 1550 verkauften Paul Lindener Schultheis in
Wiersheim und Greittha Harduigs von Nunnheim Ehe¬
leute dem Georg zu Eltz Amtmann zu Cochem und Anna
Eheleuten einen Gulden Rente zu Kelling für 24 Gul¬
den Hauptgeld. Wilhelm, Anton und Henrich zu Eltz
siegelten. 4'7)

Reinhard von dem Burgthurn hatte 1495 die Gutta
Blankard von Arweiler geheirathet, war aber am 29. De-
cember 1 51 7 gestorben und wurde in der Liebfrauenkirche
zu Coblenz beerdigt. 4 l8 ) Aus der Ehe waren nur zwei
Kinder hervorgegangen, ein Sohn Otto Joachim, der ohne
Leibeserben starb und jene Anna, die den Georg zu Eltz
heirathete. Nach dem Tode Reinhards heirathete die

Wittwe Gutta den Johann Hoffmann Bürgermeister zu
Coblenz. Zwischen diesen und Georg zu Eltz entstanden
wegen der Güter, die Johann Hoffmann während der Ehe
eingebracht oder erkauft hatte und solcher, die Gutta
durch den Tod ihres Sohnes Otto Joachim ererbt und
worüber Gutta in einem Testamente verfügt hatte, Streitig¬
keiten, da sich Georg erbberechtigt hielt. Um nach Gutta's
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Tod allen Hader zu vermeiden, machten beide Theile im

Jahre 1551 am 11. März folgenden Vergleich:
1) Alle Güter, Gülten, Zinsen und Renten, die Johann

Hoffmann während seiner Ehe mit Gutta gekauft und er¬
worben, oder noch kaufen und erwerben würde, sollen, so¬

weit er sie auf seinen Namen mit Guttas Einwilligung er¬
kauft, nachdem Gutta auf solche verzichtet, dem Johann
und dessen Erben gehören und Georg und Anna und deren
Erben niemals ein Recht oder Ansprüche daran haben."

2) Stirbt Gutta vor ihrem Manne, so verzichtet Johann
auf alle Güter, welche Gutta in die Ehe brachte und erhält
nur den Hausrath zur Hälfte, wie derselbe in einem darüber

errichteten Verzeichnis aufgeführt ist. Alle Vorräthe an Geld,
Wein, Früchten oder Anderem, wie das Gutta hinterlässt,

von den unbeweglichen und liegenden Gütern j l / 2 Malter
Korn zu Wolken mit den Gütern, wovon dieses Korn ent¬
fällt, welche Güter Gutta für ihr Geld erkauft, ferner die

Weinberge zu Kärlich als Erbe der Gutta von denen von
Hausmann, zwei Gulden Geld zu Kärlich auf einem Hause

in der Burggasse nebst einem Weinberge, welche von denen
von Burgthurn herkamen, die Weinberge in der Bruckbach
unter Capellen mit etwa zwei Morgen und was künftig noch
als Weinberg dazu angelegt und verbessert wird, einen
Weinberg in Coblenzer Gemarkung am Karthäuser Berg
genannt der Bischof von ungefähr einem Morgen, mit allen
Verschreibungen und Briefen darüber, 14 Gulden Geld auf
dem Hofe Holtorf als Lehen des Fürstenthums Jülich,
alle andern Güter und die andre Hälfte des Hausraths

sollen Georg und Anna und deren Erben nach Guttas
Tod erhalten und Johann daran keine Ansprüche haben.
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3) Nach Johanns Tod fallen die 14 Gulden von dem
Hofe Holtorf sogleich wieder an Georg und Anna frei und
ledig zurück, Johann soll hieran keinen Anspruch haben,
alle andern genannten Güter erhalten Weinberge wie Gefälle
Johanns Erben ohne Unterschied. Heirathet Johann wieder
und hinterlässt aus dieser Ehe eheliche Leibeserben, so

sollen auch diese alle genannten Güter, Renten und Gefälle
erhalten. Stirbt Johann ohne Leibeserben aus dieser zweiten
Ehe, so fallen diese Güter, Renten und Gefälle an Georg
und Anna und deren Erben zurück, doch sollen in diesem

Falle Johanns Erben 300 Gulden ad 24 Albus Coblenzer
Währung in ungetheilter .Summe bekommen. Ist diese
Summe gezahlt, so fallen sämmtliche genannte Güter mit
allen Verbriefungen darüber an Georg und Anna und deren
Erben. Damit hierbei kein Hader entstehe, solle von einem

Notar über diese Güter und Briefschaften ein doppeltes
Verzeichnis gefertigt und von beiden Theilen unterzeichnet
werden. Johann versprach ausserdem noch, im Falle er
ohne Leibeserben sterbe, dass dann Georg und Anna Ehe¬
leute von seinen liegenden Gütern, die er während der Ehe
mit Gutta erkaufte oder erkaufen würde, für sich und ihre

Erben alle Güter und Weinberge zu Kärlich mit etwa
4 Morgen bekommen. Alle andern von Johann erworbenen
Güter verbleiben dessen Erben.

4) Johann und Gutta Eheleute übernehmen die Regelung
aller Schulden, welche Otto Joachim von dem Burgthurn
selig gemacht. Da Gutta vor Abschluss dieses Vergleichs
ein Testament gemacht, wurde bestimmt, im Falle Gutta
vor Johann sterbe, Johann dann alle Vermächtnisse an die
Armen ohne Zuthun und Schaden Georgs und Anna's allein
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bezahle, alle andern Vermächtnisse wurden zurückgenommen
und durch diesen Vertrag ungültig erklärt. Hierbei ein¬
geschlossen war auch der Vertrag, den Kurfürst Johann
von Trier selig zwischen beiden Theilen im Jahre 1549
errichtet, als ebenfalls ungültig.

5) Stirbt Johann vor Gutta, so sollen dessen Erben
an allen Gütern, die Gutta in die zweite Ehe brachte,

keinen Anspruch haben und diese an Anna und ihre Erben
fallen, ausgenommen jene Güter, die Johann erkaufte oder
noch erkaufen würde, welche seine Leibeserben erhalten.

Ausgenommen davon wurden alle Güter und Weinberge
zu Kärlich, die Johann gekauft oder noch kaufe, die an
Georg und Anna kommen. Zeuge des Vertrags waren
Anton Hausmann von Namedy Ritter, welcher für seine
Base Anna unterzeichnete, Jacob zu Eltz Domdecan zu
Trier und Georg von der Leyen Decan.4'9) Gutta starb
am 21. Juli 1553 und wurde zu Coblenz in der Liebfrauen¬
kirche begraben. 4 2o) —

In der Theilung zwischen Georg Herrn zu Eltz kur¬
fürstlich Trierer Rath und Amtmann zu Münstermaifeld
und Hans Reichard Herrn zu Eltz Amtmann zu Schöneck

und Baldeneck war bestimmt worden, dass Georg an Hans
Reichard, so lange Jacob zu Eltz Domdecan zu Trier ihr
Bruder die 150 Goldgulden Rente vom Zoll zu Boppard
beziehe, 75 Goldgulden zahle. Am 5. November 1550
und 31. November 1562 stellte Hans Reichard bezügliche
Quittungen seinem Bruder Georg aus. 4 21 )

Am 11. Juni 1551 verkaufte Jörg von der Leyen zu
Brohl und Olbrück dem Jörg zu Eltz Amtmann zu Wittlich
und Anna Eheleuten Rechte und Renten zu Folch und
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Fankel.4") Am i. September 1551 verkaufte Johann Har-
dungk Kirchherr zu Naunheim dem Georg Amtmann zu
Cochem und der Anna gebornen von Burgthurn Eheleuten
einen Werth an der Eltz gelegen genannt der Nonnen-
werth in der Eltz zwischen der Bach und Heinrich Herrn

zu Eltz gelegen in Keldinger Gericht mit einer Abgabe
von 2 Heller jährlich an ein Hofgut auf St. Andreas Hof
zu Münster gehörig, für 27 Gulden ad 24 Albus Münsterer
Währung. 4 2 3) Diese Wiese war für die Eltzer Mühle be¬
stimmt. —

Die Vogtei im Herrnhofe des St. Florinstifts zu Kärlich
war ein Lehen der Grafen von Sayn. Seit 1292 trugen
diese Vogtei die Wenzen von Valendar zu Lehen, von
denen sie an die von Burgthurn kam. Als die von Burg¬
thurn ausstarben, ertheilte Sayn dem Georg zu Eltz aus
Gnade das heimgefallene Lehen die Vogtei zu Kärlich.
Diese Vogtei bestand in dem Rechte, jährlich im Herrnhofe
des St. Florinstifts zu Coblenz in Kärlich ein Gericht oder

Herrngeding zu halten, wobei der Vogt persönlich oder
durch einen stellvertretenden Untervogt den Vorsitz führte,
wobei verschiedene Gemeindemitglieder von Mühlheim und
Kärlich für sich und wegen ihrer Herrn als Hofleute bei
festgesetzter Strafe erscheinen mussten. Das St. Florinstift
war verpflichtet, jährlich durch seinen Hofmann zu Kärlich
in seinem Hofe nach Ostern dem Vogte ein halbes Malter
Weizen, ein halbes Malter Korn, ein Malter Hafer Ander¬
nacher Mass, dem Schultheiss des Herrnhofs einen Eimer

Wein nicht gerade vom besten, aber auch nicht vom ge¬
ringsten, den Reitern und Knechten einen Eimer Wein und
einen Eimer Bier, wovon ein Viertel einen Trierer Pfennig
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werth ist, zwei Schillinge für ein Schwein oder wenn auf
Johanni geliefert wurde, statt des Schweins einen Hammel,
ferner zwei Hühner, ein Pfund Wachs, ein Pfund Pfeffer

und ein Fuder Holz, das im Ketticher Busch gehauen
wird, als Abgabe zu liefern. Im Jahre 1324 verglich
sich das St. Florinstift mit Simon von dem Burgthurn als
Vogt gegen sieben Malter Weizen und sieben Malter Korn
als Jahresabgabe erblich zwischen Maria Himmelfahrt und
Maria Geburt an die lullen von Burgthurn, womit obige
Abgaben aufhörten. Als Georg das Lehen erhielt, übertrug
das Stift demselben am 17. August 1554 die Vogtei mit
14 Malter Frucht lieferbar an ihn und dessen Erben an
einen ihm beliebigen Ort. 424)

Durch die Burgthurner Erbschaft kam Georg in Besitz
des Guts zu Mühlheim. Im Jahre 1370 hatte Simon von
Burgthurn Schöffe zu Coblenz von Friedrich von Schön¬
burg und Grete Eheleuten sowie Johann Wolf von Sponheim
und Guda Eheleuten Hof, Haus und Hofraithe zu Mühlheim

für 455 Goldgulden gekauft, 1375 wurden 1 2 AT alter Korn¬
zins auf dem Hofe, 1430 von Niclas Heimburger 8 Malter
Kornzins, 1447 ein Weinberg hierzu gekauft, aber 1413
ein Zins von acht Malter Korn an das St. Florinstift zu

Coblenz veräussert. Diesen Zins löste Georg am 7. August
1554 mit 200 rheinischen Goldgulden ab. 4*5) Am 27.
October 1555 belehnte Philipp Landgraf zu Hessen den
Georg mit 10 Gulden Manngeld von der Bede zu Phale
als Burgmann zu Schwalbach. Die 10 Gulden sind ablöslich
mit 100 Gulden, dann soll Georg oder dessen Erben von
ihrem Eigengut nächst Schwalbach an Hessen aufgeben
und als Lehen nehmen. 4 26 ) Am 11. August 1556 lieh
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Kurfürst Johann von Trier mit Genehmigung des Capitels
von Georg zu Eltz dem Jüngern Trierer Rath und Amt¬
mann zu Münstermaifeld 2000 Goldgulden und verpfändete
demselben für die Zinsen von 100 Goldgulden den Zoll

zu Coblenz. 427) Als im Jahre 1557 die von den zu Worms
versammelten rheinischen Kurfürsten errichtete Zollordnung
zu Engers den Zolldienern verlesen ward, befand sich Georg
zu Eltz Churfürstlicher Rath und Amtmann zu Münster¬

maifeld unter dem Gefolge des Kurfürsten. Im Jahre 1558
verkaufte Anton Herr zu Eltz seinen Hof Kaw bei Eltz
nebst seinem Antheil am Filser Hof und Zehntantheil zu

Sürsch mit allen Nutzungen seinem Vetter Georg Herrn
zu Eltz Amtmann zu Münstermaifeld für 1000 Goldgulden
Coblenzer Währung ad 24 Albus sowie 72 Goldgulden
gleicher Währung mit dem Rechte der Einlösung. Am 15.
Februar 1559 gestattete Kurfürst Johann von Trier dem
Tongis (Anton) zu Eltz, dem Jörg zu Eltz Amtmann zu
Münstermaifeld und Rath 20 Malter Korn Münsterer Mass
auf dessen Antheil am Hofe zu Fils als Trierer Lehen zu

verschreiben. 4 28 ) Georg zu Eltz nahm an den Streitigkeiten
des Trierer Kurfürsten und Capitels mit den Bekenn ern
der Augsburger Confession unter Doctor Caspar Olevianus
Antheil. Am 30. November 1559 kamen die kurfürstlichen
Gesandten in Beisein des Georg zu Eltz und Philipp von
Reifenberg Trierer Räthe und Anderer in das Gefängnis
des Rathhauses zu Trier und erklärten, der Kurfürst habe

die der Augsburger Confession Zugewendeten ihrer Religions¬
übung wegen einziehen lassen, sie hätten sich wegen deren
Freilassung nochmals an den Kurfürsten schriftlich gewendet,
dieser habe aber solches abgelehnt. Am 14. December 1559

14
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war Georg nochmals als Amtmann zu Münster wegen dieser
Gefangenen thätig und anwesend, als dieselben am 19. De-
cember 1559 Urfehde wegen ihrer Gefangenschaft schwören
sollten. 429)

Georg Amtmann zu Münstermaifeld unterschrieb am
25. September 1555 wegen Kurtrier den Reichstagsabschied
zu Augsburg.

Nach dem Tode seines Vaters muthete Georg das
Bacheimer Lehen bei dem Grafen zu Eberstein nicht. Im

Jahre 15 51 fand derselbe bei dem Siegler zu Coblenz die
älteren Ebersteiner Lehensbriefe vor und bat um die Be¬

lehnung, die der Graf Wilhelm zu Eberstein auch zusagte.
Mehrere von demselben angesetzte Tage zur Belehnung
passten dem Georg nicht und wurden versäumt. 43°) Georg
wendete sich auch an den Kurfürsten Johann von Trier
und ersuchte um Vermittlung in der Sache. Am 18. Juli 1553
antwortete Wilhelm und bot die Belehnung aufs neue an. 431)
Der angesetzte Belehnungstag am 25. Juli 1553 verstrich
ebenfalls, da Georg abschrieb, den am 30. Juli 1553 ange¬
setzten Tag den 1. November lies Georg ebenfalls verstreichen.
Graf Wilhelm lies am 24. April 1554 den Georg durch
das Lehensgericht nach Gernsbach an der Murg vorladen,
das Lehen zu muthen. Diese Vorladung empfing Georgs
Schreiber zu Baldeneck in dessen Abwesenheit am 26. Juni
1554. Als dieser und drei weitere Termine, der letzte
davon am 29. August 1554 kein Erscheinen Georgs zur
Folge hatten, wurde am 30. August 1554 von dem Lehen¬
hof das Lehen für verloren und heimgefallen erklärt. 432)
Gegen dieses Urtheil protestirten am 23. Mai 1559 Jacob
Domdecan, Georg Amtmann und Hans Reichard Amtmann
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zu Montabaur und Limburg Gebrüder zu Eltz vor einem
Notar, dass sie ihre Lehenbriefe nicht, zur Hand gehabt
und von dem Lehen alsbald nach dem Tode ihres Vaters

kein Wissen gehabt und baten um die Belehnung. 433) Am
4. März 1560 einigten sich die Partheien dahin, dass die
zu Eltz dem Grafen Wilhelm 100 Gulden für gehabte
Kosten bezahlten und ihre Gegenforderung wegen ver-
schienener Nutzung des Lehens fallen Hessen. 434) Dieses
Geld wurde am 20. März 1560 bezahlt. 435) Am 5. März 1560
belehnte Graf Wilhelm zu Eberstein den Georg Herrn zu
Eltz aus Gnaden mit dem Bacheimer Lehen, nämlich dem

Hof in der Rittergasse zu Coblenz, da Rutger von Bacheim
Ritter selig inne wohnte, und den Häusern von demselben
Hof an die Gasse an bis an Bacheimer Pütz und noch

drei Häusern mit allem ihrem Begriff von demselbigen Pütz
an, dieselben gehen bis auf den alten Hof an das Kelter¬
haus, das an das Haus genannt der Hochstein stösst, den
Häusern, und Hofraithen mit allem Zugehör, Garten, Wein¬
garten, Ackerland, Renten, Zinsen und Gefällen, wie Rutger
und andere von Bacheim solche hatten, alles in Stadt, Mark
und Gerichtszwang zu Coblenz, ferner dem Trierer Lehen
Rutgers, sowie einem Weinberg in Weisser Mark gelegen
genannt auf Brait und geachtet auf 4 Morgen, wovon durch
Bewilligung des Grafen zu Eberstein Johann Vogt zu Sen-
heim die Hälfte erhalten und als Mannlehen getragen, welche
Hälfte aber wieder an die von Bacheim kam, Wiesen und

Hecken genannt der Hasenberg in Mark und Gericht
Waldesch bei dem Kloster Rode, an ledigen Zinsen mit
i'/ 2 Malter Hafer und 2 Hühnern, mit den Hauptrechten
von etlichen Gütern zu Waldesch. Die erschienene Nutzung

14*
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und Ausstände seit dem Verfall des Lehens erhielt Georg
ebenfalls zugesichert. 43^)

Einen ähnlichen Verlauf hatte eine andre Lehensache.

Eva Tochter Johanns Vogt zu Senheim als Lehensträger
des Zolls zu Sebastianengers als Lehen der Grafschaft Wied
heirathete den Werner von Lewenstein und erhielt den

Antheil am Zolle. Da die Einkünfte jedoch an Reinhard
von Burgthurn verpfändet, kam dieser Antheil mit Bewilligung
des Friedrich Sohn zu Runkel Grafen zu Wied und Herr

zu Isenburg an Burgthurn und nach dem Aussterben der¬
selben als Erbe an Georg zu Eltz. Der Wieder Lehenshof
weigerte die Belehnung, Georg setzte sich als Pfandherr in
Besitz des Lehens im Namen seiner Gattin und erlangte end¬
lich nach erwiesener Lehensberechtigung die Belehnung. 437)

Am 25. Mai 1560 liehen Decan und Capitel zu Münster¬
maifeld, nachdem Cuno Herr zu Eltz selig und nach ihm
Anton Herr zu Eltz etliche Güter bei dem Hofe Kawen

gelegen von ihnen zu Lehen hatte gegen 5 Gulden jährlich,
dem Georg Amtmann zu Münster, welcher solches Lehen
gekauft, diese Güter.437a) Am 25. October 1560 machten
Georg und Hans Reichard Gebrüder eine Erbtheilung und
vereinigten sich dahin, dass Hans Reichard für sich und
seine Erben den dritten Theil aller Nutzungen und Gefälle
der Fahren zu Boppard und Camp, Georg die Güter und
Renten zu Waldesch haben solle. 438). Johann zu Eltz Amt¬
mann zu Lahneck hatte dem Pfalzgrafen bei Rhein 7000 Gold¬
gulden auf den Zoll zu Bacherach geliehen und Georg
dessen Sohn 1000 Goldgulden aus eigenem Vermögen dazu
gelegt. In der Schuldverschreibung über diese Gesammt-
summe von 8000 Goldgulden mit 400 Goldgulden Rente
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war nur Johann zu Eltz als Darleiher genannt. Am 25. Oc-
tober 1560 erklärte Hans Reichard, um Streitigkeiten bei
Erbfällen zu verhüten, dass diese 1000 Goldgulden Dar¬
lehen an Pfalzgrafen Ludwig Georgs Eigenthum seien und
demselben auch der Antheil an der Rente für diese Summe

gebühre. 439) Am 18. November 1560 kaufte Georg Amt¬
mann zu Münster von Wilhelm zu Eltz und Johannit Ehe¬
leuten sowie deren ältestem Sohne Friedrich mit Wissen

und Willen Antons und Quirins zu Eltz deren drei Antheile
an dem sogenannten Repgenslehen zu Wiersheim für
297 Gulden ad 24 Albus vorbehalten aller auf dem Gute

ruhender Verbindlichkeiten 44°) und erwarb im nämlichen
Jahr 14 1/,, Morgen Land in Kerner Mark zum Kauer Hof.
Am 4. Februar 1561 empfingen Hans Reichard und Georg
von Kurcöln 50 Gulden Manngeld aus dem Zolle zu Bonn.44°<->)
Im gleichen Jahre kaufte Georg von Adam von Pfaffendorf
für 350 Gulden Coblenzer Währung Weinberge, einen Acker
und zwei Wiesen zu Horcheim. Ums Jahr 1561 geriethen
die Herrn zu Eltz mit dem Kurfürsten zu Trier in Streitig¬
keiten. Wilhelm und Cono Gebrüder zu Eltz Söhne Quirins

zu Eltz (vom weissen Löwen) hatten einen Bürger von
Mayen mit Namen Theiss Dantz, der ohne des Kurfürsten
oder dessen Amtleute und Ortskeller Befehl in der Bach
Eltz zwischen Kerich und Kericher Hardt im Trierer

Gebiet gefischt und Krebse gefangen, ergriffen und aus
dem Trierer Gebiet auf Eltz gebracht, wo derselbe mehrere
Tage gefangen sass. Die Sache wurde dem Kürfürsten
Johann zu Trier gemeldet und als Eingriff in des Erzstifts
Rechte betrachtet. Es erging der Befehl, den Gefangenen
ledig zu geben und zum Verhör nach Erenbreitstein zu
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kommen. Am 18. September 1561 erschienen Wilhelm,
Cone, Quirin, Wilhelm, Georg Amtmann zu Münstermaifeld,
Hans Reichard Amtmann zu Schöneck und Emmerich alle

zu Eltz zu Erenbreitstein und gestanden zu, dass die
landesfürstliche Trierer Ge n chtsbarkeit den Kurfürsten zu
schmälern nicht ihre Absicht sei. Was den Vorfall betreffe, so

wollten sie aus demselben keine Gerechtigkeit praejudiciren,
ihre Söhne und Vettern Wilhelm und Cono seien junge,
dieser Sache unverständige Leute, es liege ein Missverständ-
niss vor und versprachen die Anordnungen des Kurfürsten
wegen der Eischerei in der Eltz zu halten. Der Kurfürst
lies die Sache fallen und bestimmte, dass die zu Eltz sich

künftig gemäss ihrer Belehnung der Eischerei bedienen, den
Kurfürsten und dessen Diener an ihrer Gerechtigkeit nicht
hindern und wenn Jemand des Eischens oder Kxebsens
ohne Erlaubnis betreten werde, wenn er bekannt und im

Trierer Gebiet gesessen und begütert, den Amtleuten von
ihnen angezeigt, unbekannt und kein Trierer Unterthan sei
von ihnen festgenommen werden solle, indem er den Amt¬
leuten des Kurfürsten abgeliefert werde. 44')

Unter dem Gefolge, mit dem Kurfürst Johann von
Trier zur Kaiserwahl Max IT 1562 nach Frankfurt ging,
befanden sich unter den Kurfürstlichen Räthen und Gelehrten

Georg Herr zu Eltz Amtmann zu Münstermaifeld, Hans
Reichard zu Eltz Amtmann zu Schöneck und Baldeneck,
unter den Edlen Christof und Emmerich zu Eltz. Am

20. Januar 1563 machte Georg einen Ehevertrag für seinen
Sohn Anton und Amalia von Metternich. Amalie Tochter

des Johann von Metternich Herrn zu Vettelhoven und der

Katherine gebornen von Deensburg selig Tochter war
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durch Wilhelm von Metternich Herrn zu Wynterburg,
Wilhelm von Orssbeck Herrn zu Weenssberg Amtmann
der Grafschaft Neuenahr, Gotthardt • von Metternich Herrn

zu Zeuell, Hanns Wilhelm von Sinzig, Michel von der Leyen,
Daem Quadt zu Landscron und Reinhard von Aer vertreten,
da ihre Eltern beide todt waren. Dieselbe erhielt aus

ihrem väterlichen und mütterlichen Vermögen 2500 Gold¬
gulden, da dieselbe von ihren Vorfahren ziemlich mit Ge¬
schmuck versehen, für diesen Zweck nur weitere 200 Thaler,

wofür sie Erbverzicht und nöthigenfalls mit ihrem künftigen
Gatten Anton ihrem Bruder Bernhard hierüber Versicherung
geben soll. Alle Neben - und Beifälle, die sie ererbte,
nämlich ihr Antheil an Johanns von Deensburg Erbe bleiben
ihr zu Eigenthum. Anton erhielt als Hilligsgut und Wider¬
legung das Haus Ems zu Coblenz mit Begriff, Weinberg
hinter demselben und in der Coblenzer Mark, auf 4 Euder
Wein geachtet, nebst dem Garten, Busch und Wickarten,
von einem Hause zu Coblenz 8 Gulden Rente, die Vogtei
zu Kärlich nebst Zugehör und Gefällen, nämlich 1 5 1/., Malter
Korn, 2 5 Gänse, 1 0% Gulden, die Hühner, Wachs, Ol,
Unschlitt und andere Zinsen, Alles zu 4 Gulden -geachtet,
die Weinberge zu Kärlich und Mühlheim, die Wickarten
und Pfählhauen daselbst mit 3 Euder Wein Ertrag, den
Weinberg zu Güls, den Weinbergshof zu Weis alles zu
3 Fuder Wein geschätzt, den Zehntantheil zu Engers mit
18 Malter Korn, bei dem St. Florinstift jährlich 14 Malter
Korn, vom Hof zu Mühlheim weitere 17 Malter Korn, von

den Wiesen zu Waldesch 5 Gulden, zu Simmern 20 Gulden
Pfälzer Manngeld, auf dem Zoll zu St. Goar 10 Gulden.
Stirbt Georg der Vater Antons, so soll Anton mit seinem
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Bruder das elterliche Vermögen gleich theilen. Stirbt Anton
vor Amalie, so erhält sie ihren Wittumsitz im Hause zur

Ems zu Coblenz. 44 2) Georg starb 1563 und war am
30. September dieses Jahrs bereits nicht mehr im Leben,
nachdem seine Gattin Anna bereits am 31. Mai 1555 ge¬
storben. 443) Am 14. December 1575 befahl Kurfürst Jacob
von Trier dem Keller zu Münstermaifeld, dem Amtmanne

daselbst und Rath Adolf Schilling von Lahnstein den gleichen
Unterhalt wie seinem Bruder Georg zu Eltz selig als Amt¬
mann aus der Kellerei zu Münster zu reichen, bis er

demselben seine Bestellung ertheilt habe. 444) Georg machte
sich um die Burg Eltz verdient, indem er den südlichen Theil
des sogenannten Kernpenicher Hauses, mit seinen Holzgiebeln
ein ächter Holzbau der Renaissance, aufführen lies. Sein

Sohn Anton vollendete den Bau 1604. Da Georg die
Anna von Burgthurn zur Frau hatte, erhielt das Portal
des Kernpenicher Hauses die Inschrift: »Borgthorn Eltz
1604«, die an den Erbauer des Hauses erinnert und den
Abschluss der Arbeit zu 1604 feststellt. 1 563 war Georg Bau¬
meister der Burg, damals wurde der Weg innen und aussen
an der obersten Pforte gebrochen und geebnet, die Brücke
sammt Mauer errichtet und jedenfalls auch jener ver¬
schwundene aber auf älteren Ansichten noch sichtbare

Thorthurm an der Thalpforte gebaut, welcher im Schluss¬
steine die Zahl 1563 trug.445) Theil nahmen an den Kosten
ausser Georg dem Baumeister, Quirin, Salentin, Christof,
Wilhelm, Johann Reichard, Emmerich und Anton zu
Eltz. 446)

Georg hatte mit Anna von Burgthurn folgende Kinder:
1) Anton Stammhalter. 447) Siehe unten.
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2) Georg geboren 22. Juli 1534 zwischen 2—3 Uhr
Nachmittags. Pathen waren Georg von der Leyen, Mar¬
schalk, Philipp zu Eltz und die Wittwe von Helfenstein.

3) Regina geboren Dienstag nach Frohnleichnamstag
den 20. Juni 1536. Gothen und Pathen waren Anna von
Dienheim geborne zu Eltz Amtsfrau zu Schöneck, Johann
von Airscheit Decan von St. Castor zu Coblenz.

4) Maria geboren auf Samstag nach Elisabeth den
23. November 1537 Abends zwischen 9 und 10 Uhr.
Gothen und Pathen waren Georgs Mutter Merge, seines
Vetters Wilhelm von Breitbach Gattin und Otto von Breit¬

bach Siegler zu Coblenz.
5) Anna geboren auf Sonntag St. Andreasabend den

29. November 1539 zwischen 1 und 2 Uhr. Gothen und
Pathen waren die Waldbotin und lvolbin sowie Thiel Braun

von Schmidtburg; heirathete den Karl von Kesselstatt am
6. August 1561.. Zeugen waren Jacob zu Eltz Domdecan
zu Trier, Hans Reichard Amtmann zu Schöneck und

Baldeneck Georgs Bruder, Johann Frei von Dehrn Dom-
custos zu Trier, Wilhelm von Breitbach Herr zu Bürres-
heim, Amtmann zu Linz, Tiburtius Bechthold von Flörsheim

Herr zu Viltzberg, Anton Waldbot Herr zu Bassenheim und
Conrad von Metzenhausen Amtmann im Hamm Georgs
Vettern und Schwäger. Anna lebte noch 1564.

6) Wolff geboren auf Freitag St. Marien Magdalenentag
den 22. Juli 1541 Abends zwischen 2 und 3 Uhr. Pathen
und Gothen waren Wolf von Hagen Domcustos zu Trier,
Georg Herr zu Esch und Maria zu Eltz. Wolfgang studirte
zu Cöln im Bergischen Gymnasium. Am 9. August 1556
dankte er als Zögling desselben seinem Vater Georg für
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das zu seinem Unterhalt erhaltene Geld, das er dem Regens
überlieferte und bat um weiteres Geld für einen Kelch,

Unterhalt und Anschaffung von Holz vor dem Winter. 448)
Wolfgang war 1558 Canonicus am Dom zu Trier und
Altarist des St. Nicolausaltar in der Liebfrauenkirche zu

Coblenz. Am 26. Juli 1558 gestattete ihm Kurfürst Johann
von Trier diesen Altar gegen einen andern Altar in der
Pauluskapelle zu Bischofstein Trierer Bisthums mit Jacob
Romanus Caplan desselben zu vertauschen. 449) Als Domdecan
Jacob zu Eltz zum Trierer Kurfürsten gewählt wurde, sollte
Wolff zu Eltz ihn auf der Romreise begleiten. Am
14. Mai 1567 ertheilte Wolfgang Domherr zu Trier für
die auf Befehl des Kurfürsten mit Heinrich von Nassau
bevorstehende Reise nach Rom dem Godfrid von Walder¬

dorf Archidiacon, Johann Frei von Dehrn und Johann von
Schönberg Domcapitularen zu Trier Vollmacht, ihn als
Capitular des Domcapitels zu vertreten während seiner
Abwesenheit.45°) Wolfgang ging am 2. November 1567
als Domcanonicus zu Trier und Speier mit Heinrich von
Nassau Domcanonicus zu Mainz und Trier sowie Probst

zu Limburg nach Rom zu Pabst Pius V behufs der Be¬
stätigung seines Verwandten Jacob als Kurfürst. Zu Rom
trat Wolfgang in die Bruderschaft St. Maria de anima
Teutonicorum ein. 45') Jm Jahre 1568 war Wolfgang Rector
der Trierer Universität. Am 25. Mai 1569 theilte Kurfürst
Jacob von Trier dem Decan und Capitel von St. Castor
zu Coblenz mit, er habe bei ihnen ein Haus mit ihrer

Begünstigung etliche Jahre inne gehabt und bisher gebraucht,
wofür er gnädig danke, habe aber dieses Haus dem Wolf¬
gang zu Eltz Domscholaster zu Trier resignirt und ersuchte
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um Genehmigung. 45 2) Wolfgang ward am 12. Juli 156g
als Domherr zu Mainz von Wolfgang Kämmerer von
Worms genannt von Dalberg aufgeschworen, auch wurde
er 15 70 in Trier Archidiacon von St. Castor zu Carden
und leistete am 17. Juni 1570 dem Kurfürsten Jacob den
Eid. 453) Am 23. August 1570 beauftragte Wolfgang Dom¬
herr zu Trier den Johann Paul Castellinius J. U. D. an
seiner Statt die Probstei von St. Paulinus zu Trier in

Besitz zu nehmen.454) Am 5. April 1571 ernannte Peter
Ernst Herr zu Criechingen und Pittingen Domherr zu Trier
den Philipp Grafen zu Manderscheid und Kheil sowie den
Wolfgang zu Pltz Scholaster und Anton Loscher Altarist
zu seinen Stellvertretern in Sachen des Domcapitels. 455)
Am 30. April 1571 resignirte Wollgang seine Mainzer
Dompfründe seinem Bruder Hans Reichard, der solche
jedoch 1578 am 1. Februar wiederum aufgab. Dadurch
kam Wolfgang: zum andern Male in Besitz der Pfründe
und nahm am 1. Februar 1578 wieder davon Besitz. Er
resignirte solche zum zweiten Mal am 6. April 1579.45 c>)
Am 4. November 1578 ernannte Kurfürst Jacob von Trier den
Wolfgang Archidiacon von St. Castor zu Carden nach dem
Tode des Pfarrers Rupert von Enschringen auf Ersuchen
des Patronatsherrn Anton Waldbot von Bassenheim zum

Pfarrer von Bassenheim. 457) Wolfgang resignirte seine
Würden 1579 und starb bald darauf.

7) Reichard geboren auf Dienstag nach dem Palmtag
den 13. März 1544 (1543 Trierer Stils) zwischen 6 und
7 Uhr. Pathen und Gothen waren Wilhelm und Heinrich
zu liltz und Kunigunde von Carden Endres Gattin.

8) Barbara geboren auf St. Barbarentag den 4. Sep¬
tember 1545 morgens zwischen 5 und 6 Uhr. (lothen
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und Pathen waren die Äbtissin von Machern, die Gattin

seines Bruders (Margarethe von Hagen) und der Decan
zu Kilburg.

9) Johann geboren auf Sonntag nach Pauls Bekehrung
den 31. Januar 1546 zwischen 10 und 11 Uhr. Pathen
und Gothen waren Georgs Vater Johann, Plans von der
Leyen, Domherr zu Trier und die Äbtissin von St. Thomas.
Johann trat in den Deutschorden und wurde Comthur der
Bailei Lothringen, zu Trier und Beckingen. Am 24. April 1575
ertheilte Kurfürst Jacob von Trier, nachdem er dem Dietrich
und Joachim Grafen zu Manderscheid, Blankenheim und
Virneburg Herr zu Schieiden Gebrüdern die Lösung des
Kirchspiels Lengenfeldt verkündet, dem Johann zu Eltz
Deutschordenscomthur zu Kaufmannssaarburg, Michael Laut
Secretär, Philipp Koch Waldbote in der Pellenz und Nico¬
laus Trimbs Keller zu Mayen Auftrag, die Lösung zu Münster¬
maifeld zu vollziehen. 45 8) Als der bisherige Amtmann zu
Boppard und Wesel Niclas von Schmittburg gestorben,
ernannte Kurfürst Jacob von Trier am 15. März 1576
seinen Verwandten Hans zu Eltz Comthur zu Kaufmanns¬

saarburg Deutschordens zu dessen Nachfolger und theilte
dieses dem Schultheissen zu Boppard und Wesel mit. 459)

Zu Boppard waren drei neue Schöffen angenommen worden,
nach alter Gewohnheit gab Kurfürst Jacob von Trier am
16. Juni 1576 dem Amtmanne Hans zu Eltz zu Boppard
Anweisung, diese Schöffen vor dem Gerichte vorzustellen
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und zu vereidigen. 4 6 °) Johann war 1592 noch Amtmann
zu Caub, 1599 kommt er als Trierer Rath vor,4 61 ) er lebte
noch 1609.

10) Appollonia geboren Samstag den 23. Juli 1547
Nachmittags um 2 Uhr. Gothen und Pathen waren die
Frauen des Mathias von Biger, des Adrian Braun und des
Jörg von Kesselstatt, sowie der Abt von Himmerode. Ward
Priorin auf dem Oberwerth bei Coblenz und war 1608 todt.

11) Katherine geboren Mittwoch nach Lambertus den
19. September 1548 zwischen 4 und 5 Uhr Morgens.
Gothen waren N. von Esch, N. von Metzenhausen Amts¬

frau im Hamm, Katherine geborne von Lützenradt und
Graf Bastian von Sayn. Ward Nonne auf dem Oberwerth
und war 1608 todt.

12) Margarethe geboren Montag nach Jubilate den
28. April 1550 Morgens um 1 Uhr. Gothen und Pathen
waren Margarethe Gattin des Schultheissen, Sibille Gattin
des Palmen Peter und der Kellner zu Wittlich Clas Koen.

13). Maria Jacobe geboren Donnerstag den 18. Juni 1551
Morgens zwischen 6 und 7 Uhr. Gothen und Pathen
waren die Frau zur Stuben, Anna von Nickenich, N. Haus¬

mann von Namedy geborne zu Eltz (Helene) und Domdecan
Jacob zu Eltz in Trier.

14) Jacob geboren Donnerstag nach Antonius den
18. Januar 15 54 Nachts um 1 1 Uhr. Pathen und Gothen
waren Gerlach Schilling von Lahnstein, Conrad von Metzen¬
hausen, Amtmann im Hamm und Anna von Densburg
geborne von Lentzeradt.

15) Zwillingssöhne Hans Reichard und Quirin geboren
den 31. Mai 1555 Morgens nach 3 Uhr. Georgs Gattin



222 ZWEITE ABTIIK1LUNG. ERSTES HAUPTSTÜCK.

starb kurz darauf am gleichen Tage um 4 Uhr. Pathen
und Gothen für Hans Reichard waren Johann Hofmann,
Reichard Breidbach und Agnes Kesselbach, für Quirin
Quirin Cassener, Johann Krautkremer und Johann Hofmanns
Gattin Anna Schorrin.

Hans Reichard ward Stifter der jüngeren Linie zu Eltz
zu Üttingen. Siehe Hauptstück XII.

§ 20. Anton.

Anton ward als ältester Sohn des Georg zu Eltz und
der Anna von Burgthurn am 4. September 1533 zwischen
7 und 8 Uhr Vormittags geboren. Pathen waren Adolf
von Breitbach, Anton (Thoenges) zu Eltz, Gothe Wilhelma
von Breitbach.4 62 ) Am 28. Juli 1548 wurde Anton Sohn
zu Eltz als Domherr zu Trier aufgeschworen. 4 6 3) Im Jahre
1558 gestattete d. d. 26. Juli Kurfürst Johann von Trier,
dass Anton Canonicus zu St. Castor zu Coblenz, Johann
Werner von Monreal Pfarrer zu Artzheim, Jacob Romanus
Altarist von St. Paul zu Bischofstein und Wolfgang zu Eltz
Altarist zu St. Nicolaus an der Liebfrauenkirche zu Coblenz

ihre Stellen tauschten. Kurfürst Johann übertrug die Sache
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dem Georg Leonberger Doctor der Rechte, der die ein¬
gerückte Urkunde des Kurfürsten bestätigte. (2. August 1558.)
Anton hatte aber zwischen dem 26. Juli 1558 und 2. August
d. J. seine Pfründe und Altaristenstelle resignirt, da von
ihm in Georg Leonbergers Urkunde keine Rede mehr ist.4 6 4)
Damals strömte der waffenfähige deutsche Adel unter die
Fahnen Frankreichs in die Hugenottenkriege. Auch Anton
folgte diesem Zuge der Zeit und nahm Kriegsdienste im
Regimente des Rheingrafen, dem er geworbene Reiter aus
Deutschland zuführte und Capitän wurde. 4 6 5) Zu unbekannter
Zeit war Anton auch in spanischen Diensten unter König
Philipp und wurde Obrist. Des Krieges müde kehrte Anton
heim und verlobte sich am 20. Januar 1563 zu Arweiler
mit Amelia von Metternich, Tochter des Johann von Metter-
nich Herrn zu Vettelhoven und der Katherine von Dens-

burg. Jacob Domdecan zu Trier, Hans Reichard Amtmann
zu Schöneck, Gebrüder und Herrn zu Eltz waren Zeugen,
Wolfgang Herr zu Eltz und Domherr zu Trier Bruder
Antons unterzeichnete 1565 den Ehevertrag an Stelle des
1563 verstorbenen Vaters Antons des Georg zu Eltz.

Da Anton sich in Diensten Frankreichs ausgezeichnet,
ernannte ihn König Heinrich von Frankreich am 20. April
1563 zum wirklichen Kammerherrn mit allen Rangeinkünften
eines solchen.466) Am 12. Juli 1563 ernannte die Königin
von Frankreich den Anton zu Eltz Capitain über 300 Reiter
im Regiment des Rheingrafen wegen dessen Verdiensten
gegen die Krone Frankreich und den König Heinrich zu
ihrem Kammerherrn mit allen Rechten und Einkünften

eines solchen und wies ihre Beamten an, demselben den

Gehalt als Kammerherrn zu zahlen. 4 6 7)
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Anton erwarb nach und nach ein bedeutendes Gut

zu Horcheim, indem er eine Schuldverschreibung von 150
Gulden des Adam von Pfaffendorf zu Horcheim an Dietrich
von Macheren Vicar und Präsenzmeister an St. Florin zu

Coblenz vor 15 5 5 ankaufte und dadurch die Unterpfänder
etliche Weinberge zu Horcheim erwarb und darin 1563
gerichtlich eingewiesen ward. Ebenso kaufte er weiteres
Gut von Bürgern zu Horcheim im gleichen Jahr.

Am 30. September 1563 und 1564 bezahlte Anton
»der Königlichen wirden vss Franckreich bestellter Ritt¬
meister« dem Hans Reichard zu Kitz Amtmann zu Schöneck

die gemäss der Brudertheilung zwischen demselben und
seinem Vater Georg zu Eltz selig schuldigen 75 Gold¬
gulden Rente. 468)

Am 19. October 1564 forderte der Ausschuss der
rheinischen Ritterschaft, darunter Anton zu Eltz als Ab¬

gesandter zur Versammlung wegen der kaiserlichen Werbungen
auf4 6 9) und am 7. December des nämlichen Jahrs erfolgte
eine neue Mahnung desshalb an die rheinische Ritterschaft
unterzeichnet von Anton. ^ 6r>iX) Am 12. Juni 1564 kauften
Anton und Amelia von Mettern ich Eheleute von Adam

Schweyckart und Koene Eheleuten zu Horcheim deren
Weinberge zu Horcheim. 4 6 9 b) Am 9. März 1565 ertheilte
der zu Paris weilende König Heinrich von Frankreich dem
Anton wegen dessen Verdiensten um die Krone Frankreich
als Colonel von 1000 berittenen Pistolenschützen deutscher

Abkunft eine Rente von 2000 Livres. 47°) Anton setzte
den von seinem Vater Georg begonnenen Bau des Kempe-
nicher Hauses fort, auch lies er nach den Baurechnungen
des Schlosses im Jahre 1565 als damaliger Baumeister
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desselben den Brunnen bei dem Aufgangthurme ins Kempe-
nicher Haus, eine Cisterne für Regenwasser, die erst vor
Kurzem ausser Gebrauch kam, anlegen. 47°*) Am 15. Januar
1566 belehnte Philipp Graf zu Eberstein den Anton mit
dem Bacheimer Lehen zu Coblenz. 47') Dieses war die
letzte hierüber ertheilte Belehnung. Am 24. Februar 1566
kaufte Anton von Adam von Pfaffendorf zu Horcheim

dessen Gut daselbst. 47 2) Am 24. October 1566 belehnte
Philipp der Ältere Landgraf zu Hessen den Anton, Jacob
und Johann Reichard Gebrüder Herrn zu Eltz Jörgen selig
Söhne mit 10 Gulden Rente auf der Bede zu Phale als

Burglehen zu Rheinfels mit dem Vorbehalte der Ablöslich-
keit mit 100 Gulden. In diesem Falle sollen dieselben

Eigengut mit dieser Rente aufgeben und zu Lehen nehmen.473)
Im Jahre 1566 empfing Anton mit Jacob und Hans
Reichard von Philipp dem Altern zu Hessen das Dorf
Lutz zu Lehen. Am 19. Januar 1568 gestattete Kurfürst
Jacob von Trier dem Anton zu Eltz seine Gattin Ämelia
von Metternich auf dessen Antheil am Hause Eltz samt

Zugehör als Trierer Lehen zu bewittumen. Stirbt Anton
vor seiner Gattin, so soll Amelia den Antheil an Eltz als

Wittum nutzniessen, aber durch Einen von Adel mompar-
weise vom Erzstifte empfangen, vermannen und bedienen.
Heirathet dieselbe wiederum, so soll ihr zweiter Gatte das

Lehen in Monatsfrist empfangen und den Burgfrieden be¬
schwören. Nach ihrem Tode fällt das Lehen dem Erz¬

stifte heim. 474) Am gleichen Tage gestattete Kurfürst
Jacob dem Quirin Herrn zu Eltz als Lehensherr dessen
Wiesen im Wiersheimer Brühl an Anton zu verkaufen.475)
Am 17. Januar 1569 nahm Salentin Kurfürst zu Cöln den

'5
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Anton zu seinem Rath und Diener an, lies ihn die Pflichten

ablegen und gab ihm einen Jahrgehalt von i oo Goldguklen
sowie Hofkleidung.476) Am 26. August 1569 belehnte
Philipp* der Jüngere Landgraf zu Hessen den Anton, Jacob
und Johann Reichard Gebrüder Herrn zu Eltz Söhne
Georgs selig mit 10 Gulden von der Bede zu Phale als
Burgleute zu Rheinfels. 477) Als am 19. April 1570 Kur¬
fürst Jacob zu Trier das Jesuitencolleg zu Trier stiftete,
war Anton mit Wolfgang Herrn zu Eltz Domscholaster
zu Trier Zeuge der Urkunde. 478) j n ^ er Urkunde heisst
er Trierer Marschalk, welches Amt ihm in unbestimmter
Zeit übertragen worden. Im Jahre 1570 erwarb Anton
die Vogtei zu Moselkern. Dieselbe war Trierer Lehen
und bestand in einem Antheile am Zehnten zu Fressen,

Sackenheim und Waldorf, einem Antheile der Vogtei zu
Kern, der andre Antheil war denen von der Leyen, nebst
Zugehör, einem Theile der Renten und Bedegüter zu
Naunheim, einem Theile des Hofs zu Vils bei Münster¬

maifeld mit Zugehör, ehedem zu der Herrschaft Kempenich
gehörig. Dieses Lehen hatten die von Bolanden von Kur¬
trier getragen, als dieselben aber im Mannsstamme aus¬
gestorben, belehnte am 1. Juni 1570 Kurfürst Jacob von
Trier wegen der Dienste, die seine Brüder Georg und
Hans Reichard Brüder und Räthe, Marschalke und Amt¬
leute, deren Söhne Hans Reichard, Anton sowie Hans

Anton seine Vettern ihm geleistet, mit diesem Lehen für
sich und ihre männliche Erben. 479) Die Vogtei zu Mosel¬
kern wurde von zwei Untervögten gemeinschaftlich für Eltz
und Leyen verwaltet, alle Rechte durch dieselben geübt,
die Einkünfte bezogen und alle Kosten getragen. Die
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Vögte wohnten in Kern. Die Einkünfte bestanden in dem
Vogteihause zu Kern mit grossem Nutzgarten, Wein-,
Frucht- und Wiesenzinsen, dem Vogteiwalde, freier Jagd
im Kerner Gericht, während die Fischerei Privateigenthum
deren zu Eltz war. 479 a)

Ums Jahr 1570 wollte Anton an seinem Hause zu
Coblenz bauen, hatte aber bei dem Stadtvorstande Wider¬

stand gefunden. Anton wandte sich an Jacob Kurfürst
von Trier. Dieser schrieb am 13. October 1570 von
Erenbreitstein aus an den Rath zu Coblenz, sein Vetter

der Marschalk und Rath Anton zu Eltz habe ihm mitge-
theilt, es sei zwischen seinem verstorbenen Bruder und

Georg zu Eltz selig unterhandelt worden, dass Anton einen
Platz im Graben seinem Hause gegenüber bei St. Florins¬
kirche zu Coblenz zum Bebauen erhalte. Da Anton auf

dem Bauen bestehe, ertheile er hierfür seine Genehmigung
und ersuche den Rath, sich desshalb mit Anton zu be¬

nehmen. 480) TJ m diese Zeit b 0 t s ; c h Anton Gelegenheit,
den Besitz bedeutend zu erweitern. Die Herrschaft Kempe¬
nich mit dem Hause Kempenich war von Kurtrier für
8000 Gulden verpfändet worden. Die Pfandschaft ruhte
in Händen der Margarethe von Schöneck,, Wittwe zu Nassau
und Spurkenburg. Diese Pfandschaft wollte Kurfürst Jacob
von Trier lösen und bediente sich dazu des Anton zu Eltz.

Anton schoss einen Theil der Ablösungssumme vor. Am
9. Januar 1 5 71 nahm Margarethe von Schöneck auf Bitten
des Kurfürsten das Anerbieten des dritten Theils der 8000

Gulden Pfandschilling an und versprach dem Stifte dagegen
ein Drittel an Haus und Herrschaft Kempenich heraus¬
zugeben, Einiges ausgenommen, das ihr nutzniesslich blieb.



228 ZWEITE ABTHEILUNG. ERSTES HAUPTSTÜCK.

Margarethe erhielt als Erkenntlichkeit für ihren guten Willen
200 Thaler als Geschenk zugesichert. Am gleichen Tage
stellte der Kurfürst hierüber zu Wittlich Urkunde aus. 4 Xl )
Am 14. Januar 1571 gab der Kurfürst dem Anton Voll¬
macht, den Pfandschilling zu erlegen und das Drittel an
Haus und Herrschaft Kempenich mit allem Zugehör ein¬
zunehmen und bis auf Weiteres zu verwalten. 4 82 ) Dieses
theilte er am 9. Februar 15 71 dem Anton mit. Die Herr¬
schaft Kempenich bestand aus dem Hause Kempenich und
den sieben Ortschaften: Kempenich, Engeln, Weiberen,
Spessart, Hausen, Lederbach und Leimbach. Die Erwerbung
dieser Pfandschaft musste für Anton sehr passend erscheinen,
da er in der Herrschaft bereits Kirchesch mit Kirch¬
satz besass.

Am 29. März 1 5 71 erklärte Margarethe von Schöneck,
dass ihr Anton zu Eltz Trierer Rath und Marschalk zwei

versiegelte Briefe über 2000 Goldgulden Hauptgeld auf
dem Coblenzer Zoll, den einen von Kurfürst Johann von
Trier vom 11. August 1566, den andern über 600 Gold¬
gulden Hauptgeld auf dem Amte Schöneck ausgestellt
von Kurfürst Richard von Trier im Jahre 1513 übergeben
und bemerkt habe, im Falle sie mit Tod abgehe, und Anton
diese 2600 Gulden Gold lösen wolle, dieses ihm gestattet
sei. 4 8 3) Am gleichen Tage zahlte Anton diese Pfandsumme
und löste damit das Drittel an Flaus und Herrschaft Kem¬

penich ein.484)
Auf dem Altare zu Müden ruhte als Beitrag zu dem

Unterhalte des Geistlichen zu Wiersheim ein Pfund Wachs¬

zins. Jm Jahr 1571 lösten Anton, Jacob und Hans Reichard
Gebrüder zu Fitz bei dem Pfarrer Stefan von Müden, Flirman
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Gross, Balthasar von Lutz Kirchenknechten und den Send-
schöffen zu Müden dieses Pfund Wachs mit 4 Gulden in

Gold ab und vergüteten die aufgelaufenen neunjährigen
Zinsen desshalb. 4 8 5) Jm Jahre 1 513 hatte Herzog Johann
von Jülich Wilhelms Vater den Reinhard von dem Burg-
thurn mit dem Hofe Holtorp als Mannlehen belehnt und
1524 Philipp Herr zu Eltz zu Pirmont als Vormund des
Reinhard von dem Burgthurn dieses Lehen erhalten. Von
da an erfolgte keine Belehn ung, da sich Georg zu Eltz
der Erbe der Burgthurner Lehen entweder nicht um das
Lehen bewarb oder dasselbe als heimgefallen erklärt nicht
ertheilt wurde. Jm Jahre 1571 suchte Anton um das
Lehen nach und lieferte den Nachweis, dass seine Mutter

Anna Reinhards von Burgthurn Tochter sei und seine
Grossmutter über 36 Jahre lang das Lehen besessen und
er vor mehreren Jahren um das Lehen angesucht habe.
Kurfürst Jacob von Trier vewendete sich in der Sache
ebenfalls. Am 25. Mai 1571 belehnte Herzog Wilhelm
zu Jülich, Cleve und Berg den Anton und dessen Brüder
mit dem Hofe zu Holtorp im Amte Löwenberg als Nach¬
folger des Reinhard von Burgthurn.4 86 ) Am gleichen Tage
empfing Anton von Jülich zwei Häuser zu Münstereifel
und verschiedene Ländereien in den Ämtern Nideggen,
Nörvenich und Zülpich, sowie zwei Häuser zu Münstereifel
die Broichthofstatt mit drei Morgen Land, zwei Hufen
Ackerland in den Ämtern Nideggen, Nörvenich und Zülpich
mit dem Hause Lindweiler, zu Lehen 486a) un( ] am gleichen
Tage wegen seiner Gattin und deren Bruder Bernhard von
Metternich das halbe Haus zu Cuchenheim, zehn Malter

Roggen Rente daselbst, der Brückenpacht genannt, das
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Burghaus in der alten Gasse zu Münstereifel und den Hof
zu Poll im Amte Nörvenich genannt das Gut von Blyen-
stein zu Lehen. 4 86b)

Johann Gramann besass als Cölner Lehen das sogenannte
Gramanns Haus als zweite Hälfte des Weiherhauses zu

Nickenich oder das alte Haus in dem Weiher. Als 1552
dessen Wittwe Anna von Jrmtraud kinderlos starb, erbten
diese Güter die von Enschringen, Müll von Ulmen zu Gun-
dorf, die Schütz von Holzhausen und Anton zu Eltz als
Gatte der Amelia von Metternich, da dieselbe durch Johanns
Mutter eine von Enschringen in gerader Linie verwandt
waren, zu je einem Drittel. Am 5. Juli 1571 empfing
Friedrich Müll für sich und die Miterben des Johann
Gramann nämlich Johann von Enschringen und Anton zu
Eltz die Hälfte des Weiherhauses zu Nickenich nebst

Zubehör, nämlich eine Mark, ein Busch, Viehtrift auf der

Weide, drei Viertel Weingut und 20 Morgen Land von
Cöln zu Lehen. 48 6 c)

Am 6. Juli 1 5 71 schenkte Jacob Schneiss von Grensau
dem Anton Trierer Marschalk und der Amelia von Metternich
zur Erkenntlichkeit für die vielen von demselben und dessen

Voreltern empfangenen Wohlthaten alle seine Güter und
sein ganzes Vermögen mit dem Bedinge, ihn lebenslänglich
ehrlich und redlich mit Essen und Trinken, wie Anton es

an seinem Tische hat, zu unterhalten, ihm jährlich auf Ostern
und Michelstag jedesmal 20 Thaler Geld und eine neue
Kleidung zu geben, auch einen Jungen zu seiner Aufwartung
und Pflege zu halten und ihm Kleidung wie seinen Dienern
zu geben. 4 8 7)
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Am 15. Juli 1571 empfing Anton zu Eltz Amtmann
zur Hardt von Kurfürst Salentin von Cöln für sich und

seinen Schwager Bernhard von Metternich Haus und Hof
zu Cuchenheim nebst Zubehör zu Lehen. <' 8 7 ;i) Um diese
Zeit stand Anton mit dem Stifte zu Münstermaifeld in

Beziehungen. Am 5. August 1571 erklärte Kurfürst Jacob
dem Decan und Capitel zu Münstermaifeld, dass er für
den Fall dieselben ihre Wiesen zu Mertloch an Anton

Amtmann zur Hardt verkauften, er seine Genehmigung
hierzu ertheile. 4 88 ) —

Am 15. Juli 1572 belehnte Kurfürst Salentin von
Cöln den Anton Amtmann zur Hardt, Rath und Getreuen,

Obrist als Vormund seines minderjährigen Vetters Hans
Anton zu Eltz sowie für ihn und dessen Brüder mit 50
oberländischen rheinischen Goldgulden Rente vom Zolle zu
Bonn als Mannlehen ablöslich mit 500 Goldgulden. 4 8 9)

Nach der glücklich erfolgten Ablösung eines Theils
von Haus und Herrschaft Kempenich schritt Kurfürst Jacob
nun zur Einlösung des Ganzen durch Anton. Am 9. Februar
1573 beauftragte Kurfürst Jacob denselben, Haus und
Herrschaft Kempenich zu Andernach einzulösen und sodann
Amtsweise bis auf Weiteres zu verwalten, auch das bau¬

fällige Schloss wieder in Stand zu setzen. 49°) Anton leistete
diesem Folge und kam so pfandweise in den Besitz von
Haus und Herrschaft Kempenich. Am 12. September 1573
schrieb Anton an das Trierer Domcapitel, der Kurfürst
sei letzthin zu Kempenich gewesen und habe das Haus
besichtigt, da derselbe nun von Margarethe von Schöneck
selig ein Drittel des Hauses und der Herrschaft erhalten,
der Kurfürst das Haus jedoch baufällig gefunden und nicht
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länger in andern Händen lassen wolle, habe er den Pfand¬
schilling gekündigt. Er bat um Absendung von Vertretern
zu diesem Zwecke.49«) Die Ablösung geschah, im Jahre
1574 lies Anton das Haus Kempenich herstellen. —

Im Jahre 1575 empfing Anton vom Grafen Johann zu
Wied den Senheimer Antheil am Zolle zu Engers zu Lehen,
und kaufte im gleichen Jahre Ackerland in der Herrschaft
Kempenich, welchem Ankaufe andre Erwerbungen 1576,
1580, 1584, 1585, 1586, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592,
1593 folgten, 492) so dass sich der Besitz dort bedeutend
mehrte. Im Jahre 1575 am 30. April belehnte Ludwig
Cardinal und Bischof zu Metz den Anton und Johann
Reichard Gebrüder mit den von denen von Esch zu Lehen

getragenen Renten zu Briedel und Pünderich, die sie an
Metz abgetreten.493) Am 30. Juni 1575 gestattete Kurfürst
Jacob von Trier dem Kloster Himmerode seinen Weinberg,
Haus und Garten bei Coblenz an Anton Marschalk, Amt¬

mann zu Mayen, Rath und Obrist der Krone Erankreich
zu verkaufen. 494) Am 9. April 1576 lieh Anton auf An¬
suchen seiner Base und Schwägerin Margarethe Wittwe zu
Eltz zu Schöneck 1000 Goldgulden bei dem Cone Dom-
decan, Adolf und Werner Schilling zu Lahnstein Gebrüder
für dieselbe und verpfändete zur Sicherheit auch seinerseits
seine beiden Höfe auf dem Lehmener Berg.494 a) Am 20.
Januar 1577 empfing Anton Amtmann zu Mayen von
Kurfürst Jacob zu Trier für Bertram von Mirbach dessen
Lehen. 495)

Anton Trierer Marschalk, Rath und Amtmann zu

Mayen und Monreal machte am 28. Juli 1578 mit seinem
Bruder Hans Reichard Herrn zu Eltz als Begründer der
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jüngeren Linie zu Eltz zu Üttingen mit Wissen und Willen
des Kurfürsten Jacob von Trier eine Brudertheilung der
elterlichen Güter. Anton erhielt das, Haus zu Coblenz zur

Embs genannt, mit allem Zugehör, die Häuser am Bacheimer
Pütz zu Coblenz, die beiden Lehmer Höfe taxirt zu 44
Malter Korn jährlichen Ertrag, den Hof zu Fils, zu Mühl¬
heim mit 17 Malter Korn Jahrertrag, zu Kärlich in der
Bergpflege das Zinskorn mit 10 Malter 6 Simmer Ertrag
veranschlagt, den Hof zu Moselweis bei Coblenz, den Hof
zu Horcheim, Alles mit Zugehör, Recht, Gerechtigkeit,
Renten und Anderm, die Renten beim St. Florinstifte zu

Coblenz mit 10 Malter Korn jährlich, das Zinskorn im
Engersgau und die Lehen vom Kloster St. Jacobsberg
herrührend, die Zehnten zu Sürsch und St. Sebastianengers
mit 13 Malter Korn jährlich, die Gefälle zu Waldesch, die
Weinrenten zu Güls, die Renten zu Hammerstein sammt

Salmenfang und Gerechtigkeit, die halbe Rente zu Bacherach,
die halbe Rente zu Schöneck in der Eifel mit 25 Gulden,
das Manngeld zu Simmern mit 20 Gulden, die Wiesen zu
Dreckenach, einen Antheil am Turnos zu Engers, dagegen
soll Anton seine beiden Schwestern auf dem Oberwerth bei

Coblenz, wie denselben versprochen, versehen. —
Hans Reichard erhielt den Antheil am Hause Eltz

mit aller Gerechtigkeit und Zugehör, den Hof Kauen mit
aller Gerechtigkeit, die Mühle und was zur Herrschaft ge¬
hört, Hof und Dorf Wiersheim, Hof Oest, die Kerner
Mühle, den Hof zu Mertloch, das Dorf Lutz, den Hof
Beuren, die Höfe zu Dommershausen und Hundshausen

mit Recht, Gerechtigkeit, Renten, Zinsen und Zugehör, den
Zehnten zu Buch, die Renten aus dem gemeinen Hofe zu
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Mertloch, die Kornrenten zu Pommern, die Weinrenten zu
Fankel, Pommern und Müden, zwei Fuder Wein, die
Junker Christof zu Eltz der Ältere jährlich schuldet, alle
Renten, Zinsen und Gefälle zu Wildenberg und Treis,
die halbe Geldrente zu Bacherach und Schöneck in der

Eifel, das Manngeld zu St. Goar, das Repgeslehen zu
Wiersheim, die Schäferei auf dem Neuhof und was jähr¬
lich aus dem Spital zu Müden fällt, die Wiese auf Lil-
munt, 2 Gulden Rente zu Morsdorf, dagegen soll Hans
Reichard Alles bezahlen, was er Hans seinem Bruder dem
Deutschordensherrn und seiner Schwester Maria im Kloster

St. Thomas a. d. Kyll lebenslänglich zu reichen ver¬
sprochen. 49 f>)

Am 8. September 1578 schrieb Anton an das Trierer
Domcapitel und verlangte Besichtigung der durch .Sturm¬
wind beschädigten Mauern an Haus Kempenich. Ein mehr
als 500 Fuss langes Stück der Ringmauer war in den
Graben gestürzt. 497)

Nach dem Tode seiner Gattin Amelia von Metternich

verlobte sich Anton zu Coblenz als der königlichen Würden
aus Hispanien Obrist, Trierer und Cölner Marschalk, Rath
und Amtmann am 21. November 1579 mit Margarethe
von Hedesdorf Tochter des Heinrich von Fledesdorf und

der Maria von Reifenberg. Nach dem Ehevertrag vom
21. November 1579 erhielt Margarethe als Wittum Antons
elterliches Gut und was derselbe erworben, Margarethe
bekam als Mitgift 2000 Gulden Frankfurter Währung ad
15 Batzen baar nach der Hochzeit mit 100 fl. Rente,
ausserdem 1000 fl., von ihrem Vetter Friedrich von Reifen¬

berg der Krone Frankreich Obrist nach seinem Tod 1000 fl.
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Margarethe verzichtete auf ihr elterliches Erbe. Kurfürst
Jacob von Trier, Hans zu Eltz Deutschordenscomthur zu
Saarbrücken und Amtmann zu Berncastel, Christof der
Ältere Herr zu Eltz, Hans Reichard Herr zu Eltz, Emmerich
Herr zu Eltz, Amtmann zu Cochem, Dhaun und Ulmen,
Karl von Kesselstatt, Hans Jacob von Breitbach, Heinrich
von Hedesdorf, Wilhelm von Hedesdorf, Eriedrich von

Reifenberg, Philipp von Reifenberg, Hans Gebhard von
Hatzfeld, Cuno von Reifenberg, Otto von Roishausen und
Hans Ruprecht Boos von Waldeck waren Zeugen. 49») Am
3. März 1580 schloss Kurfürst Jacob von Trier einen Ver¬
trag für Anton ab. Der Abt, Prior und Convent zu
Himmerode verkaufte an Anton seine Häuser, Höfe, Plätze

und Weinberge nebst Zugehör in der Castorgasse nächst
der Firmung für 1 500 Thaler ad 3 1 Albus, wobei bedungen
wurde, dass die Abtei Himmerode die zwei auf dem Gute
ruhenden Gänse an die Custorei von »St. Florin zu Coblenz

künftig geben solle. 49 f)) Am 8. Januar 1581 verkaufte
Anton aus dem Bacheimer Lehen zu Coblenz ein Haus
nach dem Bacheimer Pütz zu nebst Platz und Garten unten

die Rittergasse für 450 Thaler ad 31 Albus mit dem Ver¬
sprechen , den Lehensherrn (von Eberstein) desshalb zu
befriedigen und verpfändete dafür alle seine Güter im Erz¬
stifte Trier. —

Anton war stets glücklich im Erwerben. Mit dem
Aussterben der I lelfenstciner im Mannesstamm durch Johann
von Helfenstein war das Trierer Erbmarschalkamt, das

dieselben zu Lehen gehabt, verwaist und dem Erzstifte
heimgefallen. Waren es nun alte Traditionen von ver¬
wandtschaftlichem Ursprünge der Geschlechter von Helfen-
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stein und Eltz oder Gnade des Trierer Kurfürsten, sei dahin

gestellt, am S.Juni 1580 belehnte Kurfürst Jacob von Trier
den Anton, dessen Bruder Hans Reichard und deren Vetter

Hans Anton sowie den ganzen Stamm zu Eltz vom goldnen
Löwen nach Abgang der von Helfenstein mit dem erledigten
Trierer Erbmarschalkamt und mit dem nach Erlöschen der
vom Weiher von Nickenich und Aeschied zu diesem Amte

gelangten Gütern, 499*) nämlich dem Hause auf dem Weiher
zu Nickenich mit Weinbergen, Äckern und einem halben
Backhaus daselbst, der halben Vogtei zu Kärlich und Mühl¬
heim , einem Sechstel am Zehnten zu Plaidt. 500) Diese
Würde blieb erblich beim Stamme vom goldnen Löwen
bis zum Aufhören des Kurstaates Trier. Damit hing zu¬
sammen, dass am 30. Juni 1580 Kurfürst Jacob dem Anton
die Vogtei des Rosenthaler Hofs zu Plaidt mit Renten,
Rechten und Gerechtigkeiten nämlich 10 Malter Kornrente
zu Lehen gab, und ihm gestattete, solche in Afterlehen zu
vergeben.5°') Noch im Jahre 1580 verlieh Anton dieses
Lehen dem Trierer Kanzler Johann Wimpfeling mit dem
Bedinge, wenn er Anton oder sein Mannesstamm aussterbe,
solle der Kanzler das Lehen von Antons Bruder Hans
Reichard und dessen Erben im Mannesstamme und bei
deren Aussterben von Kurtrier für sich und seine Erben
erhalten. —

Am 8. Juli 1580 empfing Anton mit Hans Reichard
und Hans Anton seinen Antheil an den Zehnten zu Eressen,

Sackenheim und Waldorf mit der halben Vogtei zu Kern
etc. als Trierer Lehen. 5° 2)

Im Jahre 1580 kam es zwischen Kurcöln und dem
Kloster Laach wegen der Steuern zu Streitigkeiten. Ein
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Haufen Cölner Reiter erschien am 26. Februar 1580 vor
Laach und begehrte Quartier, was abgeschlagen wurde.
Dieselben überstiegen jedoch die Thöre und wollten sich
des Abts bemächtigen. Anton zu Eltz schickte Boten an
den Befehlshaber der Reiter mit dem Befehle, sich nicht
eher zu entfernen, bis die aus den Orten bei Laach dem

Kloster zu Hülfe geeilten Bauern auseinandergegangen seien.
Im Jahre 1581 tauschte Anton Erbmarschalk von-Ludwig
Breissiger Rath zu Coblenz als Vormund des Johann Koch
seines Pflegesohns einen Weinberg und Garten auf der
Firmung zu Coblenz, welcher an Antons Weinberg an-
stiess und Trierer Lehen war, mit Genehmigung des Trierer
Kurfürsten gegen drei Malter Korn auf den Heimbürgern
und der Gemeinde zu Rübenach und seine Gerechtigkeit
an dem halben Kelterhaus in der Neuergasse zu Coblenz
nebst G arten bis an der Minoriten Mauer zu Coblenz aus.

Am 8. Januar 158 1 verkaufte Anton Trierer Hofrath,
Marschalk und Amtmann zu Mayen dem Pancratius Kelter
und Katherine Eheleuten Bürger zu Coblenz das Haus »zum
Burghthorn« mit Begriff und Zugehör nebst Keller unter
der Strasse durchgehend und einem (rang mit Schrotgang
für 550 Gulden Coblenzer Währung. 5°3)

Am 4. October 1581 übertrug Kurfürst Johann von
Trier nach dem Tode der Wilhelma von Lützerad Jörgs
von Schöneck selig Wittwe aber noch bei Lebzeiten ihrer
Tochter Margarethe von Schöneck selig dem Anton zu
Eltz gegen 8000 Gulden in Gold Darlehen, womit Haus
und Herrschaft Kempenich gelöst worden, nachträglich
pfandweise diese Herrschaft, da sein Vorfahr Jacob gestorben
und die Pfandurkunde nicht ausgefertigt worden. Anton
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soll 4000 Goldgulden an Haus Kempenich verbauen, die
Gebäude in Dach und Fach erhalten, die Rechte und Frei¬
heiten des Schlosses und der Herrschaft wahren und ver-

theidigen, den Unterthanen keine ungewöhnlichen Dienste
und Frohnden auferlegen, Niemanden Schaden aus dem
Schlosse thun, aus demselben keinen Krieg führen, die

gegen Kurtrier Ungehorsamen und in'der Reichsacht befind¬
lichen ohne Genehmigung des Kurfürsten von Trier nicht
beherbergen, das Schloss in des Stifts Nöthen öffnen doch
ohne Antons Schaden. Sollte das Schloss während der

Pfandschaft genommen werden ohne Antons oder dessen
Erben Schuld, oder verbrennen, so soll Kurtrier alle Hilfe
leisten, dass Anton und dessen Erben das Schloss wieder
erhalten und dasselbe auf des Stifts Kosten wieder erbaut

werde. Kann das Stift dieses nicht leisten, so soll A«ton

und dessen Erben den Bau vollführen und dafür bei Lösung
des Pfandschillings ausser den 8000 Goldgulden weitere
2000 statt der 4000 Goldgulden Baugeld geben. Dagegen
soll die Baurechnung vorgelegt und der Beweis erbracht
werden, dass Anton oder dessen Erben dieses Geld vor

dem Brand in dem Hause verbauten. Einigen sich desshalb
beide Theile nicht, so ist das Stift berechtigt gegen Erlegung
von 8000 Goldgulden Pfandschilling, und im Falle die
4000 Goldgulden verbaut worden, Kempenich im Zustande,
wie es sich befindet, wieder an sich zu nehmen. Dem

Stifte vorbehalten blieben Huldigung, gerichtliche und un¬
gerichtliche Appellation, Folge, Reise, Reichs- und Landsteuer,
geistliche Obrigkeit, Administration in Religionssachen.
Die Ablösung soll erst nach Ablauf von fünfzig Jahren
nach halbjähriger Aufsagung erfolgen, worauf die 10000 Gold-
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gülden in einer Summe auf des Stifts Kosten zu Coblenz
oder Andernach erlegt werden. Weigert sich Anton oder
dessen Erben die Auslösung anzunehmen, so soll das Geld
in einer der beiden Städte Coblenz und Andernach gerichtlich
hinterlegt und Kempenich mit allen Mitteln zu erlangen
gesucht werden.5°4) Diese Pfandschaft währte bis 1777,
die Linie zu Eltz vom goldnen Löwen nahm hiervon den
Beinamen: »Pfandherrn zu Kempenich« an.

Im Jahre 1558 hatte Georg von Anton Herrn zu
Eltz vom weissen Löwen den Hof Kaw, den Hofantheil

Vils und Zehntantheil zu Sürsch gekauft. Im Jahre 1581
besassen die Verschreibung Anton und Hans Reichard
Gebrüder zu Eltz Georgs Söhne und gaben gegen Erlag
der Kaufsumme von 1000 Goldgulden in diesem Jahre
dem Friedrich und Wilhelm Herrn zu Eltz die erkauften
Güter und Rechte wieder heraus.

Am 6. April 1582 verkauften Decan und Capitel des
St. Martinstifts zu Münstermaifeld dem Anton zu Eltz mit

Genehmigung des Trierer Kurfürsten (Jacob d. d. 1581) ihre
Wiese zu Alertloch neben dem Eltzer Hof für 1200 Gulden

Coblenzer Währung, was baar bezahlt wurde.5°5) Am
10. März

1583 nahm Wilhelm Pfalz«raf bei Rhein Herzog20. März
in Ober- und Niederbaiern den Anton Erbmarschalk als

obersten Feldmarschalk mit 500 Thalern Gehalt zu Nürnberg
auf dem Rathe an und versprach ihm, im Falle Krieg
ausbreche und Anton ziehe zu Felde, solle derselbe monatlich
300 Gulden nebst dem freien Unterhalt für den Caplan,
Wundarzt, Wagen mit sieben Trabanten, den Trompeter,
Schreiber, Schmied, Koch und Fourier bekommen.5° 6)
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Am i. Februar 1584 ernannte Kurfürst Ernst von Cöln

Pfalzgraf bei Rhein seinen Rath und Amtmann zur Hardt
Anton zu Eltz Trierer Erb- und Hofmarschalk zum Feld¬

marschalk über sein Kriegsvolk zu Pferd und Fuss, lies
denselben durch seinen Bruder Ferdinand Pfalzgrafen bei
Rhein und Feldobristen in dieser Würde vorstellen und

nahm ihn in Pflichten. 5°7) Anton leistete dem Kurfürsten
bei der Einnahme von Bonn wesentliche Dienste, wofür
derselbe ihn belohnte.

Am 1. September 1584 verkaufte Hermann Graf zu
Rennenberg Domherr und Archidiacon zu Lüttich der
Entlegenheit wegen an Anton Erbmarschalk für 300 rheinische
Goldgulden den Hof nebst Vogtei zu Pleidt in der Pellenz
genannt der Rosenthaler Hof, wie ihn die von Aescheidt
von ihm zu Lehen getragen und ein Lehen der Herrschaft
Kempenich die Nett genannt, die Anton von Breidbach
und nach ihm Peter Wolf von Wollendorf zu Andernach

von den Grafen von Rennenberg zu Lehen hatte und
beide Lehen Hermann ererbte. 5° 8) Anton hatte sich
gegen das Kloster Oberwerth bei Coblenz für die Eheleute
Wilhelm von Polen und Veronica verbürgt, am 24. No¬
vember 1584 quittirte die Äbtissin Anna von Weyer zu
Nickenich auf dem Oberwerth, von Anton eine Rente von

1 19 Gulden 19 Albus fürs Jahr 1584 erhalten zu haben. 509)
Im Jahre 1544 hatte Johann zu Eltz Amtmann zu Lahneck
von Kurpfalz 400 Goldgulden Rente vom Zolle zu Bacherach
gekauft, diese Rente lösste Kurpfalz von Anton und Hans
Reichard zu Eltz am 1. Juli 1585 mit Genehmigung des
Pfalzgrafen Johann Casimir bei Rhein, Vormund und Ad¬
ministrator ein. 5'°) Anton hatte für die 8000 Thaler oder
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10000 Goldgulden Pfandschaft auf Kempenich die Renten
des Hauses und Herrschaft Kempenich angewiesen erhalten,
trotz der Pfandschaft verwendete er viel für Verbesserung
der Zustände. Er erbaute eine Mühle mit zwei Wasser¬

gängen und kaufte Land und Wiesen dazu. Als Einkünfte
bezog er unter anderm 32 Gulden mit 32 Malter Korn,
aus der neuerbauten Mühle 20 Gulden, von verschiedenen

Hofplätzen 222 Malter Hafer und Anderes.5")
Ums Jahr 1586 bot sich Gelegenheit zur Vergrösserung

des Besitzes. Dietrich von Kettich Inhaber des Cölner

Lehens Kray, das früher die Schilling von Lahnstein besassen,
starb 14. April 1527 als Cölner Amtmann zu Andernach.
Aus der Ehe mit Anna Seibach hatte er zwei Söhne Otto
und Gerlach und eine Tochter Anna. Otto der Alteste

starb vor oder kurz nach dem Vater Dietrich, welcher am

14. April 1527 verschied. Gerlach trat in französische
Dienste und heirathete zu Angers die Isabella de Turpis.
Von dem Tode seines Bruders Otto scheint Gerlach keine

oder nur spät Nachricht erhalten zu haben, erst nach
Gerlachs Tod ging die Wittwc mit ihrem einzigen Sohne
1 ,ancelot nach Deutschland. Das väterliche Erbe Gerlachs

befand sich in Händen des Balthasar Boos von Waldeck,

der die Anna von Kettig geheirathet hatte. Anna hatte
nach Gerlachs Tod den Mannesstamm für erledigt gehalten
und die Belehnung mit Kray von Kurcöln erhalten. Als
nun Lancelot Ansprüche erhob, machte Anna demselben
die eheliche Geburt und damit das Anrecht an Kray strittig.
Trotzdem erlangte Lancelot, dass Kurfürst Hermann von
Cöln ihn als Lehenserben anerkannte und ihn 1530 belehnte,
eine Anerkennung seiner ehelichen Geburt durch den Official

10
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zu Coblenz brachte ihn i 543 wirklich in Besitz des Lehens.
Anna hatte aus der Ehe mit Balthasar Boos von Waldeck

zwei Töchter Anna und Elisabetha. Als 1543 Lancelot
die Belehnung- mit Kray nebst Xugehör im Eicher und
Keller Gericht durch seinen Stiefvater den Johann Winter
Doctor der Medicin zu Andernach erhalten, wandten sich

Anna und deren Tochter mit ihrem Gatten Johann Schneiss
von Grensau gegen Lancelot, vertrieben ihn drei Jahre
später gewaltsamer Weise aus Kray und erreichten die
Belehnung mit Kray für Anna und den Gütern zu Waldeck
für Elisabeth. Jede derselben sollte für sich und ihre Erben
diese Lehen innehaben. Elisabeth nahm ihren Sitz zu

Waldeck, Anna zu Kray. Anna hatte zwei Söhne, Simon
und Emmerich, mit Johann Schneiss von Grensau, für welche
sie die Belehnung mit empfing. Anna und die Söhne
starben, Johann Schneiss war zwar nicht belehnt, genoss
aber das Lehen 40 Jahre lang. Derselbe starb 1586. Als
Elisabeth sich mit Anton Boos von Waldeck zu Montfort

in zweiter P^he vermählte, erhielt sie lebenslänglich die
Nutzniessung des Lehens; Lancelot rührte sich wiederum,
konnte aber nichts erreichen. Trotz ihrer Bemühungen
konnte Elisabeth Boos nicht zu Kray kommen, obgleich
sie früher die Belehnung erhalten hatte. Da beide Söhne
erster Ehe vor ihrem Vater unvermählt gestorben, erklärte
trotz des Widerspruchs der Elisabeth und ihres Sohns
zweiter Ehe Johann Philipp Boos von Waldeck Kurfürst
Ernst von Cöln das Lehen für heimgefallen, da Lancelot
1547 gegen Anna und Elisabeth für 450 Thaler und
Übernahme einiger Schulden sein Anrecht auf Kray auf¬
gegeben, und übertrug das Lehen dem Anton zu Eltz
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Amtmann zur Hardt zur vorläufigen Besitznahme. Anton
liess sich die nochmals geltend gemachten Anrechte I .ancelots
von Kettig abtreten und kaufte auch von Anton von Breit¬
bach zu Kell das Patronat und ein Drittel des Zehntens

daselbst sowie des Hofs Wüsterrath bei Monreal als Zugehör
eines von dessen Mutter Agnes von Wollendorf und deren
Vorfahren ererbten Antheils am Hause Kray. Es geschah
dieses ums Jahr 1586. Anton empfing die Belehnung mit
diesen drei Lehen: Kray, Kell und Wüsterrath gleichzeitig
aber in zwei besondern Lehenbriefen für sich und seine

Mannserben, was an die frühere Vereinigung dieser Lehen
erinnert. 5 12 )

Am 24. September 1586 erhielt Anton von Kurfürst
Ernst von Cöln das Amt Hardt mit dessen fünf Dingstühlen:
Cuchenheim, Stotzheim, Arloff, Weyer und Mutscheid mit
der Gerechtigkeit auf dem Elammersheimer Walde und
dem Mühlenzwange verschrieben, indem er dasselbe für
die bisherige Pfandsumme von 5000 Gulden und eine
weitere Schuldverschreibung von 1600 Gulden amts- und
pfandweise übergeben erhielt. 5 I2a) Das Haus zu Cuchen¬
heim genannt die Oberburg war ein Cölner Lehen der
von Densburg. Katherine von Densburg hatte den Johann
von Metternich geheirathet. Ihre Kinder Bernhard und
Amalie, letztere Gattin des Anton zu Eltz beanspruchten,
da der Mannesstamm im Erlöschen war, 1584 das Lehen
und da Anton dem Kurfürsten Ernst von Cöln die auf

Cuchenheim ruhenden 4000 Thaler des 1 )ietrich von Eyl,
dem sie als Rebellen beschlagnahmt worden, zahlte, empfing
Anton das Lehen 1585 für sich und die Kinder des Bern¬
hard von Metternich und der Eva Hurt von Schöneck. 5 >2b )
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Erst 1586 wurde dem Anton das Haus Cuchenheim aus¬
geliefert.

Anton hatte sich am 18. December 1586 mit Lancelot
von Kettich wegen des Hauses Kray dahin abgefunden,
dass derselbe 15 Malter Korn, 2 Fuder Wein Rente und
500 Thaler einmalige Abfindung erhielt und dagegen auf
das Lehen Kray verzichtete. Damit war das Lehen geradezu
von dem einzigen rechtmässigen Lehenserben erkauft, die
Elisabeth Boos von Waldeck setzte jedoch den Prozess
fort, wesshalb Anton den Vertrag mit Lancelot nicht halten
zu müssen glaubte. In der Folge blieb aber Kray doch
bei Anton. Die dadurch erworbenen Güter lagen zu Kray,
Andernach und in der Pellenz. Anton hatte im Jahre 1586 ■
von Philipp Ludwig von Breitbach ein Drittel am Zehnten
und Kirchsatz zu Kell nebst Zugehör im Amte Andernach
für 500 Reichsthaler ad 52 Albus Cölner Währung gekauft.
Nun fand sich, dass ein Stück dieses Lehens nämlich ein

Drittel des Zehntens am Hofe zu Wüsterrath im Amte Mayen
auch zu diesem Lehen gehöre. Desshalb befahl am 5. De¬
cember 1586 zu Arnsberg Kurfürst Ernst von Cöln als
Lehensherr dem Anton, dieses Drittel Zehnten an sich zu

nehmen und bis auf Weiteres zu behalten.5 I2C) Im Jahre 1587
kaufte Anton von Stephan Wolf von Wollendorf zu Andernach
den Hof Nett für 121 Goldgulden und 1 o Kronenpistolet
und erwarb dadurch den zweiten Hof zu dem 1584 Er¬
worbenen. Beide heissen fortan die Netter Höfe.

Im Jahre 1587 kaufte Anton die Mühle zu Blassweiler
nebst Land und mehrte durch einen weitern Ankauf 1590
deren Gut. Das nämliche Jahr brachte einen sehr bedeutenden
Zuwachs des Besitzes, indem Anton und Hans Reichard
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die Herrschaft Beffort im Amte Luxenburg und der Familie
von Velbrück gehörig erwarben. Diese Herrschaft war
bedeutend, sie umfasste ohne das" Schloss nebst Mühle,

Schäferei, Obrigkeit und Herrlichkeit am Ende des XVI. Jahr¬
hunderts ein Gebiet von 57939 Thaler Cölner Währung
zu 52 Albus bei 3% Zinsen Capitalwerth. Ruprecht von
Velbrück hatte an Bernhard von Velbrück und dessen

Gattin Eva von Beumelburg den vierten Theil der Herrschaft
Beffort abgetreten, welchen deren Sohn Friedrich bekam.
Da derselbe keine Leibeserben hatte und elterliche Schulden

übernahm, zudem noch mit Bezahlung eines Theils der
Ausstattung seiner Schwestern Margarethe und Anna im
Rückstande war, beschloss er seinen Antheil zu verkaufen.

Da ihm die Herrn zu Eltz bereits öfter geholfen , bot er
diesen, zugleich seinen Verwandten, die Herrschaft zum
Kaufe an. Die Verwandschaft war der Art, dass seine
Schwester Anna den Wilhelm zu Eltz vom weissen Löwen

zum Manne hatte. Tm Jahre 1587 kamen beide Theile
auf dem Schlosse Beffort zusammen, nämlich Friedrich von

Velbrück Herr zu Beffort und zu Neuerburg mit seinem
Beirathe Dietrich von Metternich Herrn zu Burscheid,
Salentin und Godfrid, Anton und Hans Reichard sowie
Joheinn Deutschordenscomthur, alle Herrn zu Eltz. Der
Verkauf kam 1587 zu Stande. Anton und Hans Reichard
zahlten 30200 Thaler Cölner Währung ad 52 Albus gerechnet
als Kaufpreis. Dabei wurde bedungen, Haus und Flerrschaft
Beffort solle den Käufern vorerst nur pfandweise abgetreten
werden. Sollte Friedrich mit seiner Gattin Anna (zu Eltz),
Base der Käufer oder nach deren Tod mit einer Andern

keine ehelichen Leibeserben haben, so fällt die Herrschaft
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Beffort mit aller Hoheit und Gerechtigkeit erb- und ewiglich
an die Gebrüder Anton und Hans Reichard zu Eltz, deren
Frben und Nachkommen. Hinterlässt Friederich eheliche

Leibserben, so soll er den Käufern ein Jahr zuvor die
Pfandschaft aufkündigen und die Herrschaft gegen Erlegung
des Pfandschillings herausgegeben werden. Da die Käufer
den bedungenen Kaufpreis nicht sogleich baar bezahlen
konnten, wurde festgesetzt, dass sie von den Velbrückischen
Gläubigern so viele Theile der Schulden mit Ein bis Zwei¬
tausend, zwei, fünf oder sechshundert Thaler übernehmen,

verzinsen und bei Gelegenheit abzahlen möchten, bis die
Kaufsumme getilgt sei, Friedrich von Yelbrück soll das
Haus Beffort von allen Ansprüchen, die wegen Ausstattung
seiner Schwestern oder sonst darauf haften, frei machen

oder solche von dem Kaufschilling befriedigen. Dieses
zielte darauf ab, dass Eva von Beumelburg Wittwe des
Bernhard von Velbrück Vater Friedrichs 1 561 ihrem Sohne
Bernhard von Vel brück Deutschordensherrn 20 Reichsthaler

Rente zu 28 Brabanter Stüber gerechnet lebenslänglich zu
dessen besserm Auskommen angewiesen und demselben
dieses Geld auf die Herrschaft Beffort gestellt hatte, wogegen
Bernhard auf alle weitere Erbschaft verzichtete, ausgenommen
für den Fall, dass seine beiden Brüder ohne Erben sterben
würden. Am 25. Juni 1587 ward dieser Verkauf in obiger
Form abgeschlossen, am 16. fuli [587 zahlten Anton und
Hans Reichard 4027 Goldgulden ad 12 Mark 2 Albus
oder 5730 Thaler 38 Stüber Cölner Währung baar und
1588 bezahlte Hans Reichard einem Gläubiger des Friedrich
zu Velbrück in Cöln, dem das Haus zur Neuerburg ver¬
pfändet war, 1600 Thaler Cölner Währung ad 52 Albus
Guthaben an Friedrich zu Velbrück ab. 5'3)
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Anton war Vormünder der Margarethe von Montreal,
am 12. October 1588 und 18. Mai 1589 quittirte Anna
von Weyer zu Nickenich Äbtissin vom Oberwerth bei Cob-
lenz über ioThaler Rente für 1588 und 1589 für Margarethe
von Monreal als Conventualin des Klosters als von ihrem

Vormund Anton bezahlt. 5'4) Im Jahre 1590 erhielt Anton
für sich und seine Mannslehenerben gleichzeitig mit Elisa¬
beth Boos von Wakleck die Belehnung mit dem Hause
Kray. Am 21. Juni 1590 kaufte Anton von Ludwig Blankard
zu Sahr für 800 Thaler zu 52 Albus Cölner Münze den
Hof zu Ramersbach bestehend in Hof, Haus, Scheuer und

Ländereien. 5'4-') Anton gab dem Gabriel Eschenfelder zu
I lorcheim 1595 für dessen halben Garten in der Römer¬
gasse nebst Haus und Zugehör 100 Reichsthaler, für die
andre Hälfte 100 schlechte Thaler Coblenzer Münze und
bezahlte dem Eriedrich Senheim im Namen der Eschen¬

felder Erben für einen Garten 60 Thaler am 6. Mai 1 596.S>5)
Johann von Binsfeldt Herr zu Mertzenich besass zu Boppard
einen Hof neben dem Eltzer Hofe. Am 9. Juli 1527 tauschte
Anton diesen Hof — jedenfalls im Namen seines Bruders
Hans Reichard — gegen ein andres Haus zu Boppard
aus. i lb )

Am 2. Juli 1597 machten auf dem Hause Kempenich
mit Rath, Wissen und Willen Johanns zu Eltz Landcomthurs
der Bailei Lothringen, Comthur zu Trier und Beckingen,
des Karl von Kesselstatt Herrn zu Loren, Trierer Amtmann
im Hamm und zu Baldeneck, des Melchior Herrn zu Eltz

Trierer Rath und Amtmann zu Montabaur und Molsberg,
Obrist Anton Herr zu Eltz Erb- und Hofmarschalk zu Trier,

Rath und Amtmann zu Mayen und Monreal, Obrist und
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Hans Reichard Herr zu Kitz und Üttingen Gebrüder über
alle ihre elterliche Güter folgende Erbtheilung. — Anton
erhielt das Haus zu Coblenz zur Embs genannt mit allem
Zugehör, die Häuser vom Bacheimer Pütz zu Coblenz, die
beiden Höfe auf dem Lehmener Berg nebst dem Weinhofe
zu Lehmen, den Hof zu Mühlheim und andre Gefälle in der

Bergpflege, den Hof zu Moselweis bei Coblenz, den Hof
zu Horcheim und zu Holtorp im Amte Löwenberg mit Zu¬
gehör, Rechten und Anderm, nichts ausgenommen, die
Renten bei dem St. Florinstifte zu Coblenz, das Zinskorn

im Engersgau, den Zehnten zu St. Sebastianengers, die Gefälle
zu Waldesch, die Weinrenten zu Güls, die Renten zu I Iammer-

stein sammt dem Salmenfang und aller Gerechtigkeit, den
halben Theil Rente zu Schöneck in der Eifel, das Manngeld
zu Simmern, die Wiesen zu Dreckenach und den Anthcil

am Turnos zu Engers gemäss der Hauptregister. Dagegen
soll Anton seine beiden Schwestern im Kloster Oberwerth

bei Coblenz, wie versprochen, ausstatten. — Hans Reichard
erhielt den Antheil des Hauses Eltz, nachdem sein Bruder
Anton, obgleich er als der Älteste darauf das meiste An¬
recht hatte, darauf verzichtete, mit aller Hoch- und Herrlich¬
keit, eigenen Leuten, Dörfern, Mühlen, Schäfereien, Wäldern,
Eeldern, Wiesen und Weinbergen und dem, was zur Herr¬
schaft gehört, nichts ausgenommen, den Hof und Gerechtig¬
keit des Dorfs Wiersheim, das Dorf Lutz mit allen andern
Gefällen daselbst, die Höfe Kauw und Ocst, die Kornrenten
auf der Mühle zu Kern, den Hof zu Mertloch, die Renten
aus dem gemeinen Eltzer Hof daselbst, den Hof Beuren,
die Höfe zu Dommershausen und Hundshausen mit Zu¬

gehör, Recht, Gerechtigkeit, Renten, Zinsen und Gefällen,
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nichts ausgenommen, den Zehnten zu Buch und die Korn-

rente zu Pommern, die Weingefalle zu Fankel, Pommern
und Müden, alle Renten, Zinsen und Gefälle zu Wildenberg
und zum Hause Treis gehörig, zwei Fuder Weinrente, die
des alten Christof zu Eltz selig Erben zu Kern und Müden
liefern müssen, die Hälfte der Rente zu Schöneck in der

Eifel, das Manngeld zu St. Goar, die Rente von St. Jacobs
Spital zu Müden, die Wiesen auf Lilmont und zwei Gulden
Rente zu Morsdorf. Dagegen soll Hans Reichard dem
Johann zu Eltz Eandcomthur Deutschordens seinem Bruder
lebenslänglich 20 Malter Kornrente aus dem Zehnten zu
Betzdorf liefern. Wegen der Lehengüter soll es bei dem
alten Gebrauche bleiben, dass der Älteste dieselben empfängt.
Idiernach soll Anton als der Alteste solche für sich und

seine Brüder empfangen, nach dessen Tod Hans Reichard
und nach dessen Tod der älteste Sohn von beiden Seiten

und so fort, als beiderseitig männliche Leibserben vorhanden.
Her Lehensempfang soll auf beiderseitige Kosten geschehen,
die Vermannung der ihm zugefallenen Lehen soll jeder
Theil auf eigene Kosten vornehmen. Alle Activ und Passiv¬
forderungen sollen gemeinschaftlich bleiben und auf gemein¬
schaftliche Kosten zu Gewinn oder Verlust ausgetragen
werden. Ausser den Ausstellern besiegelten Johann zu
Eltz Deutschordenscomthur deren Bruder, Karl von Kessel¬

statt deren Schwager und Melchior Herr zu Eltz deren
Vetter diese Brudertheilung. 5" 7) Dieser Vertrag kam in
der Folge jedenfalls wegen Burg Eltz nicht zu Stande, da
Antons Sohn Hans Jacob sich im Besitze von Fitz befand,
darin baute und am Eingange des Kempenicher Hauses
sein Wappen anbringen lies.
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Am 15. October 1597 kaufte Anton von Wilhelm
Blankard zu Arweiler zu Odenhausen Kurcölner Vogt zu
Arweiler dessen Hof zu Stotzheim mit Zugehör an Land,
Zinsen und Gerechtigkeiten und dessen Besitz im Amte
Hardt für 3300 Thaler ad 52 Albus Cölner Währung.5' 8)
Am 12. November 1597 empfing Anton für sich und seinen
Bruder Hans Reichard die Bamberger Lehen zu Boppard
von Johann Georg Erwählten und Bestätigten zu Bam¬
berg. 519)

Im Jahre 1597 suchte Anton den Weinhof zu Hatzen-
port an sich zu bringen. Dieser Weinhof war ein Allod
der Grafen zu Virneburg. Im Jahre 1539 übergab Cuno
Graf zu Virneburg seinem Lehensmanne Otto von Langen-
feldt Schultheisscn zu Coblenz für eine Schuld von 5 Fudern
Wein, 25 Malter Korn, 25 Malter Hafer und 25 Gold¬
gulden Rente als Abschlagszahlung den frei eigenen Hof
bei Hatzenport an der Mosel mit allen Gütern, Kelterhaus,
Weinbergen, Äckern, Wiesen, Büschen, Hecken, Häusern,
Hofraithen, aller Herrlichkeit und allen Nutzungen, wie
solehes Alles seine Voreltern und Bruder Philipp selig
hatte. Da aber Philipp von Virneburg Cuno's Bruder und
Ottilia von der Mark und Arburg 1530 von diesem Hofe
nebst Gut dem Johann von Nassau Trierer Hofmeister und
Margarethe von Schöneck Eheleuten eine Rente von drei
Fudern Wein mit den Fässern gegen 600 rheinische Gold¬
gulden mit dem Rechte der Wiedereinlösung verkauften,
legte Cuno dem Otto von Langenfeldt die Bedingung auf,
diese Rente einzulösen und verpfändete demselben dafür
die Wein- und Kornrenten zu Fankel und Bruttig nebst
allen Virneburger Gütern. Graf Philipp zu Virneburg hatte
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mit seiner Gattin Ottilie Gräfin zu Arburg und von der
Mark im Jahre 1531 von Friedrich Kämmerer von Worms
genannt von. Dalberg 3000 Goldgulden gegen 300 Gold¬
gulden Rente geliehen, wofür zur Sicherheit des Capitals
und der richtigen Zahlung alle Heimbürger und Geschwornen
der vierzehn Dörfer der neuen Pellenz, nämlich Fressen,

Nickenich, Niedermendig, Trimps, Wassenach, Thür, Eych,
Bell, Greiz, Haussen, Bleydt, Welmich, Kettenheim und
Burernork Hauptschuldner, Bürgen und Sachwalter wurden,
dafür aber auch das Recht für sich und ihre Erben er¬

hielten, sich an allem Pigenthum der Grafen zu Virneburg
gegebenen Falls schadlos zu halten. Cuno Philipps Bruder
und der Fetzte der Yirneburger im Mannesstamme zahlte
die Zinsen des entliehenen Capitals an die Dalberger richtig
ab, nach dessen Tod nahm Graf Dietrich von Manderscheid

zu Schieiden als Ältester des Stamms alle Virncburger
Güter als Verwandter in Anspruch und wies alle Schuldner,
darunter auch die Heimbürger, ab, und zahlte weder Capital
noch Zinsen ab. Der von Dalberg hielt die Heimbürger
als Bürgen für die 3000 Goldgulden Capital zur Ent¬
richtung des Hauptgeldes nebst Zinsen an. Die Sache kam
als Prozess zwischen den Heimbürgern und dem Grafen
von Manderscheid an das Reichskammergericht zu Speier.
Die Heimbürger gewannen den Prozess und wurden ausser
in andre Unterpfänder auch in den' Virneburger Weinhof zu
Platzenport eingewiesen.

Bereits im Jahre 1570 hatten die Heimbürger mit Anton
Herrn zu Kitz und Margarethe von Hedesdorf Eheleuten
einen Vergleich gemacht. Anton erhielt gegen Verpflichtung,
die Zinsen an den von Dalberg zu zahlen, den Weinhof



252 ZWEITE ABTHEILUNG. ERSTES HAUPTSTÜCK.

zu Hatzenport eingeräumt und die Zusicherung, denselben
durch sich oder seine Erben in der Folge käuflich er¬
werben zu dürfen. 5 2°) So stand die Sache bei dem Tode
Antons.

Anton starb 1598 und ward zu Coblenz bei den
Predigern beerdigt. Seine Rüstung befindet sich noch zu
Eltz im Rittersaale. Demnach war Anton eine grosse be¬
leibte Figur. Am 9. October 1598 bestätigte Kaiser Ru¬
dolf IT nach Antons zu Eltz Trierer Erb- und Hofmarschalks,

Raths und Amtmanns zu Mayen Tod für dessen Kinder
Maria Margarethe, Maria Katherine, Hans Jacob, Maria
Magdalene, Maria Jacobe, Maria Salome und Margarethe
Wilhelma den Johann zu Eltz, Deutschordenscomthur zu
Lothringen, Trier und Beckingen, den Melchior zu Eltz
Amtmann zu Montabaur und Molsberg, sowie den Hans
Philipp von Hedesdorf als Vormünder, 5 21 ) die am gleichen
Tage vom Reichskammergericht zu Speier als solche ver¬
pflichtet wurden.

Am 24. Juli 1589 war das für Margarethe Wittwe
zu Eltz zu Schöneck bei den Schilling von Lahnstein
geliehene Capital von 1000 Goldgulden zwar abgezahlt
worden, 5 2 i a) die Abrechnung wegen rückständiger Zinsen
stand aber noch aus. Am 22. Mai 1592 verbürgte sich

Anton hierfür ebenfalls. $ 2 ' h) Am 8. Februar 1599 erledigte
Margarethe Antons Wittwe diese Angelegenheit. 5 2lc)

Anton zu Eltz hatte 1579 durch Neubelehnung die
Lehen der vom Weiher zu Nickenich erhalten. Die Wittwe
Hermanns des Letzten der vom Weiher Christine von der

Leyen hatte einen von Nassau, Flermanns Schwester Elisa¬
beth einen von Staffel geheirathet. Im Jahre 1602 bean-
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spruchte Elisabeth vom Weiher Wittwe von Staffel gegen
Johann Herrn zu Eltz Landcomthur der Bailei Lothringen
Deutschordens, Melchior Herrn zu Eltz und Langenau Trierer
Rath, Marschalk und Amtmann zu Montabaur und Mols¬

berg sowie Hans Philipp von Hedesdorf, als Vormünder der
Kinder Antons zu Eltz diese Lehen und gab an, dass die
Eigengüter der vom Weiher von deren Lehensgütern nicht
gehörig getrennt worden und nach dem Aussterben des
Mannsstamms diese Lehen auch auf die Schwestern und

weiblichen Erben übergingen. Es kam zum Prozess, die
Sache wurde von einer kurfürstlichen Commission unter¬

sucht und endlich auf Verwendung der Wittwe Christine
vom Weiher dahin entschieden, dass Eigengut und Lehen
gehörig getrennt und das Eigengut der Familie vom Weiher
wieder zugetheilt werden solle. Das Nickenicher Lehen
blieb jedoch im Besitze der Familie zu Eltz vom gelben
Löwen.

Am 8. Februar 1602 erklärte Wilhelm Blankard von

Arweiler zu Odenhausen, dass er dem verstorbenen Anton

Herrn zu Eltz und Pfandherr zu Kempenich Trierer Rath
und Hofmarschalk seinen Hof zu Stotzheim nebst seinem

Besitz im Amte Hardt für 3300 Thaler verkaufte und ihm
Johann zu Eltz Landcomthur der Bailei Lothringen Deutsch¬
ordens 1192 Thaler hierauf entrichtete. 5 22 )

Durch den Tod Antons hatte sich der Ankauf des

Weinhofs zu Hatzenport etwas verzögert. Im Jahre 1602
hatten die Pellenzer Heimbürger mit Johann zu Eltz Land¬
comthur zu Trier, Melchior Herrn zu Eltz und Hans

Philipp von Hedesdorf als Vormündern der Kinder Antons
sowie mit Margarethe von Hedesdorf der Wittwe unter-
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handelt und kamen zu Coblenz zu diesem Ergebnis. Die
Vormünder versprachen Zahlung der 3000 Goldgulden
Hauptschuld an die von Dalberg in zwei Jahren, iooo
Gulden wurden den Heimbürgern in einem halben Jahre
zugesichert, die seitens derselben wegen Abschätzung der
Güter an das Gericht zu Hatzenport schuldigen Kosten
mit 70 Königsthalern getheilt, die Verkäufer erhielten als
Weinkauf oder Verzugspfennig ein gutes Stück firnen Wein
vom Jahre 1599. Im Jahre 1602 kam mit Margarethc
Wittwe zu Eltz auf Anstehen der Vormünder der Kauf zu

Stande und wurden die Käufer in diesem Jahre mit Ein¬
willigung des Kurfürsten Lothar von Trier von den Ileim-
bürgern, Geschwornen, Gemeinden und Einwohnern der
neuen Pellenz zur Abtragung der Dal berger Schuld in den
Virneburger Weinhof zu Hatzenport mit Haus, Hofleuten,
Ländereien, Weinbergen, Gärten, Wiesen, Hecken, Büschen,
Renten, Zinsen und Gefällen, Freiheiten, Recht und Gerechtig¬
keit eingeführt und der Kaufbrief vor Gericht ausgefertigt. 5*3)

Noch bei Lebzeiten hatte Anton verschiedentliche Ver¬

besserungen an dem Hofe zu Hatzenport vornehmen lassen.
1594 wurde ein neues Kelterhaus mit Kelter erbaut und
das Hofhaus reparirt, was ausser den Materialien einen
Aufwand von 234 Gulden ad 24 Albus machte. 5 24)

Am 14. Januar 1604 verkauften Hans Spey und Bast
Urtz Bürger zu Mühlheim vor dem Kärlichcr Gericht der
Margarethe Wittwe zwei Hecken im Mühlheimer Gerichtes)
Dieselben hielten etwa 4 Morgen, lagen in der »Sunsen«
und kosteten 44 Gulden Coblenzer Währung. Im Jahre
1607 löste Margarethe die auf einem Garten an der Firmung
neben St. Castors Kirche ruhenden zwölf Albus Erbgrund-
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zins mit 12 Königsthaler an den Abt von Himmerod ab
und bezahlte am 4. Februar 1608 die von der Priorin

Apollonia und Katherine Schwestern Antons dem Kloster
Oberwerth bei Coblenz vermachten 400 Thaler, worüber
die Äbtissin Anna Weyer zu Nickenich auf dem Oberwerth
an diesem Tage quittirte. 5 26) Am 1 8. August 1614 erwarb
Margarethe eine weitere Hecke zu Mühlheim »im Korb«
von 1 '/ 2 Viertel, einer Pint, vier Ruthen, sechs Fuss von
einem Muhlheimer Bürger nebst einem Weinberg »auf der
Laus« zusammen für 74 Gulden 35 1/,, Albus als frei eigen.5 27)
Im Jahre 1610 hatte Margarethe eine Beschreibung der
Güter und Zugehörden des Helfensteiner Hofs zu Mühl¬
heim fertigen lassen 5 28 ) und kaufte 1619 von Hubert Freed
Vicar zu St. Florin zu Coblenz einen Baumgarten auf dem
Asenberg neben dem Bergschlösschen mit einem Zins von
2 Albus 6 Heller an die Coblenzer Liebfrauenkirche für

70 Gulden Coblenzer Münze.

Am 5. Juli 1629 machte Margarethe zu Geisenheim
im Rheingau ihr Testament. Ihre Töchter Maria Margarethe
Waldbot zu Bassenheim selig, Maria Magdalene von Breit¬
bach, Maria Jacobe Meisterin zu Marienrod, Maria Salome
Schenk zu Schmittburg selig, deren Kinder und Enkel vom
Stamme erbten ihren Nachlass. Ihr Sohn Hans Jacob er¬
hielt mit den Töchtern nur Antheil an Betten, Leinwand,
Vieh, Zinn und Hausrath im Hause zu Coblenz. Die Maria

Jacobe erhielt nichts, da sie früher bereits 400 Königsthaler
ad 2'/ 2 Gulden erhalten. Stirbt dieselbe, so soll dieses Geld
ihren leiblichen Geschwistern oder deren Erben zufallen.

Hugo Friedrich Domherr zu Mainz und Trier besiegelte
und unterzeichnete das Testament, da Margarethe ihr Pet-
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schaft nicht zur Hand hatte. .Sie wollte bei den Predigern
zu Coblenz beerdigt sein. 529)

Aus der Ehe mit Amalie von Metternich hatte Anton

keine Kinder, Margarethe von Hedesdorf gebar ihm folgende
Nachkommen:

1) Maria Margarethe verlobte sich am 9. October 1600
auf Haus Kempenich mit Philipp Waldbot von Bassenheim
Sohn des Johann Waldbot von Bassenheim Herrn zu Olbrück
und Königsfeld Kurcölner Rath und Amtmann zu Bonn
und der Katherine gebornen Kämmerer von Worms genannt
von Dalberg. Zeugen waren W. von Braunsberg, Philipp
Waldbot von Bassenheim, Emmerich Waldbot von Bassen¬

heim, Jacob zu Eltz Domherr zu Mainz und Trier, Chor¬
bischof zu St. Moriz zu Trier, Hans Reichard Waldbot

von Bassenheim Herr zu Königsfeld, Otto Henrich und
Hans Anton Waldbot von Bassenheim, Augustin Faust
Herr zu Ulmen, Wolfgang Friedrich von Fnschringen, Hans
Bernhard von Diestenau, Johann Dietrich von Metternich,
Margarethe Wittwe zu Eltz die Mutter, Johann zu Eltz Land-
comthur der Bailei Lothringen, Comthur zu Trier und Beckingen,
Maria Margarethe Tochter zu Eltz, Johann Dietrich von
Metternich Amtmann, Hans Philipp von Hedesdorf, Georg
Wolf von Kesselstatt, Domscholaster zu Trier, Hans Reichard

Herr zu Eltz, Johann Gebhard von Hatzfeld, Wilhelm zu

Wildenburg und Hans Reichard von Metternich. 53°) Am
3. August 1600 hatte Maria Margarethe zu Coblenz im Eltzer
Hofden Erbverzicht geleistet. 53') Dieselbe war 1629, als ihre
Mutter Margarethe ihr Testament machte, bereits todt.

2) Maria Katherine war 1629 todt und scheint frühe
gestorben zu sein.



DIE HAUPTLINIE VOM GOLDNEN LÖWEN BIS 1645. 257

3) Hans Jacob Stammhalter. Siehe unten.
4) Maria Magdalene verlobte sich 1614 auf dem

Hause Kempenich in der sogenannten Steinkammer in
Beisein des Hans Reichard von Metternich Amtmann

zu Wied, Anton Waldbot von Bassenheim Herrn zu Olbrück

und Königsfeld und des Friedrich Wolf Herrn zu Eltz
als Zeugen mit Wolf Henrich von Breitbach Herrn zu
Bürresheim und leistete am gleichen Tage den Erbver¬
zicht. Sie gebar ihrem Gatten drei Töchter: Maria Ger¬
trudis, Maria Katherine und Maria Elisabeth. Erstere

heirathete den Wilhelm Godfrid von Holdingshausen. Hans
Jacob Bruder ihrer Mutter hatte derselben unter Anderm
ein Drittel des Zehntens zu Kell mit Kirchsatz vermacht,

dieses war aber als heimgefallenes Lehen von Kurcöln ein¬
gezogen worden. Hans Anton zu Eltz zu Üttingen der
Erbe Hans Jacobs machte dieses auf Ansuchen Maria Ger¬
truds und ihres Gatten dahin wieder gut, indem er ihr an
Stelle des Legats 450 Thaler auszahlte, worüber Wilhelm
Godfrid von Holdingshausen am 10. April 1657 quittirte.53 2)

5) Maria Jacobe war 1618 bereits Meisterin zu Marien-
rod. Sie überlebte ihren Bruder Hans Jacob und hatte zu
Gunsten desselben und der Familie zu Eltz auf alles elter¬

liche Vermögen sowie alles anfallende Erbe verzichtet,
verglich sich aber am 24. Sepember 1640 mit Hans Jacob
ihrem Bruder dahin, dass derselbe ihr ein einmaliges Capital
von 4000 Gulden für ein gestiftetes Anniversar als Ver¬
zicht zahlte. Hans Jacob lies die Urkunde hierüber zu
Lebzeiten nicht ausstellen. Am 27. Juli 1657 einigte sich
Hans Anton zu Eltz zu Üttingen als Erbe Hans Jacobs
mit Maria Jacobe dahin, dass dieselbe anstatt der 4000

17
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Gulden zwei Kornhöfe aus Hans Jacobs Erbschaft mit 44
Malter Korn Jahresertrag, etwas Wiesengeld und 100 Ge-
bund Stroh jährlich, mit Häusern, Höfen, Scheuer und
Stallungen, nichts ausgenommen, erblich erhielt. 533)

6) Maria Salome verlobte sich am 1. Juli 1614 auf
dem Hause Kempenich mit dem Niclas Schenk von Schmitt¬
burg Sohn des Hans Henrich Schenk von Schmittburg
und der Christine Vogtin von Hunolsstein. Zeugen waren
Melchior Herr zu Eltz Trierer Rath, Hofmarschalk, Amt¬

mann zu Montabaur und Molsberg und Obrist, Hans Jacob
Herr zu Eltz Trierer Erbmarschalk, Hans Anton Herr zu

Eltz und Schöneck, Friedrich Wolf Herr zu Eltz. 534) Am
2. Juli 1614 leistete dieselbe den Erbverzicht auf Kempe¬
nich in der Kammer über der Küche die Steinkammer

genannt. 535) Sie war 1641 todt.
7) Margarethe Wilhelma starb jung.

§21. Hans Jacob.

**J 0 zw >i£ £/fa

Hans Jacob stand 1600 noch unter Vormundschaft.
Am 1. Februar 1600 empfing er den Hof Holtorp im
Lande Löwenberg 53<>) und zwei Häuser zu Münstereifel
von Kurcöln zu Lehen. ss 6a ) Anton hatte 1566 das Eber¬
steiner Lehen zu Coblenz empfangen, aber 1580 einen
Theil desselben um geringen Preis veräussert, ohne den
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Grafen zu Eberstein, wie versprochen, zu entschädigen.
Graf Philipp zu Eberstein starb, Erben wurden Johann Jacob
und Philipp zu Eberstein Gebrüder. Ein Lehensempfang
bei denselben durch Anton fand nicht statt. Ebensowenig
thaten dieses nach Antons Tod Hans Jacob oder dessen Vor¬
münder. Graf Johann Jacob zu Eberstein klagte am 12. Juli
1605 über diesen Nichtempfang und Verkauf eines Theils
des Lehens bei dem Kurfürsten Lothar von Trier und bat

um dessen Vermittlung. 537) Der Kurfürst ersuchte am
2 7. Juli 1605 die Vormünder Hans Jacobs um Bericht in der
Sache. 53 8) Am 4. Mai 1606 verwahrten sich die Vormünder
gegen den Vorwurf der Verwahrlosung durch Anton zu
Eltz und verneinten das Lehensverhältnis des verkauften

Hauses. Am 3. October 1606 bestand Graf Johann Jacob
zu Eberstein auf seinen Ansprüchen an Entschädigung. 539)
Ein Entscheid fehlt in den Acten. Am 1 o. November 1608

verlobte sich Hans Jacob mit Maria Elisabetha von Metzen-
hausen Tochter des Bernhard von Metzen hausen Herrn zu

Linster und der Regine von Hagen. 54°) Den 19. Mai 1609
belehnte Kurfürst Ernst von Cöln den Hans Jacob Amt¬
mann zur Hardt und Erbmarschalk mit dem Hause Kray
und der Pellenz, wie dieses sein Vater Anton hatte. 54')
Der Prozess wegen Kray schwebte immer noch, Hans Jacob
und Johann Philipp Boos von Waldeck waren 1609 und
1612 belehnt worden, die Sache war aber 1628 noch nicht
entschieden. Der Prozess endete entweder durch Verlust

oder Vergleich, nach Johann Jacobs Tod kam Kray in andere
Hände.

1609 am 2 7- October gab Hans Jacob die von seinem
Vater Anton erkauften Ländereien, Büsche und Trieschen
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auf den Heunen und da herum im Waspurger Bezirk
wegen ihrer abgelegenen Lage einem Bürger zu Waspurg
gegen 5 Malter Hafer auf Martini in Erbbestand. Derselbe
sollte die verfallene Mühle zu Urmersbach neu erbauen

und davon 4 Malter Hafer Zins entrichten, aber noch einige
Wiesen bei der Mühle in Nutzniessung haben.

Im Jahre 1610 stiftete Plans Jacob Trierer Erbmar¬
schalk Herr zu Beffort mit seiner Gemahlin Elisabeth zu

Ehren der heil. Dreifaltigkeit und zur Erinnerung an Anton
zu Eltz seinen Vater und der Margarethe von Hedesdorf
seiner Mutter einen Altar, an dem an den einzelnen Tagen
Messe für das Seelenheil der Verstorbenen und Erhaltung
der Familie zu Eltz gehalten werden solle. 54*) Ein Stiftungs¬
ort ist unbekannt.

Im Jahre 1613 am 13. December empfing Hans Jacob
von Landgraf Moriz von Hessen nach Absterben des Cuno
von Schoneck und üilburgh und dann des Wilhelm und
Rabe von Reckerod für sich und Hans Reichard das Dorf

Lutz, wie es Johann und dessen Sohn Georg sowie Anton,
Jacob und Hans Reichard zu Eltz hatten, zu Lehen.54 2 a)
Am 28. Februar 1615 empfing Hans Jacob von Kurfürst
Ferdinand die Cölner Lehen wie 1609.543) Am 14. Januar
1616 lieh Anton Cratz von Scharfenstein Trierer Rath und

Amtmann zu Coblenz von Hans Jacob und dessen Mutter
Margarethe von Hedesdorf 2000 Reichsthaler und ver¬
pfändete dafür die Zinsen zu Naunheim nebst der dazu

gehörigen Vogtei nebst dem Weinhof zu Hatzenport. 544)
25.

Am — Juli 1619 war Hans Jacob zu Eltz Herr zu Beffort

mit dem Kurfürsten Lothar von Trier auf dem Wahltage
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zu Frankfurt anwesend als Erbmarschalk. Am 24. Juli 1620
verbürgten sich Michel Schonecken Bürger zu Hillesheim
Eheleute für ihren Nachbarn Dietrich Dockweiler Eheleute

gegen Hans Jacob Herrn zu Eltz und Beffort, Pfandherrn
zu Kempenich und des Amts Hardt und Maria Elisabeth
wegen des an Dietrich Dockweiler verkauften Drittels des
Zehnten zu Wusserath im Amte Mayen. 545) Jm Jahre 1621
tauschte Hans Jacob das aus der Burgthurner Erbschaft
herstammende Haus zu Horcheim an Johann Eberhard
Poland Doctor der Medicin gegen dessen Weinberg zu
Moselweis aus und im Jahre darauf kaufte dessen Mutter
Margarethe von zwei Bürgern zu Horcheim deren Haus
in der Kirchgasse nebst Garten dabei für 250 Gulden
Coblenzer Münze als frei, eigen und unbeschwert doch vor¬
behalten Dorfrecht.

Hans Jacob hatte von seinem Vetter Hans Reichard
und seinem Vater Anton die Ansprüche auf die Herrschaft
Beffort geerbt. Der Prozess schwebte noch. Hans Jacob
führte in seinem Rechte bewusst den Titel Herr zu Beffort.

Im Jahre 1623 verglichen sich Hans Jacob und Hans
Anton zu Eltz zu Üttingen als Erbe Hans Reichards dahin,
dass Hans Jacob die Herrschaft Beffort allein haben, aber
den Prozess übernehmen und an Hans Anton binnen Monats¬

frist 1000 Goldgulden und 1000 Reichsthaler, binnen einem
Jahre 1000 Goldgulden und 1000 Reichsthaler im Lande
Luxenburg erlege. Dieser Vergleich wurde in Beisein des
Georg Wolfgang von Kesselstatt Domscholaster und Wilhelm
von Metzenhausen Domherrn zu Trier abgeschlossen und
die festgesetzte Summe 1624 an Hans Anton zu Luxen¬
burg bezahlt. Hans Anton verzichtete mit seiner Gattin
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Anna Elisabeth auf seinen Antheil der ererbten Rechte an

der bislang gemeinschaftlich gewesenen Herrschaft Beffort
nebst zustehenden Rechten für sich und seine Erben und

übertrug zugleich dem Hans Jacob den Prozess mit
dem Heinrich de Challon, wobei seine Verpflichtung dess-
halb für alle Zukunft aufhören sollte. Der Prozess gegen
Hans Jacob währte nun fort, wurde aber am 25. October
1624 beim Rittergericht zu Luxenburg dahin entschieden,
dass am 22. Januar 1625 ein Vergleich zu Stande kam.
Hans Jacob gab die Herrschaft Beffort gegen Erlegung
der bezahlten 16,475 und 6525 Thaler der Wittwe von
Challon heraus, die 6525 Thaler mussten halb sogleich,
halb innerhalb einem Jahre entrichtet und zur Sicherheit
des Rests so viele Pfandbriefe, als nöthig, dem Hans Jacob
belassen werden. Wegen der in der Zeit der Pfandschaft
stattgehabten baulichen Verschlechterung des Hauses Beffort
und der Unkosten bezahlte Hans Jacob an die Wittwe von
Challon 683 Thaler, zahlte nochmals für 1624 alle Renten
und Interessen und gab bei Ueberlieferung der Herrschaft
Beffort der Wittwe von Challon 50 Malter Korn, 50 Malter
Hafer und 50 Thaler Geld gegen Bezug der sämmtlichen
Renten und Gefälle für das Jahr 1624. Die Renten, welche
Hans Jacob nach einem mit der Mutter der Klägerin von
Challon selig 1598 errichteten Vertrag forderte, wurden
aufgehoben, und die Einlösung der Wiesen, welche Hans
Jacob für 200 Thaler verpfändet, zugesichert. Den Ver¬
gleich unterzeichneten Gerhard Ereiherr zu Schwarzenberg
Ritter und Rittmeister des Herzogthums Luxenburg, Bern¬
hard von Metzenhausen Herr zu Linster und Waldeck,
Wolf Henrich von Breitbach Plerr zu Bürresheim Mainzer
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Rath und Vicedom im Rheingau, Hans Anton Herr zu
Eltz und Üttingen, Hans Caspar Herr zu Eltz, Bernhard
von Gondersdorf Herr zu Diestorff. Damit war diese Herr¬

schaft nach über dreissigjährigem Besitz wieder verloren. 54 6)
Das bedeutendste Ereignis in Hans Jacobs Leben ist

dessen Beihülfe zur Stiftung des Kapuzinerklosters in Cochem.
Zwei Patres des Kapuzinerordens Vincentius von Vianden
und Lucas von Marnig machten 1622 eine Reise an die
Mosel und kehrten zu Cochem in einem Hause ein. Dort

wurden sie gefragt, ob es dem Orden genehm sei, in
Cochem ein Kloster zu stiften und bekamen auch einen

geeigneten Platz in Aussicht gestellt. Dieses theilten die
Beiden dem Provinzial mit, der den Pater Cornelius von

Enscheid an den Stadtmagistrat zu Cochem und an den
Kurfürsten Lothar von Trier als Unterhändler sandte. 547)
Im Jahre 1623 gab Kurfürst Lothar von Trier auf Bitten
einiger der angesehensten Bürger der Stadt Cochem die Erlaub¬
nis, in Cochem eine Niederlassung des Kapuzinerordens
zu gründen und einen wüsten aber beschränkten Platz in
dem Orte Kemplen hinter Cochem, wo die Templer ge¬
wohnt haben sollen, als Bauplatz.547») Zwei Wittwen, näm¬
lich die Elisabeth Sausmuss aus Andernach und die Mag-
dalene Wirtz aus Cochem gaben ihre Gärten bei diesem
Platze, welcher weder für den Bau einer Kirche noch eines

Klosters ausreichte, her. Im Jahre 1625 begann man den
steinigen und abschüssigen Platz zu ebnen und einen dort
stehenden alten Thurm abzubrechen, es wurden Maurer

angenommen, die die Capelle erbauen sollten. Die Bürger
Cochems und die von allen Seiten zusammengeströmten
Landleute halfen bei der Ebnung des Bodens. Es fehlte
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jedoch zum Bauen an Geldmitteln. Der Kapuziner Engel¬
bert aus Trier theilte auf der Reise zum Provinzialcapitel
nach Trier 1626 begriffen dieses dem Bruder Vincentius
aus Vianden, welcher in Bonn wohnte, mit, welcher ihn
tröstete, wenn er ihm die Erlaubnis vom Generalvisitator
P. Mathias verschaffe, wolle er zum Hans Jacob zu Eltz,
der zu Kempenich wohne, einem sehr frommen Mann,
gehen. Diese Erlaubnis erfolgte, der Pater ging nach
Kempenich zu Hans Jacob und empfing die Zusage des¬
selben für die Stiftung. Der erste Stein wurde bald darauf
von dem Peter Ernst von Metzenhausen Amtmann zu Zell

als Stellvertreter des Kurfürsten Philipp Christof von Sötern
zu Trier und dem Abt Johann von Deusternau zu Sprin-
kirsbach unter grossem Zulauf des Volkes gelegt. Tn die
Kirche mit dem Krankensaal wurden zwei Jahre darauf am
Tage vor Franziscustag 1628 von dem Pfarrer Johann
Hirten und Decan des Capitels zu Zell die Kapuziner
feierlich eingeführt und diente ihnen der Krankensaal vor¬
läufig als Wohnung, bis das Kloster errichtet. Die Stifter
Hans Jacob und dessen Gattin schienen nun in ihrem Eifer
nachzulassen. Gegen Ende Februar 162g begab sich Bruder
Vincentius mit P. Onuphrius nach Coblenz, wo Hans Jacob
wohnte, eröffnete sein Anliegen der Gattin Plans Jacobs,
welcher gerade bei dem Rathe Trarbach speiste und bat
um Erbauung des noch ausstehenden Haupttheils des
Klosters. Dieselbe erwiderte jedoch, sie hätten genug bei¬
gesteuert, wenn Andre so viel thäten als sie, würde leicht
das Ganze fertig. Der Pater erwiderte, wer sich Stifterin
nenne und sein Wappen an die Kirche befestigt, habe bei
der Ehre auch die Pflicht. Maria Elisabeth schwieg, frug
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dann aber, wieviel Geld noch nöthig sei. Der Pater ant¬
wortete: Sicher iooo Imperialen und verabschiedete sich,
um sich zu Hans Jacob in dem Hause des Raths Trarbach,
den er nicht kannte, zu begeben. Er wurde dort zum
Essen genöthigt. Trarbach begann ein Gespräch, er sei
neulich bei der Grundsteinlegung in Philippsthal, wo der
Kurfürst Philipp Christof von Sötern den Kapuzinern ein
Kloster bauen wolle, anwesend gewesen und habe mit dem
Kurfürsten gespeist. Der Kurfürst habe sich geäussert, er
sei als Stifter nicht so ehrgeizig, dass nicht der Wunsch
von anderer Seite, ein Fenster in der Kirche oder im Chore

zu stiften, Berücksichtigung fände. Von der Stiftung Cochems
durch Hans Jacob wusste Trarbach nichts und that den
Ausspruch: Wer die Ehre hat, hat auch die Pflicht. Wenn
der Kurfürst Stifter sein will, soll er auch die Fenster

machen lassen. Es erfolgte tiefes Schweigen allseits, der
Pater bestätigte jedoch den Ausspruch des Trarbach. Hans
Jacob, der die Absicht des Paters merkte, erröthete und
sagte: »Ich hab' mein Theil,« sammelte sich aber und gab
dem Pater eine Anweisung auf 200 Imperialen an seinen
Verwandten Peter Ernst von Metzenhausen Amtmann zu

Zell, worauf der Pater erfreut nach Cochem reiste. Hans

Jacob erzählte seiner Gattin diesen Vorfall, diese berichtete
demselben die Unterredung mit dem Pater. Kurz darauf
schrieb Hans Jacob an denselben, er werde zum Bau 1000
Imperialen zahlen und lud ihn zu Ostern ein, welchem der
Pater nachkam und die Zusicherung erhielt, wenn dieses
Geld verbraucht, nur zu kommen und mehr zu holen, bis

der letzte Stein gesetzt sei. Es erfolgte nun der Bau des
Klosters und war 1635 fertig. Am 18. Juli 1635 erfolgte
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die Einweihung durch den Trierer Weihbischof Otto Sen-
heim zu Ehren des Bischofs Claudius, des heil. Kreuzes,

der Mutter Gottes, sowie des heil. Eranciscus, am gleichen
Tage wurden der Hochaltar zu Ehren des heil. Claudius,
des heil. Kreuzes und heil. Eranziscus, der kleinere als

Muttergottesaltar geweiht. Alle Kosten des Baus trugen
Hans Jacob und dessen Gattin. 54 8)

Am 15. Juni 1624 empfing Hans Jacob für sich und
seine Vettern Hans Anton zu Eltz zu Üttingen und I lans
Anton zu Eltz zu Schöneck für die drei Mannsstämme vom

gelben Löwen von Philipp Christof von Trier das Erb-
marschalkamt nebst Zugehör zu Lehen. 549) Am 3 1. Januar
1625 empfing Henrich Brömser von Rüdesheim Trierer
Rath und Thorwärter im Namen des Hans Anton zu Eltz,

Herrn Hans Reichards selig Sohn für ihn und dessen
Vettern Hans Jacob Erbmarschalk und Hans Anton zu
Eltz zu Schöneck die Bolander Lehen zu Eressen, Sacken-

heim und Waldorf, den Vogteiantheil zu Kern etc. 55°) Am
10. September 1626 verschrieben Johann Niclas von Stock¬
heim und Katherine geborne Boos von Waldeck Eheleute für
ein Darlehen von 2 700 Goldgulden dem Hans Jacob Herrn
zu Eltz und Maria Elisabeth Eheleuten 135 Gulden Gold
Rente vom Turnosantheil des Zolls zu Engers und des
Zehntens zu Odenhausen, mit der Bestimmung, wenn ersterer
nicht die erforderliche Rente abwerfe, die Darleiher sich an

letzterem entschädigen sollen. 55 1) Am 26. Juni 1627 ver¬
gab Hans Jacob den heil. Kreuzaltar in der Kempenicher
Pfarrkirche an Paul Teil aus Coblenz. 55^) Tm Jahre 1627
stifteten Hans Jacob und Maria Elisabeth eine tägliche
Messe auf dem Hochaltar der Predigerkirche zu Coblenz
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um acht Uhr Morgens für sich, Anton Hans Jacobs Vater
und dessen beide Frauen Amelia und Margarethe, ihre
Voreltern, Eltern, Schwestern und Verwandten mit einer

Gedächtnis für die Verstorbenen nach Ordensgebrauch mit
dem Bedinge, dass bei Lebzeiten des Stifters diese Messe
ausserhalb des Chors auf dem Altar S. S. Ouirin und Rochus,
die Gedächtnis aber an dem Grabe des Anton zu Eltz Erb¬

marschalk, dessen erster Gattin Amelie und verstorbenen
Töchter vor dem Altare nach des Stifters, seiner Gattin
oder eins von Beiden Tod an dem Hochaltar im Chor, die

Gedächtnis an deren Grab gehalten werde. Das Kloster
erhielt die Kesselstatter Rente zu Clotten mit acht Malter

Korn Cochemer Mass, ein Fuder Wein Cardener Mass, 6

Gulden Geld zu Clotten, den Antheil am grossen und kleinen
Zehnten zu Wüsterad mit etwa acht Malter Korn Rente,

doch soll diese Rente nicht versetzt oder verpfändet werden.
Hierüber stellte das Kloster am 23. Januar 1628 Revers
aus. 553)

Am 6. Januar 1628 gab Hans Jacob seinem Vetter
Johann Caspar Herrn zu Eltz Regimentsrittmeistcr im Namen
seiner Pflegekinder Waldbot von Bassenheim 1000 Reichs¬
thaler Darlehen. 554)

Am 27. December 1629 kaufte Hans Jacob von Franz
Vogt der Rechte Doctor, Kurmainzer Rath und Bevoll¬
mächtigten des Johann Philipp Cratz Grafen zu Scharfenstein
dessen 22 Malter Korn Münstermaifelder Mass nebst der

damit zusammenhängenden Vogtei zu Naunheim, nachdem
am 14. Januar 1616 Anton Cratz von Scharfenstein den

Kornhof nebst Zinsen und Vogtei zu Naunheim bestehend
in 22 Malter Kornrente das Malter zu 13 Reichsthaler
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gerechnet an Hans Jacob und dessen Mutter Margarethe
Wittwe für 2000 Reichsthaler verpfändet hatte, für 3277
Reichsthaler. Das Gut kam unter Verwaltung eines Unter¬
vogts, der die Zinsen und Gefälle einnahm und den Vogt¬
dienst versah. Die Vogtei selbst war ein Trierer Lehen
und gehörte ehedem der Familie von Montfort. Sie bestand
nach einem Lehenbriefe von 1420 in einem Theil eines
Hofs zu Poltersdorf, einem Haus und Hof nebst Zubehör
zu Naunheim, einem Viertel eines Zehntens und des Kirch¬

satzes zu Gappenach und als Burglehen von Schloss und
Stadt Mayen in 5'/, Mark 4 Heller Geldrente. Später kam
durch Geschenk des Johann von Merl noch dessen halber
Antheil am Zehnten und Kirchsatz zu Gappenach dazu.
Hans Balthasar von Monreal heirathete die Schwester Antons

zu Eltz Wilhelma, deren Tochter Magdalene Margarethe
von Monreal Gattin des Johann Schweikard Vogt zu Hunol-
stein des Jüngern und 1602 als Wittwe zu Boppard nach
dem Aussterben der von Monreal ihr Erbe durch Testament

dem Hans Jacob vermachte. Hierdurch erhielt Hans Jacob
die Naunheimer Vogtei als Trierer Lehen. 555)

Im Jahre 1629 kauften Hans Jacob und Maria Elisabeth
Eheleute von den Testamentsvollstreckern des Johann
Schnetsch, darunter Friedrich Wolf zu Eltz, nachdem

Schnetsch die Armen zu Mertloch zu Erben eingesetzt hatte,
eine Wiese zu Kray oberhalb der Mühle für 600 Gulden
Coblenzer Währung. Ausgenommen von der Wiese war
ein Fünftel, das bei der Mühle verbleiben sollte.

Im Jahre 1630 und die folgenden Jahre zahlte Hans
Jacob als Pfandherr des Amtes Hardt an Kurfürst Ferdinand
von Cöln verschiedene Contributionen an Geld und Frucht.
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Auf den Gulden wurden als Naturalabgabe i'/ 2 Fässchen
Korn, hiervon 64 auf ein Malter, dieses zu 7 Gulden
3 Fässchen gerechnet. 1631 empfing Hans Jacob den
Senheimer Antheil am Engerser Zoll von Johann Wilhelm

- ältestem Grafen zu Wied in seinem, seiner Brüder Hermann

und Philipp Ludwig Namen für sich, seinen Vetter Hans
Anton und Johann Friedrich, Hans Antons Sohn. — Im
Jahre 1631 trat Maria Elisabeth Waldbot von Bassenheim
Tochter des Philipp Waldbot von Bassenheim Herrn zu
Olbruck und der Maria Margarethe gebornen zu Eltz
Eheleute und Schwester Hans Jacobs zu Bonn in den
Franziscanerinnenorden als Maria Franzisca ein. Sie er¬

richtete vor Ablauf ihres Probejahrs ihr Testament und
setzte ihr Kloster abgerechnet etliche Vermächtnisse zum
Gesammterben ein. Hans Jacob war deren Vormund ge¬
wesen, hatte aber die Vormundschaft damals bereits abge¬
treten. Als derselbe von diesem Testament hörte, theilte

er diese Nachricht den Geschwistern mit und verlangte das
elterliche und grossmütterliche Vermögen der Maria Elisa¬
beth heraus. Die Brüder derselben waren damals Vormünder

über solche und hatten die Güter unter sich getheilt. Im
Jahre 1633 kam ein Vergleich zwischen den Partheien zu
Stande, das Kloster zu Bonn erhielt als Abfindung einen
Rentebrief von 2000 Reichsthaler Cölner Währung bei des
verstorbenen Johann Reinhard von Metternich zu Hedes¬
dorf Erben, ferner 600 Reichsthaler wegen der elterlichen
Verlassenschaft und Aussteuer sowie 300 Reichsthaler, welche
Maria Elisabeth von ihrer mütterlichen Grossmutter Mar¬

garethe Wittwe zu Eltz gebornen von Hedesdorf wie ihre
übrigen Geschwister durch Erbschaft erhalten, einen silber-
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vergoldeten Becher, den sie bei der Brudertheilung erhalten,
entsagte aber der Erbschaft; 1634 war diese Sache erledigt. 556)

Am 4. December 1640 schloss Hans Jacob mit seiner
Gattin Maria Elisabeth wegen der Erbauseinandersetzung
einen Vertrag.557) Im Jahre 1641 vergrösserte Hans Jacob
das Gut zu Hatzenport durch Ankauf zweier Weinberge.
Im Jahre 1643 verkaufte der Vormund der Kinder des
Philipp Staud zu Limburg der Gertrud, Arnold, Wilhelm und
Johann Philipp nämlich Bernhard Wimpfeling deren Haus zu
Coblenz mit Garten und Plätzen frei eigen an Hans Jacob und
Maria Elisabeth für 2400 Reichsthaler. Plans Jacob besass zu
Coblenz ein Haus an zwei Strassen neben dem St. Kathe-
rinenkloster und Kanzler Schneidt Wittwe. Dieses und das

erkaufte Staudische Haus tauschte er 1643 gegen den so¬
genannten Marienstatter Plof neben dem Hofe zur Ems an

den Abt Johann Widdich von Marienstatt mit Genehmigung
des Praelaten Franz Schaffet' zu Heisterbach bei Bonn aus.

Am 28. Mai 1643 bestätigte dieses das Domcapitel zu Trier
durch den Amtmann zu Coblenz. 55 8) Durch den Tausch ver¬
grösserte Hans Jacob seinen Besitz auf der Firmung be¬
deutend. Da aus dem Marienstatter Plof und dessen Garten

ein enger Gang ins Freie führte, der Nachbar Hans Jacobs
als Besitzer desselben nämlich Johann Burkard Wimpfeling
Schöffe des weltlichen Gerichts zu Coblenz an diesem Gang
ein Interesse hatte, gestattete Hans Jacob demselben als
Anlieger an diesen Gang am 17. Juli 1643 die Benützung
desselben, wobei derselbe versprach, die Weinbergsmauer
zwischen dem Weinberg und Gang zu unterhalten und auf
diese Mauer keinen Bau, der dem Weinberg schade, setzen
zu wollen. 5 59)
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Im Jahre 1644 kaufte Hans Jacob von Johann Göbel zu
Hatzenport einen Weinberg hinter Bies in der Schillingsgasse.

Am 30. Juni 1645 machte Hans Jacob als Pfandherr
zu Kempenich und des Amts Haardt, Trierer Erbmarschalk
und adeliger Rathsverwandter zu Coblenz sein Testament
zu Coblenz. Seine Erbschaft war eine sehr bedeutende

für diese Zeit ungewöhnliche. Dieses Testament regelte
das Erbe dahin, dass

1) Hans Jacob Alles, war bezüglich seiner Gattin am
4. December 1640 für ihr Wittum, Leibgeding und sonst
für seinen Todesfall bestimmt, anerkannte und das zu Kem¬

penich vor einem Notar errichtete Testament widerrief.
2) Ordnete er sein Begräbnis in der Predigerkirche

zu Coblenz, wo auch seine Mutter liege, an. Alle Armen
der Stadt, die dem Gottesdienste an diesem Tage beiwohnen,
sollen Speise und Trank nebst einem Stück Geld erhalten.

3) Bestätigte er die bei den Predigern zu Coblenz
gestiftete Messe und ordnete sein Seelgerede auf seinen
Todestag an, indem der zeitliche Besitzer des Eltzer Hofs
auf dem Kornmarkt zu Coblenz laut Verschreibung eine
bestimmte Rente an Früchten zu Clotten an das Prediger¬
kloster liefern soll, ferner wird an diesem Tage an die
Stadtarmen jährlich ein Malter Brot ausgetheilt.

4) Vermachte er seiner Schwester Maria Jacobe Meisterin
zu Marienrod und deren Kloster zum Abstand auf elterliches

Vermögen 4000 Gulden Batzen.
5) Den ehelichen Erben seines Vetters Johann Wilhelm

Waldbot von Bassenheim Herrn zu Olbrück und Bornheim

gab er die Pfandgerechtigkeit auf dem Amte Hardt mit
darauf ruhendem Pfandschilling, das Haus Cuchenheim mit
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zu Hammerstein mit Recht und Gerechtigkeit vorbehalten
jedoch die Leibrente, die seine Gattin an den Gütern und
Zehnten zu Kell besitzt.

9) Seiner andern Base Anna Maria Katherine von
Metzenhausen bestimmte er die beiden Kornhöfe zu Mertloch

und Weyler in der Grafschaft Virneburg, den Weinhof zu
Lehmen mit den Gütern zu Alken nebst Zehntgerechtigkeit,
Bede und Rente aus der Zehntscheuer sammt Recht und

Gerechtigkeit ausgenommen das Wittum und die Leibrente
seiner Gattin an diesen Wein- und Kornhöfen.

10) Vermachte er seiner dritten Base Maria Elisabeth,
die noch unverheirathet war, die Geldrente bei der Stadt

Coblenz mit 1 500 Goldgulden, doch soll die lebenslängliche
Leibrente an seine Gattin ausgenommen sein. Verheirathet
sich Maria Elisabeth, stirbt aber ohne Kinder, oder wird

geistlich, so soll diese Rente nach ihrem Tod an die beiden
andern noch lebenden Schwestern und deren eheliche Erben

fallen und ihr kein Recht darüber zu verfügen zustehen.

11) Der Anna Magdalene Wittwe von Breitbach ge-
bornen von Metzenhausen Frau zu Bürresheim und ihren

beiden Söhnen Franz Anselm und Georg Reinhard ver¬
machte er eine Schuldverschreibung über die Breitbachischen
Güter zu Ochtendung, Kerpen und Dreckenach, die er mit
3000 Reichsthaler ausgeliehenem Gelde erworben hatte,
ferner die Vogteigerechtigkeit zu Wellingen und Kerpen
mit Zinsen und Renten, die er von dem Grafen Cratz von

Scharfenstein gekauft, vorbehalten die lebenslängliche Leib¬
rente für seine Gattin. Sterben beide Söhne ohne eheliche

Leibserben, so fällt diese Pfandschaft nebst den Vogtei-
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gütern an die drei Geschwister seiner Schwester Maria
Magdalena gebornen zu Eltz selig, ausgenommen die lebens¬
längliche Leibrente für die Wittwe von Breitbach.

12) Dem Peter Ernst und Johann Georg Gebrüdern
von Metzenhausen Herrn zu Linster, Waldeck und Meisen¬

heim St. Jacobs Ordens Rittern seinen Schwägern und
deren ehelichen Leibserben gab er seine bei dem Herrn
Mollins wegen der Herrschaft Beffort ausstehenden Gelder
nebst rückständigen Zinsen, die Johann Georg von Metzen¬
hausen seiner (Hans Jacobs) Gattin an der ausgesetzten
Ehesteuer noch schuldet, mit dem Beding, nach seinem und
seiner Gattin Tod an deren Nachlass keine Ansprüche zu
erheben und unter Vorbehalt der lebenslänglichen Nutz-
niessung dieses Ausstandes an Beffort für seine Gattin.

13) Den ehelichen Erben seiner Vettern Johann Wilhelm
Waldhot von Bassenheim Herrn zu Olbrück und Bornheim

und Johann Jacob Schenk zu Schmittburg vermachte er
einem Jeden ein Drittel und den andern Geschwistern Anna
Margarethe und Maria Elisabeth Waldbot von Bassenheim
zusammen ein Drittel eines Rentbriefs über 4000 Gold¬

gulden und 2000 Reichsthaler bei den beiden letzten welt¬
lichen Brüdern von Metternich nebst rückständigen Zinsen
unter Vorbehalt der Leibrente für seine Gattin.

14) Sein Vetter und Pathe Hans Jacob Sohn zu Eltz
oder einer seiner Brüder, welcher weltlich bleibt, erhielt

seine goldne spanische Kette mit dem spanischen Bildnis,
den grossen spitzen Diamant und den kurfürstlichen Pitschier-
ring, indem diese drei Stücke bei dem Stamme zu Eltz
zum Gedächtnis für immer verbleiben sollen.

18*
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1 5) Vermachte er seines Vetters Johann Wilhelm Wald¬
bot von Bassenheim, Herrn zu Olbrück und Bornheim ehe¬

lichen Erben, dessen beiden Schwestern Anna Margarethe
und Maria Elisabeth Waldbot, Johann Jacob Schenk zu
Schmittburg, Maria Gertrud von Holdingshausen, Anna
Maria Katherine von Metzenhausen und Maria Elisabeth

alle von Breitbach seine Verschreibung an die Krone
Spanien und eine Verschreibung von 3000 Gulden Batzen
bei den Grafen von Stolberg, worüber bei dem Reichs¬
kammergericht zu Speier der Prozess schwebt, zu je sieben
gleichen Theilen.

16) Seinen Unterthanen in der Herrschaft Kempenich
schenkte er die Hälfte allen Rückstands an Pachten, Zinsen
und Früchten bis zum Tage seines Todes.

17) Alle Mobilien als Geld, Baarschaft, Wein, Früchte,
Tapisserieen, Silber, Kleinodien, Kleidung, Zinn, Bett- und
Holzwerk, Leinwand, Pferde, Kutschen, Wagen und Geschirr,
wo sich das findet, vermachte er seiner Gattin Maria Elisa¬

beth als seiner einzigen Erbin erb- und eigenthümlich.

18) Die Urkunden über jene Güter, woran seine Gattin
die Leibrente besitzt, soll dieselbe behalten und den Erb-

nehmern entweder Abschrift oder die Originalurkunden zu
geben das Recht haben. Alle andern Urkunden soll sein
Vetter Plans Anton Herr zu Eltz und Üttingen Obrist als
ebenfalls ernannter Erbe und ältester Verwandter verwahren.

19) Derselbe erhält alle andern Güter, über die er
nicht bestimmt, oder die noch bis zu seinem Tod gekauft
und erworben werden, erb- und eigenthümlich.
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20) Beschwert sich ein Erbnehmer über sein Ver¬
mächtnis, so verliert er solches und erhalten dasselbe die

eingesetzten Erben.
21) Die Kurfürsten zu Cöln und Trier ernannte er

zu Testamentsvollstreckern und vermachte jedem derselben
einen Portugalieser. Roland Anton Zant von Merl Trierer
Domherr, Johann Eladen Official zu Coblenz und Decan
von St. Elorin sowie weitere fünf Personen waren Zeugen
des notariellen Acts. 5 6°)

Hans Jacob starb 1645 un d ward zu Coblenz bei den
Predigern beerdigt. Seine Ehe war kinderlos. Mit ihm
erlosch die älteste Linie vom goldnen Löwen. Plans Jacob
erbaute den Theil des heutigen Kempenicher Hauses auf
Burg Eltz bestehend in den Zimmern zwischen dem von
Georg erbauten Burgthurner Haus und Kleinrodendorf, auf
zwei Seiten von Gang begrenzt und sehr schmal. An den
Gitterkörben zweier Fenster des Kempenicher Untersaals be¬
findet sich noch das Alliancewappen zu Eltz und Metzenhausen,
über dem 1604 errichteten Portale des Burgthurner Hauses
ward ebenfalls dieses Wappen mit der Zahl 1661 zur Erinnerung
an die Errichtung durch Hans Jacob angebracht. Die
beiden Schlusssteine der Vorhalle daselbst tragen ebenfalls
das Wappen, ferner befindet sich dasselbe am Kaminmantel
im Kempenicher Untersaal mit der Zahl 1652. An Hans
Jacob erinnert ein gestickter Stuhl im gräflichen Schlaf¬
zimmer auf Eltz mit dem Alliancewappen und der Zahl
1630 sowie jener massive Schrank im Kempenicher Unter¬
saal mit den Wappen beider Eheleute und ihrer Ahnen
von 1631. Links an der Treppe der Hofterrasse auf Eltz
befindet sich am Geländer in Eisenblech das Alliancewappen
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Eltz goldner Löwe und Metzenhausen, rechts Eltz weisser
Löwe und Hagen, was daran erinnert, dass Hans Jacob
nebst Gattin mit Friedrich Wolf und Agnes Appollonia von
Hagen vom weissen Löwen diese Terrasse nebst Geländer
anfertigen Hessen.

Maria Elisabeth die Wittwe Hans Jacobs lebte meist
zu Coblenz. Auf den Sterbetag ihres Gatten den 29. August
stiftete sie bei den Predigern zu Coblenz ein Anniversar,
ein zweites mit einer Singmesse an U. L. F. Altar nebst
zwei gelesenen Messen ausser der gestifteten Messe für den
Tag ihres Todes, so dass alle vier Altäre in einer Reihe
zugleich besetzt, sein sollten, nebstdem Todtenvigil und
Gedächtnis nach dem Hochamt. Am 2. Mai 1650 erklärten
Nicolaus Flesgen Prior und der Convent des Predigerordens
zu Coblenz, dass Elisabeth für diese Anniversarien 200

Reichsthaler entrichtete. 56t )
Um die Andacht in dem neuen Kloster Cochem zu

fördern, schenkte Maria Elisabeth am 12. Februar 1651
demselben zwei Kreuzpartikeln, zur Aufbewahrung derselben
gab Hans Anton Plerr zu Eltz und Üttingen Amtmann zu
Mayen ein prächtiges Kreuz. Diese Partikeln hatte Philipp
Jacob von Lersheim im Jahre 1594 den 23. September
dem Landcomthur Johann zu Eltz zu Lothringen und
Comthur zu Trier, nachdem sie sein Altvater aus dem

heiligen Land mitgebracht, geschenkt. Von diesem erhielt
sie Anton zu Eltz, nach dessen Tod dessen Sohn Hans

Jacob. Dieses Geschenk passte sehr zu dem Umstände,
dass die Kirche des Kapuzinerklosters zu Cochem dem heil.
Kreuze geweiht war. Am 12. Februar 1651 stellte Elisabeth
die Schenkungsurkunde hierüber aus. 5 62 )
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In die Liebfrauenkirche zu Coblenz stiftete Elisabeth
für sich und ihren verstorbenen Gatten vor das Venerabile

im Chor eine silberne Ampel und wies für Ol ioo Reichs¬
thaler Capital an. Aus Dankbarkeit hierfür verliehen am
8. März 1651 der Amtmann, Bürgermeister und Rath der
Stadt Coblenz als Vorsteher der Liebfrauenkirche zu Coblenz

der Wittwe Maria Elisabeth und deren Erben, die den

Eltzer Hof auf dem Kornmarkt innehaben, einen eigenen
Stuhl in dieser Kirche. 56 3)

Am 24. April 1655 verlieh Maria Elisabeth Haus,
Hof und Gut zu Naunheim an Thoenes BergendorfF und
Maria Eheleute. 5 6 4) Am 11. September 1656 machte zu
Coblenz Maria Elisabeth zu Eltz Wittwe geborne von
Mctzenhausen ihr Testament. Sie bestimmte darin

1) Will sie bei den Predigern zu Coblenz begraben
sein und neben ihrem Gatten unter dem Stein, den sie
darzu erkauft und aushauen lassen, ruhen. Die anwesenden

Hausarmen der Stadt erhalten am Tage der Beerdigung
sowie diejenigen derselben, welche das Almosen nicht selbst
abholen können, zwei und mehr Malter Korn, drei bis vier
Seiten Speck, Erbsen, eine Ohm Wein und 20 Gulden
Geld als Spende.

2) Ihre Schwestern Anna Magdalene Wittwe von Breit¬
bach geborne von Metzenhausen und Anna Elisabeth zu
Eltz geborne von Metzenhausen erhalten nebst ihrem Bruder
Hans Georg von Metzenhausen ihren Hausrath an Möbel,
Zinn, Betten, Leinwand und Küchengeschirr, doch ausge¬
nommen das Silbergeschirr. Erstere Schwester und deren
Söhne zweiter Ehe bekommen den freiadligen Hof zu
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Winningen nebst Weinberg und Hecken, wie sie ihn von
den Gebrüdern von Metternich erhielt. Sterben beide Söhne

ohne Leibeserben, so fällt der Hof auf ihres Bruders Hans

Georg von Metzenhausen Kinder und Erben zurück. Ihre
Schwestern und der Bruder Hans Georg erhielten auch das
Silber zu zwei Theilen, die Stickereien erhielt die Frau zu

Eltz ihre Schwester, soweit darauf die Wappen Eltz und
Metzenhausen gestickt, als Andenken für die Familie.

3) Hans Jacob Sohn ihrer Schwester erhielt den
Pitschirring ihres Gatten, dessen grosses Insiegel und zwei
Rosenobel.

4) Regine Elisabeth von Metzenhausen ihre Schwester
und Äbtissin zur Engelport erhielt ausser den 100 Reichs-
thalern, die sie bereits bekommen, etwas Silberwerk.

5) Gesammterbe wurde ihr Bruder Hans Georg von
Metzenhausen, Trierer Amtmann zu Cochem, Dhaun und
Ulmen. Ihre beiden Schwestern erhielten den dritten Theil

der Errungenschaft während der Ehe, die ihr nach dem
Ehevertrag ganz zugefallen war. 56 5)

Johann Wilhelm Ludwig Herr zu Eltz, Chorbischof
und Domherr zu Trier und Lothar Friedrich Bischof zu

Speier waren Testamentsvollstrecker und erhielten einen
silbervergoldeten Becher mit dem Schönberger Wappen
zum Andenken. s 66) Maria Elisabeth starb 1656 und wurde
bei ihrem Gatten zu Coblenz bei den Predigern am Ein¬
gange des Chors bestattet. 567)

Beide Eheleute waren andächtige wohlthätige Leute
und machten eine Menge Stiftungen. Auf Burg Eltz stifteten
sie zwei Anniversarien für die Familie zu Eltz auf Michaelis
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und Johann Evangelist jedes mit drei Priestern, welche die
Linie vom weissen Löwen halten musste. Hans Jacob und
Maria Elisabeth liessen die Kanzel zu Kempenich erbauen,
an der die Wappen von Hedesdorf, Eltz, Metzenhausen
und Hagen von links nach rechts angebracht wurden, die
Kanzel in der Jesuitenkirche zu Coblenz mit gleichen Wappen
und unter der Kanzel die Jahrzahl 1630.



ZWEITES HAUPTSTÜCK:

DIE ÄLTERE LINIE ZU ELTZ ZU ÜTTINGEN.

§ i. Peter.

\etev Sohn des Johann zu Eltz und der Katherine
von Bassenheim begründete die Seitenlinie zu
Eltz zu Üttingen. Peter Sohn zu Eltz hatte sich

für Johann Sohn zu Schöneck Herrn zu Olbrück und
Margrethe von Clereff Eheleute wegen 175 fl Darlehen
gegen Georg von der Leyen und Eva Eheleute verbürgt.
Am 24. Juni 1480 versprach Johann von Schöneck den
Peter desshalb schadlos halten zu wollen. 1) Am 14. Mai
1481 verschrieb Kurfürst Johann von Trier dem Peter zu
Eltz 100 Gulden Rente aus dem Zolle zu Engers für ein
Darlehen von 2000 rheinischen Gulden und setzte dafür

Bürgen. 1 '1) Peter hatte sich für Eberhard von der Arcke
den Jungen und Katherine Eheleute gegen Arnolt von
Molenarcke wegen 120 Gulden der vier Kurfürsten Münze
verbürgt. Am 24. April 1485 versprachen dieselben den
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Peter desshalb schadlos halten zu wollen. 11') Gerlach Herr
zu Isenburg und Grensau, der von Peter Sohn zu Eltz
100 Gulden zu 24 Albus geliehen, setzte demselben am
12. November i486 den Bernhard von Wontzdorf und
Andre zu Bürgen. 2) Am 6. December i486 machten
Schiedsleute, darunter auch Peter Sohn zu Eltz, einen Ver¬

gleich zwischen Wilhelm und Johann von Helfenstein wegen
des Hauses Müllenbach. 3) Im Jahre 1489 versprachen
Elisabeth Tochter zu Pirmont Wittwe von Braunsberg und
Dietrich von Braunsberg Herr zu Brohlburg den Peter,
den sie dem Wilhelm vom Stein zu Bürgen setzten, dess¬
halb schadlos halten zu wollen. 4) Am 20. August 148g
verheirathete sich Peter Sohn zu Eltz mit Eva ältester

Tochter des Gerhard Herrn zu Üttingen, und der Else
von Brandenburg, die ihrer Tochter 100 Gulden Rente in
Erucht auf ihren Gefällen zu Welscheyt und Eeulen gaben.
Johann und Johann Söhne zu Eltz, Gebrüder, Dietrich vom
Stein, Archidiacon und Domherr zu Trier, Ulrich Herr zu

Eltz, Paul Boos von Waldeck, Georg von der Leyen, Herr
zu Olbrück besiegelten den Ehevertrag. 5) Peter war am
23. April 1488 für den Kurfürsten Johann zu Trier Bürge
für 1400 rheinische Gulden Darlehen geworden. 5 a) Am
23. October 1489 mahnten ihn als Bürgen Meynhard und
Peter von Koppenstein Gebrüder, den Rest der noch aus¬
stehenden Schuld mit 700 Gulden zu bezahlen. 6) Peter
bezahlte hierauf weitere 500 Gulden ab. Am 4. Juni 1490
mahnten ihn die Gläubiger an die Zahlung des Restes mit
200 Gulden. 7) Am 2. August 1490 liehen Peter Sohn
zu Eltz und Eva von Üttingen Eheleute von Johann von
dem Berge genannt Kesseler, Katherine dessen Gattin und
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Friedrich von dem Berge genannt Kesseler Johanns Bruder
385 Gulden rheinische Goldmünze und setzten den Wilhelm
von Staffel, Ritter, Dederich von Staffel, Coenen von der
Leyen und Marselinus von Reifenberg zu Bürgen, die im
Falle der Nichtzahlung Einlager mit einem guten reisigen
Knecht und Pferd in einer offenen Herberge zu Montabaur
oder Kirchburg halten sollen. 7 a) Peter hatte von Bernhard
von Schauenburg und Clara von Langenau, Tochter des
Flenne, Eheleute mit seiner Gattin Eva deren Antheil am

Schlosse Langenau als Cölner Lehen gekauft. Am 29. Juni
1491 genehmigte Kurfürst Flermann diesen Kauf als Lehens¬
herr 8) und belehnte den Peter Sohn zu Eltz mit diesem
Lehen. 9) Peter, welcher durch die Heirath mit Eva von
Üttingen die Flerrschaft Üttingen (Ottingen, Ottange) in
Lothringen erworben und zu Üttingen wohnte, starb bald
nach 1491. Seine Wittwe heirathete den Hilger von
Langenau, mit dem sie 1494 vorkommt, sie starb 1507.

Die Verschreibung von Kurtrier über obiges Darlehen
von 2000 Gulden war nach Peters Tod an dessen Bruder

Johann gelangt. Am 19. November 1498 benahmen sich
Friedrich von Modersbach Ritter, Werner Zant Vogt im
Hamm, Daniel Schilling von Lahnstein, Flenrich von Metzen-
hausen und Otto von Diez für Kurfürst Johann von Trier
als Bürgen gegen Peter zu Eltz für das Darlehen von
2000 Gulden rheinische Münze mit 100 Gulden Rente

von 1481 an mit Johann ältestem Sohne zu Eltz als In¬
haber der Verschreibung wegen der Abzahlung. IO)

Peter hatte mit Eva von Üttingen folgende Kinder:
1) Gerhard wurde am 24. Juni 1517 gleich seinem

Vater Peter von Kurcöln mit einem Theile am Schlosse
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Langenau nebst Zubehör belehnt. 11 ) Derselbe scheint frühe
gestorben zu sein, Langenau kam an dessen Bruder Bernard.

2) Bernard Stammhalter. Siehe unten.

§ 1. Bernard.
Bernard stand 1494 noch unter Vormundschaft des

Johann Sohn zu Eltz. Am 13. December 1494 machte
Johann Sohn zu Eltz als dessen Vormund mit Hilger von
Langenau und dessen Tochter aus der Ehe mit Eva von
Üttingen Wittwe Peters selig wegen der Güter zu Langenau
einen Vertrag. I2 ) Am 20. October 1 509 erfolgte die Theilung
der Güter des verstorbenen Johann zu Eltz Grossvater
Bernards, wobei Bernard auch Antheil am Schlosse Eltz

erhielt '3) und in Folge davon am 20. October 1 509 gelobte,
den Burgfriedensbrief von Eltz treu halten zu wollen. T4)
Am 13. Juni 1515 versprach Christof Herr zu Üttingen
dem Bernard Herr zu Eltz seinem Neffen, eine Schmiede

bei dessen Fischweiher zu erbauen.'5) Am 11. April 1516
machte Else von Brandenburg Wittwe zu Üttingen eine
Schenkung an Engela von La Rochette Äbtissin im Heilig-
geistconvent zu Luxenburg und die Schwestern daselbst
mit einer Rente von 3 Gulden ad 21 Groschen 4 Pfennige
Luxenburger Münze und 4 Pfennig aus ihrem Gute zu
Niederfeulen für ihr und ihres verstorbenen Gatten Gerhard

Herrn zu Üttingen Seelgerede. Jacob von Mercy und
Bernhard zu Eltz ihr Enkel siegelten. 16 ) Im Jahre 1523
verkauften Bernard und Gutta (Bona) von Weiler (Villers)
Eheleute dem Johann Herrn zu Eltz und Merge Eheleuten
ihren Antheil am Zolle zu Coblenz, den Hof zu Dreckenach,

die Bede an Spelz und Korn zu Wiersheim, die Weinberge
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und Wiesen zu Lilmont, den Antheil an Langenau nebst
Renten und Zinsen sowie solche zu Montabaur, wie sie
dieses Alles von ihren Voreltern ererbt, ferner die Renten

auf dem Westerwalde. : 7) Ein Theil dieses Besitzes rührte
aus dem Nachlasse Johanns des Grossvaters Bernards her.
Am 13. Februar 1527 verkauften Heinrich von Schwarzen-
burg Ritter und Heinrich von Schwarzenburg Vettern ihre
Rechte an dem Nachlass des Christof von Üttingen ihres
Vetters in dem Herzogthum Bar an ihren Schwager Bernard
Herrn zu Eltz und Jacob von Mercy für 500 Goldgulden. l8 )
Am 25. Mai 1530 gestattete Georg von Autel seinem Bruder
Wilhelm, seine Zinsen und Renten zu Molfingen dem Bernard
Herrn zu Eltz und Üttingen zu verleihen. '?) Am 5. Juni 1 53 1
lieh Bernard wegen eines Güterkaufs im Fürstenthum Lothringen
von seinem Vetter Georg zu Eltz (zu Langenau) 400 Gold¬
gulden und verschrieb dafür seinen Antheil am Turnos zu
Engers. Georg von der Leyen Herr zu Ol brück, Trierer
Marschalk und Philipp Herr zu Eltz und Pirmont besiegelten
den Vertrag. 20 ) Damit hing zusammen, dass am 30. Juni
1531 Ludwig von Bourbon Cardinal und Abt zu St Denis
in Paris und die Mönche dieser Abtei dem Bernard zu

Eltz Edelknecht Herrn zu Üttingen ihr Land und Herr¬
schaft Wolmeringen und Cantfan für 2500 Livres Turnosen
verkauften. 21 ) Bernard erwarb dadurch die Herrschaft
Wolmeringen (Wolmerange) in Lothringen und nannte sich
Herr zu Wolmeringen. Am 10. Januar 1532 trat Johann von
Nancy Rath als Vertreter der Abtei St. Denis in Paris dem
Bernard deren Rechte über die Orte Wolmeringen und Kanffen
im Gerichtsbezirk von Diedenhofen nebst Zugehör für 2500
Turnoser Livres ab. 22 ) 1 532 am 2^,. Februar erlangte Bernard
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ein günstiges Urtheil gegen das Hospital zu Montabaur wegen
einer Geldsumme, die er von demselben zu fordern hatte: 2 3)
Am 8. Mai 1533 machte Markgarf Bernard zu Baden,
Graf zu Sponheim und Herr zu Rodemachern mit Bernard
wegen der Herrschaft Rodemachern einen Vergleich, wobei
Bernard auf den Zehnten zu Setrich gegen die Gefälle zu
Wolmeringen als Lehen der Herrschaft Wolmeringen ver¬
zichtete. 24) Am 23. Mai 1532 verkaufte Bernard Herr
zu Kitz und zu Üttingen dem Johan genannt Monster Johan
Bürger zu Adenau 15 Goldgulden Erbzins auf seinen Gütern
zu Nerendorf, am Zehnten zu Holzheim und seinen Ge¬
fällen zu Ouerich in der Grafschaft Neuenahr, den Erb¬

gütern und Zehnten zu Unkelbach für 300 Goldgulden
rheinische Kurfürstenmünze, um damit die beiden Dörfer

Walbryngen und Kanffen zu bezahlen. Zur Sicherheit ver¬
schrieb Bernard seine Güter zu Nerendorf, Holzheim,
Oeverich und Unkelbach, wie er solche in Gemeinschaft

mit Philipp Herrn zu Eltz seinem Vetter besitzt. Diese
Verschreibung ward in der Folge wieder eingelöst. 24 a) Else
von Brandenburg Bernards Grossmutter war gestorben, am
22. Juli 1533 machten Bernard und Anton von Mercy
Herr zu Limpach Vettern eine Theilung des Erbs derselben.
Bernard erhielt die Herrschaft Üttingen und andre Güter,
unter Anderm auch die Hälfte von Soleuvre, Anton von

Mercy bekam Limbach. 2 ?) Am 3. Februar 1534 machten
Wilhelm von Myremont der Junge, Edelknecht und Aym6
von Myremont auch Edelknecht Herr zu Ronnay im Namen
der Johanna von Brumyirs ihrer Mutter Wittwe des Johann
von Myremont Edelknechts Herr zu Berrieux einerseits
und Bernard zu Eltz andrerseits einen Ehevertrag für
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Wilhelm von Myremont und Johanna zu Eltz Bernards
und der Bonne de Viliers selig Tochter; die künftige Mit¬
gift betrug 6000 Livres. 26 ) Am 20. August 1535 versprach
Bernhard Markgraf zu Baden als Herr zu Rodemachern,
welcher von Anton Waldbot von Bassenheim 10,000 rhei¬
nische Gulden mit 500 Gulden Zins auf die Hälfte der
Orte Trarbach und Castel (Berncastel) als Darlehen erhalten
und den Bernard zu Eltz als Mitbürgen gesetzt, diesen des¬
wegen schadlos zu halten. 2 7)

Nach dem Tode seiner Gattin Gutta von Villers hei-

rathete Bernard Herr zu Eltz und Üttingen Rath und
Statthalter zu Thionville am 30. August 1537 die Mar-
garethe von Beumelburg (Boineburg) Tochter des Friedrich
von Beumelburg selig ehedem Amtmanns zu Vianden und
der Margarethe von Merode. Unter den Zeugen waren
Margarethe von Merode Stiftsdame zu Münsterbilsen und
Georg Herr zu Eltz. 28 ) Am 31. December 1537 empfingen
Bernard Herr zu Eltz und Üttingen Statthalter zu Luxen-
burg und Margarethe von Beumelburg Eheleute vom Heilig-
geistspitale zu Luxenburg 80 Goldgulden mit 4 Gulden
Rente Darlehen. 29) Am 5. Mai 1538 befahl Anton Mark¬
graf zu Berghes Graf zu Walhain etc. Statthalter des Herzog-
thums Luxenburg, der Grafschaft Namur und Chiny dem
Bernard seinem Statthalter zu Luxenburg und Johann von
Naves Gerichtsschreiber des Raths der Provinz Luxenburg,
die herrschaftlichen Rechnungen in den Orten des Landes
Luxenburg abzuhören und die Einnahmen für die Her¬
stellung der Ortsbefestigungen zu empfangen. 3°) Am 11.
Januar 1539 ernannte Kaiser Karl V den Bernard zum
Rath zu Luxenburg an Stelle des Robert von Boulant
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selig. 3 1) Am 20. Januar 1539 leistete Bernard den Eid in
die Hände des Nicolaus von Naves Rathspräsidenten. 32)
Den 31. Januar 1539 machten, Margarethe von Heu ge-
borne von Brandenburg Frau zu Undrichen, Wittwe einer¬
seits, Christof, Bernard, Maximin, Hartert, Anna und Mag-
dalene von Schauenburg Herrn zu Preisch Brüder und
Schwestern sowie Georg, Friedrich, Samson, Johann, Jo-
hannette und Katherine geborne von Brandenburg Gebrüder
und Schwestern, wegen des Schlosses und der Herrschaft
Clervaux nebst Zubehör als Erben des Georg Herrn zu
Clervaux Bruder der genannten Margarethe einen Ver¬
trag. Bernard zu Eltz Statthalter des Herzogthums
Luxenburg entschied, dass die Partheien vorläufig bis
zum Austrage der Sache im Besitze von Clervaux
bleiben sollen. 33) Am 6. December 1539 gestattete
Bernard von Bollandt Herr zu Fissbach, nachdem am

20. Februar 1472 Johann von Fissbach und Marie dem
Johann von Erdorf Schöffen zu Thionville Gefälle und
Renten im Dorf und Bann Wolmeringen für 350 Gold¬
gulden verkauft, dem Bernard zu Eltz den Wiederkauf. 34)
Am 22. Oct. 1540 zahlte Bernard an den Severin Dhun
Anwalt zu Luxenburg für den Wiederkaufsact desshalb
6 Gulden und 2 Kronen zu 16 Batzen. 35) Den 29. De¬
cember 1539 verkauften Bernard und Margarethe dem
Augustin Tailly Schöffen zu Luxenburg und Eva Eheleuten
5 Goldgulden und 10 Malter Roggen Luxenburger Mass
Rente aus ihren Gütern zu Bettesdorf bei Berberg für
200 Goldgulden. 3ö) Am 2. August 1540 bezahlte Bernard
obige 350 Goldgulden für die Gefälle und Renten zu
Wolmeringen 37) und am 1. Mai 1541 tauschten Bernard

19
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und Margarethe von Wirich von Landers Ritter dessen
Güter und Gerichtsbarkeiten zu Wolmeringen und dessen
Bann als Herr zu Fontoy gegen ihre Güter zu Ruotzwyller
aus.3 8) Am 25. August 1541 erhielt Bernard Rath zur
Unterhandlung mit Johann Ludwig Kurfürst zu Trier wegen
des freien Handels der Gebiete von Luxenburg und Trier
die nöthigen Anweisungen. 39) Wegen der Güter in der
Herrschaft Luxenburg war Bernard mit Hilger von Langenau
in Streit gerathen, der Prozess wurde am kaiserlichen Hof¬
gericht zu Rottweil geführt und endete für Bernard un¬
günstig. Am 9. März 1544 cassirte Kaiser Karl V jedoch
auf Bitten Bernards dieses Urtheil4°) und befahl am 29. März
1544, dass Bernard nicht vor das Hofgericht zu Rottweil,
sondern nur vor ein gewöhnliches Gericht vorgeladen werden
dürfe. 4 1) Am 1 7. Mai 1545 erklärte der Vicar des Bischofs
zu Metz dem Archidiacon von Marsalle, dass er die Pfarrei

von Kirbergh dem Nicolaus Fabri auf geschehene Praesen-
tation des Bernard zu Eltz übertragen habe.4 2) Am
2 2,. Februar 1546 rechnete Caspar von Bolsingen mit
Bernard Herrn zu Eltz, Üttingen und Wolmeringen, Rath
wegen des Gerichts zu Diedenhofen ab und blieb dem¬
selben 43 Gulden 9 Solidi zu 28 Solidi Batzen mit dem

Pachte des Hofs Dunenscheur bei Diedenhofen schuldig. 43)
Am 26. August 1546 machte Bernard eine Theilung seiner
Güter zwischen seinen Kindern beider Ehen. Heinrich

Sohn zu Eltz genehmigte diese Theilung in Beisein des
Anton von Mercy Herrn zu Limpach. 44) Am 6. Juli 1547
erhielten Bernard und Margarethe von Franz Herrn zu
Betstein Ritter den sechzehnten Theil von Wolmeringen als
zum Haus Fontois gehörig übertragen.45) Am 21. August
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1547 erklärten Nicolaus von Heu Herr zu Ennery und
Anna von Failly Eheleute in Gegenwart des Bernard vor
einem Notar, dass sie auf den früher von Nicolaus von

Heu gemachten testamentarischen Anordnungen bestehen
bleiben, demnach dessen Tochter Elisabeth den Godfrid zu
Eltz Sohn Bernards heirathe, wenn dieselben 11 und 13

Jahre alt geworden.4 6) Diese Erklärung war späterhin von
Bedeutung, da sie zum Erwerb der Herrschaft Ennery führte.
Am 20. October 1547 ermächtigte das Gericht zu Luxen¬
burg den Bernard, seinen Sohn Heinrich aus der Ehe mit
seiner ersten Frau Gutta von Vilers mündig zu sprechen,
was in Gegenwart des Baccalaureus Christof von Morel
als Vertreter des Claude de Fresnes Herrn zu Louppy und
Siry im Namen seiner Gattin Johanna zu Eltz Tochter
Bernards und der Gutta von Vilers, die den Anton Burg¬
graf zu Oueux in erster Ehe geheirathet, geschah, und die
Güter unter die Erben von Bernard getheilt wurden. 47)
Am 17. Mai 1548 verkaufte Peter Ernst Graf und Herr
zu Mansfeld Statthalter des Herzogthums Luxenburg und
der Grafschaft Chiny dem Bernard und der Margarethe
ein Sechstel von Ventingen, seine Güter, Renten und Ge¬
fälle zu Berghem und Peppingen für 240 Goldgulden 48)
und am 10. October desselben Jahrs kaufte Bernard von
einem Bürger zu Luxenburg ein Haus mit Garten hinter
den »Knodlern« in der Gasse zur Becherichpforte gelegen
für 230 Gulden ad 20 Solidi Batzen.49) Am 21. Februar 1549
genehmigte Papst Julius den Ankauf der Herrschaft Wol-
meringen von St. Denis zu Paris für 2500 Livres. 5°)
Bernard starb im Jahre 1550 und ward zu Luxenburg
beerdigt.

19*
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Am 17. April 1550 übertrugen Anton Herr zu Mercy
und Limbach und Bernard de La Rochette Herr zu Moers-

dorf im Namen der Isabella von Sampigny den Erben
des Bernard zu Eltz und der Margarethe von Baumel¬
burg dessen Wittwe deren Rechte in der Herrschaft Wol-
meringen für 700 Francs de Bar kaufweise. 5 1) Nachträg¬
lich wurde noch beurkundet, dass (am 23. April 1550)
Bernard 100 Joachimsthaler mit 5 Thaler Rente auf den
Gefällen und Renten zu Ventingen erhielt,S 2) und (am
28. April 1550) derselbe von Franz von Vaque Herrn zu
Üttingen die Hälfte des Schlosses und der Herrschaft
Schengen gegen seinen Anthcil an Waldbredenis und den
Zehnten zu Roetzweiler austauschte. 53) Am 13. November
1550 liehen Margarethe von Baumelburg Wittwe Bernards
zu Eltz, Bernhard von Velbrück Herr zu Beffort, Amtmann

zu Vianden, Anton Herr zu Mercy und Limpach und
Friedrich von Brandenburg Herr zu Meisenburg als Mutter
und Vormünder der Kinder Bernards zu Eltz von Friedrich

von Epstein Decan zu Mersch und Dietrich von Waver,
Einnehmer zu Daisburg als Vormünder der Marie von der
Heiden 500 Gulden ad 6 Batzen auf ihre Renten und
Gefälle zu Welscheit. 54) Am 8. Mai 1551 unterhandelte
Margarethe mit Georg de La Rochette wegen der Zinsen
von den Verschreibungen zu Schengen als Eigenthum des
Franz Vaque und erklärte sich für 2^/ 2 Kronen und 6 Malter

Roggen haftbar. 55) Sie lieh am 1. November 1551 von
Brigitte von Wallerfangen Wittwe 140 Joachimsthaler und
versprach die Zinsen mit 7 Thaler aus ihren Renten zu

Schengen zu bezahlen. Salentin ihr Sohn siegelte. 5 6) Die¬
selbe Brigitta lieh ihr am 17. März 1552 weitere 160
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Joachimsthaler, deren Zinsen sie aus gleicher Quelle zahlen
wollte. Auch dieses besiegelte Salentin ihr Sohn. 57) Am
18. Januar 1557 liehen Margarethe und Salentin von Agnes
von Walderfingen 200 rheinische Gulden und versprachen
als Zinsen 10 Malter Roggen aus ihren Renten zu Besch
zu entrichten. 5 8) Eine gleiche Anleihe erfolgte am 25. Januar
1558 mit 100 Thaler ebendaher. 59) Margarethe hatte sich
in zweiter Ehe mit Karl Millort verheirathet, war aber mit

ihren Kindern in Streit wegen der Mitgift gerathen. Am
6. Mai 1563 hob das Gericht zu Luxenburg auf Anstehen
der Margarethe das Urtheil gegen Salentin, Godfrid, Franz
und Kuno Georg ihre Söhne auf. 60 ) 1569 machten Mar¬
garethe und die Kinder zweiter Ehe mit Salentin, Godfrid
und Franz zu Eltz Gebrüdern einen Vertrag wegen Bernards
ihres Vaters Erbe. 6 ') Am 28. April 1578 wurde das in
dem Prozesse ergangene Urtheil vom 20. Januar 1574
aufgehoben. ö2 )

Bernard hatte mit Gutta (Bona) von Villers (Weiler)
folgende Kinder:

1) Heinrich kommt 1547 und 1556 vor.

2) Johanna heirathctc in erster Ehe den Anton Burg¬
graf zu Oueux, dann den Wilhelm von Miremont am
am 3. Februar 1534, in dritter Ehe den Claude Fresnel
Herrn zu Eouppy.

Aus der Ehe mit Margarethe von Beumelburg hatte
Bernard folgende Kinder: .....

1) Salentin der älteste Sohn, Stammhalter. Siehe unten.

2) Godfrid stiftete die Linie zu Eltz zu Üttingen,
Wolmeringen und Cleref. Siehe unten.



294 ZWEITE ABTHEILUNG. ZWEITES HAUPTSTÜCK.

3) Franz Stammhalter; siehe unten.
4) Cuno Georg. War 1589 todt.

§ 3. Salentin.
Am 13. August 1555 empfing Salentin im Namen des

Kaisers Karl V von Karl von Brymeau Statthalter zu Luxen-
burg die Lehen seines Vaters Bernard selig nämlich das
Schloss und den Ort Wolmeringen mit Kanffen. 6 3) Den
30. September 1556 machten Claude de Frenel Ritter Herr
zu Louppy etc. und Johanna zu Eltz Eheleute einen Ver¬
trag mit Salentin unter Beirath des Domdecans Jacob von
Trier und Johann Reichard Herrn zu Eltz Amtmann zu
Limburg, Anton Sohn zu Eltz und Adam von Palant Herrn
zu Wildenberg, Bernard Herr de la Rochette wegen der
Güter und Renten des Bernard zu Eltz selig sowie Heinrich
Bruder der Johanna und Stiefbruder des Salentin, Franz
und Godfrid zu Eltz. Die Eheleute Claude und Johanna
von Frenel erhielten für ihren Antheil 4000 Carolin zu
22 Groschen Barer Münze. 6 4) Adam von Pallant ward
desshalb am 1. October 1556 Bürge, Salentin versprach
denselben desswegen schadlos zu halten. 6 5) Salentin hatte
sich mit Anna von Mercy verehelicht. Am 21. November
1556 erklärten Beide als Eheleute, dass sie im Namen
Godfrids, Franz und Cuno Georgs Salentins Bruder und
in Beisein der Margarethe von Beumelburg ihre Zinsen
und Renten zu Welscheit verkauften. 66 ) Am 26. März 1557
verkauften Salentin, Anna von Mercy, Godfrid und Marga¬
rethe von Beumelburg als Vormünderin des Franz und
Cuno Georg zu Eltz an Johann Keck Flerrn zu Thorn
8 Malter Frucht Rente vom Zehnten zu Holsthurn. 6 7) Arn
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30. Januar 1563 machten Salentin und Godfrid Brüder
für sich und ihre minderjährigen Brüder Franz und Cuno
Georg mit Beirath des Franz von Fentsch Bürger zu Luxen-
burg Vormunds derselben, Margarethe von Beumelburg
und Karl Millort deren Gatten wegen der Mitgift der Mar¬
garethe einen Vergleich. 68 ) Salentin empfing am 12. October
1563 von Sebastian und Adolf Grafen zu Sayn Vettern die
Güter zu Kanfen genannt Limpachererbe, eine Veste zu
Freudenberg sowie Gefälle und Renten zu Lehen. (l9) Am
20. April 1497 hatten Gerard Herr zu Üttingen und Elisa¬
beth von Brandenburg Eheleute 300 Gulden an den Gerichts¬
schreiber Heinrich Hoicklin zu Luxenburg geliehen, die
15 Gulden Rente davon waren an die St. Nicolauskirche
zu Luxenburg gekommen. Die Verschreibung erhielt Mar¬
garethe als Mitgift, worauf am 11. November 1563 Salentin
und Anna von Mercy als Ersatz der 15 Gulden ebensoviel
von den Gütern, die Anna von Anton von Mercy ihrem
Vater erhalten und in die Ehe brachte, anwiesen. 7°) Am
28. December 1563 liehen Salentin, Godfrid zu Eltz
und Franz von Fontois als Vormund ihrer Brüder Franz

und Cuno Georg von Anna von Engelsdorf Äbtissin des
Heiliggeiststifts zu Luxenburg 21 o Gulden und ver¬
schrieben dafür ihren Zehnten zu Kauften und im Nothfalle

ihre Zinsen und Gefälle zu Wolmeringen.' 1) Den 14. März
1564 liehen Salentin, Godfrid und Franz Peltzer von Fontois
Vormund des Franz und Cuno Georg zu Eltz Gebrüder
von Eva von Beumelburg Frau zu Beffort, Wittwe des
Bernard von Velbrück 150 Thaler und wiesen als Rente
9 Malter Gefälle aus dem Zehnten zu Wolmeringen an. ? 2)
Am 30. August 1567 starb Salentins Gattin Anna von
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Mercy und wurde in der Kapelle der Thalkirche zu Üttingen
beerdigt. Ihre Grabinschrift lautete: 5ChH0 1567 bcn
30. 5tii0iifi:t fft tu gtnt betfhuben bic D^o||tebIe biL
tugentrßirfjc %\mn jFtata 511 ^Ifc tltthi0eu 0efionte
bau Äcrcy ^»alßiitni^#ercn 51t €lt5 elfge Ulausfrau
bEt €>0t 01inb. 73 ) Ueber dem Grabe wurde das Bildnis
der Verstorbenen eine lebensgrosse Frauenfigur mit gefalteten
Händen errichtet. Am 2. April 1 570 machten Salentin zu Eltz
Wittwer, Godfrid zu Eltz und Elisabeth von Heu Eheleute,

Franz und Cuno Georg unvermählt, Gebrüder in Gegenwart
ihrer Mutter Margarethe eine Theilung des väterlichen Nach¬
lasses. Wolfgang Herr zu Eltz Domherr zu Trier siegelte. 74)
Eine neue Theilung erfolgte am 29. April 1570 zwischen
Salentin, Godfrid und Franz. Margarethe unterzeichnete
dieselbe. Salentin erhielt Üttingen mit Beuren und Vetz,
Godfrid Lagrange, Franz Meuden.7S) Unterdessen war
Cuno Georg gestorben, am 16. April 1577 theilten Salentin,
Godfrid und Franz dessen Nachlass. 76) Am 1. Mai 1589
erfolgte eine neue Theilung des Nachlasses desselben, der
in Schengen, dem Zehnten zu Kanfen, Roser und Holzthomb
sowie dem Lehen Freudenberg bes.tand. Godfrid erhielt
Schloss Schengen halb. 77) Salentin heirathete in zweiter
Ehe die Regine von Diez Wittwe des N. von Wildberg
Tochter des Emmerich von Diez und der Anna von Flers-

heim. Er starb im August 1596 und wurde in der Kapelle
der Thalkirche zu Üttingen beerdigt. Seine Grabinschrift
war: Stfnuo 1596 3!Öm Sttu0iifi: tjt tu o5ot beuftotben
ber IBoftleble tmb geftrenge Jakutin fytzz stt €\t& unb
itttin0cn bero &t\zn o5ot 0iiat $Umcn. Wappen: v.
Eltz, v. Beymelberg. 78) Ueber dem Grabe wurde Salentins
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Bildnis eine lebensgrosse geharnischte Mannsfigur errichtet.
Die Wittwe Regine von Diez starb 1605 und fand ihr
Grab zu Enkirch.

Aus der Ehe mit Anna von Mercy hatte Salentin nur
eine Tochter Anna die den Hans Reichard zu Eltz Sohn

des Georg und der Anna von Burgthurn heirathete, Üttingen
bekam und die Linie zu Eltz zu Üttingen (die jüngere)
begründete.

Aus der zweiten Ehe waren als Kinder vorhanden:

1) Anna vermählt an N. von Mercy.
2) Heinrich starb jung.
3) Georg starb ledig.
4) N. N. Stiftsdame zu Münsterbilsen bei Maastricht.
5) N. N. desgleichen.
6) N. N. heirathete den N. Zant von Merl.

§ 4. Franz.

Derselbe heirathete 1576 die Irmgard zu Eltz zu Pir-
mont Tochter des Friedrich zu Eltz Herrn zu Pirmont und

Erenberg und der Margarethe von Plettenberg79) und erhielt
dadurch Pirmont. Er nahm hiervon den Beinamen Herr zu

Pirmont an und fügte seinem Wappen das Pirmonter bei.
Am 9. April 1589 verkauften Franz Herr zu Eltz und
Pirmont und Irmgard Eheleute dem Johann Steinhausen
der Rechten Licentiaten als Vormund des Cune Antons

von Draenstein gewesenen Zollschreibers zu Boppard Sohn
60 Gulden Coblenzer Münze Rente und verpfändeten da¬
für den Hof Donnfuss im Nasser Kirchspiel. 80 ) Am 25.
September 1609 empfing Franz von Philipp Jacob Huss-
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mann von Namedy Chorbischof von St. Castor zu Carden
den Antheil am Kornzehnten zu Montenich bei Eltz. 8l )

Franz hatte mit Irmgard zwei Söhne:
i) Philipp Caspar Domherr zu Mainz, starb 15. Juli

1613 plötzlichen Todes und wurde in der Magnuscapelle
in der Memorie des Mainzer Doms beerdigt. Seine Grab¬
inschrift lautet: Anno a Christo nato XIII Supra mil-
lesimum sexcentesimum die 15 mensis Julii immatura
morte obiit reverendus ac nobilis Dominus Philippus
Casparus ab Eltz Eccl. Metrop. Mog. canonicus ca-
pitularis, cuius anima sempiterna pace perfruatur
Amen. 82 )

2) Franz Stammhalter. Siehe unten.

§ 5. Franz.

Derselbe heirathete die Margarethe zu Eltz Tochter
des Emmerich zu Eltz Amtmanns zu Berncastel und Trierer

Rath und der Elisabeth von Dalberg. Er starb im October
1629. Aus der Ehe gingen als Kinder hervor:

1) Irmgard Felicitas heirathete den Caspar zu Eltz. Siehe
daselbst.

2) Margarethe Dorothea heirathete den Johann Ritter
aus bürgerlicher Familie zu Curben. Siehe ebendaselbst.

3) Ursula Dorothea Nonne zu Engelport. Ihr Jahr¬
gedächtnis fand zu Engelport am 7. Februar statt. 8 3)

Damit erlosch die ältere Linie zu Eltz zu Üttingen.
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§ i. Godfrid.

«SKSodfrid Sohn des Bernard zu Eltz zu Üttingßn und
der Margarethe von Beymelburg begründete die
Linie zu Eltz zu Üttingen, Wolmeringen und

Cleref. Am 8. Juli 1528 befahl Godfrid als Herr zu Eltz
und Wolmeringen kaiserlicher Commissar im Lande Luxem¬
burg für den Durchzug der Armee aus Italien dem Marx
Johann, darauf zu sehen, dass die Heerstrasse von Thion-

ville her mit dem nöthigen Schlachtvieh versehen sei. 1)
Nach einer Bestimmung des Nicolaus von Heu Herrn zu
Ennery sollte dessen mit Anna von Failly erzeugte Tochter
Elisabeth den Godfrid zu Eltz heirathen. Am i'l. August
1547 setzte Nicolaus fest, dass dieses geschehe, wenn Beide
11 respective 23 Jahre alt geworden. 2) Hiergegen legte
Anna von Failly Wittwe des Nicolaus am 11. August 1548
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Verwahrung ein, indem ihr Gatte damals krank auf dem
Todesbette gelegen habe, als er diese Anordnung machte.3)
Trotzdem kam die Heirath zu Stande. Am 16. October

1560 verlangte Godfrid Herr zu Eltz und Üttingen die
Hand der Elisabeth von Heu gegen deren Vormund Martin
de Heu Herrn zu Clervaux und Creppy gemäss der Hei-
rathsbestimmung vom 21. August 1547, wogegen Martin
de Heu Einsprache erhob.4) Am 22. Februar 1564 wurde
der Ehevertrag abgeschlossen^) Am 7. April 1565 ernannte
Martin de Heu Herr zu Creppy und Clervaux den Godfrid
zu Eltz, Wolmeringen und Ennery seinen Neffen und den
Anton Perthes Einnehmer zu Metz zu Sachwaltern wegen
des Testaments seiner Mutter Margarethe von Brandenburg
selig vom 3. April 1558. 6) Am 1. Juni 1568 wurde God¬
frid auf Bitten der Margarethe von Heu Gattin des Georg
von Savigny Ritters deren Sachwalter und Bürge in der
Erbsache der Margarethe von Brandenburg, 7) und gab am
29. September 1568 als Mitherr zu Clervaux sein Erbgut
zu Putscheit dem Johann von Walhausen und der Marie
Heuser in Pacht. 8) Gegen die Besitznahme von Ennery
hatte sich 1569 Jacob von Godly Gatte der Anna von
Failly mit Ansprüchen wider Godfrid erhoben, da Anna die
erste Frau des Nicolaus von Heu Ritters Herrn zu Ennery,
Schwiegervater Godfrids, war.?) Godfrid blieb jedoch Erbe
von Ennery. In der Theilung vom 29. April 1570 erhielt
Godfrid aus dem elterlichen Erbe Lagrange. 10 )

Am 2$. October 1570 forderte der Graf von Mansfeld
Statthalter zu Luxenburg den Godfrid auf, sich nach Luxen-
burg bei Gelegenheit der nächst bevorstehenden Durchreise
der Kaiserstochter künftigen Königin zu begeben, welche
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den 26. oder 27. October Speier verlasse. 11 ) Am 14. Juli
15 71 empfing Godfrid von Graf Ernst von Mansfeld im
Namen seiner Gattin Elisabeth de Heu die Luxenburger
Lehen, 12) die Afterlehen und Burglehen halb von der Herr¬
schaft Clervaux herrührend^) und die Güter seines Vaters
Bernard x4) und der Margarethe von Brandenburg letztere
bestehend in einem Fünftel einer Rente von 15 schwarzen
Turnosen als heimgefallenes Lehen des Grafen von Vianden
in dem Dorfe Bittel 'S) sowie einige von dem Könige von
Spanien mit Beschlag belegte der Elisabeth von Heu aner-
fallene Güter in der Grafschaft Vianden. 16 ) Am 3. und 8.
August 15 71 empfing Godfrid von dem König von Spanien
als Herzog von Luxenburg die Lehen, 17) ebenso am 18. Au¬
gust 1571 die Lehen der Herrschaft Clervaux. 18 ) Am
27. September 1572 kaufte Godfrid von Claude Anton de
Vienne Ritter Herrn zu Clervaux ein Fünftel des Schlosses

und der Herrschaft Clervaux für 20000 Francs Lothringer
Währung.'9) Den 2. August 1574 bezahlte Godfrid von
dieser Summe 6000 Francs ab 20) und empfing am 8. August
15 74 von dem Herzog Karl von Lothringen und Bar
wegen Elisabeth seiner Gattin die Flerrschaft Montois-la-
Montagne und einen Antheil an Abbeville zu Lehen. 21 )
Am 23. April 1575 befahl der König von Frankreich dem
Godfrid zu Eltz Herrn zu Wolmeringen, die Herrschaft
Ennery verwalten zu lassen. 22 ) Am 5. Februar 1577 befahl
Joachim Graf von Manderscheid und Blankenheim etc.
Statthalter des Herzogthums Luxenburg und der Grafschaft
Chiny dem Godfrid, da Johann von Oesterreich Statthalter
der Niederlande ihm befohlen habe, die Stände des Landes

Luxenburg zusammenzuberufen, sich auf den Sonntag Laetare
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den 17. März 1577 nach Luxenburg zu begeben, um den
andern Morgen der Versammlung der Stände beizuwohnen. 2 3)
Am 8. Februar 1577 beauftragte Johann von Oesterreich
Ritter vom goldnen Vlies etc. den Godfrid und Dietherich
von Metternich Herrn zu Burscheid, sich mit dem Rath

Jean Houss zur Aufrechterhaltung der Gewohnheiten des
Landes zu verbinden. 24) Am 6. August 1577 befahl Joachim
Graf von Manderscheid etc. Hauptstatthalter des Herzog-
thums Luxenburg und der Grafschaft Chiny dem Godfrid
zu Kitz sich zum 18. August bewaffnet und gerüstet für
die Befehle des Prinzen nach Luxenburg zu begeben. 2 5)
Gleicher Befehl erging am 3. September 1577 bei Verlust
der Lehen an die Mitherrn zu Clervaux für den 18. Sep¬
tember 2b ) und für den 1 7. September an Godfrid besonders
für die Dienste des Königs. 2 7) Am 6. September 1577
kaufte Godfrid als Herr zu Eltz, Wolmeringen, Ennery,
Cougnon und Couppette von seiner Nichte der Frau zu
Clerwain ein Viertel der Herrschaft Neuf-veville und andre

Ländereien für 1100 Francs Metzer Münze. 28) Da die
Mitherrn von Clervaux nicht zum 17. September alle er¬
schienen, erging am 27. September 1577 ein neuer Aufruf
an dieselben, bewaffnet und gerüstet bei Verlust der Lehen
zu Luxenburg zu erscheinen. 29) Am 27. November 1577
kaufte Godfrid von dem Claude Antoine de Vienne Ritter,

Freiherrn von Couppet Herrn zu Clervaux und Montureulx,
und Katherine de Heu seiner Gattin sowie Robert de Heu

Herrn zu Malleroy ein Fünftel des Hauses, Gebiets und
der Herrschaft Clervaux mit Zugehör, wie sie solches von
Margarethe von Brandenburg ererbt, für 20000 Francs
Lothringer Münze.3°) In den Jahren 1578 und 1580 war
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Godfrid bestellter Oberkommissar des Landes Luxenburg
für den Durchzug des Kriegsvolks aus Italien 3i) und erhielt
am 7. März 1578 den Auftrag, auf die Vertheilung der
Lebensmittel und Quartiere dieses Kriegsvolks auf dem
Zuge nach Luxenburg Acht zu haben.3 2) Am 14. April
1578 gab ihm Johann von Oesterreich den Auftrag, die
Reiterei des Herzogs Heinrich von Braunschweig nach St.
Veith zu führen und auf deren Verköstigung und Unterhalt
bei diesem Marsche zu achten.33) Den 29. April 1578
wies Joachim Graf von Mansfeld die Einnehmer der Graf¬
schaft Vianden und der Herrschaften St. Veith und Das-

bourg an, auf Verlangen des Godfrid zu Eltz demselben
die Früchte für den Unterhalt der Reiter des Herzogs
von Braunschweig gemäss des Befehls des Johann von
Oesterreich vom 9. April 1578 im Felde vor Chimay
zu liefern. 34) Am 1. Mai 1578 kaufte Godfrid von
Moyses von Heu Herrn zu Raigenacq ein Zehntel des
Hauses, Landes und der Herrschaft Clervaux als Erbe

der Margarethe von Brandenburg nebst Zugehör für 10000
Francs Lothringer Währung. 35) Am 9. und 10. Mai 1578
befand sich Godfrid zu Clervaux und ordnete als Commissar

des Herzogs Erich von Braunschweig die Lieferungen von
Vorräthen nach St. Veith und an die Reiterei desselben. 36)
Am 19. Mai 1578 erhielten die Mitherrn von Clervaux eine
erneuerte Mahnung, sich gerüstet und bewaffnet zum Marsche
in vierzehn Tagen bereit zu halten. 37) Am gleichen Tage
schrieb der Graf von Mansfeld dem Godfrid, in vierzehn

Tagen zu kommen und Geld in Empfang zu nehmen ;3 8) auch
in Luxenburg zur Erfüllung seiner Lehenspflicht zu er¬
scheinen. 39) Am 13. November 1578 erfolgte eine neue
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Mahnung an die Mitherrn zu Clervaux in Luxenburg zu
erscheinen, da der Herzog Johann von Oesterreich am
3. November daselbst eingerückt. 4°)

Am 28. December 1578 verpachteten Johann Herr zu
Wiltz, Stadtbredimus und Bussy und Godfrid Herr zu Eltz,
Wolmeringen und Undereich beide Herrn zu Clervaux ihre
Mühle zu Bouvingen, die zur Herrschaft Clervaux gehört,
dem Michel Ratz auf fünfzehn Jahre für 7'/ 2 Malter Korn. 41)
Den 17. Februar 1579 verkaufte Godfrid an Katherine de
Heu Frau zu Clervaux ein Viertel der Herrschaft Neuf-

ville und andere Güter für 683 francs 4 Sols Metzer

Währung, 4 2) kaufte aber am 23. April 1579 von Jehan
Quenesey von Ennery zwei Drittel des Hauses Ennery für
480 Metzer Livres43) und lieh am 22. September 1579
dem Haug-Philipp und Anton von Scharfenstein Gebrüdern
seinen Vettern 2 o Pistolets. 44)

Am 7. März 1580 schrieb Joachim Graf von Mander-
scheid den Mitherrn zu Clervaux, die Bewohner der Herr¬
schaft St. Veith und des Hofs Thommen und Ammei

hätten bisher lange Zeit den Soldaten in der Garnison zu
St. Veith wöchentlich 42 Thaler bezahlt, seien aber dessen
künftig unfähig, die Orte der Herrschaft Clervaux, Burscheid,
Schudtburg und Ohren sollten desshalb jede Woche diese
Summe nach St. Veith entrichten. 45) Die deutschen Soldaten
im Gebiete von Luxenburg liessen es jedenfalls an der
nöthigen Mannszucht fehlen. Dieselben erschienen dem
Grafen Joachim von Mansfeld gefährlich. Am 21. April
1580 forderte derselbe die Mitherrn von Clervaux auf, ihr
Schloss Clervaux wohl zu bewachen während der Nacht,
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um einen plötzlichen Überfall der deutschen Soldaten zu
verhüten. 4 6)

Am 21. Juli 1581 wurde eine Abschätzung der Güter
der Herrschaft Schutbourg durch Godfrid Herrn zu Eltz
und Paul de Larochette 47) und eine Aufzeichnung der
Renten der Herrschaft Fontois durch Godfrid und Paulus

von der Feltz vorgenommen. 4 8) Die Herrschaft Clervaux
war für 2000 Gulden verpfändet und waren dem Gläubiger
die Einkünfte in der Herrschaft Soleuvre und dem Orte

Roeser angewiesen worden. 49)
Am 24. October 1581 befahl Graf Joachim von Mans-

feld dem Godfrid, die Contributionen für 10 Tage für die
beiden Regimenter Fugger zu erheben. 5°) Den 5. November
1581 empfing Katherine von Brandscheit im Namen des
Christof von Breusdorf ihres Gatten von Godfrid Herr zu
Eltz und Paul de Larochette als Testamentsvollstreckern

des Bernhard von Schauenburg Statthalter zu Thionville
eine Verschreibung von 220 Gulden auf den Zins zu
Eningen. 5 1) Jm Jahre 1582 war Godfrid Bürge für Salome
de Schauwenburg Wittwe zu Naves, Frau zu Chinery,
Montigny etc., die am 25. März 1582 auf Befehl des
Grafen von Mansfeld 690 Gulden Carolin zu 20 Solidi
als Abzahlung auf die 1000 Thaler, die sie geliehen hatte,
um den Sold von fünf Compagnieen des Regiments Fugger
zu decken, entrichtete. 52) Am 21. November 1583 befahl
Graf Joachim von Mansfeld dem Godfrid und den andern
Mitherrn zu Clervaux, sich sofort gerüstet und bewaffnet
nach Luxenburg zu begeben, um den von dem Kurfürsten
zu Cöln entlassenen Soldaten, die einen Einfall in Luxen¬

burg drohten, entgegenzutreten. 53) Am 3. Februar 1584
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lies Franchois de Brunne im Auftrage des Prinzen Alexander
von Parma ein Zehntel der Herrschaft Clervaux als ge¬
wesenes Eigenthum des Caspar von Huy, einen Antheil
des Bruders und der Schwester desselben, ein andres Fünftel,

das dem Herrn zu Clervaux wegen seiner Gattin, dem
Herrn von Maldray und dessen drei Schwestern gehörte,
ein weiteres Fünftel, das dem Herrn von Savigny wegen
dessen Frau zustand, ebenso die Herrschaft Bletanges mit
Beschlag belegen. 54) Den 17. März 1584 ertheilte der
Graf von Mansfeld dem Godfrid den Auftrag, da die Gelder
für die Garnison zu Thionville zu bezahlen fehlten, solle

derselbe sich mit dem Herrn von Wiltz verständigen, um
Gelder zu beschaffen, damit der Besatzung ihr Sold auf
einen Monat bezahlt werde. 55) Am 31. Juli 1585 erhielt
Godfrid von dem Grafen von Mansfeld neuen Befehl, be¬

waffnet und gerüstet zu Luxenburg zum Dienste des Landes
zu erscheinen.5 6) Godfrid hatte mit Andern im Jahre 1581
für Bezahlung der Soldaten des Regiments Karl Fugger
Gelder vorgestreckt, die am 3. November 1587 durch den
Herzog von Parma zur Abzahlung auf das Land Luxenburg
gelegt wurden.5") Den 30. November 1587 lud die Stadt
Metz den Godfried, da die Ständeversammlung ein Darlehen
von 2000 Thaler zur Bezahlung der Garnison weggenommen,
auf den nächsten Freitag zur Ständeversammlung ein. 5 8)
Am 21. November 1588 lies Godfrid seine Tochter Agnes
aus der Ehe mit Elisabeth de Heu gegen eine Leibrente
von 6 Thaler zu 18 Batzen in dem Kloster Oeren zu Trier

als Nonne aufnehmen. 59) Bei der am 1. Mai 1589 mit
seinen Geschwistern stattgefundenen Theilung des Erbs
seines Vaters Bernard erhielt Godfrid die Hälfte von Schloss
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Schengen. 60 ) Den 20. Juni 1589 ersuchte Ernst Kurfürst
zu Cöln und Bischof zu Lüttich den Godfrid, dem Archi-
diacon der Ardennen und dessen Beauftragten, keine Hinder¬
nisse bei Abhaltung der Synode für kirchliche Vergehen zu
bereiten. 61 ) Gegen die Beschlagnahme der Herrschaft
Clervaux richtete Godfrid 1592 ein Schreiben an den
grossen Rath zu Mecheln. 62 )

In den Jahren 1595 bis 1597 wurde an Schloss Clervaux
gebaut. 6 3) Am 19. November 1596 schrieb Jacques de
Raville an Christof Freiherrn von Creliange und Pittange
und Godfrid zu Eltz, die Freiheiten des Adels aufrecht zu

erhalten. 6 4) Am gleichen Tage schrieben die Stände des
Landes Luxenburg an dieselben wegen des beabsichtigten
Musterplatzes und klagten über die schlechte Lage des
Landes. 6 5) Am 10. April 1598 legten die Stände ein ähn¬
liches Promemoria vor, was Godfrid jedenfalls dem Prinzen
mittheilte. 6G) Am 26. Juni 1598 erhielt Godfrid Auftrag,
sich mit dem Grafen von Salm, den Herrn von Crehange,
Wiltz und Metternich nach Brüssel zu begeben, um die
Abgeordneten Frankreichs an den Prinzen zu empfangen. 6 7)
Am 6. Juli 1598 erfolgte das Promemoria und Anord¬
nung dessen, was die Abgeordneten der Graf von Salm,
der Freiherr von Crehange, Wyltz und zu Eltz im Namen
der Stände dem Kaiser vorstellen wollten. 68 )

Die Franzosen hatten seit 1551 das Schloss Ennery
inne, um 1600 gab Godfrid hierüber eine Erklärung ab,
die Franzosen hatten ihm nicht einmal den Eintritt in das

Schloss gelassen, aber den Bezug der Renten und Verwaltung
der Gerichtsbarkeit freigegeben. 6 ^ Am 3. Januar 1601
gaben die Praelaten, Herrn und Ritterschaft sowie die Ab-

20*
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geordneten der Städte des Flerzogthums Luxenburg dem
Godfrid Herrn zu Eltz und Andern Vollmacht, sie in Brüssel

im Namen der drei Stände des Herzogthums Luxenburg
zu vertreten. 7°) Die Abgeordneten reisten am 9. Februar
1601 ab und blieben bis den 15. Juni, an welchem
Tage sie sich über die noch nicht geleistete Entschädigung
für Reise- und Aufenthaltskosten beklagten Godfrid hatte
bei dem Karl von Dhaun Herrn zu Sanem 2970 Gulden
Carolin zu diesem Behuf geliehen, für welche Summe die
andern Abgeordneten mit haftbar geworden. 7')

Elisabeth von Heu starb 1600. Am 6. September 1601
machten Godfrid der Junge Herr zu Ennery, Sohn Godfrid's
zu Eltz und der Elisabeth selig mit seinen Schwestern
Magdalene zu Eltz Äbtissin zu Münsterbilsen und Agathe
wegen des Nachlasses ihrer Mutter Elisabeth einen Ver¬
gleich. 7 2) Am 30. .September 1601 heirathete Godfrid die
Regine Wittwe Waldecker geborne von Elter. Unter den
Zeugen waren Franz Herr zu Eltz und Pirmont, sowie
Hans Reichard Herr zu Eltz und Üttingen. 73) Am 1 o. No¬
vember 1601 machten Godfrid-Herr zu Eltz, Godfrid dessen

Sohn, Magdalene Äbtissin zu Münsterbilsen und Agathe
sowie Margarethe zu Eltz Wittwe des Simon Zant Herrn
zu Merl, Claudia und Marie einen Vergleich wegen der
Güter und dem Nachlass ihrer Mutter Elisabeth von Heu. 74)

Anna die Tochter Salentins zu Eltz zu Üttingen und
der Anna von Mercy hatte den Hans Reichard zu Eltz
geheirathet und die Herrschaft Üttingen erhalten. Am
21. Januar 1602 machten Godfrid, Franz und Hans Reichard
zu Eltz im Namen der Gattin des Letztern Anna Tochter

Salentins selig eine Theilung und Aufzeichnung der Güter
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desselben zu Bettenburg. 75) Am 10. December 1602 machte
der Generalanwalt von Luxenburg dem Godfried die Aus¬
übung der hohen Gerichtsbarkeit zu Wolmeringen streitig,
das Provinzialgericht sprach dieselbe dem Ersteren zu. 7 f>)
Am 22,. Juni 1604 empfing Franz zu Eltz mit Godfrid und
Hans Reichard zu Eltz, Üttingen und Beffort von der
Abtei Echternach ein Drittel am Zehnten zu Bettenburg
als Lehen. 77) Am 19. Mai 1605 lud Lothar Kurfürst zu
Trier den Godfrid ein, die Renten zu Büttel und die Güter

zu Meckell als Lehen zu empfangen. ? 8)
Godfrid starb den 22. Juni 1614, am 9. August 1614

erfolgte die Theilung zwischen den Kindern. 79) Am 14.
August 1614 wurden für das Einbalsamiren der Leiche
desselben einem Chirurgen 30 Thaler bezahlt. 80 )

Godfrid hatte aus der Ehe mit Elisabeth von Heu

folgende Kinder:
1) Arnold. Am 8. Februar 1617 wurde die Frau zu

Villarnould Bürge für Arnold zu Eltz gegen Johann Richer
Bildhauer wegen 4000 Francs. 81 ) Dieses Geld war vielleicht
für Godfrids Grabdenkmal bestimmt.

2) N. N.
3) Magdalene Äbtissin zu Münsterbilsen. Sie starb

1636 in ihrem Stift, wo ihr ein Denkmal errichtet wurde. 82 )
4) Margarethe heirathete den Simon Zant von Merl

Sohn des Hugo Zant von Merl Erbvogt im Hamm und
der Gertrud gebornen Stetzgen von Treis. Die Braut erhielt
nach dem Ehevertrag vom 25. September 1591 3000 Luxen-
burger Thaler mit 150 Thaler Rente, erhält von ihrem
Gatten Kleidung, Ketten, Kleinodien und andern Geschmuck
nach adligem Gebrauch, verzichtete aber zu Gunsten des
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Mannsstamms auf ihr Erbe. Stirbt der Mannsstamm aus,
so erhält sie 1000 weitere Thaler, sterben ihre Brüder ohne

Leibeserben, so wird Margarethe gleich ihren Geschwistern
erbberechtigt, das Heirathsgut aber abgerechnet. Simon
erhielt als Widerlage 3000 Thaler, Wittumssitz wird das
unterste Haus zu Merl. 8 3) Margarethe war 1601 Wittwe
und heirathete in zweiter Ehe den Walter von Luxenburg
am 9. September 1615. 8 4)

5) Agathe geboren 6. Januar 1572 zu Trier, wurde
Nonne zu Löwen und machte am 7. Juni 1603 ihr Testa¬
ment. 8 5)

6) Agnes geboren 15. Juni 1573 zu Trier wurde Nonne
zu Oeren in Trier und bezog noch 1602 eine Rente von
ihrem Vater. 86)

7) Anna geboren 27. August 1574 zu Trier Nonne
ebendaselbst mit gleicher Rente. 8 7)

8) Marie geboren 31. März 1576 zu Clervaux, ge¬
storben in gleichem Jahre.

9) Claudia geboren Dienstag nach Johanni 1577 zu
Clervaux heirathete den Grafen Claude de Lannoy de la
Motterie und bekam die Herrschaft Clervaux.

10) Godfrid geboren 31. August 1578 zu Clervaux;
Stammhalter. Siehe unten.

11) Oswald geboren 26. October 1578 gestorben
1. Juni 1581 zu Clervaux. 88 )

§ 2. Godfrid der Junge.
Godfrid machte am 9. August 1614 nach dem Tode

seines Vaters eine Theilung des väterlichen Nachlasses mit
seinen Schwestern Magdalene, Margarethe, Claudia und
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Marie. Margarethe hatte in dem Ehevertrag mit Simon
Zant von Merl vom 7. December 1601 auf ihr Erbe ver¬
zichtet, die andern Schwestern erhielten Jede 8000 Thaler
oder 400 Thaler Rente auf die Herrschaft Clervaux in

Geld oder Frucht zahlbar. 8 9) Am 29. Januar 1618 ver-
heirathete sich Godfrid mit Dorothea von Raville Tochter
des Peter Ernst Herrn zu Raville etc. und der Anna von

Pallant. Die Mitgift betrug 20000 Francs. Zeugen waren
Hans Wolf Flerr zu Eltz und Rodendorf, Hans Jacob Erb¬
marschalk, Hans Anton Herr zu Eltz und Üttingen. 90) Am
7. September 1619 verkaufte Godfrid die Herrschaft Xellan-
court für 4830 Livres an Francois Foee. 9 1) Godfrid starb
1631 am 17. September als der Letzte seines Stammes, an¬
geblich am Bisse eines tollen Hundes. Er nannte sich Flerr
zu Eltz, Clerf, Wolmeringen, Blettingen und Undringen.
Seine Wittwe erhob Ansprüche an dessen Erbe und be¬
hauptete, dass während der Ehe sie drei Zehntel der Herr¬
schaft Clervaux für 23000 Thaler sowie den Zehnten zu
Kanfen bei Wolmeringen erworben, wogegen die Schwestern
Godfrids Einsprache erhoben. 92) Am 26. September 1631
gab Magdalene Äbtissin zu Münsterbilsen ihrer Schwester
Claudia Auftrag, von dem Erbe Besitz zu ergreifen. 93) Im
October 1631 wurde auf Antrag der Wittwe das Mobiliar
zu Clervaux aufgezeichnet. 94) Magdalene verzichtete zu
Gunsten ihrer Schwester Claudia auf ihren Erbantheil für

deren Kinder Albert und Magdalene.95) Am 23. October
1631 einigten sich die Erben mit der Wittwe;'" welche die
Nutzniessung des Hauses und der Herrschaft Wolmeringen
und jährlich ein Fuder Wein zu Kanfen erhielt. 9 6) Dabei
blieb es jedoch nicht. Margarethe zu Eltz Wittwe des
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Walter von Luxenburg hatte die Möbel zu Clervaux mit
Siegel belegen und dieselben verkaufen lassen. 97) Es kam
zwischen den Erben zum Prozesse, der am 16. December

1631 durch Vergleich endete, indem die Wittwe Dorothea
mit Geld abgefunden ward. 97») Am 31. August 1632 nahm
der Graf Claude von Lannoy Herr de la Mottrie Besitz
von der Herrschaft Biettange, dem Eltzer Hofe zu Luxen¬
burg, den Renten und Gefällen daselbst, den Orten Roeser,
Hellingen, Soleuvre, Kayll, Menstorf, Machtumb, Fentingen,
Altzingcn, Bettembourg, die er durch Magdalene erhalten. 9 8)
Auch Marie hatte ihrer Schwester ihren Antheil am Erbe

den 1. October 1631 gegen eine Rente von 1000 Gulden
auf der Herrschaft Clervaux abgetreten. 99) Am 14. Sep¬
tember 1632 nahm der Graf Claude von der Herrschaft
Clervaux Besitz. 100 )



VIERTES HAUPTSTÜCK:

DIE LINIE ZU ELTZ ZU LANGENAU.

§ i. Johann.

Johann Sohn des Johann zu Eltz und der Sophie
von Gülpen genannt von Heidesheim begründete
die Seitenlinie zu Eltz zu Langenau. Johann

wurde zu Aachen bei der Krönung Kaiser Max I i486
zum Ritter geschlagen. Er heirathete die Dorothea von
Wolfskehl Tochter des Philipp von Wolfskehl zu Vetzburg
und der Barbara von Waldeck zu Üben. Am 31. De-

cember 1491 verkaufte Johann Kurfürst zu Trier dem
Johann Sohn zu Eltz dem Jungen und dessen Gattin Doro¬
thea Wolfskehl 150 Gulden Jahresrente aus dem Engerser
Zoll für 3000 Gulden und stellte hierfür Bürgen. l ) Am
28. December 1492 machte Johann mit seiner Gattin einen
Ehevertrag. Philipp und Barbara gaben ihrer Tochter »zu
rechter Ehee stheur vnnd hinlichs mitgäbe« 1 500 Rheinische
oberländische Gulden »ain golde muntzs der Curfürsten«,
Johann zu Eltz gab seinem Sohne »zu rechtem hinlichs
gelde vnnd weder legungh« ebensoviel gleicher Währung,
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worauf Johann der Bräutigam sejne Braut bewittumt. Beide
Capitalien sollen angelegt werden. Überlebt Dorothea ihren
Gatten und hat Kinder aus ihrer Ehe und bleibt unver¬

mählt bei denselben, so besitzt dieselbe die Nutzniessung
dieses Gelds. Verträgt sie sich mit ihren Kindern nicht,
so soll sie als Wittumssitz das Haus zu Kastelaun, welches

von Johann zu Eltz des Jungen Mutter herrührt, mit Be¬
griff, Scheuer, Stall und Garten erhalten. Bekommt sie
diesen Wittwensitz nicht, so sollen innerhalb zwei Jahren
Johann Herr zu Eltz oder Johann dessen Sohn ein Haus
zu Boppard kaufen als Wittwensitz. Zugleich erhält sie
dann von den 3000 Gulden Hienlich und Widerlegung
die Hälfte, ihre elterliche Erbschaft, die Hälfte der fahren¬

den Habe, ausgenommen Harnisch, reisige Habe und Ge¬
schütz. Dieses Alles fällt nach ihrem Tode auf ihre Kinder

zurück. Heirathet Dorothea zum zweitenmal, so soll sie

die Nutzung an den 3000 Gulden Hienlich und Wider-
lage nebst halbem Hausrath ausgenommen Harnisch, reisige
Habe und Geschütze erhalten, doch galt dieses nur, wenn
Dorothea sich durch Rath, Willen und Wissen beiderseits

ihrer Kinder nächsten gesippten Freunde und der Kinder
verheirathet. Im andern Falle erhält sie nur die Rente

von den 1500 Gulden Wittum, ihren künftigen elterlichen
Anfall und halben Flausrath wie oben bestimmt und zwar
nur auf Lebenszeit. Stirbt sie ohne Kinder aus zweiter

Ehe, so sind die Kinder ' erster Ehe Erben derselben.

Alles dieses gilt auch von Johann dem Bräutigam, wenn er
seine Frau überlebt. Zeugen und Siegler waren Ulrich
und Johann Herr und Sohn zu Eltz, Paul Boos von
Waldeck, Herr zu Brohl und Jorgh von der Leyen Herr
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zu Olbrück für Johann zu Eltz, Konrad von Frankenstein,
Hans von Flersheim, Hans und Philipp Marschalk von
Waldeck Gebrüder und Philipp von Frankenstein für Philipp
und Barbara Eheleute. 2)

Am 3. Februar 1493 hatte Kurfürst Johann von Trier
den Johann zu Eltz zum Amtmann zu Baldeneck ange¬
nommen und übergab ihm Schloss Baldeneck, Dörfer, Land,
Leute und Zugehör amtsweise. Johann soll auch die dazu
gehörigen Wälder hegen, dem Kurfürsten Kriegsdienste
auf seinen Zügen ohne Ersatz des dabei erlittenen Schadens
leisten. Der Kurfürst wies demselben alle Renten, wie

solche dessen Vorfahr Michel Waldecker von Kempt Amt¬
mann hatte, an Backhäusern, Korn, Hafer, Wein, Ackerland,
Wiesen, Hammeln, Lämmern, Hühnern, Geld nebst 24
Gulden und 50 Hühnern als Zusatz an. Alle Renten soll
Johann zu Eltz durch den Schreiber zu Baldeneck ein¬
fordern lassen und hierfür für sich und den Schreiber 36

Gulden Jahrgehalt haben. Johann machte als Lehens¬
mann der Pfalz den Zug vor Kaub mit und fiel am
1 3- (3-) October 1504. Seine Wittwe machte 1509 mit
ihren Verwandten eine Theilung des Nachlasses ihres
Schwiegervaters Johann zu Eltz. 3) Johann hatte mit Dorothea
folgende Kinder:

1) Georg wurde Amtmann zu Pfalzel. Am 5. April
1537 kaufte Georg von Philipp Herrn zu Eltz zu Pirmont
50 Gulden Gold Rente vom Zolle zu Engers. Am 13. No¬
vember 1542 räumte Kurfürst Johann Ludwig von Trier
dem Georg zu Eltz das Haus Wernerseck als Pfandschaft
ein und gestattete demselben darin looo Goldgulden zu
verbauen. 4) | n der Theilung von 1509 hatte die Linie
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zu Eltz zu Langenau Burg und Haus zu Rübenach erhalten.
Dazu gehörte die Vogtei. Georg konnte jedoch nicht in
Besitz der Vogtei zu Rübenach gelangen. In einem Briefe
ohne Datum beschwerte sich Georg Herr zu Eltz Amt¬
mann zu Berncastel beim Kaiser (Karl V), dass ihm als
Lehensmann des Herzogthums Luxenburg die Vogteien
zu Rübenach und Bissholtern im Unterstifte Trier von dem

Abte von St. Maximin bei Trier streitig gemacht werden. 5)
Ein Entscheid liegt nicht vor. Georg hatte die eigenen
Leute im Dorfe Kerich und des von Pirmont heimgefallenen
Dorfs Montenich bei Eltz gekauft. Am i. Mai i 544 empfing
er als Amtmann zu Berncastel und Rath des Kurfürsten

von Trier unter Genehmigung des Kaisers die eigenen
Leute der Dörfer Montenich und Kerich als Trierer Lehen. 6)
Am 14. September 1544 kaufte Georg Herr zu Eltz Amt¬
mann zu Pfalzel von Otten von Lengfeld Schultheiss_ zu
Coblenz den Hof Fressen bei Ochtendung. 7) Am 3 1. März
1546 empfing er vom Kurfürsten von Trier gemeinschaftlich
mit seinem Bruder Christof die Schäferei zu Kerich im Hofe

und Anden, früher Virneburger Lehen. 8) Im Jahre 1550
befanden sich Georg und Christof Gebrüder gegen den
Schultheiss und die Schöffen zu Rübenach vor dem Trierer

Hofgericht im Prozess. Es handelte sich um die Vogtei
und den Gerichtszwang zu Rübenach. 8a ) Im Jahre 1551
verkauften Georg und Christof Gebrüder ihren Antheil an
Burgbrohl an Philipp Dietrich von Braunsberg mit einem
Achtzehntel des Eltzer Drittels für 66 Reichsthaler 2 1 Albus

Coblenzer Währung.
Nach dem Aussterben der vom Geisbusch im Mannes¬

stamm mit Werner von dem Geisbusch hatten Georg und
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Christof zu Eltz dessen Lehen das Haus Geisbusch bei
Monreal aus Gnaden als Neubelehnte erhalten. Die Un¬

gültigkeit dieser Belehnung ergab sich jedoch bald. Am
10. April 1553 zahlte Kurfürst Johann von Trier an beide
Brüder zu Eltz 6000 Gulden Abstandsgeld und erhielt
dafür deren Verzicht auf dieses Lehen. 9) Im Jahre 1553
bestanden Streitigkeiten zwischen dem Philipp Ulner von
Dieburg, Bartholomaeus und Lamprecht Faust von Strom¬
berg Gebrüdern, Jörg und Christof Herrn zu Eltz Gebrüdern,
Bernhard Mauchenheimer von Zweibrücken sowie Ebert und

Philipp Gebrüdern von Leyen wegen Fuhr und Backhaus¬
zins, Schützlohns, Frevel, Bussen und Kirchweihweinschank

zu Rümmelsheim. Am 17. April 1553 machte Philipp
Wolf von Spanheim Amtmann zu Bacherach und Marsilius
Beyer von Stellenhofen der Rechten Doctor, Amtmann zu
Kreuznach einen Vergleich, dass Bartholomaeus und Lam¬
precht Faust, Georg und Christof zu Eltz, Ebert und Philipp
von Leyen die Fuhr und Backhauszinsen sowie den Schütz¬
hafer allein und Philipp Ulner und Bernhard Mauchen¬
heimer kein Recht hieran haben sollen. Die Frevel erhält

Philipp Ulner zum Viertel, Georg und Christof zu Eltz
ebensoviel, Lamprecht etc. ebensoviel, Bernhard ein halb
Viertel und Eberhard und Philipp desgleichen. Der Wein-
schank soll abwechseln.9») Am 30. October 1557 empfing
Jörg zu Eltz der Ältere, Amtmann zu Baldeneck von Johann

Erwähltem und Bestätigtem zu Trier wegen der Probstei
St. Martin zu Worms für sich und seinen Bruder Christof,

und seine Vettern Jörg und Hans Reichard Johanns Söhne,
Philipps Jacob, Hans Adolf und Emmerich Friedrichs Söhne,
Selltin und dessen Bruder Bernhard Söhne und Friedrich
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Philipps Sohn die sogenannten Kraftzehnten bei Boppard,
Salzig, Pedernach, Spey und Filsen I0 ) und am gleichen
Tage den halben Zehnten zu Retterad mit Kirchsatz, dem
Hofe zu Salchenrode, als Burglehen zu Cochem ein Drittel
des Hofs zu Nickenich, ehedem denen von Schönburg
gehörig, wie dieses Dietrich von Brohl und Elisabeth
Wittwe von Platten gehabt, für sich und seinen Bruder
Christof sowie die übrigen Miterben der von Brohl: Hans
Philipp Plerrn zu Winnenberg und Beilstein, Trierer Land¬
hofmeister, Jörg und Hans Reichard zu Kitz Gebrüder,
Philipp Jacob, Hans Adolf und Emmerich Gebrüder, Seitin
und Friedrich alle zu Eltz, Heinrich von Metzenhausen,

Joerg, Michel und Johann von der Leyen und Philipp
Dietrich von Braunsberg. 11 ) Am 4. August 1558 belehnte
Johann Erwählter und Bestätigter von Trier die drei Stämme
zu Eltz, von der Leyen und Metzenhausen mit der kleinen
Burg zu Monreal genannt das Reche, das nach dem Tode
des letzten Grafen Cuno von Virneburg erledigt worden,
als Erben der Elisabeth von Flatten. Empfänger war Jörg
zu Eltz der Ältere Amtmann zu Baldeneck. I2 ) Georg starb
ledigen Stands am 14. Februar 1560 und liegt zu Carden
im Kreuzgange begraben. Über seinem Grabe ward 1565
ein noch erhaltenes Denkmal errichtet, das diese Inschrift
trägt: 1559 14 jfcüniarit matt (gtebCftcn£Q f# &cr
€bel unto etnbejjt 433ofn:g CO §w 5» ^ft $tint Cgiic
furgteri 51t ^Trieu töatfj tmb 5Cmtman 511 2ßalbenetft jr.
in o5ot bergttotfien, ffltltfyn £elen der aünerfjtfg gnebin

2) Christof Stammhalter. Siehe unten.
3) Heinrich wurde Deutschordenscomthur zu Coblenz

und Breitbach.
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4) Anna heirathete den Philipp Frei von Dehrn, Sohn
des Hans Frei von Dehrn und der Anna von Lindau.

Philipp starb 1547.

§ 2. Christof der Ältere.

Christof der Ältere geboren 1501 einigte sich 1533
mit seinem Bruder Georg in der Klage gegen Johann und
Friedrich zu Eltz wegen der Güter auf der rechten Rhein¬
seite und erhielt damals ein Drittel von Neueltz nebst Haus-

rath zugesprochen. 1^ Am 8. August 1534 empfing Christof
gemäss dieses Vergleichs von Johann und Friedrich 100
Gulden zu 26 Albus aus der Cölner Schuld ausbezahlt.'5)
Am 29. IVbü 1537 bestätigten Philipp und Christof Herrn
zu Eltz Vettern die von ihren Vätern Johann und Ulrich
Herrn zu Eltz über deren elterliche Güter errichteten

Theilungen und Verträge, wobei verschiedene Güter in
Gemeinschaft besessen werden sollen und errichteten ihrer¬

seits an diesem Tage folgende Erbtheilung. Da des Johann
Herrn zu Eltz selig Antheil in drei Theile getheilt worden,
Christof und seines Bruders Theile weit entlegen kamen und
zerstückt waren, auch Vieles mit seinem Vetter Philipp
gemeinschaftlich geblieben, wurde zur Ausgleichung fol¬
gendes bestimmt:

1) Philipp Herr zu Eltz erhielt die Neuburg zu Eltz
genannt Neueltz mit ihrem Begriff und Zugehör, alle Wein¬
berge daselbst hinter der Burg bis ans alte Taubhaus, die
Wiese dabei, die eigenen Leute, welche nach Eltz in die
Gemeinschaft gehören, den Weinberg mit dem Berge bei
dieser Burg am Münsterer Wege, den Weinberg genannt
der alte Wingert mit Zugehör, Christofs Antheil am Brühl
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und am Garten auf Spichers Acker, den Kirschgarten mit
dem Weiher, den Werth mit den Weiden und Alles, was

am Neuberg gelegen, ferner Alles, was Christof zu Eltz
im Gerichte zu Wiersheim hat und noch haben mag, dessen
Gut zu Carden, Müden, Lutz, Moselkern und Burgen, aus¬
genommen den Schwalbacher Hof zu Burgen nebst Zugehör,
ferner erhält er dessen Besitz zu Löf, Alken, Kattenes,
Sürsch, Gondorf, Covern, Dieblich und Wolken in Dorf

und Gericht an Weinbergen, Äckern, Wiesen, Häusern,
Höfen, Zehnten, Zinsen, Gülten oder Renten, ersucht und

unersucht, nichts ausgenommen, das Viertel an der Wiese
zu Dreckenach, die Wiese zu Mertloch, die Romlianswiese

genannt, mit Zubehör, die Wälder und Büsche in Wolkener
und Bassenheimer Gericht, 2 '/ 2 Malter Korn mit Geld-,
Hühner- und andern Zinsen zu Hedesdorf, Christofs Antheil
am Hof und den Gefällen zu Bedendorf, ferner einen Wein¬
berg zu Rübenach, genannt der Fideller, der vordem dem
Christof gewesen, 4 Ohm Weinrente im Wormser Stiftshofe
zu Boppard, 20 Gulden Manngeld auf dem Lahnsteiner
Zoll, das Haus zu Rübenach, der Oberhof genannt, mit In-
und Zubehör, die Mühle und Zehnten zu Rübenach und

Bubenheim, was beiden Vettern Philipp und Christof gehört,
als Nassauer Lehen gemäss des Lehenbriefs, ausgenommen
den Kirchsatz daselbst, welcher wie vor Alters gehandhabt
werden soll, ferner die eigenen Leute auf den Dhauner
Hof zu Müden gehörig, den Besitz beider Vettern zu
Nickenich und Wassenach an Gülten, Zinsen oder Renten

nur ausgenommen die sechs Malter Kornrente vom Kornhof
zu Nickenich, die Friedrich zu Eltz und dessen Erben

gehören, den Hof zu Brühl im Nasser Kirchspiel nebst
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Zugehör, 30 Gänse jährlich zu Kettich, 2 Gänse vom Eltzer
Hofmann und drei Gänse zu Bassenheim.

2) Christof und dessen Erben erhalten die beiden Be¬
hausungen Hohlenfels und Langenau mit Oberkeit, Freiheit,
Weisser, Weide, Gebot, Verbot, Jagd, Fischerei, Äcker,
Wiesen, Weinberge, Zinsen, Gülten und Renten, nichts aus¬
genommen, alle Zinsen, Renten, Gülten, Manngeld, Mühlen,
Mühlstätten, Wiesen, Äcker und Besitz ihrer Voreltern zu

Montabaur, 5 Ohm Wein zu Kärlich, Bedekorn, Vogteihafer,
das Backhaus, Gänse- und Hühnerzinsen, Fastnacht- wie

Zinshühner, Geldzinsen zu Rübenach ausgenommen was
Philipp für seinen Antheil erhielt, seines Vetters Philipp
Antheil an der Vogtei zu Güls und dessen Antheil zu
Bisholder an Weinbergen, Wiesen, Feldern, Zinsen und
Anderm, ausgenommen die Vogtei, Oberkeit, Gewalt, Straf-
und Frohndedienste daselbst, welches Alles wie die Vogtei
zu Rübenach wie bisher zwischen beiden Vettern gemein¬
schaftlich bleiben soll, so dass Beide einen gemeinschaft¬
lichen Vogt daselbst halten, der beiden Theilen gleich
geschworen, treu und hold zu sein. Christof erhielt ferner
einen Weinberg zu Rübenach der Stockgart genannt, welcher
vorher dem Philipp allein gehörte, die Wiesen zu Bassen¬
heim, welche früher gemeinschaftlich waren, die Wiesen in
der Lücken, die Philipp erkauft hatte, den Besitz beider
Vettern zu Owiler auf dem Hundsrücken und da herum

an Korn, Hafer, Geld, Hühner oder Besthaupt, nichts aus¬
genommen, 10 Gulden Manngeld zu Castelaun, 8'A Gulden
auf dem Moselzoll bei Coblenz, ein Haus zu Mayen und
1 Gulden Geld auf dem dortigen Schlosse. Jeder der beiden
Vettern soll mit diesen ihm zugetheilten Gütern für sich
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und seine Erben thun, wie mit seinen eigenen Gütern. Da
diese Güter meistentheils Lehen waren, wurde verabredet,

dass solche ewiglich stets von dem Ältesten für alle Erben
empfangen werden. Stirbt einer der beiden Stämme ohne
Mannslehenerben aus, so sollen dessen Güter auf des Ver¬
storbenen nächste Erben kommen. Alle Kosten werden

von sämmtlichen Betheiligten gleichmässig getragen. Die
beiden Vettern Philipp und Christof besiegelten diese Thei-
lungsurkunde mit Georg von der Leyen Herrn zu Olbrück
und Brohl, Trierer Marschalk und Ritter, Georg Herrn zu
Eltz Amtmann zu Pfalzel und Dietrich von Montreal als

Vettern und Brüder der Aussteller.' 6) Am 20. December
1 54 1 erwarb Christof von Johann von Stockheim Amtmann
zu Windeck dessen Viertel am Gerichte zu Rümmelsheim

a. d. Nahe für 130 Gulden. 1 /) Dieses war Veranlassung,
in der Folge daselbst einen bedeutenden Besitz zu erwerben.
Christof hatte Rübenach erhalten und wohnte öfter da¬

selbst, er nannte sich desshalb Herr zu Eltz und Rübenach,
ein Gebrauch, der auf einen Theil seiner Nachkommen

überging.

Am 4. November 1556 kamen zu Garden Wilhelm,
Anton, Christof und Georg Inhaber und Besitzer, Quirin,
Hans Reichard, Salentin und Emmerich Ausgesessene zu
Eltz Gebrüder, Vettern und Schwäger alle Herrn zu Eltz
zusammen und bestätigten auf Rath des Domdecans Jacob
zu Trier ihres Bruders, Vetters und Schwagers die von
ihren Vorfahren Johann, Ulrich, Cuno und Bernard 1482
unter sich errichteten Erbfolge- und Burgfriedensbriefe und
machten dazu folgende Zusätze:
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1) Jeder der seinen Aufenthalt im Schlosse hat, soll
verpflichtet sein, von ihnen Recht zu nehmen und zu geben
und das zu halten, was Baumeister und Gemeiner erkennen.

2) Für den Fall unmündige Kinder männlichen Ge¬
schlechts vorhanden, sollen deren Pfleger und Momparn
ohne Verzug Namens ihrer Untergebenen den Burgfrieden
beschwören. Sobald die Kinder mündig geworden, sind
dieselben verpflichtet, vor dem Baumeister zu Eltz den
Burgfrieden zu beschwören bei Verlust ihres Antheils und

der Gemeinschaft. Ist der Burgfriede beschworen, so soll
derselbe in die Gemeinschaft aufgenommen werden. Ist
aber unterdessen ein Jahr verflossen, ehe er geschworen,
so kann er nicht mehr aufgenommen werden.

3) Da die Pforten, Mauern und Befestigungen zu Eltz
damals merklich verfallen, soll jeder Inhaber und Besitzer
des Hauses Eltz künftig zur Wiederherstellung und Unter¬
haltung einmalige 200 Gulden Coblenzer Währung ad 24
Albus oder 10 Gulden Rente davon, 5 Gulden auf Martini
und 5 Gulden auf Johanni entrichten. Diese Rente ist mit
100 Gulden für je 5 Gulden ablöslich. Zögert Einer mit
der Zahlung, so mag der Baumeister die Güter des Saum¬
seligen angreifen und sich daran für Kosten und Verlust
erholen. Die Ausgesessenen, die diesen Burgfrieden an¬
genommen und besiegelt haben oder künftig darin auf¬
genommen werden, aber nicht zu Eltz begütert sind, müssen
einmalige 100 Gulden obiger Münze geben, werden aber
wie die Ingesessenen zur Gemeinschaft der Capelle und
gemeiner Gifte zugelassen. Hält sich Einer eine Zeitlang
auf Eltz auf, so hat er das Recht zu jagen und zu fischen
die Bach evuf und ab bis Pirmont oder Flodeck und über
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Pirmont hinaus, soweit die Gerechtigkeit der zu Eltz zu
fischen reicht.

4) Stirbt Einer der Eingesessenen ohne männliche
Erben und wird ein Aussasse vom Stamme zu Eltz Erbe,
so soll derselbe nochmals 100 Gulden zu den Baukosten

als zweites Hundert erlegen.
5) Sind zwei Pförtner vorhanden, so befiehlt denselben

der Baumeister, wann sie zur Sommers- und Winterszeit
aufschliessen. Jeder Burgsess in Eltz soll dann den obersten
Pförtner gleichmässig nach Bedarf mit Holz versehen, der
unterste Pförtner dagegen mag sich aus dem gemeinschaft¬
lichen Wald doch ohne Schaden desselben selbst Holz
verschaffen.

6) Das Amt des Baumeisters soll wechseln, mit Georg
Amtmann zu Münstermaifeld beginnen und so fort jährlich
auf Ostermittwoch umgehen nach Ordnung der Häuser
zu Eltz, indem es von Georg an Anton kommen wird.
Im Falle der bestellte Bau- und Kirchenmeister sein Amt

zu Eltz und Wiersheim nicht selbst verwalten könne, soll
er einen seiner Vettern im Plause Eltz auf seine Kosten
als solchen halten.

7) Dem untersten Pförtner soll man ein Kuhställchen
auf die Bleide bauen und eine Zwerchmauer aufrichten,
damit das Haus besser beschlossen sei. Wilhelm und

Christof sollen den Zwengel vor der untersten Pforte bis
ans Milchhaus und die Stallungen bis an die äusserste
Zwengelmauer doch zur Befestigung des Hauses verbauen.
Die Thalpforte und die Mauer vom Milchhaus bis an die
Thalpforte soll aus dem gemeinen Baugeld gemacht werden.
Das Geisheimer Haus sollen Georg und Christof Gebrüder
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so herstellen, dass den Übrigen kein Schaden entstehe.
Georg Amtmann zu Münstermaifeld lässt den Zwengel von
dem Geisheimer Haus bis ans alte Taubhaus zur Befestigung
des Hauses, ebenso den verfallenen Bau am Gresgen für
seinen Gebrauch bauen und aufrichten. Anton lässt die

unterste Zwengelmauer von dem Taubhaus bis an Repges
Stall, sowie die Mauer zwischen Repges und Beyer Stall
bauen, wofür er dieselbe zur Benützung erhält. Salentin
übernimmt die Herstellung des seinem Vater Bernard selig
zugefallenen Beyerstalls. Will er denselben in der Gemein¬
schaft liegen lassen, so soll derselbe von dem Baumeister
auf gemeine Kosten erbaut und gebraucht oder einem
Wirthe zu Eltz gegeben werden. Philipps Neffe soll an¬
gehalten werden, seine Stallung wieder aufzubauen. Die
Zwergmauer und den Gatter darin am Thurm bis an den
Beyer Stall sollen Wilhelm und Anton Gebrüder und deren
Erben bauen und unterhalten. Der Zwengel unter dem
obersten Pfortenhaus, welcher mit Geröll und dergleichen
verschüttet ist, soll auf gemeine Kosten durch den Bau¬
meister jedes Jahr aufgeräumt und die oberste Mauer am
l'fortenhaus etwas aufgeführt werden. Keiner soll künftig
Mist an die gemeine Mauer oder Strasse und auf die ge¬
meinen Plätze, wo er schadet, lagern. Die Mägde eines jeden
Stammhauses sollen alle Samstag den Hof inwendig der
Burg kehren und reinigen und Keiner dem Andern durch
sein Gesinde oder Vieh in dessen Weinbergen, Feld, Wald,
Büschen, Gärten, Wiesen oder anderwärts Schaden zufügen.

7) Da Philipp Herr zu Eltz selig eines Caplans Ge¬
mach zu Eltz auf der Capelle abgebrochen, und zu seinen
Händen gezogen, soll Christof diesen Theil nebst dem
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»Pfaffen Weinberg« bei dem alten Taubhaus, wie derselbe
dem Caplan zustand, erhalten, dagegen das unterste Haus,
wo dessen Backhaus steht, bis zu Ende der Mauer nebst

dem Hause daneben sowie dem Platze gegen die Müdener
Brücke zu zwischen Wilhelm und Georg gelegen, wie das die
Marksteine ausweisen, mit Kammern, Küche und Keller

als Caplanswohnung anweisen und die Capelle in gutem
Bau halten.

8) Jeder Erbe soll, was ihm zu bauen zugewiesen,
innerhalb sechs Jahren nach Datum dieses Briefs bei 20
Gulden Strafe bauen.

9) Wilhelm, Anton, Christof und Georg als Besitzer
und Inhaber zu Eltz ordneten an, obgleich alle Eischerei
und Jagd gemeinschaftlich, dass zur Erhaltung der Eintracht
der Salmenfang und Makrelenstich künftig unter ihnen ge¬
meinschaftlich geübt werde. Wenn Einer fischen will, soll
er den Andern dazu auffordern. Erscheint Einer oder der

Andere hierzu nicht, so soll er das Recht haben, zu fischen.

Der Makrelenstich soll länger nicht als 14 Tage, der Salm¬
fang den Winter durch dauern. Die Hofleute und Müller
haben ohne Befehl ihres Herrn nicht das Recht, in der

Bach zu fischen, noch zu jagen; wird Einer dabei betreten,
so soll er von dem Baumeister bestraft werden. Künftig
soll bei den Hofleuten und Müllern kein Fischgarn oder
ander Eischzeug, kein Hasengarn oder »Laur gezeugh«
geduldet, sondern weggenommen und behalten werden.

1 o) Wegen der Streitigkeiten in Betreff der Schweine¬
zucht und der Faseltrift wurde verglichen,, dass künftig kein
Einwohner des Hauses Eltz darüber zu gebieten habe,
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sondern Jeder nach Belieben Schweine in seinem Viehhaus
oder Stall ziehen dürfe, doch unbeschadet des Andern.

11) Da die in dem alten Burgfriedensbriefe gesetzten
zwei Schiedsmänner längst gestorben und keine Andern
gewählt, wurden Conrad von Metzenhausen Amtmann im
Hamm und Anton Waldbot von Bassenheim als solche

gewählt. Dieselben sollen bei vorfallenden Streitigkeiten
von einem Baumeister verköstigt oder auf gemeine Kosten
gehalten werden. Alle ihre Erben und Nachkommen zu
Eltz sollen in die Hände des Baumeisters zu Gott und den

Heiligen mit aufgereckten Fingern und auf das heilige
Evangelium in der gemeinen Capelle geloben und schwören,
diesen Burgfrieden sammt allen Punkten und Clausein fest,
stet und unverbrüchlich zu halten und alles Zuwiderhandeln
zu verhindern. Die Aussteller unterzeichneten mit Dom-

decan Jacob den Brief und besiegelten denselben mit den
beiden Schiedsleuten. l8 )

Am 8. Juli 1563 empfing Christof von dem Grafen
Peter Ernst von Mansfeld Statthalter des Herzogthums
Luxenburg den Thurm zu Rübenach mit allem Zugehör
nebst dem alten Haus und dem Hof hinab bis an die

Hundsgasse mit Vogtei, Bedekorn, Vogtcikorn etc., die
Vogtei zu Bisholder, ein Haus in der Kirchgasse bei U. L.
Frauen Kirche zu Andernach genannt Hademachers Haus
als Lehen. In der Urkunde nannte er sich Herr zu Eltz

und Rübenach. 15)
Am 12. Januar 1568 belehnte Kurfürst Jacob von

Trier den Christof Herrn zu Eltz den Altern für ihn und

dessen Miterben vom goldnen Löwen mit den Mann- und
Burglehcn; Antheil an Eltz nebst Zubehör, den Lehen zu
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Cröf, Coblenz, Covern, Dieblich, Kern, Solchenbach, Drecke¬

nach, der Hälfte an Burg Polch, der Netter Mühle, dem
Lehen zu Nickenich, Wassenach, Müden, mit Burg Neueltz
nebst Zugehör, den Kraftzehnten zu Salzig und Boppard, 20 )
für ihn allein mit der Schäferei zu Kerich. 2I )

Ein dem Erzstifte Trier gehöriges Haus in der Burg¬
gasse zu Coblenz war eine Zeit lang an Christof zu Eltz
den Altern verpfändet gewesen. Am 5. August 1569 schrieb
Kurfürst Jacob von Trier an Christof, theilte demselben
seine Absicht mit, dieses Haus wieder ans Stift einzulösen

und ersuchte ihn bei Hof zu erscheinen und die Haupt¬
verschreibung mitzubringen. 22 ) Am 9. September 1572
verheirathete Christof seinen Sohn Caspar mit Ursula von
Kerpen Tochter des Heinrich von Kerpen selig und der
Katherine von Dillheim gebornen Schenk von Schmittburg.
Ursula erhielt für ihre 2000 Gulden Heirathsgut ebensoviel
an Widerlage mit 100 Gulden Rente, die mit 40 Gold¬
gulden auf dem Amte Stromberg und 50 Thalern auf
jeden Keller zu Erenberg angewiesen wurden. Wittwen-
sitz wurde das Haus Covern mit Begriff und Zugehör,
Gütern, Wiesen, Gärten und Holz. Stirbt Caspar vor seiner
Gattin, so soll sie Covern erhalten und die Renten aus

der Widerlage beziehen. 23)
Am 18. Februar 1578 kamen zu Coblenz Christof,

Anton, Friedrich und Georg Inhaber und Besitzer, Salentin,
Emmerich, Godfried, Franz, Cuno und Wilhelm Aussassen

des Hauses Eltz Gebrüder, Vettern und Schwäger, alle
Herrn zu Eltz zusammen und bestätigten die Burgfriedens¬
briefe von 143 1 und 1481 und den mit Beihülfe des Jacob
zu Eltz Domdecan zu Trier ihres Vetters und Schwagers
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errichteten Zusatzbrief von 1556 zwischen Christof, Anton,
Friedrich und Georg Inhaber und Besitzer, Salentin, Em¬
merich, Godfrid, Franz, Cuno und Wilhelm Aussassen und
machten, da diese Briefe mit der Zeit in Abfall und Miss¬

brauch gelangt und eine Erneuerung nöthig, folgende
Zusätze:

1) Keiner von ihnen soll künftig ohne Wissen und
Willen des Mitherrn einen Menschen, wessen Standes,
Wesens oder Herkommens er auch immer sei, auf Burg
Eltz beherbergen. Ist derselbe von Allen und nicht von
Einen, Zwei oder Drei allein angenommen, soll er sich
verpflichten, vor Ihnen Recht zu nehmen und zu geben,
und was Baumeister und Gemeimer bestimmt zu halten.

2) Der Absatz im Burgfriedensbriefe des Johann, Ulrich,
Cono und Bernard von 1481 wegen der Erben erhält den
Zusatz, im Falle die verlassenen ein oder mehr Erben männ¬

lichen Geschlechts unmündig sind, soll die Verkündigung
den Pflegern und Momparn geschehen, die alsdann diese
Artikel und Burgfrieden im Namen ihrer Pflegekinder treu¬
lich und fest ohne Vorzug oder Widerrede halten sollen.
Kommt der oder die Erben zu ihren mündigen Jahren,

und hätte den Burgfrieden noch nicht angenommen, so
soll der mündig Gewordene von ihnen jederzeit durch den
Baumeister zu Eltz den Burgfrieden anzunehmen bei Verlust
seines Antheils und der Gemeinschaft zum ersten, zweiten

und dritten Male aufgefordert werden. Wenn er dann den
Burgfrieden angenommen und beschworen hat, soll er in die
Gemeinschaft aufgenommen werden. Ist er über ein Jahr
ausgeblieben, so soll er weiter nicht mehr angenommen
oder zugelassen, sondern nach Ausweis der alten Briefe
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gehalten werden. Den Unmündigen bleibt ihr Recht. Des¬
gleichen , wenn der Vater noch im Leben war und einen
Sohn »bestattet«, so soll derselb innerhalb Jahresfrist dem
Baumeister auf Erfordern den Burgfrieden beschwören und
im Falle der Weigerung, wie oben gemeldet, mit ihm
gehandelt werden. So lange der Vater lebt, soll der »be¬
stattete« Sohn kein Baugeld erlegen.

3) Wegen der Wächter erfolgte folgender Zusatz: Die¬
selben sollen von dem Baumeitster jeder Zeit belohnt werden.

4) Das Baugeld ward anerkannt, jeder Eingesessene
soll 200, jeder Aussasse 100 Gulden einmalige Summe
beitragen. Stirbt Einer oder Mehrere der Gemeiner, was
Gott verhüten wolle, ab, so soll dessen Erbe das zweite

Hundert Gulden gleich den Andern entrichten.
5) Die Anordnung zweier Pförtner bleibt bestehen, der

Baumeister soll denselben angeben, wann sie zur Sommers¬
und Winterszeit auf- und zuschliessen, jeder Hausgescss zu
Eltz soll die beiden Pförtner mit Holz versehen und sie

hierin gleich halten. Jeder Einwohner gibt dem untersten
Pförtner jährlich zwei Wagen Holz zum Brand und lässt
dasselbe durch die Anspänner zu Wiersheim anfahren. Bau
und Kirchenmeister soll ein Amt sein und nach Ordnung
der Wohnungen wechseln, mit Anton Marschalk und Amt¬
mann zu Mayen beginnen und mit Beginn des neuen Bau¬
meisterjahrs zu Montag nach Ouasimodogeniti auf Georg über¬
gehen. Auf diesen Tag soll jeder Gemeiner zu Eltz ohne
Erfordern des Baumeisters auf seinen Eid die Rechnung
des Baumeisters anhören helfen und des Hauses Nothdurft
und Missbau bedenken. Er soll hierzu auf Eltz erscheinen

und wenn er wegen Leibesschwachheit oder Herrendienst
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ausbleiben muss, seine Entschuldigung mit einer voll¬
kommenen Vollmacht den Anwesenden senden.

6) Hält sich Einer aus Schwachheit oder Alters wegen
nicht zu Eltz auf, und kann desshalb das Baumeister- und
Kirchenmeisteramt zu Eltz und Wiersheim nicht bedienen,

so ist derselbe verpflichtet, wenn das Amt an ihn kommt,
einen andern seiner Vettern, der zu Eltz wohnt, auf seine-
Kosten zu halten, um sein Amt zu verwalten.

7) Man soll dem untersten Pförtner aus Nothdurft
ekl Kuhställchen auf die Bleide bauen und eine Zwerch-

mauer errichten, damit dort der Weg versperrt und das
Haus besser beschlossen sei.

8) Die Anordnungen wegen der beabsichtigten Bauten
wurden, wie früher vertheilt, erneuert. Nach Verlauf der

bedungenen sechs Jahre für die Bauten sollen eines jeden
Stamms Gefälle zu Wiersheim dafür verpfändet werden,
auf dass ein Baumeister sie einziehe, bis die Mauern er¬
baut sind.

9) An Stelle der verstorbenen Schiedsleute wurden
Johann Waldbot von Bassenheim Herrn zu Olbrück und

Königsfeld, sowie Johann von der Leyen gewählt. Die
Aussteller, Wolfoiny zu Eltz Chorbischof zu Carden und
Probst zu St. Paulin an Stelle Jacobs zu Eltz Domdecan
und Kurfürst zu Trier als vornehmsten Unterhändler der

Sache siegelten und unterzeichneten mit den beiden Schieds¬
leuten. 2 4)

Im Jahre 1581 erwarb Christof auch die Vogtei zu
Rübenach, das St. Maximiner Lehen. Als durch den Tod

des Kurfürsten Jacob zu Trier, zugleich Nominalpfarrer zu
Rübenach, die Rübenacher Pfarrei erledigt wurde, präsen-
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tirten Christof der Ältere, Anton Erbmarschalk und Amt¬

mann zu Mayen, Emmerich Amtmann zu Cochem und
Dhaun, Salentin, Godfrid und Franz Herrn zu Eltz zu

Üttingen, Hans Reichard und Friedrich, Vettern und Brüder
als Besitzer des gemeinschaftlichen Kirchsatzes dem Wilhelm
Quad zu Landscron Archidiacon von St. Castor zu Carden

den Philipp Jacob Flausmann von Namedy Domscholaster
zu Trier ihren Vetter und ersuchten um die kirchliche Ein¬

setzung desselben. Hierüber entstand ein langwieriger
Rechtsstreit. Nach dem Erlöschen des Mannsstamms zu

Eltz-Pirmont hatte Nassau-Dillenburg deren Lehen an die
Quad von Landscron und von Wildberg als Tochtermänner
Friedrichs des Letzten zu Eltz zu Pirmont gegeben. Im
Jahre 1561 belehnte Wilhelm Prinz von Oranien Graf zu
Nassau, Hermann Graf zu Neuenahr und Mors, Herr zu

Bedbur und Juliane geborne von Stolberg Gräfin zu Nassau
Wittwe als Vormünder der Kinder des verstorbenen Wilhelm

Grafen zu Nassau den Heinrich von Wildberg und dessen
Mannsleibeserben mit drei Theilen an dem Zehnten und

Kirchsatz zu Rübenach und Bubenheim sowie der Mühle,
wie solches die von Pirmont von Nassau zu Lehen hatten.

Dieses lief den Ansprüchen der zu Eltz bei der Besetzung
der Pfarrei zu Rübenach 1581 entgegen. Anton von
Wildberg Domcustos und Kämmerer zu Mainz erhob als
Vormund der Kinder des Heinrich von Wildberg Ein¬
sprache gegen die Übung des Patronatsrechts; der Kurfürst
Johann von Trier schlug zur Aussöhnung die abwechselnde
Übung des Kirchsatzes zwischen denen zu Eltz und Wild¬
berg wiewohl vergeblich vor. Wilhelm Quad von Lands¬
cron nahm im Jahre 1581 mit einem Notar in der Kirche
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zu Rübenach Besitz von dem Kirchsatz, wogegen wiederum
Christof zu Kitz in seinem und seiner Verwandten Namen

Einsprache erhob. Nassau-Dillenburg hielt die Belehnung
der von Wildberg aufrecht. Im Jahre 1564 hatte Johann
Graf zu Nassau "den Heinrich von Wildberg und dessen
männliche Erben mit dem halben Theil des Kirchsatzes zu

Rübenach, dem halben Zehnten daselbst und zu Buben¬
heim, der halben Mühle zu Rübenach mit dem Bemerken

belehnt, im Falle die Quad von Landscron, welche den
andern halben Theil dieser Lehenstücke hatten, ohne männ¬

liche Erben abstürben, solle Heinrich auch diesen Theil

erhalten. Hiergegen erhoben Christof Herr zu Eltz und
Melchior dessen Sohn Amtmann zu Montabaur und Mols¬

berg beim Grafen zu Nassau Einsprache und wiesen nach,
dass ihre Voreltern immer diese Lehenstücke gehabt und
dass nach dem Tode ihrer Vettern Heinrich und Friedrich
zu Eltz zu Pirmont sowohl das Haus Eltz für deren An-
theil als auch alle andern Eltzer Lehen derselben auf sie

als nächste Verwandten gefallen. Nassau forschte der Sache
näher nach und fand, dass die zu Eltz über 150 Jahre
lang den vierten Theil des Rübenacher Lehens besessen.
Aus diesem Grunde belehnte 1584 Johann Graf zu Nassau
den Christof und dessen Mannserben mit einem Viertel an
dem halben Kirchsatz und Zehnten zu Rübenach und
Bubenheim und der halben Mühle zu Rübenach. Dadurch
kam Christof zwar in Besitz des Antheils am Rübenacher

Lehen, die dabei geübte Umgehung der Bliescastler Linie
zu Eltz machte sich jedoch in der Folge geltend.

Christof der Ältere starb 1594 93 Jahre alt, in seinem
Leben soll er nie die geringste Krankheit erlitten haben.
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Er war vermählt mit Viola (Sophie) vom Stein a. d. Lahn,
Tochter des Dietrich vom Stein und der Margarethe von
Reifenberg (mit den Ohren), die 1594 starb und ihrem
Gatten folgende Kinder geboren hatte:

1) Christof der Jüngere, Amtmann zu Wittlich und
Bruch. 1566 wollte Pfalz - Zweibrücken und Baden die
Reformation in dem Cröver Reich einführen. Am 1. De-

cember 1566 gingen der Trierer Obervogt im Cröver Reich
Karl von Kesselstatt, Christof zu Eltz Amtmann zu Wittlich

und Doctor Franz Fladt mit dreissig Pferden und zwanzig
Hackenschützen nach Cröf ab, die Bewohner in ihrem alten

Glauben zu schützen. Am 4. November 1570 gaben Philipp
Christof von Sötern, Domdecan zu Worms, Christof zu Eltz

Amtmann zu Wittlich, Hans Sulgen Amtmann zu Blies-
castel, Hans Diether Amtmann zu Ottweiler, Hans Ernst

Kammersecretär, Trierer und Gräflich Nassauische Abge¬
ordnete als Eigenthümer und Pfandherrn der sieben Höfe
im Hochgericht Bliescastel nämlich Holzkirchen, Bebels-
heim, Wittersheim, Oeffwiler, Murtzbach, Balwiller und
Raubenheim mit Philipp Jacob und Hans Adolf Gebrüdern
zu Eltz ein Schöffenweisthum über die gegenseitigen Rechte
wegen dieser sieben Höfe bei Bliescastel ab. 2 5) Am 25. März
15 71 übertrug Kurfürst Jacob dem Christof zu Eltz dem
Jüngern Amtmann zu Wittlich das Amt Bruch zur Ver¬
waltung und versprach ihm als Amtmann künftige Oster-
zeit Bestallung hierüber auszustellen. 26 ) Am gleichen Tage
wies Jacob den Keller zu Wittlich desshalb an. 2 ?) Am
22. März 1576 setzte Kurfürst Jacob den Kindern des
Adam Braun von Schmittburg den Christof zu Eltz den
Jüngern Amtmann zu Wittlich und Bruch und den Philipp
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Waldecker von Kempt Amtmann zu Manderscheid zu Vor¬
mündern. 28 ) Christof starb unvermählt und wurde zu Bruch
beerdigt.

2) Georg Rittmeister in französischen Diensten starb
ledig; liegt in Frankreich begraben.

3) Gotthard fiel ledigen Standes in Frankreich.
4) Caspar Stammhalter. Siehe unten.
5) Melchior Trierer Rath, Hofmarschalk, Amtmann zu

Montabaur und Molsberg, diente unter Spaniens und Frank¬
reichs Fahne und wurde französischer bestallter Obrist. 1574
nahm er an der Schlacht auf der Mooker Heide Antheil.

Am 7. März 1589 empfing er als Amtmann zu Montabaur
und Molsberg von Wilhelm Ouad zu Landscron Chor¬
bischof zu Carden das Lehen zu Buch für sich und Christof

den Altern seinen Vater, nämlich den Zehnten zu Buch. 29)
Im Jahre 1584 betrieb er die Belehnung mit dem Rübe-
nacher Lehen und setzte solche durch. Im Jahre 1599
erscheint er als Trierer Hofmarschalk. 3°) Im Jahre 1601
belehnte Graf Johann zu Nassau den Melchior Herrn zu
Fitz für ihn und dessen Bruder Caspar Herrn zu Eltz mit
dem Viertel am Rübenacher Lehen, welcher Belehnung 1607
solche seitens des Grafen Wilhelm Ludwig von Nassau
folgte. Melchior nannte sich Herr zu Eltz und Langenau.
Im Jahre 1607 wandte sich Melchior brieflich an den
Nassauer Lehenhof wegen der Anwartschaft auf den Antheil
des Rübenacher Lehens bei Absterben des Heinrich von

Wildberg. Nassau belehnte zwar 1608 den Heinrich von
Wildberg wie im Jahre 1584, da derselbe aber inzwischen
gestorben, suchten Melchior und Caspar zu Eltz 1612 bei
Nassau um die Belehnung mit dessen Antheil nach und
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erhielten 1613 von Wilhelm Ludwig Grafen zu Nassau das
ganze Rübenacher Lehen. Dabei wurde festgesetzt, sterbe
einer der Brüder vor dem Andern, so solle der Überlebende
oder dessen eheliche Mannserben des Andern Antheil eben¬

falls bekommen. Johann Henrich Sohn Caspars empfing
1613 für seinen Vater und Vaters Bruder Caspar und
Melchior die Belehnung persönlich bei Nassau-Dillenburg.

Melchior blieb ledig und starb im März 1615. Lr
wurde zu Coblenz begraben.

6) Dorothea heirathete 1570 den Caspar Lerch von
Dürmstein Sohn des Caspar Lerch von Dürmstein und der
Agnes von Münchingen. Ihr Gatte starb den 8. October
1590 zu Dürmstein. Dorothea segnete das Zeitliche am
10. Januar 1603 zu Weinheim a. d. Bergstrasse, wo sie
auch beerdigt wurde. Aus ihrer Ehe hatte sie zwei Töchter
Kunigunde und Barbara, die als Nonnen zu Rupertsberg
bei Bingen am 30. Juli 162 1 und 31. October 161 2 starben
und dort beerdigt wurden. 3')

7) Balthasar starb klein.

§ 3. Caspar.

^ -w***-

Caspar wurde Domherr zu Trier, verzichtete jedoch
auf seine Pfründe, und erhielt die Würden als Kurmainzer

Rath und Amtmann zu Lahnstein. Am 18. August 1573
kauften Daniel von Mudersbach und Caspar zu Eltz als
Vormünder der Kinder des Christof vom Stein 30 Malter
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Kornrente von dem Abt und Convent zu Sayn für 1200
Thaler32) und am 22. März 1574 empfing Caspar für
Friedrich vom Stein und als Vormund der Kinder des

Christof vom Stein 24 Gulden Geld vom Zoll zu Engers
von Kurfürst Jacob von Trier zu Lehen. 33) Als am
25. Mai 1577 Johann von Hütten und Anna von Cronberg
sich verlobten, war Caspar unter den Zeugen und war
auch anwesend bei der Verlobung Hartmuths des Mittlern
von Cronberg und der Magdalene Brendel von Homburg
am gleichen Tage. 34)

Caspar war ein Mann von hervorragender körperlicher
Erscheinung, voll Würde, klug, gewandt und geschäfts¬
kundig. 35) Dieses machte ihn zu einer ganzen Reihe von
Amtern und Aufträgen bei Fürsten und schwierigen Staats¬
geschäften höchst geeignet. Im August 1581 war die
Stoiberger Linie zu Königstein am Taunus ausgestorben,
die Herrschaft Königstein fiel als Reichslehen heim und
kam als lange ersehnt durch die Gnade des Kaisers an
Kurmainz. Kurfürst Daniel von Mainz lies durch seine

Räthe Hartmuth von Cronberg den Altern, Hofmeister,
Christof Faber, Kanzler, Johann Friedrich Mosbach von
Lindenfels, Philipp von Bicken, Caspar zu Eltz und Johann
Erhard Hettinger als Abgesandte Besitz von Königstein
nehmen und wurde hierin trotz der Einsprache der Stol-
berger Erben durch Schreiben des Kaisers vom 27. Oc-

tober 1581 geschützt.3 6) Caspar besuchte als Amtmann
zu Lahnstein 1590 im Auftrage des Mainzer Kurfürsten
den Congress zu Cöln und wurde am 15. März 1593 nach
dem Tode des Eberhard Brendel von Homburg Vicedom

der Stadt Mainz. 37)
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Auch zu dem Kurfürsten von Coln war Caspar in
Beziehung-getreten, derselbe verlieh ihm am 8. März 1597
die Belehnung mit dem Hause auf dem Kohlstock genannt
zum Zehner oder zum alten Schultheissen zu Mainz und

übertrug ihm damit die Verpflichtung, im Falle er oder
ein Kurfürst zu Cöln nach Mainz komme, dass dann Caspar
und dessen Erben denselben in diesem Hause beherbergen
und bewirthen.3 8)

Am 23. März 1597 schrieb Wilhelm Dietrich von
Dhaun von Worms aus an Caspar wegen Abtretung einer
Pfründe des Herrn von Wyltz zu Mainz für 2000 Gulden. 39)
Diese Pfründe war wohl für einen der Söhne Caspars be¬
stimmt. Im Jahre 1604 legte Caspar sein Amt als Vice-
dom der Stadt Mainz nieder und erhielt die Würde eines

Oberhofmarschalks zu Mainz. Am 27. Mai 1605 war
derselbe mit Hans Friedrich zu Eltz Zeuge der Verlobung
des Philipp Christof von Frankenstein mit Anna Barbara
von Kerpen.4°)

Als im Jahre 1606 die Kurfürsten von Cöln, Mainz
und Pfalz zu Fulde Tage durch Gesandte wegen der Kriegs¬
unruhen in Belgien, die Verwaltung der Rechtspflege durch
das Reich und die gefahrdrohenden Bewegungen in Ungarn
abhielten, war einer der Kurmainzer Gesandten auf dem

Tage zu Fulda am 27. August 1606 Caspar zu Fitz als
Mainzer Grosshofmeister.4 1) Am 16. September 1608 ver¬
lobten sich Hans Friedrich Wolf von Sponheim und Anna
Katharine von Wallbrunn. Caspar war mit Andern Zeuge.4 2)
Am 7. März 1609 stellte Caspar Grosshofmeister im Namen
des Kurfürsten den Hans Reichard Brömser von Rüdesheim

Mainzer Kath und bisherigen Vicedom zu Mainz als Vice-
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dorn und Oberamtmann des Rheingaus den Abgesandten
des Rheingaus zu Rüdesheim vor.43) Am 18. August 1610
belehnte Kurfürst Lothar von Trier den Caspar Mainzer
Grosshofmeister für ihn und dessen Mitlehenserben vom

Stamme zu Eltz des gelben Löwens mit den Kraftzehnten
zu Salzig etc.W) Als im Jahre 1611 Kaiser Rudolf täglich
kränker wurde und die Kunde davon nach Mainz gelangte,
benahm sich Kurfürst Johann Schweikard von Mainz durch
Caspar zu Kitz mit dem Statthalter der Pfalz Johann von
/weibrücken und übernahm, als Kaiser Rudolf am 26. Ja¬

nuar 161 1 starb, die Reichsangclegenheiten.45) Am 1 7. Juni
1612 war Caspar Zeuge der Eheberedung des Wolf Fried¬
rich von Dalberg und der Anna Margarethe Loew von
Steinfurth verwittibten von Hattstein.4 6) Am 30. Januar 161 5
belehnte Pfalzgraf Friedrich, Graf zu Sponheim den Caspar
zu Eltz Mainzer Grosshofmeister mit anderthalb Neuntel des

Zehntens an Korn und Wein zu Thorn bei Mayen und

einem Neuntel zu Niedermendig für ihn und dessen Bruder
Melchior als Christofs Söhne, sowie Hans Anton, Hans
Reichards Sohn, Hans Wolf, Johann Adolfs Sohn, Philipp
Augustin, Emmerichs Sohn, Hans Jacob, Antons Sohn, Hans
Philipp, Friedrichs Sohn, Hans Philipp, Hans Friedrichs und
Johann Ludwig, Hans Friedrichs Sohn, Franz des Franz
Sohn und Hans Anton des Hans Reichard Sohn.47) Im
Jahre 1615 widmete der Mainzer Buchdrucker Johannes

Albinus dem Caspar Mainzer Grosshofmeister und Rath
den von Constantin Warmund verfassten Mainzer Ouart-

Schreibkalender. Allmanach, oder / Schreib Calen-/ der,

sampt den Sontags / Euangelien, der Planeten vnd / Sohen
Lauff, auff das Jar 161 5. / Authore/ CONSTANTINO
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VVAREMVNDO / Phil, ac Med. Doct. / Getruckt in der
Churfürstlichen Statt/Maintz, bey Jotamn Albin./Zu Ehren
dem Edlen, Gestreng- vnd Vesten Junckherrn Caspar, Herrn /
zu Eltz, Churf. Meintzjschen Grosshoffmeister vnd Rath, ic.
Meinem Grossgünstigen / vnd gebiettenden Junckern vnder-
thänigst dedicirt Johann Albin / Buchtrucker.

Roth und schwarz gedruckt, oben in Bordüre St. Martin
zu Pferd als Mainzer Stiftswappen, links Justitia, rechts Pax,
mitten das Wappen Caspars mit vier Ahnenwappen zur
Seite. 4 8) Caspar besass eine Weidegerechtigkeit zu Büdes-
heim a. d. Nahe im Walde. Im Jahre 1617 gestattete
Caspar seinem Vetter Johann Godfrid Faust von Stromberg
sieben Stücke Rindvieh auf diese Weide zu treiben.49)

Am 26. Januar 1616 empfing Johann Henrich zu Eltz
als Bevollmächtigter der Gebrüder Caspar und Melchior zu
Eltz für diese Haus, Burg und Veste Langenau von Kur-
cöln zu Lehen, nachdem der Mannsstamm der von Langenau
ausgestorben und der Theil, den Caspar und Melchiors Vor¬
fahren erworben, lange Zeit nicht vermannt worden. 5°) Am
22. März 1616 empfing Caspar Kurmainzer Rath und
Grosshofmeister die Belehnung mit dem Hause zum Zehner
zu Mainz von Kurcöln.5 1) Am 25. April 1618 belehnte
Pfalzgraf Georg Wilhelm etc. Graf zu Sponheim den Caspar
als ältesten Lehenträger für ihn und dessen Vettern Jacob
und Philipp Augustin zu Eltz, Gebrüder, Hans Wolf und
dessen Bruders Söhne Hans Philipp, Hugo Friedrich und
Johann Ludwig, ferner Hans Anton, Friedrichs zu Eltz Sohn
Hans Philipp, ferner Franz und Philipp Caspar Gebrüder,
Hans Jacob und Hans Anton mit dem Sponheimer Lehen



Fig. 2
Hochaltar zu Kiederich im Rheingau.





Fig. 3

Grabplatte Caspars zu Eltz zu Kiederich im Rheingau.
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und dem Lehen des Romlian von Covern zu Diethal, näm¬

lich Weinbergen zu Bischfelden.5 2)

Caspar starb zu Kiederich im Rheingau bei seiner dort
wohnenden Tochter Anna ]uliana am 20. Januar 1619 etwa
70 Jahre alt und wurde vor dem von ihm erbauten Hoch¬

altare in der Pfarrkirche zu Kiederich begraben. Sein Denk¬
mal trägt die Inschrift: %Tm ]6lQ bc 20 3Ianbarij ifl
bcr Innücbrl geftmifl Üb tiefte Camper #er 5b €1$
rfjluf. jüainttffrfjcr rabt tffeoföofmclffrt Üb SCnifiman
5Vi 23rabfclbü 53) in o5citt filioJrfj enfrfjlaffebefe feie ber
almcrtjti0 ßot genebirj üb ünrnifjcrtäte alirij cüi froHrfje
abferftefibnö beriefe.....luollc. atmen. $$. 50-----
€> a5ntt licrUmf und) nfrijt tuT beinem aimcfirfjt üb beute
Online seift nüjm nirfjt bö niiu.ba ffrfi irfj bi in b0c*
redjtisfeeft einuf. Üb in funbe Ijat niiifj mei inuter geöoee.

Caspar war seit dem 9. September 1572 mit Ursula
von Kerpen verheirathet. Dieselbe war bereits 1602 ge¬
storben und wurde; zu Rümmelsheim a. d. Nahe beerdigt.

Caspar war der Liebling des Mainzer Kurfürsten Johann
Schweikard aus dem Mause Cronberg. Derselbe übertrug
ihm eine Reihe der wichtigsten Staatsgeschäfte. Caspars
Andenken verherrlicht der von ihm zu Kiederich gestiftete

Hochaltar, eine gute Renaissancearbeit mit den Darstellungen
des Abendmahls und dessen Vorbilder, dem Opfer der heil.

drei Könige, Kreuzigung etc., der Statue des heil. Valentin
als Patron des Altars, St. Bonifacius, Elisabeth von Thüringen,
Johannes des Täufers und St. Nicolaus. Eine Gedenktafel

an diesem Altare sagt: Anno 1619 . 20 Januarii obiit Praeno-
bilis et strenuus Caspar Dominus ab Eltz, S. Caesareae
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Malest, et Archiep. Mogunt. a Consiliis, Major domus et
vicedominus, relicto hoc ad honorem Dei et S. Valentini

monumento, cuius anima req. in pace. Aetatis 63.55) Unter
dieser Tafel befindet sich in einer Nische jetzt vom Taber¬
nakel verdeckt die Figur des Stifters in Rittertracht und
knieender Stellung. Auch schenkte Caspar der Pfarrei
Kiederich das Todtenglöckchen im Thurme, dasselbe hat
keine Jahrzahl, sondern nur die Namen: Melchior, Caspar,
Balthasar Reges. 5 6) Caspars Bild in Ol gemalt ein Brust¬
bild natürlicher Grösse von einem guten alten Meister ward
von Graf Franz von Kesselstatt dem bekannten Sammler

zu Mainz im A. von Weyrischen Hofe ersteigert und an
den Grafen Hugo zu Eltz verkauft. Das Gemälde hat
das Eltzer Wappen mit der Jahrzahl 160g aetatis 60
und die Inschrift: »Caspar Herr zu Fitz kurfürstl. Mayn-
zischer Rath Grosshofmeister und Amtmann zu Prodcel-

den«. In der Rechten hält Caspar einen Brief mit der
Aufschrift, soweit lesbar: »Dem Vesten unserem hofmeister

Caspar zu Eltz«. An dem Daumen befindet sich ein Ring
mit dem Eltzer Wappen und dem Monogramm C. v. E.
An einer fünffachen goldnen Halskette hängen zwei goldene
Medaillen, auf der einen steht: Johannes Schwikardus archi-
episcopus, auf der andern: Christianus D. G. Dux Saxoniae.s?)

Im Jahre 160g Hess Johann Schweikard von Cronberg
Kurfürst zu Mainz die Kirche zu Grossheubach a. Main

erbauen und am Portale sein Wappen nebst Jahreszahl
160g und Steinmetzzeichen anbringen. Im Jahre 161 1 er¬
baute derselbe mit Caspar zu Eltz das prächtige Rathhaus
zu Grossheubach in Holzarchitectur des Renaissancestils

und liess an dem Eingange der Südseile sein Wappen mit



Fig. 4
Rathhaus zu Grossheubach am Main.





Fig. 5

Gedenktafel nebst Wappen am Rathhaus zu Grossheubach
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dem Caspars und mitten diese Inschrift in rothem Sand¬
stein anbringen:

IOHAN . SCHWEICKHARD
VON . GOTTES . GNADEN . ERZ
BISCHOF . ZV . MAINZ . VND
CHVRFVRST . ANNO . i . 6 . 11
CASPAR . HER . ZV . ELTZ . CHVR
FVERSTLICHER . MENTZISCHER . GR
OS . HOFMEISTER . ROT . VND . AMBT
MAN . ZV . PRODSELDEN . ANNO . i . 6. 11.

Als Träger des Erkers dient das Brustbild des Bau¬
meisters in Sandstein, einen Schild in den Händen, worauf

sich das Monogramm O + H und Y befindet. Im Ge¬
bäude ist eine Inschrift: Johann Bommes vorhanden. Welche
Beziehungen Caspar zu diesem Rathhausbau veranlassten,
ist unbekannt.

Caspar hatte mit Ursula von Kerpen folgende Kinder:
i) Johann Christof ward am 15. December 1588 nach

Resignation des Peter von Glitten berg als Domherr zu

Wirzburg aufgeschworen und ging 1599 in Wirzburg zu
Capitel. Am i.|. Februar [590 ertheilten die Vormünder
des minderjährigen Johann Christof zu Eltz Cleriker der
Mainzer Diözese nämlich Christian Agricola Doctor der
Theologie, Scholaster von St. Peter zu Mainz und Mainzer
Siegelbewahrer und Theodericus ECrum Decan von St. Gangolf

bei Mainz Vollmacht zur Erlangung einer Pfründe beim

Trierer Domcapitel für Johann ChristofA 8)
Im Jahre 1593 widmete Wilhelm Vpilio Winshemius

dem Bischof Julius (Echter von Mespelbrunn) zu Wirzburg
den von ihm herausgegebenen Wirzburger Almanach. Der-
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selbe führt den Titel: ALmanach Wirtzburger Bisthumbs,/
auff das Jar nach Christi vnsers Seligmachers Geburt 1593./
Von Erschaffung der Welt 5555. Von der Sündflut 3899.
In welchem ist die Gülden zal 17. Der. Sonnen Circkel 6.
Der Rö-/mer Zinsszal 6. Epactae 27. Sontags Buchstab C.
Zwischen Weyhenachten vnd der Herren P'assnacht 9. Wochen,
2. Tag. Andere bewegliche / vnd vnbewegliche Fest, sampt
dem Gewitter vnd gemeinen Erwehlungen, ic seynd im
volgenden Calender ordentlich verzeichnet. / Zu vnterthä-
nigem Gehorsam vnd Ehren. / Dem Hochwürdigen Fürsten
vnd Herrn, Herrn JVLIO, Bischoffen zu Wirtzburg, vnd
Hertzogen zu Francken, 2c. / Auch dem Hochwirdigen
Fürsten vnd Herrn, Herrn Neithart, Bischoffen zu Bam¬

berg, vnd Domprobst zu Wirtzburg. I )en auch Ehrwirdigen,
Wol-/ gebornen vh Edlen Herren, Domdechant, Seniorn, vh
anderen Herren dess Ehrwirdigen Domcapitels daselbst,
seinen gnädigen Fürsten vnd Herren. / Gestellet vnd dedicirt,
durch Wilhelmum Vpilionem Winshcmium, der Artzney
Doctorn zu Wirtzburg. /

Am Ende: Getruckt zu Wirtzburg durch Georgium
Fleischmann.

Mit den Wappen des Bischofs Julius und des Dom¬
capitels, darunter auch Johan Christoff zu Eltz in Farben.5 8a )

Johann Christof wurde in der Folge Domherr zu Mainz
und Trier sowie Stiftsherr an Liebfrauen zu Mainz und Pfarrer
zu Rübenach am 1. December 1611 durch Präsentation

des Caspar und Melchior zu Eltz, starb aber am 19. Juli
1612 im besten Alter zu Wirzburg und liegt im Capitel-
hause des Doms in der dritten Reihe unter dem 31. Stein
begraben. 5<>)
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2) Johann Caspar starb klein.

3) Katherine heirathete den Johann Reinhard von der
Leyen Gräflich Nassauer Rath und Amtmann zu Idstein,
Sohn des Eberhard von der Leyen und der Christine von
Dalheim.

4) Johann Henrich geboren 4. Juni 1580. Stammhalter.
Siehe unten.

5) Caspar heirathete die Irmgard Felicitas Tochter zu
Eltz und Pirmont und nahm den Beinamen Herr zu Pirmont

an. Am 13. Februar 1619 empfing Doctor Friedrich
Früauff als Bevollmächtigter nach Absterben der Gebrüder
Caspar und Melchior für des Erstem Söhne Johann Henrich
und Caspar das Schloss I .angenau, die Wiese auf der Drais-
bach, Weinzehnten in der Sulzbach etc. 6") und am 13. Juli
1619 für dieselben Haus und Hof zum Zehner zu Mainz

von Kurcöln zu Lehen. 61 ) Als Franz der Letzte der altern
Linie zu Eltz zu Üttingen 1629 starb, war Irmgard Felicitas
bereits verheirathet und hatte mit ihrer minderjährigen

Schwester Margarethe Dorothea als Erbin Pirmont und
Zubehör getheilt, suchte aber die Hälfte ihrer Schwester
ebenfalls zu erlangen. Am 23. Januar 1631 schloss Caspar
der Gatte der Irmgard Felicitas in ihrem Namen im Eltzcr
Hof zu Coblenz einen Vergleich mit ihrer Schwester ab,
worin sie deren Hälfte an Pirmont gegen Zahlung von

3000 Gulden mit 150 Gulden Rente zugesichert erhielt.
Margarethe Dorothea heirathete den Johann Ritter einen
Bauern aus Curben, worauf ihre Schwester sie desshalb für
unfähig zum Mitbesitz von Pirmont als adligen Ritterguts
erklärte und ihr auch die 3000 Gulden Abstandssumme
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verweigerte. Margarethe Dorothea und ihr Gatte Ritter
klagten beim Hofgericht zu Trier und erhielten am 20. De-
cember 1650 das Urtheil, dass Caspar zu Eltz und Irmgard
Felicitas von Pirmont die halbe Herrschaft Pirmont heraus¬

gebe und die für Verbesserung während des Prozesses aus¬
gelegten Gelder an Margarethe zurückerstatte. Caspar starb
bald darauf. Irmgard Felicitas die Wittwe heirathete den
Johann von Saffenburg, Amtmann zu Kerpen und Saffen-
burg, der den Titel Herr zu Pirmont annahm. Margarethe
Dorothea scheint nicht in den ruhigen Besitz von Pirmont
gekommen zu sein. Sie tauschte daher am 16. Januar 1652
mit ihrem Manne ihr halbes Haus Pirmont, wie es ihr 1650
zugesprochen, an Lothar Franz und Emmerich Caspar Ge¬
brüder Waldbot von Bassenheim zu Sevenich gegen den
Hof Curben auf dem Maifeld, ein dazu gehöriges Höfchen
zu Polch, ein andres Höfchen zu Fidcll das Bassenheimer

Lehen genannt, 426 Reichsthaler, einen Portugaleser und eine
Kuh aus. Die Bassenheimer nahmen hierauf mit bewaffneter

Hand von der Herrschaft Pirmont Besitz. Dagegen klagte
Johann von .Saffenburg Gatte der Irmgard Felicitas beim
Reichskammergericht zu Speier, das eigenmächtige Ver¬
fahren der Bassenheimer wurde verworfen und die Ein¬

setzung der Margarethe Dorothea in den Besitz des An-
theils von Pirmont verfügt. Dieses kam nicht zu Stande,
die halbe Herrschaft Pirmont erhielt der aus der Ehe des

Johann von Saffenburg und der Irmgard Felicitas erzeugte
Sohn Johann Anton Christof von Saffenburg, welcher am
25. Juli 1695 starb und in der Schwanenkirche bei Pirmont
begraben wurde, der andre Thcil scheint den Bassenheimern
verblieben zu sein.



Fig. 6
Katherinenaltar zu Kiederich im Rheingau.
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Um auf Caspar zurückzukehren, verkaufte derselbe
am 2. April 1631 als Herr zu Eltz und Pirmont an Karl
Friedrich Waldecker von Kempt und Anna Juliane geborne
zu Eltz Eheleute seinen Antheil am freien Hubengericht

zu Nomborn mit allem Zugehör. f' 2) Nach dem Tode seines
Schwiegervaters Franz erhob Caspar im Namen seiner
Gattin Irmgard Felicitas Ansprüche auf die vier Fuder
Vogteiwein im Dorfe Messenich a. d. Mosel. Es kam zum
Prozesse mit der Abtei Brauweiler. Am 22. Februar 1635

befahl Kaiser Ferdinand II dem Caspar zu Eltz, der
Katherine Schneidt Wittwe und dem Johann Schneidt Doctor

juris deren Sohn, der Abtei Brauweiler als Lehensinhabern
der bestrittenen Weingülte, diese Gefälle zurückzuerstatten.^)
Im Jahre 1633 belehnte Johann Ludwig Graf zu Nassau den
Caspar Herrn zu Eltz mit dem ganzen Rübenacher Lehen.

6) Anna Juliana heirathete den Wolf Adam von Schwal¬
bach. Derselbe starb den 24. Februar 1617 alt 30 Jahre

und liegt zu Kiederich im Rheingau beerdigt. Anna
Juliana starb den 13. April 1648 alt 60 Jahre und wurde
ebenfalls zu Kiederich beerdigt. Sie stiftete den Katherinen-
altar in der Pfarrkirche zu Kiederich im Jahre 1620, eine

gute Renaissancearbeit in imitirtem Marmor und Alabaster
mit der Bildsäule der heil. Katherina. . Der Vater ihres
Gatten: Gernand von Schwalbach, Kurmainzer Rath und

Amtmann zu Königstein und Anna von Hohenstein dessen
Gattin, Wolf Adam von Schwalbach und Anna Juliana zu
Eltz sind mit ihren Kindern Gernand und Anna Ursula in

knieender Stellung nach der mitten befindlichen Kreuzigung
hin gewendet porträtähnlich dargestellt. Auf der Rückwand
des Altars stehen in drei Feldern diese Inschriften:



348 ZWEITE ABTHEILUNG. VIERTES HAUPTSTÜCK.

SUnnn 1601 ben 11 aj.irifi»i ist in 00t feiirij ber*
frijicben ber luolcbcl gegftr. tinb be*>t <#crnanb bon
J>rijbialtnirtj, rtjnrfitr5tliri)ermatot3f$(g)£t töatlj nnb anrät*
mann 511 $£atntQ$ttin feine»» altera 56 ifjat gewesen.

SKnna 1606 ben 3, Slannarn ijjt in got feiirij ber*
frijtbcn bie taolebel tinb bugentgame fralit Stfnnä bon
J9rijnialöarfj Utiblncn geftorne bon i£aljen»itcin ifycg alters
61 iijar 1111b 4 monat betet feelen got genab amen.

SCnno 1620 gat bit luofeble unb biel eljrrntngent*
reiche fralu SCnna Sintiana bon j?rf)b.iaib.irfj ll^ittib ge*
Borne 5ti €1$ bitten altar 311 eljren oFott bein aU*
merijtigcn, JBatic, bejlen patron &, Catljarina, Inic
atirij ifyum lieben <§djtaerbattet sßcrnanb bon Jjrfjtoat»
barij, J>rijluiermntterSUnna bon .3rfjliialüarfj geborne
bon fyaf)m$teinnnb iljrem lieben tinb trriuen idiniiijer
fceligen JJ^oIf SCbam bon J&rijbjalbartj 311 feiiger fl&cbcdjn.
anftirtjten la§$tn bereu feelen $ott ber aifmcrtjtiget
motte ein froljlirijc auferjitcfjung beiicnFjen.

SUnno 1617 ben 24 jfcflrnarp ist in $ott feiirij
bcrjirijiben ber luolebel ge»ttr. nnb be5.1t #oif SUbant
bon ^rfjbjalöarij ftim$ alter? 30 iljar, ban fein feel
Inar o^ott gcfrllig bartnnb Ijat er in eilenb«i bon ben
beiden genommen. 3|m bnrij ber taefjlpöeft am 4. du.

SBnno 1648 ben 13. SUnriliö ijit in $ott feiirij ent>
frfjlaffcn bk luoleble nnb tugentffome fralu Sfntia 3Iuiiana
bon Jitrijuialüartj geborne 511 €1$ il)re«? alter»? 60 bereu
feelen got genab amen.

Mit zahlreichen Wappen. 64)
Aus der Ehe gingen hervor zwei Kinder: Gernand

Caspar starb den 13. Juli 1633 kinderlos, Anna Ursula
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heirathete den Stephan Ritter von Groenstein am 20. Januar
1640, wodurch das Kiedericher Gut an diese Familie kam.

7) Anna Kunigunde heirathete den Georg Holzapfel
von Vetzburg, in zweiter Ehe den Erhard von Steinlingen.

8) Anna Maria heirathete den Wolf Ulrich Ulner von
Dieburg, in zweiter Ehe den Heinrich von Greifenclau zu
Volrats Mainzer Geheimer Rath und Vicedom im Rhein¬

gau, welcher 1638 starb. Anna Maria starb 1640.

9) Wilhelm starb jung.
10) Apollonia Claudia Nonne zu Rupertsberg bei

Bingen. Sie starb den 16. Juni 1606 und wurde in ihrem
Kloster beerdigt. Ihr seit Herbst 1888 durch Ankauf aus
Bingen in die gräfliche Besitzung zu Eltville gelangter
Grabstein hat diese Inschrift: %m\a 1606 bell 16 3llWU
oft. Stpolfonfa Claubfa c€ori)tcr 311 €1$ Caffyiad Unb
Hr^ufae li. €lft gefi. tum föctucii Cljiitrljc (Corfjter ut.
&♦ or>. ij. trappen:

€lt> ttotpcn.
J^tctn. ^rijunttdura. 65 )

11) Anna Elisabeth starb klein.
12) Franzisca starb klein.
13) Anna Elisabeth heirathete 1619 den Johann (Jost)

Philipp von Bicken (t 1636) Mainzer Geheimer Rath und
Oberamtmann zu Steinheim, welcher in erster Ehe die 1588
verstorbene Anna Kämmerer von Worms genannt von
Dalberg hatte.

§ 4. Johann Henrich.
Johann Henrich empfing mit seinem Bruder Caspar am

9. September 1624 von Kurfürst Philipp Christof von Trier
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die Schäferei zu Kerich und die andern Virneburger Lehen.
Im Jahre 1629 machte derselbe die für die Familie höchst
bedeutsame Erwerbung des adligen Guts zu Eltville. Ein
Theil und zwar der westliche davon bildete ehedem den

Hof der Edlen von Bicken, welcher seit 1577 durch An¬
käufe der dort gelegenen Häuser nach und nach unter
Hans Georg von Bicken dem Rheingauer Vicedom ent¬
standen war. Derselbe Georg setzte 1596 seiner Schwestern
Elisabeth von Ingelheim und Margarethe von Hattstein
Kinder zu Universalerben ein. Bei der Theilung kam der
damals bereits stark verschuldete Hof zu Eltville an die

1 7-
von Hattstein. Am - Mai 1619 erklärten Hans Philipp7-

von Hattstein und Maria Christine geborne von Scharfen-
stein Eheleute, dass sie dem Jacob de Marsein Kaufmann
zu Frankfurt 2600 Gulden und dem Samuel Doruille

Handelsmann zu Frankfurt 1755 Gulden 3 Batzen 2 1/,
Kreuzer laut Abrechnung mit denselben schulden. Samuel
cedirte seinen Ausstand an seinen Schwager Jacob de Mar¬
sein mit Genehmigung der Schuldner und wurde Gesammt-
gläubiger über 4355 Gulden 3 Batzen 2 l / 2 Kreuzer. Die

17..
Schuldner baten am Mai 1619 um Ausstand auf ein

7-
Jahr zur Zahlung auf Johanni 1620 und setzten ihr Wohn¬
haus und Gut zu Eltville als Pfand. 66 ) Johann Henrich
zu Eltz kaufte die Schuldverschreibung und wurde durch
das Gericht zu Eltville als Pfandherr eingeführt, was die
käufliche Abtretung veranlasste. Am 2^. April 1629 ver¬
kauften Hans Philipp von und zu Hattstein und Maria
Christine von Hattstein geborne von Scharfenstein dem
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Johann Henrich Herrn zu Eltz Kurmainzer Amtmann zu

01m und Algesheim und . der Maria Agnes zu Eltz ge-
bornen Holzapfelin von Vetzburg Eheleuten ihre freiadlige
Behausung mit Viehhof, Scheuer, Stallung und Gütern an
Ackern, Weinbergen, Baumfeldern, Wiesen und Gärten, wie
sie Hans Georg von Bicken selig hatte, zu Eltville und in
dessen Gemarkung Sfelesren mit allen darauf haftenden Be-

schwerden und Schulden, sonst ledig und frei, für 18,790
Gulden. 6 /) Diese Beschwerden bestanden in einer Hatt-
steinischen Schulverschreibung über 3000 Gulden und der
oben genannten Schuldverschreibung von 4355 Gulden, die
Johann Henrich 1619 erworben hatte. Johann Henrich nahm
das Gut alsbald in Besitz und bezog das Haus. Im Jahre 1631
war Bernard von Weimar in das Rheingau gezogen und
hatte demselben eine Contribution von 10,000 Reichsthalern

auferlegt. Am September 1631 kamen die Edlen des

Landes zu Bingen zur Berathung wegen Eintheilung dieser
Summe zusammen. Unter den Geladenen war auch Johann
Henrich.

Am iG. December 1631 schenkte Gustav Adolf König

der Schweden dem Wollgang Henrich Grafen von Isenburg
und Büdingen wegen dessen dem »evangelischen Wesen«
treu geleisteten Dienste sämmtliche Güter des gewesenen
Kurmainzer Amtmanns zu Niederolm bei Mainz des Hans

Henrich von und zu Eltz, wie sie von ihm mit Beschlag

belegt worden. 68 ) In Folge dessen schrieb Wolfgang Herr
zu Isenburg Schwedischer Obrist zu Ross und Fuss am
16. Januar 1632 an die Vettern Ludwig und Gottfrid vom
Stein und forderte sie auf, die vom Eltzer Hause zu Langenau
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weggebrachten Früchte und Vieh sogleich wieder dahin zu
bringen. 6 9)

Johann Henrich war Kurmainzer Rath und Obrist-
lieutenant, Amtmann zu Steinheim bei Hanau, seit 1630
Amtmann zu Niederolm und Algesheim. Er heirathete 1626
die Maria Agnes Holzapfel von Vetzburg und war der
Letzte der Linie zu Eltz zu Langenau. Die Vogtei zu
Rübenach und Bisholder, die Burg Langenau a. d. Lahn,
das Haus Wernerseck und das Gut zu Eltville kam durch

Johann Henrichs Tochter Maria Elisabeth an Johann Caspar
zu Eltz zu Rübenach.

Johann Henrich hatte aus der Ehe mit Maria Agnes
Holzapfelin von Vetzburg folgende Kinder:

1) Johann Adam starb klein.
2) Jacob Caspar starb ledig.
3) Anna Ursula starb klein.
4) Anna Eva starb klein.
5) Maria Elisabeth Erbin zu Langenau heirathete den

Johann Caspar zu Eltz zu Rübenach.
6) Anna Juliana heirathete den Philipp Karl Friedrich

Waldecker von Kempt.



FÜNFTES HAUPTSTÜCK:

DIE LINIE ZU ELTZ ZU PIRMONT.

§ i. Philipp.
ijhilipp Sohn des Ulrich zu Eltz und der Merge von

Reifenberg- begründete durch Vermählung mit
Elisabeth Tochter des Heinrich von Pirmont und

der N. Waldbot von Bassenheim Erbtochter des Stammes

zu Pirmont und Erenberg und den dadurch erfolgten Erwerb
der Pirmonter Lehen und Güter die Seitenlinie der zu

Eltz zu Pirmont. Was Philipp in diese Ehe brachte, war
das, was sein Vater Ulrich in der Theilung mit seinem
Bruder Johann erhalten hatte. 1) Am 20. August 1505
machten Eberhard und Johann Gebrüder Herrn zu Pirmont
und Erenberg mit Philipp wegen der Aussteuer ihrer
Schwester Elisabeth, dessen Gattin, eine Einigung. 2) Am
25. März 1510 lieh Kurfürst Uriel von Mainz von Philipp
4000 Gulden oberländische rheinische Münze gegen 200
Gulden Rente und wies zur Abzahlung den Zoll zu Lahn¬
stein unter Verpflichtung des Einlagers zu Coblenz, Münster¬
maifeld oder Reifenberg auf Mahnung Philipps und dessen

2j
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Erben im Nichtbezahlungsfalle an.3) Am 23. April 1510
verkaufte Philipp Sohn zu Eltz den Eheleuten Martin Wald¬
ecker zu Polch und Guyt zwei Malter Kornrente für
20 Malter Korn und 15 Gulden.4) Am 29. August 1511
empfing Philipp von Kurcöln den Hof Müllekoven bei
Bergheim an der Sieg zu Lehen.5) Am 25. November 1511
verkauften Peter Buich und Trine Eheleute zu Mayen
dem Philipp Sohn zu Eltz ihr Erbe und Gut im Polcher
Gericht. 6) Am 26. October 1512 empfing Philipp Herr
zu Eltz für sich die Hälfte der 25 Gulden Manngeld aus
den Renten des Amts Löwenberg ?) und am gleichen Tage
für sich und seinen Vetter Bernhard zu Eltz den Hof

Müllekoven von Kurcöln zu Lehen. 8) Am 2. Februar 1513
verpachtete Philipp Herr zu Eltz und Brohl den Eheleuten
Thoenis Lantfaidt und Koennenn den Hof Corbentin bei

Polch auf 24 Jahre. 9)
Ums Jahr 1 514 war Eberhard von Pirmont Schwager

Philipps kinderlos gestorben, damals auch dessen Bruder
Friedrich Gatte der Katharine zu Eltz bereits todt; der

Mannsstamm deren von Pirmont beruhte allein auf Johann
deren Bruder. Da dieser Domherr zu Trier war, zog
Kurmainz nach Eberhards Tod die Pirmonter Lehen als

heimgefallen an sich und belehnte am 9. Juni 1515 den
Philipp Herrn zu Eltz als den Ältesten des Stamms zu Eltz,
sodann den Johann und Bernhard zu Eltz Söhne des Johann
zu Eltz des Jungen und deren Erben mit den Kurmainzer
Lehen, wie sie Philipps Vorfahren von Kurfürst Albrecht
von Mainz getragen. I0)

Am 20. Juni 1516 verkauften Philipp Breder von
Hohenstein und Johanna von Kindhausen Eheleute dem
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Philipp und der Elisabeth ihren Antheil am Zehnten zu

Buch im Baldenecker Gericht.") 1516 verglichen sich
Reinhard von dem Burgthurn im Namen seiner Gattin
Gutta Blankard von Arweiler mit Johann und Eberhard
Hausmann von Namedy Gebrüdern wegen des von Gerlach
Hausmann von Namedy hinterlassenen Erbs. Beide Ehe¬
leute sollen die Güter in Kärlicher und Ketticher Gemarkung
Weinberge wie Wiesen, Geld-, Hühner-, Gemüse- und andre
Zinsen haben. Schiedsleute waren für die Eheleute von

Burgthurn Philipp Herr zu Eltz und Johann von Miehlen
genannt von Dieblich und für die Gebrüder Hausmann

Georg von der Leyen und Gerlach Hausmann Stiftsherr
zu Sprinkirsbach. Am 1. Juli 1521 verpfändeten Henrich
Beyer von Boppard Herr zu Alben und Elisabeth Gräfin
von Dengen Eheleute dem Philipp Herrn zu Eltz und zu
Brohl sowie dessen Gattin Elisabeth ihren Hof Sueffs hinter

Polch bei Tryms an der Nette und ihren Hof zu Sevenich
bei Münstermaifeld, wovon die andre Hälfte ihrem Vetter
Adam gehörte, für 800 oberländische rheinische Gulden
auf Wiederkauf. Johann Beyer Bruder und Schwager der¬
selben sowie Kurfürst Richard von Trier als Eehensherr

besiegelten den Vertrag. 12) Am 24. Juli 1521 gestattete
Kurfürst Richard diese Verschreibungr'3) Im Jahre 1521
verlieh Philipp dem Diether von Waldeck das sogenannte
Repgeslehen als Pirmonter Lehen bestehend in dem Hofe
Ginsbach mit Haus, Garten, Äckern und Zugehör nebst

drei Malter Kornrente.'+) Am 30. December 1521 ver¬
pachteten Philipp und Elisabeth an Sibert von Ringelstein
und Gertghen Eheleute ihren Weinberg zu Müden auf
21 Jahre. '5)

23*
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Am $0. December 1523 empfing Philipp von Kurfürst
Richard von Trier alle von dem ausgestorbenen Geschlecht
von Pirmont und Erenberg getragenen Trierer Lehen,
nämlich 2$ Ohm Wein von der Bede zu Ediger und Eller,
von der Herrschaft Schöneck in der Eifel das Dorf Dens-

born, wegen der Herrschaft Kempenich die Weihermühle,
den Weiher, den Brühl und das Weiherholz zu Lehen.' 6)
Am 25. Februar 1524 gestattete Johann Levekirch Vicar
des St. Jacobs- und Ant'oniusaltars im St. Martinstift zu
Münstermaifeld dem Philipp, die ihm und seinem Altar
für 80 Gulden verpfändeten 4 Malter Korngülte nach Inhalt
der Hauptverschreibung abzulösen.'7)

Philipp hatte durch die Besitznahme der Pirmonter
Erbschaft die ganzen Lehen und Güter der von Pirmont
und Erenberg erworben und den Namen Herr zu Pirmont
und Erenberg angenommen. Unter dem in Besitz Ergriffenen
befanden sich auch das Nasser Kirchspiel und zwei Drittel
an der Herrschaft Erenberg, welche Pfälzer Lehen waren
und von Pfalzgraf Johann als heimgefallenes Lehen einge¬
zogen wurden. Der hierüber entstandene Streit wurde vor
den Trierer Kurfürsten Richard gebracht, der am 3. Mai
1526 eine Einigung machte. Philipp soll an einem fest¬
gesetzten Tag die zwei Drittel an Haus und Plerrschaft
Erenberg nebst Zugehör und Briefschaften an die Pfalz
übergeben. Die entstandenen Gerichtskosten werden gegen¬
seitig aufgehoben und die Abnutzungen an Wein, Frucht
und Anderm von diesen zwei Dritteln an Erenberg, die
Philipp gehabt, demselben für ein Jahr nachgelassen.' 8)

Philipp war Vormund der Kinder des Reinhard von
Burgthurn und empfing am I.Mai 1524 von Cleve-Jülich-



DIE LINIE ZU ELTZ ZU PIRMONT. 357

Berg den Hof Holtorp für dieselben als Mannlehen. 11?) Am
i. Mai 1524 empfing- er von Kurcöln 25 Gulden Erb¬
mannlehen aus der Rente zu Münstereifel. 20 ) Im Jahre 1526
verpfändete Philipp dem Conrad Platzfois Güter und Renten
zu Leiningen, in welche derselbe am 30. October 1539
gerichtlich eingewiesen ward. 21 ) Am 26. August 1527
belehnte Kurfürst Albrecht von Mainz den Philipp und
dessen Mannslehenerben nach Absterben des Johann Herrn
zu Pirmont mit dem Pirmonter Burglehen nämlich vier
Weinbergen an dem Mannwerk in Lahnsteiner Gemarkung.
Am 25. April 1528 verkauften Philipp und Elisabeth dem
Friedrich, Johann und Otto Humbracht von Schönberg
Gebrüdern 15 Gulden Rente. 22 )

Nach dem Aussterben des Pirmonter Mannsstamms

hatte Nassau -Vianden-Diez den Georg Flach von Schwarzen-
berg als Gnadenlehen mit dem Nassauer Lehen der Pir¬
monter nämlich drei Theilen am Zehnten und Kirchsatz zu
Rübenach und Bubenheim sowie einer Mühle unten an
Rübenach, wie dieses die Herrn von Pirmont bisher von

den Grafen von Nassau wegen der Herrschaft Diez gehabt,
belehnt; Georg hatte dieses Lehen eine Zeit lang im Besitz.
Philipp als Verwandter und Erbe der Pirmonter klagte beim
Nassauer Lehenhof und erreichte durch Vermittlung Georgs
y-u Eltz Deutschordensmarschalks, dass die Sache durch

Vergleich endete. Philipp zahlte 1000 Goldgulden an Nassau,
welche Georg Flach von Schwarzenberg als Entschädigung
erhielt und auf das Lehen verzichtete. Am 15. Juni 1528
belehnte Wilhelm Graf zu Nassau, Katzenelnbogen, Vianden

und Diez zu Dillenburg den Philipp mit dem Rübenacher
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Lehen zu drei Viertel. 23) Den Rest hatten die von Eltz
vom gelben Löwen.

Am 16. October 1529 verpachtete Philipp dem Richard
Müller zu Hambach den Wasserlauf aus seinem Weiher zu

Hambach auf Lebenszeit. 24) Am 31. December 1529 ver¬
schrieb Philipp dem Georg zu Eltz 50 Gulden Rente vom
Engerser Zoll für ein Darlehen. 2S)

Am 22. Juli 1532 belehnte Kurfürst Johann von Trier
den Philipp von Winnenberg Herrn zu Beilstein, Philipp,
Friedrich, Bernhard, Georg und Christof zu Eltz, Dietrich
von Metzenhausen, Bartholomaeus und Georg von der Leyen
und Augustin von Braunsberg mit dem dritten Theil des
Zehntens zu Retterad nebst dem Kirchsatz, dem Hof

Salchenrode, als Burglehen allein den Philipp zu Eltz mit
Burg und Stadt Cochem, einem Drittel am Hofe zu Nicke¬
nich, der denen von Schonburg war, wie Dietrich von Brohl
und Elisabeth von Platten Wittwe ihn hatte. 26 ) Am 26. Juli
1532 empfing Philipp von Kurtrier die Lehen der Herr¬
schaft Pirmont zu Ediger und Eller, von der Herrschaft
Schöneck zu Densborn, wegen der Herrschaft Kempenich
die Weihermühle zu Nickenich. 2 7) Am 29. Juli 1532 erhielt
derselbe mit seinen Verwandten gemeinschaftlich die Bop-
parder Lehen und die Kraftzehnten daselbst. Für Ott
Joachim von Burgthurn erhielt Philipp als Vormund des¬
selben am 2. August 1532 von Kurtrier das Burglchen zu
Hammerstein mit Zugehör, 2*) das Lehen zu Baldencck und
einen Theil der Veste Wildenberg, wie ihn Reinhard von
Burgthurn von Caspar von Miehlen genannt Dieblich selig
erworben. 29) Am 1 7. April 1533 verkaufte Philipp an eine
Wittwe 27 Malter Kornrente, ein halbes Malter Erbsen und
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2 Ohm Wein Gülte vom Hofe Curbentin bei Polch für

200 Goldgulden. 3°) Am gleichen Tage gestand die Wittwe
das Einlösungsrecht zu,3') was am'23. August 1540 noch¬
mals zugesichert ward3 2) und später auch erfolgte. Am
29. Mai 1534 machten Johann, Philipp, Wilhelm, Anton
und Quirin zu Eltz eine Sühne zwischen Gutta Blankard

Wittwe Reinhards von Burgthurn und Henrichs von Wild¬
berg Wittwe Magdalene von Dhaun wegen des Missbaus
des Schlosses Wildenberg im Einvernehmen mit Peter von
Dhaun Amtmann zu Wildenberg und Niclas von Schmitt¬
burg Amtmann zu Koppenstein, indem das Schloss Wilden¬
berg nicht mehr im Verfall bleiben, sondern wieder in bau¬

lichen Zustand gesetzt werden solle, verpflichteten sich beide
Frauen im Namen ihrer minderjährigen Kinder an dem
Schlosse zu bauen, die Pferdeställe, Pforten und andere

Theile nach dem Burgfrieden zu bauen. Gutta soll daran
ein Dritte], Magdalene ein Viertel bezahlen. Beide Wittwen
siegelten. $ 2 *)

Am 28. October 1534 verschrieb Kurfürst Johann von
Trier dem Philipp für das aufgesagte Mannlehen nämlich
Dorf und Gericht Densborn 10 Radergulden Rente und
ein halbes Malter Korn aus der Kellerei zu Münstermaifeld.33)

Im Jahre 1534 belehnte Philipp den Friedrich Zant von
Merl Vogt im Hamm mit dem Drittel am Weinzehnten zu
Zell. Am 5. April 1537 liehen Philipp und Elisabeth bei
Georg zu Eltz Amtmann zu Pfalzel ihrem Schwager 400

Goldgulden gegen 20 Goldgulden Zins und wiesen zur
Abzahlung ihren Antheil am Engerser Zollturnos an.34) In
diesem Jahre 1537 betrug Philipps Antheil hieran nach
Abzug aller Unkosten 87 Gulden 25 Albus 4 Pfennig
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jährlich. Am 15. Mai 1537 belehnte Cuno von Metzen-
hausen Archidiacon von St. Castor zu Carden den Philipp
mit den Lehen zu Pellenz, Lelmunt, Treis und Carden an

Weinbergen, Äckern, Wiesen, Wäldern und Renten. 35)
Die schiedsrichterliche Entscheidung zwischen Pfalzgraf

Johann und Philipp zu Kitz wegen des Antheils an Eren-
bejg war jedenfalls ausgeführt worden, bei der Ablieferung
der Briefe, Register und Zinsbücher über Plaus und Herr¬
schaft Erenberg und Zugehör an Pfalz ergaben sich jedoch
Schwierigkeiten. Am 11. Mai 1538 machten beide Theile
desshalb eine weitere Vereinbarung. Philipp soll die Register,
Zinsbücher, ,Lehen- und Mannbriefe über Schloss und Herr¬

schaft Erenberg auf seinen Eid ausliefern und da er sich
geweigert, auch solche Register, die andre Einträge als
Erenberg betreffende enthalten, auszuliefern, soll derselbe

.aus denselben die Stellen über Erenberg ausschreiben auf
seinen Eid und diese Auszüge dem Pfalzgrafen zustellen.
Wegen der strittigen Güter, Zinsen und Gefälle, geistlichen
Lehen und Anderm soll Johann den Wald genannt Dhaun,
den Freiwald bei Morsshausen, die Kröpfung, welche nicht
zur Vogtei zu Löf, die Hennen, vier Zinsgänse von der
Wiese an Kalmuth anstossend, die Weiden an der Mühle
im Stubbel, die Wiesen und Weiden zwischen Ere und

Brodenbach, die Verleihung der Dechanei zu St. Martin
mit den dreieinhalb Pfründen zu Wesel, das Lehen der von

Schonburg, das Sponheimer Lehen, und was in diesem
Briefe begriffen ist, ausgenommen den Hof zu Norters-
hausen, den Philipp erhält, die Jagd im Löffer und Gallcn-
scheider Gericht, soweit sie im Erenberger Bezirk liegt,
die Eigenleute des von Eltz im Erenberger Gebiet, das
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I ,ösungsrecht der Pfandschaft der Erbschaft oder der Güter
von der Moselwiese bis an" den Weiher gegen Hatzenport
bis auf das Gebiet des von Braunsberg, Hunolstein und

Wildenberg sammt allen Verschreibungen, die Philipp da¬
rüber hat oder künftig noch auffindet, das Niedertheil der
Frucht im Bopparder Hamm genannt Nerenborn, den Platz,
den Philipp zu einem E>inghofe anzeigte, haben. Auf alle
diese Stücke soll Philipp verzichten. Dagegen erhält er
diese nachstehenden Güter und Renten für sich, einen seiner
Söhne oder dessen Bruder als Mannlehen, nämlich den Wald

Erenberg bei Nortershausen, den Hof zu Boppard, das Dorf
Ney mit der Bestimmung, dass er dasselbe von der Äbtissin
und dem Convent zu Marienberg bei Boppard einlöse, den
Wald Eronscheidt, 5 Malter Hafer zu Braunshorn, die
Lüdeners oder Eüttersweiden, den Hof zu Nortershausen.

I >ie armen beute zu Erenberg und dazu gehörig sollen
ihr Recht in den Philipp zugewiesenen Wäldern und Gütern
fortan gemessen wie früher.-?' 1) Am 12. Juni 1539 machten
Philipp und Elisabeth Eheleute, nachdem nach dem Tode
Johanns zu Eltz zwischen dessen Sohn Johann, Peters Sohn
Bernard und Dorotheas von Wolfskehl Kindern eine Theilung

der Güter am 1. April 1472 gemacht worden, demnach
Johann zwei Fuder Wein Rente zu Eell und Eöf erhielt,

dieses dann dahin abgeändert wurde, dass Johanns Erben
etliche Weinberge bekamen und Georg und Christof Ge¬
brüder sich dagegen auflehnten und durch -Vertrag alle
ungetheilten Güter erhielten, aber an Johanns Erben 2 Fuder
Wein zu hell und Löf liefern sollten, einen Vertrag, dass

sie Philipp und Elisabeth die ungetheilten Güter haben und
Johanns Erben diese 2 Fuder Wein liefern wollen und über-
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nahmen diese Verpflichtung auf sich. Friedrich soll sein
Fass jährlich hierzu stellen, erhielt aber Weinberge als
Unterpfand.

Am 14. Juli 1539 machten Philipp und Elisabeth
Herr und Frau zu Eltz und Pirmont mit Thonges (Anton)
Herrn zu Eltz und Katharine Eheleuten einen Gütertausch.

Philipp gab den Bungert genannt der Kirschgarten an der
Eltz unterhalb Antons Busch gegen einen Wiesenplatz »hynnder
der Warttenn oder Altder Borgh gnandt gelegenn«, Garten
und Wiesen »vff Spyssers acker by Carder bruckenn«, die
Weide unten an Spyssers acker jenseits der Bach längs
Philipps Garten, den Platz, wo der Born einst stand, bis
herab an Müdener Brücke unterhalb der Marken zur Bach

zu, einen Platz an der Kerner Bach, wo man nach Kauw

geht. Auch soll Philipp künftig haben und behalten einen
Platz zwischen dem Weg, so von der Cardener Brücke,
herab kommt, bis an Bommers Pforte, Thonges aber haben
den Platz zwischen ihm selbst von seiner Wiese an unter

seinem Weinberg gelegen bis an die Bach bis auf Philipp
zu Eltz. Die Aussteller, Elisabeth, Dietherich von Monreal

und Wilhelm zu Eltz siegelten. 37)
Philipp starb den 19. Januar 1540 und wurde in der

Schwanenkirche bei Pirmont beerdigt. Seine Gattin Elisabeth
starb den 22. November 1552 und fand ihre Ruhestätte
zu Garden in der Stiftskirche. Philipp wohnte zwar zu
Pirmont, hatte aber das Rodendorfer Haus zu Eltz in Besitz.

Daran nahm er verschiedene bauliche Veränderungen vor.
Er liess die Wohnung des Geistlichen über der Capelle
abbrechen und erbaute den sogenannten Fahnensaal mit
den spätgothischen Kappengewölben und Schlusssteinen in
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der Weise, wie er noch vorhanden. Am Kamine desselben
Hess er rechts an der Wand die Wappen: Reifenberg-Eltz-
Pirmont (Aliancewappen) und Hausmann von Namedy an¬
bringen. (Die Wappen Eltz-Pirmont in einem Schilde,
Reifenberg (mit der Brücke) und Bassenheim am Fenster
sind neu.) An der linken Wand kamen Covern und
Eltz, mitten an der Decke in zwei Abtheilungen combinirt
je vier und vier zu stehen nach dem Fenster zu: Eltz-

Covern, Reifenberg mit der Brücke, Hausmann von Namedy,
nach der Thüre zu: Pirmont, Wachenheim oder Specht
von Bubenheim, Bassenheim und Gülpen von Heidesheim.
Ähnliche Zusammenstellungen haben die nach den alten
Fenstern erneuerten Fenster im Chor der Schwanenkirche,

die ebenfalls dem Philipp ihre Entstehung verdanken. -
Aus der Ehe mit Elisabeth von Pirmont hatte Philipp

folgende Kinder:

1) Heinrich Stammhalter. Siehe unten.

2) Reichard I )omherr zu Mainz 1 520. Starbden Q.Januar
153 7 und Hegt in der Memorie des Mainzer Doms mit
dieser Grabinschrift beerdigt: Anno a nato Christo XXX Vll
supra millesimum quingentesimum die nona mensis Januarii
ob. venerabilis et (ac?) nobilis Dominus Richardus de Eltz
Metrop. Eccl. Mogunt. Canonicus, cuius anima etc.3-s )

3) Friedrich Stammhalter. Siehe unten.

4) Maria heirathete den Philipp von Reifenberg (mit
den Flügeln) Sohn des Cuno von Reifenberg und der
Katherine Schneissin von (i rensau.

5) Margarethe heirathete den Landwin von Siersdorf
Herrn zu Dillin-en.
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6) Johannette heirathete den Wilhelm zu Eltz weissen
Löwens Sohn des Cuno zu Eltz und der Eva von Esch.

7) Philipp starb 1530 und wurde in der Schwanen-
kirche bei Pirmont begraben.

8) Ulrich ward geistlich. Im Jahre 1520 gestatteten
Cuno, Johann, Johann und Philipp zu Eltz dem Ulrich Sohn
zu Eltz Inhaber des Marienaltars der St. Stefansnieder¬

kirche zu Eehmen als Patronatsherrn dieses Altars, denselben
einem Andern zu vertauschen. Ulrich ward Domherr zu

Cöln, wo er auch starb.

§ 2. Heinrich.

Heinrich der Älteste der Söhne Philipps verwaltete
mit seinem Bruder Friedrich vorerst die Lehen und Güter

gemeinschaftlich. Beide verpachteten am 5. April 1540 ihren
Hof Krupplingen auf vierzehn Jahre.39) Am 30. Januar 1542
belehnte Kurfürst Johann Ludwig von Trier den Heinrich
für ihn und dessen Bruder Friedrich mit den l'irmonter

Lehen nämlich 2^ Ohm Bedewein zu Ediger und Eller,
wegen der Herrschaft Kempenich mit der Weihermühle,
dem Weiher, Brühl und Weiherholz.4°) Im Jahre 1544
präsentirten Wilhelm, Anton, Quirin, Jörg, Henrich und
Friedrich Gebrüder und Vettern zu Eltz als Patronatsherrn
für den Liebfrauenaltar der St. Stefansniederkirche zu Lehmen
dem Archidiacon Cuno von Metzenhausen von St. Castor
zu Carden einen Geistlichen als Pfarrer. Nachdem das

Dorf Ney im Jahre 1538 mit 400 Gulden vom Kloster
Marienberg bei Boppard eingelöst worden, belehnte am
10. März 1545 Johann Pfalzgraf bei Rhein den Heinrich
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zu Eltz und Pirmont mit der Herrschaft, Schloss und Thal

Erenberg an der Bach Ere zunächt der Mosel, der Vogtei
zu Hirzenach und Karbach, dem Dorfe und Moselfahrt zu

Hatzenport, Kreuzungen und dem Hofe bei dem Wehrholz
genannt der Erenberger Hof, dem Hofe auf dem Jahrs¬
berg mit Weinrenten und Gerechtigkeiten zu Boppard nebst
allen Zugehörden und Zinsen gemäss des Vertrags von 1538
zu zwei Drittel und dem Reste daran, nachdem dieselben

8000 Gulden erlegt, a'ls Mann- und Weiberlehen für sich
und seinen Bruder Friedrich wegen der Herrschaft Covern
mit dem Rechte der Öffnung für ihn, doch ohne Friedrichs
Schaden. Dadurch gelangten Heinrich und Friedrich in
Besitz der ganzen Herrschaft Erenberg. 4')

Dieselben besassen den grossen und kleinen Zehnten
zu Buch auf dem Hundsrücken, wie ihn Johann 1476 er¬

worben und Philipp in der Theilung erhalten hatte, als
Lehen des Archidiacontats zu Garden. Schulden halber

verschrieben dieselben 1545 dieses Lehen mit Genehmigung
des Lehensherrn dem Johann zu Eltz und Merge von Breit¬
bach Eheleuten für 1700 Goldgulden schwerer rheinischer
Kurfürstenmünze mit dem Einlösungsrecht in 25 Jahren,
um an Friedrich von Schöneck eine Schuld ihres Vaters

Philipp im Betrag von 1400 Goldgulden und 300 Gold¬
gulden rückständige Zinsen zu bezahlen. Eine Ablösung
sollte vor 25 Jahren nicht stattfinden, dann ein Jahr vorher
die Aufkündigung zu Coblenz oder Boppard geschehen
und die Pfandsumme nur im Ganzen erlegt werden. Den

Revers darüber besiegelte Georg LIerr zu Eltz im Namen
seiner Mutter Merge von Breitbach. Eine Einwilligung der
andern Linien von Eltz wurde nicht eingeholt.
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Am 12. Mai 1550 belehnte Kurfürst Johann von Trier
nach Absterben des Johann Herrn zu Pirmont und Eren-

berg den Heinrich für ihn und seinen Bruder Friedrich mit
der Vogtei Sevenich bei Münstermaifeld.4' 2) Am 13. August
1550 übertrugen Heinrich »Herr zu Eltz« und Friedrich
»Herr zu Pirmont, Erenberg und Drimborn« Gebrüder dem
Philipp Dietrich von Braunsberg Amtmann zu Nürburg
ihren Antheil an Schloss und Haus sowie Herrschaft Burg-
brohl mit Zugehör, wie dieses ihr Vater Philipp selig be¬
sessen. 43) Damit ging der von Philipp ererbte Theil der
Herrschaft Burgbrohl, ein Theil der Klatten'schen Erbschaft
verloren. —

Heinrich und Friedrich hatten 1546 ihre Güter ge-
theilt. Heinrich hatte den Antheil an Eltz mit Zugehör
erhalten und nannte sich Herr zu Eltz, während Friedrich

die Beinamen Herr zu Pirmont, Erenberg und Drimborn
führte, wenn auch Pirmont und Erenberg gemeinsam blieb.

Heinrich heirathete die Johanna (Schonnett) von Elter.
Er starb 1557 am 28. October, aus der Ehe war nur eine
Tochter Katherine vorhanden, die bei dem Tode ihrer

Eltern — Johannette war 1566 todt - - noch minderjährig
war. Am 23. October 1566 machten Christof der Ältere
zu Eltz zu Langenau, Johann von der Eeyen Trierer Rath
und Amtmann zu Coblenz sowie Adolf Schilling von Lahn-
Stein als Vormünder und Pfleger der Katherine zu Eltz
Tochter des Heinrich zu Eltz und der Schonette von Elter

zu Coblenz eine Abfindung wegen etlicher Lehen, die
Heinrich von Kurtrier besass, Christof als der nächste Erbe

aber empfangen hatte. Christof verzichtete auf alle Nutzung
dieser Lehen, auf die 2000 Thaler, die er dem Heinrich
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Vater der Katherine geliehen und bezahlte 2000 Thaler
Abstandssumme, worauf er diese Lehen abgetreten erhielt.44)

Am 22. November 1574 belehnte Abt Mathias von
St. Maximin bei Trier den Adolf Schilling von Lahnstein
als Vormund der Katherine Tochter Heinrichs und den

Dham von Harf für dessen Gattin Margarethe Friedrichs
selig Tochter und deren Schwestern mit den Lehen, die
Philipp Herr zu Kitz von St. Maximin hatte, nämlich der
Vogtei zu Löf, Bedekorn, Bedewein, einem halben Fuder

Vogteiwein, Vogteihafer, Vogteiheller und Fastnachthühnern
daselbst, den Weinbergen genannt die Thommen mit den
Mannwerkern, Haus, Scheuer und Hof zu Löf, der Schäferei
daselbst, der Vogtei zu Brohl bei Pirmont, wie solches von
Philipp zu Eltz herrührt. 45)

Katherine heirathete nach erlangter Volljährigkeit den

Georg von der Leyen zu Saffig, der 1592 die Eltz-Pirmonter
Güter sowie den Schlossantheil Eltz beanspruchte. Christof
der Altere als nächster Erbe erklärte die Eltz-Pirmonter
Lehen und den Schlossantheil Eltz für Lehen, Katherine

und deren Erben für Erbgüter als von Agnes von Covern
herrührend. Was Georg von der Leyen damals bean¬
spruchte, war Schloss Eltz mit Zugehör, wie diesen Antheil
Heinrich zu Eltz-Pirmont hatte, mit eigenen Leuten und
Gerichtsbarkeit, das Eltzer Lehen zu Kern bestehend in
Weinbergen mit etwa 2 Fuder Ertrag, den Weinberg zu
Löf genannt das Himmelreich mit etwa 2 Fuder Ertrag,

das Haus in St. Petersgasse zu Covern und andre Häuser
und Gärten daselbst mit etwa 5 Gulden Rente, ein Antheil
am grossen Kornzehnten, ein Lesperzehnten zu Covern
mit etwa 10 Malter Korn, vom Weinzehnten zu Covern
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6 Ohm, ein Weinberg genannt der Koenn zu Covern, ein
Weinberg genannt der Spreyen, ein Weinberg genannt der
Weissberg, ein anderer genannt der Scheysser, und die Olck
hinter St. Castorshof, alle zu Covern, mit etwa 2 Fuder

Ertrag, Haus mit Weinberg dem Schafhaus gegenüber zu
Covern, ein Baumgarten mit Weiher in der Solchenbach,
zu Eltz 3—4 Fuder Wein, zwei Höfe zu Wolken genannt
der Romlians- und Kramperger Hof, nebst Zugehör und
26 Malter Korn, 1 Malter Erbsen Ertrag, das Backhaus
zu Wolken mit 1 Malter Korn, 2 Malter Spelz, der Hof
Oberfell mit Gericht, Weinberg und Zugehör, auch ein
Zehnten daselbst, den Hof zu Müden mit Zugehör und
Leuten, ein Hof zu Polch und die Weinberge in der
Solgenbach, den Antheil Henrichs und Friedrichs zu Eltz
am Drittel des Zehntens zu Retterad und der Kirchsatz

alda, das Haus Neueltz mit Zugehör, der Neuhof mit 28
Malter Korn, 9 Malter Spelz und 1 Malter Erbsen. Da
das Haus Pirmont und die Häuser zu Coblenz an Fried¬

richs selig Kinder mit allen Renten und Gülten gekommen
als Erblehen, Eltz an Heinrichs Tochter kam, sollen Fried¬

richs Erben von Rechts wegen Erstattung leisten und der
gemeinschaftlich gewesene Turnos am Zoll zu Engers
halb an von der Leyen kommen. 45») Es entstand hier¬
über ein langwieriger Rechtsstreit, da die andern Stämme
zu Eltz hiergegen sämmtlich Einspräche erhoben. Der
Prozess ward von Georg von der Leyen beim Reichs¬
kammergericht geführt, die zu Eltz klagten beim Kurfürsten
und erreichten, dass die Sache zu Trier verhandelt wurde.

Der Entscheid fiel dahin aus, dass Haus Eltz als Burg¬
lehen ein Mannlehen sei. Diesen Entscheid bestätigte 1(130
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die Juristenfacultät zu Marburg. Der Prozess wegen der
Güter dauerte fort, da nach dem Aussterben der Eltz-
Langenauer Linie Eltz-Rodendorf Erbe wurde. Am 19. Juni
1665 einigten sich Philipp Christof Edler Herr zu Eltz
und Rodendorf kaiserlicher und fürstlich Lothringischer

Obrist unter Vermittlung des Kurfürsten für sich und seine
Stammesverwandten mit denen von der Leyen und Saffig

dahin, dass Philipp Christof einige Lehenstücke behielt,
aber auf die Coverner Güter verzichtete, wobei bedungen
wurde, dass beide Theile diese Güter vom Erzstifte Trier

zu Lehen fort empfangen sollen. 4 6)

§ 3. Friedrich.

Friedrich verpachtete am 11. November 1543 dem
Schottenn Tongessenn seinen Weinberg genannt »geelenn
Wingert« über der Eltz gelegen. 47) Er hatte sich im Jahre
1542 mit Margarethe von Plettenberg Tochter des Rebold
(Rabodo) von Plettenberg Herrn zu Landscron und Drim-
born und der Margarethe von Eynenberg einer Tochter
des Cuno von Eynenberg und der Margarethe von Nessel-
rod verlobt 48) und erwarb dadurch die beträchtliche Herr¬
schaft Drimborn bei Schieiden und einen Antheil an Lands¬

cron. 49) Am 9. October 1545 empfing Friedrich von
Herzog Wilhelm von Jülich 25 Gulden Mannlehen aus der
Rente zu Münstereifel, wie solche sein Vater Philipp hatte. 50)

Am 16. März 1546 verpachtete derselbe den Hof Krupp-
lingen und am 18. Juli 1547 als Herr zu Eltz zu Pirmont,
Erenbergsi) und Drimborn den Wald die sogenannte Saal¬
heck bei Löf.5») Am 10. Juli 1547 empfing er die Be¬
lehnung mit Schloss Drimborn als Gatte der Margarethe

24
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einzigen Tochter des Rabodo von Plettenberg s 2 a) und er¬
hielt am 27. April 1554 die Erlaubnis, den in das Lehen
des Schlosses Drimborn gehörigen Hof zu Nemmenich ge¬
nannt die Schäferei an Doctor Sybert von Louwenberg für
40 Malter Roggen Rente in Erbpacht zu geben. 53) Am
5. August 1557 löste Friedrich Herr zu Eltz, Pirmont,
Erenberg und Drimborn von den Gebrüdern Michel und
Georg von Cöln die 15 Goldgulden Rente aus dem Hofe
zu Rübenach, welche denselben verpfändet waren, wieder
ein. 54) Er nahm den Pirmonter Schild in sein Wappen
auf und erbte 1557 nach dem Tode seines Bruders das
Pfälzer Lehen Erenberg und den Anthcil an Schloss Eltz.

Friedrich starb den 24. December 1561 als der Letzte
der Linie zu Eltz zu Pirmont, seine Gattin Margarethe lebte
noch 1580, sie starb angeblich 1583 und war 1586 todt.
Aus dieser Ehe hatte Friedrich folgende Kinder:

1) Margarethe die Älteste heirathete den Stefan Quad
von Velbrück und scheint in zweiter Ehe den Damian von

Harf gehabt zu haben, der 15 70 von Pfalzgraf Reichard
von Simmern das Erenberger Lehen empfing. 55)

2) Elisabeth Erbin zu Landscron heirathete 1558 den
Damian Quad Herrn zu Tomburg und Landscron, mit
dem sie einen Sohn Johann Friedrich Quad Herr zu Tom¬
burg, Landscron, Mül und Erenberg hatte. Sie lebte noch
1580 und soll 1583 gestorben sein.

3) Irmgard heirathete den Franz Herrn zu Eltz zu
Üttingen und Wolmeringen 1576.

4) Anna heirathete den Hans Valentin von Wildberg.
Diese vier Töchter theilten am 25. September 1586

zu Coblenz ihre elterliche Erbschaft. Margarethe erhielt
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für sich und ihre Kinder Haus und Herrschaft Drimborn,
Elisabeth und ihre Kinder Haus und Herrschaft Erenberg,

Irmgard mit ihrem Gatten Franz das Haus Pirmont und
Anna das Eltz-Pirmonter Haus zu Coblenz, mit Recht und

Gerechtigkeit, Nebenhaus und Garten vor der Stadt56)
Am 31. Mai 1561 hatte Pfalzgraf Georg nach dem

Vertrage von 1545 die Margarethe Gattin des Stefan Quad
von Velbrück, .Elisabeth Gattin des Dam Quad von Lands-
cron und die unverheiratheten Irmgard und Anna mit Herr¬
schaft, Schloss und Thal Erenberg als Pfälzer Lehen be¬
lehnt. 57) Das Rübenacher Lehen kam 1561 an Heinrich
von Wildberg zu drei Theilen, dann aber an AVildberg und
Quad gemeinschaftlich und trotz der Einsprache der von
der Leyen an Christof zu Eltz zu Langenau. Die Ver¬
suche, die Pfandschaft auf den Zehnten zu Buch durch

Darlegung des Pfandschillings 1585 seitens Damian von
Harf, Damian Quad und Franz zu Eltz zu lösen, schlugen
fehl, die bisherigen Inhaber behielten das Lehen und
empfingen 1568 die Belehnumig-

*-

24*



SECHSTES HAUPTSTÜCK:

DIE LINIE ZU ELTZ ZU BLIESCASTEL.

§ i. Friedrich.

iriedrich Sohn des Johann zu Eltz und der Mar-
garethe von Helmstatt begründete die Seitenlinie
zu Eltz zu Bliescastel. Friedrich war in Hof¬

diensten zu Trier. Bei 'dem Essen, welches nach der Con-
secration des Kurfürsten Richard zu Trier am 30. Mai 151 2
abgehalten ward, wartete er auf. 1) Im gleichen Jahre war
er auf dem Reichstage zu Trier anwesend. 2) Am 2$. August
1526 belehnte Graf Philipp zu Virneburg den Friedrich
Herrn zu Eltz mit dem Antheile am Hof und Gericht zu

Oberfell nebst Weinbergen, Zehnten und Zugehör, dem An-
theil am Hofe zu Sürsch mit Gericht, Schäferei, Weinzapf
und Zugehör, einem Antheil am Hofe zu Mertloch genannt
der Eltzer Hof, dem Hofe zu Polch, den Herr Romelian

von Covern hatte, einem Weinberg in der Solchenbach,
als Mannlehen mit der Vogtei zu Garden und dem Thurme,
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wie Arnold von Garden selig dieses Lehen besass.3) Am
20. October 1535 verpfändeten Heinrich Herr zu Isenburg
und Grensau und Margarethe geborne Gräfin zu Wertheim
Eheleute sowie Gerlach Jungherr zu Isenburg Gebrüder
dem Friedrich für die durch Vergleich ihm schuldig ge¬
wordenen 1 200 Gulden Capital mit 60 Gulden Rente ihren
Hof zu Valendar bei Coblenz.4)

Friedrich hatte sich mit Dorothea von Lewenstein

Tochter des Johann von Lewenstein zu Randeck und der
Margarethe von Gutenheim verheirathet und dadurch die
bedeutenden Güter der edlen Familie von Bliescastel, ein

Burglehen zu Bliescastel, das Hochgericht um dasselbe, das
Dorf Walvescheid, das halbe Dorf Ballweiler nebst sonstigem
Besitz erworben. 5) Friedrich nahm seinen Sitz zu Blies¬
castel, wonach sich die von ihm begründete Seitenlinie
benannte.

Am 10. October 1536 belehnte Johann Ludwig Graf
zu Nassau und Saarbrücken Herr zu Lahr den Friedrich

für dessen Gattin Dorothea von Lewenstein, weiland Johanns
von Lewenstein Tochter nach Urtheil des Lehengerichts zu
Saarbrücken vom 22. Juni 1536 mit dem Burglehen, wie
es Heinrich von Lewenstein der Alte und dann Johann von
Lewenstein dessen Sohn hatte, nämlich anstatt des Hauses

zu Saarbrücken in der Burg bei dem grossen Thurm das
Haus auf dem Platz zu Saarbrücken, einem wüsten Platz

zu St. Johann, einer Scheuer und verschiedenen Ländereien
als Burglehen. 6) Am 21. Juli 1538 belehnte Graf Chuno
zu Virneburg den Friedrich zu Eltz mit dem Virneburger
Lehen zu Oberfell, Sürsch, Mertloch und Polch.7) Am
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24. Mai 1541 verkauften Dieholt Schuller von Widersdorff
Eheleute an Friedrich zu Eltz Nassauer Hofmeister ihr

Haus und Scheuerplatz zu Saarbrücken in der Hintergasse
genannt zum Kirssbaum nebst zwei Wiesen vor der Rüschen¬
porte nach St. Arnual zu, genannt der Steckenbruel, für
107 Gulden, 22 Albus, 4 Pfennig. 8) Am 1 7. August 1549
belehnte Kurfürst Johann zu Trier den Friedrich zu Eltz
in dessen, Georgs und Hans Reichards Gebrüder Söhne
seines Bruders Johann selig mit den von Johann zu Eltz
selig verkauften Lehen, dem Anthcil an Haus und Veste
Polch nebst Zugehör, dem Werth und der Mühle bei
Welling auf der Nette, wie dieses Romlian von Covern und
dann die Boos von Waldeck gehabt. 8a)

Friedrich starb am 6. August 1556 und wurde in der
jetzigen protestantischen Kirche zum heil. Kreuz zu Zwei¬
brücken begraben, wo ihm ein Denkmal am Eingange rechts
am Muttergottesaltar in der Mauer errichtet wurde. Friedrich
wurde auf demselben im Harnisch liegend in Stein darge¬
stellt, über demselben die Taufe Christi im Jordan, links
und rechts die Wappen: Eltz, Flelmstatt, Waldbot von Bassen-
heim, Flersheim, links: Lewenstein zu Randeck, von Gunt-

heim, Hubenrisser von Odenbach, von Leyen, mitten oben
das Eltzer Wappen, unten die Inschrift: ^ <® JÜJ J5 %\$
man salt narfj bei $ßöttrt mtfcrö K|crin tmö ^aulanb^
31cfu Cljrifti. M. D LVI. 3Jar auf ^cmneirftafl beu vi.
9Cii0ufti, i)t au|5 biefem ^dtlirfjen ürben in $Dtt uei>
frijteben, bei* €bd= unb Cmbeft jfiibcrirfi, §tn 311 €it5
tmb ^liE^caflcO feinet %\tti$ LXXII. 3Har. bem \aa\h
ber 5HHmerJjtt0 $rjtt ain frorttdje 2Euffctftdjtui0 uei>
letfjen. bitten.?)
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Friedrichs Gattin Dorothee starb den 4. December 1542.
Sie wurde zu St. Arnual bei Saarbrücken bestattet. Aus

der Ehe waren folgende Kinder vorhanden:
1) Emmerich Stammhalter. Siehe unten.
2) Philipp Jacob stiftete die Seitenlinie zu Eltz zu

Bliescastel und Wecklingen.
3) Johann Adolf stiftete die Seitenlinie zu Eltz zu

Bliescastel und Rodendorf.

4) Adam Deutschordensherr.
5) Margarethe heirathete den Adam von Brandscheit.
6) Maria heirathete den Philipp von Liebenstein.
7) Helene heirathete den Anton Hausmann von Namedy.

Ein von denselben in das Kloster St. Thomas bei Andernach

gestiftetes Gemälde mit der Zahl 1550 und 1558 hängt in
der Burgcapelle zu Eltz.

8) Anna heirathete den Philipp Waldecker von Kempt.

§ 2. Emmerich.

Emmerich wurde Kurtrierer Rath, Amtmann zu Cochem,

Ulmen und Dhaun, später Trierer Amtmann zu Berncnstel,
Hunolstein und Baldenau. Mit seinen Brüdern Philipp Jacob
und Hans Adolf blieb er in Gemeinschaft der Bliescasteler

Lehen. Am 5. Mai 1567 erklärten Emmerich zu Eltz und
Johann von Hagen verordnete Räthe und Einnehmer der
Ritterschaft, dass ihnen Philipp Kretz genannt Mertloch
seinen Beitrag für die kaiserlichen Werbungen gegen die
Türken mit 4 Gulden bezahlte.^ a) Am 10. Juni 1567 ge¬
stattete Kurfürst Jacob von Trier, nachdem sein Vorfahre
dem Johann und Remigius von Alben genannt von Sulz¬
bach Gebrüdern erlaubt, ihren Burgsess zu Bliescastel als
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Trierer Lehen dem Philipp Jacob, Hans Adolf und Emmerich
zu Eltz Gebrüdern zu verkaufen, diesen Verkauf mit dem

Bedinge, dass dieser ßurgsess fortan Trierer Lehen wie
früher bleibe. 10) Am 21. September 1567 gestattete Kur¬
fürst Jacob, dass Emmerich zu Eltz zum Edelbürger zu
Dieblich angenommen werde 11 ) und gab am gleichen Tage
den Ritterbürgern daselbst den Auftrag, denselben als solchen
anzunehmen. 12 ) Hans Adolf hatte den Ankauf der Sulz¬
bacher Lehen dem Kurfürsten mitgetheilt. Jacob schrieb
am 18. Mai 1568 von Erenbreitstein aus an Hans Adolf
und verwies ihn zur Besprechung auf dessen baldigen
Besuch.'3) Am 8. Juni 1568 gestattete Kurfürst Jacob,
dass die Gebrüder zu Eltz und Bliescastel Philipp Jacob,
Hans Adolf und Emmerich die von ihnen erkauften Sulz¬

bacher Lehen von Trier empfangen und dass Hans Adolf
den Platz neben des Stifts Behausung zu Bliescastel von
dem viereckigen Thürchen an bis an sein Haus an der
Ecke zu gegen das von der Leyen'sche Haus mit einer
Mauer abschliesse, dabei aber dem Georg von der Leyen
der Gang zum Brunnen offen bleibe.'4) Am gleichen Tage
theilte dieses Kurfürst Jacob dem Grafen Hans zu Nassau
und Saarbrücken mit und befahl dem Amtmann zu Blies¬

castel, dem Hans Adolf zu Eltz den Sulzbacher Stall ein¬

zuräumen.'S) Hiermit hing zusammen, dass am 2. Januar
1570 Jacob dem Amtmann zu Bliescastel die Weisung gab,
nachdem Philipp Jacob, Hans Adolf und Emmerich Gebrüder
ihre Lehen, darunter auch den Kirchsatz zu Wiesenormers¬

heim empfangen, denselben oder Einem derselben nach
Gelegenheit den Kirchsatz nebst Zubehör folgen zu lassen,
doch solle nur ein Katholik die Pfarrei erhalten. 16 ) Am
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11. Mai 156g hatten dieselben das Burglehen zu Bliescastel
bestehend in einem Haus in der Burg, dem halben Hoch¬
gericht, dem halben Dorf Ballweiler bei Bliescastel, wie es
Lamprecht von Castel hatte, und das halbe Dorf Walven-
scheidt bei Lebach, wie es Hermann von Ippelbronn hatte,
zu Lehen empfangen. 1/)

Am 1. December 1573 nahm Kurfürst Jacob den
Emmerich zu Eltz zum Amtmann zu Cochem an und er-

theilte dem Vogt zu Cochem desshalb die nöthigen Weisungen.' 8)
Am 10. März 1575 belehnte Salentin Kurfürst zu Cöln als
Graf von Isenburg den Emmerich Herrn zu Eltz mit den
Isenburger Lehen nämlich den Gütern zu Rhens und der
Vogtei zu Niederfell.'9) Am 12. December 1575 empfing
Emmerich für sich und seine Vettern Friedrich Hans, Hans

Friedrich und Hans Wolf, Philipp Jacobs und Hans Adolfs
Söhne und die Kinder des Christof von Suitebach den

Zehnten und Kirchsatz zu Wiesenormersheim zu Lehen. 20)

Als sein älterer Bruder Hans Adolf Stifter der Roden-

dorfer Linie starb, wurde er Vormund der Kinder desselben

und empfing als Amtmann zu Cochem, Dhaun und Ulmen
am 3. November 1576 von Kurfürst Jacob für dieselben,
nämlich Hans Friedrich, Hans Wolf und Anna Margarethe
die Sultzbacher Lehen zu Bliescastel, eine Wiese unter

Burg Montfort nebst andern Wiesen im Gerichtszwang von
Rode, Wald an der Alf, einen Burgsess zu Bliescastel nebst
Zubehör, wie ihn Johann von Lewenstein hatte, zu Lehen. 21 )
Im Jahre 1589 verkaufte Emmerich dem Christof Brandt
Stadtschultheissen zu Coblenz seinen Antheil am Mander-

scheider Hof zu Mertloch genannt der Eltzer Llof für
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1250 Radergulden auf Wiederkauf. Am 8. Juni 1596
belehnte Kurfürst Johann von Trier den Emmerich zu Eltz
Amtmann zu Berncastel, Baldenau und Hunolstein in dessen

und dessen Miterben Namen nämlich Philipps von Winnen-
berg und Beilstein selig Söhne, den Stamm zu Eltz vom
gelben Löwen, Bernhard von Metzenhausen, Georg von der
Leyen, Michaels selig Söhne sowie Wilhelm von Braunsberg
mit dem Drittel am Zehnten und Kirchsatz zu Retterath,

dem Hof Solchenrode, dem Burglehen zu Burg und Stadt
Cochem, einem Drittel am Hofe zu Nickenich, wie dieses

Alles von Elisabeth von Hatten herrührte. 2Ia) 159g erscheint
Emmerich unter Kurfürst Lothar von Trier als Amtmann

zu Berncastel, Hunolstein und Baldenau. 22 ) Am 19. De-
cember 1601 belehnten Philipp Ludwig und Johann Gebrüder
Pfalzgrafen bei Rhein und die Vormundschaftsräthe den
Emmerich als Ältesten des Stamms und Lehenträger für
ihn und seine Vettern und Bruderssöhne Hans Jacob, Hans
Reichard, Georgs Sohn, Hans Anton, Hans Reichards Sohn,
Gottfried und Franz, Bernards selig Söhne sowie Christofs
Söhne Caspar und Melchior mit dem Sponheimer Lehen
nämlich Weinbergen zu Bischfelden und dem Lehen des
Johann Romlian von Covern und Johann von Erenberg
zu Landscron selig zu Dietenthal. 23) Am 31. Juli 1601
verpachteten Emmerich Herr zu Eltz Plochgerichtsmann zu
Berncastel, Hunolstein und Baldenau und Margarethe Käm¬
merer von Worms genannt von Dalberg Eheleute dem
Martin Saul Hofmann der Deutschherrn zu Coblenz zu

Lennig ihren Wald in Bassenheimer Hecken zwischen den
Waldboten von Bassenheim und Caspar und Melchior
Gebrüdern zu Eltz auf 24 Jahre. 24)
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Emmerich starb den 12. März 1609 und wurde zu
Baldenau begraben. Aus der, Ehe mit Margarethe Kämmerer
von Worms genannt von Dalberg Tochter des Friedrich
von Dalberg und der Anna von Fleckenstein hatte er
folgende Kinder:

1) Jacob studierte zu Mainz, wo er am 30. Juni 1583
immatriculirt wurde. Am 3. Juli 1585 stellte ihm Stephan
Steyck Doctor der Philosophie und Medicin als Rector der
Universität zu Mainz über dessen Studien bei Mathias

Fabricius Praefect und Wilhelm Baionville Regens der
Universität sowie dessen Verhalten während der zwei¬

jährigen Studienzeit Zeugnis aus. 2 5) Jacob ward als Dom¬
herr zu Trier am 20. Februar 1584 von Vaters Seite durch
Philipp von Reifenberg Trierer Landhofmeister, Rath und
Amtmann zu Schöneck in der Eifel und von Mutters Seite
durch Christoffel Herrn-zu Eltz und Anton Herrn zu Eltz der

Krone Spanien bestellten Obrist, Trierer Marschalk, Rath
und Amtmann zu Mayen, Monreal und Kaisersesch auf¬
geschworen. Am 31. October 1601 wurde Jacob Domsänger
zu Mainz. Als Johann Adam von Bicken am 15. Mai 1601
zum Kurfürsten zu Mainz gewählt worden, ging Jacob als
Gesandter nach Rom, um dem Papst dieses Wahlergebnis
mitzutheilen und das Pallium zu holen. Papst Clemens VIII
dankte am 16. Februar 1602 von Rom aus dem Kurfürsten

für diese durch Jacob zu Eltz Domherrn und Andre ihm
mitgetheilte Nachricht. 26 ) Jacob ward 1604 am 4. December
Domscholaster, am 20. Juni 1605 Domdecan zu Mainz. Im
April 1 605 erhielt er von Kurfürst Lothar zu Trier als Trierer
Domherr die Würde eines Chorbischofs von St. Peter zu Trier, 2 ?)
wurde ausserdem Domherr zu Speier und Stiftsherr zu St. Alban



380 ZWEITE ABTHEILUNG. SECHSTES HAUPTSTÜCK.

und St. Victor bei Mainz. Im Jahre 1604 befand sich Jacob
unter den drei Domherrn, die die Leiche des zu Aschaffen-
burg gestorbenen Kurfürsten Johann Adam von Mainz am
Schiffe zu Mainz abholten und fungirte 1604 als Wahlmann
bei der Wahl Johann Schweikards von Cronberg zum Kur¬
fürsten, worauf gegen 2 Uhr Nachmittags dem Clerus im
Dom das Ergebnis lateinisch, dem Volk deutsch mitgetheilt
wurde.

Am 18. Mai als den Sonntag Exaudi 1608 feierte
Domdecan Jacob im Mainzer Dom seine erste Messe. Fried¬
rich von Sickingen und Johann Godfrid von Fürstenberg
dienten ihm dabei. Kurfürst Johann Schweikard, dessen
Liebling Jacob war, wohnte mit dem ganzen Hofstaat clor
Feier bei. Auch der betagte Vater Jacobs Emmerich Amt¬
mann zu Berncastel, Hunolstein und Baldenau war anwesend.
Tm Jahre 1613 war er mit Anton Waldbot von Bassenheim
Domsänger zu Mainz Testamentsvollstrecker des Mainzer
Domprobsts Anton Waldbot von Bassenheim. Eine Er/.tafel
nächst dem St. Magnusaltar im Mainzer Dom sagt hierüber:
Cuius hie monumentum nomen in altari et insignia cernis,
eiusdem bonis per nos Jacobum ab Eltz decanum et An-
tonium Walbott a Bassenheim cantorem huius metrop. ut
executores praeter alias fundationes in hac aliisque ecclesiis
faetas constitutum est, ut singulis angariarum feriis hora
7™ a hoc loco sacrum legatur, cui sex pauperes pro animabus
defunetorum huius familiae deprecaturi intererunt, in cuius
memoriam et perpetuam observantiam haec cum monumento
posita anno Domini 1613. 28 )

Am 25. März 1613 widmete der bekannte Mainzer
Geschichtsforscher und Genealogist Helwich Domvicar zu
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Mainz dem Jacob durch seinen Verleger den Buchhändler
Conrad Carthoys zu Frankfurt a. Main sein zu Frankfurt
1613 in Quarto erschienenes Buch: Mayntzische Chronik.

Als am - ' .1619 der Mainzer Kurfürst sich zur
20. Juni

Kaiserwahl zu Frankfurt befand, waren in seinem Gefolge
Jacob zu Eltz Domdecan, Johann Reinhard von Metternich
Hofrathspräsident, Adam Philipp von Cronberg und Andre. 2?»)
Im Jahre 1618 widmete M. Johann Meyer dem Jacob als
Decan zu Mainz, Trier und Speier, Chorbischof zu Trier
und Capitular zu Mainz idibus Junii Anno 1618 ein Buch:
Ketzerbruet Das ist: Augenscheinlicher Beweisz, dasz alle
Ketzereyen mit behender Fruchtbarkeit, die aller gröste
vnnd gröbste Irrthumben auszgebrüht vnd erzielet haben etc.
Mainz (Johann Albinus) 1618.3°)

Am 18. Mai 1621 beauftragte Jacob den Georg Wolf¬
gang von Kesselstatt Scholaster, den N. von Metternich
und Philipp Johann Cratz von Scharfenstein Domherrn zu
Mainz, ihn bei Erlaneuny- einer durch den Tod des Lothar

Cratz von Scharfenstein erledigten Trierer Pfründe zu ver¬
treten. Hugo Friedrich zu Eltz Domherr zu Mainz war
Zeuge.3 1) Jacob starb den 23. December 1621 53 Jahre
alt und wurde im Kreuzgang des Mainzer Doms beerdigt. 3 2)

2) Philipp Augustin Stammhalter. Siehe unten.
3) Johann Anton heirathete die Ermicharitas Fehcitas

von Sötern Tochter des Georg Wilhelm von ..Sötern und
der Barbara von Futlingen. Er starb den 2 5. August 1605
ohne Kinder und ward in der Memorie des Mainzer Doms

beerdigt, wo ihm folgende Grabinschrift gesetzt ward: 5UljJ
man saijit nadj Cljrifti d&eöurt MDCV. 3Jaljr ücn xxv.
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SCngnfti ftarft bn €bel imb &effc 3NJan 9nton ^olfjn
511 €\P> bct aünetfjtig in Knaben su pflegen sjerulje.«)

4) Margarethe heirathete den Franz zu Eltz zu Pirmont
Sohn des Franz zu Kitz zu Pirmont und der Irmgard
zu Eltz.

5) Dorothee heirathete den Manfrid von der Lippe
genannt Helm.

6) Maria ward Nonne zu St. Thomas an der Kyll.
Nach dem Tode der Anna von Lontzen genannt Rohn
(f 1591) wurde sie Äbtissin und starb den 13. Juni 1593
in ihrem. Kloster beerdigt, wo ihr diese Grabinschrift gesetzt
ward: %\mn W>am. 1593 bcii 13 Slnni tft in a5ott üer>
ftorücn bic tbete efjttuirbtge Uiltiujcntndjc fralu Mavin
bon €03, 5Cütifcn biefes $utt£ffaup £. (ggonragi 1 31atjr.
Wttm ^»eclß $. $. 34 )

7) Anna Maria Nonne zu St. Thomas a. d. Kyll.

§ 3. Philipp Augustin.

Philipp Augustin wurde Domherr zu Worms, resignirte
jedoch und heirathete die Ursula Dorothea Faust von Strom¬
berg Tochter des Johann Friedrich Faust von Stromberg
und der Eva von der Fels. Er wurde Amtmann zu Baldenau

und Berncastel. Am 5. November 1611 ertheilte Pfalzgraf
Johann als Vormund dem Philipp Augustin zu Eltz das
Haus am Burgwege zu Kreuznach genannt zum kalten
Loch als Sponheimer Burglehen. 35) Am 5. Juni 1624 be¬
fand sich Philipp Augustin zu Coblenz zur Muthung der
Trierer Lehen. Er empfing an diesem Tage als Kurtrierer
Amtmann zu Berncastel, Baldenau und Hunolstein für sich,

Hans Wolf, Johann Friedrich wie auch Friedrichs und Jo-
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hanns selig Sohne seine Vettern von Kurfürst Philipp Christof
von 'Frier das halbe Hochgericht zu Bliescastel, das halbe
Dorf Baldeweiler bei Bliescastel und zwei Malter Weizen

aus dem Junferngut zu Widdersheim anstatt seines Antheils
am Dorfe Walvenscheidt.3 6) Auch empfing er für sich und
seine Vettern und Basen, Söhne und Töchter Hans Wolfs

selig zu Kitz an diesem Tage das Sulzbacher Lehen zu
Bliescastel und einen Burgsess daselbst, 37) sowie für sich
und seine Vettern Hans Wolf und Johann Friedrichs wie
auch Friedrichs und Johanns selig Söhne den Zehnten und
Kirchsatz zu Wiesenormersheim bei Grebenthal, wie ihn

Johann I lubenreisser von Odenbach hatte3 8) und Namens
der Kinder Hans Wolfs die Sulzbacher Lehen zu Blies¬

castel. 39)
Nach dem Tode des Caspar zu Fitz zu Langenau als

I .ctzten des Stamms und Inhaber des Rübenacher Lehens

erwies 1641 Philipp Augustin, dass sein Grossvater Friedrich
durch Heinrich und Friedrich zu Fitz zu Pirmont Gebrüder

ebenso nahe verwandt war, wie Christof zu Eltz mit den¬
selben und früherhin ihm mit Unrecht die Belehnung mit
dem Rübenacher Lehen entzogen worden sei. Er machte
im Jahre 1643 durch Hugo Friedrich Herrn zu Eltz Dom-
decan zu Trier und Domsänger zu Mainz bei dem Friedens¬
schlüsse zu Münster seine Rechte geltend und erlangte 1643
von Graf Johann Ludwig zu Nassau, Katzenelnbogen, Vian-
den und Diez, Herrn zu Beilstein, kaiserlichen Geheimen und
Reichshofrath, Kämmerer und Abgesandten zu den Friedens¬
verhandlungen von Neuem die Belehnung für sich und
seinen Sohn Lothar Philipp sowie Jacob Friedrich und ihre
männliche Leibeserben mit dem ganzen Rübenacher Lehen,
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nämlich dem ganzen Kirchsatz und Zehnten mit der Be¬
stimmung, für den Fall Philipp Augustin und sein Sohn
sowie Jacob Friedrich für deren beide Linien im Mannes¬
stamme aussterben, Flans Jacob Erbmärschalk und Hans
Anton Obrist beide Herrn zu Eltz nebst deren Manns¬

lehenserben, sowie Johann Eberhard Herr zu Eltz und
dessen Brüder vom Stamme (Rodendorf) sodann Johann
Nicolaus (weisser Löwe) und deren Leibeslehenserben belehnt
werden sollen. Diese Belehnung erfuhr alsbald Widerspruch.
Als die Linie zu Eltz zu Langenau am 15. März 1641 mit
Johann Plenrich zu Coblenz ausstarb, erhob Lothar von Metter-
nich Commandant zu Erenbreitstein als Vormund der von

der Leyen Ansprüche auf das Lehen für die von der Leyen
als Verwandte der zu Eltz zu Pirmont. Philipp Augustin
wies jedoch seine Verwandtschaft mit Christof zu Eltz zu
Langenau nach und wusste seine Ansprüche durch Hugo
Friedrich Herrn zu Eltz Domdecan zu Lrier und Domsänger
zu Mainz bei dem westfälischen Friedenscongress zu Münster
so zu verfechten, dass die Belehnung erfolgte. Diese Be¬
lehnung stützte sich zwar auf verwandtschaftliche Gründe,
war aber doch ein Gnadenlehen, da im Jahre 1643 die zu
Eltz zwölf Fuder Obermoselwein und verschiedene Geldbe¬

träge für Kosten an Nassau lieferten, wovon Hans Anton
in Erwartung des Lehensanfalls die Hälfte entrichtete. Hugo
Friedrich hatte diese Lehensfolge vorgeschlagen, welche in
ihrer Reihenfolge auch durchging.

Auf dem Hochaltar zu Polch stehen folgende Namen
mit den Wappen, darunter als Letzter auch Philipp Augustin
zu Eltz. Diese Namen sind: Wolf Friderich zu Eltz Pflege¬
meister, Damian von der Ley, Antonius Waltbott von Bässen-
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heim, Adolph von Nesselroth, Joann Georg von der Ley,
Christophe! Mül von Ulmen, Mant Friderich von der Lipp,
Philipps Kretz von Mertloch, Carl von Metternich Chor¬
bischof, Wilhelm von Metternich, Otto vom Bungart, Joann
Caspar von der Ley, Lotharius von Metternich, Franz zu
Eltz, Johann Henrich von Dietz, Philipps Wenz von Lohn¬
stein, Otto Niclas von Steincalfels, Philipp Augustin zu Eltz.
1650. Wahrscheinlich erinnern diese Namen an eine Altar¬

stiftung zu Polch.39a)
Im Jahre 1641 starb Philipp Augustins Gattin Ursula

Dorothea. Philipp Augustin heirathete die Adelheid Boos
von Waldeck vom Stamme der Schwarzen. Aus beiden

Ehen hatte er folgende Kinder:
1) Jacob starb jung.
2) Lothar Philipp Stammhalter. Siehe unten.
3) Diether Henrich starb ledig.
4) Margarethe Dorothea aus der Ehe mit Ursula

Dorothea.

5) Maria Elisabeth aus gleicher Ehe heirathete den
Johann Wolfgang von Kesselstatt.

6) Anna Katherine.
7) Jacob Friedrich. Siehe unten.
8) Johann Philipp.

§ 4. Lothar Philipp.
Lothar Philipp heirathete die Anna Magdalena Zant

von Merl. Am 4. December 1638 machte Katherine Faust
von Stromberg von Kirchheimbolanden zu Luxenburg ihr
Testament und bedachte darin die vier Töchter und Enkel

ihres verstorbenen Bruders Hans Paul Faust von Stromberg
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jede mit 50 Reichsthaler. Es waren Eva Katherina, Anna
Ursula, Ursula Dorothea und Maria Barbara. Dem Lothar

Philipp zu Eltz vermachte sie als Sohn ihrer Schwester
Ursula Dorothea zu Eltz gebornen Faust von Stromberg
einen silbervergoldeten Becher mit ihrem Wappen, einen
goldnen Ring mit einer Rose von Sternen, mitten ein
Diamant. Die beiden Töchter ihrer Schwester Ursula

Dorothea nämlich Margarethe Dorothea und Maria Elisabeth
erhielten ihr elterliches Vermögen zu gleichen Theilen.4°)

Lothar Philipp starb als Wittwer 1663 xu Coblenz.
Aus der Ehe mit Anna Magdalene Zant von Merl hatte
er folgende Kinder:

1) Franz Ernst starb jung.
2) Anna Regine heirathete den Karl Ferdinand Frei¬

herrn zu Plittersdorf.

3) Hugo Friedrich starb jung.

§ 5. Jacob Friedrich.

Da Lothar Philipp nur eine Tochter hatte, gingen die
Lehen und Güter an dessen Bruder Jacob Friedrich über.
Am 6. Juni 1654 empfing Jacob Friedrich zu Eltz Amt¬
mann zu Bliescastel für sich und seine Vettern und Basen

weiland Hans Wolfs zu Eltz selig Söhne und Töchter sowie
Philipp Augusts Söhne und Töchter die Sulzbacher Lehen
zu Bliescastel von Karl Caspar Kurfürst zu Trier, nämlich
einen Burgsess in Bliescastel nebst zwei Gärten bis an die
Blies und einen andern Burgsess herrührend von Johann
von Lewenstein.4 1) Am gleichen Tage empfing er für sich
und die Genannten den Zehnten und Kirchsatz zu Wiesen-
Ormersheim bei Garbenthal als Lehen der Herrschaft Ilunol-



DIE LINIE ZU ELTZ ZU BLIESCASTEL. -87

stein, wie dieses Johann Hubenreisser zu Odenbach hatte.4 2)
Am 12. |uni 1657 belehnte ihn Kurfürst Carl Caspar für
die hinterlassenen Söhne und Töchter des Hans Wolf zu

Eltz und Philipp Augustin zu Eltz mit dem halben Hoch¬
gericht zu Bliescastel, dem halben Dorf Ballweiler und
2 Malter Waizen aus dem Junferngute zu Wiedersheim
anstatt des halben Dorfs Walvenscheidt.43)

1655 belehnte Ludwig Henrich Fürst zu Nassau den
Jacob Friedrich, Johann Philipp und Lothar Philipp Herrn
zu Kitz und Söhne des Philipp Augustin mit dem ganzen
Lehen zu Rübenach.

Im Jahre 1660 hatte Damian Hartrad von der Leyen
Domherr zu Mainz und Chorbischof zu Trier, Domprobst-
coadjutor und Probst von St. Alban bei Mainz das Amt
Bliescastel mit Unterthanen und landesherrlicher Obrigkeit
für sich und seine Leibeserben vom Erzstifte Trier einge¬
tauscht mit der Verpflichtung, die Einkünfte dieses Amts,
welches für Kurtrier seiner Entlegenheit und der Nähe
Frankreichs wegen unbequem geworden, an besseren Orten
in Gefällen und Capitalien zu ersetzen. Am 4. März 1660
wurde das Amt Bliescastel mit den sieben Höfen: Hobkirchen,
Bebeisheim, Wittersheim, Erffweiler, Würzbach, Ballweiler

und halb Raubenheim (die andre Hälfte war denen zu Eltz)
als Mannlehen an die Freiherrn von der Leyen übertragen.
Das Amt hatte aber noch mehr adelige Gutsbesitzer. Diese
nach und nach durch Ankauf zu beseitigen., bestrebten
sich nun die von der Leyen, welche durch ihren Burgsess
zu Bliescastel und Güter in dessen Umgebung sowie diesen
Ankauf besonders interessirt waren, in Besitz des Ganzen

zu gelangen. Am 8. Februar 1659 hatte Karl Caspar von

25*
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der Leyen Kurfürst zu Trier von Claus Eberhard Bock
von Blessheim zu Gerstheim und dessen Gattin Eva Wilhelma

das Haus Wecklingen, halb Ballweiler, Bisingen und halb
Raubenheim, die Obrigkeit, Gebot und Verbot des Reichs¬
dorfs Oberwürzbach für 4100 Gulden erkauft, auch die
Erwerbung der Vogtei St. Ingbert glückte, am wichtigsten
wurde der Erwerb der Eltzischen Güter in und bei Blies-

castel. Jacob Friedrich der Letzte seines Stamms besass
zu Bliescastel theils Trierer Lehen theils Eigenthum, welche
erstere nach dessen Tod an Trier heimfallen mussten. Diese

Lehen waren aber für Kurtrier der Entlegenheit wegen
ziemlich wertlos, denen von der Leyen äusserst wichtig.
Jacob Friedrich gab dem Ansuchen des Kurfürsten nach
und verkaufte am 8. November 1660 mit seiner Gattin

Maria Margarethe von Dalberg unter Genehmigung seiner
Verwandten Anton, Philipp Adolf und Johann Adolf zu Eltz
und des Kurfürsten Karl Caspar an Damian Hartrad von
der Leyen und dessen Leibeserben seinen Burgsess zu
Bliescastel mit allen dazu gehörigen Gebäuden, Gärten,
Wiesen, Lehen wie Eigen, ferner zwei Capital- und Pfand¬
verschreibungen eine auf Nassau-Saarbrücken mit 6500
Gulden Batzen, die andre von 1200 Gulden Batzen auf
den Zehnten zu Niederwürzbach und 2500 Gulden Batzen
im Amte Bliescastel, wie er dieses Alles von seinem Vater,

sowie Johann Philipp und Plugo Friedrich Gebrüdern Herrn
zu Eltz ererbt und besessen, für 22500 Gulden Batzen
Reichswährung. Dabei wurden die Lehen mit 10000, die
Eigengüter mit 12500 Gulden berechnet, sowie 300 Reichs¬
thaler, 2 Fuder Wein und ein Kleinod anstatt Verzichts¬

pfennig bezahlt und entrichtet. 7500 Gulden Batzen sollten
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bei Abtretung der Güter, beim Jahresschluss weitere 5000
Gulden Batzen und der Rest mit 10000 Gulden das |ahr
darauf bezahlt werden. Bei Unterlassung der Zahlung der
10000 Gulden zur festgesetzten Zeit tritt Verzinsung mit
4 °/„ ein und hat der Verkäufer das Recht, Zahlung sofort
zu verlangen. 44) Am 24. October 1663 wurden die
10000 Gulden bezahlt, 5000 fl. davon wurden zu Frankfurt
bei einem Kaufmann hinterlegt, von den andern 5000 Gulden
behielt Jacob Friedrich 1000 Gulden für sich, ausserdem
erhielten Johann Philipp zu Eltz Domdecan zu Mainz und
Hugo Friedrich zu Eltz Domsänger zu Mainz einen Capital-
brief von 2000 Gulden, für den Fall er ohne Manneserben

absterbe. Den Rest erhielten Philipp Adolf, Obrist und
Johann Adolf zu Dirmstein Herrn zu Eltz jeder halb doch
unter Verzinsung mit 4 °/ 0 an Jacob Friedrich.43) Jacob
Friedrich hatte aus der Ehe mit Margarethe Kämmerer von
Worms genannt von Dalberg4 6) gestorben 1665 zu Essel¬
bronn keine Kinder und war der Letzte der Linie zu

Eltz zu Bliescastel. Jacob Friedrich starb zu Worms den
31. December 1676, Erben wurden die zu Eltz-Bliescastel-
Rodendorf und Eltz-Üttingen jüngere Linie.



SIEBENTES HAUPTSTÜCK:

DIE LINIE ZU ELTZ ZU BLIESCASTEL UND
WECKLINGEN.

§ 1. Philipp Jacob.
ijhilipp Jacob Sohn des Friedrich zu Eltz zu Blies-

castel und der Dorothea von Lewenstein zu

Randeck begründete die Linie zu Eltz zu Blies-
castel und Wecküngen. Er heirathete die Anna von Nassau
Tochter des Hans von Nassau und jener Margarethe von
Schöneck, die die Pfandschaft auf Kempenich hatte. Philipp
Jacob besass mit seinen Brüdern Emmerich und Johann
Adolf die Lehen gemeinschaftlich, sein Handeln fällt daher
vielfach mit demjenigen seiner Brüder zusammen. Um
1557 verglichen sich Philipp Jacob, Hans Adolf und
Emmerich Gebrüder Herrn zu Eltz mit ihrem Bruder

Adam nachdem derselbe gemäss seinem noch bei Lebzeiten
ihres (1556) gestorbenen Vaters Friederich gegebenen Ver¬
sprechens in den Deutschorden getreten, wegen dessen
elterlichen Vermögens dahin, dass Adam gegen eine Rente
von 40 Thalern auf dasselbe verzichtete.') Am 2. Januar 1571
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empfing Philipp Jacob die Hunolsteiner Lehen für sich,
seine Brüder und Christof von Sulzbachs selig Kinder zu
Wiesenormersheim 2) und für sich und seine Brüder am
gleichen Tage die Bliescastler Lehen von Kurtrier, 3) am
29. Mai 1572 das Lehen zu Montfort, BliescasteH) und
am 26. September dieses Jahres für sich, seine Gattin Anna,
deren Schwestern Dorothea und Margarethe den Hof zu
Frucht nach dem Tode des Caspar von Miehlen genannt
von Dieblich von Kurtrier zu Lehen. 5) Philipp Jacob
starb 1574. Seine Gattin Anna überlebte ihn. Am
31. Januar 1576 genehmigte Kaiser Max I, dass Adam
Deutschordenscomthur zu Ulm und Emmerich zu Eltz

Gebrüder auf Antrag der Anna Wittwe Philipp Jacobs und
der Katherine von Brandscheid Wittwe des Hans Adolf

zu Eltz Gebrüder für die Kinder des Philipp Jacob und
der Anna nämlich: Friedrich, Johann, Wilhelm, Katherine
und Dorothea und für. Hans Adolfs Kinder: Hans Friedrich,

Hans Wolfgang und Anna Maria als Vormünder ange¬
nommen worden. 6)

Aus der Ehe mit Anna von Nassau hatte Philipp
Jacob folgende Kinder:

1) Friedrich, Stammhalter. Siehe unten.

2) Johann gründete die Linie zu Fitz zu Blicscastel,
Wecklingen und Kreuznach.

3) Wilhelm.

4) Katherine heirathete den Michael Waldecker von
Kempt Sohn des Henrich Waldecker zu Kempt und der
Margarethe zu Schwalbach.

5) Dorothea.
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§ 2. Friedrich.

Friedrich war Amtmann für Kurpfalz zu Wolfstein.
Er wohnte zu Sobernheim a. d. Nahe. Am 26. Mai 1582

verkaufte er dem Nicolaus von Schmidtburg Trierer Erb¬
schenk und Oberamtmann zu Kreuznach, Caspar zu Eltz,
Mainzer Rath und Amtmann zu Oberlahnstein, Hans Philipp
Landschad von Steinach, Vogt zu Bretten und Friedrich
von Steinkallenfels als Vormündern der Kinder des Johann
Vogt zu Hunolstein das Gut zu Steinkallenfels. 7) Am
3. Juli 1601 verglich sich Kurfürst Lothar zu Trier mit
Friedrich Herrn zu Eltz Pfälzer Amtmann zu Wolfstein und

den Unterthanen zu Ballweiler, Rubenheim und Besingen
wegen Eigenthums und Lehensgerechtigkeit in diesen
Dörfern. 8) Er starb den 26. December 1605. Aus der
Ehe mit Juliane Landschad von Steinach hatte Friedrich
folgende Kinder:

1) Anna Margaretha heirathete den Adam von Adels¬
heim 1614.

2) Sophie heirathete den N. von Reckenrod aus
Thüringen.

3) Magdalene.
4) Hans Henrich heirathete die N. Quad von Landscron.
5) Hans Georg starb ledig, liegt zu Gemmingen beerdigt.
6) Johann Philipp Herr zu Eltz und Wecklingen.

Stammhalter.

§ 3. Johann Philipp.

Johann Philipp heirathete die Sophie Quad von Lands¬
cron, welche ihm folgende Kinder gebar:
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1) Helene Katherine Sophie heirathete den Johann
Adolf von Stockheim.

2) Eva Wilhelmine heirathete den Nicolaus Eberhard
Bock von Gerstheini. Dieselbe erbte von ihrem Vater

Appenweiler, Boos und Oberwürzbach, das Haus Wecklingen
bei Bliescastel, Biessingen, die Hälfte von Rubenheim und
Ballweiler, verkaufte davon aber am 8. Februar 1659
Wecklingen, Biessingen, Rubenheim, den Antheil an Boll-
weiler, Oberwürzbach für 4100 oberländische rheinische
Gulden an die von der Leyen.

3) Anna Salome heirathete den Hans Heinrich von
Kötteritzsch.

Mit Johann Philipp starb die nach dem Dorfe Weck¬
lingen benannte Linie zu Lltz zu Bliescastel und Wecklingen
aus. Die freiadlige Behausung zu Sobernheim kam an
die Linie (jüngere) zu Eltz-Üttingen, die Geistliche hinein¬
setzen wollte. Da die rheinische Ritterschaft diesem nicht

geneigt war, wurde das Haus nach Wiederherstellung des
katholischen Bekenntnisses zu Sobernheim nebst Gut vom

Kurfürsten Johann Philipp von Trier und Lothar Franz zu
Mainz 1673 erworben und der Pfarrei Sobernheim über¬
wiesen. 9)

«SSS*



ACHTES HAUPTSTÜCK:

DIE LINIE
ZU ELTZ ZU BLIESCASTEL, WECKLINGEN UND

KREUZNACH.

§ i. Johann.

Johann .Sohn des Philipp Jacob zu Eltz zu Blies-
castel und Wecklingen und der Anna von Nassau
heirathete die Anna Quad von Landscron Tochter

des N. von Landscron und der Sophie von Pallant. Er be¬
gründete die Seitenlinie zu Eltz zu Bliescastel und Weck¬
lingen zu Kreuznach. Er wurde 1587 Oberamtmann zu
Heidelberg als Nachfolger des Wolf Wambold von Um-
statt,') kam 1589 als Oberamtmann nach Otzberg in den
Odenwald an Stelle des Johann Ruprecht von Büdingen 2)
und wurde 1600 Oberamtmann der vordem Grafschaft

Sponheim mit dem Titel eines Kurpfälzer Raths.3) Seinen
Sitz hatte er als solcher zu Kreuznach.

Johann Freiherr Waldbot von Bassenheim hatte im
Februar 1556 zu Löwen die Katharine Beloss aus bürger¬
lichem Geschlecht geheirathet, war aber im gleichen Jahre
gestorben. Aus der Ehe war eine Tochter Veronica vor-



DIE LINIE ZU ELTZ ZU BLIESCASTEL, WECKLINGEN ETC. 395

handen, die den Reinhard von Hanxler (eigentlich Hanx-

leden) heirathete, der sich am -------—------------1601 mit
7. October

bewaffneter Hand in Besitz des Schlosses Bassenheim als

Erbe seiner Gattin setzte, wogegen die von Bassenheim
protestirten. Am 3. Juli 1602 machten auf Befehl des
Grafen von Wied die Abgeordneten Anton, Damian, Werner
Waldboten von Bassenheim, Hans Reichard Brömser von
Rüdesheim, Rudolf Wilhelm Rau von Holzhausen, Johann

Kämmerer von Worms genannt von Dalberg, Adolf Herr
zu Gymnich, Hans Reichard Waldbot von Bassenheim,
Dietrich von Metternich, Reinhard Hanxler, Johann Herr zu
Eltz Kurpfälzer Rath und Oberamtmann der vordem Graf¬
schaft Sponheim und Otto von Roishausen einen Vergleich,
demnach Hanxler 20,500 Gulden für seiner Gattin Veronica
Ansprüche auf Bassenheim erhielt. 4)

Johann hatte Besitz zu Sobernheim. Am 7. Mai 1603
tauschte derselbe mit Veiten Igelspach Bürger zu Sobern¬
heim Weinberge zu Sobernheim aus. 5) Johanns Schwieger¬
mutter Sophie starb am 20. Juli 1605 und ward im Chor
der Kreuznacher Kirche bei ihren Enkeln beerdigt. Sie
erhielt folgende Grabinschrift: ^nyljiei <&ltabt bOU ICailbtp*
Fnon Diltiuc, flcuornc bon jJMlant, tjt im #crn ent>
frijlnffcn 3U Cmitsnarfj anno bonrint M. D. C. V. il)re£
altera Wa\ß ucüatfjt nnb lüften^ ftatt tm LXXV. 3j a §r
bell XX. 3lHÜf. Mit den Ahnenschilden: Alpen, Pallant,

24. December 1609
Krümmel, Prent. 6) Johann selbst starb den------— ------

4. Januar 1610

zu Kreuznach und liegt ebenfalls im Chor der Kreuznacher
Kirche beerdigt. Seine Grabinschrift sagt: %\mo löoy llf
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ben fjeüigen Cljriftag l^orinittag nmfi 10 ilfjr ftarft ber
Jl^aijlcbclgeftrens unb tiefte Loftan 3u €lt$, CJjtttf!.
J^fäis. Kabt unb aMicramtmanuber Vorbei qßraffrij.
JrtJDnljcim. o&ntt gebe iljm ein frölid) 3fliiferfteönn0.
Wmtn. ^öncnfrfjilbe: ICelitcnftein, €1$, J&affau, ^rfjüu*
erff. 7) Er war der letzte der Seitenlinie zu Eltz zu Blies-
castel-Wecklingen-Kreuznach.

Aus der Ehe mit Anna Quad hattejohann folgende Kinder:
i) Ein Sohn starb jung.
2) Anna Sophia starb den 23. Januar 1607 und wurde

zu Kreuznach im Chor der Pfarrkirche beerdigt. Ihre
Grabinschriftsagte: '3luH0fralu ^»ouljta borfjtcr 5U €It$ ift
geflotuen 3u Creußnadj uff bem &rfjfaf5 ben 23. Slamiarii,
ifjrcp alter? im 19. Saßt Sttnno bontini 1607. unb lirfjt
aljjie fißgraben. 8)

3) Lysa Juliana starb 1607 am 30. April. Liegt neben
ihrer »Schwester. Ihre Grabinschrift war: "3|uil0ft*au KCoufa
Sluliana, bnrtjter $11 <£ft3, ift gcftcirben 511 Crcntsnarfj
uf bem JicöIob ben 30. SKurtffg, ifjteg %\ttt$ im
13. Slafjr %\\\\t\ f>omiui 1607 uub lirfjt atlljie öeoraften.
Mit den Ahnenschilden: Nassau, Eltz, Ouad und Pallant.9)

4) Johannette Sybilla starb 16. December 1599. Liegt
ebenda. Mit der Grabinschrift: ^lofJäUUCta JMUÜla 3tt
€It$ ift 0eftorben 311 Creursnarf)ben 16. ^ecemftri^
5Hmio bomini 1599 unb Ü0t alfjie begraben, luar
5 JjBotiat alt, Ahnenschilde wie oben. 10 )

5) Christina Dorothea vermählte sich an Johann Diether
Knebel von Katzenellenbogen Sohn des Diether Knebel
von Katzenellenbogen Kurpfälzer Stallmeister (f 1636) und
der Margarethe von Waldmannshausen.



NEUNTES HAUPTSTÜCK:

DIE LINIE ZU ELTZ ZU BLIESCASTEL UND
RODENDORF.

§ i. Hans Adolf.
Jans Adolf Sohn des Friedrich zu Eltz zu Blies-

castel und der Dorothea von Lewenstein zu

Randeck begründete die Linie zu Eltz zu Blies-
castel und Rodendorf nach einem Dorfe Rothendorf (chateau-
rouge) im Lothringer Amt Bouzonville und Kreise Bolchen,
wo deren Sitz, genannt. Als Theilhaber an der Herrschaft
Bliescastel ist sein Handeln vielfach mit dem seiner Brüder

Philipp Jacob und Emmerich gemeinschaftlich. Hans Adolf
heirathete 1563 die Katherine von Brandscheid zu Roden¬
dorf und erwarb dadurch die Herrschaft Rodendorf. Am

3- Januar 1571 gestattete Kurfürst Jacob von Trier dem¬
selben, künftig einen Wildschützen zu halten und im Walde
des Hochgerichts Bliescastel und St. Ingbrecht, das er halb
von ihm zu Lehen habe, ohne Nachtheil des Erzstifts Wild
schiessen zu lassen und erlies ihm desshalb die übliche

Sicherheitsstellung. Dem Grafen Hans zu Nassau-Saar-
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brücken theilte er dieses mit. 1) Am 6. April 1570 tauschte
Graf Johann von Nassau-Saarbrücken mit Hans Adolf Herrn
zu Eltz, der von ihm einen Pfuhl zu Bliescastel genannt
der Sulzbacher Pfuhl um 15 Albus Jahreszins bisher inne
hatte, da derselbe ihm für dessen Haushaltung gelegener
und an dessen Wiesen hinderlich war, gegen einen Gulden
Erbzins zu Gudingen auf der Saar aus. 2) Am 30. Juli
1572 erlaubte Kurfürst Jacob von Trier dem Hans Adolf,
in den Wäldern von St. Ingebrecht, die derselbe theilweise
vom Stifte Trier zu Lehen habe, bis auf Widerruf Wild¬

bret schiessen zu lassen. 3) Hans Adolf starb den 27. Juli
1574 und wurde in der Pfarrkirche zu Meibach im Zwei¬
brückischen beerdigt. Seine Grabinschrift lautete: %\\\
%iijzc 1574 ben 27^" SJnty ift in $ntt berftoröcn unb
liegt auDicr fiefftafien bei* €b(e nnb €firenbcft Sogann
$CMuff §m 31I €1$ nnb WUtfücfteVlStifter biefer
fötreö, fchie^ SCIterjf 51. Slajjr, bem o5ott eine fröölicljc
3Cufeiitefiung befleißen luulle. %mtn. i^obie wüiji,
eta*t tibi. Wappen rechts: Eltz. Lewenstein. Helmstatt.
Waldbot; links: Brandscheid. Sötern. Wolkringen. Branden¬
burg. Hans Adolfs Gattin Katherine starb den 25. Sep¬
tember 1592 und liegt ebenda beerdigt. Die Grabinschrift
lautete: 3Jm 3Jafji*e 1592 ben 25*1» <^agF| &cpteni&r.
ift bctftorüen nnb liegt aHfjiet begraben i\it ebie nnb
efnrcntugenbfaineCatijarina ban <£\P, fflizbnit geftafjtuc
bem Söranfrfjcib,bc£ €blen nnb €|ji*cubeften Sloljann
5Ubluff #errn 3t! CIts unb 25iit$tafttVi eljelidje $cmaijf,
ifjrc«? alters . . . 3!afii\ o5ott luttile iije eine fcöifdfjc
^Unferttelumgbctleiöen. Mai$ omuia ftcniit.4) Hans
Adolf hinterlies zwei unmündige Söhne, welche mit Ge-
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nehmigung des Kaisers Max I vom 31. Januar 1576
unter Vormundschaft des Adam zu Eltz zu Bliescastel
Deutschordenscomthurs zu Ulm und dessen Bruders Em¬

merich zu Eltz zu Bliescastel kamen. 5) Diese Söhne waren:
1) Hans Wolfg-ang Stammhalter. Siehe unten.
2) Hans Friedrich, gräflich Nassau-Saarbrücker Amt¬

mann zu Bliescastel und Mitgerichtsherr daselbst heirathete
die Helene von Seckendorf Tochter des Christof von Secken-

dorf und der Maria von Zeiskam. Er starb den 6. August
1609 und wurde zu Meibach beerdigt, wo ihm ein Denk¬
mal mit dieser Inschrift errichtet wurde: !jfllllO 1609 bell
6«« SUmjuftt tft bcr. tooijlebef, jjeftwng* 1111b tieft, 3[ofjann
jFrieberftlj ^err 311 €It3, geluefenei; aßrä^fdjrr j@aflfauffdjcr
5Cmtmaun 311 SSUegcafteH unb Ätgntfjgeitdjt^ Jjerr,
anrtj btefer föirrij Collatciu tu $att ntljenbcn entfdjlafcn
unb folgenben ben u ten gemelbten Mamt§$ SUngnfh
aUijtt begraben. $otr beriefe ffjm tmb tm£ allen
etil frölldj SKllfcrftcljtllig. SUniClI. Wappen rechts: Eltz.
Lewenstein. Helmstatt. Waldbot; links: Brandscheid. Soetern.

Wolkringen. Brandenburg. 0) Seine Gattin Helene von
Seckendorf starb den 19. December 1624 zu Neckarbischofs¬
heim bei ihrer Tochter, welche den Ludwig Karl von Helm¬
statt (gestorben zu Gemmingen 1632 auf der Flucht, beerdigt
mit seiner Gattin zu Neckarbischofsheim) in zweiter Ehe
geheirathet, und wurde zu Neckarbischofsheim in der Kirche

mit dieser Inschrift begraben: tyic Itgt begraben blC -ti&aU
ebele tmb tiütngcnbfaniefralu Helena Uon €lt5 geöorne
non J^etffcnbDrf lueüanbjS befi berftorbenen üjolebdcn
geftreng 3ioljan friberidj Der 311 €{13 nf $ltc£ Caftel
Öinbeulafenetaitib, iuelrije ben 19. iow# aniiD 1624 su
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2ßtfrfjoff*fpün alljier frti0liri) entfdjlafen. ®cr almcrfjt.
iiecictrje fjjr ain fraElicöc Ufetfiefjtmg amen.7) Aus der
Ehe waren vorhanden:

i) Dietrich Nicolaus der Älteste geboren 1586 fiel
im Zweikampf mit einem von Mosbach in den Niederlanden.

2) Juliana Sibylla heirathete den Dietrich von und
zu Gemmingen und Fürfeldt, Ritterdirector im Creichgau
als dessen dritte Frau. Ihr Mann starb 1658.

3) Johann Philipp geboren 1588 heirathete die Barbara
von Hagen Tochter des Johann Niclas von Hagen und
der Elisabeth von Lützelburg.

4) Anna Maria starb ledig.
5) Anna Wilhelma heirathete den Ludwig Karl von

Helmstatt. Liegt zu Neckarbischofsheim begraben.
6) Maria Margarethe heirathete den Georg Melchior

von Harstall.

7) Anna Elisabeth heirathete den Friedrich Blankard
von Steinach.

8) Anna Susanna heirathete den N. von K'oosdorf.
9) Anna Margarethe.

10) Hugo Friedrich geboren 23. Juli 1597, 1606 als
Domherr aufgeschworen wurde er Domherr zu Mainz am
16. April 1611 und erhielt zugleich eine Dompfründe zu
Trier und 1656 das Amt eines Domsängers zu Mainz.
Er nahm am 6. Juni 1617 von der durch den Tod des
Wolf Henrich von Redwitz erledigten Dompfründe zu Wirz-
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bürg- Besitz, resignirte dieselbe aber 162 8. 8) Am 9. April 1631
ernannte ihn Kurfürst Philipp Christof von Trier als Gross-
archidiacon an Stelle des Johann Wilhelm Hausmann von
Namedy zum Hofcaplan.9) Zu Moselkern besassen die Edlen
von Brandenburg verschiedene Trierer Lehengüter und ein
Haus, das einen Zins von 8 Gänsen gab. Dieser Zins wurde
1599 in einen Geldzins von 2 Rader Gulden ad 24 Albus
verwandelt, aber die Auflage gemacht, dass der Pächter des
Hauses Jacob Deres Bürger zu Kern an Johann von Branden¬
burg diesen Zins zahle, das baufällige Haus neu baue und
in gutem Stand erhalte. Am 4. Januar 1638 belehnte das
Domcapitel zu Trier während des Interregnums denselben
als Mainzer und Trierer Domherrn und Oberchorbischof

zu Trier für ihn und seinen Pflegsohn und Vetter Jacob
Friedrich zu Eltz auf Lebenszeit mit 2'/ a Fuder Bedewein,
23 Malter Korn, 2 Malter 2 Sester Hafer, 1 Malter Spelz,
6 Gulden 3 1/,, Albus Gefällen zu Moselkern, wie diese
durch den Tod des Johann von Brandenburg Letzten seines
Geschlechts 1630 dem Erzstifte heimgefallen. 10) Nach Hugo
Friedrichs Tod scheint das Lehen wieder in andre Hände

gelangt zu sein. Im fahre 1642 lies Hugo Friedrich den
Muttergottesaltar in der Jesuitenkirche zu Coblenz errichten.
Er war Trierer Gesandter auf dem Westfälischen Friedens-

congress zu Münster mit Johann Anethanus, Johann
Theoderich Bruerius und Hermann Adolf Scherer, welche

1645 noch nicht in Münster angekommen. 11) Bei den
Friedensverhandlungen vertrat Hugo Friedrich so sehr die
Sache Kurtriers, dass Kaiser Ferdinand III am 19. Juni 1646
auf Vortrag des Geheimen Raths, Obristhofmeisters und zu
den Friedensverhandlungen bevollmächtigten Hauptgesandten

26
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Maximilian Graf von Trautmannsdorf im Namen des Trierer

Hauptabgesandten Hugo Fridrich zu Eltz beider Erzstifte
Trier und Mainz Chorbischof und Domherrn erstatteten
Berichts demselben und dessen Familie in Anbetracht der

treuen Dienste desselben gegen Kaiser und Reich das von
uralten Zeiten her geführte Beiwort: »Edler Herr zu Eltz«
weiter zu führen erlaubte und für Hugo Friedrich i oooo Thaler
Geldgeschenk beifügte. 12 ) Diese Erneuerung galt für den
ganzen Stamm von Eltz gelben wie weissen Löwens. Als
die Friedensverhandlungen sich sehr hinauszogen, verliessen
im August 1647 verschiedene Gesandten den Congress,
unter ihnen auch Hugo Friedrich zu Eltz.'3) Derselbe
wurde am 11. März 1656 zum Trierer Domdecan erwählt
und wohnte am 23. März 1658 der Wahl Kaiser Leopolds I
zu Frankfurt bei.'4) Er starb am 19. Juli 1658 während
der Wahlverhandlungen zu Frankfurt an einem Schlagfluss
als Oberchorbischof und Domdecan zu Trier, Domsänger
und Kämmerer des weltlichen Gerichts zu Mainz. Er wurde

in der St. Peter und Faulskapelle des Mainzer Doms be¬
erdigt. Sein Grab deckte ein Stein mit der Inschrift:
1658 Hugo Fridericus ab Eltz. Eine jetzt im Kreuzgang
des Mainzer Doms befindliche Denktafel sagt:
In omnifotentis Dei Sanciissim^qve Marine vikg:)|
Matris honor em Admodvm Reveren i ) vs et PrvEnob : d : Hvgo |

Frtdericvs . ab Eltz Metropolitanarvm eccles:J|
MOGVNTIET TrEVTRENSIS RESPE DeCANVS ET j|

Cantor S-ascvLARis Ivmcn Mogvnt:camerarivs II

BONTS svrs IN PAVPERES ECCLESIAM ET AMICOS j|

^EQVALITERDIVJSTS POSVIT . OBIIT . XV IUI IVLU ANNI ||
M . DC . LVJII . iETATIS SV^E LXIUI : C ■A ■ R ■ \ ■ \> . AMEN. I
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Wappen:
Eltz. Seckendorff.

Braunscheidt. Zayskam.
Lewenstein. Venningen.

Soetern. Dahlberg.' 5)
Der Mainzer Dom besass von ihm einen für den St.

Aegidiusaltar bestimmten Kelch mit der Inschrift: Hugo
Friderich von Eltz Dhom Sänger f 1658 nebst Wappen.' 6)

Durch seinen Eifer für kirchliches Wesen, seine Frei¬

gebigkeit gegen Clerus und Weltliche stiftete sich Hugo
Friedrich ein bleibendes Denkmal in den Herzen der Bürger
zu Mainz. T7)

§ 2. Johann Wolfgang.

Geboren 1566 wurde Johann Wolfgang Kurpfälzer
Amtmann zu Kaiserslautern und war bei der Heimführung
der englischen Prinzessin Elisabeth als Gattin des Kurfürsten

Friedrich V anwesend. l8 ) Am 3 1. Januar 161 5 belehnte
Kurfürst Friedrich von Trier nach dem Tode des Emmerich

zu Eltz den Caspar zu Eltz, Mainzer Grosshofmeister für
ihn und dessen Bruder Melchior als Söhne des verstorbenen

Christof zu Eltz, ferner den Hans Anton weiland Hans
Reichards Sohn, Hans Wolf weiland Hans Adolfs Sohn,

Philipp Augustin weiland Emmerichs Sohn, Hans Jacob
weiland Antons Sohn, Hans Philipp weiland Friedrichs Sohn,
Hans Friedrich und Johann Ludwig Hans Friedrichs Söhne,
Franz weiland Franzens Sohn sowie Hans Anton weiland

Hans Reichards Sohn mit dem Burglehen zu Simmern. '«)
Am 26. April 1615 belehnte Pfalzgraf Friedrich bei

Rhein den Hans Wolf zu Eltz Amtmann zu Lautern und

26*
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dessen Schwester Anna Margarethe weiland Hans Adolfs
Tochter, sowie dessen Vettern und Basen Philipp Augustin,
Margarethe und Dorothea weiland Emmerichs, Hans Philipp,
Anna Margarethe, Sophie, Magdalene weiland Friedrichs,
Christine Dorothea weiland Johanns, Hans Philipp, Haug
Friedrich, Johann Ludwig, Juliana, Sibilla Dorothea, Anna
Wilhelma, Anna Maria, Anna Elisabeth, Anna Susanna, Anna

Margarethe, weiland Hans Friedrichs, Margarethe weiland
Maria's Tochter, Johann Ludwig und Adolf weiland Mar-
garethen, Philipp Augustin, Michel, Anna Wilhelma, weiland
Katharinen zu Eltz selig Söhne und Töchter mit i 2 Gulden
in dem Münchweierthal, die ehedem Raugraf Otto selig
und die Raugrafen zu Lehen hatten und von der Pfalz her¬
rühren. 1^)

Johann Wolfgang hatte sich den 25. Januar 1593 mit
Maria Tochter des Philipp von Dalberg genannt Kämmerer
von Worms und der Anna von Hendschuchsheim vermählt,

die ihm folgende Kinder gebar.
1) Johann Eberhard, Stammhalter. Siehe unten.
2) Philipp Adolf welcher ebenfalls den Stamm fort¬

setzte. Siehe unten.

3) Johann Wolfgang starb klein.
4) Philipp Samson heirathete die Amalie von Rauten¬

berg und begründete die Linie zu Eltz zu Bliescastel, Roden¬
dorf und Braunschweig.

5) Anna Margarethe starb jung.
6) Maria Veronica heirathete den Johann Reinhard von

Sickingen Sohn des Georg Wilhelm von Sickingen (geboren
16. September 1537) und der Barbara Vogt von Hunol-
stein, welcher in erster Ehe mit Beatrix von Plagen ver-
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mahlt gewesen. Die aus Maria Veronicas Ehe hervorge¬
gangenen Kinder starben alle jung.

7) Johann Jacob starb klein.
8) Anna Helena starb ledig.
9) Hans Ulrich heirathete die Gertraud von Bilderbeck.

§ 3. Johann Eberhard.
Derselbe war 1594 geboren und bekannte sich wie

sein Vater zum Lutherthum oder dem Calvinismus. Da

sein Bruder Philipp Adolf die Herrschaft Rodendorf erhielt,
suchte Johann Eberhard sein Glück am Pfälzer Hofe zu
Heidelberg und ward Pfälzer Rath. Im Jahre 1619 am
10.

Juli war er Pfälzer Gesandter bei der Kaiserwahl zu
20.

Frankfurt am Main, 20 ) machte mit Friedrich von der Pfalz
den Zug nach Prag mit und folgte seinem Herrn 1620
aut der Flucht nach Berlin, besuchte Wolfenbüttel bei dieser

Gelegenheit, wo er den Herzog Friedrich Moritz von
Braunschweig kennen lernte, dem er so gut gefiel, dass
derselbe ihn in seine Dienste nehmen wollte. Johann
Eberhard hatte damals wenig Hofihung auf eine bessere
Wendung der Geschicke seines Herrn des Pfalzgrafen
und trat desshalb in Braunschweiger Dienste, auch zog
er seinen Jüngern Bruder Philipp Samson an den Braun¬
schweiger Hof. Johann Eberhard übte als gewiegter Staats¬
mann bald Einfluss auf den Herzog aus und bestimmte
denselben im Einverständnisse mit Bartholomeus von Rauten¬

berg, sich dem Bündnisse mit Dänemark anzuschliessen,

empfand aber auch in der Folge bei dem Ausgange des
Krieges den Unwillen des Siegers. Pappenheim liess ihn
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und den Bartholomaeus von Rautenberg ergreifen und nach
Güstrow in Wallensteins Hauptquartier als Gefangene ab¬
führen. Beiden wurde eröffnet, dass nur ein offenes Ge¬

ständnis über des Herzogs Handeln und Gesinnungen sie
retten könnne und ihnen Gnade gewähre. Das Verhör
begann. Beide bekannten, was sie wussten, der Herzog
habe den flüchtigen Pfalzgrafen in Wolfenbüttel aufgenommen
und weiter geleitet. Wallenstein wurde bei dieser Gelegenheit
auf Johann Eberhard aufmerksam und nahm ihn als Kanzler
in seine Dienste. Johann Eberhard war entschieden abgeneigt
gegen das Haus Habsburg, er kannte alle Geheimnisse
Wallensteins und diente als Vertrauensmann der wichtigsten
Handlungen desselben. Als sich der Kreis der Verdächti¬
gungen gegen Wallenstein immer enger zog, wurde Johann
Eberhard auf der Reise nach Kulmbach zu dem Markgrafen
Christian von Brandenburg, um denselben zu einer Conferenz,
an der auch Herzog Bernhard und Arnim Theil nehmen
sollten, einzuladen, heimwärts nach dem Hauptquartier von
1 (äschern ergriffen und als Gefangener nach Wien gebracht.
Am i. Januar 1635 trat er > da ' nm der Weg der Gnade
auf diese Weise jedenfalls angedeutet worden, in der
Jesuitenkirche zu Wien zum katholischen Glauben über.
Dadurch entrann er grosser Gefahr. 21 ) Am 12. Mai 1635
musste derselbe aus der Gefangenschaft entlassen, nachdem
ihm der Kaiser wegen des Verdachts, an dem Friedländischen
Verrath betheiligt zu sein, verziehen, Urfehde ob seines
Gewahrsams schwören. Johann Eberhard fügte sich, schrieb
aber eigenhändig der Urkunde den Vermerk bei, er habe
dieses Aktenstück ausstellen müssen und sich lange geweigert,
denn wo kein Verbrechen, sei auch keine Verzeihung nöthig,
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doch habe er auch nicht wieder auf das breite Thor in

den Gewahrsam zurück gewollt. Unter diesem Protest
unterschrieb Johann Eberhard die Urfehde. 22 )

Johann Eberhard wandte sich nach dem Tode Wallen-
steins an den badischen Hof, wo er Rath und Statthalter
zu Durlach wurde. Immer stand er noch im Verdacht,

mit Wallenstein Hand in Hand gegen das Reich gegangen
zu sein. Am 9. Februar 1636 erklärte Wilhelm Markgraf
zu Baden, dass sein Rath und Statthalter zu Durlach

Johann Eberhard Herr zu Eltz ihm klagte, dass ihm feind¬
liche und schlecht unterrichtete Menschen Ungünstiges
wegen seiner Gefangenschaft zu Wien nachsagten, da er
sich jedoch damals zu Wien befunden, spreche er den
Johann Eberhard vollständig frei von jeder Betheiligung
am Verrathe Wallensteins. 23)

Zu unbestimmter Zeit ward Johann Eberhard von den
Weimaranern aus den badischen Diensten gefänglich auf
den Hohentwiel abgeführt, ihm alles Gut genommen und
er bis ins dritte Jahr auf seine Kosten gefangen gehalten.
Er musste sich mit 2000 Reichsthalern auslösen, was sein

und der Seinen finanzieller Ruin wurde. 23 a) Johann Eberhard
kehrte in die Dienste des Markgrafen von Baden-Durlach
zurück, es scheint um 1636 gewesen zu sein; dieser suchte
dessen Verluste einigermassen zu ersetzen. Die Röder von
Rodeck, dann die von Neuhausen trugen den Eselszehnten
zu Steinbach als Lehen. Als Georg Ludwig von Neuhausen
am 17. November 1637 als der Letzte des Mannsstammes
starb, fiel das Lehen an den Markgrafen Wilhelm von
Baden heim. Dieser belehnte in Ansehung treuer Dienste
den Johann Eberhard, seinen Rath und Hofmeister seiner
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beiden altern Söhne mit der Burg Yburg oberhalb Steinbach
mit ihrem Gebäu vorbehaltlich des Offnungsrechts, einem
Stück Bosch am Berg mit Einschluss des Brunnens ausser¬
halb der Burg, in den Wäldern dabei jährlich 40 Klafter
Brennholz und 4000 Rebstecken, den Hanclfrohnden der
Unterthanen im Neuweyrerthal, der Jagd im Amt Steinbach
und dem Neuhausener Lehen, nämlich einem Viertel des

Weinzehntens zu Steinbach genannt der Eselszehnten, wie
ihn die Röder von Rodeck und dann die von Neuhausen

zu Lehen hatten, dem Recht, acht Fuder Wein ohne Umgeld
zu verzapfen, welche acht Fuder nur das alte Umgeld
bestehend in 4 Mass Wein geben sollten, wofür Johann
Eberhard alle Regalien im Thale von Neuweyer, sammt
Bede, Schätzung, Reise und dergleichen leisten solle. Diese
Belehnung erfolgte am 14. September iÖ43. 2 3 b ) Dabei
ward bedungen, falle das Lehen heim, so sollen Johann
Eberhards Erben als Abstand 3000 Gulden erhalten. Bei

der Belehnung 1643 war das Lehen Yburg noch in Dach
und P'ach, ausgenommen das noch bewohnbare besonders
stehende Zeughaus. Johann Eberhard hatte einen Schaffner
auf Yburg wohnen, benützte das Lehen aber nie zum
Aufenthalt. Eine Unterhaltung der Gebäude ' fand nicht
statt, dieselben verfielen und wurden auch Baumaterialien
von den Schaffnern entfernt, namentlich Holz und Eisenwerk

verschleppt. 2 3 c) Damit blieb die Verpflichtung der Erhaltung
des Lehens unerfüllt.

Von Durlach kam Johann Eberhard nach Mainz an
den Hof, wurde Mainzer Geheimrath, Oberamtmann und

Landrichter auf dem Eichsfeld 1645 und 1654. Tn dieser
Stellung machte er sich um die Bewaffnung der Eichsfelder
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verdient. Er scheint 1655 gestorben zu sein, im Januar 1656
war er nicht mehr im Leben. Johann Eberhard war viermal
verheirathet.

Aus der Ehe mit Maria Elisabeth von Helmstatt hatte

er eine Tochter Margarethe Helene, die am 22. November
1642 den Johann Reinhard von Hoheneck heirathete. Nach

Johann Eberhards zu Eltz Tod ersuchte am 7. Januar 1656
J. Reinhard von und zu Hoheneck, der die älteste der
fünf hinterlassenen Töchter desselben geheirathet, für sich
und Philipp Heinrich von Sickingen, der ebenfalls eine
dieser Töchter zur Frau hatte, sowie die andern Töchter

Johann Eberhards um die Belehnung mit dem Yburger
Lehen gemäss des Lehensbriefs vom 14. September i643.*3 d)
Baden weigerte diese Belehnung, wies auf den durch Johann
Eberhard erregten schlechten Zustand der Yburg hin und
belegte die Zinsweine zu Steinbach mit Beschlag. Das
Lehen wurde als Mannlehen erklärt und eingezogen. Rein¬
hard von Hoheneck läugnete, dass der Verfall der Yburg
durch den Leheninhaber erfolgte und behauptete, dieselbe
sei bei der Belehnung bereits im Verfall gewesen, auch
wies er jede Verpflichtung der Unterhaltung seitens des
Leheninhabers von sich; wenn Johann Eberhard dieses
hätte übernehmen sollen, würde er die Belehnung nie ange¬
nommen haben. Schliesslich verlangte er am 13. Februar
1666 die 3000 Gulden Abstandssumme. Baden ging auf
nichts ein, zahlte weder diese Summe, noch gab es das
Lehen heraus. 2 3 e)

Margarethe Helene starb 1681 und liegt im Mainzer
Dom beerdigt, wo ihr diese Inschrift gesetzt ward:
Anno MDCLXXXI. XVIII. Augusti aetatis suae LVII
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annorum pie in Domino obiit perillustris domina D.
Marth Helena perill. ac generosi d. Johannis Reinhardi
Baronis ab Hoheneck eminentissimi archiepiscopi et
electoris Moguntini consiliarii et vicedomini Aschaffen-
burgensis derelicta vidua, nata filia in Eltz. Cuius
piae memoriae octo filii tresque filiae superstites
lugentes monumentum posuerunt. R. I. P. 2 4)

Die zweite Gattin war N. von der Schulenburg, die
dritte Agnes Katherine von Hoheneck, welche ihm folgende
Kinder gebar:

i) Maria Katherine Judith heirathete den Philipp
Heinrich von Sickingen zu Ebernburg.

2) Wilhelma Margaretha heirathete 1669 den Johann
von Hattstein, geboren 1640, Mainzer Hofmarschalk, Kammer¬
herr, Rath und Oberamtmann zu Fritzlar. Er starb 1 71 o,

seine Gattin Wilhelma Margarethe 168g.
3) Maria Franzisca Agnes ward Stiftsdame und Pröbstin

zu Neuenhörsen in Westfalen und starb 1721.

4) Anna Promissa heirathete den Ludwig Christof vom
Stein a. d. Lahn.

Die vierte Ehe mit Anna Margarethe von Harstall
war kinderlos.

§ 4. Philipp Adolf.
Als am 31. December 1676 Jacob Friedrich Herr zu

Eltz und Bliescastel als der letzte der Bliescasteler Linie

starb, kam das Rübenacher Lehen gemäss der Successions-
ordnung und deren Erneuerung von 1663 an den ersten

der darin ] bestimmten Erben Johann Jacob Sohn Hans
Antons, Erbmarschalk, welcher mit einem Notar persönlich
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von dem Lehen Besitz nahm. Am 22. März 1677 wurden
Hans Jacob und Karl Henrich Gebrüder Herrn zu Eltz
und Üttingen als Söhne Hans Antons für sich und ihre
männlichen Leibslehenserben mit dem Rübenacher Lehen

von Johann Moriz Fürst zn Nassau in seinem und seiner
Vettern Moriz Henrich, Johann Franz, Franz Bernard, Hen¬
rich, Wilhelm Moriz, August Henrich und Henrich Casimir
alle Fürsten zu Nassau Namen belehnt und festgesetzt, für
den Fall ihr Mannesstamm aussterbe, Johann Eberhards
selig Bruder Philipp Adolf zu Eltz zu Rodendorf und dessen
Mannslehenerben, sodann der Mannesstamm seiner Brüder,

alle zu Eltz vom gelben Löwen, das Lehen empfangen
sollten. Dieses den Anordnungen von 1643 und 1663
entsprechende Verhältnis missfiel der Linie zu Eltz zu
Rodendorf. Philipp Adolf Obrist und nach dessen bald
hierauf erfolgten Tod dessen Sohn Friedrich Ernst Obrist
klagten und suchten beim Nassauer Lehenhof das Lehen
zu erhalten, als sei die Rodendorfer Linie 1643 und 1663

als Verwandte vernachlässigt worden, da die Gebrüder Hans
Jacob und Karl Henrich nicht von Johann Herrn zu Eltz
abstammten, auch nicht der letzten Lehenträger Lothar
Philipp und Jacob Friedrich zu Eltz nächste Verwandte
seien und dieses Verhältnis nur ihnen zukomme. Der

Nassauer Lehenhof verwarf die Sache. Damit war Philipp

Adolf keineswegs zufrieden. Im Jahre i 700 verlieh Henrich
Fürst zu Nassau das Lehen dem Hans Jacob und Karl
Henrich Gebrüdern, ebenso verfuhr 1701 Wilhelm Hyacinth
Fürst zu Nassau. Philipp Adolf klagte beim Reichskammer¬
gericht und erhielt durch Urtheil das halbe Lehen zuge¬
sprochen. Die Linie zu Eltz zu Üttingen wollte dieses
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nicht zugeben, die Verhandlungen endeten erst 1707 durch
Vergleich dahin, dass die Linie zu Eltz zu Üttingen dem
Sohne Philipp Adolfs Friedrich Ernst und Philipp Adolfs
Wittwe Eva zugestanden, die Einkünfte des Rübenacher
Lehens künftig zwischen beiden Linien von Üttingen und
Rodendorf gleich zu theilen und den Pfarrsatz alterniren
zu lassen, wobei bestimmt wurde, dass die zu Pfarrern Er¬

nannten stets vom gelben Löwen sein und im Falle Keiner
im geistlichen Stande vorhanden oder ungeeignet sei, dass
dann die nächsten Anverwandten und Schwesterkinder vom

gelben Löwen die Pfarrei haben sollen. Der Lehenbrief
von 1643 wurde nach dem Urtheile des Reichskammer¬
gerichts dahin abgeändert, und wegen der von der Üttinger
Linie- dreissig Jahre lang aus dem Lehen bezogenen Nutz-
niessung der Linie Rodendorf als Ersatz 6000 Reichsthaler
gezahlt und die bisher gehabten Belehnungskosten gleich
getheilt. 2 5)

Philipp Adolf hatte aus der Ehe mit Eva Freiin von
Dchrn Tochter des N. von Dehrn und der N. Ley von
Nickenich folgende Kinder:

1) Wolf Adolf Rittmeister starb ledig.
2) Friedrich Ernst Stammhalter. Siehe unten.
3) Anna Barbara heirathete den Franz Volrath von

Obentraut. Philipp Adolfs Gattin Eva überlebte ihren Mann
und heirathete in zweiter Ehe den Johann Philipp Faust
von Stromberg.

®*
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§ 5. Friedrich Ernst.

'<>~t.

Friedrich Ernst ward Domherr zu Trier und Worms,
resignirte, ward 1687 fürstlich Wormser geheimer Rath
und Statthalter, heirathete 1681 in erster Ehe die Anna

Margaretha Antonetta Freiin von Frenz zu Stolberg und
Kendcnich, die ihm folgende Kinder gebar:

1) Maria Anna Charlotte geboren 1684 vermählte sich
1706 mit Johann Ludwig Wilhelm Freiherrn von Hagen
zur Motten und Büschfeldt geboren 1674, Trierer Hof¬
marschalk, dann königlich Polnischer und Kursächsischer
Geheimer Rath.

2) Anna Amalia heirathete den N. von Ahr zu Lissingen.
Aus der zweiten Ehe mit Maria Anna von Breitbach

zu Bürresheim Tochter des Lothar Friedrich von Breitbach

zu Bürresheim und der Maria Sophie Brömser von Rüdes¬
heim 2b ) hatte Friedrich Ernst folgende Kinder:

1) Johann Hugo Ferdinand Ludwig Stammhalter. Siehe
unten.

2) Antonette Nonne zur Stuben.

3) Maria Charlotte starb am 22. November 1755 als
Meisterin zur Stuben.

4) Karl Friedrich trat am 26. Juli 1722 in den Deutsch¬
orden, war 1746 Deutschordenscomthur zu Heilbronn,
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später Comthur zu Sachsenhausen bei Frankfurt a. Main.
Arn ii. August 1735 wurde derselbe als Comthur zu
Frankfurt a. Main zum Burgmann und Hausgenossen zu
Burg Friedberg aufgenommen und auf den Burgfrieden
und Kaiser Karls V Additionalartikel vereidigt. 2 7) Im Jahre
1743 wurde er Generalwachtmeister zu Mainz. Hieran
erinnert noch eine Federzeichnung: Als der Hochwürdig,
Hoch- und Wohlgebohrne Flerr Herr Carl Friderich Frey¬
herr zu Eltz Rothendorff des Hohen Teutschen Ordens

Ritter Raths Gebiethiger der Balley Francken Comenthur
der Commenderie zu Blumenthal Churfürstlich-Mayntzischer
Geheimer Rath und bissheriger Obrister von Einer Hohen
Dhomb Capitularischen Statthalterey wehrend Ertzbischöff-
lichen Interregno als General Wachtmeister ernennet und
von Dem Hochwürdigsten Fürsten und Herren Herren
Johann Friederich Carl erwählten Ertz Bischoffen des Heyligen
Rom. Reichs Ertz Cantzlarn und Churfürsten zu Mayntz
des weitteren confirmiret worden. 28 ) — Wohl darzu
durch diese gebundene Zeilen in unterthänigkeit gratuliren
Friderich Ernst Weis iuris pract. Not. immatricul. und
Ritterschafft Procurator. 29)

Am 31. August 1745 zog Kurfürst Karl Friedrich
von Mainz in Frankfurt zur Kaiserwahl ein. Unter seinem

Gefolge befand sich auch der Mainzer Geheime Rath und
Generalwachtmeister Karl Friedrich zu Eltz zu Rodendorf

als Nummer siebzehn des Zugs.3°) Am 26. Juli 1772
feierte Karl Friedrich seinen fünfzigjährigen Eintritt in den
Deutschorden, wobei eine Jubiläumsschrift im Drucke er¬
schien. 3')

5) Maria Wilhelma.
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6) Georg- Reinhard Domherr zu Worms. Derselbe ist
jedenfalls jener Georg Edler Herr zu Eltz und Rodendorf,
welcher am 15. Juni 1743 von Kurfürst Franz Georg von
Trier die Lehen der von Waldmannshausen zu Hadamar

und Brandscheid empfing. 3 2)
7) Anna Sophia Nonne auf dem Oberwerth bei Coblenz.
8) Karl Sigismund starb jung.
9) Johann Philipp Domherr zu Eichstätt.
10) Anna Lucia Katherina.
Friedrich Ernst starb 1 71 7. Sein Todtenschild hängt

in der Burgcapelle zu Eltz.

§ 6. Johann Hugo Ferdinand Ludwig.
Derselbe heirathete die Maria Mechtildis von Metter-

nich zu Müllenark und erwarb dadurch den Metternicher

Antheil an der Herrschaft Rodendorf, sowie die grosse
Herrschaft Burscheidt im Luxenburgischen, das Gut zu
Rheinbrohl und andern Besitz. 1737 gab Hugo Ferdinand
Freiherr von und zu Eltz Herr zu Rodendorf und Freis¬

dorf seinen Antheil Gefälle zu Eltz für 440 Reichsthaler
in Pacht. Er besass ausserdem den Antheil am Zehnten

zu Rübenach und Bubenheim, an der Mühle zu Rübenach,
Güter auf dem Westerwalde und Hundsrück sowie ein
Höfchen zu Niederhadamar. Line unbedeutende Veran¬

lassung führte 1751 zu einem Prozess zwischen Eltz-Roden-
dorf und der Kurtrierer Regierung. Am 25. October 1751
hatte der Eltz-Rodendorfer Jäger einen Damhirsch von
seltener Grösse im Münsterer Stadtgraben geschossen. Der
Hirsch wurde von den Münstermaifeldern weggenommen
und nach Coblenz gebracht. Die Kurtrierer Regierung
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klagte wegen Verletzung der Jagdgerechtsame. Zum An¬
denken an diese Begebenheit wurde das Geweih des Dam-
hirschs in der Kurtrierer Kellerei zu Münster aufgehängt
und dem aus Holz gefertigten Untersatz desselben folgende
Verse beigeschrieben:

»Hier die Graben dieser Statt

Kein Schutz noch schirm thuen geben,
Ein Eltzer Jäger hat
Mich dort gebracht umbs Leben,
Nach zwey Blessuren Ich das Leben muss aufgeben.
Die Burger plötzlich mich haben hingenommen,
Und mich an diesen Orth, weiss nicht wie, hergekommen,
Bey Hoff zu Coblentz ist mein Cörper angelanget,
Der Zierad meines Haupts dir hier, o Leser, hanget.
Anno 1751, den 25 tcn Octobris.33)

Aus der Ehe mit Maria Mechtildis hatte Hugo nur eine
Tochter Maria Theresia, Erau auf Rodendorf, Freisdorf

und Burscheidt, die den N. von Schmidtburg heirathete
und 1805 starb. Aus der Ehe war nur ein Sohn vor¬
handen. Mit Hugo starb 1786 dieser Ast der Linie zu
Eltz zu Rodendorf aus. Im Jahre 1786 kamen die Güter

auf dem Westerwald im Amt Montabaur zu Obersayn,
Caden, Braunscheid, Salz und Niederhadamar an die Eltz-

Kempenicher Linie. Den damals anerfallenen Besitz be¬
zeichnet eine Güterbeschreibung als folgende. Ein Viertel
am Schloss Eltz sammt Waldungen, Felder und Wiesen,
den Neuhof bei Eltz mit 30 Malter Frucht Münstermaifelder
Mass, Wiesengeld 6 Reichsthaler 48 Albus, ein Schwein
zu 150 Pfund, ein Hof zu Gappenach mit 8 Malter Korn
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Münstermaifelder Mass, die Hälfte der mit den Grafen von

der Leyen gemeinsamen Netter Mühle mit 40 Malter Korn
Mi'mstermaifelder Mass jährlich, die Hälfte an der Mühle
zu Rübenach mit 4 Malter Korn Coblenzer Mass jährlich,
ein Viertel an dem gemeinsamen Hof zu Wiersheim mit
acht Malter 4 Simmer Korn Coblenzer Mass jährlich, etliche
Weinberge zu Löf mit i'/ 2 Ohm jährlich, zu Kern mit 2
Ohm jährlich, ein Viertel am Zehnten zu Rübenach nach
Abzug des von Görzischen Theils mit einem Sechzehntel
an dvr I laibscheid des Ganzen mit 60 Malter Korn Cob¬

lenzer Mass, ein Zehntel am Zehnten zu Thür mit 18 Malter
Korn Pellenzer Mass, ein Zehntel am Zehnten zu Nieder-

mendig mit 20 Malter Korn Pellenzer Mass, von der Ge¬
meinde Mörz auf dem Hundsrücken mit 8 Malter Korn

Bopparder Mass und ebensoviel Hafer, die Ölmühle auf
der Eltzbach bei Ringelheim mit 20 Reichsthaler Pacht,
ein Viertel von einem weitern gemeinschaftlichen Ilöfchen
zu Wiersheim mit Krohndiensten auf Schloss Kitz und fünf

Simmer Korn.Münstermaifelder Mass, von den Wiersheimer

Zinsen Korn halb mit 3 Malter r Sester 2 Minkel, an Spelz
zur Hälfte 3 Malter 2 Sester 2 Minkel, an Hafer ein Viertel
mit 2 Malter 4 Simmer 3 Sester 2 Minkel Münstermai¬
felder Mass. 34)

§ 7. Johann Ulrich.

Johann Ulrich Sohn Johann Wolfgangs geboren 1600
setzte den Stamm fort. Kr heirathete die Gertrud von

Bilderbeck und hatte mit derselben einen Sohn Philip})
Moriz und eine Tochter.

27
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§ 8. Philipp Moriz.
Derselbe heirathete die Anna Elisabeth von der Hauben

und war fürstlich Wormsischer Rath, Marschalk und welt¬
licher Statthalter, wohnte zu Dirmstein in Rheinhrssen
und nannte sich Edler Herr zu Eltz auf Dirmstein. Die
Ehe war kinderlos. Mit ihm starb die Eltz-Rodendorfer
Linie aus.



ZEHNTES HAUPTSTÜCK:

DIE LINIE
ZU ELTZ ZU BLIESCASTEL, RODENDORF UND

BRAUNSCHWEIG.

§ i. Philipp Samson.

Sjhilipp Samson zu Eltz zu Rodendorf Sohn des Johann
Wolfgang begründete, nachdem er 1605 durch
seinen Bruder Johann Eberhard nach Wolfen¬

büttel gekommen, durch Heirath mit Amalie Tochter des
Bartholomaeus von Rautenberg auf Rethmar fürstlich Braun-
schweigischen Geheimrath, Statthalter und Burghauptmann
den Letzten seines Stamms die Linie zu Eltz zu Braun¬

schweig zu Rethmar. Aus dieser Ehe hatte Philipp Samson
folgende Kinder:

I. Friedrich Casimir heirathete 1664 die Barbara Mar-

garetha vom Pfuhl, die ihm folgende Kinder gebar:
t) Philipp Adam Edler Herr zu Eltz auf Rethmar

geboren zu Hannover starb unverehelicht am 21. October

i7 2 7 als Domherr zu Magdeburg und Kurbraunschweig-
Lüneburger Geheimrath sowie Grossvogt. Seiner Schwestern
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Amalie, Eleonore und Anna Dorothea Söhne und, Töchter

erbten dessen Hinterlassenschaft. 1)
2) Anna Dorothea heirathete den N. von Hardenberg

auf Wiederstett.

3) Eleonore Heirathete den Gottlieb von dem Busch
auf Lohe und Schlüsselburg.

4) Amalie Helene geboren zu Hannover ward Stifts¬
fräulein zu St. Marien zu Minden und starb 1757.

5) Johann Christof geboren zu Osterode auf Walbeck
war Kurbraunschweiger Geheimer Legationsrath, starb ledig
wahrscheinlich noch vor seinem Bruder Philipp Adam, da
er in dessen Testament nicht bedacht ward.

Friedrich Casimir starb im Juni 1682 als fürstlich
Braunschweig-Lüneburger Geheimer Kammerrath, Landdrost
des Fürstenthums Grubenhagen und Öberberghauptmann
des Harzes zu Clausthal auf dem Harz.

Tl. Johann Adolf Stammhalter. Siehe unten.

§ 2. Johann Adolf.
Geboren den 12. .August 1639 diente er 1696 als

Rittmeister im TCurbraunschweigisch-Lüneburgischen Reiter¬
regiment des Obristen von Tuerken, Nach dem Frieden von
Ryswick 1697 wurden die in englischen und holländischen
Diensten gestandenen Hannoverschen, Zellschen und Wolfen-
btittler Regimenter stark vermindert. Bei dem Hannoversehen

Corps winden die Cavallerie-Regimenter v. Schulenburg,
Hammerstein, Affeln, die Osnabrückische Dragonergarde
und das Dragonerregiment von Ohrtheils abgedankt, grössten-
theils aber den stehen gebliebenen Regimentern einverleibt
und damit der in dem letzten Feldzuge gehabte Verlust
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bei den Regimentern ergänzt. Durch diese Reduction kam
Johann Adolf 1697 als jüngster Rittmeister zu dem Regi¬
ment garde du corps. Im Februar 1701 wurde derselbe
Major und bei den von dem Kurfürsten von Braunschweig-
Lüneburg für Rechnung Hollands neu errichteten beiden
Cavallerieregimentern von Pentz und von der Schulenburg
bei ersterem Regiment wirklicher Major. Dieses Regiment
hiess gewöhnlich »blau Pentz«. Im August 1 704 wurde er
Obristlieutenant und 1706 in gleicher Würde in das Ca-
vallerieregiment »grün Pentz« versetzt. Im October 1707
avancirte er zum Obersten und erhielt das achte Cavallerie-

regiment übertragen, wurde den 9. September 1709 in der
Schlacht bei Malplaquet schwer verwundet und starb zu
Brüssel. Nach andrer Überlieferung wurde er am 11. Juli
1708 zu Oudenarde schwer verwundet und starb 1709
zu Lille.

Johann Adolf besass viel militärische Kenntnisse, viel
Talent und Muth, aber ein hitziges Temperament. Auf
den Dienst und sein Regiment hielt er sehr viel. In allen
Feldzügen verrichteten die Truppen unter seiner Führung
Wunder der Tapferkeit. In Rede und Schreibart war er
möglichst kurz und der Sache angemessen. Dem entspricht
folgende Anecdote. Ein gewisser Reichsgraf hatte sich
beim Durchmarsche des Regiments schriftlich auf hoch¬
trabende und nicht passende Art gegen Johann Adolf aus¬
gelassen und in dem Schreiben öfter die Ausdrücke: »Wir«

und »Ihr« gebraucht. Der Obrist antwortete kurz: Monsieur
le Comte de St. Empire. Je suis ni Du, ni Wir, ni Ihr,
Je me joute de vos menaces et je me moque de vos
bonnes graces. Bar. de Eltz colonel des Hannovriens. 2)
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12.
Er verheirathete sich am - - August 1659 mit Anna Eli-

2.

sabeth Wolf von Todtcnwart, die ihm folgende Kinder
gebar:

1) Sophie Barbara geboren 10. Juni 1660 zu Dirm¬
stein heirathete den Josias Breydo von Ranzau 1681.

2) Friedrich Samson geboren 30. October 1661 zu
Dirmstein, starb daselbst den 6. April 1662, beerdigt in
der Pfarrkirche des Orts.

3) Maria Juliane geboren 23. Juni 1663 zu Dirmstein,
starb daselbst 20. September 1664, liegt neben ihrem Bruder
beerdigt.

4) Friedrich Adam geboren 10. Juli 1665 zu Dirm¬
stein, Kurmainzer Dragonerobrist zu Mainz, lag in Rastatt.
Starb den 23. Februar 1714 zu Mainz und wurde in die
St. Quintinskirche beerdigt. Sein Denkmal unter der Orgel¬
bühne eingemauert hat die Inschrift:

FRIEDERICH ADAM HERR
XV FL IX

III KO CHVR FÜRSTLICHEN
GNADEN XV MAENTZ
CAFMMERER VNI) ÜBER
EIN REGIMENT ZV FVES
BESTELTER OBRISTER

OBIJT
DEN 23 FEBRÜARIJ

ANNO 17 14

C . A . R . I . F (ohne Punkt).
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Grabstein des Friedrich Adam zu Kitz in der Quintinskirche
zu Mainz.
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Um den Stein steht:

RASTADIJ DUM BELLI D UCES DANT TEMPORA
PACIS MORS NECAT HEROEM RASTADIO REDU-

CEM FLET MILES PATREM DOLET UTRAQj PAL¬
LAS ALUMNÜ PLORAT STEMA SUU NUNC

OBIJSSE DECUS.
Friedrich Adam zeichnete sich namentlich im spanischen

Erbfolgekrieg aus, er war es jedenfalls, der am 2. Mai 1706
mit der deutschen Besatzung aus Wörth nach Weissenburg
rückte und am 3. Mai mit 300 Mann auf Landau zog.

5) Johann Karl geboren 13. Juni 1666 zu Dirmstein,
starb als Wirzburger Dragonerhauptmann des Regiments
Wachtingsieben im 27 1™ Lebensjahre und wurde zu Leng¬
furt am Main am 23. April 1693 in der Pfarrkirche rechter
bland am Chor begraben, wo ihm ein Denkmal errichtet
wurde.

6) Johann Jacob geboren 18. Juli 1667 zu Dirmstein.
7) Wilhelm Ernst geboren 23. September 1668 zu

Dirmstein.

8) Lucretia Amalia geboren 18. September 1669 zu
Dirmstein.

9) Johanna Philippine geboren 2T,. December 1670
zu Worms.

Johann Adolf heirathete in zweiter Ehe die Anna
Elisabeth von Geispitzheim, die ihm folgende Kinder gebar:

1) Maria Katherina geboren am 21. Januar 1672 zu
Worms.

2) Franzisca Anna Maria geboren 15. October 1674
zu Baden-Baden.
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3) Maria Sidonia Amoena geboren am 7. November
1677 zu Raden-Baden.

4) Karl Philipp geboren 20. Februar 1679 zu Frank¬
furt am Main.

5) Anseimine Franzisca Maria geboren 11. September
1680 zu Fritzlar.

Mit Johann Adolf erlosch die Seitenlinie zu Fitz zu
Braunschweig auf Rethmar.



NACHTRÄGE UND VERBESSERUNGEN.

Zu S. 12. Luther Probst zu Münstermaifeld besiegelte am XV kalendas
Februarii 1294 eine Urkunde des Werner Burggrafen zu Treys
und Oda Eheleute wegen Mitgift ihres Sohnes Werner und Lyse
Tochter des Theoderich von Bruch. (Treiser Copialbuch zu Eltville
Blatt i\)

Zu S. 193. Die Angabe, dass Johann zu Eltz rechts von seiner Gattin
beerdigt ward, ist ein auf einer Notiz des vorigen Jahrhunderts
im gräflichen Archiv beruhender Irrthum. Johann kniet links, die
Gattin rechts, mitten ist die Taufe Christi durch Johannes dar¬
gestellt. Das Denkmal konnte wegen eines vorstehenden Balkens
des Hochaltars keine Wiedergabe durch Lichtdruck finden.

Zu S. 338 Note 38. Die Stadtaufnahme von Mainz 1594 Mspt. auf
der Mainzer Stadtbibliothek folio 88 sagt von diesem Hofe: »Der
Colinisch hoff stost mit seiner Sanct Laurentius Capellen, so nun¬
mehr ghar abgeprochen, binden ahn die Custory, vnd fönten gegen
Sanct Agnesen vff den Kilchstockh vnnd binden gegen der ewigen
Mauer hinauss, da so vor Jahren zwey Zinssheusslin gehabt, so
von Weltlichen bewont gewesen, aber itzo all abgeprochen vnnd
zu garten gemacht; haben die Graven von Jsenberg Jost Chuirg
eingethon.« Die Aufnahme von 1657 sagt folio 65: Der Cölnisch
Hoff nunmehr Eltzerhoff stöst mit seiner S. Laurentien Capelen,
so nunmehr abgebrochen vnnd ein garten ist, binden an die Cus-
torey vnd vomen gegen S. Angnescn auf den Kilstock vnd binden
gegen der ewigen Mauer hinauss; hatt vor diesem 2 Zinssheuben
gehabt, so weltlich gewesen, ist ruinirt vnd bewohnt herr von
Partenheimb thumbeapitular. Der Hof lag zwischen der Eppich¬
mauergasse, Ballplatz und Präsengasse zu Mainz.

28
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Zu S. 345. Wegen Caspar Herrn zu Eltz und Pirmont unterschrieb
Veit Sartorius den Reichstagsabschied zu Regensburg am 10.
October 1641.

Zu S. 225. Anton unterschrieb am 12. Mai 1567 für Kurköln den
Reichstagsabschied zu Regensburg.

Zu S. 277. Die Erbauung des Kempenicher Hauses gehört nicht Hans
Jacob sondern Hans Anton zu Eltz-Üttingen an.

Zu S. 283. Am 16. August i486 machten Henne von Hattstein,
Johan Walraf, Henrich Rietesel bekannt, dass sie die Anstände
zwischen den Bewohnern von Erbach bei Camberg und von
Hasselbach wegen der Erbacher Mark in Beisein der Freunde
des Kurfürsten von Trier und der Jungherrn Grafen Philips von
Nassau und Saarbrücken nämlich üietherichs von Staffel, Peter
zu Eltz, Hederich von Roishausen und Adam von Rcinberg nach
Verhör beider Theile schlichteten. (Nassauer Annalen XV (1879)
192 n. 103.) —

Zu S. 297. Für Franz Herrn zu Eltz zu Pirmont unterschrieb Melchior
Sohn zu Eltz Oberster der Krone Frankreich etc. den Reichstags¬
abschied zu Regensburg am 19. August 1594 und den vom 6.
April 1598. § 76 Bernhard Philips von Rosenbach.

Zu S. 315. Georg Herr zu Eltz Amtmann zu Pfalzel unterschrieb
wegen des Kurfürsten von Trier am 11. April 1542 den Rcichs-
tagsabschied zu Speier § 145.

Zu S. 334. Christof unterschrieb wegen Kurtrier den Reichstagsabschied
von Frankfurt am 14. Juni 1569.
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2) Mittelrheinisches Urkundenbuch J, 59g, 657. —
3) ibid. II, 175.
4) ibid. II, 240.
5) ibid. II, 290.
6) ibid. II, 292.
7) ibid. II, 300.
8) ibid. II, 301.
9) ibid. III, 78.

10) ibid. III, 146.
11) ibid. III, 176.
12) ibid. III, 192.
13) ibid. III, 270.
14) ibid. III, 297.
15) ibid. III, 821.
16) ibid. III, 897, 898.
17) ibid. III, 95y. Görz, Regesten der Erzbischöfc von Trier p. 48.
18) Urkunde ohne Datum. Görz, mittelrheinische Regesten III, 294

n. 1303.
19) Mittelrhein. Urkb. III, 620.
20) ibid. III, 975—76. Görz, mittelrhein. Regg. III, 294 — 95 n. 1305.
21) Görz, mittelrhein. Regg. III, 309 n. 1373.
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43)
44)
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46)
47)
48)
49)
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52)

53)
54)

Mittelrhein. Urkb. III, 58.
ibid. III, 164—165.
ibid. III, 179.
ibid. III, 210.
ibid. III, 975.
ibid. III, 127.
Günther, codex Rheno-Mosellanus II, 161.
Mittelrhein. Urkb. III, 423.
ibid. III, 483. Hees, manipulus Himmcnrodensis p. 46. —
Mittelrhein. Urkb. III, 528.
bei Coblenz. Mittelrhein. Urkb. III, 486, 487. Görz, Regg. p. 42.
Mittelrhein. Urkb. III, 483. Eifflia illustrata I, 2, 1036. —
Günther II, 207. Mittelrhein. Urkb. III, 634.
bei Monreal. Mittelrhein. Urkb. III, 1084. Annalen f. Gesch.
des Niederrheins XXIII (1871) p. 173.
Mittelrhein. Urkb. III, 761.
Mittelrhein. Urkb. III, 761. An dem Originale zu Coblenz be¬
finden sich Bruchstücke des Siegels des Elias zu Eltz. —
Lünig, Teutschcs Reichsarchiv XII c. 76. —
Mittclrhein. Urkb. III, 1013.
ibid. III, 1071 —1072. Orig. zu Coblenz mit dem zerbrochenen
Siegel des Elias zu Eltz.
Günther II, 35g. Mittelrhein. Urkb. III, 1056 aber fälschlich
zu 1258.
Mittelrhein. Urkb. III, 746.
ibid. III, 822.
ibid. III, 897.
Görz, mittelrhein. Regg. III, 512 —514. Orig. Coblenz.
ibid. III, 520.
ibid. III, 611 n. 2689. Orjg. Coblenz.
ibid. III, 647—48. Zwei Origg. nebst Copie Coblenz.
1282. in crastino dominice, qua cantatur quasimodogeniti. Orig.
Coblenz.

1 286. feria sexta post festum beatc Marie Magdalene. Orig. Coblenz.
1287. in festo beati Nicholai. Orig. Coblenz.
1296. sabbatho ante vigiliam beati Johannis Baptiste. Transsumpt
von 1296 feria quinta post festum Petri et Pauli apostolorum zu
Coblenz.

Mittelrhein. Urkb. III, 496.
ibid. III, 822.
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55) ibid. III, 858.
56) ibid. III, 866 als C. de Elce.
57) ibid. III, 897.
58) ibid. III, 898.
59) Günther II, 328. Görz, Regg.
60) Görz, Regg. III, 527 n. 2327.
61) ibid. III, 528 n. 2334.
62) ibid. III, 590 n. 2590.
63) Günther II, 410. Eifflia illustrata I, 2

III, 444 n. 1974.
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ZWEITE ABTHEILUNG.

ERSTES HAUPTSTÜCK.

i) 1316. s. Barnabe. Kindlinger Ms. im Staatsarchiv zu Münster II,
138 p. 104. Gudenus, codex Moguntinus II, 1005. —■

2) 1323. Vf sente Laurencys dage. Orig. mit dem Bruchstück des
Siegels in grünem Wachs zu Eltville. Das Seelbuch von Engel¬
port erwähnt zum 30. April einen Dominus Henricus miles de
Eltze, welcher zwei Mark schenkte. Ob dieses Heinrich ist, sei
dahingestellt. Reisach und Linde, Archiv II, 32.

3) 'ßöQ- v ff den nuynvndczwenzichsten dage in deme mainde des
Merzis. Orig. Eltville.

4) 1381. in crastino annunciacionis beate Marie virginis gloriose.
Orig. Coblenz.

5) 1388. duodeeima die mensis Junii. Orig. Eltville.
6) Am 7. Januar 1407 verzichtete Nese von der Eich Wittwe des

Peter von Ur Edelknechts auf alle durch diese Ehe erworbenen
Güter und Rechte zu Gunsten ihrer Tochter Johannit und deren
Gatten Simon von dem Burgthurn. 1406 Trierer Stil die septima
intrante mense Januario. Orig. Eltville.

7) 1405. des neisten saterdages na sent Matheus dage des heiligen
apostelen ind ewangelisten. Orig. Düsseldorf mit drei Siegeln,
darunter eins von Eltz. —

8) 1406. crastino beati Jacobi apostoli. Zwei Origg. Eltville. —
Eifflia illustrata II, 95. —

9) 1413. 7. Juni. Orig. Eltville.
10) 1413. in crastino Laurentii martinis. Orig. Eltville. Am 11

November 1427 bestimmte Kurfürst Otto von Trier, da er vor
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Zeiten die Juden ihres Wuchers wegen aus dem Stifte vertrieben
und ihre Briefe für ungültig erklärte, es aber möglich sei, dass
solche Briefe verlegt oder verpfändet seien, für den Fall, dass
sich solche Briefe noch von Peter von Oyr und dessen Eltern
fänden, dass dann Simon von Burgthurn diese für ungültig an¬
sehen und sie überall für wertlos gelten sollen. 1427. Coblenz.
uff sente Martins tag etc. Orig. Eltville. Johanna war damals
jedenfalls schon dort, da nur Simon erwähnt wird. —

11) Publications de Luxembourg XXXVI, 18 n. 49.
12) Gudenus codex II, 981. —
13) Gudenus II, 982.
14) Hontheim II, 39.
15) Toepfer, Hunolsteiner Urkbuch I, 108. Orig. Coblenz.
16) Gudenus II, 1005. —
17) O. D. Orig. Coblenz.
18) Burg Eltz. Gudenus II, 10J3-— 24. Die Bestimmungen dieses

Burgfriedens fehlen.
19) Erinnerungstafel auf Pergament, zweite Hälfte des XV. Jahrhunderts

in spätgothischer Rahme in der Burgcapelle zu Eltz.
20) 1328 in vigilia nativitatis beati Johannis Baptiste. Gudenus II,

1040 — 41.
21) Vom Ursprung des Geschlechts Eltz. Mspt. zu Eltville.
22) Seelbuch von Engelport.
2 3) 1336 Sonntag vor S. Marci. Copie Coblenz.
24) cf. p. 17. —
25) Gudenus II, 1006.
26) Hontheim III, 715. Orig. Düsseldorf.
27) Münstermaifeld 10 September 1389. Temporale. Görz, Regg.

1 2 1 fehlerhaft.
28) Gudenus II, 1032.
29) Höfer, Auswahl der ältesten Urkunden deutscher Sprache etc.

Berlin 1835. p. 242.
30) An der Ostseite von Trutzeltz sieht man noch die Art, wie die •

Mauer rasch hergestellt ward. Man begann auf zwei Seiten zu
mauern, traf aber desshalb nicht mitten in einer geraden Linie
zusammen, schlecht berechnet ward die Mauer krumm.

31) Derartige Steinkugeln, grössere und kleinere liegen jetzt im Schloss¬
hof zu Eltz in ziemlicher Menge. Dieselben entstammen meist
dem Bette der Eltz.

32) Dominicus, Baldewin p. 393 Note 3.
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'335- Dienstag nach dem 13. Tag Trierer Stil. Hontheim II,
126. Transsumpt in Acta Fakt. VI, 438. Über die Fehde cf.
Gesta Trevirorum ed. Wyttenbach 231. Dominicus p. 393.
Balduineum in Trier. Dominicus p. 393 Note 3. —
Balduinem in Trier. Dominicus p. 394.
1338. Sontag nach Pfingsten. Orig. und Copie Coblenz.
1338. Tags nach S. Martins Tag. Copie Coblenz.
Gudenus II, 1083.
Bonn. Hontheim II, 301.
Publications de Luxembourg IV, 29.
Gudenus II, 111 7.
1368 feria seeunda post festum beati Johannis Baptiste. Orig.
Coblenz.

Eifflia illustrata II, 95.
1357 vf Sente Matheus aifent. Orig. Coblenz.
Gemalte Stammbäume zu Eltz, Tafel 4.
1387 feria seeunda post Andree apostoli. Orig. Düsseldorf.
Mainz 1354 des nechsten Donnerstag nach der heil, drey König
Tag. Orig. und Copie Coblenz. Mehrfach gedruckt.
1354 ipsa die Palmarum. Kindlinger Ms. II, 139 p. 67.
Nürnberg des nechsten Tages nach dem obersten Tage, der
Reiche im X. des Keiserthums im I. Jare. Orig. Coblenz. Mehr¬
fach gedruckt.
13,56. Günther III, 620—23. Orig. Coblenz mit 28 Siegeln.
1356 deys zueiten mayndages in deyn heylicher vasten. Trierer
Stil. Orig. Coblenz.
1360 in die beati Gregorii pape. Orig. Eltville.
1360 uf S. Lucie. Mit Compromiss vom Sontag nach Aller¬
heiligen 1360. Orig. Düsseldorf.
1362 feria V post Dyonisii. Kindlinger Ms. II, 138 p. 150.
1394 in vigilia Penthecostes. Extract zu Coblenz.
1388 22. September. Kindlinger Ms. II, 138 p. 150.
ibid. II, 97 p. 40.
Gudenus II, 1205.
ibid. II, 1204.
Kindlinger Ms. II, 138 p. 151. (10. Feb. 1399; ob 1400?).
auf dem Berge ze Chutin Mittwoch nach S. Gallen, des behem.
Reichs im 38. des römischen im 25. Jahre. Kindlinger Ms. II,
138 p. 135.

62) Günther IV, 106—107.
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63) 1406 in die beati Remigii. Orig. Coblenz.
64) 1406 feria V post Letare,Trierer Stil. Kindlinger II, 97 p. 17.
65) 1408 Sonntag Letare. Orig. Coblenz. 1408 dominica letare

Jerusalem. Orig. Eltville.
66) 9 Juni 1410. Orig. Eltville.
67) 1410 Mittwoch nach Egidi. Orig. Coblenz.
68) 141 1 octava die mensis Marcii. Orig. Eltville.
6q) 1410 ipsa die Gertrudis Trierer Stil. KindlingerMs.il, 97 p. 17.
70) na gewoinheit des styft von Treir des dynstags na deym heligin

oisterdage 1412. Orig. Coblenz.
71) 1412. 10 October. Copialbuch memb. I, 1 104 zu Düsseldorf.
72) 1414. uf Peter und Paulstag. Orig. Düsseldorf. —
72 a ) 1416 ipso die sancti Remigii. Orig. Eltville.
72 b ) Cochem 6 Mai 1420. Orig. Coblenz. cf. Görz, Regg. 147. —
73) Trier 1420 die XXII mensis Scptcmbris. Gudenus II, 1257.

Görz, Regg. 148.

74) 1423. Sonntag nach.Lambertustag. Orig. Düsseldorf.
75) Reisach und Linde Archiv II, 59.
76) quinto die mensis Septembris 1408. in Castro Eltz. Orig. Coblenz.
77) i4oy. feria IV post Lude. Kindlinger Ms. II, 138 p. 15. —
78) 1410. Donnerstag nach exalt. cruds. Orig. Coblenz.
79) 1420 Jacobi apostoli. Gudenus II, 1256.
80) Eine Nese kommt auch 1427 als Gattin des Johann von Eynen-

berg Herrn zu Landscron vor, ob dieses der dritte Mann der¬
selben ist, steht dahin. Gudenus II, 1256.

81) Toepfer, Hunolsteinisches Urkbuch II, 162 Auszug.
82) Copie Eltville.
83) 1425 Dienstag nach Quasimodo. Orig. Coblenz.
84) 1425 Donnerstag nach Kylianstag. Kindlinger Ms. II, 97 p. 81.
85) 1425 in crastino Jacobi apostoli. Günther IV, 263.
86) Kindlinger Ms. II, 95 p. 169. Mit dem Vermerk geschehener

Insinuation an die Schöffen zu Arweiler und Johann zu Eltz,
Edelknecht.

87) Kindlinger Ms. II, 97, 88 und II, 97, 3«5 a - Eme andere Ab¬
schrift hat 22 December.

88) 1429 des dinsdachs nac jar dagc Trierer Stil. Orig. Coblenz.
89) Darüber verbessert: »dryer«.
90) 1429 dominica post oetavas epiphanie domini Trierer Stil. Ab¬

schriften zu Coblenz und Eltville. Günther IV, 324 f. —
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gi) 1430 quarta feria post dominicam quasi modo geniti. Günther IV,
334—337-

92) 1430 vif Sant Margrethen tag der heiligen Junffrauwen. Copie
Eltville.

93) 1430 24 Juli. Copie Coblenz.
94) 1433 Donnerstag nach Joh. Baptiste. Kindlinger Ms. II, 97 p. 20.
95) Siehe p. 37. —
96) 1434. Sent Walpurgen dach der Heiligen Junffrauwen. Gudenus II,

1277. —
,97) 1434 in crastino Ambrosii episcopi. Orig. Eltville.
98) Günther IV, 349. • 1434 uff Sontag Reminiscere. Orig. Coblenz.
99) uff Mandag nest vor vnsers Hern Vflart Dag 1435. Orig. Coblenz.

Günther IV, 361.
100) 1436 vff den heiigen Palmen Dag. Gudenus II, 1279. —
101) 1437 Dinstag nach S. Mattheus. Kindlinger Ms. II, 97 p. 23.
102) 1438 des neisten maendag na dem Sondage quasimodo geniti.

Orig. Coblenz. Gudenus II, 283.
103) 1438 ulf dinstag neist nach vnser lieuer frauwen nativitatis. Orig.

Coblenz.

104) 1438 vff mitwoch nach aller seien tag. Orig. Eltville.
105) 1439 uf mandag nach sent Dorotheen tag. Orig. Coblenz.
106) S. Johans Baptisten Abent 1439. Kindlinger Ms. II, ()7 p. 123.
107) 1439 v ff s;ult lamprechts tag. Temporale.
108) 1439 vff sant Andreas tagh. Temporale. Günther IV, 394—395-
109) 1441 Am heil. Piingstabcnd. Toepfer II, 478.
110) Coblenz 1441 Trierer Stil 4 März. Gudenus II, 1286. Görz,

Regg. p. 172. —
111) des nesten maendages na dem Sondage dat man singet Miscri-

cordia domini dat ist viercziehen dach na Oisterin 1442. Treiser
Copialbuch zu Eltville.

112) 1442 uf der hilligen zwölfboden Schydungstag. Toepfer II, 478 extr.
113) St. Jacobstag apost. 1442. Toepfer II, 479 extr.
114) Chmel Reg. Friedrichs I 108 n. 960. 1442 Frankfurt 9 August.

K. Friedrich bestätigte als Gerhab K. Ladislaus Herzogs zu Luxem¬
burg dem Johann zu Eltz und dessen Gattin Agnes von Covern
als nächster Erbin des Hans vom Forste einen eingenickten Brief
des Herzogs Wenzel von Luxemburg vom 19 Mai 1350, worin
derselbe dem Hans vom Forste und dessen Erben wegen getreuer
Dienste 30 kleine Florenzer Gulden auf dem Geleite zu Luxen-
burg jährlich zu Lichtmesse fallend zu Lehen so lange verschrieb,
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bis solche 30 Gulden mit 300 Gulden gelöst werden, doch solle
nach der Ablösung dieses Geld auf ihre Allodialgüter angelegt
und von den Herzögen von Luxenburg zu Lehen empfangen werden.

115) 1442 Suntagh nchst nach sant laurencius tage. Temporale n.
382. Der Revers im Orig. zu Coblenz.

116) Hontheim II, 395. Toepfer II, 243 extr.
117) Treir uff sent Matheus abent des heiligen ewangelisten. 1443.

Temporale und Copie Coblenz. Görz, Regg. p. 17g. —

118) Temporale n. 586.
1 19) 1444 uf sent Michaels avent des heiligen ertzengels. Orig. Düssel¬

dorf. — 1444 die i4 a mensis Novembris. Orig. Düsseldorf.

120) 1444. O. D. Orig. Düsseldorf.
121) 1444 ipso die sancte Katharine virginis. Orig. Coblenz.
122) 1444. Gudestags nach S. Endres. Orig. Coblenz.
123) 1445 am Sun tage nach vnsers herren lichams tage. Orig. Eltville.

Gudenus II, 1293. —

124) 1445 am Mantage nach vnsers heren Lichams tage. Orig. Coblenz.
125) 1445. vif den domstag nach sant Laurencien taghe. Orig. Eltville.
126) 1445 vif den Sundach ncist na seilte Michels Dage des heiligen

Engels. Günther IV, 449.
127) dominica proxima posl Remigii 1445. Gudenus II, 1292.
128) [445 donrst. nach Paulus bekerungstag Trierer Stil. Concept

Coblenz. Görz, Regg. p. 183.
129) Erenbreitstein 1446 mittw. vur dem heil. Pfingstage. Concept

Coblenz. Görz, Regg. p. 184.
130) Frankfurt. XII kal. Aprilis 1446. Orig. Eltville.
13 0 1446 uff den heiligin Crucistag inveucio. Orig. Coblenz.
■32) 1447 Dienstag nach Reminiscere Trierer Stil. Toepfer II, 284.
133) Coblenz 24 December 1448. Orig. Eltville.
134) Coblenz 24 December 1448. Orig. Eltville.
135) 144 9 die craslino s. Blasii. Orig. Düsseldorf.
13») 1449 12 Mai. Gudenus II, 1309.
137) 1449 des eichten dages in dem mande october. Orig. Coblenz.
i37 a ) 2 Februar 1448 Trierer Stil. Günther IV, 474.
L38) 1450 uff s. Aghaten dach. Orig. Düsseldorf.
I38 a ) 1450. O. D. Pfälzer Mannbuch zu Karlsruhe.
L39) 12 December 1450. Orig. Eltville.
140) 1451 vff Donrcstag na dem Sondagh Oculi. Orig. Coblenz.
J 4i) 1451 s. Blasii Trierer Stil. Orig. Coblenz.
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142) Cöln. Sontag nach S. Bartholomeustag 1452. Kindlinger Ms. II,
97 p. 23. Eintrag im Diezer-Nassau-Katzenelnbogener Mann¬
buch in Kopp, Auserlesene Proben des Teutschen' Lehen-Rechts,
II, 262.

143) uff den donrstag na sent ßrictius dage in den jaren Dusent vier¬
hundert zwey ind fünfftzich. Orig. Düsseldorf. — 1452. 8 März.
Orig. Düsseldorf.

144) 4 April 1453. Orig. Eltville.
145) Trier . vff sent Matheus Abent etc. 1453. Günther IV, 495—498.

Görz, p. 19g. —
I45 a) vff mitwochen neist na sent Kathcrinen dag 1453. Orig. Coblenz.
146) 1454 uff den mitwochen nehest nach sente Paulus dage con-

versionis. Orig. Eltville.
147) die purificacionis beate virginis 1454. Orig. Düsseldorf.
148) uff samstagh vor divisionis apostolorum 1454. Orig. Coblenz.
149) Toepfer II, 307.
150) Siemcrn. uff samstag nach sant bonifacientagh 1455. Orig. Eltville.
'5 1 ) '455 Donnerstag nach s. Mattheus apost. 1455. Toepfer II,

480 extr.
152) 18 Januar 1457. Toepfer II, 316.
J 53) '457 ip sa die purif. b. M. V. Gudenus II, 1324.
154) Orig. Eltville.
J 55) I 45^ des donrestages na sent Anthonys dage des heilligen abtz.

Orig. Düsseldorf.
! 5^) M58 uff sent Johans ewangelisten dag. Orig. Düsseldorf.
157) Orig. Eltville.
158) Erenbreitstein. am heil. Jairs tage 1459 Trierer Stil. Copie

Coblenz. Görz, Regg. p. 210.
J 59) J 459 uff den donrcstagh neist nach der hilligen dryer koningh

dagh. Trierer Stil. Orig. Coblenz.
160) 1460 26 November. Günther IV, 358.
161) 1460 uff sent Steffen dach des h. mertelers. Orig. Düsseldorf.
i6i a ) O. D. um 1460—70 Transsumpt im Burgfriedensbriefe 1481.

Abschrift des XV Jahrhunderts zu Eltville.
162) 1460 Samstags nach dem heil, iarstag. Trierer Stil. Orig. Eltville.

Görz p. 212.
iÖ2 a ) vff Samstag nach dem heiligen Oestertage 1461. Orig. Coblenz.
163) Toepfer II, 325.
164) Orig. Eltville.
165) uff sontag nach sant Mertins tage 1461. Hontheim II, 444.
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166) 1461 uff s. Thomas tage. Orig. Düsseldorf.
167) 1462 vff Fritag naist navnsir liever Frauwcn Tage annunciatio.

Eiflia illustrata I, 1, 302.
168) Am Tage nach Job. Bapt. 1464. Kindlinger Ms. II, 97 p. 43.
169) 1464 uff dinstach nach s. Simon vnd Juden tage. Mannbuch zu

Düsseldorf.

170) 1464 uff sant Clais ahent. Orig. Düsseldorf.
171) uff sampstagh neest na sent Dionisius daghe des heiligen buschoffss

14(15. Orig. Coblenz.
172) Samstag den 8. Maren sec. Stil. Colon. 1466. Kindlinger Ms. II,

97 P- 81.
173) auff den siebentzehnten tagh des Monats Aprillis 1466. Luxem¬

burg. Copie Coblenz.
174) 1460 am zinstag nach dem Sonntag Cantate. Gudenus II, 1338.
175) vff sant Johans Baptisten tag als er gebornn wart 1466. Orig.

Eltville.

176) 1468 des dynsdages na dem sondage Letare in der vasten. Orig.
Düsseldorf.

177) Gudenus II, 1324 extr.
178) S. Lucae 1468. Kindlinger Ms. II, 97 p. 125.
179) 1468 am tage convers. Pauli Trierer Stil. Orig. Coblenz.
180) uff Samslagh noch Remigii 1469. Orig. Coblenz.
181) vff frytagh Noch dem Sontage Cantate 1470. Orig. Coblenz.
i8i a ) Hontheim II, 423. Nobilitas Trevirensis p. 67 — 68.
182) Archiv f. rhein. Gesch. von Reisach und Linde II, 137; Notiz.
183) O. D. 1475. Kindlinger Ms. II, 97 p. 26.
184) vff sant Andreas Tag 1476. Günther IV, 641.
185) 1479 „ 1()„t. nach Reminiscere Trierer Stil. Temporale. Görzp.250.
186) 1479 vff mantag nach dem Sontag Reminiscere Trierer Stil. Orig.

Eltville.
i86 a ) ipso die invencionis sanete crucis 1477- Orig. Eltville.
187) Wien. Orig. Coblenz. Engerser Deduction p. 70—71.
188) vf s. Sebastianstag 1480 Trierer Stil. Toepfer II, 485 extr.
189) vf St. Michaelsabend 1461. Kindlinger Ms. II, 9.7 p. 275. Aus¬

zug aus dem Orig. im Reifenbcrger Archiv zu Frankfurt Stadtarchiv.
190) Dienstag nach St. Johannis tag 1463. Reifcnberger Archiv.
190 Erenbrcitstein. 1477 montag nach Invocavit Trierer Stil. Orig.

Coblenz. Görz, Regg. p. 247.
192) Tabor Mspt. in Wiesbaden § 18. 1479 uff S. Johannis tag.
193) i486 vff Sant Brictien tag des heiligen Bischoffs. Orig. Eltville.
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194) Coblenz. vff sant Andreas abcnt. Orig. Coblenz.
195) i486 vff Samstag nach sant Valentins Tage i486 Trierer Stil.

Orig. Eltville.
196) vff montagh nach sant mathys tagh des heiigen apostcln 1489.

Orig. Coblenz.
197) 1490 vff sent Mertinstag des heiligen Büschoffs. Orig. Coblenz.

1484 O. D. Gudenus II, 1346.
198) Montabaur. 1493 mittw. nach Michelstag. Orig. Coblenz.
199) 1494 fritag nach Oistertage. Erenbreitstein. Defect im Temporale.

Görz, Regg. p. 289. —
200) Auf Petronellentag 1495. Vom Ursprung. Mspt. in Eltville.
201) 30 April 1491. Temporale. Görz p. 300.
202) Sonntag nach Laurcntius 1497. Kindlinger Ms. II, 97 p. 395.
203) 1498 vff Jhcronimus. Temporale. Görz p. 306.
204) 1498 an St. Johanns evang. in den wyhenacht heil. Tagen Trierer

Stil. Temporale. Görz, Regg. p. 307.
205) vff Allerheiligenabend 1502. Görz, Regg. p. 320.
206) Günther V, 111 —112.
207) 1476 up gudenstach neist nae vnssers liever frauwen dach nati-

vitatis. Orig. Düsseldorf.
208) 1497 sabb. post Blasii Trierer Stil. Temporale. Görz p. 281.
209) S. Elssebethen Tag 1494. Orig. Coblenz.
210) Coblenz. 18 Januar 1488. Temporale. Görz, Regg. p. 266. —
211) Toepfer II, 481.
212) 1460 an der heil, drei Könige tag. Trierer Stil. Toepfer II, 482.
213) Toepfer II, 482.
214) Toepfer II, 482 extr.
215) ibid. II, 482 extr.
216) ibid. II, 349.
217) Toepfer II, 484.
218) ibid. II, 483.
219) 1480 vf s. Sebastianstag Trierer Stil. Toepfer II, 485—86.
220) Toepfer II, 486.
221) ibid. II, 486.
222) uff frytag uff Sant Sebastigans tag 1484. Orig. Coblenz.
223) Orig. Eltville.
224) vff montag nach sent Helenen tag 1493. Orig. Eltville.
225) 1445 am Suntag nach vnsers heren lichams tage. Orig. Eltville.
226) 1448. uff aller Heilligen Abent. Gudenus II, 1304.
227) up vnss heren upfartz dagh 1449. Orig. Coblenz.
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228) 1461. O. D. Orig. Coblenz.
229) Montag nach Michaelis 1466. Kindlinger Ms. II, 95 p. 267.
230) 1469 vff Montag nach seilt Valentinstage Trierer Stil. Erenbreit-

stcin. Orig. Eltville.
231) Coblenz am donrstag nach dem Sontage Jubilate 1471. Orig. Eltville.
2 3 2 ) x 475- O. D. Orig. Coblenz.
233) uff fridag nach sant andreas tag 1475. Orig. Coblenz.
234) Dinstag nach h. Kreuz tag 1476. Orig. Coblenz.
2 35) vff Dinstag nach St. Lucas tag 1476. Copie Eltville. Copie Coblenz.
236) vff Mittwochen noch dem sontage Quasimodogcniti 1477. Orig.

Eltville.

2 37) 1477. Fritag nach S. Egidii. Kindlinger Ms. II, 97 p. 28.
2 37' 1) '479 Trierer Stil vff man tag nach dem Sontag Reminiscere. Orig.

Eltville.

238) vff sampstag naich dem Sontage Exaudi 1480. Orig. Eltville.
239) 1481 am Dienstag nach Unser lieben frauen tag coneeptionis.

Copie Eltville.
240) 1481 dornst, nach Invocavit Trierer Stil. Temporale. Görz p. 254.
241) 1482 quinta feria post Galli. Hontheim II, 468.
242) 1483. vff Sent Medardus dess heiligen byschoffs dagc. Orig. Coblenz.
243) vff mantage neest nae sent Andreiss tage 14.83. Orig. Eltville.
244) Coblenz. 1483 dornstag nach Eschmitwoch. Trierer Stil. Temporale.

Görz p. 258.
245) 1484. dornst, nach Cruitztag exaltationis. Copie Coblenz. Görz

p. 361.
246) Annalen des hist. Vereins für den Niederrhein XV (1864) p. 75.
2 47) 19 Juni i486. Kindlinger Ms. II, 97 p. 82.
248) i486 auf Dienstag nach Allerheiligin tag. Zwei Origg. und mehr¬

fache Abschriften zu Eltville. Günther IV, 672 gedruckt.

249) Gerhartstein, vff Myttwoch nehst nach vnser frauwen dach an-
nunciacionis 1488. Orig. Eltville.

250) vff sondach sennt Vytz dach 1488. Orig. Eltville.
2 5Q a ) vff sent martinus tag des hilgen buschoffs 1488. Orig. Eltville.
2 5i) vff Sampstag nach Sant Collaxius (!) tag 1489. Qrig. Eltville.
252) Pfalzel. 1490 mittw. nach Vocem iueunditatis. Concept Coblenz.

Görz, Regg. p. 275.
2 53) Mainz. Samstag nach sanet Mauritiustag 1490. Orig. und Copie

Eltville.

2 54) vff sondach nest na sent kathereynen daen 1490. Orig. Eltville.
2 55) 149' Mitwoch nach sant Kilians tag. Orig. Eltville.
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256) 14QI. Mittwoch nach St. Kilians tage. Orig. Eltville.
257) ipso die sancti Martini episcopi 14g!. Orig. Eltville.
258) cf. p. 86. —
25g) Montag nach Helenen 1493. Kindlinger Ms. II, 97 p. 383.
260) 1496 frit. nach Pingstag. Concept Coblenz. Görz, Regg. p. 2g8.
261) Mone, Zeitschrift für Gesch. d. Oberrheins XXVI, 245.
262) Erenbreitstein. auf Montag nach des heiligen Crucis Tag Exal-

tationis 1503. Orig. Eltville. Günther V, 111 —112.
263) ibid. V, 112—113.
264) O. D. Orig. Eltville.
265) 1506 vf donrstag nach dem Sontag Jubilate. Orig. Eltville.
266) Eltzer Lagerbuch Ms.
267) 1506 auf S. Andreas Abend. Orig. Eltville.
268) 1509 auff Sanisstagh nach St. Lux tag. Orig. Eltville. Copie

Luxenburg. cf. Publications de Luxembourg XXXVI, 327 n. 1572.
269) 1464. vff sent peters vnd pauwels dach. Orig. Eltville. Beide

Siegel ab. —
270) Montag nach dem heiligen Cristag 1467 Trierer Stil. Orig. Eltville.
271) vff samstag nae dem heiigen pinstag 1478- Orig. Eltville.
272) Samsztag nach sant Mertins tag. 1478. Orig. Eltville.
272*) 1481 vp maendach neist nae sant Simon ind Juden dage der

heiliger apostelen. Orig. Eltville.
273) In crastino sancti Laurencii martinis 1482. Cassirtes Original

zu Coblenz.

274) vfl' den heyligen palme abent 1484. Orig. Eltville.
275) vff Sent Georis dage 1484. Orig. Eltville.
276) 1484 Pfingsten. Günther IV, 664.
277) 1485 18 Februar Trierer Stil. Orig. Coblenz.
278) Frankfurt. Monntags nach dem Sonntag Judica i486. Orig. F^ltville.
279) dess mytwoch na sente Egydius tach 1488. Orig. Eltville.
280) vf mitwoch nach sant lucien tag der heiligen Junffrauwen 1488.

Orig. Eltville.
2 8o a ) 1483 vff fritag nach bonifaey vnd siner geselschafft. Orig. Eltville.
281) 1483 vff dinstag nach dem Sontag Invocavit Trierer Stil. Orig.

Eltville.

281 a ) 1492. Montags nach sant franciscustage. Orig. Eltville. —
282) 1492. uff Mantag neste nach vnsers hern vffart. Orig. Eltville.
283) Heidelberg, vff mitwoch nach visitacionis Marie. 1492. Orig. Eltville.
284) vff Sondage Quasimodogeniti 1494. Orig. Eltville. —
285) Mone, Zeitschr. f. Gesch. d. Oberrheins XXVI, 245.
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286) Coblenz. vff Donrstag nach dem Sontag Oculi 1504 Trierer Stil.
Orig. Eltville.

287
288

289

290
291
292
2 93
294
295
296

297
298
299
300

301
302
303
304

vff dinstag riehst na sant matheus tage 1507. Orig. Eltville.
vfl" dornstag nach sand Sebastians tage 1509 Trierer Stil. Orig.
Coblenz.

Coblenz am frftag nach dem heyligen nuwen jares tage 1509
Trierer Stil. Orig. Coblenz. Belehnimg mit Neueltz. Orig. Eltville.
1511 in vigilia Johannis Baptiste. Orig. Eltville.
vff visitacionis Marie 1511. Orig. Coblenz.
Sontags nach Viti Modesti 1512. Copie Eltville.
Montag nach Egidii 1512. Orig. Coblenz.
vfl" mitwoch nach dem hellygen Crystdage 1512. Orig. Coblenz.
vff fritagh nach dem heiigen Pingstage 1513- Orig. Eltville.
Krenbreitstein, am Samstage nach der heyligen zwelffbotten
scheydung tag. 1513. Orig. Eltville.
1513. am samstag nach divisionis apostolorum. Temporale n. 360.
vff dinstag nach sant walpurghen tag 1514- Orig. Eltville.
Erenbreitstein. am tage Silveslri 1514 Trierer Stil. Temporale n. 254.
1516 auf Dinstag nach Vnser lieber fraueu tag Nativitatis. Copie
Eltville.

Orig. Eltville. O. D. Scheint Autograf Johanns zu sein,
die sabbati dccimatcrcia mensis Marcii. 1490. Orig. Coblenz.
liber confraternitatis b. Marie de anima Tcutonicorum p. 115.
In Sachen des Ordens erschienen um 1512 zwei Schriften, an
denen wohl Georg Miturheber sein dürfte. Dieselben sind. An
Bebstlich heyligkeit vnd Kayser- / lieh Maiestat. Churfursten vnd /
Fürsten des heyligen Römischen Reichs sambl / gemeiner Ritter-
Schaft, vnd des heyligen / reichs Stetten, den zukünftigen / schaden
der Christeheyt mo / gen ermessen, vh wo sie / wolle, denselbigen /
gar leichtlichen / fürkomen / (ohne Punkt). Mit Titelholzschnitt.
Quarto, 11 Blatt + leerem Schlussblatt. O. O. und Jahr sowie
Firma. (Mainz, Johann Schoeffer 1512.) Exemplare zu Schaff¬
hausen St. Bibl., Bamberg und Mayhingen. Weller rcp. n. 668.
Eine andre Ausgabe Nürnberg 1512 nennt Panzer Annalen I,
344 n. 725. Die zweite Schrift hat den Titel: Was den löb¬
lichen Churfursten vh / Fürsten. Auch der Ritterschaft / am Orden
gelegenn ist. / wirdt auss volgenden Artikeln vermerekt / (ohne
Punct). Mit Holzschnitt wie das vorige. Blatt i r Rückseite kurzes
Vorwort. Blatt 2 r obiger Titel, dann der Text. Am Ende: Ge¬
druckt zu Metz. Quarto 8 Blatt. O. J. und Firma (Job. Schoeffer
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1512). Exemplare zu Schaffhausen, Augsburg, Bamberg, May-
hingen und Tübingen. Weiler n. 66g.

305) Stramberg I, 2, 286—87. nach unbekannter Quelle.
306) liber confraternitatis p. 125.
307) Hirsch, scriptores rerum Prussicarum V, 350.
308) ibid. V, 358 zum 17 März 1521.
309) Stramberg I, 2, 388 f.
310) Abschrift zu Eltville. —
311) 1494. Mittwoch nach Palmarum. Orig. Coblenz.
312) Donrstag nach Ostern 1494. Orig. Coblenz.
313) Rome apud sanetum Petrum anno incarnationis dominice millcsimo

quingentesimo primo quintodeeimo kalendas Octobris pontificatus
nostri anno deeimo. Orig. Coblenz.

314) 1502. 4 April. Orig. Coblenz.
31,5) sabbati in crastino (fehlt: oetave) nativitatis bcatc Marie virginis,

que fuit vicesimasexta mensis Augusti 1503. Orig. Coblenz.
316) die vero lune ultima mensis Januarii 1507 Trierer Stil. Orig.

Coblenz.

317) 151 1 die vero Martis septima mensis Octobris. Orig. Coblenz.
318) Bericht des Peter Meyer von Regensburg in Stramberg I, 2,

337. — cf. Wegeier, Richard von Greifenclau Kurfürst zu Trier p. 5.
319) ibid. p. 340.
320) ibid. I, 2, 340, 353. —
321) 1512 vff sampstag nach Jubilate. Temporale n. 197. —
322) 27 Mai 1512. Temporale p. 52.
323) liber confraternitatis b. Marie de anima p. 41.
324) 1512 die vero Iovis deeima septima mensis Junii in Castro de

Manderscheit. Orig. Coblenz.
325) duodeeima die mensis Marcii 15 14. Trierer Stil. Temporale n. 220.
326) 1,5 16 die ultima mensis Dccembris, Trierer Stil. Temporale n. 285.
327) vff Donrestagh na dem sondach genant Jubilate 1519. Orig. Coblenz.
328) die vero Veneris nona mensis Septembris 1519. Orig. Coblenz.
329) Sarburg. 29 Sept. 1519. Temporale n. 361.
330) die vero lune post dominicam quasimodogeniti, que fuit deeima-

sexta mensis Aprilis 1520. Orig. Coblenz.
331) die vero deeima nona mensis Martii. 1524. Orig. Coblenz.
332) vff mondag nach dem Sontage Cantate 1500. Orig. Eltville.
m) vf domstag nest nach Sant Bartholomäus tag. 1500. Orig. Eltville.
334) Archiv f. hessische Geschichte VIII, 320 (nach Ilelwieh).
335) dinstag nach dem heyligen Phyngstag 1519. Orig. Eltville.



ZWEITE ABTHEILUNG. ERSTES HAUPTSTÜCK. XIX

336) Archiv f. hess. Geschichte VIII, 297 (nach Helwich).
337) vff saut Peter vnd Paulus "tag im Jar etc. XCVI. Orig. Eltville.
338) Das gräfliche Archiv bewahrt noch 3 1 solcher Briefe im Original.
339) Hontheim II, 506, 507. Am Somlag nach Johanns Baptiste

sandte Johann Sohn zu Eltz der Jüngste mit Johann von Kellen¬
bach, Ritter, Friedrich vom Hain, Friedrich Zänt, Michel Wald¬
ecker und Friedrich von Sötern ebenfalls den Boppardern den
Fehdebrief. Orig. Eltville.

340) uff Sant Bartholomäus tag des hilligenn Appostclnn 1497. Copie
Eltville.

341) Dcduction Johanns. O. D. Archiv zu Eltville.
342) Bruchstück zu Coblenz, folio.
343) Erenbreitstein. 20 Februar 1498. Druckschrift zu Coblenz. Görz,

P- 303-

344) vff fridage nach sand Gallenn tage. 1498. Concept Eltville.
345) vff Dinslage nach sannd Symon vnd Juden tag 1498. Concepl

Eltville.

346) 1498. Oberlahnstein, vff sant Elisabeth tags. Temporale. Copie
Eltville.

347) 1500 vff Sant Mathias tag des heiligen aposteln Trierer Stil. Orig.
Eltville. Für das Folgende Hauptquelle der Bericht Peter Meyers
von Regensburg.

348) 1500 vff der heyligen drykonigh tag Trierer Stil. Copie Eltville.
349) Domstags naich dem achtzehinden tag 1500 Trierer Stil. Orig.

Eltville.

350) 1501. vf dinstag nach dem Sontage quasimodogeniti. Nicht ab¬
gegangenes Original ohne Siegel. Eltville.

351) vff aller Seelen tagh. 1502. 3 Originale Coblenz.
35 2 ) Erenbreitstein. Allerseelen. 1502. Görz, Regg. p. 320.
353) 1502. O. D. Copie Eltville.
354) Erenbreitstein. prima mensis Decembris 1502. Copie Eltville.
355) 1502 vff frytag nach Andree. Copie Eltville.
356) vff sant lucia der heyligen Jungfrauwen tag 1502-.- Copie Eltville
357) 1502. vff Sancta lucia der heyligen Jungfrauwen tag. Copie

Eltville.

358) Boppard. Mondags nach der heyligen dryer konig tag. 1502
more Treverensi. Copie Eltville.

359) Erenbreitstein. 1502 vff mitwoch nach der heyligen dryer konig
dag. Trierer Stil. Copie Eltville.
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360) vff Dornstag vor dem XVIII ten dag anno 1502 Trierer Stil.
Copie Eltvillc.

361) Erenbreitstein. Dornstag nach der heyligen dryer konig tag 1502
Trierer Stil. Copie Eltvillc.

362) Samstag nach dem heyligen achtzehenten tag 1502 more Trevirensi.
Copie Eltvillc.

363) Mitwoch nach Anthony 1502 more Trevirensi. Copie Eltvillc.
364) Copie Eltville.

'365) Copie Eltville.
3Ö5 a ) 1485 vff samsstach neist Na sent katherynen dach der hilgcn

jonffern. Orig. Eltville.

366) vff den heiigen pfmgxstabent 1496. Orig. Eltville.
367) Roth, fontes rer. Nass. III, 302.
368) vff Sant Gorgen tag des heiligen Ritters 1501. Orig. Eltville.
369) Annalen f. Gesch. des Niederrheins XXIV (1872) p. 8g. Roth,

fontes III, 302.

370) vff der heiliger drier konyng abennt 1509 Trierer Stil. Orig.
Eltville.

370 a) 1511. vff dinstag nach dem heyligen Palmctage 15 1 1 — vff sand
Johanns tage baptiste 1511. Orig. Eltvillc. (Bruchstück.) —

371) Trier. Quasimodogeniti 1512. Orig. und Copie Coblenz.
37 ,;l ) 1517 vff Sant Johans tag des teuffers. Abschrift des 16 Jahrh.

zu Eltville.

37i b) Mainz vff freitag nach kiliani 1517. 2 Urkunden im Pftilzer
Mannbuch zu Karlsruhe Mspt.

372) vff Thome apostoli 1517. Orig. Coblenz.
373) v ff dorstag nach dem achten tage der heyliger dryer koninge

1517 Trierer Stil. Orig. Eltville.
374) Königsberg, am heyligen Osterabcnd 1518. Orig. und Copie

Eltville.

375) vff sampstage nach der Eylffthuscnt Junffern tage. 1518. Tempo¬
rale Richards n. 365.

3 75 a) Erenbreitstein. vff sandt Sebastians tage 15 1 7 Trierer Stils. Zwei
Origg. Eltville. —

376) Mittwoch nach Estomihi 1519. Kindlinger Ms. II, 97 p. 32.
377) Orig. Eltville.
3 77 a ) Orig. Acten Eltville.
378) vff dornstag nach sannt Luden tage 1519. Orig. Eltville.
37^) Orig. Brief O. D. Eltville.

j
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378 b ) vff Mantag nach dem Sontag Reminiscere 15ig Trierer Stil. Orig.
Eltville.

379) 1520 vff sant Margreten tag der heiligen Junffrauw. Orig. Eltville.
380) vff domstag nach Vincula Petri 1520. Orig. Eltville.
381) Worms, am Suntag Estomichi 1521. Orig. Eltville.
382) Worms. Montag nach dem Sontag Cantate 1521. Orig. Eltville.
383) vff Donnerstagh vur des heyigen Cruytztach Exaltationis. 1521.

Orig. Eltville.
384) vff Sampstag nahe Sannt Kylianus tagh. 1523. Orig. Eltville.
385) vff Sonntag nach dem heyligen Cristagc 1525. Orig. Eltville.
386) Donnerstag nach Katherina 1527. Orig. Düsseldorf.
387) Donnerstag nach Katherinae virginis 1527. Mannbuch Düsseldorf.
388) Donerstag nach Catherine. Poppeisdorf. 1527. Orig. Eltville und

Düsseldorf.

38g) vff dinstag nach sannt Martins tage 1529. Zwei Orig. Eltville.
390) vff sant Matheus tag Evangeliste 1531. Orig. Eltville.
3go a) Brief Johanns von Trier Erenbreitstein dinstags nach Catharine

Anno ic. XXXI. Orig.
391) Coblenntz vfl denn zehenten tag Juny 1532. Orig. Eltville.
3g2) Erenbreitstein. 22 Juli 1532. Orig. Eltville. — Orig. Eltville.

23 Juli Erenbreitstein 1532. Orig. Eltville. —
393) Erenbreitstein. 22 Juli 1532. Orig. Eltville.
394) Erenbreitstein. 2g |uli 1532. Origg. Eltville.
395) Am Montag nach dein Sontag Oculi 1532 Trierer Stil. Orig. Eltville.
396) Montags am tag Michaelis archangeli 1533. Orig. Eltville.
397) Orig. Eltville.
397 a) vff frytag nach dem Sonntag Invocavit 1532 Trierer Stil. Orig.

Eltville.

398) 5 Juli 1535- Orig. Eltville.
399) Sonntag misericonlia domini 1537. Orig. Eltville.
400) \iT Dinstag nach Martini des heiligen Bischoff dag 1538. Orig.

Coblenz.

401) fridags nach Viti vnd Modesti 1539. Orig. Coblenz.
402) Cassel. Montags nach Trium Regum 1540. Orig. Eltville.
403) Cassel. Domstag nach Medardi 1540. Orig. Eltville.
404) Marburg. 24 December 1540. foliodruckblatt zu Eltville.
40,5) Pfalzel! Dinstags nach Luce 1540. Orig. Eltville.
406) Erenbreitstein. fritags nach Exaudi [541. Orig. Eltville.
407) Oberwesel, am ein vnd zweintzigsten tagh des Monats Nouembris

1542. Orig. Eltville.



XXII ANMERKUNGEN.

408) 1548 auff den vierzehnten Tagh des Jeners Trierer Stil. Copie
Eltville.

409) Tagebuch Georgs, Mspt. zu Eltville.
410) Montag nach Jubilate 1545. Orig. Eltville.
411) 1547. 26 September. Nobilitas Trevirensis p. 85—86.
411 a) an sanct katherynen tag 1484. Orig. Eltville.
4ii b )an Sandt Mauricien tag 1501. Orig. Eltville.
411 c) Coblentz. an Sandt Thomas des heiligen appostolen tag 1503.

Orig. Eltville.
41 i d) Zwei Lehenbriefe Kurfürst Richards von Trier. Trier am Dorns-

tag nach dem Sontage Jubilate 1512 für den Amheil Caspars
von Miehlen und eine Gesammtbelehnung mit Hammerstein und
Wildenberg mit Endenich vom gleichen Tage. Zwei Orig. Eltville.

41 i c) am tag Laurency 1515. Orig. Eltville.
41 i f) Lehenbrief Kurfürst Richards von Trier Frankfurt an dem meyne

am Fritage nach dem Heiligen pfingstage 1519. Orig. Eltville.
411s) Lehenbrief Johanns Kurfürst zu Trier Ercmbreitsteyn am zweyten

tag Augusti 1532 für den Antheil Caspars von Miehlen und
Gesammtbelehnung vom gleichen Tag. Zwei Orig. Eltville.

4ll h )Not. Instr. vif mitwoch der da was der sehss vnd Zwentzigste
tag im Braechmonat 1,532. Orig. Eltville.

411') Lehenbrief Kurfürst Johann Ludwigs. Erembreitstein den funfften
tagh des Monats Januarij 1542. Orig. Eltville.

412) Witlich am dreissigsten tage dess Monats Augusti 1548. Orig.
Eltville. Belehnung für Caspar von Miehlens Antheil.

4i2 a) Witlich vom gleichen Tag. Orig. Eltville.
413) Witlich, 31 August 1548. Orig. Eltville.
414) Witlich am letzten tage dess Monats Augusti 1,548. Orig. Eltville.
414") 1525 vff Dornstag nach Sannt Anthonius tag Trierer Stil. Orig.

Eltville.

4L5) '5 Januar 1548 Trierer Stil. Orig. Eltville.
415*) 1548 Trierer Stil Samstags nach Valentini. Burgermeister, codex

equestris II, 120.
416) vff dynstach den achten Octobris 1549. Orig. Eltville.
417) Mitwochs noch dem heiigen Phlingstag 1550. Orig. Eltville mit

der falschen Jahrzahl 1500.
418) Seine Grabinschrift lautete: Anno M DXVII • XXIX • decembris

o • nobilis et ingenvvs Reinhardus de Burgedorn vir consularis
confl • c ■a • r • i • p • a • p • m • s. Wappen: Burgthurn. Schönburg?
Eltz. Waldeck? Stramberg, Rhein. Antiq. Mittelrhein I, IV, 445.
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419) Coblenz am Mitwochs nach dem Sontag Letare den eilfften Marcii
1550 Trierer Stil. Orig. .Eltville.

420) Ihre Grabinschrift lautete: Anno 1553 den 21 July ist gestorben
die Edle eretugethafte fraw Guta Blanckarts eliche Husfraw weilant
des Edle vnd erevesten Richarts von dem Burgdorn seligen vnd
des ernachtbaren JohäT Hoffmans des seien Gnat. Rhein. Antiq.
I, IV, 444—45.

421) Zwei Orig. Eltville.
422) am Donnerstagh nach Medardy dem eilfften tagh des Brach¬

monats 155 1. Orig. Eltville.
423) Dinstag noch sanct Johans dag enthauptung 1551- Das Gericht

zu Münstermaifeld siegelte. Orig. Eltville.
424) Günther V, 311—313.
425) 7 August 1554. Orig. Eltville.
426) Cassel. 27 October 1555. Orig. Eltville.
427) Erenbreitstein. 11 August 1556. Orig. Eltville.
428) Coblenz. 1558 Trierer Stil 15. Februar. Orig. Eltville.
429) Acta vnd Besondere verzeichnus aller handlungen, so sich bei

fuigefallener Spaltung der Religion , des Raths vnd gemeiner
burgerschaft zu Trier begeben. Mspt. folio zu Eltz folio 255,
265 und 287.

430) Acten und (>rig. Briefe des Grafen Wilhelm zu Eberstein 1 55 1 — 1 553
zu Eltville.

431) Eberstein 18 Juli 1553 Orig. Schreiben zu Eltville.
432) vif donnerstagh nach Bartholomei apostoli den 30'''" tagh Augusti

1554. Abschrift Eltville.
433) vff dinstagh den 23 tag des Monats May 1559. Abschrift Eltville.
434) vf Montag nach dem Sontag Inuocauit den vierten monats tage

Martii 1560. Orig. Eltville.
435) den zwaintzigsten tag des monats Martii 1560. Orig. Quittung

Eltville.
436) vff Zinstag den funfften tag Martii 1560. Orig. Eltville.
437) Eltzer Lagerbuch Ms.
437 a ) '5ÖO. vff sant Vrbanus tag. Orig. und Copic.in den Kellcrei-

rechnungen zu Eltz.
438) 25 October 1560. Orig. Eltville.
439) am Fritage nach sanct Vrsulen tag den funffvndzwentzigsterj

Octobris 1560. Orig. Eltville.
440) vff Montagh nach Sanct Martins tagh 1560. Orig. Eltville.
440 a ) 1561. 4 Februar. Orig. Düsseldorf.
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441) Erembreitstein den XVIII ton Septembris 1561. Gleichzeitige Copie
zu Eltville.

442) Arweiler. 20. Januar 1563. Mit Transfixurkunde Wolfgangs zu
Eltz Domherrn zu Trier vom 2. April 1565. Orig. Eltville.

443) Mspt. Tagebuch Georgs zu Eltville.
444) Coblenz. 14. December 1575. Temporale Jacobs n. 421.
445) Dieser Schlussstein ist auf Eltz noch vorhanden.
446) Baurechnungen zu Eltville.
447) Hauptquellc für das Folgende das Tagebuch Georgs Mspt. zu

Eltville.

448) Coloniae in gymnasio montano nono die Augusti 1556. Orig.
Eltville.

44g) 26 Juli 1558 inserirt in die Urk. 2 August 1558. Orig. Eltville.
450) die Mercurii post dominicam Exaudi deeimo quarto mensis Mali

1567. Notar. Instr. Orig. Coblenz.
451) liber confraternitatis p. 156—157.
452) Erenbreitstein am 25 May 1569. Temporale n. 85.
453) die deeima septima mensis Jumi 1570. Orig. Coblenz.
454) die vero Mercurii vicesima tertia mensis Augusti 1570. Orig.

Coblenz.

455) die vero Jovis quinla mensis Aprilis 1571. Orig. Coblenz.
456) Joannis, rcr. Mogunt. II, 256, 354.
457) Coblenz. 4 Nov. Temporale n. 453.
458) Coblenz. 24 April 1575. Temporale.
45g) Coblenz. 15 März 1575. Temporale n. 427.
460) Coblenz. XVI Juny 1576. Temporale n. 491.
461) Hontheim, hist. Trevir. III, 194.
462) Tagebuch Georgs Mspt. zu Eltville.
463) 1548. 28 Juli. Orig. Coblenz.
464) 1558. 2 August und 26 Juli 1558. Zeuge Georg zu Eltz Amt¬

mann zu Münstermaifeld. Orig. Eltville.
465) Spangenberg, Adelsspiegel ed. 1,594. II, 261.
466) 1563. 20 April. Orig. Eltville.
467) le XII jour de juillet lan mil cinq cens soixante trois. Copie

Eltville.

468) am Letzten tagh monats Septembris 1563 und 1564. Zwei
Orig. Quittungen Eltville.

46g) Burgermeister, codex equestris II, 126.
4Ög a ) ibid. II, 127.
469 b) 12. Juni 1564. Orig. Coblenz.
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470) 9. März 1565. Orig. Eltville.
47o a) Baurechnung zu Eltville. ■
471) vff zinstagh den funffzehendten January 1566. Copie Eltville

mit Revers Antons vom gleichen Tage.
472) 1565 vff S. Mattheis tags des Apostels Trierer Stil. Orig. Coblenz.
473) Cassel. 24 October 1566. Orig. Eltville.
474) Erenbreitstein den XVIIII ten January 1567. Trierer Stil. Tem¬

porale. Orig. Eltville.
475) I 5°7- 19 Januar Trierer Stil. Orig. Eltville.
476) Schloss Brühl. 17 Januar 1569. Orig. Eltville.
477) Rheinfels. 26 August 156g. Orig. Eltville.
478) Trier, die decimo nono Aprilis 1570. Hontheim, bist. Trev. III. 28.
479) Coblenz. 1 Juni 1570. Perpetuale folio 186 —187. —
479 a) In den ältesten Zeiten hatte die Vogtei zwei Untervögte für von

Brandenburg und von Ulmen, später als der Gehalt für zwei
nicht ausreichte, nur einen Vogt, der alle Jahre zwei Mahlzeiten
von sechs Personen geben musste, dafür aber als Bestallung die
Nutzung eines Weinbergs neben dem Vogteihause mit 4 Ohm
Rothwein Ertrag in guten Jahren, einer Wiese bei der Mühle mit
etwa einem Wagen Heu jährlich, drei Malter Korn zu Naunheim,
ein Malter Korn von St. Nicolausaltar, zwei Simmer von St.
Katherinenaltar und von den vier Höfen anderthalb Malter Korn
sowie ein Drittel des Lammzehnlens derselben bezog. Eltzer
Lagerbuch 213—214.

480) Erenbreitstein. 13 October 1570. Temporale n. 135.
481) 1570 9 Januar Trierer Stil. Copie Eltville.
482) Wittlich. 14 Januar 1570 Trierer Stil. Temporale n. 146.
483) 29 März 1571. Orig. Eltville.
484) 29 März 1571. Orig. Eltville.
485) 1571. Orig. Eltville.
486) 1571. 25 Mai. Orig. Eltville. —
486' 1) Orig. Düsseldorf. —
486 b ) Orig. Düsseldorf. —
486 c) Orig. Düsseldorf.
487) 6 Juli 1571. Orig. Eltville. —
487 a) Orig. Düsseldorf.
488) Montabaur. 5 August 1571. Temporale n. 189.
489) Schloss Brühl. 15 Juli 1572. Copie Coblenz.
490) Wittlich. 9 Februar 1572. Trierer Stil. Temporale n. 265.
491) Coblenz. I2 ten Septembris anno 73. Orig. Coblenz.
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492) Orig. Urkunden zu Eltville.
493) Nancy. 30 April 1575. Orig. Eltville.
494) Coblenz. 30 Juni 1575. Temporale n. 399.
494 a ) denn 9 ten Aprilis anno ic. 76. Orig. Eltville mit Antons Unter¬

schrift. —

495) Coblenz. 1576 20 Januar Trierer Stil. Temporale 11. 316.
496) 28 Juli 1578. Orig. Eltville.
497) ipsa die nativitatis Marie anno 78. Orig. Coblenz.
498) Coblenz. 21 Novembris 1579. Orig. Eltville.
499) Wittlich, den 3 Martii 1579. Trierer Stil. Orig. Eltville.
499") Die edle Familie Weyher von Nickenich besass als Trierer Lehen

nach dem Lebenbriefe von 1545 folgende Stücke als Mann- und
Burglehen. Als Erstere das Haus auf dem Weiher zu Nickenich
mit Baumgarten, Hofraithen und Zugehör, drei Morgen Weinberge
und 20 Morgen Acker, ein halbes Backhaus daselbst, Haus und
Wohnsitz zu Pommern mit Zugehör, 4V2 Mannwerk Weinberg,
ein Höfchen auf dem Pommerer Berg, ein halbes Backhaus und
2 Fuder Weingülte zu Pommern, ein Höfchen zu Mehren im
Lande Dhaun, ein Höfchen zu Ellerich auf dem Clottener Berg
nebst Zugehör, Güter zu Glense, die Peter Gise und Christian
von Reil von der Herrschaft Kempenich zu Lehen hatten, ein
Weinberg zu Merl. Als Burglehen der Yeste Cochem ein Haus,
10 Mark Geld, ein Weinberg an dem Burgberg und ein Baum¬
garten mit 2 U Wachs zinspflichtig, alles zu Cochem. Alle diese
Stücke waren früher Helfenstein-Trierer Lehen, welches nach dem
Tode Hermanns des Letzten vom Weiher von Nickenich 1579
als dem Erbmarschalkamt incorporirtes Mannlehen an Anton kam
und wurden beide Lehen als Gcsamnitbelehnung ertheilt.

500) Die Urkunde folgt ihrer Wichtigkeit wegen hier wörtlich in alter
Schreibweise. »Wir Jacob von Gottes gnaden Frtzbischoif zu
Trier dess heiligen Römischen Reichs durch Gallien vnd des
Königreich Arelatenn Ertzcantzler vnd Churfürst, Thun Klumcll
vnd bekhennen öffentliche an diesem Brieff, Alss nach absterben
weilandt Johannenn vonn Ffelffensteinn dess letztenn selbigenn
Stammens, vnnsers Ertzsliflts vnnd Churfurstenthumbs Erb Mar-
schalck Ambt vnnss vnd vnnserm Ertzstifft eröffnet vnnd heim-

gefallenn ist, Dass wir zu zier vnnd besserungh vnnsers Ertzstiffts
Erbmarschalck Ambts demselbenn alss ewige pertinentien zuge-
ordnett habenn vnnd thun solches hiemitt vnnd in crafft diess

volgennde Lehennstück. Erstlich dass Hauss auff dem Weiher
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zu Nickendich mitt Baumgartenn, andernn gartenn, Hoffreidenn,
vnnd anndernn seinenn Zugehörungen. Item Drey Morgen Wein-
gardten Zwenntzig morgen ackerlanndts vnnd ein halb Backhauss
daselbst, Die halb Vogtey zu Kerlich vnnd Mülheim, Item das
sechstheill dess Zehendenn zu Plcidt mit seinem Zugehör, Inn
allermassenn vnnd gestalt dieselbige hiebeuor vonn vnnserm vor¬
fordern vnnd Ertzstifft zu Lehenn gerürtt habenn, vnnd vnns von
denn Jungst ausgestorbenenn Mannss Stammen derenn vonn Weiher
denenn vonn Helffensteinn vnnd vonn Arscheidt erledigt vnd ver¬
fallen seindt. Wann wir nun anngesehenn haben die getrewe
nutzliche diennst die vnsern vorfordemn seligen vnns vnnd vnnserm
Ertzstifft die vesten vnsere brüder, ratli, Marschalck, ambtleuth
vnnd liebe getrewe Georgh vnnd Hannss Reichartt vonn Eltz
selige guitwilligh bewiesenn habenn vnd Ihre Sohn vnnsere Vetter
die auch vestenn vnnser Marschalck, Rath vnnd liebe getrewe
Annthonj, Hannss Reichardt vnnd Hanss Annthonj gebrüder vnnd
Vettern von Kitz gethan vnnd furhin zu thun willigh seindt, So
habenn wir Jetzgedachtem Anthonio vnnserm Vettern für sich,
seinen Bruder Hannss Reichardenn, seinen Vetternn Hannss
Annthonj vnnd fortann dem ganntzenn Mannsstam vonn Ellz (!)
die in irrnn Wapffen denn gelben Löwen füren vnnd Irer
allermans Leibs - Lehennserbenn simultaneae solch vnnser vnnd
vnnsers Ertzstiffts Marschalck Ambtt mit obenn zugeordneten Per-
tinentien vnd Lehennstücken auss gnadenn vonn newem zu Lehenn
verlawen vnnd anngesetzt. Vnd thun solches hiemit in crafft
dieses Dergestalt, das er Annthon vnscr Marschalck Jetzundt
vnnd hernach seine Maus Lehenns erben Vnnd wan die nit mehr

wehren, alsdann der negst mansstam an geblütt der einigh
Successor vnd Lehennträger sein soll. Vnnd ess hatt auch mehr-
gemelter vnnser Vetter Anthon in massen, wie öbstehett, solch
Marschalck ambt mit seinen Zugehördenn von vns leiblich em¬
pfangen mit trewenn, Huldenn, eidenn vnd diensten, wie solcher
Lehensrecht vnnd vnnsers Ertzstiffts von Trier gewonheit ist, als
auch nach ime seine vnd ire manss leibs lehenns erbenn vnnd

die Jenige dieses maus Stammens, an die khünffüge Zeit dieses
Lehen khommen möehtt, ess vonn vnns, vnnsern Nachkhommen
vnnd Ertzstifft zu cmpfangenn, zuuermannen vnnd zuuerdienen
schüldigh sein sollen. Esss soll auch er Anthonn vnnd volgennde
Lehenträger diese Lehenn nit vereussern, vcrpfennden oder be¬
schweren ohne vnnsern vnnd vnnserer Nachkommen vstrücklichen
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willenn, denn sie mit offenen versigelten brieffen gnugsam be-
weisenn khönnenn. Dessenn zu wahrer gezeugnus habenn wir
vnnser Insiegell an diesenn brieff thun hanngcn. Der gebenn ist
in vnnserer Statt Trier am achtenn Tagh des Monats Junii, in
denn Jarn vnnsers Herrn Thausentt funffhundertt vnnd im acht-
zigstenn etc. (Original im gräflichen Archiv zu Eltville; Siegel ab.)

501) Trier, den letzten tag Junii 1580. Orig. Eltville.
502) Trier. 8. Juli 1580. Perpetuale folio 341.
503) am achten monats tagh January 1580 Trierer Stil. Copie Eltville.
504) 4 October 1581. Copie Eltville. Günther cod. R. Mosell. V,

381—384. -
505) 6 Aprilis 1582. Orig. im Privatbesilz zu Coblenz. Auszug im

k. Staatsarchiv Coblenz.
506) München. Sontag Letare 1583. Orig. Eltville.
507) Poppelsdorf. t Februar 1584. Orig. Eltville.
508) 1 September 1584. Orig. Eltville.
509) Oberwerth. 24 November 1584. Orig. Eltville.
510) Heidelberg. 1 Juli 1585. Orig. Eltville.
511) O. D. Orig. Coblenz.
512) Acten zu Eltville und Coblenz. Lacomblet, Archiv f. Gesch. d.

Niederrheins V, 332.
5i2 ;i) Recklinghausen, den 24 September 1586. Orig. Düsseldorf.
512 1') Lacomblet, Archiv V, 426.
5I2 C) Arnsberg den 5 tcn Decembris 1586. Orig. Eltville.
513) Acten zu Eltville.
514) 12 October 1588 und 18 Mai 1589. Orig. Quittungen Eltville.
514'' 1) Orig. Eltville. Eltzer Lagerbuch folio 536.
515) 6 Mai 1596. Orig. Eltville.
516) 9 Juli 1596. Orig. Eltville.
517) Kempenich. Mittwoch den 2 tcn Julij 1597. Orig. Eltville.
518) 15 October 1597. Orig. Eltville.
519) Bamberg. 12 November 1597. Orig. Eltville.
520) Acten zu Eltville.
521) Speier. 9 October 1598. Orig. Eltville.
52 i a) Orig. Quittung Eltville.
52 i b) Orig. Eltville.
52 i c) Orig. Eltville.
522) 8 Februar 1602. Orig. Eltville.
523) Acten zu Eltville.
524) Acten ebendaselbst.
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525) 14 Januar 1604. Orig. Eltville.
526) Oberwerth. 4 Februar 1608. Orig. Eltville.
527) Eltzer Lagerbuch 415.
528) 1610. Orig. Eltville.
529) Gcisenheim. 5 Juli 162g. Orig. Eltville.
53°) 1600. 9 October. Orig. Eltville.
531) 1600. 3 August. Orig. Eltville.
532) Coblenz. 10 April 1657. Orig. Eltville.
533) Acten zu Eltville.
534) 1 Juli 1614. Orig. Eltville.
535) 2 Juli 1614. Orig. Eltville.
536) 1600. 1 Februar. Orig. Düsseldorf,
53 6 a) Vom gleichen Tage. Orig. Düsseldorf.
537) Coblenz den 12 July anno 1605. Orig. Eltville.
538) Coblenz den 27 July 1605. Orig. Eltville.
539) Acten zu Eltville.
540) 10 November 1608. Der Ehevertrag ist O. D. Publications de

Luxembourg XVIII, p. LXIV. Auszug.
541) Bonn. 19 Mai 1609. Orig. Eltville.
54.2) Marmortafel in der Sacristci zu Eltz.
542 a ) Cassel. den dreitzehendcn monats tagh Dccembris 1613. Copie

Coblenz.
543) Bonn. 28 Februar 1615. Orig. Eltville. Zwei Orig. für Cuchen-

heim und Kray zu Düsseldorf.
544) Coblenz. 14 Januar 1616. Orig. Eltville.
545) 24 Juli 1620. Copie Coblenz.
54°) Acten zu Eltville.
547) Marx, Geschichte des Erzstifts Trier IL 2, 389. Hierotheus,

provincia Rhenana p. 14.
547*) Ilauptquclle ein lateinischer Bericht eines Kapuziners zu Cochem

im Archiv zu Eltville, nebstdem Hierotheus, provincia Rhenana
Capuc. stellenweise.

548) Bis dahin der lateinische Bericht.
549) Coblenz. 15 Juni 1624. Orig. Coblenz.
550) Trier. 31 Januar 1625. Orig. Coblenz.
55 0 Engerser Deduction p. 71—73. 1626. 10 September. Orig.

Eltville.

552) Kempenich. 26 Juni 1627. Copie Eltville.
553) Coblenz. 23 Januar 1628. Orig. Coblenz.
554) Coblenz. 6 Januar 1628. Orig. Eltville.
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555) Acten zu Eltvillc.
556) Acten zu Eltville.
557) 4 December 1640. Copie Eltvillc.
558) Trier. 23 Mai 1643. Copie Eltville.
559) Coblenz. 17 Juli 1643. Orig. Eltville.
560) Coblenz. 1645. 3° Juni. Orig. Eltvillc.
561) Coblenz. 1650. 2 Mai. Orig. Eltville.
562) Anhang zu dem lateinischen Bericht über die Stiftung des Klosters

Cochem, mit Abschrift der Urkunde.
563) Coblenz. 8 März 1651. Orig. Eltville.
564) Naunheim. 24 April 1655. Orig. Eltville.
565) Copie Eltville.
566) ibidem.
567) Grabdenkmäler beider Ehegatten sind unbekannt, wohl aber könnte

eine Zeichnung im Archiv zu Eltvillc als Entwurf eines Bildhauers
Bickarts von 1651 ein solches darstellen.
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i) 1480 uff sent Julians dag Baptisten. Orig. Eitville.
i a ) Ems. 148 1. vl'f Montag nach dem Sontagc Jubilate. cancellirtes

Orig. Coblenz. cf. Görz, Rcgg. p. 252.
I b ) vff Montagh nach dem Sonlage Jubilate 1485. Orig. Eitville.
2) Publications de Luxcmbourg XXXVI, 296 n. 1396.
3) Günther IV, 716.
4) 1489. O. D. Orig. Eitville.
5) Publications XXXVI, 301 n. 1418.
5 a ) vffSannd Jorgenn des heiligenn Ritters Abend 1488. Orig. Eitville.
6) 1489. vff hude fritag nach der Eylffdusent megde tag. Orig.

Coblenz.

7) 1490 vff fritag nach dem heiligen phinstag. Orig. Coblenz.
7 a) in crastino vincula sancti Petri apostoli 1490. Orig. Eitville.
8) Publications XXXVI, 304 n. 1440.
9) 1491 gudestach s. Peter und Pauwels dach. Mannbuch zu

Düsseldorf.

10) 1498. vfl Sant Elisabethen tag. Orig. Coblenz.
11) 1517. Mittwoch St. Johanns zu Mitsommer. Mannbuch zu

Düsseldorf.

12) Publications XXXVI, 309 n. 1468.
13) cf. p. 113. — Publications XXXVI, 327 n. 1572.
14) 1509. vff Sambstag nach sandt Lux tag. Orig. Eitville.
15) Publications XXXVI, 334 n. 1616. Inventaire von Eltz 1,563.
i") Publications XXXVI, 336 n. 1630.
17) 1523. Orig. Eitville.
18) Publications XXXVI, 347 11. 1696.
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19) ibid. 351 n. 1724
20) 1531 Mantags nach Trinitatis des funfiten tags it

Orig. Eltville
21) Publications XXXVI, 352 n. 1732.
22) ibid. 353 n. 1739-
23) ibid. 354 n. 1740.
24) ibid. 356 n. 1753-
24 a) 1532 vff donerstach nach Pinxst dach, cassirtes Or
2 5) ibid. 356 n. •757-
26) ibid. 357 n. 1760.
27) ibid. 359 n. 1771.
28) ibid. 362 n. 1786.
29) ibid. 362 n. 1787.
30) ibid. 364 n. 1796.
31) ibid. 365 n. 1804.
32) ibid. 365 n. 1804.
33) ibid. 365 n. 1806.

34) ibid. 368 n. 1817.
35) ibid. 368 n. 1817.
36) ibid. 368 n. 1819.
37) ibid. 370 n. 1829.
38) ibid. 371 n. 1834.
39) ibid. 372 n. 1838.
40) ibid. 373 n. 1850 (1671).
41) ibid. 374 n. 1851 (1672).
42) ibid. 375 n. 1857-
43) ibid. 376 n. 1868

44) ibid. 377 n. 1871
45) ibid. 378 n. 1877
46) ibid. 378 n. 1879
47) ibid. 378 n. 1880

48) ibid. 378 n. 1882

49) ibid. 379 n. 1887
50) ibid. 380 n. 1894
51) ibid. 382 n. 1908
52) ibid. 383 n. 1910
53) ibid. 383 n. 1911
54) ibid. 385 n. 1919
55) ibid. 386 n. i9 2 5
56) ibid. 387 n. 1936

Eltv
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57) ibid. 388 n. 1940.
58) ibid. 394 n. 1976.
59) ibid. 395 n. 1984.
60) ibid. 402 n. 2(128, 2029.
61) ibid. 412 n. 2097.
62) ibid. 433 n. 2234.
63) ibid. 391 n. 196t.
64) ibid. 393 n. 1972.
65) ibid. 393 n. 1973.
66) ibid. 393 n. 1974.
67) ibid. 394 n. [979.
68) ibid. 401 11. 2025.
69) ibid. 402 n. 2032.
70) ibid. 403 n. 2035.
71) ibid. 404 n. 2042.

■72) ibid. 405 11. 2045.
73) ibid. Abschrift zu Eltville.
74) Publications XXXVI. 414 n. 2109.
75) ibid. 414 n. 2110.
76) ibid. 431 n. 2220.
77) ibid. 453 n. 2376.
78) Abschrift zu Eltville.
79) Kindlinger Ms. II, 138 p. 152.
80) 1589 vf den heiligen Sontag QJuasimodo denn Neunthen tag

Monats Aprilis. Orig. Coblenz.
81) 1609. Trier, den fiinff vnd zwanzigsten tag Monats Septembris.

Orig. Coblenz.
82) Bourdon-Markloff epitaphia Ms. p. 213.
83) Reisach und Linde, Archiv II, p. 12.
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i)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)
'3)
H)
15)
16)
J 7)
18)
•9)
2ü)
2 i)

22)

23)
24)
25)
26)

Publica tions
ibid. 378 n.
ibid. 37c) n.
ibid. 398 n.
ibid. 404 n.
ibid. 407 n.
ibid. 412 n.
ibid. 412 n.
ibid. 412 n.
ibid. 414 n.
ibid. 416 n.
ibid. 418 n.
ibid. 418 n.
ibid. 418 11.
ibid. 418 n.
ibid. 418 n.
ibid. 41g n.
ibid. 419 n.
ibid. 421 n.
ibid. 423 11.
ibid. 423 11.
ibid. 425 n.
ibid. 430 n.
ibid. 430 11.
ibid. 431 n.
ibid. 432 n.

de Lu
1879
1884
2002

2044
2056
2093
2095
2096
2111
2120

2133
2135
2134
2 13b
2137
2138
2140
2 150
2168

2 169
2182

2213
2214
222 1

2223

smbourg XXXVI, 350 n. 1714.

2139.
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27) 1bid. 431 n. 2224.

28) 1bid. 432 n. 2225.
29) 1bid. 432 n. 2226.

30) 1bid. 432 n. 2227.
31) bid. 433 n. 2228.

32) Ibid. 433 n. 2231.

33) bid. 433 h. 2233'
34) bid. 433 n. 2235-
35) bid. 434 n. 2236.
36) bid. 434 n. 2237.
37) bid. 434 n. 2239.
3«) bid. 434 n. 2240.

39) bid. 434 n. 2241.
40) bid. 435 n. 2245.
40 bid. 435 n. 2247.
42) ibid. 43'' n. 224g.
43) bid. 43Ö n. 2251.
44) ibid. 43 i> n. 2252.
45) bid. 437 n. 2261.

46) ibid. 437 n. 2263.
47) bid. 439 n. 2277.

48) ibid. 440 n. 2279-
49) ibid. 440 n. 2279.
5o) ibid. 440 n. 2282.
50 ibid. 440 n. 2283.
52) ibid. 442 n. 2296.
53) ibid. 445 n. 2315-
54) ibid. 445 n. 2317-
55) ibid. 445 n. 2318.
56) ibid. 448 n. 2339-
57) ibid. 45i n. 2361.
58) ibid. 45i n. 2364.
59) ibid. 452 n. 2369.
60) ibid. 453 n. 2376.
61) ibid. 453 n. 2377-
62) ibid. 457 n. 2401.
63) ibid. 460 n. 2428.
64) ibid. 462 n. 2 443-
65) ibid. 4^>3 n. 2444.
66) ibid. 466 n. 2463.



XXXVI ANMERKUNGEN.

67
68
6q :;
7o
7'
72
73
74,
75
76',
77:
78;
79';
8o'
81
82
83
84
85:
86'
87':
88'
89!
9o;
Qi
92
93
94!
95!
96!
97;
97 ;
9«:
99;

100'

ibid. 471 n. 2466.
ibid. 471 n. 2467.
ibid. 476 n. 2490.
ibid. 478 n. 2499.
ibid. 481 n. 2503.
ibid. 481 n. 2505.
ibid. 481 n. 2507.
ibid. 481 n. 251 1.
ibid. 483 n. 2513.
ibid. 484 n. 2521.
ibid. 487 n. 2542.
ibid. 488 11. 2551.
ibid. 504 n. 2663.
ibid. 504 n. 2664.
ibid. 510 n. 2702.
ibid. 550 n. 2980
Montag den 25. Sv, r
Publications XXXVI, 506
ibid. 485 n. 2524.
ibid. 483 n. 2515.
ibid. 2515.
ibid. 416 n. 2123.
ibid. 504 n. 2663.
ibid. 511 n. 2714.
ibid. 513 n. 2726.
ibid. 539 n. 2908.
ibid. 539 n. 2909.
ibid. 540 11. 2911.
ibid. 540 n. 2916.
ibid. 541 n. 2917.
ibid. 541 n. 2918.
ibid. 541 n. 2921.
ibid. 543 11. 2932, 2933.
ibid. 540 n. 2913.
'.bid. 544 11. 2935.

. September 1591. Orig.
11. 2676.

und Copie Coblenz.

<^



VIERTES HAUPTSTÜCK.

1) 1490. Trierer Stil vff den heil, iarsabend. Erenbreitstein. Tem¬
porale, cf. Görz, Regg. p. 277.

2) 1492. vif sonntagh nae sonnte Stheffanns tagh. Copie des
15. Jahrhunderts Eltville.

2' 1) Acten zu Coblenz.
3) cf. p. 113.
4) Günther V, 273 — 75.
5) 0. D. Orig. Coblenz.
6) Speier. I Mai 1544. Orig. Coblenz und Wien.
7) 1544. 14 September. Orig. Coblenz.
8) Pfalzel. 31 März 1546. Copie Coblenz.
8») Acten zu Wetzlar.
9) 1553. 10 April. Orig. und Copie Coblenz.
()•') Montag nach dem Sonnlag Misericordia domini 1553. Copie

Eltville.
in) Cochem, am dreissigsten tagh des Monats Octobris 1,557. Orig.

(loblenz.
11) Cochem. 30 October 1,557. Orig. Coblenz.
12) Erenbreitstein, am vierten tat;- des monats Augusti 1,558. Origi

Coblenz.

13) Das Denkmal in Sandstein ist im Kreuzgang an der Kirchenwand
eingemauert, aber arg verstümmelt. Oben steht die Zahl 1,56,5
als Errichtung desselben, welches einen betenden Ritter in Lebens-
grosse darstellt.

14) cf. p. 187.
15) 1534. vff Sambstag des achten tags Augusti. Orig. Eltville.



XXXVIII ANMERKUNGEN.

*6) 1 537- Dienstags nach H. Dreyfaltigkeitssonntag. Orig. Rltville.
17) 1541. vfF Dinstag nach Lucien. Copie Coblenz.
18) 15,56. 4. November. Orig. Eltville.
19) Luxenburg. 8 Juli 1563. Günther V, 332-^—33 Transsumpt vom

8 Juli 1563. Orig. Coblenz.
20) 1567 Trierer Stil. Erenbreitstein 12 Januar. Origg. Coblenz

und Perpetuale.
21) Orig. Coblenz.
22) Montabaur am 5 Augu'sti 1569. Temporale n. 93.
23) Kreuznach. 9 September 1572. Gudenus V, 1090.
24) 1577. 18 Februar Trierer Stil. Copie Eltville.
25) Saarbrücken. 4 November 1570. Temporale n. 119.
26) Cochem. 25 März 1571. Trierer Stil. Temporale n. 231.
27) ibid.
28) Coblenz. 22 März 1575 Trierer Stil. Temporale n. 429.
29) 1588 7 März Trierer Stil. Orig. Coblenz.
30) Hontheim, bist. Trevir. III, 194.
31) Archiv f. hess. Geschichte VIII, 326.
32) 1573. 18 August. Temporale n. 315.
33) Coblenz. 2 März 1573 Trierer Stil. Perpetuale f. 241.
34) Tabor Mspt. im Besitze des Alterthumsvereins zu Wiesbaden.
35) Helwig Mspt. cf. Gudenus I, 947.
36) Joannis, rer. Mogunt. I, 881.
37) Gudenus I, 947.
38) 1597. 8 Martii. Orig. Düsseldorf.
39) 1597. 23 März. Copie Coblenz.
40) Tabor Mspt.
41) Joannis a. a. O. I, 912.
42) Tabor Mspt.
43) Khcingaucr Gerichtsbuch Mspt. 1609. 7 März.
44) Coblenz. den 18 August. Orig. Eltville.
45) Joannis I, 918.
46) Tabor Mspt.
47) Heidelberg. 30 Januar 1615. Orig. Coblenz.
48) Titelblatt zu Eltville.
49) Orig. Eltville.
50) 1616. 26 Januar. Cölner Mannbuch zu Düsseldorf.
51) 1616. 22 monats Martii. Orig. Düsseldorf.
52) Birkenfeld. 25 April 1618. Orig. Coblenz.
53) Stadtprozelten am Main.
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54) Zaun, Kiederich p. 120.
55) ibid. p. 95. Die Errichtung des Denkmals fand demnach etwa

1612 statt, da Caspar 1619 im 60. Lebensjahre stand.
56) ibid. p. 124. —
57) Beschreibung Eltville (blaue Mappe), das Original No. 14 zu Eltz. —
58) Moguntiae 1590 die vero Mercurii decima quarta mensis Februarii.

Orig. Coblenz.
58 a ) Exemplar auf Leinwand aufgezogen zu Eltville.
59) Salver, Proben p. 502. Der Stein war im vorigen Jahrhundert

bereits verschwunden.

60) 1619. 13 Februar. Cölner Mannbuch Düsseldorf.
61) 1619. 13 Juli. Orig. Düsseldorf und Cölner Mannbuch Düsseldorf.
62) 1631. 2 April. Orig. Coblenz.
63) 1635. den zwolfften February. Copie Coblenz.
64) Zaun, Kiederich p. 97 — 98.
65) Archiv f. hess. Geschichte VIII, 326.

66) Eltvil den—'-May. Orig. Eltville.
7

67) Mayntz den 2^ Aprilis [629. Orig. Eltville.
68) Meinte 16 Etecember 1631. Kindlinger Mspt. II, 94 p. 141.
69) Franckfurt 16 Januar 1632. ibid. II, 94, 143.



FÜNFTES HAUPTSTÜCK.

i) cf. p. 107.
2) 1505. vff Mitwoch nach assumptionis Marie. Günther V, 145 extr.
3) 1510. vff vnser lieben frawen tag annuntiacionis zu latein genant.

Copie Eltville.
4) 1510. vff Sannt Jörgenn dagli des hillgen Rytters. ()rig. Coblenz.
5) 1511. ufl s. Johannis decollationis. Orig. Düsseldorf.
6) 1511. vff sant Catherinen dag der hilligen funffer. Orig. Coblenz.
7) 1512. dinstachs nae S. Severyns dach. Orig. Düsseldorf.
8) Orig. ibid.
<)) 1512. vT vnser lieber frauwen tag purificacio Trierer Stil. Orig.

Coblenz.

10) Mainz. 1515 vff Samstag (fach vnnsers herren froenlichnamstag.
Copie Eltville.

11) 1516. vff fritag nach Sent viti vnd modesty tag. Orig. Coblenz.
12) 1521 Montag nach S. Joh. Baptistae. Kindlinger Ms. II, g8 p. 125.
13) 1521. vff dinstag nach sant marie Magdalenen tag. Temporale

n. 420.
14) Gudenus II, 1,305. extr. Das Repchenlehen hatte von Johann

von Waldeck den man nennt Repgen den Namen und kam von
den Pirmontern an die zu Eltz zu Pirmont.

15) 1521 vif mandach jiach dem Christ dach anno XXI. Concept
Coblenz.

16) Erenbreitstein Mittwocli nach Innocentum 1523. more Trevirensi.
Orig. und Copie Coblenz.

1 7) I 5 2 3- S. Mathias more Trcvir. Kindlinger II, 97 p. 36g.
18) Günther V, 222—224.
ig) 1524. vff den Sondach vocem Jucundilatis. Orig. Eltville.
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20) 1524. uff sondach vocem iucunditatis. Orig. Düsseldorf.
21) 153g vf Donnerstag den 'dreissigsten des monats Octobris. Orig.

Coblenz.

2i a ) auf Montag nach Bartholomeus tag 1527.
22) auf sambstag nach dem Sontag Quasimodogeniti. 1528. Copie

Eltville.

23) 1528. 15 Juni. Kindlinger Ms. II, 97 p. 33.
24) vff sant Gallenn des heiligenn Aptts dag 152g. Orig. Coblenz.
25) vff sannt Syluesters dagh 1529. Orig. Eltville.
26) Erenbreitstein. 22 Juli 1532. Orig. Eltville.
27) Erenbreitstein. 26 Juli [532. Copie Coblenz.
28) Erenbreitstein. 2 August 1532. Orig. Eltville.
29) Orig. ibid.
30) Dornstagh nach dem heyigen oesteren tach 1533. Orig. Coblenz.
3 1) Orig. Coblenz.
32) in profesto Bartholomei apostoli 1540. Orig. Coblenz.
32") am freitag nach dem heiligen Pfinxtag Anno XV C XXXIIII.

Orig. Eltville.
33) Erenbreitstein. vf samt Symon vnd Juden tage 1534. Copie

Coblenz.

34) am Dorstag nach dem helligen Oestertag 1 ,S37• Orig. Eltville'.
35) vff dinstag nach ascensionis domini 1537. Orig. Coblenz.
36) uff Samstag na< h misei icordia domini 1538. Günther IV, 247 —231.
30' 1) uff den freytagh nach corporis Christi 1539. Copie Eltville.
37) vff Monntag nach Margarethe virginis 1539. Orig. Eltville.
38) Bourdon-Markloff, epitaphia Mspt. S. 210.
39) Montag nach quasimodo 1540. Orig. Coblenz.
40) Erenbreitstein den 30'''" Januar 1542. Orig. Eltville.
41) Günther V, 234. Acta acad. I'alat. VII, 524.
42) 12 Mai 1550. Copie Eltville.
43) 1 >55°- '3 August. Günther V, 300 — 301.
44) 23 October 1566. Copie Coblenz.
45) St. Maximin. vff Montag den zwei vnd zweintzigstenn Monats

tag Nouembris 1574. Orig. Coblenz.
45") Orig. Eltville.
46) Acten zu Eltville.
47) vff sent Mertins tag 1543. Cassirtes Original Coblenz.
48) 1542. 0. D. Kindlinger Ms. II, 138 p. 152.
49) Eifllia illustrala II, 100.
50) 1545. 9 October. Orig. Düsseldorf.



XLII ANMERKUNGEN.

51) Montags nach Invocavit 1545 Trierer Stil, cassirtes Orig. Coblenz.
52) vff Montag nach Sanct Margarethen tag. 1547. Orig. Coblenz.

(cassirt).
52 a) 1547. 10 Juli. Orig. Düsseldorf.
53) uf den sieven vnd zwentzigsten dach des monatz Aprilis. 1554-

Copie Düsseldorf.
'54) vff Dornstag nach sant peter vinkels tag 1557. Orig. Coblenz.
55) Günther V, 32g Note.
56) Günther V, 395 — 96.
57) Simmern. 31 Mai 1561. Günther V. 328—330.



SECHSTES HAUPTSTÜCK.

i) Stramberg I, 2, 343.
2) ibid. I, 2, 350.
3) vff Sannt Bartholomeus abent des heiligen apostels 1526. Orig.

Coblenz.

4) Mittwochs nach Luce Eveng. 1535, zerschnittenes Orig. Coblenz.
5) Stramberg I, I, 291.
6) vff Dinstag nach Dionisy 1536. Orig. Coblenz.
7) vff denn einvndtzwentzigstenn July 1538. Orig. Coblenz.
8) vff Dornstag nach vocem iocunditatis. 1,541. Orig. Coblenz.
8 a) Erenbreitstein 17 August 1549. Orig. Eltville.
()) Zeichnung im Archiv zu Eltville.
9 a) '567. 5 Mai. Coblenz. Burgermeister, codex equestris II, 129.

iü) Schöneck in der Eifel den 10 Juny 1567. Temporale n. 4.
11) Pfalzel 21 September 1561. Temporale n. 29.
12) Pfalzel den XXI September 1567. Hontheim III, 14.
13) Erenbreitstein 18 Mai 1568. Temporale n. 47.
14) Erenbreitstein 8 Juni 1568. Temporale n. 48.
15) Beides P^renbreitstein 8 Juni 1568. Temporale n. 48.
16) Trier 1569 2 Januar more Trevir. Temporale n. 142.
17) Erenbreitstein 11. Mai 1569. Orig. Coblenz.
18) Coblenz 1 December 1573. Temporale n. 293.
19) 10 Martii 1574. Orig. Coblenz.
20) Coblenz 12 December 1575. Perpetuale f. 278.
21) Schloss Schoeneck in der Eiffel 3 Nov. 1576. Orig. Coblenz.

Perpetuale f. 299—300,
2 i il) Coblenz. 1596 8 Juny. Orig. Eltville.
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22

2 3
24

25
26

'27
28

29
30

3'

32
33
34

35
36
37
3«
39
39'
40
4i
42
■43
44

45
46

Hontheim III, 193.
Birkenfeld, ig December 1601. Orig. Coblenz.
Polch den lesten tag July 1601. Orig. mit Unterschrift zu
Coblenz.

die mensis Julii tercio 1585. Orig. Coblenz.
Rom. 16 Feb. 1602. Gudenus IV, 739.
1605. April. Orig. Coblenz.
Bourdon, epitaphia. Mspt p. 116.
Theatrum europaeum I, 166—167.
Quarto. Exemplar in der Mainzer Stadtbibliothek.
Moguntiae in curia decanatus die vero Martis decima octava
mensis Maii 1621. Orig. Coblenz.
Genealogia Ms. f. 27 — 28.
Bourdon, epitaphia. Mspt. p. 213.
Jahresbericht der Gesellschaft für nützliche Forschungen zu Trier.
1869—71 p. 108.
Heidelberg 5 November 1611. (big. Coblenz.
Coblenz 5 Juni 1624. Orig. Coblenz.
Orig. Coblenz.
Orig. Coblenz.
Orig. Coblenz.

) Abschrift zu Eltvillc.
1638. 4 December. Orig. Eltville.
Trier. 6 Juni 1654. Orig. Coblenz.
Orig. Coblenz.
Trier. 12 Juni 1654. Orig. Coblenz.
1660. 8 Novembris. Orig. Eltville.
Frankfurt. 6 Octobris 1663. Copie Eltville.
Der Entwurf des Eheversprechens bestimmte der Braut eine
ungenannte Geldsumme, wofür dieselbe auf elterliches Erbe ver¬
zichten sollte, als Wittum aus ihrer Mitgift 1500 Gulden frank¬
furter Währung. Ihr Einbringen fällt mit Kleidung, Kleinodien,
Eingen, Ketten und anderm Schmuck nach ihrem Tode, an ihren
Bruder oder dessen Erben. Concept Eltville.

<$!&



SIEBENTES HAUPTSTÜCK.

i) O. D. (1557). Kindlinger Ms. II, 100 p. 137.
2) Trier. 1570 2 Januar Trierer Stil. Perpetuale f. 197.
3) ibid. f. K)S.
4) Bemcastel. 1572 29 Mai. Perpetuale.
5) Wiltlich. 26 September 1572. Perpetuale f. 22~j.
(>) [ 576. 31 Januar. Bürgermeister, codex equestiis 11, 156.
7) Sobernheim 2b Mai 1582. Orig. Eltville.
8) Trier 3 Juli 1601. Copic Coblenz.
0) Akien der rhein. Ritterschaft Abtheil. Kitz zu Coblenz.

ACHTES HAUPTSTÜCK.

1) Widder, Kurpfalz I, 83. --
2) ibid. II, 8.
3) ibid. IV, 21
4) Nassauer Annalen VII, 186, 241 f. —
5) Sobernheim den 7 t '," May 1603. Orig. Coblenz.
6) Mittelrhein. Geschichtsblätter p. 42 (nach Helwich).
7) ibid. p. 42.
8) ibid. p. 42.
y) ibid. p. 42.

10) ibid. p. 42.



NEUNTES HAUPTSTÜCK.

i) Trier. 3 Januar 1570 Trierer Stil. Temporale n. 143.
2) vff Donnerstag den sechsten Aprilis 1,570. Orig. Coblenz.
3) Wittlich. 30 Juli 1572. Temporale n. 244.
4) Beide Grabinschriften abschriftlich zu Eltville.
,5) Burgermeister, codex equestris II, 156.
6) Abschrift zu Eltville.
7) Mone, Zeitschrift f. Geschichte des Oberrheins XXIV, p. 50. cf.

p. 46.
8) Salver, Proben p. 540.
9) 1631. die nona mensis Aprilis. e palatio S. Petri in civitate

nostra Trevirensi. Orig. Coblenz.
10) Trier, den 4'?," Januar 1637. Trierer Stil. Orig. Eltville.
11) Meyern, acta pacis Westphalicae I, 452. Dort heisst Hugo Fried¬

rich stets irrthümlich: Johann Friedrich.
12) Die Urkunde folgt hier im ganzen Wortlaut nach dem Original

im gräflichen Archiv zu Eltville.
»Der Rom. Kay. Mst: Vnserm allergnädigsten Herrn

ist in Vnderthenigkeidt referirt vnd vorgetragen worden, Wass
dero Geheimer Rath, Obrister Hoffmaister vnd zu den Friedens
Tractaten geuolmächtigter prineipal Gesandter, Herr Maximilian
Graff von Trautmanstorff, vnter dato Münster den Ersten diesses
noch lauffenden Monats Juny in nahmen vnd von wegen des Chur
Trierischen Principal Abgesandten Herrn Hugonis .Friederich von
Eltz, beeder Erzstüffter Maintz vnd Trier respective Chor Bischoflen
vnd Thumb Capitularn, damit Er vnd sein Geschlecht der Herrn
von Eltz, bey dem von vhralten hero geführten Praedicat Herrn
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bestettigt, vnd Sie sich auss Kay: Allergnedigstcr Confinnation
vnd Concession Edle Herrn von Eltz schreiben möglcn, gehor-
sambsl angebracht vnd vberschrieben hat, Demnach dan Aller-
hegstgedachte Kay: May: besagtes Herrn Chor Bischoffen vnd
seiner Voreltern dem heiligen Römischen Reich vnnd Römischen
Kaisern erwiessenen getrewen diensten wohlbekant, deren fuess-
stapfen dan besagter Herr Chor Bischoff bey diessem zerritten
Vnwesen gegen Allerhegstged. Kay. May: vnd dero Hochlöbl.
Ertzhauss mit vnaussgesetzter getreuesten deuotion standthafftig
nachgefolgt, Alss haben Allerhegstged: Kay: May: in ansehung
ietzberürter geleisten getrew gehorsambsten Diensten vnd auss
Kay: wohlgeneigten gemieth dem gantzen Geschlecht deren von
Eltz das von vhraltemhero geführte Praedicat Herrn hiemit be-
stettiget, dergestalt vnd also, dass Sie sich desswegen aus högstged:
Kay: May: Confinnation vnd Concession Edle Herrn von Eltz
jederzeit Schreiben vnd nennen mögen, zu welchem endt dann
Allerhöchstgcd: Kay: May: bemeltem Herrn Chor Bischouen
Hugoni Friederichen von Eltz diss Decret ausszuhendigen be¬
fohlen, die verbleiben demselbigen mit Kay: gnaden bestendig
zugethan.

Signatum zu Lintz vndter Ihrer Kay : May: hcrforgedruckhtem
Secret Insigel den Neunzehenden Juny Anno Sechzehenhundert
Sechs vnd vierzig.

vdt (L. S.)
Schurtz Wilhemb Schröder.

13) Meyern, acta pacis IV, 698 § IV.
14) Diarium Lcopoldi. Frankfurt 1711. Quarto p. 24 und 70.
15) Gudenus, codex II, 767 und Bourdon-Markloff, epitaphia Mspl. 106.
16) Bourdon-Markloff Mspt.
17) Joannis, rer. Mog. II, 336, 355.
18) Widder, Kurpfalz IV, 183. Stremberg. R. A. I. 2, 292.
19) Heidelberg. 1615 den letzten Januar. Orig. Eltvillc.
IC; a) Heidelberg. 26 April 1615. Orig. Karlsruhe.
20) Theatrum Europaeum I, 166—167.
21) Stramberg, R. A. I, 316—320 aus unbekannter Quelle.
22) Wien. 12 Mai 1635. Orig. Coblenz.
2^) Baden. 9 Februar 1636. Orig. Coblenz.
2y l) Aus einem Bittschreiben von 1666 13 Februar. Orig. Karlsruhe.
23 b) Baden. 14 September 1643. Orig. Karlsruhe.
2$ c) Bericht von 1665 zu Karlsruhe.
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2 3 d) '656. 7 Januar. Orig. Karlsrahe.
23 e) Acten von 1656—1666 zu Karlsruhe.
24) Gudenus, codex II, 844.
25) Acten zu Eltville.
26) Annalen f. Geschichte des Niederrheins XXIV, 103.
27) Acten zu Eltville.
28) Folgt ein Gedicht.
29) Neben steht: Joannes Sebastianus Fischer Regierungs Cantzlist

zu Mayntz calamo pinxit et scripsit anno 1743. Federzeichnung
zu Eltz.

30) Ihrer Khurfürstl. Gnaden zu Mayntz Einzug ihn des Heil. Rö¬
mischen Reichs Wahl-Stadt Franckfurt am Mayn etc. Mayntz.
O. J. Druckschrift. Exemplar zu Eltz.

3 1) Exemplar zu Eltz.
32) Erenbrcitstein. 15. Juni 1743. Orig. Coblenz.
33) Acten zu Eltville. Der Hirschkopf mit der Inschrift durch Ankauf

jetzt zu Eltz im Kempenicher Untersaal über der Ausgangsthürc
angebracht.

34) Orig. Coblenz. Acten der rhein. Ritterschaft Abtheilung v. Eltz.

ZEHNTES HAUPTSTÜCK.

1) Schreiben des Geschäftsführers der Familie; von dem Busche F.
Pauer vom 20 August 1800. Orig. Eltville.

2) Archiv Eltville.

J&L
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Die I?iftorifd?cn Schriften (Beorgs bcs 3üngerii ju €11,.

2IIs ältefte Peufimiler fytftortfdjer Cljätigfeü eines lltifglicös öes
(Sefd^ledjts 511 <Elt5 »erötenen öie beiöen Büchlein ©eorgs 511 <£ty
2tmtmauus 511 BTünfiermaifelöbeiöe ^555 cerfafi bas 3niereffe öer
£efcr uuö einen Dollfommenen Tlbbtad, (ßeorg ftauö als Beamter
Kurtriers 511 6er Kablet in Trier in Bestellungenuuö cvwavb öort
2tus3i'ige ans öen Copialfo'idjernunö Pertragen öes <£rjftifts Crier.
Xtebftöem fd)eint er öie 2trdji»alien öer eigenen Familie foroie öie
gesta Trevirorum gefanut 311 b/aben. Diefc 2lus3i'ige benutzte er 311
öer Scfyrift über öas fjerfommen nnö öie (Senealogicöer £jerrn 311
€lfj. (5eir>iffenb/aftnennt er feine Quellen im Cert mit Seitei^al)!
nnö 3ar?r. Die fageufyaftenAngaben öer Curnierbfldjerfüb/rt er 5tr>ar
an, oerroirft foId?e aber. Diefe Sdn-ift ift feilte nod? (ßrunölage jcöcr
(Sefdjid)tsfdn-cibnng über öas (5cfd)led?t nnö Ijat ans jefet verlornen
Quellen gefd?öpft. Pas itutograf mit rob/eu ^eöciyidmuugen öer
IVappen ift nodj als qhiartb/eft 311 (Eltoille erb/alten. Die $we\tc
Sdn-ift (ßeorgs ift öeffen ilagebud? pon öeffen Verlobung an bis \555,
öie örirtc öiirfte öie auf Pergament gefdn-iebeue 03euealogia folio fein,
erftere nur als 21bfdirift öes XVI. ^uilu'lnutöerts, letztere im Original
3u €ltt>ille porfjanöen.

•SP-



I.

Deötctmn bes <&e\dfkd}ts öer tjertt 511 (Elij.

£>on prfpruug puö fyerfommen öcs (El^cr Stammens roauueb/c
aud) öic roapcn, fdjüt puö b/clm geöfjeüt fein rooröcu, u>ic rooll ettoan
alt fabulctt, öaruff litt piel glaubens 511 [teilen, öaruou tttmas melöcn,
ftuöt man bod; vnb roeif glaubrouröigs nichts, aber es feinöt altoegen
lenger, öen menfdjcn gcöcucfen fieb, eb/rftreeft vnb ob öic iii% 3 a fy1'
örei puöerfd)ieölib,eroapcn, feb/üt vnb tjelm getpeffen, 6eren eins pci-=
ftorben puö öic andere 5roei nod) fyeuöiges tags ntitt 6er gnaöctt ©ottes
im leben fein, öic tpeill aber mit 6er felbcn b/oeb/ftg. g. (Softes fiel? öic
eb/cg. ftem faft rocit augbreiten pnö ettroan offt öic puroiffeub/eitöer
fucceffion piel öisputation, ^rtlnims vnb rnrcdjt gebäret, So b/ab icf/
öem nad} $u troft öer uadjfomliug, öamitt Sic ib/re Succeffiou puö 5um
tb/cill öcs ftammes alt b/crfommeu uriffcnfdjafft b/aben mochten, mitt öer
b/üff gottes öer beyöcr uod} Icbcuöcr ftemmen big off öifj lauffenöt
XVSLV. 3at)r, rote Sic einanöer fucceöirt, 2Xud? So roeit icf; b/ab nad]
öcrfclbcn alt b/crfommcu b/iuöer mid) fueb/en puö finöen fonnen aus
öer b/od)lobltd}en dnirf. Cricrifd)eu (Lautjlcicu, puö man audj alten
tCurnitjr bud)cm vnb fonft au}? alten glaubrouröigcu fd)cin, brieffeu,
Sieglcn pnö grabfteiuen luu-b/folgenöcrweif pnö orönung fleifig ju=
fammen bracb/t. Duo b/iebey ift r-oruemlid) 511 merefeu, öas icb/ eins
ieöcrn <£crft 3ar)er, öartn id) fic funöcn oöer geftorben fein, gefegt
b,ab. Pnö b/irin fein (Sciftlicb/e,pitpcrauöcrtc Pödjtcr puö Kinöer nit
begriffen, fonöcr allein, fo perauöert geroeffen oöer ib/r maulid? alter
erreieb/tb/abeu.

ZHefc nad/folgeuöe XIIII tpeig icf? nit pnöer roclgc linien puö
roapcn Sie geb/orieb/, öcm uacb/ ins gemein gefetjt auf öcn Curnib/r
bud/ern pnö fonften gcfamlet.



T. Curnir fyt (Seorg Hittcr im \. turnir ano IX » XXXVIII.
^. Jtgnes uon fjclffenffcin cl)elid)e r-au§nrir6in.
f)er XDolff 6cr I. Koning im Curnier 6er gefclfcr-afft6es
nrinbes 2timo IXSXLII.
f7enrid? 2ttmo IX S XLII.

VIII. $, <Sertrau6t Jjem X)ietljcridjs non fjclffcnftoin b-aufröirtin
2lnno MVIII.

X. fyt VOatylm 2tnno XISLXin.
XL {jer ©niring tfnno XIüLXXIX.

XIII. §er Dictb-erid;. 2tnno XIISIX.
XIII. Emrid? 2Imto XII S IX.
XIII vnb XIIII §er SigmunM 2lnno XII S XXXV.

Qetnrkft oon (Elfe 511 (Elfe Unno XII5LXXXXVI.
XVIII. l)er lüermter 2tnno XHIS XXXVII.
xxiil. r?ct- ZDttyelm #nno XIIII(S)III.

f}cr Üjenrid) 6iffcn fin id? in einem »innenbergifdjenpertrag
mit ftglen 2Iimo XIII?V.

>b^nim<£opeienbud)foIio28S. U9. tfnnoXIIISLXXXXVII.

!&*

£)er nadj folgen 6cs gelben £e»ens mitt 6em ein fadsten fdwanfe
r>n6 ligen metyrenttjeüs 5U (Eoblenfe im preoiger (Elofter begraben,
melgcr gtunöi Ujr getieft.

£inia 6es (Elfter ftams.
IT. (Elfe.
H. 6ie§ jinen finM man in obg. Prediger (Elofter im refedorio,

6er gleichen öen nachfolgenden and) Dominus IPernerus. Diefen fhi6t
man mit feiner eb/egeinab/lin Elifabetb/en fyiebei oermelt in obg. prediget
(Elofter 511 Coblenfein einem aI6en ftnfter beim dior »f 6er redetet-
feiöen mitt namen ini6 it>apcn gebraut, 6er gleichen ftet 6er gemelten
frauuH-n roabeu aud? im refedorio. ~Sdi fin6tt fonft aud? an
nodj mein4 orten 1-eru niernern nemlidj im XVIII Cb/iirnilu- 2lnno
XIII ; XXXVII. 3ttem in Erfeb. Sattmin manbud? mit (regeln mit
6iefem narmVen: werneln - Srender 2\itter 2lnno XIII;;XXII1I folio
IHüxli. 3* eni p ff einem Keldj, t»eld?er mein feter (ßeorg 6er Eiter
l)at, fteljet and) 6er nam roerner Beendet mit feinem roapen bey ilmi.
©b es nun ein man fei 06er nit, fan id? ntt trnffen.

XI, (XPappcnfd)iI6.)Das ober feit blame 6er mal^funömon6
gelb, 6as on6er feit ift weif}.



f)elffcnftein, fomitta (Elifabettja. Pas ober feit ift gell'', öes
pnöer rott, 6arin fein XIII gelber Siliert.')

Ex annalibus Treverorum. Anno XIII S XXXI b/at <£r£b. 8d«
öuuin, öie roeill firfj öie fier fdjlof <£l§, <£rnberg, roalöed1 pnö Sdfoncd
gegen 3 nncu 5U fammen üerbunöcn pnö befetcn, (Eil? belcgert pnö
nad? öcm er?r öas 5d?Iof nit b/att geroinnen fonnen, öamitt cljr fie
öefto baf be5r0ing.cn mogte, b/att cb/r 23alöcnclr>, ir>elge man iijo öie
Heroeburg nent, mit gcroalt cfyrbauroeu laffen.

3m anöern 3ab,er XXXII. fyatt rooll geöadjter cErsb. 23alöuuin
öas Scfylof 2?ufd)enberg glcid?er geftalt öie örey obg. fdjiof roie <£Il?
5U besunngt/en 3i»ifd?en Sdjonnecf vnb (Ernbcrg, ba nad) ein alöer ftall
gefeiten nniröt, gebaruet.

Ex annalibus Trevirorum pnö Balduuini UTanbud) pnö perträgen.
3m nad? folgenöcn XXXV. 3 a fy-' öinftag nad] öcm XIII. tag b/aben
ftcf? öie fyern 6er pier obg. Sdjlojj IDalöccf, Sd^onecF, <£rnbcrg vnb
€ltj nemlidj pon <£ltj Sancelot, XHetcrid), 2?cid?art bitter vnb b/enrid?
öes felbigen rcid?artts bruöer, 6er aujjgefdjciöcn Ijcrn 3°l? an von <£l&
mitt balöiiutuo pertragen, roelger »ertrag in oem jmifd^cn <£rjb. iperneb/rs
pnö öenen pon (Eltj 2Inno XIIII = X pffgerid)tcm perörag and) angc=
5ognen pnö öameben ein bnnötmis permcltt nniröt.

£}cr Hidjartt pogt 511 2?cpcnad? vnb ... •) Jtnno XITI^ XXXXIX. —
i^enrid? gcbruöcr im cobeyen budj folio XII 2Inno XI IT',; XXXV.
3tem in balönuino perörag, ioic b/ie oben ocrmclt ift T'„'XXXV

Unno XI in, xxxv.
f)er petcr Ijer pogt 51t JJepenad} vnb . . . 3) 2lnno XIII '„LVI. —
fjenrid? öcr 5CÜ r/ertl Kcid?arts fon genanöt non 3ff (-, 'd , erg; 5U

pnöerfcb/itt6er anöcr 3ft innen 6er mutier Citell aud} jugeben tr>or6en,
2inno XIII «XII.

£inia irer (Eb/cgcmab/Iin.

Unno XIII S XXXVII. Dinftag nad? Suciac Ijatt fief? negftg. r/er
3oI?an mitt 23aI6uuino 311 Ictft roie b/ernab, folgen rc-iröt, andj pertragen.
2lnno XIII;; LVI b/at Ketffer Carl 6er $. öie betelnuig 6er l?erfd?afft
pnö fdilof; (£ltj pom reid} pff (Errjb. 23oemunöt vnb öas (Srhftift Crier
gcroauöt pnö pbergeben, roelge öonation in obg. iar XIII «X pffgerid^ten
pertrag inferirt ift, öarum 3b/r H. ilTaicftät öen eölen JITannen r>on Eltj

\) 2Iuf einem eingebunt>enen i3f(ittel)en ptipier jlelit von .jlcfdjerV/onb ; id) hab ein auber anipeu
fonben, ipelges oben iDcifj mitt XJJ1 gelbe ^ranfte.

2) fiiefe im Ulf. —
3) Pesglcidjeti.



gebeut, öas obge. Scfylojj ^infuvters pon fyocf/g. (£rijb. Boemuuöt,
feinen nacfyfommen puö ftifft 51t cnpfangen.

H. pon 3fenbecg.
It. pon ©ir.
Pemutt pon 3rueII im <£opeien bucf; Jfnno XlllSlxxii folio

I PUÖ IS XII.
n. —

£inia öes (El^er Slams.

2. Peter öcr 2. öes erften t^einricr/s folm 2Imto XlllSlxxxviii
ron ©ir gnauö 511 pnöerfdnVöt öer auöer, ban fein mutter ein von
©ir getpeffeu, in copeicu bud) folio XIII pnö XX. 3°l? a11 ocs JtDetoen
fyeinridjsfou ift cot 2tnno XlllSliiii fein patter geftorbcn in cop.
folio XXIII.

II. Heid)artt öcr II öes eljrfteu b/ern Peters fob/n pogtt 5U He*
pcnad) in cop. fol. XII Ztnno XIIII«XXIIII.

(£atr/arina pon eil? fol. 38 et feq. 2lnno XIIIISVL
Philips öes streiten Peters folm r>on ©ir gcnanöt ift 011 cb/rbeu

geftorben, öiffeu Ijatt 3oljan pon ilTilkn genant Picpcnkb, entleibtt,
öarum öarum (!) djt fid) mitt 2?eid)artt puö £anecIott b/ern 511 (£lij
fdnperlidjb/att perörageu muffen; 511 <£obIen£ ligtt cb,r begraben im
preoiger cloftcr. X>afclbft ift ime ein tpef/en mc0 pnö ein eirige
ampcll, öcrgleidjcn ift audi 511 ÜITuöcu ein albat vnb bav für ein etpig
2ImpcI 3U brennen pon obg. 3o[)auneu geftifft 2titno XIIII S VI.

£inia 3 rer cb/egemab/liu.
eignes pou €id? folio XX Jluno XIII^lXXXVIIl.
21Targrctt pon ©nenberg folio XXI.
3ot?an pon iltilcn genant Dicpenlid) 2tnno XIIIISVI folio

XXXVIII et feq.
£tnia öes <£I(jer Stams.

3oI)annett öes stpeitten peters öod?tcr 2tnno . . . ') pl)ilipfcn
fdnpefter folio XX.

3ol?an öer I öes II reid)b,aröts fou im copeien bud? öurdja . . .
. . .'-) Zhmo XIIIlslxxü. XHfer 3oI?an b/at in feinem Sfanötb/offmcifter
ambt bey btfdjoff 3 ac °l1 vom Sirtf öie Heuburg genant 23aIöeneÜ>,
öa man porljtn önrggrapeu gefeht I?at, juttt leiten erlangt eo. folio 76
Tinno \<kQß.

n cftifc im tat.
2) 2lusgm(fcm>Stelle um Rimüe bes tlls. Bus ODoil Ijcigi : !>urri;milj.



Z?eicfyaröt 6er III 2Inno ^50. Dermtrtöt r>n6 'Kungunt 2tnno \453
6es I 3of;ans bru6er pn6 fcf/tpeftcr 2Xncf? r>on 6cm II 2?cid?ar6cn gcboru.

3ot?an 6er II 6es I 3°fy<ms fon, 6er le£t Kunig in 6em Cttruüu-
6er gefelfcf/afft 6es tpins, ift gcftorben auff St. Barbaren Cag 2inno
^08, fyatt gefyabtt 2 treibet'.

Dlricb/ aud] 6cs I 3°fy ans Sott, 3°fy ans bru6er 6cs Jtpei6en.
Catartna 6er bey6er obg. 3°^ a,ls lino l?Irid?s fdjtvcftcr folio

lxxxix 2(uno \<k<{2.
£inia 3 rer <£l)egemäfylin.

Simon pon Bttrgtl)urn folio XX.
eignes r>on Copern.
3ob,an 23of pon XDalöecf X)emu6en b/cutftpirtt.
J)er3ob,an pon 6er Seien Kuniunt fyausroirtt folio cl pn6 IS IX.
(Katarina tralbottin Don Baffenb/eim.
Sopb/ia pon f)ei6efb,am gnant (Sulpen 2tmto \4~9 beybe 6es

5t»eitten 3°f? ans b/auftpirttin.

Sinia ib/r <£b/gcmaliu.
JTtcrg pon Jveiffettberg gcftorben r>ff pctronilla 2lttno \4 . . .')
jjrioeridj pon pcrmontt folio 99 2tnno ^52.

£inia 6es €l£er Stams.
3ob,att 6er 3. pn6 petcr 3 gebru6er 6es 2 3ob/cms ilnno J5^7

Son con 6er tr>aIpo6in geboren, Peter ift geftorben 2tnno {^31 in
die S. Luciac. Der 6ritt Ptt6 ttegftg. 3°f? an ^aü bey jettten <£rfv
bifdjoff 3°^? ans l10,t Ba6en ficb, 6cr 8opar6er b/au6ehutg Ptt6 r>b/e6eu
por 2tn6crn fyartt angenommen, bat nadj 6em fyodjg. <£t$>. 3ofyan
6ic ftatt belegcrtt Ptt6 511 leijt 6urd) pu6erb/an61uug fyerjog ~SoI?atis 51t
Sintern 6ic fag per6ragen rooröcn, vtlb 6ie ftatt 6cm nad} nermog
6es fclbigcn per6ragjj 2tntto {^7 tpi6er eingenommen, I}att 6odj
obg. 3°f? an i" ° cn Pcr6rag nit geljelcn wollen rm6 ftd? 6erob/albcn
ein jeittlang auf 6cm ftifft getrau, pn6 pn6er anöeren b/cru efytfjalöen
muffen folio gem6.

2tuno \500 more Trevir. pff 3 regum b/at er mitt rc6Iid?cm
gefamlettem Krigs polcf 6ic ftatt tPtöerum ein genommen tm6 oarnadj
2lnno \500 pff mittrood? nad? conversionis Pauli Ijatt gemelttcr 3ot)an
6en Hatb, vnb ganzer gemein fambttlidi 6ie Stat 6cm Clnimb (Eapitcll
als <£rbb/eru,6an fie nitt gemeint tpcrcn, 6cm ftifft ctttpas an feinem

t) Unbcut[id)Cg<iM, ob 1*90.



Ijaben&eno,crcd?tiafci6cn511 cntjidjcn 06er 511 fcfytvecfycn, pbergeben pn6
eingeraumbttph6 6ie fdjroebenoe irttnm vnb allen pnrpillen jroifdfen
fyodjg. (Erljb. 3ofyan \mb inen 511 Dergleichen vnb 311 Derbragenfrey
fjetm gefteÜi, öaruff ein einiger Derorag buvd) 6as Domcapitullbeputirie
b/ern nemlid? f). Semfyarbi (Äraren 311 Sohns Domprobft, Pam r>on
^elmffati 51t Dtcftrdjen vnb Retdjarben (SretffenflatoenÜnimfengb/er
511 Crier auff aller fehlen 6ag Ihmo \502 be.tb,eomgt, pffgeridjtt vnb
pon beiöen tb,eillen (Erijb. 3ol?an pn6 6er ftatt angenommenpn6 be>
befrefftigtmorben.

£inia 3 rer ©?egemär/lm.
2TTargrett pon fyelmftatt 6es 5 3°fyans er/egemallm ligtt 311

bopartt begraben 2lnno (500 8. Jllartij.
<£pa pon (Dttingcn6es 3 peters fyattffrautpe.

Sinia 6es «Eitler Stams.
3or/an 6er 4 aud? 6es 2 3°fy ans fon von oer pcm ^ei&egijewt

genantl ©ulpen gebom. Differ ift in 6er Pfalfcgraotfdjer oeljöen im
oinft 6er felb 511 daub Dmbfommen\5 8 b,u 2tnno \505.

Philips ülridj folni ligtt 311 fdjroantirdj begraben.
U. Ejati nod) 2 fer/roefternger/abtt, 6ie ein ift an «Briffcncla,

6ie anöer, 6ie 2tgnes foll get/etjjen b,aben, an b,ern pljtHps ^>acob r>on
b,elmftatt beftatl tporöen.

3ob,an 6er 5 6cs 3 3°fy ans fon ''9^ 5U bopartt begraben o.biit
4 9 |,ris 2tnno \5<H.

ßt'xtbend) audi 6es 3 3°^ ans fon ^ cs "«gfr 3°^ ans 23ru6er.
2lnna öer obDermelöen bei6en fdnDefter.
Sernt/arot £?er 311 Ottingen 6es 3 peters fob/n ligtt 311 £u$enburg

begraben; b?att 2 teeiber gebabtt.
<Seorg »nö (Ojrtftoffefl gebru6er6es 4 3°*? ans f°b n -
Unna 6cs 4 3°t? a "* 6od?ter 6er 2 obg. fefemefter.
Philips, I)enridj, ^rtöericr) gebm6er l)ern 311 pinnnnf, pb/ilipfen

Sorme.
£inta' 3b, vcr £b,gemab,Itn.

Dorothea pon IPoIffsf'eb/I 2lnno \5^2 50. 3 a nüar.
(Elifabet pon pirmonbi ligtt 511 <£ar6en begraben.
21taria poii Sreittbacb,licr/ti 311 Sopartt begraben \<{. ^}an. 2limo

\5^ more Creoir.
Dorothea pon lebenftein obiit (5^0 ligt begraben 311 St. 2tmual

bey Sarbrucfcn.
XDeigant pon Dinb,etm.



10

n.
UTargrett pon Sembelberg.
Sophia com Stein.
Philips ') ^rcy pon Dem.
3of?an pon <£lter.
ÜlTargrett von pietcnberg.

Sinia 6es <£lt5er Slams.
<£va vnb eignes, Viridis 6öd?ter, Pb/ilipfen fcfytr>efter, 2ITcrg an

Pb/ilipfen pon 2Jciffenberg.
3obannet vnb 21Targret an lantoeitt pon Sirsberg r/eru 511

DuIHngen perineural.
©eorg vnb t/aits reicr/aröt gebruöer 6es 5 3°fy an& Sön.
Sforet ir ftfnpefter ift por 6em bcifrfjlaff geftorben.
pt]ilips ^}acob.
3ofyan 2Jöolff vnb (Emricfy 6es erften ßvkbmdfs fötnte.
21Taria, JITargret, Jjellena pn6 21nna 6es I. frt&eridjs Vödjkv.

Sinia öes filier Stams.
23erufyar6tvnb I}cnrid? Sewr/aris fyeru 311 (Dttingcn folnie von

6er erften frauitieu geborn.
23ernbar6ts öocfyter 6er sroeten obg. fdjtr>efter.

£ima irer (Efyegemabl.
3oI;an (ßretffenflapou Polralj.
Von €fd>.
Philips pon Heisenberg.
JDilfjelmuon <£l%.
Satthpin von Sirsberg r/ern 51t DuIHngen.
\. Zinna von 23urgt(jorn.
2. JlTargreta pom £)agen.
3. Philips pon iebeufteiu.
^. 2lima pon Tlaflaum.
5. (Catarina pon 23ranötfcitt.
6. 2l6am pon 23ranötfdjeiöt.
7. f}ern Button Ejaufmcmpon Hameöi Hitter.
8. Mnton pon 6er filif.
9. £)ern 511 £uppi in franefreid?. 8)
I) £s flctnb 30I7CI11.
z) £5 folijcri jioei Seiten mit ocnoifdjtcr SIcifliftfd)tifl über bic Cangenaun Ciuir.

3*



u
£} e r n a d? folgen bes weifen I c tp c n s I i g c n mehren

t b, c i 11 5 u l\X n u ft c r m e i n f c 1 b1 b c g r a b e n n.
I Condlot Kitter vnb Ijcr totlljclntgebrttber. XHfer ligtt fambt

feinem eb/egcmal?!511 (Eoblenls int barfnffer Cloftcr im capitel fyaufj
begraben vnb int feilen Intel? gefdjriben. Ex Bald. ITCanbiid? fol. \283.

IT. £?cr £?clias Kaufmann pon ITamebey Hüter l?att <£iifabet
bes \. t?cr £anciIot> bod?tcr jur eb,c gefjabtt.

3ol?an Kitter l?ern tpilljelms folnt 2tnno ^365 ligtt and? in obg.
(Elofter; I?at 2 tpeiber gel?abtt. Ex Wernerii UTanbiid?folio 70.
3tcm cov. fol. I.

^riberid? obg. 3o^ans bruber. Piefer negftg. 3°fy a " fya * '" ocn
obpermeltcm Jtnno 1335 r>ffgerid?ten pertrag, 5o bie XDalbtd, Sdjonnecf,
Srnberg pttb <£\i} mit Sali, ingangen, nytt annehmen ttnllen, aber
nad) folgens 2lnno \537 Dinftag nad? Sude I?att er Pitb fein l?aits>
fraro 2tnna fid? aud? pertragen vnb I?at inen Sali». 51t fein Btirggrapcn 511
Balbenclij angenommen, »eigen pertrag fein bruber ^riöerid? ntitt
perfiegelt.

lüill?elm Ritter 5er jtpeii r/ern Sandlotts bes \ foI?n \35^
fol. 25. 3tcm Balb. JlTanlnid?.

Curia 3rer (Efeegemaljl.IX.
3magina.
2lnna piio 3ol)anna lErlsb. (£11110 betoibbumbt öiefe gleicher geftaltt

mie ire Porfal?ren 2tnnam mitt Balbeneltj Pitb ipilbenberg, bodj bergeftaltt,
bas fie nad? ü?rem bott roiöer beut Siifft Ijeimfallen foll.

IT. IPilfyetius bes 2 fyauffrato.
Cinia bes (Elftes Stams.

Sandloi ber 2. bes 2 Pitb neften l?crn IPilfyelms Sol?n bnrd?atif
im eop. bnd? Itnno {t(\5.

IPitfyelni ber 3 Crierifd?er€anbtl?offmeifter ^2^ Pitb Sandtoti
bei- 3 gebrnber bes 2 landlots solnt '^66 fol. 5^ et aliis.

(Enno bes 3 tpill?elnts fol?n 2lnito \532.
(Eatfyarina, 2tnneii Sdnpefter.
Berl?arbt Pitb 3°I?an gebrnber bes 3 £andIofs fol?n feinb beybc

ol?n erben geftorben.
tt)ilb/clm ber 4. tfntfyon vnb Quirin gebn'iber (Einten föl?ne.
^riberid? bes q. tpityclms fot?n 1595 ligt 511 JITunftcr begraben.
2TIaria bes pirben ipilr/elins bod?ter.
^riberid? rpolff Pitb Balbatuu friberidjs foljn.



\2

£inia 3rer efycgcmal.

(Butta fyem 3°h, a tts von (£[£ mitt 6en fyoerncrn ood)tter obiit in
die Victoris Anno ^27.

Blancfartt pon 2(rtpcillcr.
(XX) pon Burfdjetött.
<£va pon <£fcfy.
H. Soff pon IValbcd.
£)er 3ol^an örciötbacfy.

£inia iljrcr c£?c gemalten.

3or/annett pon (£l£ Pfyilipfen oocfytcr.
Catfyarina ^antin von ZTCerll.
XX. pon (Dftenftetn.
Salötpcin pon giltlingen I?er 511 ob/m.
2lnna pon Seiffenbcrd).
2tgnes 2tppoIoma pom fragen.

folgen öic mitt öem gelben Semen 6es ooppcllen
Sdjmanfy vnb fernem au ff oem b/clm.

£inia öes <£It5er ftams.

f}er Ditteridj fyaft tempore Balduini gelebt. Stett in feinem
grofsen bnd} bey feynnem roapen. Spxti 2 nad)folgeuoe fölm gcfyabtt
folio \\3 im cob. budj.

3ol)an Kitter f/ern Ditterid)s fobn batt 2 tpeiber geb/abtt, ift ge=
ftorben in crastino S. Benedict]', 511 muitfter meiufelt Iigtt et)r be=
graben.

Piffec 3 0 ^?an § a tt E?eurici?eu, 6cn man netto DOtl 3ffen &2,: 9 m
5er öurg €lt? entleibt, oarum öarum (!) eljr fid) mitt reidjljaroen,
fyntidjS felsig bruoer folm 2luuo J372 pertragen vnb ein fdnpere
vnb tjaröc bufj ttnin muffen, a>ie es im cop. bud? folio \{2 fleridi
511 finoeu.

Xcadjfolgcns fyaben aud} feine eiöumb Saucilott potl <£ltj miö
Kuuo P011 Kcffelftatt mitt fambtt feiner nad?gelaffenen tpittipe (Olde
ein etpige ilTcfj vnb Ztmpell 511 tpirsfyeim, 6a b/enrid) begraben ligtt,
nad) t£?ott feiner ftiffteu muffen 2lnno ^07 folio \\2. Der felb 3°l)<™
fyatt fein fob,u, fouöer 2 öodjtcr perlaffcn.

(Butta pnö (Elgin negftg. 3 ot?an5 öod?ter folio \ \2.



\3

£inia ^}>ta £b/egcmafyl.
Clara I}ern £jartiurins von IDinningen Ritters fcodjter in Bald,

illaubucr/.
3oI?aima folio \\2.
©Icfc folio U2 tmö U5.
£ancilot b,er 311 Citj.
Cuno von Keffefftatt.

£inia 6cs (£%r ftams.
Peter Sittcr Ijern Sietteridjs folni tjern 3°fy ans Bntöer 2fuuo

^09 folio U2.
Sittfyerid) vnb «Stttta fein Ijausfr. folio 90.
^rtöeridj gebru&er l?crn Peters folnt folio }8 vnb \<$. ^34> Der

fclb fyatt 2lmto \^08 <£r$>. werneru fein Drittfyeifl am fdjlof? vnb
fyerfdjafft (Elfc mitt feinem gugefyor »ffgegeben,batnm 6en Cancelott
tnto JJeiäjarii mitt b/ediftg. Crfjb. toernem 511 roettragt intö ftofen
fommen waren, aber im nadifolgenöettWO. 3 av l?abeu ftc fidj »er«
tragen, 211fo tntö in 6er geftaltt, bas Sandlott vnb Heidjartt bas
fdjlof vnb fycrfdjafftCltj mitt ^riöerid^s tb/eill jugleirf? mitteinan&er
tljeillcn folgen vnb oaffelbig mit allem feinem J)uget)or »ermog über«
gifft vnb eeffiou Kayfer Carls 6es %. an bifdioff Soemunt r>n& oas
ftifft geöan, tute bas vor jeitten rom reidj fyergerurett fyatt, nun r/ie--
for&ers von Ijodjg. Crtjb. (»entern vnb Crljftifft Crier 311 rechtem
manlefyen jeoer fein oeill nadj befdieneroeilltmg Sie tnto ib/re erben
empfafyen follteu, wie öciu öie »ertrag oaruber 2tmto \H\0 9. 3uitij
»ffgericfytt claridj au£t»eiffen. 2Ufo Ijatt $ri6erid} fid? vnb feine erben
muttwillid) vnb ewiglid? att0 feinem tritten öeilt felbft geftofen vnb
fein oaröurd? feine erben 511 tnerflidjer ringeruug iljres ftanbs vnb
aölidjen na^rung fommen; fjaben fidj »tf in öes ftamss gar abfterben
51t JTurburg erb/aloeu. Ex cancellaria et hinc inde contractibus.

3ofyan ßtibtvidfS foljit. £tfa fein eb/egcmab/I 2Iuuo \<{6? folio 8.
Differ 3°^jan Ijatt nad? to&t feines patters alferley anfprad? unö for«
fcerung an 3°t) a " m b wilb/elmmeu Ijem 51t el£ feines ratter fertigen
tb/eill t/alb an CK?, fo er oodj (Ertsb. weruern, wie oben »ermelt,
»ffgetragenb,at, bav 511 er »ermetnt uad} redjt 311 b/aben, getrau, aber
folgeuöts im 3ar \<\67 »ff Sambstag nad? 2luffarts tag I?att er öurd?
tnioerwcifungfeiner frun6 aud) briff vnb figcll genfelicr/ 511 mab/I vnb
ennglidj off alte angemaßte foröerttug »erjieljen. folio \\{.



II.

Ccigefmd?(Beorcjs öes 3üngern 311 (£(15 1532 — 1555.

3n namen 6er fyailigcn DreYfaltigfait pn6t 51t mcfyrer beb/eltnus
<pn6 ge6cd)tnus fyab id} <0orgr) Son 511 <£ftj Öies budjlein angefangen
anno :c32 r>ff montag nad) 6em fälligem (Dftcrtagb,. —

Dff montagb, nad? Bonifacij bavnad} Zhino 32 bin id} gott 311
lob rmö 5U efyren binnen t'on öcn Boer6ern öurd? Hfyat meiner (Eltern
pn6 freun6t in öic fyailigc efye perfprodjcit P116 gegeben rooröen, vnb
ift 6enfelbigcn abenöt 6er b/an6ftreicr/ gefdjefjen, vnb 6er jroeid? vmb-
gefdilagen roor6en in beifein meiner frenn6fd)afft, nemblid} Datier rm6
mutter »116 meiner Baffen IDilfyelmen, ©joenges !Dal6bott, 2l6olff
von Breitbad), ^rie&erid? pn6t (Borgt? Ijer 311 <£U$, alle meine Hebe
Dcttcm, pti6 pon ipegen it)rer freunöfdjafft als ncmlid) 3 or/an Seit«
eyfel, lüilfyelm b/er 3U £It5, Dietb/eridjHagel. (Sott perlcib/e feine gott=
licb/e gna6e nn6t barmfyerijigfait öarju.

Dff montagb, Kilianj 6cs 8 tags l^eumonats 2lnno 32 ift 6er
beifct/Iaff 3U Bopart gefd^eljen.

£>ff Donnerftag Vincula Pctri öes erften tags Jtugiifti Jtnno 52
fein roir 3U £)aujj gebogen; gott pcrlcifyefeine gna6c 601-311.

Dff Donnerftag nad? (Egi6ij, 6en 4 tag Septcmbris 2tnno 1533
3vr>ufdjen 7 pn6 8 pb/ren 6es morgens pormiftag, 6od) natjer 8 6an
7, ift pnfer Son Ojonges geboren; gott pcrlciEjc fein gna6c 601-311.
patten: 2l6oIff oon Breittbad?, €l?onges pon <£li§ pii6 IDilfyelma
pon Brcittbad).

Dff mitipod) S. Btaria Zltag6alcnen tag anno 3^. 6en 22 3 ll 'Y/
3tPiifdjen 2 Pit6 3 itadmiittag, ift Pilfor Son 3° 1'3 geborn; 6er I?er
perlcifye fein gna6 Öar3ii, Patten: 3org pon 6er £eyen lVtarfd?ald,
Pb/ilipf pon <£Itj Pit6t 6ie H)ic6tpen pon J)elffenftein.

Dinftag nad? pnfers b/ern £eidmams tag 6cn 20. 3uny anno 36
ift pnfer 6od?ter Kegina geborn; 6er t/er pcrlcilje tljr pii6 pii0 allen
fein gnaöt pii6 barmfycrijigf'ait 6ar3U. <B>o6en pn6 patten ift mein
Baffe 2lnna pon Dicnb/eim, 6ie 2imbtfrai»e poii Sdjonccf, 6er Ded^ant
pon S. (£aftor fyer 3otjan poii üirfdjeitt. —

3lem ift pnfer 6od?ter 21Taria pff Sambftag nadj (Elifabctfyac
6en 23 rcouembris 2tnno 37 6es abenöts 3unifd)en 9 pn6 \0 geborn;
6er f?er perlcifye fein gna6e 601-311. Patten pn6t Cf5o6en ift mein
mutter, meines Petters IDilb/elms pon Breittbadi fyan^fratpc Pii6t b/er
(Duo von Breitbad} Siegler 311 (Eoblenb.
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3tcm uff Sontag, 5t. 2tn6res abenb 6eu 29 rtoucmbris 2tmto 39
3i»ufd)cn \ vnb 2, bod} nab?er 2 ban \, ift rmfer 6od?tcr Unna geborn;
6er b/er perleifye fein <5nab batyx, patten vnbt go6cu ift geroefcn !PaI6=
botts fratoe vnb Kolben fratr>e vnb 0?icl braun von Sdnnittburgfy.

3tem pff freitagb, 5. UTaria lTCag6aleueu oen 22 tag 3ultj
2tnno %{ 6es abenöts 5unifd)en 2 vnb 5 ift pnfer Son IPolff geborn;
got r>erleib/e feine gna6e bav^u. patten vnb go6en fein gemefen b,er
IPolff vom l)agcn Cfyumb (£ufter 511 Crier vnb 3 or gfy fye* 5» <£fcf?
rm6 mein Baffe 21Taria r>on <£!£.

Pff IMnftagb; nad) 6em fyailigen Palmtag 6eu \5 tag JTCarty
2inno ^3 more Trevireiisi jumfer/eu 6 vnb 7 ift pnfer Son 2?eiul)art
geborn; 6er I?cr perleifye fein gua6t. Patten uni> goiöen fein geweft
lüilfyelm vnb l)cnvidj pon <£.{{} vnb Kocuget pon Caröen £n6rcs
b/aiigfratne.

Pff S. Bärbeln tagt? ben O* Septembris 6es morgens 5ipufd)en
5 vnb 6 anno ^ ift pnfer 6od?ter Barbara geborn. Patten vnb
go6cn: 6ie Jlbtiffin jur illadjern, meines bru6ers b/au0frair>e vnb 6er
Ded)aut 511 Itilbergfy.

Pff Sontag nad? S. Paulus beferung, rneld^es ift 6er Ictjt 3 a=
nuarii, • imifd)eu HO vnb \\, bod] ualjer \\ ban {0 TXnno 4<5 more
Trevircnsi ift pnfer Son 3°l? an geborn. patten r>n6t (5o6cn fein
getieft mein lieber Patter, b/er i)au|; pon 6er £eyen Cb/umbb/cr 51t
{Trier rm6t 6ie 2lbtiffiu 51t S. Cb/omas. Die gna6 6es 2llmcd?tigeu
feie bei ib/me r>u6 vns allen.

Pff Sambftag 6eu 25 tag 3 U 'Y 2tnno 47 uadmiittag miib 2
pfyren ift pnfer 6od)ter 2tppoIouia geborn. Patten im6t go6en fein
6er 2(btt 511 l}immcro6t, fyer 21Tattb/eis pon (Biger mt6 2I6rians Braunf;
EjauffratPe vnb 3°i'gc' 1 v ° n Keffeljtatsfjauffraroe; gott 6er fyer per«
Icifyc iljr gua6t.

Pff ilTittood) uad? Stamperti6ett \9- Septembris Jtnno ^8 6es
morgens 5tt>ufd?cit 4 r>n6 5 ift pnfer 6odjter Catfjariua geborn; 6er
b/er üerleib/e fein gua6c 6ar5U. patten vnb go6en fein getweffen ©raff
Baftiau r>on Seyu, 6ic pon <£fcf?, vnb mein Baffe r>on TITcijeub/auffeu
2lmbtfraux im l}am, £atb/arina geboruc pon Suijeuraöt.

Pff IlTontag nad? 3 u ^ a te 6eu 28 2tprilis 2tuuo 50 6es morgens
umb \ vljv Pormittag ift tntfer 6od?ter margrcljt geborn. patten
v>u6 goi6cn fein geunft 6er Keiner 511 XDittlid? Ijer Claf Koen, 6es
Sdnilttjeiffcn Ijau^framc 21IargreI}t, vnb Palmen Peters b/augf. Sibiüa;
6er I/er uerleilje fein gua6c 6ar5u.



\6

Pff Donnerftag öen \H. 3 lln 'j 2fro» 5\ öcs morgens stpufcfyen
6 pnö 7 ift pnfcr öodjter JITaria ^acobi getont. Patten ttttö goöen
fein gerocft mein <&m fratpe 51a- Stuben, 2tnna pon luecfenöig, öer
Ctnimböedjant311 Cricr, mein bru&er pnöt mein Baiff pon (£ltj, Jjer
f^ufjmans £jauj|f.; öer fyer »erleide fein gnaö öarju.

Pff Donnerftag nad) JlntfyouY öen 1(8. 3anuary öes abeuöts nad}=
mittag in 5er naef/t pmb XI pfyren 2lnno 53 more Trevirensi ift pnfer
Sou 3 ac0D gebom; 6er fyer perleifye fein gnaö oar$u. patten pnö
goiöen fein geroeft (Scrlad) Schilling pon Canftein, (Eonrat pon Hieben»

. fyauffen,2lmbtman im £jam pnö Unna pon Seuffburg geborne pon
Scnijcraiöt.—

Pff öen legten tagt) IXlay, ift ein freitag getpeffen, 2Xuno 55 öes
morgens nad] örci pln*en fein geboru meine Sölme f}aus Xetdjart
11116t Quirin. Patten pnö goöen feiuö getpeffen 511 i7ans Xeidjarötcn
fyer 3oljan fyoffman pnö Heid?artBreittbad} pnö 2tgncs Kefelbadjen
pnöt 311 Quirin ift getpeffen QHürin (Eaffeuer pnöt 3ß§an Kraut-
fremer pnö fyerr 3°^ an i^offmaus, 2lima Sd)ottiu fyaufjfratP; öer
2llmed)tigpcrlifyc fein guaöt öarju,

3tcm pff öcnfelbeufreitag 311 morgen pinb H Pfyrcu öeffelbcn
jars ift mein liebe fyaujjfrattjc (öer gott öer illlmcdjtig gneöig vnbi
barmfycrtjig) aud? nadjöcm fte öie Porgefd)riebcne baiöe Solmc 31t öer
ujcltt fyat bradjt, in got fcltglidj perftorben; öer puf) etiles übels
perseil^e.

Zibgefcfyrieben auf meines lieben Patters aigucr fyauöfdn'ifft in
Seit feines Petjtlnnnbsftat 311 (£11? \Q. 3 un Y 2tnno \563.

IPolffgangb,pon <£hj Onimbfycr 511 Crier.
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